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EU-Kommission: Öffentliche Konsultation zur geplanten BEFIT-Initiative 

Die EU-Kommission hat am 13.10.2022 zur Teilnahme an einer bis zum 05.01.2023 laufenden 

öffentlichen Konsultation auf Basis eines Fragebogens eingeladen. Thema ist die geplante 

BEFIT-Initiative: „Business in Europe: Framework for Income Taxation“. Die Initiative wurde 

erstmals in der Mitteilung der EU-Kommission über die „Unternehmensbesteuerung im 

21. Jahrhundert“ vom 18.05.2021 angekündigt. Die Priorität der Initiative wurde von Kom-

missionspräsidentin Ursula von der Leyen in ihrer jährlichen Rede zur Lage der Union am 

14.09.2022 bekräftigt.  

Mit BEFIT soll die Berechnung der Steuerbemessungsgrundlage von Unternehmen verein-

heitlicht und eine formelbasierte Regelung zur Gewinnaufteilung für Besteuerungszwecke 

innerhalb der EU eingeführt werden, insofern ähnlich den bisherigen Versuchen, eine 

CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base) einzuführen. Allerdings wird ein ande-

rer Ansatz in Bezug auf die Anpassung der Steuerbemessungsgrundlage und die formel-

hafte Aufteilung der steuerpflichtigen Gewinne verfolgt. 

Ein entsprechender Legislativvorschlag soll gemäß den Plänen der EU-Kommission im drit-

ten Quartal 2023 vorgelegt werden und den noch anhängigen Richtlinienvorschlag zur 

CCCTB ersetzen. 

In dem Konsultationsdokument werden u.a. die folgenden Optionen diskutiert: 

› der Anwendungsbereich: Beschränkung auf Unternehmensgruppen mit einem konsoli-

dierten Umsatz von über 750 Mio. € oder breiterer Anwendungsbereich mit einem nied-

rigeren Schwellenwert, 

› die Berechnung der Steuerbemessungsgrundlage: begrenzte steuerliche Anpassungen 

auf die in den Abschlüssen der unter BEFIT fallenden Unternehmen der Gruppe ausge-

wiesenen Einkünfte oder ein umfassendes Körperschaftsteuersystem mit detaillierten 

Vorschriften für alle Aspekte der Gewinn-/Steuerermittlung, mit denen jedoch die paral-

lele Anwendung von zwei umfassenden Körperschaftsteuervorschriften – BEFIT und die 

nationalen Vorschriften – einhergehen würde, 

› die Formel für die Aufteilung der steuerpflichtigen Gewinne auf die Mitgliedstaaten, in 

denen ein unter BEFIT fallender Konzern eine steuerpflichtige Präsenz unterhält: etwa 

eine Formel, die lediglich auf materiellen Vermögenswerten, Arbeit sowie Verkäufen 

nach Bestimmungsort basiert oder eine Formel unter Einbeziehung immaterieller Vermö-

genswerte zusätzlich zu den drei vorgenannten Faktoren, sowie 

› die Frage nach der Zuweisung von Gewinnen an verbundene Unternehmen außerhalb 

eines Konzerns: diskutiert wird ein vereinfachter Ansatz hinsichtlich der Verrechnungs-

preisvorschriften auf der Grundlage makroökonomischer Branchenbenchmarks ohne das 

Ziel, den Fremdvergleichsgrundsatz zu ersetzen oder die Beibehaltung der bisherigen 

Ansätze für die Anwendung der Verrechnungspreisvorschriften. 

 

BMWK: Inoffizielles Konzeptpapier „Strompreisbremse“ bekannt geworden 

Die EU-Verordnung VO (EU) 2022/1854 vom 06.10.2022 über Notfallmaßnahmen als Reak-

tion auf zu hohe Energiepreise sieht ein gewaltiges Maßnahmenbündel vor, was Mitglied-

staaten, aber auch die Unternehmen unmittelbar trifft. Die Mitgliedstaaten sollen ihren Brut-

tostromverbrauch zu Spitzenzeiten um 10 % verringern. Für Stromerzeuger und Zwischen- 
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händler sollen verbindliche Obergrenzen für Markterlöse (u.a. für Strom aus PV, Wind, Was-

ser, Biomasse, Braunkohle und Atom) in Höhe von 180 EUR/MWh oder je nach Erzeugungs-

art sogar noch niedrigere Obergrenzen gelten (sog. Zufallsgewinnabschöpfung). Unterneh-

men, die im Erdöl-, Erdgas-, Kohle- und im Raffineriebereich tätig sind, sollen einen befriste-

ten Solidaritätsbeitrag auf ihre Übergewinne zahlen. Die Regelungen gelten, weil es sich um 

eine europäische Verordnung handelt, unmittelbar und bedürfen keiner Umsetzung durch 

die Mitgliedstaaten. Lediglich weitere Leitlinien wird der Verordnungsgeber herausgeben 

und die Mitgliedstaaten werden die Regelungen in nationales Recht gießen.  

Nach dem Zwischenbericht der Kommission Gas und Wärme vom 10.10.2022 (TAX WEEKLY 

# 36/2022) wurde am 19.10.2022 ein inoffizielles Konzeptpapier „Strompreisbremse“ aus 

dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) bekannt, das u.a. Konkreti-

sierungen der VO (EU) 2022/1854 zum Gegenstand hat.  

An der Erlösobergrenze für Strom und an dem befristeten Solidaritätsbeitrag entzündet sich 

ein europarechtlicher und verfassungsrechtlicher Streit. Im Mittelpunkt der Kritik steht die 

Rückwirkung der Maßnahmen. Beim Solidaritätsbeitrag sollen schon nach der EU-Verord-

nung Gewinne bereits aus 2022 belastet werden können. Der Solidaritätsbeitrag wird auf 

den nach nationalem Recht ermittelten steuerpflichtigen Gewinn im Geschäftsjahr begin-

nend 2022 und/oder 2023 erhoben, soweit er 20 % über dem durchschnittlichen Gewinn 

der letzten vier Jahre (Vergleich zu 2018 bis 2021) liegt. Er beträgt dann mindestens 33 % 

auf diese Übergewinne. Nach dem Konzeptpapier des BMWK soll nun aber – über die EU-

Verordnung hinaus – sogar die klar nicht als Steuer ausgestaltete Zufallsgewinnabschöp-

fung rückwirkend ab dem 01.03.2022 (zunächst nur für Spotmarktgeschäfte) erfolgen. Für 

unterschiedliche Produktionstechnologien sollen (anlagenscharf) unterschiedliche Preis-

obergrenzen gelten, ab denen 90 % der darüber hinausgehenden Erlöse abgeschöpft wer-

den sollen. Im Ergebnis führt das zu Preisobergrenzen, die weitgehend deutlich unterhalb 

der von der EU vorgegebenen 180 EUR/MWh liegen.  

Zunächst stellt sich die Frage, ob die EU-Verordnung überhaupt mit nur qualifizierter Mehr-

heit erlassen werden durfte, obgleich es sich beim befristeten Solidaritätsbeitrag um eine 

Steuer handeln dürfte. Gegen die EU-Verordnung hatten Polen und die Slowakei gestimmt. 

Polen hatte darauf aufmerksam gemacht, dass die EU-Kommission nicht ausreichend hätte 

erklären können, warum es sich beim Solidaritätsbeitrag nicht um eine Steuer handeln 

sollte.  Zur Diskussion steht dann auch die Verletzung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung 

und die Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Bei den Obergrenzen für 

Markterlöse argumentieren die Anlagenbetreiber neben einer verfassungsrechtlich unzuläs-

sigen echten Rückwirkung damit, dass die geplante Abschöpfung von Terminmarktmarkter-

lösen regulatorisch kaum rechtssicher umsetzbar sein dürfte, und drohen bereits Investiti-

onsstopps an, was die Anstrengungen zur Energiewende konterkariert.  

Problematisch könnte unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung aber auch der ein-

heitliche Sicherheitszuschlag von 3 ct./kWh sein, weil er prozentual bei dem für Atomstrom 

anzulegenden Wert von 4 ct./kWh viel höher ausfällt (nämlich mit einem  Aufschlag von 

75 %) als beispielsweise bei Strom aus Erneuerbaren Energien. Im Ergebnis werden auch 

hier Klagen erwartet. Der durch das Konzeptpapier entstandene Vertrauensverlust ist groß. 

Die Branche ist geradezu entsetzt.  

Aus Sicht der Verbraucher ist die Situation ebenfalls noch unklar, zumal die angedachte Fi-

nanzierung sich als schwierig gestaltet.  

Als Kabinettstermin für die Strom- und Gaspreisbremse wird der 18.11.2022 genannt.  
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Bundesregierung: Handlungsbedarf bei Schenkungen aufgrund der geplanten Änderun-

gen der Grundbesitzbewertung durch das JStG 2022 

Am 14.09.2022 hat das Bundeskabinett den Regierungsentwurf eines Jahressteuergesetzes 

2022 (JStG 2022) beschlossen und damit das Gesetzgebungsverfahren gestartet (vgl. zu 

den einzelnen Maßnahmen TAX WEEKLY # 26/2022 und # 32/2022).  

Auch im Bewertungsgesetz sieht der Gesetzentwurf eine Reihe von Anpassungen vor, die 

im Einzelfall erhebliche Auswirkungen auf den Grundbesitzwert und damit auf die Bemes-

sungsgrundlage für die Erbschaftsteuer haben können. Kaum sind also die neuen Boden-

richtwerte zum 01.01.2022 veröffentlicht, die in vielen Fällen mit einer erneuten Steigerung 

des Preisniveaus und damit einer Erhöhung der Erbschaftsteuer bei der Schenkung bzw. 

Vererbung von Immobilien einhergehen, droht diese Entwicklung für das kommende Jahr 

nun auch noch von gesetzgeberischer Seite befeuert zu werden. Hintergrund für die Ände-

rungen bei der steuerlichen Wertermittlung ist die geänderte ImmoWertV 2021, mit der 

bundesweit einheitliche Grundsätze für die Ermittlung der Daten für die Immobilienbewer-

tung seitens der Gutachterausschüsse normiert wurden. 

Damit die von den Gutachterausschüssen ermittelten Daten weiterhin auch im Rahmen der 

steuerlichen Wertermittlung anwendbar sind, waren – wegen des bei der Wertermittlung 

geltenden Grundsatzes der Modellkonformität – Anpassungen beim steuerlichen Ertrags-

wert- und Sachwertverfahren erforderlich geworden. Die Änderungen betreffen zum einen 

die Verfahrenstechnik und zum anderen die Berechnungsgrößen selbst.  

So können bei der Bewertung von Mehrfamilienhäusern im Ertragswertverfahren die Herab-

setzung des gesetzlichen Liegenschaftszinssatzes von 5 % auf 3,5 % und die Erhöhung der 

Gesamtnutzungsdauer von 70 auf 80 Jahre zu einer deutlichen Wertsteigerung führen. Im 

Sachwertverfahren dürfte insbesondere die Anpassung der Wertzahlen erhebliche Auswir-

kung auf den steuerlichen Wert haben. 

Letzteres kann beispielsweise bei einem im Sachwertverfahren bewerteten Einfamilienhaus 

in Regionen mit hohem Bodenpreisniveau dazu führen, dass der vorläufige Sachwert künftig 

nicht mehr mit dem gesetzlichen Sachwertfaktor 1,0 an das Marktniveau angepasst wird, 

sondern mit einem Faktor von 1,4.  

Die Neuregelungen sollen für Bewertungsstichtage nach dem 31.12.2022 gelten. In Fällen, 

in denen sich unter Berücksichtigung der geplanten Neuregelungen ab 2023 höhere Grund-

besitzwerte ergeben würden, kann es sich also lohnen, Schenkungen in das Jahr 2022 vor-

zuziehen. 

 

BMF: Vorsteueraufteilung nach § 15 Abs. 4 UStG bei gemischt genutzten Grundstücken 

Verwendet ein Unternehmer die für sein Unternehmen gelieferten oder eingeführten Ge-

genstände und die in Anspruch genommenen sonstigen Leistungen sowohl für Umsätze, 

die zum Vorsteuerabzug berechtigen, als auch für Umsätze, die den Vorsteuerabzug aus-

schließen, hat er die angefallenen Vorsteuerbeträge in einen abziehbaren und einen nicht 

abziehbaren Teil aufzuteilen, vgl. § 15 Abs. 4 UStG.  

Im Anschluss an einen bereits im Mai veröffentlichten BMF-Entwurf (vgl. TAX WEEKLY 

# 17/2022) zu den Besonderheiten der Zuordnung und Aufteilung von Vorsteuerbeträgen 

bei gemischt genutzten, d.h. sowohl für vorsteuerschädliche als auch für vorsteuerunschäd-

liche Umsätze verwendeten Gebäuden, hat die Finanzverwaltung mit BMF-Schreiben vom  
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20.10.2022 nunmehr die finale Fassung veröffentlicht, welche sodann auch das bislang maß-

gebliche BMF-Schreiben vom 30.09.2008 aufhebt.  

Die im BMF-Entwurf avisierten Grundsätze werden inhaltlich unverändert aufrechterhalten. 

Dies gilt insbesondere für den Ausschluss der direkten Zuordnungsmöglichkeit von Vorsteu-

erbeträgen aus Anschaffungs-/Herstellungskosten eines gemischt genutzten Gebäudes zu 

umsatzsteuerpflichtigen bzw. -freien Tätigkeiten, für die Vorgaben zur Anwendung spezifi-

scher Aufteilungsschlüssel, wie z.B. eines Flächenschlüssel, eines objektbezogenen Umsatz-

schlüssel oder einer Aufteilung nach Maßgabe des umbauten Raums (vgl. Abschn. 15.17 

Abs. 7 Satz 5 Nr. 1 bis 4 UStAE), sowie für die Aussagen zur Feststellungslast der Sachge-

rechtigkeit der verwendeten Aufteilungsschlüssel.  

Hingegen hat die Finanzverwaltung auf die Kritik der Verbände reagiert und die bisherigen 

Aussagen zur Ermittlung eines Flächenschlüssels für die Vorsteueraufteilung angepasst. An-

ders als bislang vorgesehen sollen auch weitere anerkannte Methode zur Flächenberech-

nung (z. B. nach DIN 277 oder der Wohnflächenverordnung) für Zwecke der Vorsteuerauf-

teilung angewandt werden dürfen, wenn die gewählte Methode bereits für andere (z. B. 

mietvertragliche) Zwecke angewandt wird, die Flächenberechnung für das gesamte Ge-

bäude einheitlich erfolgt und das Ergebnis sachgerecht ist, vgl. Abschn. 15.17 Abs. 7 Satz 5 

Nr. 1 UStAE.  

Ferner wurde klargestellt, dass auch Tiefgaragenflächen in derartige Schlüssel miteinzube-

ziehen sein sollen. 

Darüber hinaus wurde die finale Fassung auch um Aussagen zur Berücksichtigung von Pho-

tovoltaikanlagen ergänzt. Galten diese bislang als eigenständige Zurechnungsobjekte für 

die Durchführung einer Vorsteueraufteilung, soll dies nunmehr nur noch gelten, soweit sie 

nicht Anschaffungs- oder Herstellungskosten (auf Basis der für das Einkommensteuerrecht 

geltenden Grundsätze) des gesamten Gebäudes darstellen, vgl. Abschn. 15.2c Abs. 10 bzw. 

15.6a Abs. 3 Satz 3 UStAE. Anhand einer Aufdach-Photovoltaikanlage erläutert die Finanz-

verwaltung ein zweistufiges Prüfschema zur Durchführung der Vorsteueraufteilung für das 

Gebäude, differenziert nach Dachfläche und den restlichen Gebäudeteilen. 

Die Grundsätze sollen in allen offenen Fällen Anwendung finden. Die Finanzverwaltung will 

es jedoch nicht beanstanden, wenn Unternehmer vor der Veröffentlichung des BMF-Schrei-

bens zulässigerweise eine direkte Zuordnung von Vorsteuerbeträgen nach der bisherigen 

Fassung des Abschn. 15.17 Abs. 7 Sätze 6 und 7 UStAE vorgenommen bzw. sich auf die Re-

gelungen in der bisherigen Fassung der Abschnitte 15.2c Abs. 10 und 15.6a Abs. 3 UStAE 

zur Behandlung von Photovoltaikanlagen berufen haben. 

 

BFH: Beginn der sachlichen Gewerbesteuerpflicht eines gewerblichen Grundstückhänd-

lers  

Der BFH hatte mit Urteil vom 01.09.2022 (IV R 13/20) zu entscheiden, wann die sachliche 

Gewerbesteuerpflicht eines gewerblichen Grundstückshändlers frühestens beginnt.  

Im Streitfall war die Klägerin, eine Anfang 2011 gegründete gewerblich geprägte KG, deren 

Wirtschaftsjahr am 01.06. eines Jahres beginnt und am 31.05. des Folgejahres endet, als ge-

werbliche Grundstückshändlerin tätig. Im Wirtschaftsjahr 2011/2012 (01.06.2011 bis 

31.05.2012) hatte sie zwar den Erwerb eines ersten Grundstücks vorbereitet, zum Abschluss 

des entsprechenden Kaufvertrags kam es jedoch erst im Juni 2012 und damit im Wirt-

schaftsjahr 2012/2013.  
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Das Finanzamt erkannte den von der Klägerin für das Wirtschaftsjahr 2011/2012 erklärten 

gewerbesteuerlichen Verlust von rund einer Millionen Euro nicht an. Es war der Auffassung, 

dass die von der Klägerin im Wirtschaftsjahr 2011/2012 unternommenen Akquisitionstätig-

keiten noch keine Gewerbesteuerpflicht habe begründen können. Die Feststellung des er-

klärten Gewerbeverlusts sei daher ausgeschlossen. Die Klage beim Finanzgericht hatte hin-

gegen Erfolg. Die Klägerin habe im Wirtschaftsjahr 2011/2012 mit der Beauftragung des 

Maklerbüros im März 2012, der Besichtigung der Grundstücke im April 2012, den Kaufver-

tragsverhandlungen und der Beauftragung des Notars zur Fertigung des Grundstückskauf-

vertragsentwurfs im Mai 2012 Tätigkeiten unternommen, die objektiv erkennbar auf die 

Vorbereitung der Grundstücksgeschäfte gerichtet gewesen seien. Sie sei daher bereits im 

Wirtschaftsjahr 2011/2012 gewerbesteuerpflichtig gewesen. 

Der BFH hat nunmehr die Auffassung des Finanzamts bestätigt, die Entscheidung des Fi-

nanzgerichts aufgehoben und die Klage abgewiesen. Ein gewerblicher Grundstückshändler 

nehme seine zur sachlichen Gewerbesteuerpflicht i.S.d § 2 Ab. 1 GewStG führende wer-

bende Tätigkeit frühestens mit der Anschaffung der ersten Immobilie auf. Für den Beginn 

der werbenden Tätigkeit sei entscheidend, wann die Voraussetzungen für die erforderliche 

Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr tatsächlich erfüllt seien, so dass sich 

das Unternehmen daran mit eigenen gewerblichen Leistungen beteiligen könne. Im Streit-

fall habe eine solche Beteiligung erstmalig mit dem Abschluss eines entsprechenden Kauf-

vertrags erfolgen können. Denn erst hierdurch sei die Klägerin in die Lage versetzt worden, 

ihre Leistung am Markt anzubieten. Vorbereitungshandlungen, die dem Abschluss eines ent-

sprechenden Kaufvertrags dienten, genügten demgegenüber nicht. 

An diesem Ergebnis konnte auch die gewerbliche Prägung der Klägerin nichts ändern. Zwar 

führt auch die Tätigkeit einer i.S. des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG gewerblich geprägten vermö-

gensverwaltenden Personengesellschaft zu einem stehenden Gewerbebetrieb i.S. des § 2 

Abs. 1 Satz 1 GewStG, obwohl diese Gesellschaft keine originär gewerblichen Einkünfte er-

zielt (vgl. auch BFH-Urteile vom 13.04.2017 – IV R 49/15 – und vom 20. 11. 2003 – IV R 

5/02). Für den Beginn des Gewerbebetriebs einer solchen Gesellschaft ist grundsätzlich auf 

die Aufnahme der vermögensverwaltenden Tätigkeit abzustellen. Ist eine Personengesell-

schaft aber – wie im Streitfall – zu dem Zweck gegründet worden, eine originär gewerbli-

che Tätigkeit zu entfalten, und erfüllt diese Gesellschaft im Übrigen die Merkmale des § 15 

Abs. 3 Nr. 2 EStG, beginnt der Gewerbebetrieb nicht allein wegen der in der Vorberei-

tungsphase der originär gewerblichen Tätigkeit üblicherweise anfallenden vermögensver-

waltenden Tätigkeiten bereits mit deren Aufnahme (vgl. auch BFH-Urteile vom 13.04.2017 – 

IV R 49/15 – und vom 12.05.2016 – IV R 1/13). Daher können selbst mit Einkünfteerzie-

lungsabsicht unternommene vermögensverwaltende Tätigkeiten einer gewerblich gepräg-

ten Personengesellschaft im Einzelfall noch als Vorbereitungshandlungen einer werbenden 

originär gewerblichen Tätigkeit zu werten sein. Nur wenn die vermögensverwaltenden Tä-

tigkeiten – anders als im Streitfall – das Maß dessen überschreiten, was zur Aufnahme der 

originär gewerblichen Tätigkeit erforderlich und üblich ist, handelt es sich bei diesen Tätig-

keiten nicht mehr um bloße Vorbereitungshandlungen der noch nicht aufgenommenen ori-

ginär gewerblichen Tätigkeit, sondern um die Ingangsetzung eines Gewerbebetriebs, der 

mit der Aufnahme der Vermögensverwaltung beginnt (BFH-Urteil vom 13.04.2017 – IV R 

49/15). 
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BFH: Anschaffungsnahe Herstellungskosten – Entnahme einer Wohnung 

Im Urteil vom 03.05.2022 (IX R 7/21) hatte der BFH darüber zu entscheiden, ob die Überfüh-

rung eines Wirtschaftsguts vom Betriebsvermögen in das Privatvermögen eine unter den 

Anwendungsbereich der sog. anschaffungsnahen Kosten fallende Anschaffung i.S.d. § 6 

Abs. 1 Nr. 1a Satz 1 EStG darstellt.  

Im Streitfall hatte der Kläger, Inhaber einer Hofstelle, im Jahr 2011 eine zu seinem land- und 

forstwirtschaftlichen Betrieb gehörende Wohnung in sein Privatvermögen entnommen. Die 

Wohnung, die in allen Streitjahren vermietet war, wurde nach Überführung in das Privatver-

mögen saniert und modernisiert. Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass der Kläger die 

hierfür entstandenen Aufwendungen nicht sofort als Erhaltungsaufwand steuerlich geltend 

machen könne. Vielmehr würden anschaffungsnahe Herstellungskosten i.S.d. § 6 Abs. 1 

Nr. 1a EStG vorliegen, die bei der Ermittlung der Vermietungseinkünfte lediglich im Wege 

der Absetzungen für Abnutzung (AfA) über die Nutzungsdauer des Objektes verteilt steuer-

lich geltend gemacht werden könnten. Anschaffungsnahe Herstellungskosten in diesem 

Sinne sind Aufwendungen für Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die inner-

halb von drei Jahren nach der Anschaffung des Gebäudes durchgeführt werden, wenn die 

Aufwendungen ohne die Umsatzsteuer 15 % der Anschaffungskosten des Gebäudes über-

steigen. Die hiergegen gerichtete Klage vor dem Finanzgericht blieb erfolglos. 

Der BFH wies die Revision zwar zurück, soweit sie die Jahre 2011 und 2012 betraf, weil der 

Kläger infolge der Steuerfestsetzung auf 0 € nicht beschwert sei. In Bezug auf die Jahre 

2010 und 2013 sah er die Revision hingegen als begründet an. 

Das Finanzgericht habe zu Unrecht die Aufwendungen für die Baumaßnahmen als anschaf-

fungsnahe Herstellungskosten beurteilt, denn eine Entnahme der Wohnung aus dem Be-

triebsvermögen sei keine Anschaffung i.S.d. § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG. Es fehle sowohl an der 

für eine entsprechende Anschaffung notwendigen Gegenleistung als auch an einem Rechts-

trägerwechsel, sofern das Wirtschaftsgut in das Privatvermögen desselben Steuerpflichti-

gen überführt werde. Die Regelung des § 6 Abs. 1 Nr. 1a Satz 1 EStG stelle die Überführung 

eines Wirtschaftsguts in das Privatvermögen des Steuerpflichtigen im Wege der Entnahme 

nicht durch Fiktion einer Anschaffung gleich. 

Da noch zu klären war, ob die Aufwendungen für die Baumaßnahmen in den Jahren 2010 

und 2013 möglicherweise Herstellungskosten i.S.d. § 255 Abs. 2 Satz 1 HGB darstellen, die 

ebenfalls lediglich im Wege der AfA zu berücksichtigen wären, wurde die Sache seitens 

des BFH an das Finanzgericht zurückverwiesen. 

 

BFH: Grenzen der Rückwirkung einer Rechnungsberichtigung 

Die Gewährung des Vorsteuerabzugs ist grundsätzlich u.a. davon abhängig, dass der Unter-

nehmer im Besitz einer ordnungsgemäßen Rechnung i.S.d. §§ 14, 14a UStG ist. Hingegen ist 

zwischenzeitlich auch erkannt, dass in bestimmten Fällen der Berichtigung einer zunächst 

unzutreffend ausgestellten Rechnung eine Rückwirkung zukommen könne und das Recht 

auf Vorsteuerabzug für das Jahr ausgeübt werden kann, in dem die ursprüngliche Rechnung 

ausgestellt wurde (vgl. TAX WEEKLY # 34/2020). 

Mit seinem Urteil vom 07.07.2022 (V R 33/20) hat der BFH die Voraussetzung für eine rück-

wirkende Berichtigung nochmals erläutert und darüber hinaus klargestellt, dass eine Rech- 
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nungsberichtigung keine Rückwirkung für den Vorsteuerabzug begründet, wenn der Leis-

tende zunächst von einer Steuerbarkeit der Leistung im Ausland ausgeht und den inländi-

schen Steuerausweis erst später nachholt. 

Im Streitfall bezog die Klägerin im Jahr 2012 sonstige Leistungen von im Inland ansässigen 

Unternehmern. Obwohl sich der Ort der Geschäftsleitung in Deutschland befand, gingen 

die Parteien des Leistungsaustauschs, aufgrund des statutarischen Unternehmenssitzes der 

Klägerin in Luxemburg, davon aus, dass sich der Leistungsort im Ausland befinde. Die Leis-

tungen wurden daher ohne Ausweis von Umsatzsteuer an die Klägerin abgerechnet. Die 

Rechnungen enthielten, je nach Rechnungsaussteller, die Angabe „Mehrwertsteuer 0 %“ 

mit einem Steuerausweis von 0 € oder den Hinweis „steuerfrei" unter Anführung eines Ge-

samtbetrags und der Angabe "Steuerschuld verlagert - reverse charge". Zutreffender 

Weise hätten die Leistungen jedoch mit gesondertem Ausweis deutscher Umsatzsteuer an 

die Klägerin abgerechnet werden müssen. Im Jahr 2016 erteilten die Leistenden entspre-

chend berichtigte Rechnungen. Die Klägerin begehrte nunmehr rückwirkend auf das Jahr 

2012 den Vorsteuerabzug aus diesen Rechnungen, was ihr sowohl Finanzamt als auch Fi-

nanzgericht verwehrten. 

Auch der BFH verweigerte der Klägerin einen rückwirkenden Vorsteuerabzug für das Jahr 

2012. Einerseits erachtet der BFH die ursprünglichen Rechnungen als so fehlerhaft, dass sie 

es der Finanzverwaltung nicht erlauben, allein auf Basis der darin enthaltenen Angaben die 

richtigen Schlüsse für die Besteuerung und das Recht auf den Vorsteuerabzug zu ziehen. So 

müsse bzw. dürfe die Finanzverwaltung, selbst wenn sie den Irrtum über den Leistungsort 

erkannt hätte, die Angaben zum (fehlenden) Steuerausweis oder zum Steuerschuldner nicht 

selbst ersetzen.  

Andererseits stellt der BFH klar, dass eine Rechnung, die über eine vermeintlich nicht im In-

land erbrachte Leistung erteilt wurde und daher keinen inländischen Steuerausweis enthält, 

nicht rückwirkend berichtigt werden könne. Für die Berichtigungsfähigkeit der ursprünglich 

erteilten Rechnung müsse diese jedenfalls Angaben zum Rechnungsaussteller, zum Leis-

tungsempfänger, zur Leistungsbeschreibung, zum Entgelt und zur gesondert ausgewiese-

nen Umsatzsteuer enthalten.  

Generell verknüpfe der EuGH die Geltendmachung des Vorsteuerabzugs mit der Inrech-

nungstellung eines Steuerbetrages. Im Hinblick auf eine rückwirkende Rechnungsberichti-

gung könne es daher nicht sein, dass die Nachholung eines Steuerausweises so weit zu-

rückwirkt, dass hierdurch ein Vorsteuerabzug für einen Zeitraum (hier: das Jahr 2012) be-

gründet werde, der vor dem erstmaligen Vorliegen dieses Steuerausweises (hier: das Jahr 

2016) liegt. Dies wäre vorliegend aber der Fall, wenn bei einem irrtümlich angenommenen 

Leistungsort im Ausland und der damit verbundenen angenommenen Steuerschuldumkehr, 

der inländische Steuerbetrag erstmals in der berichtigten Rechnung ausgewiesenen werde. 

Zudem sei die Klägerin auch erstmalig bei Vorliegender berichtigten Rechnungen im Jahr 

2016 mit der deutschen Umsatzsteuer belastet worden, so dass eine Entlastung zu einem 

früheren Zeitpunkt nicht erforderlich sei. 

Zwar sehe die Finanzverwaltung vor, dass auch Rechnungen ohne gesonderten Steueraus-

weis mit Rückwirkung berichtigt werden können, wenn die Parteien des Leistungsaus-

tauschs fälschlicherweise bei einer im Inland steuerbaren Leistung von einem Wechsel der 

Steuerschuldnerschaft nach § 13b UStG ausgegangen sind und die Rechnungen deswegen 

den Hinweis auf die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers enthalten. Allerdings  
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kommt es in diesen Fällen, lediglich unter Heranziehung eines unzutreffenden Steuerschuld-

ners, zu einer Versteuerung des Leistungsaustauschs im Inland. Im Streitfall kam es hinge-

gen allein zu einer Versteuerung im Ausland. Da jedoch ein grenzüberschreitender Vorsteu-

erabzug nicht möglich sei, z.B. die Geltendmachung luxemburgischer Umsatzsteuer im Rah-

men der deutschen Umsatzsteuer-Voranmeldung, ist es für den BFH auch nicht gerechtfer-

tigt, die Versteuerung durch den Leistungsempfänger im Ausland einer Versteuerung im 

Inland gleichzustellen. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 21.10.2022 

Aktenzei-

chen 

Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

C-295/21 20.10.2022 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Gemeinsames Steuersystem der Mutter- 

und Tochtergesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten – Richtlinie 

90/435/EWG – Art. 4 Abs. 1 – Steuerbefreiung der von ihrer Tochtergesell-

schaft ausgeschütteten Dividenden auf der Ebene der Muttergesellschaft – 

Vortrag von Überschüssen aus definitiv besteuerten Einkünften auf nachfol-
gende Steuerjahre – Übernahme einer Gesellschaft mit Überschüssen aus de-

finitiv besteuerten Einkünften durch eine andere Gesellschaft – Nationale Re-

gelung zur Beschränkung der Übertragung dieser Überschüsse auf die über-

nehmende Gesellschaft 

 

Alle am 20.10.2022 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

XI B 9/22 (AdV) 26.09.2022 
Besteuerung von Umsätzen aus dem Betrieb von Geld-

spielautomaten 

IV R 13/20 01.09.2022 
Zum Beginn der sachlichen Gewerbesteuerpflicht eines 

gewerblichen Grundstückshändlers 

II R 25/20 26.07.2022 
Erklärung zur optionalen Vollverschonung von Betriebsver-

mögen 

V R 33/20 07.07.2022 Grenzen der Rückwirkung einer Rechnungsberichtigung 

VIII R 25/20 21.06.2022 

Freiwillige Zahlung einer Umsatzsteuer-Vorauszahlung des 

Vorjahres vor Fälligkeit innerhalb der kurzen Zeit gemäß § 

11 Abs. 2 Satz 2 EStG 

III R 9/21 02.06.2022 
Erlöschen der Kindergeldansprüche infolge von Sozialleis-

tungen und Erstattungsansprüchen des Jobcenters 

III R 31/20 01.06.2022 

Zur Prüfung des deutschen Kindergeldanspruchs bei mög-

lichem Bezug von Familienleistungen im Vereinigten Kö-

nigreich 

VII R 48/20 01.06.2022 
Unionsrechtlicher Anspruch auf Erstattung von Produkti-

onsabgaben eines Zuckerherstellers 

IX R 7/21 03.05.2022 

Anschaffungsnahe Herstellungskosten - Entnahme einer 

Wohnung ist keine Anschaffung i.S. des § 6 Abs. 1 Nr. 1a 

Satz 1 EStG 

 

Alle am 20.10.2022 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

VII B 183/21 22.09.2022 
Einordnung als Betrieb der Fleischwirtschaft - zu den Vo-

raussetzungen einer einstweiligen Anordnung 

II B 2/22 20.09.2022 Erbschaftsteuer: DBA USA-ERB 2000 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267407&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=494022
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210198/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210193/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210190/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210194/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210196/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210192/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210191/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250169/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210197/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250174/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250173/
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

IX B 69/21 15.09.2022 
Grundsätzliche Bedeutung: Darlegungsanforderungen; un-

zulässige Beschwerde bei ausgelaufenem Recht 

IX B 27/22 15.09.2022 
Vorab entstandene Aufwendungen für wohnungsrechtsbe-

lastete Immobilie 

IV R 23/19 28.07.2022 
Keine Klagebefugnis des Personengesellschafters bei 

Streit über Grund oder Höhe des Gesamthandsgewinns 

II R 10/19 27.07.2022 
Schätzung der Besteuerungsgrundlagen für die Vergnü-

gungsteuer bei Geldspielautomaten 

III R 14/20 14.07.2022 Zur Koordinierung von Familienleistungen 

III R 40/20 14.07.2022 

Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 02.06.2022 III R 

9/21 - Kein Erlöschen des Kindergeldanspruchs trotz er-

höhter Leistung des Jobcenters bei rechtzeitiger Zahlung 

durch die Familienkasse 

VII R 65/18 28.06.2022 
Anrechnung von Kapitalertragsteuer nach einer sog. Delta-

Korrektur 

I R 31/19 01.06.2022 Gewinnverteilungsbeschluss 

I R 44/19 01.06.2022 
Keine Anwendung des § 8b Abs. 3 Satz 1 KStG auf Veräu-

ßerungsgewinn nach § 21 Abs. 1 Satz 1 UmwStG 2002 

III R 19/20 11.05.2022 Kindergeld vor Abschluss des Asylverfahrens 

I R 25/19 04.05.2022 Entschädigungszahlung als vGA 

 

Alle bis zum 21.10.2022 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

III C 2 - S 

7306/19/10001 

:003 

20.10.2022 
Vorsteueraufteilung nach § 15 Absatz 4 Umsatzsteuerge-

setz (UStG) bei gemischt genutzten Grundstücken 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250162/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250161/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250181/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250176/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250170/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250177/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250175/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250179/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250169/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250180/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250178/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2022-10-20-vorsteueraufteilung-nach-paragraf-15-absatz-4-UStG-bei-gemischt-genutzten-grundstuecken.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2022-10-20-vorsteueraufteilung-nach-paragraf-15-absatz-4-UStG-bei-gemischt-genutzten-grundstuecken.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2022-10-20-vorsteueraufteilung-nach-paragraf-15-absatz-4-UStG-bei-gemischt-genutzten-grundstuecken.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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European Commission Initiative for a Directive 
on Business in Europe: Framework for Income 
Taxation (BEFIT) - Public Consultation Paper


Fields marked with * are mandatory.


Introduction


The European Commission intends to table a legislative proposal for a new corporate tax system in 2023,
as announced in its Communication Business Taxation for the 21st Century[1] in May 2021 and in the 2022
President von der Leyen’s State of the Union Address[2]. This proposal is known as ‘Business in Europe:
Framework for Income Taxation’, or ‘BEFIT’.
There is currently no common corporate tax system in the EU. Rather, there are 27 different systems. The
lack of a common corporate tax framework makes EU industries less competitive, due to distortions in
investment and financing decisions (when motivated more by tax optimisation strategies than other
considerations[3]). It also increases compliance costs for businesses operating in more than one EU
country. This puts EU businesses at a competitive disadvantage compared to businesses operating in
markets outside the EU[4].
To address this problem, the Commission intends to propose a new, comprehensive, structural reform of
the EU business tax framework consistent with, and partially based on, the principles that underpin the
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)/G20 Inclusive Framework Two-Pillar
Approach[5]. BEFIT is not a new tax. It is a new set of rules to replace 27 different corporate tax systems
for the businesses and companies affected. In the wake of the COVID-19 crisis, reliable and sustainable
revenues from corporate income tax are more important than ever. As the Commission says in its Business
Taxation Communication, its taxation priorities are to enable fair and sustainable growth and ensure
effective taxation. BEFIT would help bring these about by providing EU countries with a fairer, simpler,
more effective corporate tax system. Simplicity is paramount here.
This proposal builds on the experience gained in working on corporate tax initiatives over the last 10-15
years, especially the 2011 Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) and the two 2016
Common Corporate Tax Base (CCTB) and (CCCTB) proposals. These proposals were ultimately not
accepted by Council, but lessons have been learned from their development and the discussions with EU
countries. The discussions have fed into the development of the BEFIT proposal. The proposed new
system will entail a different approach, in particular in relation to tax base adjustments and the design of a
formula for allocating taxable profits.
BEFIT will apply to EU businesses or companies that are part of groups which, in most cases, are present
in more than one EU country (the BEFIT Group). For compatibility with EU law and to maintain a level
playing field, groups of companies that operate in only one country may also be included. BEFIT may apply
to groups with global (consolidated) revenues above a certain threshold, or its scope could be broader than
that, for a more inclusive system. The questions about BEFIT’s scope ask for your views on these matters.
In the first place, the BEFIT proposal aims to establish the key principles that would underpin the features
of a common EU corporate tax base. There are two broad ways of designing the tax base. One is to create
a comprehensive and detailed system of common rules for the tax base, as in the CCCTB proposal. The
other way, based on Pillar 2 of the OECD Approach, to establish the tax base by applying limited tax
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adjustments to companies’ financial accounts. This second option uses their financial accounts as a
starting point for calculating the tax base of each company in the group of companies in question. The next
step is to consolidate the individual tax bases of all the group members before apportioning them, using a
formula, to the EU countries where group members have a taxable presence. Finally, BEFIT will also look
at applying a simplified approach to assessing the transfer pricing risk for transactions with businesses or
companies outside the BEFIT Group (i.e. associated companies or group members resident in a country
outside the EU).
This consultation seeks the public’s views on the problem definition and aims, including in the various
policy options, to design the main features of BEFIT: (1) the scope of the new system; (2) how to calculate
the common tax base; (3) how to consolidate the individual tax bases of the members of the BEFIT Group
and allocate the consolidated base across EU countries; (4) how to allocate profit for transactions with
businesses or companies outside the BEFIT Group; and (5) what administrative simplifications could be
introduced with the proposal.
To ensure that BEFIT really does simplify matters, as it is intended to do, and that as many businesses and
companies as possible reap the benefits of it, it would be preferable to have limited sectoral carve-outs.
This is this why this consultation also looks at how the BEFIT formula for profit allocation could be put to
best use in certain sectors, such as the financial services sector.
 
[1] COM(2021) 251 final.


[2] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ov/speech_22_5493


[3] International Monetary Fund, 25 May 2021, ‘Taxing Multinationals in Europe’ report: https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-


Papers-Policy-Papers/Issues/2021/05/25/Taxing-Multinationals-in-Europe-50129.


[4] Joint Research Centre, European Commission, ‘Reducing tax compliance costs through corporate tax base harmonization in the


European Union’, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Volume 41, December 2020, 100355 Salvador Barrios, Diego


d'Andria and Maria Gesualdo: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1061951820300562.


[5] The OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting has developed a two-pillar approach to addressing the tax


challenges arising from the digitalisation of the economy. The approach consists of two pillars. Pillar One aims to ensure a reallocation of


taxing rights between countries and a fairer distribution of the profits of the biggest multinationals. Pillar Two aims to limit corporate income


tax rate competition by introducing a global minimum corporate tax rate of 15%.


About you


Language of my contribution
Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German


*







3


Greek
Hungarian
Irish
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish


I am giving my contribution as
Academic/research institution
Business association
Company/business organisation
Consumer organisation
EU citizen
Environmental organisation
Non-EU citizen
Non-governmental organisation (NGO)
Public authority
Trade union
Other


First name


Surname


Email (this won't be published)


*


*


*


*
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Scope
International
Local
National
Regional


Organisation size
Micro (1 to 9 employees)
Small (10 to 49 employees)
Medium (50 to 249 employees)
Large (250 or more)


Level of governance
Local Authority
Local Agency


Level of governance
Parliament
Authority
Agency


Organisation name
255 character(s) maximum


You are:
an EU business/company that is part of a multinational group with total global 
revenues over EUR 750m
an EU business/company that is part of a multinational group with total global 
revenues between EUR 750-250m
an EU business/company that is part of a multinational group with total global 
revenues between EUR 250m-50m
an SME


*


*


*


*


*


*
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If you are an SME, do you have cross-border activities?
Yes
No


If you do, how are these carried out?
through foreign subsidiaries
through foreign branches
without establishing a foreign presence


If you are an SME group, do you prepare consolidated financial statements?
Yes
No


If you are responding on behalf of a business or company, do you have a taxable 
presence abroad?


Yes
No


Transparency register number
255 character(s) maximum


Check if your organisation is on the . It's a voluntary database for organisations seeking to transparency register
influence EU decision-making.


Country of origin
Please add your country of origin, or that of your organisation.
 
This list does not represent the official position of the European institutions with regard to the legal status or policy 
of the entities mentioned. It is a harmonisation of often divergent lists and practices.


Afghanistan Djibouti Libya Saint Martin
Åland Islands Dominica Liechtenstein Saint Pierre and 


Miquelon
Albania Dominican 


Republic
Lithuania Saint Vincent 


and the 
Grenadines


Algeria Ecuador Luxembourg Samoa
American Samoa Egypt Macau San Marino


*


*


*


*


*



http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=en
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Andorra El Salvador Madagascar São Tomé and 
Príncipe


Angola Equatorial Guinea Malawi Saudi Arabia
Anguilla Eritrea Malaysia Senegal
Antarctica Estonia Maldives Serbia
Antigua and 
Barbuda


Eswatini Mali Seychelles


Argentina Ethiopia Malta Sierra Leone
Armenia Falkland Islands Marshall Islands Singapore
Aruba Faroe Islands Martinique Sint Maarten
Australia Fiji Mauritania Slovakia
Austria Finland Mauritius Slovenia
Azerbaijan France Mayotte Solomon Islands
Bahamas French Guiana Mexico Somalia
Bahrain French Polynesia Micronesia South Africa
Bangladesh French Southern 


and Antarctic 
Lands


Moldova South Georgia 
and the South 
Sandwich 
Islands


Barbados Gabon Monaco South Korea
Belarus Georgia Mongolia South Sudan
Belgium Germany Montenegro Spain
Belize Ghana Montserrat Sri Lanka
Benin Gibraltar Morocco Sudan
Bermuda Greece Mozambique Suriname
Bhutan Greenland Myanmar/Burma Svalbard and 


Jan Mayen
Bolivia Grenada Namibia Sweden
Bonaire Saint 
Eustatius and 
Saba


Guadeloupe Nauru Switzerland


Bosnia and 
Herzegovina


Guam Nepal Syria


Botswana Guatemala Netherlands Taiwan
Bouvet Island Guernsey New Caledonia Tajikistan
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Brazil Guinea New Zealand Tanzania
British Indian 
Ocean Territory


Guinea-Bissau Nicaragua Thailand


British Virgin 
Islands


Guyana Niger The Gambia


Brunei Haiti Nigeria Timor-Leste
Bulgaria Heard Island and 


McDonald Islands
Niue Togo


Burkina Faso Honduras Norfolk Island Tokelau
Burundi Hong Kong Northern 


Mariana Islands
Tonga


Cambodia Hungary North Korea Trinidad and 
Tobago


Cameroon Iceland North Macedonia Tunisia
Canada India Norway Turkey
Cape Verde Indonesia Oman Turkmenistan
Cayman Islands Iran Pakistan Turks and 


Caicos Islands
Central African 
Republic


Iraq Palau Tuvalu


Chad Ireland Palestine Uganda
Chile Isle of Man Panama Ukraine
China Israel Papua New 


Guinea
United Arab 
Emirates


Christmas Island Italy Paraguay United Kingdom
Clipperton Jamaica Peru United States
Cocos (Keeling) 
Islands


Japan Philippines United States 
Minor Outlying 
Islands


Colombia Jersey Pitcairn Islands Uruguay
Comoros Jordan Poland US Virgin Islands
Congo Kazakhstan Portugal Uzbekistan
Cook Islands Kenya Puerto Rico Vanuatu
Costa Rica Kiribati Qatar Vatican City
Côte d’Ivoire Kosovo Réunion Venezuela
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Croatia Kuwait Romania Vietnam
Cuba Kyrgyzstan Russia Wallis and 


Futuna
Curaçao Laos Rwanda Western Sahara
Cyprus Latvia Saint Barthélemy Yemen
Czechia Lebanon Saint Helena 


Ascension and 
Tristan da Cunha


Zambia


Democratic 
Republic of the 
Congo


Lesotho Saint Kitts and 
Nevis


Zimbabwe


Denmark Liberia Saint Lucia


1. Problem definition


Question 1
Do you think the current situation, with 27 different national corporate tax systems, 
gives rise to problems in the internal market?


Agree
Partly agree
Neutral
Partly disagree
Disagree
Do not know


If you agree/partly agree with the above, what do you think are the problems?


Not 
at 
all


To a 
very 


limited 
extent


To 
some 
extent


Neutral
To a 
great 
extent


To a 
very 
great 
extent


Do 
not 


know


Competitive disadvantage for EU
businesses, compared to
businesses operating in large
markets outside the EU


High tax compliance costs


Risk of erosion of EU countries’
tax bases due to aggressive tax
planning
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You can add to this non-exhaustive list in the box below:
500 character(s) maximum


If you identify high tax compliance costs as a problem, please provide an estimate 
of the magnitude of compliance costs:


250 character(s) maximum


If you partly disagree/disagree with what question 1 says, or are neutral, please 
explain why:


500 character(s) maximum


Question 2 
What should the ultimate aim of a new EU corporate tax framework be?
Rank the elements below from 1 to 7 in order of importance.


1 2 3 4 5 6 7
Do 
not 


know


Growth of business activity in Europe


A more competitive single market that is more 
attractive to investors


Greater legal certainty


More tax revenues


A more robust corporate tax system that can 
withstand tax avoidance


Reduction of tax compliance costs for 
businesses


Reduction of administrative costs for national 
tax authorities


If "Other", please explain:
500 character(s) maximum


2. Main features of BEFIT
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A. Scope


To determine whether a company that is tax-resident in the EU or an EU-located permanent establishment
of a company established outside the EU falls within BEFIT’s scope, it is envisaged to draw inspiration from
the Pillar 2 rules and set a revenue threshold at group level or for each company.
Possible options would be to align BEFIT as much as possible with the Pillar 2 threshold, or further broaden
its scope through mandatory or optional application, for example to cover SMEs.


Question 3
If the EU acted to establish the key features of a common tax base, which of the
following options for the initiative’s scope do you consider the most appropriate
/effective, from the taxpayer’s point of view and from a tax administration point of
view?


Very 
effective


Effective
Not 
very 


effective


Not 
effective 


at all


Do 
not 


know


A compulsory system without a threshold


A threshold for compulsory application
without a possibility for groups below the
threshold to opt in


A threshold for compulsory application with a
possibility for groups/companies (including
SMEs) below the threshold to opt in


If "Other", please explain:
500 character(s) maximum


Would you suggest different ways of determining who BEFIT should cover? Please 
elaborate.


500 character(s) maximum


Question 4a
Were a threshold established, which of the following alternatives do you consider 
the most effective?


Very 
effective


Effective
Not very 
effective


Not 
effective 


at all


Do 
not 


know
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Groups with over EUR 750 million of
consolidated global revenues


Groups with over EUR 250 million of
consolidated global revenues


Groups with over EUR 50 million of
consolidated global revenues


All groups, regardless of their revenues
(including SMEs)


Standalone companies, regardless of their 
revenues


If "Other", please explain:
500 character(s) maximum


Question 4b


Very 
effective


Effective
Not 
very 


effective


Not 
effective 


at all


Do 
not 


know


What do you think about an immediate
mandatory application of BEFIT rules to the
first category (groups under the first option),
followed by their gradual extension to the
other categories, then general mandatory
application after a certain period of time?


Do you think that mandatory application to all
companies from the beginning would be
more effective?


If you do, please say why, e.g. benefits vs costs of introducing such an obligation 
for the companies likely to be affected by it.


500 character(s) maximum


Question 5
What do you think about excluding companies that are active in specific sectors of 
activity from the scope of BEFIT?


Agree
Partly agree
Neutral
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Partly disagree
Disagree
Do not know


If you think this would be a good idea, what sectors do you think should be 
excluded and why? Please explain.


500 character(s) maximum


Question 6
If certain companies/sectors are excluded, what are your views on how to deal with
groups that operate in a mix of sectors excluded from BEFIT and/or sectors
/activities covered by BEFIT?  


 
Would you be in favour of criteria referring to a revenue-based threshold for each
group’s activity?
For example, one possibility would be that where revenues arising from excluded
activities exceed 50% of a company’s total revenue (company, permanent
establishment), the company’s full income is excluded from the BEFIT tax base for
the tax year in question. Or would you suggest a different way of doing things?


Please elaborate:
500 character(s) maximum


B. Calculation of the tax base


One of BEFIT’s key objectives will be to reduce the complexity taxpayers are faced with in dealing with
different tax systems when a group operates in several EU countries. With this in mind, several options can
be envisaged for calculating the BEFIT tax base. One of these, in particular, is to establish a
comprehensive set of tax rules to determine taxable income, or, drawing inspiration from Pillar 2, start from
companies’ financial accounting statements and make limited adjustments for taxation.
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Question 7a
Given the potential compliance costs of this, which option do you consider more
effective for calculating the BEFIT tax base?  


 


Under the , all companies belonging to the same group would firstfirst option
prepare their individual financial accounting statements in accordance with the
applicable accounting rules, then bring them into line with a single EU acceptable
accounting standard (for the whole BEFIT Group), to ensure that all group
members use the same accounting standard as a basis for computing their tax
base under BEFIT. The financial accounting net income or loss of individual
companies would require a limited number of interventions to take into account the
main tax adjustments that usually form part of a tax base (e.g. accelerated
depreciation of research and development (R&D) assets for tax purposes).
The  would entail designing a comprehensive set of tax rules for allsecond option
companies affected in all EU countries (BEFIT rules).


Very 
effective


Effective
Not 
very 


effective


Not 
effective 


at all


Do 
not 


know


Make limited tax adjustments to companies’
financial accounts (Pillar 2)


Put a comprehensive set of corporate tax
rules in place


If other, please explain:
500 character(s) maximum


Question 7b
If you've chosen the first option, would you be in favour of keeping these 
adjustments to a strict minimum?


Agree
Partly agree
Neutral
Partly disagree
Disagree
Do not know
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Please explain your answer and/or provide further comments, preferably backed up 
with evidence, on what tax adjustments you think are critical:


500 character(s) maximum


If "Other", please explain:
500 character(s) maximum


Question 8
Which of the following could constitute key adjustments to financial accounts, in 
order to calculate an accurate tax base for BEFIT? 
Rank your responses below from 1 to 8 in order of importance.


1 2 3 4 5 6 7 8
Do 
not 


know


Depreciation of fixed assets


Exemption of received profit distributions
(non-deductibility of linked expenses)


Exemption of the income and non-
deductibility of the losses of a permanent
establishment


Non-deductibility of corporate taxes and
similar profit-based taxes


Rules on addressing the debt bias


Tax credit on income already taxed
outside the EU (other than exempt
income) such as interest, royalties and
other income paid to a company within
the scope of BEFIT


Anti-abuse rules on common issues such
as a general anti-abuse rule (GAAR),
controlled foreign company (CFC) rules,
interest deduction limitation and hybrid
mismatches


Rules on entering and leaving BEFIT 
(corporate restructuring and transition 
phase)


If "Other", please explain:
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500 character(s) maximum


As a next step, the individual tax bases of all group members (i.e. EU tax-resident companies or EU-
located permanent establishments of companies established outside the EU) would be added together to
form a consolidated tax base. Given consolidation eliminates intra-group transactions in the EU, it would no
longer be necessary to apply transfer pricing to transactions between a consolidated group’s companies.
Instead, a formula would be used to allocate profits between the different EU countries in which the group
operates with a taxable presence.


Another outcome of such consolidation would be the relief of cross-border losses if one group member is,
or two or more group members are, loss-making for tax purposes.


Question 9
Should cross-border loss relief be part of the system?


Agree
Partly agree
Neutral
Partly disagree
Disagree
Do not know


If you agree/partly agree with the above, tell us what you think the implications will 
be:


500 character(s) maximum


If you disagree/partly disagree, please elaborate, in particular on ways of 
disallowing cross-border loss relief in a consolidation system:


500 character(s) maximum


C. Distribution of the tax base across EU countries using a formula 
(formulary apportionment)


It is envisaged that the consolidated tax base of the BEFIT Group to the different EU countries in which the
group operates will be apportioned using a formula. An international consensus, reached for the first time,
on the use of a profit allocation formula in Pillar 1, could help pave the way for the use of a formula in
BEFIT. The Pillar 1 formula only uses one factor, while the more complex BEFIT should use at least three
factors. However, the principle that for the first time a formula replaces the use of the arm’s length principle
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is an important precedent.


Formulary apportionment is a mechanism for allocating the tax base among eligible jurisdictions (EU
countries) on the basis of a set of pre-determined weighted factors. This formula would replace the existing
transfer pricing rules for allocating profit among eligible EU countries.


Question 10 
Would you agree that the tax base should be apportioned to the different EU 
countries using a formula (formulary apportionment)?


Agree
Partly agree
Neutral
Partly disagree
Disagree
Do not know


If you agree/partly agree, please tell us what impact you think such an allocation 
mechanism may have:


500 character(s) maximum


If you disagree/partly disagree, please suggest possible alternatives for allocating 
the tax base:


500 character(s) maximum


When a formula is used, the most frequent factors for allocating profit are tangible assets, staff numbers,
payroll and sales by destination. The higher these are in an EU country, the greater the share of profit that
will be allocated to this country.
An alternative would be to also include intangible assets in the formula. As neither the categories of
intangible assets recognised for accounting purposes nor the methods for evaluating them are harmonised
across the EU, they could be taken into account using a proxy. This could include R&D expenses and
marketing and advertising costs, combined with a nexus requirement (to be fulfilled by the company
allocated a share of profits deriving from those intangibles).


Question 11a
Would you be in favour of profit allocation using a formula based on a combination 
of weighted factors, such as tangible assets, labour (a combination of staff 
numbers and payroll) and sales by destination, but not intangible assets?


Agree
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Partly agree
Neutral
Partly disagree
Disagree
Do not know


Question 11b
Or would you be in favour of a BEFIT formula including the above and one or more 
intangible assets?


Agree
Partly agree
Neutral
Partly disagree
Disagree
Do not know


If you agree/partly agree, how should the value of intangible assets be taken into 
account, e.g. accounting value (risk of tax abuse), proxy (which ones), or some 
other way?


500 character(s) maximum


Do you have any suggestions for the content of the intangible assets factor(s) (e.g. 
references to R&D or marketing and advertising in a given EU country)?


500 character(s) maximum


Do you have suggestions for any additional factors?
500 character(s) maximum


Several options are considered regarding the weight of each factor. In the sample formula below, all four
factors mentioned above are included and equally weighted (¼). The share of profit of group member F will
be determined as follows (N.B. G refers to the whole group):
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In this formula, the EU country of destination (market jurisdiction) is less represented than the EU country
of origin, as only one quarter of all factors, i.e. sales by destination, allocates profit to the market
jurisdiction. To compensate for this, a possibility could be to apply an increased weighting to sales by
destination (e.g. a double weighting, giving two fifths of the overall weighting to sales by destination and
three fifths to origin).


Question 12
Do you think sales by destination should be given a higher weighting in the formula?


Agree
Partly agree
Neutral
Partly disagree
Disagree
Do not know


If you agree/partly agree, what percentage of the formula should be represented by
the EU country of destination and what percentage by the EU country of origin?


250 character(s) maximum


Please explain your answer, in particular with reference to how the formula factors 
should be weighted.


500 character(s) maximum


Question 13 


 


For certain sectors of activity with specificities that cannot be addressed by the
factors of the generally applicable formula, it may be necessary to adjust certain
features and design sector-specific versions of the formula, to ensure a fair
allocation of profit.


For which sector(s) of activity would you see a potential need for a sector-specific
formula and why?
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500 character(s) maximum


What would you include in such a formula’s factors?
500 character(s) maximum


D. Allocation of profit to companies outside the BEFIT Group


Under BEFIT, the arm’s length principle[1] will continue to apply to pricing transactions between companies
of the BEFIT Group and (i) companies of the same group that are tax-resident outside the EU (i.e. outside
the BEFIT Group); and/or (ii) their associated companies[2] in the EU or a country outside the EU. The
planned initiative could therefore simplify the methods for applying transfer pricing rules, to give taxpayers
greater legal certainty but without deviating from the arm’s length principle.
 
[1] An internationally acknowledged principle according to which the price agreed in a transaction between two related parties must be the


same as the price agreed in a comparable transaction between two unrelated parties.


[2] Companies that are part of a group, but not of the BEFIT Group, so below the accounting threshold for consolidating financial statements.


Question 14
Regarding transactions between BEFIT Group companies and companies outside
it:


Agree
Partly 
agree


Neutral
Partly 


disagree
Disagree


Do 
not 


know


Should the status quo be maintained
for transfer pricing rules, as has been
the case until now?


Should compliance with transfer
pricing rules be simplified even if the
process involves the use of proxies?


Do you agree that this can be done, e.
g. using certain benchmarks?


What other ways of simplifying do you suggest? And how do you see them
working?


500 character(s) maximum
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To provide tax certainty, the proposal envisages developing a system based on macro-industries’
benchmarks. This would not replace the arm’s length principle, and companies would still need to carry out
the necessary transfer pricing analysis. But it would provide guidance on how tax authorities assess the risk
of certain transactions without departing from the OECD rules.


Under such a system, the transaction between a company of the BEFIT Group and one outside it would be
assessed as being of low, medium or high risk for not complying with the arm’s length principle. This would
depend on how payment for the transaction compares to a series of benchmarks for each category of
macro-industry (e.g. automotive) and type of activity (e.g. distribution).


What this approach aims at is transparency, through the publication of certain profit markers (possibly in
the form of a range) for tax authorities’ risk assessment framework.


These profit markers are indicative illustrating what would be tax authorities’ likely approach to certain
transactions. For example, if the profit margin of a low-risk BEFIT Group company in the distribution sector
fell into the ‘low-risk’ zone, tax authorities would generally not check the transfer pricing results of the
relevant transaction.


Question 15a 
Do you agree with streamlining tax authorities’ transfer pricing risk assessments of
transactions between members of the BEFIT Group and companies outside it?


Agree
Partly agree
Neutral
Partly disagree
Disagree
Do not know


Question 15b
Should this approach apply to both inbound and outbound transactions?


Yes
No


Please elaborate.
500 character(s) maximum


Question 15c 
In your view, what are the most important homogenous macro-categories for
grouping industry sectors for the purposes of benchmarking? 
Please elaborate.
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1.  
2.  
3.  


500 character(s) maximum


3. Administration


BEFIT will aim for a significant reduction in the compliance burden of taxpayers and the administrative
costs for tax authorities. However, this does not exclude the fact that some additional compliance and
administrative costs could arise in certain circumstances.


Question 16
As a taxpayer, do you see any benefits the BEFIT initiative would bring regarding
your current compliance costs, e.g. their nature, size, etc.?
As a tax administration, do you see any benefits the BEFIT initiative would bring
regarding your current administrative costs, e.g. their nature, size, etc.?


 
Please explain your response.


500 character(s) maximum


Question 17
As a taxpayer, do you anticipate that the BEFIT initiative will bring additional
compliance costs?  


 


As a tax administration, do you anticipate that the BEFIT initiative will bring
additional administrative costs, apart from the obvious regulatory costs that most
likely will arise at the beginning?


Please explain your response:
500 character(s) maximum


The envisaged reductions in the administrative and regulatory burden can be grouped into three broad 
categories:


filing simplifications relating to tax returns,
simplifications relating to interactions with tax authorities, and
dispute resolution.


A B
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1 Filing 
simplifications


 


a single EU corporate tax return combined with a one-
stop-shop for submitting the group’s tax return and


possibly settling annual tax liability


2
Audit 
simplifications


 


a coordination of audits, including joint audits, by the tax
authorities of EU countries in which the group has a
taxable presence


3 Dispute resolution
 


alternative dispute prevention and resolution methods in
addition to the existing national judiciary system


Question 18
Which of the following types of simplification would be the most useful in terms of 
reducing the compliance (as a taxpayer)/administrative (as a tax administration) 
burden? 
Please rank your responses from 1 to 3 in order of importance.


1 2 3 Do not know


Filing simplifications


Audit simplifications


Dispute resolution


If other, please explain:
500 character(s) maximum


Would you suggest any other ways of reducing compliance costs for taxpayers/
administrative costs for tax authorities?


500 character(s) maximum


Final remarks, additional information


Is there anything else you would like to bring to the attention of the Commission?


Although not necessary, you can upload a brief document, such as a position paper, if you think additional
background information is needed to better explain your position or to share data, studies, etc. that the
European Commission could consider in preparing its initiative.
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Any uploaded document will be published alongside your answers to the questionnaire, the essential part of
this public consultation. Documentation is optional, as additional background reading to better understand
your position.


If you have decided in ‘About you’ that your contribution is to remain anonymous, make sure you remove
any personal information (name, email) from the document and its properties.


If you wish to provide additional information (e.g. a position paper or a report) or raise points not covered by
the questionnaire, you can upload this additional information here.


Comments:
1000 character(s) maximum


Please upload your file(s)
Only files of the type pdf,txt,doc,docx,odt,rtf are allowed


The Commission will publish all contributions to this public consultation. You can choose whether you 
would prefer to have your details published or to remain anonymous when your contribution is published. Fo
r the purpose of transparency, the type of respondent (for example, ‘business association, 
‘consumer association’, ‘EU citizen’) country of origin, organisation name and size, and its 


 transparency register number, are always published. Your e-mail address will never be published.
Opt in to select the privacy option that best suits you. Privacy options default based on the type of 
respondent selected


Contribution publication privacy settings
The Commission will publish the responses to this public consultation. You can choose whether you would like 
your details to be made public or to remain anonymous.


Anonymous
The type of respondent that you responded to this consultation as, your 
country of origin and your contribution will be published as received. Your 
name will not be published. Please do not include any personal data in the 
contribution itself.
Public
Your name, the type of respondent that you responded to this consultation as, 
your country of origin and your contribution will be published.


Contribution publication privacy settings
The Commission will publish the responses to this public consultation. You can choose whether you would like 
your details to be made public or to remain anonymous.


*


*
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Anonymous
Only organisation details are published: The type of respondent that you 
responded to this consultation as, the name of the organisation on whose 
behalf you reply as well as its transparency number, its size, its country of 
origin and your contribution will be published as received. Your name will not 
be published. Please do not include any personal data in the contribution itself 
if you want to remain anonymous.
Public 
Organisation details and respondent details are published: The type of 
respondent that you responded to this consultation as, the name of the 
organisation on whose behalf you reply as well as its transparency number, its 
size, its country of origin and your contribution will be published. Your name 
will also be published.


I agree with the personal data protection provisions



https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement










Urteil vom 03. Mai 2022, IX R 7/21 
Anschaffungsnahe Herstellungskosten - Entnahme einer Wohnung ist keine Anschaffung i.S. des § 6 Abs. 1 Nr. 1a Satz 1 
EStG


ECLI:DE:BFH:2022:U.030522.IXR7.21.0


BFH IX. Senat


EStG § 6 Abs 1 Nr 1a S 1, EStG § 9 Abs 1 S 3 Nr 7, EStG § 9 Abs 5 S 2, EStG § 10d Abs 4 S 4, EStG § 10d Abs 4 S 5, EStG § 
21 Abs 1, HGB § 255 Abs 1 S 1, HGB § 255 Abs 2 S 1, FGO § 40 Abs 2, EStG § 4 Abs 1 S 2, EStG § 7 Abs 1, EStG VZ 2010 , 
EStG VZ 2011 , EStG VZ 2012 , EStG VZ 2013 


vorgehend FG Köln, 25. Februar 2021, Az: 11 K 2686/18


Leitsätze


Die Überführung eines Wirtschaftsguts vom Betriebsvermögen in das Privatvermögen ist keine Anschaffung i.S. des § 6 
Abs. 1 Nr. 1a Satz 1 EStG.


Tenor


Auf die Revision der Kläger wird das Urteil des Finanzgerichts Köln vom 25.02.2021 - 11 K 2686/18 insoweit aufgehoben, 
als es die Einkommensteuerbescheide für 2010 und 2013 betrifft.


Die Sache wird insoweit an das Finanzgericht Köln zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen.


Im Übrigen wird die Revision als unbegründet zurückgewiesen.


Dem Finanzgericht Köln wird die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens übertragen.


Tatbestand


I.


Streitig ist, ob Aufwendungen des Klägers und Revisionsklägers (Kläger) für Baumaßnahmen an einer im Jahr 2011 
aus seinem landwirtschaftlichen Betriebsvermögen entnommenen Wohnung als bei seinen Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung sofort abziehbare Erhaltungsaufwendungen oder als anschaffungsnahe 
Herstellungskosten i.S. von § 6 Abs. 1 Nr. 1a des Einkommensteuergesetzes in der maßgebenden Fassung der 
Streitjahre 2010 bis 2013 (EStG) im Wege der Absetzung für Abnutzung (AfA) zu berücksichtigen sind.


1


Der Kläger erzielte in den Streitjahren als Inhaber einer Hofstelle, die er im Jahre 1999 im Wege der 
Gesamtrechtsnachfolge erworben hatte, land- und forstwirtschaftliche Einkünfte sowie Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung. Er wird zusammen mit seiner Ehefrau (Klägerin und Revisionsklägerin --Klägerin--) zur 
Einkommensteuer veranlagt. Nach der Entnahme der zum land- und forstwirtschaftlichen Betrieb gehörenden 
Wohnung zum unstreitigen Gebäudeteilwert in Höhe von 49.046 € wurde diese saniert und modernisiert. Für die 
Erneuerung der Fassade, sämtlicher Fenster und Fensterbänke, des Dachstuhls, der Dacheindeckung, aller 
Innentüren, der Haustüre, sämtlicher Elektro-, Sanitär- sowie Heizungsinstallationen, Fliesen- sowie Parkettfußböden 
in allen Räumen, des Badezimmers sowie der Ausführung von Putz- und Stuckarbeiten und Malerarbeiten sind in den 
Streitjahren folgende Aufwendungen angefallen:


2







2011    2012    2013   


43.746,75 € 21.161,62 € 18.469,14 €.


Die Wohnung war in allen Streitjahren mit Ausnahme des Zeitraums von Juli 2011 bis März 2012 vermietet.3


Im Anschluss an eine Außenprüfung vertrat der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt --FA--) die Auffassung, 
dass die bislang als Erhaltungsaufwendungen geltend gemachten Aufwendungen als anschaffungsnahe 
Herstellungskosten zu beurteilen und gemäß § 7 Abs. 4 EStG bei der Ermittlung der Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung abzuschreiben sind. Das FA erteilte den Klägern unter dem 20.11.2017 gemäß § 164 Abs. 2 der 
Abgabenordnung (AO) geänderte Einkommensteuerbescheide, in denen es die Einkommensteuer für das Streitjahr 
2010 in Höhe von 92.860 €, für das Streitjahr 2011 in Höhe von 11.465 €, für das Streitjahr 2012 in Höhe von 0 € 
und für das Streitjahr 2013 in Höhe von 1.196 € festsetzte und den Vorbehalt der Nachprüfung aufhob.


4


Die hiergegen gerichteten Einsprüche wies das FA mit zusammengefasster Einspruchsentscheidung vom 01.10.2018 
als unbegründet zurück.


5


Die Klage blieb erfolglos. Das Finanzgericht (FG) führte in seinem im Betriebs-Berater (BB) 2021, 1711 
veröffentlichten Urteil im Wesentlichen aus, das FA habe die in Rede stehenden Aufwendungen für die an der 
Wohnung in den Streitjahren 2011 bis 2013 durchgeführten Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen zu 
Recht nicht als im Jahr ihrer Entstehung sofort abziehbare Erhaltungsaufwendungen behandelt, sondern lediglich im 
Wege der linearen AfA mit 2 % jährlich als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 
berücksichtigt (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 i.V.m. § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2a EStG). Dabei sei das FA zutreffend davon 
ausgegangen, dass die geltend gemachten Aufwendungen als anschaffungsnahe Herstellungskosten i.S. von § 6 
Abs. 1 Nr. 1a EStG anzusehen seien, die zusammen mit dem in Höhe von 49.046 € erfassten Teilwert der im Jahr 
2011 aus dem landwirtschaftlichen Betriebsvermögen des Klägers entnommenen Wohnung die 
Bemessungsgrundlage für die ab dem Jahr 2011 vorzunehmende AfA bildeten. Das in § 6 Abs. 1 Nr. 1a Satz 1 EStG 
enthaltene Tatbestandsmerkmal der "Anschaffung" sei unter Berücksichtigung der Gesetzessystematik sowie des 
Regelungszwecks dieser Vorschrift, Erwerber eines Neubaus oder einer nicht renovierungsbedürftigen Immobilie 
gegenüber Erwerbern eines instandsetzungsbedürftigen Altobjekts steuerlich nicht zu benachteiligen, normspezifisch 
dahin auszulegen, dass auch die Entnahme eines Wirtschaftsguts als anschaffungsähnlicher Vorgang erfasst werde. 
Die Gleichstellung einer steuerlich erfassten Entnahme mit einer Anschaffung beruhe auf einem Analogieschluss.


6


Während des Klageverfahrens hat das FA aus nicht streitgegenständlichen Gründen gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2a 
AO geänderte Einkommensteuerbescheide für die Streitjahre 2010 und 2011 jeweils vom 29.01.2021 und für die 
Streitjahre 2012 und 2013 jeweils vom 13.01.2021 erlassen. Hieraus resultiert für das Streitjahr 2010 eine 
Herabsetzung der Einkommensteuer auf 90.692 €, der ein Verlustrücktrag aus 2011 in Höhe von 2.673 € zu Grunde 
liegt, für das Streitjahr 2011 eine Minderung der Einkommensteuer auf 0 € und die gesonderte Feststellung des 
verbleibenden Verlustvortrags auf den 31.12.2011 in Höhe von 0 €, für das Streitjahr 2012 eine Beibehaltung der 
Nullfestsetzung unter Ansatz der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung des Klägers in Höhe von 12.518 € 
sowie des Gesamtbetrags der Einkünfte in Höhe von 23.589 € und für das Streitjahr 2013 eine Erhöhung der 
Einkommensteuer auf 1.208 €.


7


Mit ihrer Revision rügen die Kläger die Verletzung materiellen Rechts (§ 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG). Sie tragen im 
Wesentlichen vor, die Vorschrift ziele auf die Fälle eines tatsächlichen Anschaffungsvorgangs ab, in denen das 
wirtschaftliche Eigentum übergehe und es zu einem Rechtsträgerwechsel komme. Die Betrachtungsweise des FA 
habe eine von § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG nicht beabsichtigte Ungleichbehandlung zur Folge. Baumaßnahmen vor der 
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Entscheidungsgründe


II.


Entnahme hätten sofort abziehbare Betriebsausgaben zur Folge, ohne dass sich die AfA-Bemessungsgrundlage 
erhöhe. Die Kosten solcher Maßnahmen würden somit nicht über die Nutzungsdauer des Gebäudes verteilt, sondern 
wirkten sich steuerlich sofort gewinnmindernd aus. Folglich wären Steuerpflichtige, die vor der Entnahme der 
Immobilie Instandhaltungs- oder Modernisierungsmaßnahmen vornähmen, gegenüber denjenigen Steuerpflichtigen, 
die diese Maßnahmen erst nach der Entnahme durchführen, bevorzugt, falls § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG angewendet 
würde.


Die Kläger beantragen,
das Urteil des FG aufzuheben und die Einkommensteuerbescheide für die Streitjahre 2010 bis 2013 vom 13.01.2021 
bzw. 29.01.2021 mit der Maßgabe zu ändern, dass die geltend gemachten Kosten für Instandhaltungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen in Höhe von 43.746,75 € für 2011, in Höhe von 4.232,32 € (20 % x 21.161,62 €) für 
2012 und in Höhe von 3.693,83 € (20 % x 18.469,14 €) für 2013 als sofort abziehbare Erhaltungsaufwendungen im 
Rahmen der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung berücksichtigt werden sowie im Wege des Verlustrücktrags 
gemäß § 10d Abs. 1 Satz 3 EStG die entsprechende Folgeberichtigung bei der Einkommensteuerfestsetzung für 2010 
vorzunehmen ist.


9


Das FA beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


10


Das FA hält die Ausführungen des FG für zutreffend.11


Die Revision ist für die Streitjahre 2010 und 2013 begründet. Sie führt zur Aufhebung des Urteils des FG, soweit die 
Einkommensteuerbescheide für 2010 und 2013 betroffen sind, und insoweit zur Zurückverweisung der Sache zur 
anderweitigen Verhandlung und Entscheidung (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Die 
Vorentscheidung verletzt insoweit § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG. Das FG hat unzutreffend die Entnahme der Wohnung aus 
dem Betriebsvermögen als Anschaffung angesehen. Im Übrigen ist die Revision unbegründet (Streitjahre 2011 und 
2012) und daher insoweit nach § 126 Abs. 2 FGO zurückzuweisen.


12


1. Die Klage war hinsichtlich der Einkommensteuerbescheide für 2010 und 2013 zulässig. Hingegen ist die Revision, 
soweit das angefochtene Urteil die Einkommensteuerbescheide für 2011 und 2012 betrifft, mit der Maßgabe 
unbegründet, dass die Klage schon nicht zulässig war.
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a) Gemäß § 40 Abs. 2 FGO ist die Klage, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, nur zulässig, wenn der Kläger 
geltend macht, durch den Verwaltungsakt oder durch die Ablehnung oder Unterlassung eines Verwaltungsakts oder 
einer anderen Leistung in seinen Rechten verletzt zu sein. Dies ist bei der Anfechtung eines Nullbescheids 
regelmäßig nicht der Fall (ständige Rechtsprechung; vgl. nur Urteil des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 08.11.1989 - 
I R 174/86, BFHE 158, 540, BStBl II 1990, 91, unter II.2.a; BFH-Beschluss vom 16.12.2014 - X B 113/14, BFH/NV 
2015, 510, Rz 9, m.w.N.). Nach ständiger Rechtsprechung des BFH wird über Grund und Höhe des Verlustrücktrags 
ausschließlich im Rahmen der Veranlagung des Rücktragsjahres und nicht in dem Einkommensteuerbescheid oder 
dem Verlustfeststellungsbescheid des Verlustentstehungsjahres entschieden (s. z.B. BFH-Urteile vom 27.09.1988 - 
VIII R 432/83, BFHE 155, 83, BStBl II 1989, 225; vom 27.01.2010 - IX R 59/08, BFHE 228, 301, BStBl II 2010, 1009; 
vom 10.03.2020 - IX R 24/19, BFH/NV 2020, 873, m.w.N.; BFH-Beschluss vom 20.12.2006 - VIII B 111/05, BFH/NV 
2007, 699; Heuermann in Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, EStG, § 10d Rz A 343). Für eine Klage gegen einen auf 0 € 
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lautenden Einkommensteuerbescheid des Verlustentstehungsjahres fehlt daher die Klagebefugnis i.S. des § 40 Abs. 2 
FGO, wenn das Begehren des Steuerpflichtigen nicht auf die Verlustfeststellung, sondern ausschließlich auf den 
Verlustrücktrag gerichtet ist.


Ausnahmsweise kann die Klage gegen einen Nullbescheid jedoch zulässig sein, wenn der Bescheid sich für den 
Kläger deshalb nachteilig auswirkt, weil in ihm angesetzte Besteuerungsgrundlagen im Rahmen anderer Verfahren 
verbindliche Entscheidungsvorgaben liefern (BFH-Urteile vom 20.12.1994 - IX R 80/92, BFHE 177, 44, BStBl II 1995, 
537; vom 08.06.2011 - I R 79/10, BFHE 234, 101, BStBl II 2012, 421, Rz 10; BFH-Zwischenurteil vom 28.11.2018 - 
I R 41/18, BFH/NV 2019, 1109, Rz 17; BFH-Urteil in BFH/NV 2020, 873, Rz 23). Nach der Neukonzeption des 
Verhältnisses zwischen Steuerfestsetzung und Verlustfeststellung nach § 10d Abs. 4 EStG durch das 
Jahressteuergesetz 2010 vom 08.12.2010 (BGBl I 2010, 1768) kann eine Beschwer im Hinblick auf einen 
Nullbescheid gegeben sein, wenn der Festsetzung Besteuerungsgrundlagen zu Grunde gelegt worden sind, die zur 
Feststellung eines zu niedrigen verbleibenden Verlustvortrags führen können (vgl. BFH-Urteil vom 27.10.2020 - 
IX R 5/20, BFHE 271, 359, BStBl II 2021, 600, Rz 22).
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Gemäß § 10d Abs. 4 Satz 4 EStG sind bei der Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags die 
Besteuerungsgrundlagen so zu berücksichtigen, wie sie den Steuerfestsetzungen des Veranlagungszeitraums, auf 
dessen Schluss der verbleibende Verlustvortrag festgestellt wird, und des Veranlagungszeitraums, in dem ein 
Verlustrücktrag vorgenommen werden kann, zu Grunde gelegt worden sind; § 171 Abs. 10, § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
und § 351 Abs. 2 AO sowie § 42 FGO gelten entsprechend. Die Besteuerungsgrundlagen dürfen bei der Feststellung 
nur insoweit abweichend von Satz 4 berücksichtigt werden, wie die Aufhebung, Änderung oder Berichtigung der 
Steuerbescheide ausschließlich mangels Auswirkung auf die Höhe der festzusetzenden Steuer unterbleibt (§ 10d 
Abs. 4 Satz 5 EStG).


16


Für die der tariflichen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte wird mit der Regelung des § 10d Abs. 4 Satz 4 
EStG eine inhaltliche Bindung des Verlustfeststellungsbescheids an den Einkommensteuerbescheid erreicht, obwohl 
der Einkommensteuerbescheid kein Grundlagenbescheid ist (BFH-Urteile vom 13.01.2015 - IX R 22/14, BFHE 248, 
530, BStBl II 2015, 829, Rz 15; vom 12.07.2016 - IX R 31/15, BFHE 255, 1, BStBl II 2018, 699, Rz 17, und vom 
07.12.2016 - I R 76/14, BFHE 256, 314, BStBl II 2017, 704, Rz 14 zum Körperschaftsteuerbescheid). Daraus folgt, dass 
im Feststellungsverfahren des verbleibenden Verlustvortrags die Einkünfte nicht eigenständig zu ermitteln bzw. zu 
überprüfen sind (vgl. BFH-Urteile in BFHE 248, 530, BStBl II 2015, 829; in BFHE 255, 1, BStBl II 2018, 699, Rz 17, und 
vom 09.05.2017 - VIII R 40/15, BFHE 258, 335, BStBl II 2017, 1049, Rz 16). Die aus § 10d Abs. 4 Satz 4 EStG folgende 
Bindungswirkung setzt allerdings voraus, dass eine Einkommensteuerveranlagung (ggf. mit einer festzusetzenden 
Steuer von 0 €) durchgeführt worden ist (vgl. BFH-Urteile in BFHE 248, 530, BStBl II 2015, 829, und in BFHE 255, 1, 
BStBl II 2018, 699, Rz 17).
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Dementsprechend muss der Steuerpflichtige seine Einwendungen gegen aus seiner Sicht unzutreffende 
Besteuerungsgrundlagen im Rahmen eines Einspruchs- bzw. eines anschließenden Klage- und Revisionsverfahrens 
gegen den Einkommensteuerbescheid geltend machen. Wegen der inhaltlichen Bindungswirkung in Bezug auf die 
Verlustfeststellung ist er durch einen entsprechenden Einkommensteuerbescheid auch dann beschwert, wenn es sich 
um einen sog. Nullbescheid handelt (BFH-Urteil in BFHE 258, 335, BStBl II 2017, 1049, Rz 17).
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b) Nach diesen Maßstäben ist die Klage hinsichtlich der Streitjahre 2010 und 2013 zulässig. Denn über Grund und 
Höhe des Verlustrücktrags wird ausschließlich im Rahmen der Veranlagung des Rücktragsjahres 2010 und nicht in 
dem Einkommensteuerbescheid oder dem Verlustfeststellungsbescheid des Verlustentstehungsjahres entschieden. 
Für das Streitjahr 2013 sind die Kläger bereits durch die festgesetzte Einkommensteuer im angefochtenen 
Einkommensteuerbescheid beschwert.
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c) Den Klägern fehlt allerdings für die Streitjahre 2011 und 2012 die erforderliche Klagebefugnis (§ 40 Abs. 2 FGO).20


Für eine Klage gegen einen auf 0 € lautenden Einkommensteuerbescheid des Verlustentstehungsjahres 2011 fehlt 
die Klagebefugnis i.S. des § 40 Abs. 2 FGO, weil das Begehren der Kläger insoweit nicht auf die Verlustfeststellung, 
sondern ausschließlich auf den Verlustrücktrag gerichtet ist.


21


Hinsichtlich der Einkommensteuerfestsetzung von 0 € für das Streitjahr 2012 ergibt sich die Klagebefugnis nicht aus 
§ 10d Abs. 4 Satz 4 EStG. Denn die Kläger erstreben nicht die gesonderte Feststellung eines verbleibenden 
Verlustvortrags nach § 10d Abs. 4 EStG auf den 31.12.2012 oder allgemein einen "Verlustabzug". Vielmehr haben sie 
für 2012 ausdrücklich beantragt, Aufwendungen für Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen in Höhe von 
4.232,32 € als sofort abziehbare Erhaltungsaufwendungen bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung zu 
berücksichtigen. Da der Gesamtbetrag der Einkünfte im Einkommensteuerbescheid für 2012 23.589 € beträgt 
(Bescheid vom 13.01.2021), minderten die begehrten sofort abziehbaren Erhaltungsaufwendungen den 
Gesamtbetrag der Einkünfte im Streitjahr 2012 nicht bis auf 0 € mit der Folge, dass vortragsfähige negative 
Einkünfte danach nicht mehr verblieben. Unter Berücksichtigung ihres Begehrens entfaltet der 
Einkommensteuerbescheid für 2012 für die Kläger danach keine die Klagebefugnis begründende negative 
Bindungswirkung.
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2. In der Sache hat das FG die Aufwendungen für die Baumaßnahmen zu Unrecht als anschaffungsnahe 
Herstellungskosten nach § 6 Abs. 1 Nr. 1a Satz 1 EStG beurteilt.
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a) Aufwendungen, die --wie im Streitfall-- durch die Absicht veranlasst sind, Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung zu erzielen (§ 21 Abs. 1 EStG), sind dann nicht als Werbungskosten sofort abziehbar (§ 9 Abs. 1 Satz 1 
EStG), wenn es sich um Anschaffungs- oder Herstellungskosten handelt. In diesem Fall sind sie nur im Rahmen der 
AfA zu berücksichtigen (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 i.V.m. § 7 Abs. 1, 4 und 5 EStG). Welche Aufwendungen zu den 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten zählen, bestimmt sich auch für die Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung nach § 255 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 des Handelsgesetzbuchs (HGB). Danach sind Anschaffungskosten 
die Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen 
betriebsbereiten Zustand zu versetzen, ferner die Anschaffungsnebenkosten und nachträglichen Anschaffungskosten. 
Herstellungskosten sind Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von 
Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen 
ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen. Zu den Herstellungskosten eines 
Gebäudes gehören nach § 6 Abs. 1 Nr. 1a Satz 1 i.V.m. § 9 Abs. 5 Satz 2 EStG auch Aufwendungen für 
Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die innerhalb von drei Jahren nach der Anschaffung des 
Gebäudes durchgeführt werden, wenn die Aufwendungen ohne die Umsatzsteuer 15 % der Anschaffungskosten des 
Gebäudes übersteigen (anschaffungsnahe Herstellungskosten; s. BFH-Urteile vom 14.06.2016 - IX R 25/14, BFHE 
254, 236, BStBl II 2016, 992, Rz 15; IX R 15/15, BFHE 254, 246, BStBl II 2016, 996, Rz 8 ff.; IX R 22/15 - BFHE 254, 
251, BStBl II 2016, 999, Rz 12 ff.; vom 13.03.2018 - IX R 41/17, BFHE 261, 268, BStBl II 2018, 533, Rz 11 ff.; jeweils 
m.w.N.; Schießl, Steuern und Bilanzen --StuB-- 2016, 719). Diese Aufwendungen erhöhen die AfA-
Bemessungsgrundlage (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 EStG), sie sind nicht als Werbungskosten sofort abziehbar. Nicht zu 
diesen Aufwendungen gehören nach § 6 Abs. 1 Nr. 1a Satz 2 EStG die Aufwendungen für Erweiterungen i.S. des § 255 
Abs. 2 Satz 1 HGB sowie Aufwendungen für Erhaltungsarbeiten, die jährlich üblicherweise anfallen.
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b) Eine Entnahme der Wohnung aus dem Betriebsvermögen ist keine Anschaffung i.S. des § 6 Abs. 1 Nr. 1a Satz 1 
EStG.
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aa) Der Begriff der "Anschaffung" ist im Einkommensteuerrecht gesetzlich nicht definiert. Sowohl in der Literatur als 
auch in der höchstrichterlichen Rechtsprechung wird der Begriff der "Anschaffung" unterschiedlich interpretiert und 
jeweils aus seinem Sinnzusammenhang heraus nach dem Zweck der Vorschrift ausgelegt. Eine Anschaffung ist 
danach jedenfalls dann anzunehmen, wenn ein Wirtschaftsgut im Austausch mit einer Gegenleistung --also 
entgeltlich-- erworben wird (BFH-Urteile vom 13.01.1993 - X R 53/91, BFHE 170, 186, BStBl II 1993, 346, unter 2.b; 
vom 25.06.2002 - IX R 47/98, BFHE 199, 361, BStBl II 2002, 756, unter II.2.b aa). Bei der Entnahme eines 
Wirtschaftsguts aus dem Betriebsvermögen in das Privatvermögen fehlt indes die Gegenleistung.


bb) Darüber hinaus würde der Wortlaut des § 6 Abs. 1 Nr. 1a Satz 1 EStG wesentlich überdehnt, wenn man unter 
"Anschaffung" auch die Überführung von Wirtschaftsgütern aus dem Betriebsvermögen in das Privatvermögen 
verstehen wollte. Nach dem Wortsinn setzt eine "Anschaffung" den Übergang von Vermögen zwischen verschiedenen 
Personen voraus (BFH-Urteil vom 23.04.1965 - VI 34/62 U, BFHE 82, 637, BStBl III 1965, 477 zu § 23 Abs. 1 EStG). 
Auch am Rechtsträgerwechsel fehlt es bei der Überführung eines Wirtschaftsguts aus dem Betriebsvermögen in das 
Privatvermögen desselben Steuerpflichtigen. Anders als in § 23 Abs. 1 Satz 2 EStG wird in § 6 Abs. 1 Nr. 1a Satz 1 
EStG die Überführung eines Wirtschaftsguts in das Privatvermögen des Steuerpflichtigen durch Entnahme nicht 
durch Fiktion einer Anschaffung gleichgestellt.
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cc) Diese am Wortlaut orientierte Gesetzesauslegung entspricht zudem dem von der Norm verfolgten Zweck. 
Nachdem der BFH seine Rechtsprechung zu den anschaffungsnahen Aufwendungen durch die Urteile vom 
12.09.2001 - IX R 39/97 (BFHE 198, 74, BStBl II 2003, 569), IX R 52/00 (BFHE 198, 85, BStBl II 2003, 574) geändert 
hat und danach anschaffungsnahe Aufwendungen nicht mehr alleine wegen ihrer Höhe oder ihrer zeitlichen Nähe 
zur Anschaffung eines Gebäudes als Herstellungskosten zu beurteilen waren, hat der Gesetzgeber § 6 Abs. 1 Nr. 1a 
EStG mit dem Steueränderungsgesetz 2003 vom 15.12.2003 (BGBl I 2003, 2645) als Nichtanwendungsgesetz auf 
diese Rechtsprechung eingeführt. Diese Regelung soll die Gleichstellung von Investoren beim Erwerb von intakten 
Immobilien und Neubauten einerseits und von renovierungsbedürftigen Gebäuden andererseits bezwecken (s. die 
Entwicklung der Rechtsprechung seit dem Urteil des Reichsfinanzhofs vom 09.12.1943 - IV 21/43, RStBl 1944, 163; 
BFH-Urteil vom 25.10.1955 - I 176/54 U, BFHE 61, 489, BStBl III 1955, 388; ausführlich BFH-Urteil in BFHE 198, 74, 
BStBl II 2003, 569, unter II.3.b). Erstere Erwerber könnten die Anschaffungskosten nur im Wege der AfA 
steuermindernd geltend machen, während die Käufer einer Immobilie mit erheblichem Renovierungsstau einen 
geringeren Kaufpreis zahlten. Ohne die Regelung des § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG würden die anschließenden 
Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen grundsätzlich als sofort abziehbare Werbungskosten 
berücksichtigt, weshalb es aus rein steuerlicher Sicht vorteilhafter wäre, Objekte mit Renovierungsstau zu erwerben. 
Bereits die Anknüpfung am Erwerb spricht dafür, dass § 6 Abs. 1 Nr. 1a Satz 1 EStG auf Fälle des tatsächlichen 
Anschaffungsvorgangs abzielt, in denen das wirtschaftliche Eigentum übergeht und es zu einem 
Rechtsträgerwechsel kommt (vgl. Wendt in Festschrift für Spindler, 2011, 879, 888; Schießl, StuB 2016, 719, 720). 
Die Anknüpfung an den tatsächlichen Anschaffungsvorgang sowie die historische Rechtsentwicklung des Instituts 
der anschaffungsnahen Herstellungskosten zeigen auf, dass für den vom FG vertretenen Analogieschluss zu Lasten 
der Kläger weder eine planwidrige Regelungslücke in § 6 Abs. 1 Nr. 1a Satz 1 EStG gegeben ist noch eine 
vergleichbare Interessenlage bei der Überführung einer Immobilie in das Privatvermögen des Steuerpflichtigen durch 
Entnahme besteht. Im Fall der Entnahme eines Wirtschaftsguts aus dem Betriebsvermögen in das Privatvermögen 
desselben Steuerpflichtigen ist nicht ersichtlich, warum die dargestellte Gleichbehandlung Anwendung finden sollte.
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dd) Schließlich fehlt es bei einer Entnahme des Gebäudes aus dem Betriebsvermögen in das Privatvermögen an dem 
von § 6 Abs. 1 Nr. 1a Satz 1 EStG festgelegten Maßstab in Gestalt der Grenze von "15 % der 
Anschaffungskosten" (§ 255 Abs. 1 Satz 1 HGB) des Gebäudes. Denn der bei der Entnahme anzusetzende Teilwert 
erfüllt offensichtlich nicht die Tatbestandsmerkmale des Anschaffungskostenbegriffs. Auch in der Legaldefinition der 
Anschaffungskosten in § 255 Abs. 1 Satz 1 HGB kommt durch den Begriff des Erwerbs das Erfordernis des 
Rechtsträgerwechsels zum Ausdruck.
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  Download als PDF [www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/pdf/STRE202210197?
type=1646225765]


ee) Eine Gleichstellung von Anschaffung und Entnahme erfolgt in der Rechtsprechung des BFH (vgl. z.B. Urteile vom 
22.02.2021 - IX R 13/19, BFH/NV 2021, 1169; vom 08.11.1994 - IX R 9/93, BFHE 175, 547, BStBl II 1995, 170; vom 
03.05.1994 - IX R 59/92, BFHE 174, 422, BStBl II 1994, 749; BFH-Beschluss vom 02.07.1992 - IX B 169/91, BFHE 
168, 298, BStBl II 1992, 909) nur für Zwecke der AfA-Bemessung. Diese Bemessungsgrundlage bezeichnet § 7 EStG 
für Fälle der Anschaffung als Anschaffungskosten. Dass der Gesetzgeber für den Fall der Entnahme keinen anderen 
Begriff verwendet, also die Höhe der (neuen) Bemessungsgrundlage mit den gleichen Worten beschreibt, ist 
entgegen der Auffassung des FG kein Anlass dafür, die Entnahme dem Grunde nach einer Anschaffung i.S. des § 6 
Abs. 1 Nr. 1a Satz 1 EStG gleichzusetzen (gleicher Ansicht Kleinmanns, BB 2021, 1714).
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c) Das FG ist von anderen Rechtsgrundsätzen ausgegangen; das Urteil kann daher für die Streitjahre 2010 und 2013 
keinen Bestand haben. Das FG hat die Entnahme der Wohnung aus dem Betriebsvermögen in das Privatvermögen 
rechtsfehlerhaft einer Anschaffung gleichgesetzt. Der Kläger hat im Jahr 2011 die Wohnung nicht im Zuge eines 
Anschaffungsvorgangs i.S. des § 6 Abs. 1 Nr. 1a Satz 1 EStG erworben.


31


3. Das Urteil des FG ist aufzuheben, soweit es die Einkommensteuerbescheide für 2010 und 2013 betrifft. Die Sache 
ist insoweit nicht spruchreif. Das FG hat im zweiten Rechtsgang festzustellen, ob die Aufwendungen für die 
Baumaßnahmen Herstellungskosten i.S. des § 255 Abs. 2 Satz 1 HGB darstellen, die im Wege der AfA zu 
berücksichtigen wären (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 i.V.m. § 7 Abs. 4 EStG).
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4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 143 Abs. 2 FGO.33








Urteil vom 07. Juli 2022, V R 33/20 
Grenzen der Rückwirkung einer Rechnungsberichtigung


ECLI:DE:BFH:2022:U.070722.VR33.20.0


BFH V. Senat


UStG § 15 Abs 1 S 1 Nr 1 S 2, EGRL 112/2006 Art 178 Buchst a, UStG VZ 2012 , UStG § 14 


vorgehend Niedersächsisches Finanzgericht , 17. September 2020, Az: 11 K 324/19


Leitsätze


Erteilt ein Unternehmer in der Annahme einer Leistungserbringung im Ausland eine Ausgangsrechnung ohne inländischen 
Steuerausweis, kann er diese nicht in der Weise berichtigen, dass dem späteren Ausweis inländischer Umsatzsteuer 
Rückwirkung für den Vorsteuerabzug des Leistungsempfängers zukommt.


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts vom 17.09.2020 - 11 K 324/19 
aufgehoben.


Die Klage wird abgewiesen.


Die Kosten des gesamten Verfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


I.


Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin), die nach ihrer Umsatztätigkeit zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, 
wurde am 20.08.1999 als Kapitalgesellschaft nach luxemburgischen Recht gegründet. Im Jahre 2016 wurde die 
Klägerin in die F-GmbH umgewandelt. Dabei wurde der Gesellschaftssitz in das Inland verlegt und die ursprünglich 
im Großherzogtum Luxemburg (Luxemburg) eingetragene Gesellschaft gelöscht.


1


Die Klägerin gehört zur Unternehmensgruppe der X, ohne dass eine Organschaft nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 des 
Umsatzsteuergesetzes in der für das Jahr 2012 (Streitjahr) geltenden Fassung (UStG) vorliegt. Sie bezog von anderen 
Unternehmen dieser Unternehmensgruppe sonstige Leistungen. Dabei handelte es sich im Einzelnen um 
Fahrzeugreparaturen, Fahrzeugvermietungen und sonstige Speditionsleistungen (Spedition-GmbH), 
Fahrzeugvermietungen (Transport-GmbH) und um Fahrzeugreinigung und -wäsche (HT-GmbH).


2


Aufgrund des statutarischen Unternehmenssitzes der Klägerin im Ausland und in der Annahme, dass sich der Ort der 
vorstehenden Leistungen nach § 3a Abs. 2 UStG bestimme, wurden die einzelnen Leistungen dieser Gesellschaften 
an die Klägerin jeweils ohne Ausweis von Umsatzsteuer abgerechnet. Dabei enthielten die Rechnungen der 
Spedition-GmbH und der Transport-GmbH die Angabe "Mehrwertsteuer 0 % mit Ausweis 0 €", während die 
Abrechnungen der HT-GmbH als "steuerfrei" unter Anführung eines Gesamtbetrags und der Angabe "Steuerschuld 
verlagert - reverse charge" erfolgten.


3







Im Anschluss an eine für die Jahre 2008 bis 2011 durch den Beklagten und Revisionskläger (Finanzamt --FA--) 
durchgeführte Außenprüfung kam dieser zu dem Ergebnis, dass sich der Ort der Geschäftsleitung der Klägerin nicht 
in Luxemburg, sondern im Inland befunden habe. Die Klägerin sei daher im Inland ansässig. Auf den statutarischen 
Sitz der Gesellschaft in Luxemburg komme es nicht an. Die an die Klägerin erbrachten Leistungen seien daher 
steuerpflichtige Inlandsleistungen. Dem schloss sich die Klägerin an.


4


Die Spedition-GmbH, die Transport-GmbH und die HT-GmbH erteilten daraufhin am 26.08.2016 berichtigte 
Rechnungen mit Steuerausweis. Für die im Streitjahr steuerpflichtig bezogenen Umsätze wurde nunmehr ein Entgelt 
von 284.611 € und Umsatzsteuer von 54.076,09 € berechnet.


5


Den Vorsteuerabzug aus den berichtigten Rechnungen machte die Klägerin in der Umsatzsteuervoranmeldung für 
den Monat August 2016 geltend. Am 02.09.2016 reichte die Klägerin eine geänderte Umsatzsteuerjahreserklärung 
für das Jahr 2012 ein, in der sie einen um 54.076,09 € erhöhten Vorsteuerabzug geltend machte. Das FA erließ 
daraufhin am 09.09.2016 einen nach § 164 Abs. 2 der Abgabenordnung geänderten Umsatzsteuerbescheid 2012, in 
dem die Vorsteuerbeträge aus den Rechnungsberichtigungen nicht berücksichtigt wurden. Hiergegen legte die 
Klägerin ohne Erfolg Einspruch ein.


6


Demgegenüber gab das Finanzgericht (FG) mit seinem in Entscheidungen der Finanzgerichte 2021, 76 
veröffentlichten Urteil der Klage statt. Zwar sei eine ordnungsgemäße Rechnung mit gesondertem Steuerausweis 
Voraussetzung für den Vorsteuerabzug, so dass die Klägerin nicht bereits aus den im Streitjahr ohne Steuerausweis 
erteilten Rechnungen zum Vorsteuerabzug berechtigt sei. Den Rechnungsberichtigungen im Jahr 2016 komme aber 
Rückwirkung auf das Streitjahr zu. Dem stehe nicht entgegen, dass der Bundesfinanzhof (BFH) in seiner bisherigen 
Rechtsprechung eine Rückwirkung der Rechnungsberichtigung davon abhängig gemacht habe, dass bereits die 
ursprünglich erteilte Rechnung einen Steuerausweis enthält. Vorliegend sei dies aufgrund der Angabe zur 
Steuerpflicht des Leistungsempfängers im Rahmen von § 13b UStG entbehrlich. Denn die Klägerin und die 
Unternehmen der X-Unternehmensgruppe seien nach dem von ihnen angenommenen Fall einer 
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers nicht befugt gewesen, Umsatzsteuer gesondert auszuweisen. Soweit 
in den Ausgangsrechnungen der Spedition-GmbH und der Transport-GmbH ein Hinweis auf die 
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers gefehlt habe, sei auch dies unerheblich, da dort die Angaben 0 % 
und 0 € aufgeführt worden seien. Diese Angaben seien nicht falsch, sondern nur unvollständig in Bezug auf die 
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers. Daher könne der Leistungsempfänger trotzdem die Vorsteuer 
geltend machen. Die Klägerin und die jeweiligen Leistenden hätten eine bestimmte Rechtslage unterstellt und auf 
der Grundlage dieser angenommenen Rechtslage entsprechende Rechnungen erstellt. Dass überhaupt eine 
Rechnungskorrektur erforderlich geworden sei, habe sich allein aus der Beanstandung der Außenprüfung ergeben. Es 
sei vor diesem Hintergrund systemwidrig, der Klägerin den rückwirkenden Vorsteuerabzug zu versagen. Im Übrigen 
sei auch nicht erkennbar, dass die Klägerin erstmals durch die berichtigte Rechnung mit Umsatzsteuer belastet 
worden sei. Denn die Klägerin habe aufgrund der angenommenen Anwendung von § 13b UStG die Umsatzsteuer 
selbst als Steuerschuldner geschuldet. Es sei nicht zu rechtfertigen, einen Steuerpflichtigen, der bei Annahme der 
von ihm zugrunde gelegten Rechtslage ordnungsgemäß "abrechnet", den rückwirkenden Vorsteuerabzug zu 
versagen.
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Hiergegen wendet sich das FA mit der Revision, die es auf die Verletzung materiellen Rechts stützt. Die Leistenden 
und die Klägerin seien von einer Auslandsansässigkeit der Klägerin, einer Anwendbarkeit von § 3a Abs. 2 UStG und 
damit von im Inland nichtsteuerbaren Leistungen ausgegangen. Auf dieser Grundlage könne es nicht zur Anwendung 
von § 13b UStG im Inland durch die Klägerin, sondern nur zu einer Steuerschuldnerschaft der Klägerin in Luxemburg 
kommen. Dementsprechend habe die Klägerin aus den im Streitjahr vorliegenden Rechnungen im Inland weder 
einen Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG noch nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG geltend gemacht. 
Sie sei nicht mit inländischer Umsatzsteuer belastet worden, obwohl dies für eine Rückwirkung der 
Rechnungsberichtigung erforderlich sei.


8







Entscheidungsgründe


II.


Das FA beantragt,
das Urteil des FG aufzuheben und die Klage abzuweisen.


9


Die Klägerin beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


10


Sie verteidigt die Vorentscheidung, die lediglich Formulierungsunschärfen, insbesondere im Hinblick auf die 
Bedeutung von § 14a Abs. 1 und 5 UStG, enthalte.


11


Die Revision ist begründet; das Urteil des FG ist aufzuheben und die Klage abzuweisen (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der 
Finanzgerichtsordnung --FGO--). Das FG hat zu Unrecht die Rechnungen als mit Rückwirkung berichtigungsfähig 
angesehen. Die Entscheidung erweist sich auch nicht aus anderen Gründen als zutreffend.


12


1. Nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 UStG kann ein Unternehmer die gesetzlich geschuldete Steuer für Lieferungen 
und sonstige Leistungen, die von einem anderen Unternehmer für sein Unternehmen ausgeführt worden sind, als 
Vorsteuer abziehen. Die Ausübung des Vorsteuerabzugs setzt nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 UStG voraus, dass 
der Unternehmer eine nach den §§ 14, 14a UStG ausgestellte Rechnung besitzt. Hierzu gehört insbesondere "der auf 
das Entgelt entfallende Steuerbetrag" (§ 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 8 UStG). Unionsrechtliche Grundlage hierfür ist Art. 178 
Buchst. a i.V.m. Art. 226 Nr. 10 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame 
Mehrwertsteuersystem (MwStSystRL).


13


2. Danach ist die Klägerin aus den im Streitjahr erteilten Rechnungen nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt, da mit 
diesen nach den Vorstellungen der Leistenden und der Klägerin als Leistungsempfängerin im übrigen 
Gemeinschaftsgebiet erbrachte Leistungen abgerechnet werden sollten, so dass bereits nach dem Willen der 
Beteiligten kein inländischer Steuerausweis und keine inländische Steuerschuldnerschaft der Klägerin vorliegen 
sollte. Wie die Klägerin und das FA in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat erklärt haben, ist dies vorliegend 
auch unstreitig.


14


3. Entgegen dem Urteil des FG ist die Klägerin auch nicht aufgrund der in 2016 durch die Leistenden 
vorgenommenen Berichtigungen der im Streitjahr erteilten Rechnungen zum Vorsteuerabzug berechtigt.


15


a) Eine Rechnung kann nach § 31 Abs. 5 Satz 1 der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung (UStDV) berichtigt 
werden, wenn sie nicht alle Angaben nach § 14 Abs. 4 oder § 14a UStG enthält oder Angaben in der Rechnung 
unzutreffend sind. Unionsrechtliche Grundlage hierfür ist Art. 219 MwStSystRL.


16


b) Wie der BFH unter Bezugnahme auf das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) Senatex vom 
15.09.2016 - C-518/14 (EU:C:2016:691) entschieden hat, kann das Recht auf Vorsteuerabzug gemäß § 15 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 UStG aufgrund einer berichtigten Rechnung bereits für den Besteuerungszeitraum ausgeübt werden, in 
dem die Rechnung ursprünglich ausgestellt wurde, wenn zunächst eine Rechnung ausgestellt wird, die den 
Anforderungen der §§ 14, 14a UStG nicht entspricht, diese Rechnung aber später nach § 31 Abs. 5 UStDV berichtigt 
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wird. Für die dabei erforderliche Berichtigungsfähigkeit der ursprünglich erteilten Rechnung verlangt der BFH, dass 
diese Angaben zum Rechnungsaussteller, zum Leistungsempfänger, zur Leistungsbeschreibung, zum Entgelt und zur 
gesondert ausgewiesenen Umsatzsteuer enthält (BFH-Urteile vom 20.10.2016 - V R 26/15, BFHE 255, 348, BStBl II 
2020, 593; vom 22.01.2020 - XI R 10/17, BFHE 268, 331, BStBl II 2020, 601, Rz 17).


4. Hieran hält der Senat jedenfalls nach den Verhältnissen des Streitfalls weiter fest, so dass eine Rechnung, die 
nicht über eine inländische Leistung abrechnen sollte und daher keinen inländischen Steuerausweis enthält, nicht 
mit Rückwirkung berichtigungsfähig ist. Der Senat begründet dies ergänzend wie folgt:


18


a) Obwohl das Recht auf Vorsteuerabzug gemäß Art. 167 MwStSystRL gleichzeitig mit dem Steueranspruch entsteht, 
ist dessen Ausübung nach Art. 178 Buchst. a dieser Richtlinie erst möglich, sobald der Steuerpflichtige im Besitz 
einer Rechnung ist (EuGH-Urteil Wilo Salmson France vom 21.10.2021 - C-80/20, EU:C:2021:870, Rz 72). Dabei geht 
der EuGH insbesondere davon aus, dass ein Dokument keine "Rechnung" ist und der Steuerpflichtige nicht im Besitz 
des erforderlichen Dokuments ist, wenn es so fehlerhaft ist, dass der nationalen Steuerverwaltung die erforderlichen 
Angaben fehlen (EuGH-Urteil Wilo Salmson France, EU:C:2021:870, Rz 81). Es besteht dann auch kein Recht auf 
Vorsteuerabzug entsprechend dem EuGH-Urteil Barlis 06 - Investimentos Imobiliários e Turísticos vom 15.09.2016 - 
C-516/14 (EU:C:2016:690).


19


Zudem kann ein Steuerpflichtiger nicht beanspruchen, einen Steuerbetrag abzuziehen, der ihm nicht in Rechnung 
gestellt wurde und den er folglich nicht auf den Endverbraucher abgewälzt hat (EuGH-Urteil Zipvit vom 13.01.2022 - 
C-156/20, EU:C:2022:2, Rz 31).


20


b) Danach kommt im Streitfall eine Rückwirkung der in 2016 vorgenommenen Berichtigungen auf die im Streitjahr 
erteilten Rechnungen für das Inland nicht in Betracht. Erteilt ein Unternehmer in der Annahme einer 
Leistungserbringung im Ausland eine Ausgangsrechnung ohne inländischen Steuerausweis, kann er diese nicht in der 
Weise berichtigen, dass dem späteren Ausweis inländischer Umsatzsteuer Rückwirkung für den Vorsteuerabzug des 
Leistungsempfängers zukommt. So ist es jedenfalls dann, wenn der Leistungsempfänger im Jahr der 
Rechnungserteilung nicht im Inland steuerrechtlich registriert ist.
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aa) Die im Streitjahr erteilten Ausgangsrechnungen sind derart fehlerhaft, dass der nationalen Steuerverwaltung, die 
mit dem Umsatz zunächst nicht befasst wurde, die erforderlichen Angaben fehlten (vgl. EuGH-Urteil Wilo Salmson 
France, EU:C:2021:870, Rz 81). Auch wenn die Finanzverwaltung --wie im Streitfall-- die Fehlbeurteilung zum 
Leistungsort entdeckt, darf sie die Angabe zum Steuerausweis oder zum (vorliegend inländischen) Steuerschuldner 
nicht selbst ersetzen, da es nicht um die Behebung einer bloßen Unklarheit geht, sondern ein zentrales 
Rechnungsmerkmal fehlt. Zudem hat der Leistende als Rechnungsaussteller zu entscheiden, ob das in der Rechnung 
ausgewiesene Entgelt einer Gegenleistung gleichzusetzen ist, so dass es um die Umsatzsteuer zu mindern ist, oder 
ob der Steuerbetrag zu dem in der Rechnung ausgewiesenen Entgelt hinzutritt. Nach dem übereinstimmenden Willen 
der an den entgeltlichen Leistungen Beteiligten sollten weder die Klägerin noch die leistenden Unternehmer eine 
inländische Umsatzsteuer zahlen. Eine Belastung der Klägerin mit inländischer Umsatzsteuer konnte daher nach dem 
Willen der Vertragsparteien erst aufgrund der Rechnungsberichtigungen eintreten.
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bb) Weiter beinhaltet das Erfordernis, dass ein Steuerpflichtiger nur beanspruchen kann, einen Steuerbetrag 
abzuziehen, der ihm in Rechnung gestellt wurde (EuGH-Urteil Zipvit, EU:C:2022:2, Rz 31), auch eine zeitliche 
Komponente. Koppelt der EuGH den Abzug des Steuerbetrags an dessen Inrechnungstellung, kann dieser 
Steuerausweis nicht in der Weise mit Rückwirkung erfolgen, dass er einen Vorsteuerabzug für einen Zeitraum vor 
dem Vorliegen dieses Steuerausweises begründet. So ist es jedenfalls dann, wenn es --wie hier-- um einen erstmals 
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  Download als PDF [www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/pdf/STRE202210194?
type=1646225765]


in einer berichtigten Rechnung ausgewiesenen inländischen Steuerbetrag bei einer zunächst angenommenen 
Steuerschuldumkehr mit irrtümlich angenommenem Leistungsort im Ausland geht.


cc) Der Senat berücksichtigt dabei auch, dass sich die vom EuGH in seinem Urteil Senatex bejahte Rückwirkung 
darauf bezog, dass die Leistungsempfängerin dieser Rechtssache "zu dem Zeitpunkt, zu dem sie ihr Recht auf 
Vorsteuerabzug ausübte, über Rechnungen verfügte und die [in den Rechnungen ausgewiesene] Mehrwertsteuer 
gezahlt hatte" (EuGH-Urteil Senatex, EU:C:2016:691, Rz 39). Geht es bei der Ergänzung oder Berichtigung einer 
Rechnung um Angaben, denen keine zentrale Bedeutung zukommt (s. oben II.3.b), würde die Verneinung einer 
Rückwirkung der Rechnungsberichtigung über das hinausgehen, was erforderlich ist, um eine genaue Erhebung der 
Steuer sicherzustellen sowie um Steuerhinterziehung zu vermeiden (EuGH-Urteil Senatex, EU:C:2016:691, Rz 41 f.), 
und wäre daher unverhältnismäßig. Im Gegensatz hierzu verfügte die Klägerin im Streitjahr aber über keine 
Rechnungen mit inländischem Steuerausweis und hatte dementsprechend auch keine in einer Rechnung 
ausgewiesene (inländische) Mehrwertsteuer gezahlt (vgl. EuGH-Urteil Zipvit, EU:C:2022:2, Rz 31). Hinzu kommt, dass 
die Klägerin, wie von ihr in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat erläutert, im Streitjahr keine 
Voranmeldungen abgegeben hatte und in diesem Jahr im Inland für Zwecke der Umsatzsteuer nicht registriert war.
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dd) Dass die Klägerin nach ihren Angaben in Luxemburg für die hier streitigen Leistungsbezüge von den Leistenden 
das sog. reverse-charge-Verfahren durchgeführt hatte, ist schließlich nach dem im Streitjahr bestehenden Stand der 
mehrwertsteuerrechtlichen Harmonisierung unbeachtlich. Denn im Hinblick auf das zwischen den Mitgliedstaaten 
weiterhin bestehende Erfordernis gesonderter Verfahren zur Erstattung von Vorsteuerbeträgen (vgl. insbesondere 
Art. 171 MwStSystRL und die Richtlinie 2008/9/EG des Rates vom 12.02.2008 zur Regelung der Erstattung der 
Mehrwertsteuer gemäß der Richtlinie 2006/112/EG an nicht im Mitgliedstaat der Erstattung, sondern in einem 
anderen Mitgliedstaat ansässige Steuerpflichtige) besteht keine Möglichkeit eines grenzüberschreitenden 
Vorsteuerabzugs. Dies unterscheidet den Streitfall von anderen Fallgestaltungen, bei denen die Finanzverwaltung für 
den Fall, dass der Leistungsempfänger im Inland die Besteuerung nach § 13b UStG und § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG 
durchgeführt hat, eine Rückwirkung eines erstmaligen Steuerausweises zulässt (Schreiben des Bundesministeriums 
der Finanzen vom 18.09.2020, BStBl I 2020, 976, Rz 23). Aufgrund dieses Harmonisierungsstands ist es im Rahmen 
einer Rechnungsberichtigung nicht gerechtfertigt, die Versteuerung durch den Leistungsempfänger im Ausland einer 
Versteuerung im Inland gleichzustellen.
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5. Die Sache ist spruchreif. Danach ist das Urteil des FG aufzuheben und die Klage abzuweisen.26


6. Zweifel an der zutreffenden Auslegung des Unionsrechts, die ein an den EuGH gerichtetes 
Vorabentscheidungsersuchen erforderlich machen könnten, verneint der Senat.
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7. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO.28








 


 


 


CALL FOR EVIDENCE 


FOR AN IMPACT ASSESSMENT 


 


This document aims to inform the public and stakeholders on the Commission's future legislative work so they can provide 
feedback on the Commission's understanding of the problem and possible solutions, and give us any relevant information that 
they may have, including on possible impacts of the various options. 


TITLE OF THE INITIATIVE Business in Europe: Framework for Income Taxation (BEFIT) 


LEAD DG – RESPONSIBLE UNIT Directorate-General for Taxation and Customs Union – Company Taxation 
Initiatives Unit (D1) 


LIKELY TYPE OF INITIATIVE Legislative proposal 


INDICATIVE TIMETABLE Q3-2023 


ADDITIONAL INFORMATION - 


This document is for information purposes only. It does not prejudge the final decision of the Commission on whether this 
initiative will be pursued or on its final content. All elements of the initiative described, including its timing, are subject to 
change. 


 


A. Political context, problem definition and subsidiarity check   


Political context 


In its communication Business Taxation for the 21st Century1, the Commission announced a proposal 


for a new framework for income taxation for businesses to: (i) boost the competitiveness of the single 


market; (ii) reduce compliance costs, including for small to medium-sized enterprises (SMEs); and (iii) 


to support investment in the EU. This new proposal is known as Business in Europe: Framework for 


Income Taxation (BEFIT). The Commission announced that BEFIT would be a single corporate tax 


rulebook for the EU, based on the key features of a common tax base and the allocation of profits 


between Member States by using a formula (also called ‘formulary apportionment’). As President von 


der Leyen announced in her 2022 State of the Union Address2, BEFIT will make it easier to do 


business in our Union and improve access to the dynamism of our continental market. 


Certain aspects of the idea of developing a common corporate tax system for the internal market 


appeared in policy documents of the European Economic Community as early as the 1960s. The design 


of this proposal will build on the experience gained in working on corporate tax initiatives over the last 


10-15 years, especially the 2011 proposal for a common consolidated corporate tax base, the 2016 


proposals for a common corporate tax base and a common consolidated corporate tax base, and the 


two-pillar approach agreed by the Organisation for Economic Co-operation and Development 


(OECD)/G20 Inclusive Framework. While the principles of a common tax base and of formulary 


apportionment already featured in the previous proposals for a common consolidated corporate tax 


base, BEFIT will reflect the significant changes that occurred, in the meantime, in the economy and the 


international framework. The new proposal will build on the Inclusive Framework two-pillar approach 


of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and the G20 since the 


formula for allocating profits of pillar 1 and the rules developed for pillar 2 will be  a source of 


inspiration for the design of the BEFIT policy framework.  


Achieving a single corporate tax system across the EU for companies falling under BEFIT is fully in 


line with and will contribute to achieving the Commission’s priorities in the field of taxation. BEFIT 


                                                 
1 COM(2021) 251 final. 
2 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ov/speech_22_5493 
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will set up the business taxation framework for the 21st century: a framework to ensure a fair, modern 


and efficient tax system that meets public financing needs, while also supporting the recovery and the 


green and digital transition by creating an environment conducive to fair, sustainable and job-rich 


growth and investment. BEFIT will complement other EU policies on direct taxation such as the Anti-


Tax Avoidance Directive3 and its amendments. Since its unveiling by the Commission in May 2021, 


this proposal has received widespread support from the civil society. In addition, the European 


Parliament recently called for the adoption of new legislative proposals in 2022-2023 and specifically 


supported the rationale of the Commission’s proposal on BEFIT4. Furthermore, the Commission 


identified BEFIT as a proposal to follow up on the requests made in the field of taxation at the 


Conference on the Future of Europe, which allowed people, academia and other stakeholders to debate 


the EU’s challenges and priorities for the future5.   


In line with the mandate from the European Council and the commitments made in the inter-


institutional agreement accompanying the new multiannual financial framework, and as announced in 


the communication The next generation of own resources for the EU Budget6, the Commission will 


present a proposal for a second basket of new own resources by the end of 2023, building on the BEFIT 


proposal. 


Problem the initiative aims to tackle 


This initiative aims to address the complexity and high costs that businesses, notably those with cross-


border activities, face as a result of having to comply with 27 different corporate tax systems when 


doing business across the EU. The lack of a common corporate tax system undermines the 


competitiveness of the single market, as a result of: 


 distortions in investment and financing decisions (which may also be driven by tax optimisation 


strategies rather than primarily commercial considerations7); and 


 higher compliance costs for businesses active in more than one Member State as a result of 


having to comply with many different tax systems. 


This situation creates a competitive disadvantage for the single market compared to large non-EU 


markets8.  


Based on Article 9 of the OECD Model Tax Convention9, businesses involved in cross-border trade 


with entities of the same group must be taxed on the basis that they act at arm’s length in their dealings 


with each other. Over the last years, compliance with these transfer pricing rules has become 


                                                 
3 Council Directive (EU) 2016/1164 of 12 July 2016 laying down rules against tax avoidance practices that directly affect the 


functioning of the internal market. 
4 See, most recently, the European Parliament’s resolution of 10 March 2022 with recommendations to the Commission on fair 


and simple taxation supporting the recovery strategy (EP follow-up to the July Commission’s Action Plan and its 25 


initiatives in the area of VAT, business and individual taxation) (2020/2254(INL)) 


(https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0082_EN.html#title1). 
5 See communication COM(2022) 404 final of 17 June 2022 and its Annex, in which BEFIT is mentioned. 
6 COM(2021) 566 final. 
7International Monetary Fund, 25 May 2021, Taxing Multinationals in Europe, report 


(https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2021/05/25/Taxing-Multinationals-in-


Europe-50129). 
8 Joint Research Centre, European Commission, ‘Reducing tax compliance costs through corporate tax base harmonization in 


the European Union’, by Salvador Barrios, Diego d'Andria and Maria Gesualdo, Journal of International Accounting, 


Auditing and Taxation, Volume 41, December 2020, 100355 


(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1061951820300562). 
9 OECD (2017), Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017, OECD Publishing, Paris 


(https://doi.org/10.1787/mtc_cond-2017-en). 



https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0082_EN.html#title1

https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2021/05/25/Taxing-Multinationals-in-Europe-50129

https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2021/05/25/Taxing-Multinationals-in-Europe-50129

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1061951820300562

https://doi.org/10.1787/mtc_cond-2017-en
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increasingly more complex.  


In addition, the current corporate tax systems do not fully reflect the realities of today’s economy and 


global developments as they are still mainly based on the principles of local brick-and-mortar 


production. These principles are believed to be outdated since globalisation, digitalisation and the 


intensified use of intangibles have substantially changed how companies do business. These changes 


should also be reflected in how they are taxed. As governments adopt anti-tax avoidance and evasion 


measures to combat fraudulent tax schemes, the disparity in solutions adds further complexity10. This 


disparity may be increasingly relevant for those SMEs that, thanks to their access to the EU single 


market, are growing in size and expect to increasingly expand across borders now that supply chains 


are being redesigned because of the Russian war of aggression against Ukraine and the EU’s action to 


strengthen its strategic autonomy. 


Without further policy action, the identified problems will persist and the compliance burden will 


remain high while the competitiveness of the single market will continue to be negatively affected.  


Basis for EU action (legal basis and subsidiarity check) 


Legal basis 


Legislative initiatives in the field of direct taxation fall within the ambit of Article 115 of the Treaty on 


the Functioning of the European Union (TFEU). Article 115 TFEU enables the Commission to propose 


directives for the approximation of national laws of the Member States to ensure the proper functioning 


of the single market. In its capacity as decision-making body under the Treaties, the Council must 


adopt and issue these directives, acting unanimously in accordance with a special legislative procedure 


and after consulting the European Parliament and the Economic and Social Committee. 


Practical need for EU action 


BEFIT aims to simplify the rules for corporate taxation in the single market, mainly resulting from the 


fragmentation of the EU into 27 disparate tax systems. This is a serious impediment to businesses that 


are active in more than one Member State. The current framework of uncoordinated action planned and 


implemented by each Member State individually, results in persisting fragmentation and complexity, as 


companies need to deal with 27 different tax systems and the same number of tax administrations 


(based on their taxable presence). 


The best outcome, which would correct market distortions caused by the interaction of 27 national 


corporate tax systems, is only achievable by adopting a common approach (e.g. a single set of rules for 


calculating, consolidating and sharing tax bases).  


This problem is of a primarily cross-border nature, so it can only be tackled by laying down legislation 


at the EU level. This initiative is therefore in line with the subsidiarity principle, considering that 


individual uncoordinated action by the Member States would only add to the current fragmentation of 


the legal framework for corporate taxation and fail to achieve the intended results. A common approach 


for all Member States would have the highest chances of achieving the intended objectives. 


 


B. Objectives and policy options 


BEFIT’s key objectives are: 


1. to increase businesses’ resilience by reducing the complexity of tax rules and the compliance 


costs faced by EU businesses operating across borders; 


                                                 
10 See above, COM(2021) 251 final.  
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2. to remove obstacles to cross-border investment and make the single market a more attractive 


location for international investment; 


3. to create an environment conducive to fair and sustainable growth by paving the way for 


administrative simplification; and 


4. to provide sustainable tax revenue, which is particularly important in the current challenging 


economic climate.  


To ensure cost-efficiency, the proposal should be consistent with, and where possible build on, the 


principles that underlie the OECD’s two-pillar approach.  


A non-exhaustive list of policy options that will be analysed in detail is set out below. 


1. Status quo scenario – no action at the EU level  


The baseline scenario used as a benchmark assumes that the current national rules on corporate taxation 


remain unchanged. This would imply maintaining the current lack of a common corporate tax system in 


the single market.  


2. EU action - Improving the current legislation by means of a directive 


EU action would provide the key features of a common tax base together with an allocation of profits to 


Member States based on a formula. Such a formula should ensure a balanced distribution of corporate 


tax revenues across Member States that better takes into account the realities of today’s economy and 


global developments when allocating the tax base to Member States.  


Given the nature of the problem (cross-border commercial activities facing tax-related complexities, 


legislative fragmentation of national corporate tax systems, and reduced competitiveness of the EU 


single market), EU action in the form of a directive, and not a soft law approach, seems appropriate. 


Soft law measures tend to be of limited effectiveness as they do not systematically replace or simplify 


the current rules and therefore only slightly improve the status quo.   


The range of policy options should include the five key building blocks of the system under 


consideration (BEFIT) set out below.  


A) Scope  


Option 1: Groups with consolidated global revenues exceeding EUR 750 million  


Under this option, the threshold for a group of companies to fall under BEFIT would be set at 


EUR 750 million of consolidated global revenues. The definition of ‘a group of companies’ would be 


aligned with the definition used in the proposal for a directive on pillar 211. Both aspects would ensure 


close alignment of BEFIT’s scope with the scope of the proposed directive on pillar 2. 


Option 2: Broader scope 


This option would involve lowering the revenue threshold below EUR 750 million – making the legal 


framework more inclusive and reducing disparities. A wider scope would be of particular interest to 


SMEs with cross-border activities or those that envisage scaling up and starting to operate across 


borders soon. These SMEs could opt in to BEFIT to benefit from common EU rules on tax base and the 


allocation of profits.  


Sectoral aspects 


To ensure that BEFIT brings about the intended simplification and provides its benefits to as many 


businesses as possible, it would be preferable to have limited sectoral carveouts. To this end, the 


Commission will examine how the BEFIT formula for profit allocation would be best applied to the 


financial services sector. 


                                                 
11 COM(2021) 823 final. 
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B) Tax base calculation 


Option 1: Limited tax adjustments  


The BEFIT initiative aims to set up a simpler, yet effective, common corporate tax system in the EU. 


To determine the taxable base and to fulfil this objective, under this option, a limited list of tax 


adjustments would be applied to the income reported in the financial statements of the group entities 


falling under BEFIT. The list of adjustments would be drawn up of elements which are responsible for 


a significant part of the corporate tax base (around 90%). All companies in a group falling under BEFIT 


would be required to use financial statements as a starting point for the tax base calculation, prepared in 


accordance with the same accounting standard, authorised for use in the EU. 


Option 2: Comprehensive set of tax rules 


An alternative option would be to set up a comprehensive corporate tax system with detailed rules for 


all aspects of profit/tax determination, rather than building a system based on financial accounting like 


in option 1. If this option were chosen, Member States would have to run two comprehensive sets of 


corporate tax rules in parallel, i.e. BEFIT and their national rules (this would not be the case under 


option 1, where BEFIT rules for tax determination will be simplified).  


 


C) Formula for allocating taxable profits  


The third building block would focus on how to allocate the tax base to those Member States in which 


the group falling under BEFIT maintains a taxable presence. The basic principle to follow when 


deciding on a formulary apportionment is to choose factors that reflect the source of income generation.  


Option 1: Formula without incorporating intangible assets 


Under this option, the proposal would consider the three factors most commonly used for formulary 


apportionment of profits between tax jurisdictions, namely: (i) tangible assets (excluding financial 


assets unless in a sector-specific version); (ii) labour (possibly, equally shared between personnel and 


salaries); and (iii) sales by destination. Other variations of the factors to be used in the formula are 


possible, but the prevailing view in historical literature is that these factors should reflect the income 


generation most accurately, and be the least prone to abuse.    


Option 2: Formula incorporating intangible assets 


The alternative option would be to include intangible assets as a factor in the formula, in addition to the 


three previously mentioned factors, to cater for the realities of modern economies. More specifically, 


intangible assets could be included by using a proxy value, which could consist of aspects such as 


research and development expenses and costs for marketing and advertising.  


 


D) The allocation of profit to related entities outside the group  


In general, EU law applies only to activities occurring within the EU, so the options for action in this 


area are limited. It is envisaged that the current transfer pricing principles would continue to apply to 


transactions with related entities resident outside the consolidated group.  


Option 1: Simplified approach to transfer pricing 


Under this option, to provide simplicity and increased tax certainty to businesses, the proposal would 


envisage a simplified approach to the administration of transfer pricing rules based on macroeconomic 


industry benchmarks. The aim would not be to replace the arm’s length principle. In fact, businesses 


would still need to carry out the necessary transfer pricing analysis. The envisaged rules would only 


provide guidance on tax authorities’ risk approach to businesses’ transactions with related entities 


outside the consolidated group.  
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Option 2: Keep current transfer pricing rules 


The second option is to keep the current approach to the application of the transfer pricing rules.  


 


E) Administration 


The administration aspect of BEFIT, and any tax system, is an integral part of the system. One of the 


key goals of BEFIT is to reduce compliance and administrative costs for taxpayers and Member States, 


so the design of this building block will require careful consideration. 


 


C. Likely impacts 


Likely economic impacts  


BEFIT will aim to increase the competitiveness of the EU single market. It will achieve this by 


reducing the fragmentation of the legal framework for corporate taxation in the single market. 


Removing barriers by providing a single set of corporate tax rules for businesses to comply with will 


offer new investment opportunities. As with every initiative, in the initial stage of BEFIT’s application, 


businesses are likely to incur some administrative costs when adjusting to the new framework. 


However, these costs will be offset by savings in compliance costs in subsequent years, notably 


because business will be required to comply with one set of rules rather than a wide range of different 


tax systems in the single market. Moreover, BEFIT is expected to result in significant cost saving for 


Member States’ tax administrations, which will be equipped with a streamlined set of EU rules for 


businesses falling under BEFIT.  


Likely social impacts  


The new framework should help address current differences between national corporate tax systems. It 


is thus expected to help increase fairness in taxing businesses. At the same time, BEFIT aims to be tax 


neutral for taxpayers and will not lead to significant redistribution of tax revenues between Member 


States. 


Likely environmental impacts  


The environmental impact may vary from neutral to positive, depending on the exact design of the 


measures. 


Likely impacts on simplification and/or administrative burden  


The proposal should significantly reduce the compliance cost for taxpayers, as groups falling under 


BEFIT would only have to deal with one set of corporate tax rules (and therefore e.g. reduced reporting 


requirements). Accordingly, businesses that are currently located in a single Member State but plan to 


grow by expanding across borders should also benefit from the envisaged simplified procedures. The 


proposal should also lead to simplification and reduction of the administrative burden for the Member 


States’ tax authorities (e.g. because they must check fewer documents). 


Likely impacts on SMEs 


SMEs with cross-border activities or those that envisage scaling up and starting to operate across 


borders soon would benefit from the reduced burden from not having to comply with multiple 


corporate tax systems. However, SMEs that are subject to corporate taxation in one single Member 


State are less impacted by the complexities arising from the need to comply with multiple corporate tax 


systems. As a result, they would probably not derive significant benefits from a single set of rules such 


as BEFIT.  


Likely impacts on fundamental rights and equality  


No impact on fundamental rights is expected. 
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D. Better regulation instruments  


Impact assessment 


An impact assessment is being prepared to feed into the work on this initiative and the Commission’s 


subsequent decisions.  


The impact assessment will focus on key aspects of the initiative. It will gauge the share of tax revenue 


that BEFIT would represent, as compared to the overall EU corporate tax revenue. It will also estimate 


the microeconomic impact of the envisaged tax adjustments to the financial statements, and the 


macroeconomic impact of the formulary apportionment on Member States’ tax revenues. Finally, the 


impact assessment will also look at the compliance costs for companies and the administrative burden 


for public authorities. For this project, the Commission will launch a study with the Joint Research 


Centre.  


 


Consultation strategy 


A public consultation has been launched in parallel to the publication of this document to collect the 


views of stakeholders on the key principles that define the features of a common corporate tax base in 


the EU. It will investigate stakeholders’ perceptions of the problem and its possible development, and 


collect their views on the objectives of the initiative, the various policy options and possible design 


aspects. 


The public consultation will run for 12 weeks and will be accessible via the Commission’s Have your 


say portal. Responses can be submitted in any official EU language, and participants may upload 


additional documents.  


Targeted consultations and bilateral meetings with relevant stakeholders (corporate taxpayers likely 


falling under BEFIT, academics, Member States) will also take place. Member States will also be 


consulted at Working Party IV (direct taxation) meetings.  


The Commission will publish a factual summary report on the consultation page within 8 weeks of the 


public consultation’ closing date and will draw up a synopsis report with a summary of all consultation 


results. 


Why are we consulting? 


The aim of the public consultation is to collect views from stakeholders on: (1) the problem and the 


need to act; (2) the scope of the new system; (3) how to calculate the common tax base; (4) how to 


consolidate the tax bases of group members and allocate the consolidated tax base to the eligible 


Member States; (5) how to allocate profit in the context of transactions between members of the group 


and entities outside the group (in the EU and in non-EU countries); and (6) how to simplify the 


administration of the system.   


Target audience 


The main expected stakeholder groups to be consulted during the public consultation are:  


 business associations; 


 multinational enterprise groups; 


 SME groups; 


 non-governmental / civil society organisations; 


 national administrations; and 


 academia. 


 


 



https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_en

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_en






II


(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter)


VERORDNUNGEN


VERORDNUNG (EU) 2022/1854 DES RATES 


vom 6. Oktober 2022


über Notfallmaßnahmen als Reaktion auf die hohen Energiepreise 


DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —


gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 122 Absatz 1,


auf Vorschlag der Europäischen Kommission,


in Erwägung nachstehender Gründe:


(1) Seit September 2021 sind auf den Strommärkten sehr hohe Preise zu beobachten. Wie in der endgültigen Bewertung 
der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER), die mit der 
Verordnung (EU) 2019/942 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) gegründet wurde, zur Gestaltung des 
Stromgroßhandelsmarktes der Union im April 2022 dargelegt, ist dies hauptsächlich eine Folge des hohen 
Gaspreises, da Gas für die Stromerzeugung verwendet wird. Benötigt werden Gaskraftwerke häufig zur Deckung der 
Nachfrage zu Spitzenlastzeiten oder wenn der mit anderen Technologien wie Kernenergie, Wasserkraft oder variabler 
erneuerbarer Energie erzeugte Strom nicht zur Deckung der Nachfrage ausreicht. Die Eskalation des Angriffskriegs 
Russlands gegen die Ukraine, eine Vertragspartei des Vertrags zur Gründung der Energiegemeinschaft (2), hat seit 
Februar 2022 dazu geführt, dass die Gaslieferungen deutlich zurückgegangen sind. Zudem hat der Angriffskrieg 
Russlands gegen die Ukraine zu Unsicherheit hinsichtlich der Versorgung mit anderen Rohstoffen wie Steinkohle 
und Erdöl geführt, die in Stromerzeugungsanlagen verwendet werden. Dadurch kam es zu zusätzlichen erheblichen 
Strompreissteigerungen und -schwankungen.


(2) Die in jüngster Zeit deutlich geringeren Mengen und zunehmenden Störungen der Gaslieferungen aus Russland 
deuten auf ein erhebliches Risiko hin, dass die russischen Gaslieferungen in naher Zukunft vollständig eingestellt 
werden könnten. Im Interesse einer höheren Energieversorgungssicherheit hat der Rat die Verordnung 
(EU) 2022/1369 (3) angenommen, die eine freiwillige Senkung der Erdgasnachfrage um mindestens 15 % vom 
1. August 2022 bis zum 31. März 2023 vorsieht und es dem Rat ermöglicht, einen Unionsalarm zur Gasversor
gungssicherheit auszurufen, durch den eine Verpflichtung zur unionsweiten Senkung der Gasnachfrage ausgelöst 
wird.


(3) Gleichzeitig ließen die außergewöhnlich hohen Temperaturen im Sommer 2022 den Strombedarf für Kühlzwecke in 
die Höhe schießen und sorgten so für zusätzlichen Druck auf die Stromerzeugung, während die Stromerzeugung mit 
bestimmten Technologien aufgrund technischer und witterungsabhängiger Umstände deutlich unter dem früheren 
Niveau lag. Dies ist hauptsächlich einer außergewöhnlichen Dürre geschuldet, die i) in verschiedenen Mitgliedstaaten 
aufgrund des Mangels an Kühlwasser zu einem Defizit bei der Stromerzeugung durch Kernkraftwerke, ii) zu einer 
geringen Stromerzeugung aus Wasserkraft und iii) zu geringen Pegelständen der großen Flüsse führte, welche den 
Transport von Rohstoffen für die Stromerzeugung beeinträchtigten. Durch diese beispiellose Lage blieben die 
Mengen an Strom aus Gaskraftwerken anhaltend hoch, was zu den ausnehmend und außergewöhnlich hohen 


(1) Verordnung (EU) 2019/942 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 zur Gründung einer Agentur der 
Europäischen Union für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ABl. L 158 vom 14.6.2019, S. 22).


(2) ABl. L 198 vom 20.7.2006, S. 18.
(3) Verordnung (EU) 2022/1369 des Rates vom 5. August 2022 über koordinierte Maßnahmen zur Senkung der Gasnachfrage (ABl. L 206 


vom 8.8.2022, S. 1).
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Großhandelspreisen für Strom beitrug. Trotz der geringeren Verfügbarkeit von Erzeugungskapazitäten in einigen 
Mitgliedstaaten konnten dank des Stromaustauschs zwischen Mitgliedstaaten Zwischenfälle bei der Versorgungssi
cherheit verhindert, die Preisschwankungen auf den Märkten der Union abgemildert und somit die Widerstands
fähigkeit aller Mitgliedstaaten gegenüber Preisschocks gestärkt werden.


(4) Der Preisanstieg an den Stromgroßhandelsmärkten hat zu einem drastischen Anstieg der Endkundenstrompreise 
geführt, der vor der nächsten Heizperiode noch weiter andauern und sich nach und nach auf die meisten 
Verbraucherverträge auswirken dürfte. Zusätzlich hat der starke Anstieg der Gaspreise und die daraus resultierende 
Nachfrage nach alternativen Brennstoffen zu einer Erhöhung von anderen Rohstoffpreisen wie denen von Erdöl 
oder Kohle geführt.


(5) Von der derzeitigen Energiekrise sind alle Mitgliedstaaten betroffen, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß. Der 
starke Anstieg der Energiepreise trägt wesentlich zur allgemeinen Inflation im Euro-Währungsgebiet bei und bremst 
das Wirtschaftswachstum in der Union.


(6) Es bedarf daher einer raschen und koordinierten Reaktion auf Unionsebene. Mithilfe der Festlegung von 
Notfallmaßnahmen könnte vorübergehend das Risiko gemindert werden, dass die Strompreise und die Kosten für 
Strom für Endkunden noch weniger tragfähige Niveaus erreichen und die Mitgliedstaaten unkoordinierte nationale 
Maßnahmen ergreifen, die die Versorgungssicherheit auf Unionsebene gefährden und die Industrie und die 
Verbraucher in der Union zusätzlich belasten könnten. Im Winter 2022/2023 sind koordinierte solidarische 
Anstrengungen zwischen den Mitgliedstaaten erforderlich, um die Auswirkungen hoher Energiepreise abzufedern 
und sicherzustellen, dass die derzeitige Krise keine dauerhaften Schäden für Verbraucher und Wirtschaft mit sich 
bringt und gleichzeitig die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen gewahrt wird.


(7) Die derzeitigen Störungen der Gasversorgung, die geringere Verfügbarkeit einiger Kraftwerke und die daraus 
resultierenden Auswirkungen auf die Gas- und Strompreise bringen gravierende Schwierigkeiten in der Versorgung 
mit Gas- und Stromenergieerzeugnissen im Sinne von Artikel 122 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) mit sich. Es besteht ein ernsthaftes Risiko, dass sich die Lage im Winter 2022/2023 
noch weiter verschlechtert, wenn es zu weiteren Störungen der Gasversorgung und einem kalten Winter mit einer 
höheren Nachfrage nach Gas und Strom kommt. Eine derartige weitere Verschlechterung könnte zu einem 
zusätzlichen Aufwärtsdruck auf die Preise von Gas und anderen Energieerzeugnissen führen, was sich letztendlich 
auf die Strompreise auswirken würde.


(8) Die Störungen am Energiemarkt, die von einem der wichtigsten Marktakteure durch die künstliche Drosselung der 
Gasversorgung im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine verursacht wurden, und die 
damit verbundene hybride Kriegsführung haben zu einer Krisensituation geführt, deren untragbaren Auswirkungen 
auf Verbraucher und Unternehmen durch die Annahme einer Reihe dringender, befristeter und außerordentlicher 
Wirtschaftsmaßnahmen begegnet werden muss. Wenn auf diese Krisensituation nicht rasch reagiert wird, kann sie 
für die Inflation, die Liquidität der Marktbetreiber und die Wirtschaft insgesamt gravierende Folgen haben.


(9) Um dem starken Anstieg der Strompreise und dessen Auswirkungen auf Haushalte und Industrie zu begegnen, 
bedarf es einer raschen und gut koordinierten unionsweiten Reaktion. Unkoordinierte nationale Maßnahmen 
könnten den Energiebinnenmarkt beeinträchtigen, die Versorgungssicherheit gefährden und einen weiteren 
Preisanstieg in den von der Krise am stärksten betroffenen Mitgliedstaaten mit sich bringen. Die Wahrung der 
Integrität des Strombinnenmarkts ist für die Erhaltung und Stärkung der erforderlichen Solidarität zwischen den 
Mitgliedstaaten daher von entscheidender Bedeutung.


(10) Auch wenn einige Mitgliedstaaten von den Auswirkungen einer Unterbrechung der russischen Gaslieferungen und 
den daraus resultierenden höheren Preisen stärker betroffen sein könnten als andere, können alle Mitgliedstaaten 
dazu beitragen, den wirtschaftlichen Schaden einer solchen Unterbrechung durch das Ergreifen geeigneter 
Maßnahmen zur Senkung der Nachfrage zu begrenzen. Eine Senkung der Stromnachfrage auf nationaler Ebene 
kann positive unionsweite Auswirkungen auf die Strompreise haben, da die Strommärkte gekoppelt sind und 
Einsparungen in einem Mitgliedstaat auch den anderen Mitgliedstaaten zugutekommen.
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(11) Unkoordinierte Obergrenzen für Markterlöse aus der Erzeugung von Strom in Anlagen mit niedrigeren Grenzkosten 
wie erneuerbare Energien, Kernkraft oder Braunkohle (inframarginale Erzeugungsanlagen) können erhebliche 
Verzerrungen zwischen den Erzeugern in der Union mit sich bringen, da diese unionsweit auf einem gekoppelten 
Strommarkt miteinander konkurrieren. Durch die Selbstverpflichtung zu einer unionsweiten Obergrenze für 
Markterlöse inframarginaler Erzeugungsanlagen sollten derartige Verzerrungen vermieden werden können. Darüber 
hinaus können aufgrund begrenzter finanzieller Mittel nicht alle Mitgliedstaaten die Verbraucher im selben Maße 
unterstützen, während einige Stromerzeuger gleichzeitig weiterhin erhebliche Überschusserlöse verbuchen. Durch 
die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten in Form der unionsweiten Obergrenze für Markterlöse sollten 
Einnahmen erzielt werden, mit denen die Mitgliedstaaten Maßnahmen zur Unterstützung von Stromendkunden wie 
Haushalten, kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und energieintensiven Branchen finanzieren können, 
während die Preissignale auf den Märkten in der Union und der grenzüberschreitende Handel erhalten bleiben.


(12) Angesichts des extremen Anstiegs der Endkundenpreise für Gas und Strom kommt staatlichen und öffentlichen 
Interventionen zum Schutz der Verbraucher besondere Bedeutung zu. Die Auswirkungen der Gasversorgungs
engpässe auf die Strompreise sowie die Möglichkeit zur Finanzierung von Unterstützungsmaßnahmen aus dem 
Staatshaushalt sind jedoch von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich. Können nur einzelne Mitgliedstaaten, 
die über ausreichende Mittel verfügen, Kunden und Versorger schützen, so würde dies zu erheblichen Verzerrungen 
auf dem Binnenmarkt führen. Durch eine einheitliche Verpflichtung zur Weitergabe von Überschusserlösen an die 
Verbraucher würden alle Mitgliedstaaten ihre Verbraucher schützen können. Die positiven Auswirkungen auf die 
Energiepreise würden auch für den vernetzten Energiemarkt der Union förderlich sein und würden zu einer 
Dämpfung der Inflationsrate beitragen. Daher sollten sich Maßnahmen, die in einem Mitgliedstaat ergriffen werden, 
in dem vernetzten Markt der Union im Geiste der Solidarität auch in anderen Mitgliedstaaten positiv auswirken.


(13) In der derzeitigen Lage erscheint es angemessen, Maßnahmen auf Unionsebene zu ergreifen, mit denen ein 
Solidaritätsbeitrag für im Erdöl-, Erdgas-, Kohle- und Raffineriebereich tätige Unternehmen und Betriebsstätten der 
Union eingeführt wird, um die unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen der rasant ansteigenden Energiepreise 
auf die öffentlichen Haushalte, die Endkunden und Unternehmen in der gesamten Union zu mindern. Ein solcher 
Solidaritätsbeitrag sollte außergewöhnlich und streng befristet sein.


(14) Der Solidaritätsbeitrag ist ein geeignetes Mittel, um Überschussgewinne im Falle unvorhergesehener Umstände 
anzugehen. Bei diesen Gewinnen handelt es sich nicht um gewöhnliche Gewinne, die von den Unternehmen oder 
Betriebsstätten der Union, die Tätigkeiten im Erdöl-, Erdgas-, Kohle- und Raffineriebereich ausüben, unter normalen 
Umständen hätten erzielt oder erwartet werden können, wenn die unvorhersehbaren Ereignisse auf den 
Energiemärkten nicht stattgefunden hätten. Daher stellt die Einführung eines Solidaritätsbeitrags eine gemeinsame 
und koordinierte Maßnahme dar, mit der im Geiste der Solidarität die Schaffung zusätzlicher Einnahmen für die 
nationalen Behörden möglich gemacht werden, um die von den rasant ansteigenden Energiepreisen stark 
betroffenen Haushalte und Unternehmen finanziell zu unterstützen und gleichzeitig in der gesamten Union gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten. Der Solidaritätsbeitrag sollte parallel zu den regulären 
Unternehmenssteuern angewandt werden, die im jeweiligen Mitgliedstaat von den betreffenden Unternehmen 
erhoben werden.


(15) Um für Kohärenz zwischen den einzelnen energiepolitischen Bereichen zu sorgen, sollten die in der vorliegenden 
Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ein zusammenhängendes Paket bilden und sich gegenseitig verstärken. Alle 
Mitgliedstaaten sollten die Verbraucher durch Überschusserlöse aus der Obergrenze für Markterlöse, durch eine 
geringere Stromnachfrage und dadurch niedrigere Energiepreise sowie durch zusätzliche Einnahmen aus einem 
Solidaritätsbeitrag für im Erdöl-, Erdgas-, Kohle- und Raffineriebereich tätige Unternehmen und Betriebsstätten der 
Union gezielt unterstützen können. Gleichzeitig sollte eine Nachfragesenkung im Einklang mit den Zielen der 
Richtlinie (EU) 2019/944 des Europäischen Parlaments und des Rates (4) zu geringeren Risiken für die Versorgungs
sicherheit beitragen.


(16) Die Mitgliedstaaten sollten sich daher bemühen, den Bruttostromverbrauch aller Verbraucher einschließlich derer zu 
reduzieren, die noch nicht mit intelligenten Messsystemen oder Geräten ausgestattet sind, mit denen sie ihren 
Verbrauch zu bestimmten Tageszeiten überwachen können.


(4) Richtlinie (EU) 2019/944 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 mit gemeinsamen Vorschriften für den 
Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 2012/27/EU (ABl. L 158 vom 14.6.2019, S. 125).
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(17) Um Brennstoffvorräte für die Stromerzeugung zu erhalten und speziell auf die Tageszeiten abzuzielen, zu denen der 
Strompreis oder der Stromverbrauch am höchsten ist und die Stromerzeugung aus Gas sich besonders stark auf den 
Grenzpreis auswirkt, sollten alle Mitgliedstaaten ihren Bruttostromverbrauch während der ermittelten Spitzenzeiten 
verringern.


(18) Mit dem verbindlichen Ziel einer Nachfragesenkung in Höhe von 5 % während der Spitzenzeiten, das auf dem 
typischen Stromverbrauchsprofil für Spitzenzeiten basiert, würde sichergestellt, dass die Mitgliedstaaten sich speziell 
an Verbraucher wenden, die, unter anderem mithilfe von unabhängigen Aggregatoren, Flexibilität aufbringen 
können, indem sie ihre Nachfrage zu bestimmten Tageszeiten senken. Daher sollte eine aktive Senkung der 
Stromnachfrage in Höhe von mindestens 5 % zu bestimmten Tageszeiten zu einem geringeren Brennstoffverbrauch 
und einer gleichmäßigeren Verteilung der Nachfrage über den Tag beitragen und sich somit auf die Marktpreise für 
bestimmte Tageszeiten auswirken.


(19) Die Mitgliedstaaten sollten über die geeigneten Maßnahmen zur Erreichung der Ziele der Nachfragesenkung 
entscheiden können, damit nationale Besonderheiten berücksichtigt werden können. Bei der Ausarbeitung der 
Maßnahmen zur Senkung der Stromnachfrage sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass diese Maßnahmen den 
Elektrifizierungszielen der Union aus der Mitteilung der Kommission vom 8. Juli 2020 „Förderung einer 
klimaneutralen Wirtschaft: Eine EU-Strategie zur Integration des Energiesystems“ nicht zuwiderlaufen. Die 
Elektrifizierung ist für eine geringere Abhängigkeit der Union von fossilen Brennstoffen und die Gewährleistung der 
langfristigen strategischen Autonomie der Europäischen Union entscheidend, da dadurch das Ausmaß der 
derzeitigen Energiekrise begrenzt werden kann und künftige Energiekrisen verhindert werden können. Die 
Maßnahmen zur Senkung des Bruttostromverbrauchs könnten nationale Sensibilisierungskampagnen, die 
Veröffentlichung gezielter Informationen zur prognostizierten Situation im Elektrizitätssystem, Regulierungs
maßnahmen zur Begrenzung nicht unbedingt notwendigen Energieverbrauchs sowie gezielte Anreize zur Senkung 
des Stromverbrauchs umfassen.


(20) Bei der Festlegung geeigneter Maßnahmen zur Nachfragesenkung während der Spitzenzeiten sollten die 
Mitgliedstaaten insbesondere marktbasierte Maßnahmen wie Auktionen oder Ausschreibungen in Betracht ziehen, 
mit denen sie Anreize für eine Senkung des Verbrauchs auf wirtschaftlich effiziente Weise bieten könnten. Für mehr 
Effizienz und eine rasche Umsetzung könnten die Mitgliedstaaten vorhandene Initiativen nutzen und bestehende 
Laststeuerungsprogramme ausbauen. Die auf nationaler Ebene ergriffenen Maßnahmen könnten auch finanzielle 
Anreize oder Ausgleichsleistungen für betroffene Marktteilnehmer umfassen, wenn neben dem zu erwartenden 
Normalverbrauch eine spürbare Nachfragesenkung erreicht wird.


(21) Um die Mitgliedstaaten bei der Erreichung der erforderlichen Nachfragesenkungen gemäß der vorliegenden 
Verordnung zu unterstützen und ihnen Leitlinien an die Hand zu geben, sollte die Kommission beim Austausch 
bewährter Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten helfen.


(22) Angesichts des außergewöhnlichen und plötzlichen Anstiegs der Strompreise und des unmittelbaren Risikos einer 
weiteren Verteuerung müssen die Mitgliedstaaten unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um den 
Bruttostromverbrauch zu senken, damit rasche Preissenkungen ermöglicht werden und die Verwendung fossiler 
Brennstoffe auf ein Mindestmaß reduziert wird.


(23) Auf dem Day-Ahead-Großhandelsmarkt werden zunächst die kostengünstigsten Kraftwerke eingesetzt; der Preis für 
alle Marktteilnehmer wird jedoch durch das letzte Kraftwerk bestimmt, das zur Deckung der Nachfrage benötigt 
wird, d. h. durch das Kraftwerk mit den höchsten Grenzkosten bei Markt-Clearing. Der jüngste Anstieg der Gas- und 
Steinkohlepreise schlägt sich inzwischen in einem außergewöhnlichen und anhaltenden Anstieg der Angebotspreise 
der gas- und kohlebetriebenen Energieerzeugungsanlagen auf dem Day-Ahead-Großhandelsmarkt nieder. Dies 
wiederum hat in der gesamten Union zu außergewöhnlich hohen Preisen auf dem Day-Ahead-Markt geführt, da es 
sich bei diesen Kraftwerken oftmals um diejenigen mit den höchsten Grenzkosten handelt, die zur Deckung der 
Stromnachfrage erforderlich sind.


(24) Da der Preis auf dem Day-Ahead-Markt als Referenzpreis für andere Stromgroßhandelsmärkte dient und alle 
Marktteilnehmer denselben Clearingpreis erhalten, wurden bei den Technologien mit deutlich niedrigeren 
Grenzkosten seit der militärischen Aggression Russlands gegen die Ukraine im Februar 2022 durchweg hohe Erlöse 
erzielt, die weit über die Erwartungen bei der Investition hinausgingen.


(25) In einer Situation, in der die Verbraucher extrem hohen Preisen ausgesetzt sind, die auch der Wirtschaft der Union 
schaden, müssen die außergewöhnlichen Markterlöse von Erzeugern mit niedrigeren Grenzkosten vorübergehend 
begrenzt werden, indem auf diese Markterlöse aus dem Stromverkauf in der Union die Obergrenze für Markterlöse 
angewandt wird.


(26) Um zu verhindern, dass die Anwendung der Obergrenze für Markterlöse umgangen wird, sollten die Mitgliedstaaten 
wirksame Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass diese Obergrenze für Markterlöse wirksam angewandt 
wird, wenn Erzeuger Teil einer Unternehmensgruppe sind.
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(27) Die Höhe der Obergrenze für Markterlöse sollte die Möglichkeiten der betroffenen Erzeuger, einschließlich der 
Erzeuger erneuerbarer Energien, nicht beeinträchtigen, ihre Investitions- und Betriebskosten zu decken, und 
künftige Investitionen in die erforderlichen Kapazitäten für ein emissionsarmes und zuverlässiges Elektrizitätssystem 
erhalten sowie Anreize dafür schaffen. Die Obergrenze für Markterlöse, als eine unionsweit einheitliche Obergrenze, 
ist am besten dafür geeignet, das Funktionieren des Strombinnenmarkts aufrechtzuerhalten, da dadurch der 
Preiswettbewerb zwischen den Stromerzeugern, die verschiedene Technologien nutzen, insbesondere im Bereich der 
erneuerbaren Energien, gewahrt wird.


(28) Gelegentliche und kurzfristige Preisspitzen sind auf einem Strommarkt zwar normal und können für einige 
Investoren nützlich für die Deckung ihrer Investitionen in die Stromerzeugung sein; der seit Februar 2022 zu 
beobachtende extreme und andauernde Preisanstieg hebt sich jedoch deutlich von einer normalen Marktsituation 
mit gelegentlichen Preisspitzen ab. Daher sollte die Obergrenze für Markterlöse nicht unter den begründeten 
Erwartungen der Marktteilnehmer vor des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine hinsichtlich des 
durchschnittlichen Strompreisniveaus während der Tageszeiten, zu denen die Stromnachfrage am höchsten war, 
liegen. Bis Februar 2022 lagen die erwarteten durchschnittlichen Preisspitzen auf dem Stromgroßhandelsmarkt der 
Union in den vergangenen Jahrzehnten durchgehend deutlich unter 180 EUR pro MWh, und das trotz der 
Preisunterschiede in den verschiedenen Regionen der Union. Da die ursprüngliche Investitionsentscheidung der 
Marktteilnehmer auf der Erwartung beruhte, dass die Preise im Durchschnitt unter dem Niveau der Spitzenzeiten 
liegen würden, entspricht die Obergrenze für Markterlöse bei 180 EUR pro MWh einem Preisniveau, das deutlich 
über den ursprünglichen Markterwartungen liegt. Damit die Obergrenze für Markterlöse nicht der ursprünglichen 
Bewertung der Investitionsrentabilität zuwiderläuft, muss eine Marge zu dem von den Investoren vernünftigerweise 
zu erwartenden Preis hinzugerechnet werden.


(29) Darüber hinaus ist die Obergrenze für Markterlöse von 180 EUR pro MWh durchweg höher — einschließlich einer 
angemessenen Marge — als die derzeitigen Stromgestehungskosten für die einschlägigen Erzeugungstechnologien 
und erlaubt es den betroffenen Erzeugern, ihre Investitions- und Betriebskosten zu decken. Da durch die Obergrenze 
für Markterlöse eine beträchtliche Marge zwischen den zu erwartenden Stromgestehungskosten und der Obergrenze 
für Markterlöse bleibt, kann nicht davon ausgegangen werden, dass sie die Investitionen in neue inframarginale 
Kapazitäten beeinträchtigt.


(30) Um erhebliche Auswirkungen auf die ursprünglich zu erwartende Rentabilität eines Vorhabens zu verhindern, sollte 
die Obergrenze für Markterlöse nur für Markterlöse und nicht für die gesamten Erzeugungserlöse (einschließlich 
anderer potenzieller Einnahmequellen wie Einspeiseprämien) gesetzt werden. Unabhängig davon, in welcher 
vertraglichen Form der Stromhandel stattfindet, sollte die Obergrenze für Markterlöse nur für realisierte Markterlöse 
gelten. Dies ist notwendig, um Erzeugern nicht zu schaden, die von den derzeit hohen Strompreisen nicht tatsächlich 
profitieren, da sie ihre Erlöse gegen Preisschwankungen auf dem Stromgroßhandelsmarkt abgesichert haben. Soweit 
bestehende oder künftige vertragliche Verpflichtungen wie Verträge über den Bezug von erneuerbarem Strom oder 
andere Arten von Strombezugsverträgen oder Forward Hedges Markterlöse aus der Stromerzeugung bis zur Höhe 
der Obergrenze für Markterlöse einbringen, sollten diese Erlöse von dieser Verordnung nicht berührt werden. Die 
Maßnahme zur Einführung der Obergrenze für Markterlöse sollte Marktteilnehmer demnach nicht davon abhalten, 
solche vertraglichen Verpflichtungen einzugehen.


(31) Es mag zwar effizienter sein, die Obergrenze für Markterlöse zum Zeitpunkt der Abwicklung der Transaktionen 
anzuwenden; dies ist jedoch unter Umständen — beispielsweise aufgrund der unterschiedlichen Organisation der 
Stromgroßhandelsmärkte in den Mitgliedstaaten und der unterschiedlichen Zeiträume — nicht immer möglich. Um 
nationalen Besonderheiten Rechnung zu tragen und die Anwendung der Obergrenze für Markterlöse auf nationaler 
Ebene zu erleichtern, sollten die Mitgliedstaaten entscheiden können, ob sie die Obergrenze entweder bei der 
Abwicklung des Stromaustauschs oder danach anwenden möchten. Zudem sollte es weiterhin bei den 
Mitgliedstaaten liegen, ob sie Unterstützungsmaßnahmen für Stromendkunden vorfinanzieren und die Markterlöse 
zu einem späteren Zeitpunkt erheben. Die Kommission sollte für die Mitgliedstaaten Leitlinien für die Durchführung 
dieser Maßnahme herausgeben.


(32) Die Obergrenze für Markterlöse sollte für Technologien gelten, deren Grenzkosten unter der Obergrenze für 
Markterlöse liegen, wie beispielsweise Wind-, Solar-, Kernenergie oder Braunkohle.
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(33) Die Obergrenze für Markterlöse sollte nicht für Technologien mit hohen Grenzkosten im Zusammenhang mit dem 
Preis der für die Stromerzeugung erforderlichen Brennstoffe wie Gas- und Steinkohlekraftwerke gelten, da deren 
Betriebskosten deutlich über der Obergrenze für Markterlöse liegen würden und die Anwendung dieser Obergrenze 
ihre wirtschaftliche Tragfähigkeit gefährden würde. Um die Anreize für eine allgemeine Senkung des Gasverbrauchs 
zu bewahren, sollte die Obergrenze für Markterlöse auch nicht für Technologien gelten, die in direktem Wettbewerb 
mit Gaskraftwerken stehen, um Flexibilität im Stromnetz zu gewährleisten und ihnen die Möglichkeit zu bieten, 
ihren Strom auf den Strommärkten auf Grundlage ihrer Opportunitätskosten wie Laststeuerungs- und 
Speicherungskosten anzubieten.


(34) Die Obergrenze für Markterlöse sollte nicht für Technologien gelten, bei denen anstatt Erdgas Ersatzbrennstoffe wie 
Biomethan verwendet werden, um die Umrüstung bestehender Gaskraftwerke im Einklang mit den REPowerEU- 
Zielen, die insbesondere in der Mitteilung der Kommission vom 18. Mai 2022 zum REPowerEU-Plan (im Folgenden 
„REPowerEU-Plan“) gesetzt wurden, nicht zu gefährden.


(35) Um die Anreize für die Entwicklung innovativer Technologien zu bewahren, sollte die Obergrenze für Markterlöse 
nicht für Demonstrationsvorhaben gelten.


(36) In einigen Mitgliedstaaten sind die Erlöse einiger Erzeuger bereits durch staatliche und öffentliche Maßnahmen wie 
Einspeisetarife oder zweiseitige Differenzverträge begrenzt. Diese Erzeuger profitieren nicht von höheren Erlösen 
durch den jüngsten Anstieg der Strompreise. Daher sollten bestehende Erzeuger, die derartigen, nicht als Reaktion 
auf die derzeitige Energiekrise ergriffenen staatlichen Maßnahmen unterliegen, von der Anwendung der Obergrenze 
für Markterlöse ausgenommen werden. Ebenso sollte die Obergrenze für Markterlöse nicht für Erzeuger gelten, deren 
Markterlöse anderen behördlichen Regulierungsmaßnahmen unterliegen, in deren Rahmen Erlöse direkt an 
Verbraucher weitergegeben werden.


(37) Um eine wirksame Durchsetzung der Obergrenze für Markterlöse zu gewährleisten, sollten die Erzeuger, Vermittler 
und einschlägigen Marktteilnehmer den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten und gegebenenfalls den 
Netzbetreibern und nominierten Strommarktbetreibern die erforderlichen Daten zur Verfügung stellen. Da die 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten die Durchsetzung der Obergrenze für Markterlöse für eine Vielzahl 
einzelner Transaktionen sicherstellen müssen, sollten diese Behörden die Möglichkeit haben, für die Berechnung der 
Obergrenze für Markterlöse auf angemessene Schätzungen zurückzugreifen.


(38) In Situationen, in denen sich die Anwendung der Obergrenze für Markterlöse auf die für Marktteilnehmer 
bestehenden Anreize zur Bereitstellung von Regelarbeit oder Redispatching und Countertrading auswirken kann, 
sollten die Mitgliedstaaten beschließen können, diese Obergrenze für Markterlöse aus dem Verkauf von Strom auf 
dem Regelarbeitsmarkt und aus dem finanziellen Ausgleich für Redispatching und Countertrading nicht 
anzuwenden.


(39) Um Bedenken hinsichtlich der Versorgungssicherheit Rechnung zu tragen, sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit 
haben, die Obergrenze für Markterlöse so festzulegen, dass die Stromerzeuger 10 % der Überschusserlöse oberhalb 
der Obergrenze für Markterlöse einbehalten können.


(40) Da sich der Stromerzeugungsmix und die Kostenstruktur von Erzeugungsanlagen von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat 
stark unterscheiden, sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, unter bestimmten Bedingungen nationale 
Krisenmaßnahmen beizubehalten oder einzuführen.


(41) Insbesondere sollten die Mitgliedstaaten weiterhin die Möglichkeit haben, die Erlöse der Erzeuger, für die die 
Obergrenze für Markterlöse gilt, weiter zu begrenzen und für Markterlöse aus dem Verkauf von aus Steinkohle 
erzeugtem Strom eine gesonderte Obergrenze festzulegen, da deren Preis in einigen Mitgliedstaaten deutlich unter 
dem Preis der marginalen Technologien liegen kann. Um Rechtssicherheit sicherzustellen, sollten die Mitgliedstaaten 
auch nationale Krisenmaßnahmen beibehalten oder einführen dürfen, durch die die Markterlöse von Erzeugern 
begrenzt werden, für die die unionsweite Obergrenze für Markterlöse nicht gilt.
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(42) Um die Versorgungssicherheit sicherzustellen, sollten die Mitgliedstaaten für Erzeuger, die sonst der unionsweiten 
Obergrenze für Markterlöse unterliegen würden, eine höhere Obergrenze für Markterlöse festlegen können, wenn 
deren Investitions- und Betriebskosten über der unionsweiten Obergrenze für Markterlöse liegen.


(43) Die verstärkten gebotszonenübergreifenden Handelsströme aufgrund krisenbedingt hoher Preisunterschiede 
zwischen diesen Zonen haben in einigen Mitgliedstaaten zu einem erheblichen Anstieg der Engpasserlöse geführt. 
Engpasserlöse sollten weiterhin so zugeteilt werden, dass sie der Verwirklichung der vorrangigen Ziele gemäß 
Artikel 19 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/943 des Europäischen Parlaments und des Rates (5) dienen. In 
hinreichend begründeten Ausnahmefällen und unter der Kontrolle ihrer Regulierungsbehörden sollten die 
Mitgliedstaaten jedoch die Möglichkeit erhalten, die übrigen Überschusserlöse direkt an die Stromendkunden zu 
verteilen, statt sie ausschließlich für die in Artikel 19 Absatz 3 jener Verordnung genannten Zwecke zu verwenden.


(44) Da aufgrund ihrer jeweiligen Abhängigkeit von Stromeinfuhren aus anderen Ländern nicht alle Mitgliedstaaten ihre 
Endkunden in gleichem Maße durch die Anwendung der Obergrenze für Markterlöse unterstützen können, müssen 
Mitgliedstaaten mit Nettostromeinfuhren von 100 % oder mehr Vereinbarungen schließen können, um die 
Überschusserlöse im Geiste der Solidarität mit dem wichtigsten Ausfuhrmitgliedstaat zu teilen. Zu derartigen 
Solidaritätsvereinbarungen werden die Mitgliedstaaten insbesondere ermutigt, um unausgewogenen Handelsbe
ziehungen Rechnung zu tragen.


(45) Die Geschäfts- und Handelspraktiken und der Rechtsrahmen im Stromsektor unterscheiden sich deutlich vom Sektor 
für fossile Brennstoffe. Da mit der Obergrenze für Markterlöse das Marktergebnis nachgebildet werden soll, das die 
Erzeuger hätten erwarten können, wenn die globalen Lieferketten seit Februar 2022 normal und ohne Störungen 
bei den Gaslieferungen funktionieren würden, muss die Maßnahme für Stromerzeuger auf die Erlöse aus der 
Stromerzeugung angewandt werden. Umgekehrt muss der befristete Solidaritätsbeitrag, da er auf die Rentabilität 
von im Erdöl-, Erdgas-, Kohle- und Raffineriebereich tätigen Unternehmen und Betriebsstätten der Union abzielt, 
die im Vergleich zu den Vorjahren erheblich zugenommen hat, auf deren Gewinne angewandt werden.


(46) Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die Überschusserlöse aus der Anwendung der Obergrenze für 
Markterlöse im Bereich der Stromerzeugung an die Stromendkunden weitergegeben werden, um die Auswirkungen 
außergewöhnlich hoher Strompreise abzufedern. Die Überschusserlöse sollten an die Kunden — sowohl Haushalte 
als auch Unternehmen — weitergegeben werden, die von den hohen Strompreisen besonders betroffen sind. Ohne 
die vorgeschlagenen Maßnahmen besteht die Gefahr, dass nur die wohlhabenderen Mitgliedstaaten über die Mittel 
zum Schutz ihrer Verbraucher verfügen und es zu erheblichen Verzerrungen auf dem Binnenmarkt kommt.


(47) Die Einnahmen aus der Obergrenze sollten Mitgliedstaaten helfen, Maßnahmen wie Einkommenstransfers, 
Rechnungsrabatte, Ausgleichsleistungen für Erzeuger, die unterhalb der Kosten liefern, sowie Investitionen zu 
finanzieren, die zu einer strukturellen Senkung des Verbrauchs führen würden, insbesondere des Verbrauchs von 
Strom aus fossilen Brennstoffen. Wird gewerblichen Kunden Unterstützung gewährt, so sollten diese darauf 
hinarbeiten, in Dekarbonisierungstechnologien wie erneuerbare Energien zu investieren, beispielsweise im Rahmen 
von Strombezugsverträgen oder durch Direktinvestitionen in die Erzeugung erneuerbarer Energien, oder 
Investitionen in die Energieeffizienz tätigen.


(48) Öffentliche Eingriffe in die Festsetzung der Stromversorgungspreise sind grundsätzlich eine marktverzerrende 
Maßnahme. Derartige Eingriffe dürfen daher nur als gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen vorgenommen werden 
und sollten besonderen Bedingungen unterliegen. Gemäß der Richtlinie (EU) 2019/944 sind regulierte Preise derzeit 
für Haushalte und Kleinstunternehmen möglich sowie — und das selbst zu Preisen unterhalb der Kosten — für von 
Energiearmut betroffene und schutzbedürftige Kunden. Angesichts des derzeitigen außergewöhnlichen Anstiegs der 
Strompreise sollte das Instrumentarium möglicher Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Unterstützung der 
Verbraucher vorübergehend erweitert werden, indem die Möglichkeit geschaffen wird, regulierte Preise auch für 
KMU einzuführen und regulierte Preise auch unterhalb der Kosten festzusetzen. Diese Ausweitung der Maßnahmen 
könnte über die Obergrenze für Markterlöse finanziert werden.


(5) Verordnung (EU) 2019/943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 über den Elektrizitätsbinnenmarkt 
(ABl. L 158 vom 14.6.2019, S. 54).
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(49) Wenn sie unterhalb der Kosten liegen, dürfen regulierte Endkundenpreise zu keiner Diskriminierung von Versorgern 
führen oder diesen unfaire Kosten auferlegen. Unbeschadet der Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen 
sollten die Versorger daher angemessene Ausgleichsleistungen für die Kosten erhalten, die ihnen bei der Versorgung 
zu regulierten Preisen entstehen. Die Kosten für regulierte Preise unterhalb der Kosten sollten aus den Einnahmen 
aus der Anwendung der Obergrenze für Markterlöse finanziert werden. Um zu vermeiden, dass durch solche 
Maßnahmen die Nachfrage nach Strom zunimmt, und gleichzeitig den Energiebedarf der Verbraucher weiterhin zu 
decken, sollten die unterhalb der Kosten liegenden regulierten Preise nur eine begrenzte Menge des Verbrauchs 
abdecken. Regelungen über Versorger letzter Instanz und die Wahl des Versorgers letzter Instanz durch die 
Mitgliedstaaten sollten von dieser Verordnung unberührt bleiben.


(50) Aufgrund der plötzlichen und unvorhersehbaren Umstände des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine, des 
geringeren Energieangebots und der steigenden Nachfrage durch die Rekordtemperaturen sind die Gewinne der 
Unternehmen und Betriebsstätten der Union, die mindestens 75 % ihres Umsatzes im Erdöl-, Erdgas-, Kohle- und 
Raffineriebereich erzielen, deutlich angestiegen, ohne dass diese ihre Kostenstruktur wesentlich verändert oder ihre 
Investitionen erhöht hätten.


(51) Der befristete Solidaritätsbeitrag sollte als Umverteilungsmaßnahme dienen, um sicherzustellen, dass die 
betreffenden Unternehmen, die infolge der unerwarteten Umstände Überschussgewinne erzielt haben, proportional 
zur Bewältigung der Energiekrise auf dem Binnenmarkt beitragen.


(52) Als Grundlage für die Berechnung des befristeten Solidaritätsbeitrags dienen die nach bilateralen Verträgen oder dem 
nationalen Steuerrecht der Mitgliedstaaten für das am oder nach dem 1. Januar 2022 und/oder 1. Januar 2023
beginnende Haushaltsjahr und während der gesamten Dauer des betreffenden Haushaltsjahrs ermittelten 
steuerpflichtigen Gewinne der in der Union steuerlich ansässigen Unternehmen und Betriebsstätten im Erdöl-, 
Erdgas-, Kohle- und Raffineriebereich. Mitgliedstaaten, die nur ausgeschüttete Unternehmensgewinne besteuern, 
sollten den befristeten Solidaritätsbeitrag unabhängig von deren Ausschüttung auf die berechneten Gewinne 
anwenden. Das Haushaltsjahr wird nach den im nationalen Recht der Mitgliedstaaten geltenden Vorschriften 
bestimmt.


(53) Nur Gewinne aus dem Jahr 2022 und/oder 2023, die mehr als 20 % über den durchschnittlichen steuerpflichtigen 
Gewinnen aus den vier am oder nach dem 1. Januar 2018 beginnenden Haushaltsjahren liegen, sollten dem 
Solidaritätsbeitrag unterliegen.


(54) Durch diesen Ansatz würde sichergestellt, dass der Teil der Gewinnspanne, der nicht auf die unvorhersehbaren 
Entwicklungen auf den Energiemärkten infolge des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine zurückzuführen ist, 
von den betreffenden Unternehmen und Betriebsstätten der Union, einschließlich in energieintensiven Branchen, für 
zukünftige Investitionen oder zur Gewährleistung ihrer Finanzstabilität in der anhaltenden Energiekrise genutzt 
werden kann. Dieser Ansatz zur Bestimmung der Berechnungsgrundlage würde gewährleisten, dass der 
Solidaritätsbeitrag in den verschiedenen Mitgliedstaaten verhältnismäßig ist. Gleichzeitig sollte mit der Festlegung 
eines Mindestsatzes sichergestellt werden, dass der Solidaritätsbeitrag fair und verhältnismäßig ist. Es sollte den 
Mitgliedstaaten weiterhin freistehen, für ihren Solidaritätsbeitrag einen höheren Satz als 33 % anzuwenden. 
Dadurch sollten die betreffenden Mitgliedstaaten den bevorzugten Satz, den sie im Rahmen ihrer nationalen 
Rechtssysteme für annehmbar und angemessen halten, festlegen können.


(55) Die Mitgliedstaaten sollten die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die uneingeschränkte Anwendung des in 
dieser Verordnung festgelegten Solidaritätsbeitrags sicherzustellen, und sollten im nationalen Recht die 
erforderlichen Anpassungen veranlassen, um insbesondere die rechtzeitige Erhebung des Solidaritätsbeitrags zu 
gewährleisten — auch auf der Grundlage von Nettoerlösen, mit denen der Solidaritätsbeitrag verrechnet werden 
kann —, um der Abzugsfähigkeit bzw. Nichtabzugsfähigkeit des Solidaritätsbeitrags Rechnung zu tragen oder der 
Behandlung von Verlusten in früheren Haushaltsjahren Rechnung zu tragen, damit die kürzeren Haushaltsjahre bei 
2022 und/oder 2023 gegründeten Unternehmen oder bei Unternehmensumstrukturierungen oder -fusionen für die 
Zwecke der Berechnung des Solidaritätsbeitrags einheitlich behandelt werden.


(56) Der Solidaritätsbeitrag sollte eingesetzt werden für i) finanzielle Unterstützungsmaßnahmen für Endkunden und 
insbesondere für schutzbedürftige Haushalte zur Abfederung der Auswirkungen der hohen Energiepreise; 
ii) finanzielle Unterstützungsmaßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs; iii) finanzielle Unterstützungs
maßnahmen für Unternehmen in energieintensiven Branchen und iv) finanzielle Unterstützungsmaßnahmen zum 
Ausbau der Energieautonomie der Union. Die Mitgliedstaaten sollten außerdem einen Teil der Einnahmen aus dem 
befristeten Solidaritätsbeitrag für die gemeinsame Finanzierung verwenden können. Diese Maßnahmen erfordern 
ein hohes Maß an Flexibilität, um den Haushaltsverfahren der Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen.
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(57) Die Verwendung der Einnahmen für diese Zwecke zeigt, dass der Solidaritätsbeitrag als außerordentliche und 
befristete Maßnahme darauf abzielt, die negativen Auswirkungen der Energiekrise für Haushalte und Unternehmen 
unionsweit zu vermindern und abzufedern sowie gleichzeitig den Binnenmarkt zu schützen und der Gefahr einer 
weiteren Fragmentierung entgegenzuwirken. Die rasant ansteigenden Energiepreise wirken sich auf alle 
Mitgliedstaaten aus. Angesichts der Unterschiede in ihren jeweiligen Energiemixes sind jedoch nicht alle 
Mitgliedstaaten gleichermaßen betroffen und nicht alle verfügen über denselben haushaltspolitischen Spielraum, um 
die erforderlichen Schutzmaßnahmen für schutzbedürftige Haushalte und Unternehmen zu ergreifen. Ohne eine 
Maßnahme der Union wie einen Solidaritätsbeitrag besteht ein hohes Risiko von Störungen auf dem Binnenmarkt 
und einer weiteren Fragmentierung des Binnenmarkts, die angesichts der Integration der Energiemärkte und der 
Wertschöpfungsketten allen Mitgliedstaaten schaden würde. Es ist auch eine Frage der Solidarität zwischen den 
Mitgliedstaaten, die Energiearmut und sozialen Folgen der Energiekrise zu bekämpfen, insbesondere zum Schutz der 
Arbeitnehmer in besonders exponierten Branchen. Für eine größtmögliche Wirkung sollten die Einnahmen aus dem 
Solidaritätsbeitrag koordiniert und/oder über die Finanzierungsinstrumente der Union solidarisch eingesetzt werden.


(58) Insbesondere sollten die Mitgliedstaaten die finanziellen Unterstützungsmaßnahmen gezielt auf die 
schutzbedürftigsten Haushalte und Unternehmen ausrichten, die von den rasant ansteigenden Energiepreisen am 
stärksten betroffen sind. Dadurch würde der Preisanreiz zur Senkung der Energienachfrage und für Energieein
sparungen beibehalten. Darüber hinaus würde sich eine Ausrichtung auf die schutzbedürftigsten Haushalte mit 
Liquiditätsengpässen angesichts der hohen Konsumneigung dieser Gruppe von Haushalten durch die Vermeidung 
einer übermäßigen Verdrängung der Ausgaben für nichtenergetische Güter positiv auf den Gesamtverbrauch 
auswirken. Außerdem sollten die Einnahmen aus dem Solidaritätsbeitrag zur Förderung der Senkung des 
Energieverbrauchs eingesetzt werden. Diesbezüglich sollten diese Einnahmen beispielsweise für Auktionen oder 
Ausschreibungen zur Nachfragesenkung verwendet werden, mit denen die Energiebezugskosten für Endkunden bei 
bestimmten Energieverbrauchsmengen gesenkt oder Investitionen von Endkunden — sowohl schutzbedürftigen 
Haushalten als auch Unternehmen — in erneuerbare Energien, Energieeffizienz oder andere Dekarbonisierungstech
nologien gefördert werden. Einnahmen aus dem Solidaritätsbeitrag sollten auch zur finanziellen Unterstützung von 
Unternehmen in energieintensiven Branchen sowie in Regionen eingesetzt werden, die auf diese Branchen 
angewiesen sind. Die Kosten in energieintensiven Branchen wie der Düngemittelindustrie steigen aufgrund der 
rasant steigenden Energiepreise derzeit sprunghaft an. Die finanziellen Unterstützungsmaßnahmen müssen von den 
Investitionen in erneuerbare Energien, Energieeffizienz oder andere Dekarbonisierungstechnologien abhängig 
gemacht werden. Darüber hinaus sollten Maßnahmen, durch die die Union mehr Autonomie im Energiebereich 
erlangt, mit Investitionen gemäß den in der Mitteilung der Kommission vom 8. März 2022 mit dem Titel 
„REPowerEU: gemeinsames europäisches Vorgehen für erschwinglichere, sichere und nachhaltige Energie“ (im 
Folgenden „REPowerEU: gemeinsames europäisches Vorgehen“) und im REPowerEU-Plan gesetzten Zielen 
unterstützt werden, und zwar insbesondere in Projekte mit grenzüberschreitender Dimension.


(59) Die Mitgliedstaaten könnten auch entscheiden, einen Teil der Einnahmen aus dem Solidaritätsbeitrag für die 
gemeinsame Finanzierung von Maßnahmen zu verwenden, mit denen die negativen Auswirkungen der Energiekrise 
verringert werden sollen und die unter anderem den Beschäftigungsschutz und die Umschulung und Weiterquali
fizierung der Arbeitskräfte oder die Förderung von Investitionen in Energieeffizienz und erneuerbare Energien — 
auch im Rahmen von grenzüberschreitenden Projekten — umfassen können. Unter die gemeinsame Finanzierung 
fallen sowohl die vorhabenbasierte Kostenteilung zwischen Mitgliedstaaten als auch die Mobilisierung von Mitteln 
über ein Unionsinstrument, bei der die Mitgliedstaaten dem Unionshaushalt solidarisch und freiwillig Mittel 
zuweisen.


(60) Eine regelmäßige und wirksame Überwachung und Berichterstattung an die Kommission sind von entscheidender 
Bedeutung, um die Fortschritte der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Ziele zur Nachfragesenkung, der 
Umsetzung der Obergrenze für Markterlöse, der Verwendung der Überschusserlöse und der Anwendung regulierter 
Preise zu bewerten.


(61) Die Mitgliedstaaten sollten der Kommission über die Anwendung des Solidaritätsbeitrags in ihrem jeweiligen 
Hoheitsgebiet sowie über etwaige Änderungen Bericht erstatten, die sie zu diesem Zweck am nationalen 
Rechtsrahmen vornehmen, einschließlich zusätzlicher Rechtsvorschriften, die für eine einheitliche Umsetzung des 
Solidaritätsbeitrags notwendig sein können.


(62) Sie sollten auch über die Verwendung der Einnahmen aus dem Solidaritätsbeitrag Bericht erstatten. Damit soll 
insbesondere sichergestellt werden, dass die Mitgliedstaaten die Einnahmen im Einklang mit der vorliegenden 
Verordnung einsetzen.
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(63) Die Mitgliedstaaten sollten den in dieser Verordnung festgelegten Solidaritätsbeitrag in ihrem jeweiligen 
Hoheitsgebiet anwenden, es sei denn, sie haben gleichwertige nationale Maßnahmen erlassen. Das Ziel der 
nationalen Maßnahme sollte als dem Gesamtziel des nach dieser Verordnung vorgesehenen Solidaritätsbeitrags 
gleichwertig gelten, wenn es darin besteht, zur Erschwinglichkeit von Energie beizutragen. Eine nationale 
Maßnahme sollte als Maßnahme gelten, die ähnlichen Vorschriften wie der Solidaritätsbeitrag unterliegt, wenn sie 
sich auf Tätigkeiten im Erdöl-, Erdgas-, Kohle- und Raffineriebereich erstreckt und damit eine Bemessungsgrundlage 
festgelegt, ein Satz vorgesehen sowie sichergestellt wird, dass die mit der nationalen Maßnahme erzielten Einnahmen 
ähnlichen Zwecken dienen wie der Solidaritätsbeitrag.


(64) Der Solidaritätsbeitrag und der dafür geltende Rechtsrahmen der Union sollten befristet sein, um der dringenden 
Ausnahmesituation zu begegnen, die in der Union im Zusammenhang mit den rasant ansteigenden Energiepreisen 
entstanden ist. Der Solidaritätsbeitrag sollte auf Überschussgewinne aus dem Jahr 2022 und/oder 2023 angewandt 
werden, um die negativen Auswirkungen der derzeitigen Energiekrise auf Haushalte und Unternehmen zu 
bewältigen und abzufedern. Die Anwendung des Solidaritätsbeitrags auf das gesamte Haushaltsjahr dürfte es 
ermöglichen, Überschussgewinne des betreffenden Zeitraums im öffentlichen Interesse zur Abfederung der Folgen 
der Energiekrise zu nutzen; gleichzeitig bleibt den betreffenden Unternehmen ein angemessenes Maß an Gewinnen 
erhalten.


(65) Der Solidaritätsbeitrag sollte nur für das Haushaltsjahr 2022 und/oder das Haushaltsjahr 2023 gelten. Die 
Kommission sollte bis zum 15. Oktober 2023 und bis zum 15. Oktober 2024 die Lage überprüfen und dem Rat 
einen Bericht übermitteln, da die Mitgliedstaaten zu diesem Zeitpunkt einen Überblick über die Erhebung des 
Solidaritätsbeitrags haben werden.


(66) Sollte ein Mitgliedstaat Schwierigkeiten bei der Anwendung der vorliegenden Verordnung und insbesondere des 
befristeten Solidaritätsbeitrags haben, so sollte er gegebenenfalls die Europäische Kommission im Einklang mit 
Artikel 4 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) konsultieren.


(67) Angesichts ihrer strukturbedingten sozialen und wirtschaftlichen Lage sowie ihrer physischen Eigenschaften können 
Gebiete in äußerster Randlage im Sinne des Artikels 349 AEUV nicht an die Strommärkte der Union angebunden 
werden. Sie sollten daher nicht verpflichtet sein, die Bestimmungen über die Senkung des Bruttostromverbrauchs 
zu Spitzenzeiten und über die Obergrenze für Markterlöse anzuwenden. Außerdem sollten Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit haben, diese Bestimmungen nicht auf Strom anzuwenden, der in kleinen, isolierten Netzen oder kleinen 
Verbundnetzen im Sinne der Richtlinie (EU) 2019/944 erzeugt wird. Darüber hinaus wenden Zypern und Malta den 
Besitzstand der Union im Bereich des Energiebinnenmarkts aufgrund ihrer Besonderheiten nicht in vollem Umfang 
an. Zypern ist von den transeuropäischen Energienetzen vollständig abgeschnitten, während Malta nur begrenzt an 
sie angebunden ist. Da sich ein differenzierter Ansatz für diese Mitgliedstaaten nur in begrenztem Maße auf den 
Energiebinnenmarkt auswirken würde, sollten Zypern und Malta die Bestimmungen über die Senkung ihres 
Bruttostromverbrauchs in Spitzenzeiten und über die Obergrenze für Markterlöse auf freiwilliger Basis anwenden 
können. Sollte Zypern beschließen, die Bestimmungen über die Obergrenze für Markterlöse anzuwenden und um 
die Stabilität seines Elektrizitätssystems zu gewährleisten, sollte es die Obergrenze für Markterlöse zudem nicht auf 
Strom anwenden müssen, der aus Erdölerzeugnissen erzeugt wird.


(68) Die Schwankungen der zugrunde liegenden Gaspreise bringen Schwierigkeiten für Energieunternehmen auf den 
Stromterminmärkten mit sich, insbesondere beim Zugang zu geeigneten Sicherheiten. Die Kommission prüft in 
Zusammenarbeit mit der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde und der Europäischen Bankenauf
sichtsbehörde Fragen im Zusammenhang mit der Notenbankfähigkeit von Sicherheiten und Einschusszahlungen 
sowie Möglichkeiten zur Begrenzung übermäßiger Tagesvolatilität.


(69) Darüber hinaus stehen die in dieser Verordnung festgelegten Maßnahmen im Einklang mit den ergänzenden und 
laufenden Arbeiten der Kommission zur langfristigen Marktgestaltung, wie sie in der Mitteilung der Kommission 
vom 18. Mai 2022 über kurzfristige Energiemarktinterventionen und langfristige Verbesserungen der Strommarkt
gestaltung angekündigt wurden, die zusammen mit dem REPowerEU-Plan veröffentlicht wurde.


(70) Angesichts des Ausmaßes der Energiekrise, ihrer weitreichenden sozialen, wirtschaftlichen und finanziellen 
Auswirkungen und der Notwendigkeit, so schnell wie möglich zu handeln, sollte diese Verordnung aus Gründen der 
Dringlichkeit am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten.
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(71) In Anbetracht des Ausnahmecharakters der Maßnahmen der vorliegenden Verordnung und der Notwendigkeit, diese 
insbesondere im Winter 2022/2023 anzuwenden, sollte die vorliegende Verordnung bis zum 31. Dezember 2023
gelten.


(72) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich die Festlegung von Notfallmaßnahmen, um die Auswirkungen der hohen 
Energiepreise abzumildern, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern 
vielmehr wegen des Umfangs und der Wirkungen der Maßnahme auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, 
kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 EUV verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend 
dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für 
die Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus —


HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:


KAPITEL I


Gegenstand und Begriffsbestimmungen


Artikel 1


Gegenstand und Anwendungsbereich


In dieser Verordnung sind Notfallmaßnahmen festgelegt, um die Auswirkungen der hohen Energiepreise durch 
außerordentliche, gezielte und zeitlich begrenzte Maßnahmen abzumildern. Ziel dieser Maßnahmen ist es, den 
Stromverbrauch zu senken, eine Obergrenze für die mit der Stromerzeugung erzielten Markterlöse bestimmter Erzeuger 
einzuführen und diese Erlöse gezielt an Stromendkunden weiterzuverteilen, Möglichkeiten für die Mitgliedstaaten zu 
schaffen, mit öffentlichen Eingriffsmaßnahmen in die Festsetzung der Stromversorgungspreise für Haushaltskunden und 
KMU einzugreifen und Vorschriften für einen befristeten obligatorischen Solidaritätsbeitrag von im Erdöl-, Erdgas-, Kohle- 
und Raffineriebereich tätigen Unternehmen und Betriebsstätten der Union einzuführen, um zu einer bezahlbaren 
Energieversorgung von Haushalten und Unternehmen beizutragen.


Artikel 2


Begriffsbestimmungen


Für die Zwecke dieser Verordnung gelten die in Artikel 2 der Verordnung (EU) 2019/943 und Artikel 2 der Richtlinie 
(EU) 2019/944 festgelegten Begriffsbestimmungen. Zudem gelten folgende Begriffsbestimmungen:


1. „kleine und mittlere Unternehmen“ oder „KMU“ bezeichnet Unternehmen im Sinne von Artikel 2 des Anhangs der 
Empfehlung 2003/361/EG der Kommission (6);


2. „Bruttostromverbrauch“ bezeichnet die gesamte Stromversorgung für Tätigkeiten im Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats;


3. „Referenzzeitraum“ bezeichnet die Zeiträume vom 1. November bis zum 31. März in den fünf aufeinander folgenden 
Jahren vor dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung, beginnend mit dem Zeitraum vom 1. November 2017 bis 
zum 31. März 2018;


4. „Spitzenzeiten“ bezeichnet die jeweiligen Tagesstunden, in denen auf der Grundlage der Prognosen von Übertragungs
netzbetreibern und gegebenenfalls nominierten Strommarktbetreibern die Day-Ahead-Stromgroßhandelspreise 
voraussichtlich am höchsten sind, der Bruttostromverbrauch voraussichtlich am höchsten ist oder der 
Bruttoverbrauch von Strom, der nicht mit Energie aus erneuerbaren Quellen im Sinne von Artikel 2 Nummer 1 der 
Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates (7) erzeugt wird, voraussichtlich am höchsten 
ist;


(6) Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und 
mittleren Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36).


(7) Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 82).
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5. „Markterlöse“ bezeichnet die realisierten Erträge, die ein Erzeuger für den Verkauf und die Lieferung von Strom in der 
Union erhält, unabhängig von der Vertragsform, in der dieser Austausch stattfindet, einschließlich Strombezugs
verträgen und anderer Absicherungen gegen Schwankungen auf dem Stromgroßhandelsmarkt und unter Ausschluss 
jeglicher von Mitgliedstaaten gewährter Unterstützung;


6. „Abwicklung“ bezeichnet eine zwischen Gegenparteien geleistete und empfangene Zahlung, gegebenenfalls gegen 
Lieferung und Erhalt von Strom, zur Erfüllung der Verpflichtungen der Gegenparteien aus einer oder mehreren 
Clearing-Transaktionen;


7. „zuständige Behörde“ bezeichnet eine Behörde im Sinne von Artikel 2 Nummer 11 der Verordnung (EU) 2019/941 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (8);


8. „Vermittler“ bezeichnet Unternehmen, die auf isolierten, nicht mit anderen Mitgliedstaaten verbundenen Stromgroß
handelsmärkten von Mitgliedstaaten mit einheitsbasierten Geboten tätig sind und die von der Regulierungsbehörde 
ermächtigt wurden, im Namen des Erzeugers am Markt teilzunehmen, mit Ausnahme von Unternehmen, die die 
Überschusserlöse direkt an die Stromendkunden weitergeben;


9. „Überschusserlöse“ bezeichnet eine positive Differenz zwischen den Markterlösen der Erzeuger je MWh Strom und der 
Obergrenze für Markterlöse von 180 EUR je MWh Strom gemäß Artikel 6 Absatz 1;


10. „Abfall“ bezeichnet gemäß Artikel 3 Nummer 1 der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates (9) jeden Stoff oder Gegenstand, dessen sich sein Besitzer entledigt, entledigen will oder entledigen muss;


11. „Abhängigkeit von Nettoeinfuhren“ bezeichnet die Differenz zwischen den gesamten Stromeinfuhren und den 
gesamten Stromausfuhren als prozentualer Anteil an der gesamten Bruttostromerzeugung in einem Mitgliedstaat, im 
Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021;


12. „Haushaltsjahr“ bezeichnet ein Steuerjahr, ein Kalenderjahr oder einen anderen für Steuerzwecke geeigneten Zeitraum 
gemäß nationalem Recht;


13. „Endkunde“ bezeichnet einen Kunden, der Energie für den Eigenverbrauch bezieht;


14. „Stromendkunde“ bezeichnet einen Kunden, der Strom für den Eigenverbrauch bezieht;


15. „Unternehmen der Union“ bezeichnet ein in einem Mitgliedstaat niedergelassenes Unternehmen, das nach dem 
Steuerrecht dieses Mitgliedstaats für Steuerzwecke als in diesem Mitgliedstaat ansässig gilt und nicht gemäß einem mit 
einem Drittstaat geschlossenen Doppelbesteuerungsabkommen als außerhalb der Union steuerlich ansässig gilt;


16. „Betriebsstätte“ bezeichnet eine feste Geschäftseinrichtung, die in einem Mitgliedstaat gelegen ist und durch die die 
Tätigkeit eines in einem anderen Staat niedergelassenen Unternehmens ganz oder teilweise ausgeübt wird, sofern die 
Gewinne dieser Geschäftseinrichtung in dem Mitgliedstaat, in dem sie gelegen ist, nach nationalem Recht 
steuerpflichtig sind;


17. „im Erdöl-, Erdgas-, Kohle- und Raffineriebereich tätige Unternehmen und Betriebsstätten der Union“ bezeichnet 
Unternehmen oder Betriebsstätten der Union, die mindestens 75 % ihres Umsatzes durch die in der Verordnung (EG) 
Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (10) genannten Wirtschaftstätigkeiten in den Bereichen 
Extraktion, Bergbau, Erdölraffination oder Herstellung von Kokereierzeugnissen erzielen;


(8) Verordnung (EU) 2019/941 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 über die Risikovorsorge im Elektrizi
tätssektor und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/89/EG (ABl. L 158 vom 14.6.2019, S. 1).


(9) Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung 
bestimmter Richtlinien (ABl. L 312 vom 22.11.2008, S. 3).


(10) Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur Aufstellung der 
statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates 
sowie einiger Verordnungen der EG über bestimmte Bereiche der Statistik (ABl. L 393 vom 30.12.2006, S. 1).
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18. „Überschussgewinne“ bezeichnet die nach den nationalen Steuervorschriften im Haushaltsjahr 2022 und/oder im 
Haushaltsjahr 2023 und während der gesamten Dauer des betreffenden Haushaltsjahrs ermittelten steuerpflichtigen 
Gewinne aus Tätigkeiten von im Erdöl-, Erdgas-, Kohle- und Raffineriebereich tätigen Unternehmen oder 
Betriebsstätten der Union, die in den vier am oder nach dem 1. Januar 2018 beginnenden Haushaltsjahren mehr als 
20 % über dem Durchschnitt der steuerpflichtigen Gewinne liegen;


19. „Solidaritätsbeitrag“ bezeichnet eine befristete Maßnahme in Bezug auf Überschussgewinne von im Erdöl-, Erdgas-, 
Kohle- und Raffineriebereich tätigen Unternehmen und Betriebsstätten der Union, mit dem Ziel, außergewöhnliche 
Preisentwicklungen auf den Energiemärkten für Mitgliedstaaten, Verbraucher und Unternehmen abzumildern;


20. „Engpasserlösüberschüsse“ bezeichnet die übrigen Einnahmen, die nach Zuteilung der Engpasserlöse im Einklang mit 
den in Artikel 19 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/943 festgelegten vorrangigen Zielen nicht verwendet werden;


21. „erlassene gleichwertige nationale Maßnahme“ bezeichnet eine von einem Mitgliedstaat bis zum 31. Dezember 2022
erlassene und veröffentlichte Rechts- oder Verwaltungsmaßnahme, die zur Erschwinglichkeit von Energie beiträgt.


KAPITEL II


Maßnahmen in Bezug auf den Strommarkt


Abschnit t  1


Nachfragesenkung


Artikel 3


Senkung des Bruttostromverbrauchs


(1) Die Mitgliedstaaten streben die Umsetzung von Maßnahmen an, mit denen ihr monatlicher Gesamtbruttostrom
verbrauch gegenüber dem durchschnittlichen Bruttostromverbrauch in den entsprechenden Monaten des 
Referenzzeitraums um 10 % gesenkt wird.


(2) Bei der Berechnung der Mengen, um die der Bruttostromverbrauch gesenkt wurde, können die Mitgliedstaaten dem 
erhöhten Bruttostromverbrauch Rechnung tragen, der sich aus der Verwirklichung der angestrebten Senkung der 
Gasnachfrage und den allgemeinen Elektrifizierungsbemühungen zur schrittweisen Abkehr von fossilen Brennstoffen 
ergibt.


Artikel 4


Senkung des Bruttostromverbrauchs zu Spitzenzeiten


(1) Jeder Mitgliedstaat ermittelt Spitzenzeiten, die insgesamt mindestens 10 % aller Stunden des Zeitraums zwischen 
dem 1. Dezember 2022 und dem 31. März 2023 entsprechen.


(2) Jeder Mitgliedstaat senkt seinen Bruttostromverbrauch während der ermittelten Spitzenzeiten. Die Senkung während 
der ermittelten Spitzenzeiten beträgt durchschnittlich mindestens 5 % pro Stunde. Das Ziel für die Senkung wird als 
Differenz zwischen dem tatsächlichen Bruttostromverbrauch für die ermittelten Spitzenzeiten und dem Bruttostrom
verbrauch berechnet, den die Übertragungsnetzbetreiber gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit der Regulierungsbehörde 
prognostiziert haben, ohne die Auswirkungen der Maßnahmen zu berücksichtigen, die ergriffen wurden, um das in diesem 
Artikel festgelegte Ziel zu erreichen. Die Prognosen der Übertragungsnetzbetreiber können historische Daten des 
Referenzzeitraums enthalten.


(3) Die Mitgliedstaaten können beschließen, für die Spitzenzeiten einen anderen Prozentsatz als den in Absatz 1 
genannten als Ziel festzulegen, sofern er sich mindestens auf 3 % der Spitzenzeiten erstreckt und die während jener 
Spitzenzeiten eingesparte Energie mindestens der Energiemenge entspricht, die mit den Parametern in den Absätzen 1 
und 2 eingespart würde.
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Artikel 5


Maßnahmen zur Erreichung der Nachfragesenkung


Es steht den Mitgliedstaaten frei, geeignete Maßnahmen zur Senkung des Bruttostromverbrauchs zu wählen sowie 
bestehende nationale Maßnahmen auszuweiten, um die in den Artikeln 3 und 4 festgelegten Ziele zu erreichen. Die 
Maßnahmen müssen eindeutig festgelegt, transparent, verhältnismäßig, gezielt, diskriminierungsfrei und überprüfbar sein, 
und sie müssen insbesondere sämtliche der folgenden Bedingungen erfüllen:


a) Wenn zusätzlich zu den Markterlösen auch ein finanzieller Ausgleich gezahlt wird, muss der Ausgleichsbetrag im 
Rahmen eines offenen wettbewerblichen Verfahrens festgelegt werden;


b) die Maßnahmen dürfen nur dann einen finanziellen Ausgleich umfassen, wenn dieser Ausgleich für zusätzliche 
Stromeinsparungen gezahlt wird, die gegenüber dem Verbrauch, der in der betreffenden Stunde ohne Ausschreibung zu 
erwarten gewesen wäre, erreicht wurden;


c) sie dürfen den Wettbewerb nicht unangemessen verzerren und das ordnungsgemäße Funktionieren des 
Strombinnenmarkts nicht unangemessen beeinträchtigen;


d) sie dürfen gemäß Artikel 17 der Richtlinie (EU) 2019/944 nicht unangemessen auf bestimmte Kunden oder 
Kundengruppen, einschließlich unabhängiger Aggregatoren, beschränkt sein und


e) sie dürfen den Prozess des Austauschs von Technologien, die fossile Brennstoffe nutzen, durch Technologien, die Strom 
nutzen, nicht unangemessen behindern.


Abschni t t  2


Obe rg renze für  M ar kte rlö se  und Ver tei lung der  Ü berschusserlöse  und de r  
E ng pas ser lö süberschüsse  an die  Stromendkunden


Artikel 6


Verbindliche Obergrenze für Markterlöse


(1) Die Markterlöse, die Erzeuger für die Stromerzeugung aus den in Artikel 7 Absatz 1 genannten Quellen erzielen, 
werden auf höchstens 180 EUR je MWh erzeugter Elektrizität begrenzt.


(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Obergrenze für Markterlöse auf alle Markterlöse der Erzeuger und 
gegebenenfalls der Vermittler, die im Namen von Erzeugern an Stromgroßhandelsmärkten teilnehmen, angewandt wird, 
unabhängig davon, in welchem Marktzeitraum die Transaktion stattfindet und ob der Strom bilateral oder auf einem 
zentralen Markt gehandelt wird.


(3) Die Mitgliedstaaten treffen wirksame Maßnahmen, um eine Umgehung der Verpflichtungen der Erzeuger gemäß 
Absatz 2 zu verhindern. Sie stellen insbesondere sicher, dass die Obergrenze für Markterlöse wirksam angewandt wird, 
wenn Erzeuger unter der Kontrolle oder teilweise im Besitz von anderen Unternehmen stehen, insbesondere wenn sie Teil 
eines vertikal integrierten Unternehmens sind.


(4) Die Mitgliedstaaten entscheiden, ob die Obergrenze für Markterlöse zum Zeitpunkt der Abwicklung des 
Energieaustauschs oder danach angewandt wird.


(5) Die Kommission gibt für die Mitgliedstaaten Leitlinien für die Durchführung dieses Artikels heraus.


Artikel 7


Anwendung der Obergrenze für Markterlöse auf Stromerzeuger


(1) Die Obergrenze für Markterlöse gemäß Artikel 6 gilt für die mit dem Verkauf von Strom aus folgenden Quellen 
erzielten Markterlöse:


a) Windenergie;
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b) Solarenergie (Solarthermie und Fotovoltaik);


c) Erdwärme;


d) Wasserkraft ohne Speicher;


e) Biomasse-Brennstoffe (feste oder gasförmige Biomasse-Brennstoffe) außer Biomethan;


f) Abfall;


g) Kernenergie;


h) Braunkohle;


i) Erdölerzeugnisse;


j) Torf.


(2) Die in Artikel 6 Absatz 1 vorgesehene Obergrenze für Markterlöse gilt nicht für Demonstrationsprojekte oder für 
Erzeuger, deren Erlöse pro MWh erzeugten Stroms bereits aufgrund von nicht gemäß Artikel 8 erlassenen staatlichen oder 
öffentlichen Maßnahmen begrenzt sind.


(3) Die Mitgliedstaaten können insbesondere in Fällen, in denen die Anwendung der Obergrenze für Markterlöse gemäß 
Artikel 6 Absatz 1 zu einem erheblichen Verwaltungsaufwand führt, beschließen, diese Obergrenze für Markterlöse nicht 
auf Stromerzeuger anzuwenden, die Strom mit Anlagen mit einer installierten Kapazität von bis zu 1 MW erzeugen. Die 
Mitgliedstaaten können — insbesondere, wenn bei Anwendung der Obergrenze für Markterlöse gemäß Artikel 6 Absatz 1 
ein Anstieg der CO2-Emissionen und eine Verringerung der Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen droht — 
beschließen, diese Obergrenze für Markterlöse nicht auf in Hybridanlagen erzeugten Strom anzuwenden, in denen auch 
konventionelle Energiequellen zum Einsatz kommen.


(4) Die Mitgliedstaaten können beschließen, die Obergrenze für Markterlöse nicht auf die Erlöse aus dem Verkauf von 
Strom auf dem Regelleistungsmarkt und aus dem Ausgleich für Redispatching und Countertrading anzuwenden.


(5) Die Mitgliedstaaten können beschließen, die Obergrenze für Markterlöse nur auf 90 % der die Obergrenze für 
Markterlöse gemäß Artikel 6 Absatz 1 überschreitenden Markterlöse anzuwenden.


(6) Erzeuger, Vermittler und relevante Marktteilnehmer sowie gegebenenfalls Netzbetreiber stellen den zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten und gegebenenfalls den Netzbetreibern und nominierten Strommarktbetreibern unabhängig 
von dem Marktzeitraum, in dem die Transaktion stattfindet, und davon, ob der Strom bilateral, unternehmensintern oder 
auf einem zentralen Markt gehandelt wird, alle für die Anwendung von Artikel 6 erforderlichen Daten, auch über den 
erzeugten Strom und die damit verbundenen Markterlöse, zur Verfügung.


Artikel 8


Nationale Krisenmaßnahmen


(1) Die Mitgliedstaaten können


a) Maßnahmen aufrechterhalten oder einführen, durch die die Markterlöse der Erzeuger, die Strom aus den in Artikel 7 
Absatz 1 genannten Quellen erzeugen, weiter begrenzt werden, wobei auch zwischen Technologien unterschieden 
werden kann, und durch die die Markterlöse anderer Marktteilnehmer, einschließlich im Stromhandel tätiger 
Marktteilnehmer, weiter begrenzt werden;


b) für Erzeuger, die Strom aus den in Artikel 7 Absatz 1 genannten Quellen erzeugen, eine höhere Obergrenze für 
Markterlöse festlegen, wenn deren Investitions- und Betriebskosten die in Artikel 6 Absatz 1 festgelegte Obergrenze 
überschreiten;


c) nationale Maßnahmen zur Begrenzung der Markterlöse von Erzeugern, die Strom aus nicht in Artikel 7 Absatz 1 
genannten Quellen erzeugen, beibehalten oder einführen;


d) für Markterlöse aus dem Verkauf von aus Steinkohle erzeugtem Strom eine gesonderte Obergrenze festlegen;


e) auf Wasserkraftanlagen, die durch Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d nicht erfasst werden, eine Obergrenze für Markterlöse 
anwenden, oder Maßnahmen für diese Anlagen beibehalten oder einführen, durch die deren Markterlöse weiter begrenzt 
werden, wobei auch zwischen Technologien unterschieden werden kann.
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(2) Für die in Absatz 1 genannten Maßnahmen gilt im Einklang mit dieser Verordnung Folgendes: Sie


a) sind verhältnismäßig und diskriminierungsfrei;


b) dürfen Investitionssignale nicht gefährden;


c) stellen sicher, dass die Investitions- und Betriebskosten gedeckt sind;


d) dürfen das Funktionieren der Stromgroßhandelsmärkte nicht verzerren und insbesondere keine Auswirkungen auf die 
Einsatzreihenfolge (Merit Order) und die Preisbildung auf dem Großhandelsmarkt haben;


e) sind mit dem Unionsrecht vereinbar.


Artikel 9


Verteilung der Engpasserlösüberschüsse aus der Zuweisung zonenübergreifender Kapazität


(1) Abweichend von den Unionsvorschriften über Engpasserlöse können die Mitgliedstaaten die Engpasserlös
überschüsse aus der Zuweisung zonenübergreifender Kapazität dazu verwenden, Maßnahmen zur Unterstützung von 
Stromendkunden im Sinne von Artikel 10 zu finanzieren.


(2) Die Verwendung der Engpasserlösüberschüsse gemäß Absatz 1 unterliegt der Genehmigung durch die 
Regulierungsbehörde des betreffenden Mitgliedstaats.


(3) Die Mitgliedstaaten informieren die Kommission über die Verwendung von Engpasserlösüberschüssen gemäß 
Absatz 1 innerhalb eines Monats nach dem Tag des Erlasses der einschlägigen nationalen Maßnahme.


Artikel 10


Verteilung der Überschusserlöse


(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Überschusserlöse, die sich aus der Anwendung der Obergrenze für die 
Markterlöse ergeben, gezielt zur Finanzierung von Maßnahmen verwendet werden, mit denen Stromendkunden 
unterstützt werden, um die Auswirkungen der hohen Strompreise auf diese Kunden abzumildern.


(2) Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen müssen eindeutig festgelegt, transparent, verhältnismäßig, diskriminie
rungsfrei und überprüfbar sein und dürfen der Verpflichtung zur Senkung des Bruttostromverbrauchs gemäß den 
Artikeln 3 und 4 nicht entgegenwirken.


(3) Wenn die Erlöse, die direkt durch Anwendung der Obergrenze für Markterlöse im Hoheitsgebiet erzielt werden, und 
die Erlöse, die indirekt aus grenzüberschreitenden Vereinbarungen erzielt werden, nicht ausreichen, um die 
Stromendkunden angemessen zu unterstützen, können die Mitgliedstaaten zu demselben Zweck und denselben 
Bedingungen andere geeignete Mittel, beispielsweise Haushaltsmittel, einsetzen.


(4) Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen können beispielsweise Folgendes umfassen:


a) Gewährung eines finanziellen Ausgleichs für Stromendkunden für die Senkung ihres Stromverbrauchs, unter anderem 
durch Auktionen oder Ausschreibungen zur Nachfragesenkung;


b) direkte Überweisungen an Stromendkunden, auch in Form proportionaler Senkungen der Netztarife;


c) einen Ausgleich für Versorger, die nach einem staatlichen oder öffentlichen Eingriff in die Preisfestsetzung gemäß 
Artikel 13 ihre Kunden zu einem Preis unterhalb der Kosten mit Strom beliefern müssen;


d) Senkung der Strombezugskosten der Stromendkunden, auch für eine begrenzte Menge des verbrauchten Stroms;


e) Förderung von Investitionen von Stromendkunden in Dekarbonisierungstechnologien, erneuerbare Energien und 
Energieeffizienz.
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Artikel 11


Vereinbarungen zwischen Mitgliedstaaten


(1) In Fällen, in denen die Abhängigkeit eines Mitgliedstaats von Nettoeinfuhren 100 % oder mehr beträgt, schließen der 
Einfuhrmitgliedstaat und der wichtigste Ausfuhrmitgliedstaat bis zum 1. Dezember 2022 eine Vereinbarung über die 
angemessene Aufteilung der Überschusserlöse. Solche Vereinbarungen können alle Mitgliedstaaten im Geiste der 
Solidarität schließen, wobei sich die Vereinbarungen auch auf Einnahmen aus nationalen Krisenmaßnahmen gemäß 
Artikel 8, einschließlich Stromhandelstätigkeiten, erstrecken können.


(2) Die Kommission unterstützt die Mitgliedstaaten während des gesamten Verhandlungsprozesses und fördert und 
erleichtert den Austausch bewährter Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten.


Abschni t t  3


Maßn ah men in  Bezug auf  Endkunden


Artikel 12


Vorübergehende Ausweitung öffentlicher Eingriffe in die Strompreisfestsetzung auf KMU


Abweichend von den Vorschriften der Union über öffentliche Eingriffe in die Preisfestsetzung können die Mitgliedstaaten 
öffentliche Eingriffe in die Festsetzung der Stromversorgungspreise für KMU vornehmen. Diese öffentlichen Eingriffe 
müssen


a) den Jahresverbrauch des Begünstigten in den letzten fünf Jahren berücksichtigen und einen Anreiz zur 
Nachfragesenkung bieten;


b) den in Artikel 5 Absätze 4 und 7 der Richtlinie (EU) 2019/944 festgelegten Bedingungen entsprechen;


c) soweit relevant, die in Artikel 13 dieser Verordnung festgelegten Bedingungen erfüllen.


Artikel 13


Vorübergehende Möglichkeit zur Festsetzung der Strompreise unterhalb der Kosten


Abweichend von den Vorschriften der Union über öffentliche Eingriffe in die Preisfestsetzung können die Mitgliedstaaten 
bei öffentlichen Eingriffen in die Festsetzung der Stromversorgungspreise gemäß Artikel 5 Absatz 6 der Richtlinie 
(EU) 2019/944 oder Artikel 12 der vorliegenden Verordnung ausnahmsweise und vorübergehend einen Preis für die 
Stromversorgung festsetzen, der unter den Kosten liegt, sofern sämtliche der folgenden Bedingungen erfüllt sind:


a) Die Maßnahme bezieht sich auf eine begrenzte Verbrauchsmenge und umfasst einen Anreiz zur Nachfragesenkung;


b) sie diskriminiert nicht zwischen Versorgern;


c) die Versorger erhalten einen Ausgleich für die Lieferung von Strom unterhalb der Kosten; und


d) alle Versorger können auf derselben Grundlage Angebote zum Preis für die Stromversorgung unterbreiten, der unter den 
Kosten liegt.
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KAPITEL III


Maßnahme in Bezug auf den Erdöl-, Erdgas-, Kohle- und Raffineriebereich


Artikel 14


Unterstützung von Endkunden durch einen befristeten Solidaritätsbeitrag


(1) Sofern Mitgliedstaaten keine gleichwertigen nationalen Maßnahmen erlassen haben, unterliegen Überschussgewinne 
von im Erdöl-, Erdgas-, Kohle- und Raffineriebereich tätigen Unternehmen und Betriebsstätten der Union einem befristeten 
obligatorischen Solidaritätsbeitrag.


(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass erlassene gleichwertige nationale Maßnahmen ähnlichen Zielen dienen und 
vergleichbaren Vorschriften unterliegen wie der befristete Solidaritätsbeitrag im Rahmen dieser Verordnung und dass mit 
ihnen mit den geschätzten Einnahmen aus dem Solidaritätsbeitrag vergleichbare oder höhere Einnahmen erzielt werden.


(3) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis zum 31. Dezember 2022 Maßnahmen zur Umsetzung des in 
Absatz 1 genannten befristeten obligatorischen Solidaritätsbeitrags.


Artikel 15


Bemessungsgrundlage für die Berechnung des befristeten Solidaritätsbeitrags


Der befristete Solidaritätsbeitrag für im Erdöl-, Erdgas-, Kohle- und Raffineriebereich tätige Unternehmen und 
Betriebsstätten der Union, einschließlich jener, die Teil einer lediglich zu Steuerzwecken konsolidierten Gruppe sind, wird 
auf der Grundlage der steuerpflichtigen Gewinne berechnet, die nach den nationalen Steuervorschriften im 
Haushaltsjahr 2022 und/oder im Haushaltsjahr 2023 und während der gesamten Dauer des betreffenden Haushaltsjahrs 
ermittelt wurden und mehr als 20 % über dem Durchschnitt der steuerpflichtigen Gewinne liegen, die gemäß den 
nationalen Steuervorschriften in den vier am oder nach dem 1. Januar 2018 beginnenden Haushaltsjahren ermittelt 
wurden. Ist der Durchschnitt der steuerpflichtigen Gewinne in diesen vier Haushaltsjahren negativ, so beträgt der 
durchschnittliche steuerpflichtige Gewinn bei der Berechnung des befristeten Solidaritätsbeitrags null.


Artikel 16


Satz für die Berechnung des befristeten Solidaritätsbeitrags


(1) Der für die Berechnung des befristeten Solidaritätsbeitrags geltende Satz beträgt mindestens 33 % der in Artikel 15 
genannten Bemessungsgrundlage.


(2) Der befristete Solidaritätsbeitrag wird zusätzlich zu den nach dem nationalen Recht eines Mitgliedstaats geltenden 
regelmäßigen Steuern und Abgaben erhoben.


Artikel 17


Verwendung der Einnahmen aus dem befristeten Solidaritätsbeitrag


(1) Die Mitgliedstaaten verwenden die Einnahmen aus dem befristeten Solidaritätsbeitrag mit ausreichend rechtzeitiger 
Wirkung für folgende Zwecke:


a) gezielte finanzielle Unterstützungsmaßnahmen für Endkunden, insbesondere für schutzbedürftige Haushalte, um die 
Auswirkungen hoher Energiepreise abzumildern;


b) finanzielle Unterstützungsmaßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs, z. B. durch Auktionen oder 
Ausschreibungen zur Nachfragesenkung, Verringerung der Energiebezugskosten von Endkunden für bestimmte 
Verbrauchsmengen, Förderung von Investitionen von Endkunden in erneuerbare Energien sowie von strukturellen 
Investitionen in Energieeffizienz oder in andere Dekarbonisierungstechnologien;


c) finanzielle Unterstützungsmaßnahmen zur Unterstützung von Unternehmen in energieintensiven Branchen, sofern sie 
an die Bedingung geknüpft werden, Investitionen in erneuerbare Energien, Energieeffizienz oder andere Dekarbonisie
rungstechnologien zu tätigen;
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d) finanzielle Unterstützungsmaßnahmen zur Weiterentwicklung der Energieautonomie, insbesondere Investitionen 
gemäß den Zielen des REPowerEU-Plans und des „REPowerEU: gemeinsames europäisches Vorgehen“, wie Projekte mit 
grenzüberschreitender Dimension;


e) die Mitgliedstaaten können im Geiste der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten einen Teil der Einnahmen aus dem 
befristeten Solidaritätsbeitrag für die gemeinsame Finanzierung von Maßnahmen vorsehen, um die negativen 
Auswirkungen der Energiekrise zu verringern, einschließlich Unterstützung für den Schutz von Arbeitsplätzen und für 
die Umschulung und Weiterqualifizierung von Arbeitskräften, oder um Investitionen in Energieeffizienz und 
erneuerbare Energien, einschließlich grenzüberschreitender Projekte, sowie in den Finanzierungsmechanismus der 
Union für erneuerbare Energie gemäß Artikel 33 der Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und 
des Rates (11) zu fördern.


(2) Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen müssen eindeutig festgelegt, transparent, verhältnismäßig, diskriminie
rungsfrei und überprüfbar sein.


Artikel 18


Zeitliche Begrenzung des Solidaritätsbeitrags


Der von den Mitgliedstaaten gemäß dieser Verordnung anzuwendende Solidaritätsbeitrag ist zeitlich begrenzt. Er gilt nur 
für Überschussgewinne, die in den in Artikel 15 genannten Haushaltsjahren erwirtschaftet werden.


KAPITEL IV


Schlussbestimmungen


Artikel 19


Überwachung und Durchsetzung


(1) Die zuständige Behörde jedes Mitgliedstaats überwacht die Umsetzung der in den Artikeln 3 bis 7, 10, 12 und 13 
genannten Maßnahmen in ihrem Hoheitsgebiet.


(2) Die Mitgliedstaaten erstatten der Kommission so bald wie möglich nach Inkrafttreten dieser Verordnung und bis zum 
1. Dezember 2022 Bericht über die gemäß Artikel 5 geplanten Maßnahmen zur Erreichung der geforderten 
Nachfragesenkung und die gemäß Artikel 11 geschlossenen Vereinbarungen zwischen den Mitgliedstaaten.


(3) Bis zum 31. Januar 2023 und erneut bis zum 30. April 2023 erstatten die Mitgliedstaaten der Kommission Bericht 
über


a) die gemäß den Artikeln 3 und 4 erzielte Nachfragesenkung und die zur Erreichung der Senkung gemäß Artikel 5 
getroffenen Maßnahmen;


b) die gemäß Artikel 6 erzielten Überschusserlöse;


c) die Maßnahmen zur Verteilung der Überschusserlöse zur Abmilderung der Auswirkungen der hohen Strompreise auf 
die Stromendkunden gemäß Artikel 10;


d) etwaige öffentliche Eingriffe in die Festsetzung der Stromversorgungspreise gemäß den Artikeln 12 und 13.


(4) Die Mitgliedstaaten berichten der Kommission


a) bis zum 31. Dezember 2022 über die Einführung des befristeten Solidaritätsbeitrags gemäß Artikel 14 sowie darüber, in 
welchem(n) Haushaltsjahr(en) sie ihn anwenden werden;


(11) Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 über das Governance-System für 
die Energieunion und für den Klimaschutz, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 663/2009 und (EG) Nr. 715/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU 
und 2013/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 2009/119/EG und (EU) 2015/652 des Rates und zur 
Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 1).
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b) über jede spätere Änderung des nationalen Rechtsrahmens innerhalb eines Monats nach dem Datum der 
Veröffentlichung in ihren entsprechenden nationalen Amtsblättern;


c) über die Verwendung der Einnahmen gemäß Artikel 17 innerhalb eines Monats ab dem Tag, an dem die Einnahmen im 
Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften bei ihnen eingegangen sind;


d) bis zum 31. Dezember 2022 über die erlassenen gleichwertigen nationalen Maßnahmen gemäß Artikel 14; innerhalb 
eines Monats ab dem Tag, an dem die Einnahmen im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften bei den 
Mitgliedstaaten eingegangen sind, legen die Mitgliedstaaten zudem eine Bewertung bezüglich der Höhe der mit diesen 
erlassenen gleichwertigen nationalen Maßnahmen erzielten Einnahmen und deren Verwendung vor.


Artikel 20


Überprüfung


(1) Die Kommission überprüft Kapitel II bis zum 30. April 2023 vor dem Hintergrund der allgemeinen Stromversor
gungslage und der Strompreise in der Union und übermittelt dem Rat einen Bericht über die wesentlichen Ergebnisse 
dieser Überprüfung. Auf der Grundlage dieses Berichts kann die Kommission insbesondere vorschlagen, die Geltungsdauer 
dieser Verordnung zu verlängern, die Höhe der Obergrenze für Markterlöse gemäß Artikel 6 Absatz 1 und die in Artikel 7 
Absatz 1 genannten Quellen der Stromerzeugung, für die diese Obergrenze gilt, zu ändern oder Kapitel II auf sonstige 
Weise zu ändern, wenn dies im Hinblick auf die wirtschaftlichen Umstände oder das Funktionieren des Strommarkts in der 
Union und in den einzelnen Mitgliedstaaten gerechtfertigt ist.


(2) Die Kommission überprüft Kapitel III bis zum 15. Oktober 2023 und erneut bis zum 15. Oktober 2024 vor dem 
Hintergrund der allgemeinen Lage des Sektors für fossile Brennstoffe und der erzielten Überschussgewinne und übermittelt 
dem Rat einen Bericht über die wesentlichen Ergebnisse dieser Überprüfung.


Artikel 21


Ausnahmen


(1) Die Artikel 4 bis 7 gelten nicht für Gebiete in äußerster Randlage im Sinne des Artikels 349 AEUV, die nicht an den 
Strommarkt der Union angebunden werden können.


(2) Die Mitgliedstaaten können beschließen, die Artikel 4 bis 7 nicht auf Strom anzuwenden, der in kleinen, isolierten 
Netzen oder kleinen Verbundnetzen erzeugt wird.


(3) Die Artikel 4 bis 7 sind für Zypern und Malta nicht verpflichtend. Wenn Zypern beschließt, die Artikel 4 bis 7 
anzuwenden, gilt Artikel 6 Absatz 1 nicht für aus Erdölerzeugnissen erzeugten Strom.


Artikel 22


Inkrafttreten und Anwendung


(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.


(2) Unbeschadet der Verpflichtung, die Verteilung der Überschusserlöse gemäß Artikel 10 sicherzustellen und die 
Einnahmen aus dem befristeten Solidaritätsbeitrag gemäß Artikel 17 zu verwenden, sowie unbeschadet der in Artikel 20 
Absatz 2 genannten Berichterstattungspflicht gilt diese Verordnung bis zum 31. Dezember 2023 unter den folgenden 
Bedingungen.


a) Artikel 4 gilt vom 1. Dezember 2022 bis zum 31. März 2023;


b) Die Artikel 5 und 10 gelten ab dem 1. Dezember 2022;
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c) Die Artikel 6, 7 und 8 gelten vom 1. Dezember 2022 bis zum 30. Juni 2023;


d) Artikel 20 Absatz 2 gilt bis zum 15. Oktober 2024.


Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Verträgen unmittelbar 
in den Mitgliedstaaten.


Geschehen zu Brüssel am 6. Oktober 2022.


Im Namen des Rates
Der Präsident


M. BEK
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		Verordnung (EU) 2022/1854 des Rates vom 6. Oktober 2022 über Notfallmaßnahmen als Reaktion auf die hohen Energiepreise 






„Strompreisbremse“


Mögliche, vorläufige Optionen zur Umsetzung der EU-Beschlüsse







1. Ausgangslage







• Ziel: Entlastung von Haushalten und Wirtschaft bei Gas- und Stromkosten dringend nötig


• Rahmenbedingungen:


• EU-Notfall-Verordnung Strom vom 30. September 2022 mit folgenden Eckdaten:


• Strompreisbremse (Abschöpfung der Zufallsgewinne bei erneuerbaren Energien und Braunkohle; Entlastung der Stromkunden)


• Solidaritätsbeitrag („solidarity contribution“: finanzieller Beitrag  für Unternehmen im Bereich Kohle, Gas, Öl und Raffinerien)


• befristete Anwendung (Strompreisbremse zunächst bis 30. Juni 2023, dann Review; Solidaritätsbeitrag für Finanzjahr 2022 und 2023) 


• Zwischenbericht der Gaspreiskommission vom 10. Oktober mit folgenden Eckdaten:


• Kommission empfiehlt Sofortmaßnahme (Abschlagszahlung Dezember) und Gaspreisbremse für Industrie ab 1. Januar 2023 und für 
Privatverbraucher und KMU ab 1. März 2023.


• Bundesregierung arbeitet mit Hochdruck an der Umsetzung:


• Ziel: soweit möglich und sinnvoll einheitliche Umsetzung von Gas- und Strompreisbremse


• Kabinettstermin für Strom- und Gaspreisbremse für 18. November 2022 geplant


• Im Folgenden nur Darstellung der ersten Überlegungen zur Strompreisbremse im engeren Sinne
(nicht zu den weiteren Elementen des Entlastungspakets)


Ausgangslage







• Eckdaten der Strompreisbremse:


• Ziel: Entlastung von Haushalten und der Wirtschaft bei den Stromkosten


• Die erforderlichen Finanzmittel werden durch Abschöpfen von Zufallsgewinnen generiert.


• Vorteile dieses Vorgehens: keine Eingriffe in den Strommarkt, die Preisbildung und den 
grenzüberschreitenden Handel


• Die abgeschöpften Zufallsgewinne werden über die Kette gewälzt (wie früher bei der EEG-Umlage: 
Anschlussnetzbetreiber – ÜNB – Vertriebe)


• Frage: Welche Unterstützung benötigen die Anschlussnetzbetreiber für die neuen Aufgaben?


• Die Vertriebe müssen ihre Kunden über ein Basiskontingent entlasten. Das Basiskontingent ist so 
bestimmt, dass Einsparsignale weiterhin ankommen.


• Zugleich werden Teile der abgeschöpften Zufallsgewinne für die Stabilisierung der 
Übertragungsnetzentgelte genutzt.


• Weil die Ausgaben schneller fällig werden als die Einnahmen ankommen werden, wird eine 
Zwischenfinanzierung über den WSF geplant.


Gesamtüberblick Strompreisbremse







Spotmarkt


Terminmarkt


Strommarkt


WSF


Versorger


Aufkommen


Erstattung


x% des    
Vorjahresverbrauchs


Bezugsgröße zu 
entscheiden


Verwendung


(y-x) ct/kWh


y 
ct/kWh


Basispreis-


Kontingent


Endkunden


Abschöpfung


Wälzung


Entlastung


um x ct/kWh


Endkunden-


preis


ÜNB / VNB


Erstattung 
Netzentgelte


Gesamtüberblick Strompreisbremse







2. Abschöpfungsseite







Stufenweise Einführung ?


• Terminmarktabschöpfung ist komplex und Neuland, Einführung benötigt 


daher mehr Zeit


• Mögliche Option: stufenweise Einführung


− rückwirkende Abschöpfung 1.3. – 30.11.2022 nur für Spot. Terminvermarktete 


Erzeugung bleibt ausgenommen, betrifft z.B. EE-PPAs (Übergangsmodell)


− ab 1.12.2022 Spot + Termin (Zielmodell)


• Parallel solidarity contribution für 2022 und 2023 (Umsetzung in Prüfung)







Abzuschöpfende Technologien 


• Erneuerbare Energien (mit und ohne Förderzusage)


• Grubengas


• Abfall-Kraftwerke


• Kernenergie


• Braunkohle


• Mineralölprodukte


Bei diesen Anlagen werden die Zufallsgewinne abgeschöpft, die seit dem 1. 
März 2022 erzielt werden.


Diskussionsvorschlag: Speicher, Steinkohle, Erdgas und Biomethan werden 
nicht abgeschöpft (siehe im Einzelnen Folie 12).







Abschöpfung nach spezifischen Erlösen


Preis 


MW


Kapitalkosten + Sicherheitsmarge


Nuklear Coal


Nachfrage


Abschöpfung


Technologiespezifische
Erlösobergrenze für EE, 


Nuklear, Abfall und BK


GasBK SK
 EU-Notfall-VO erlaubt technologiespezifisches Cap statt einheitliches 


Cap)


 Erlösobergrenze pro Technologie berücksichtigt unterschiedliche 
Betriebs- und Kapitalkosten → keine Verdrängung!


 90% Abschöpfung erhält Anreize für systemdienliches 
Marktverhalten


 Weniger Wettbewerbsverzerrung, Marktsystem bleibt erhalten


EE


• Abschöpfung anhand spezifischer 
Erlösobergrenzen („Treppenansatz“)


• Abschöpfung von 90% der Zufallsgewinne


• Abschöpfung an Spot- und Terminmarkt







Herausforderungen


• Viele Marktplätze (Termin, OTC, DA, ID, Regelenergie)


• Verschiedene Produkte, viele Verträge, Mehrfachvermarktung möglich


• Keine Zuordnung zu Anlagen


• Terminhandel ist finanzieller Handel, losgelöst von Erzeugung


• Unmöglich, alle Terminverträge zu sichten und Hedging von Spekulation 
(Eigenhandel) zu unterscheiden


• Entscheidung zwischen Vermarktungsorten und -produkten (Terminmarkt, Day-
Ahead, Intraday), Regelenergiemärkte oder OTC so wenig wie möglich 
beeinflussen; Marktakteure sollen unbeeinflusst effizienteste Lösung wählen


• Gas-Mehrverbrauch ausschließen: Merit Order-Reihung darf sich nicht ändern







Spot Abrechnung


• Abrechnung auf Basis eingespeister Erzeugung


• Ermittlung der variablen Kosten i.E. anlagenscharf


− Bei EE Anlagen: anzulegenden Wert nehmen (bekannt aus Ausschreibung oder gesetzl. 
Fördersatz)


− EE-Anlagen ohne anzulegenden Wert (zB 0-Cent-Gebote): Abschöpfung oberhalb von [10] 
ct/kWh (entspricht dem erhöhten Preisniveau von 2021 und damit mehr als dem Doppelten 
des langjährigen Durchschnitts)


• Konventionelle Anlagen


− EU-Vorgaben beachten und Abwägung zwischen Höhe der Zufallsgewinne und 
administrativem Mehraufwand


− Braunkohle, Kernenergie, Abfall und Rohöl abzuschöpfen


− Zu entscheiden: Steinkohle und Gas (müssen immer als „Pärchen“ entschieden werden, da 
variable Kosten zu dicht beieinander) sowie Mineralölprodukte – Tendenz: nicht abschöpfen, 
da zu viel Aufwand (zu viele kleine Anlagen) und zu wenig Ertrag


• De-Minimis: kleine Anlagen (EU-VO „may“ bis 1 MW)







Mögliche Lösung: Proxy/Benchmark-Abrechnung


• Vereinfachte Abrechnung nach Proxygrößen wie Einspeisung, Kapazität und Referenzpreise 


• Der eingespeiste Strom wird zum Day-Ahead-Preis abgerechnet werden (auch OTC, ID und Balancing) 


• Terminverträge werden als rein finanzielle Geschäfte, unabhängig von physikalischer Erzeugung 
behandelt. Abrechnung auf Basis von Meldungen getätigter/beabsichtigter Hedging-Geschäfte, 
unabhängig von nachträglichen Optimierungs-handelsgeschäften oder tatsächlicher Erzeugung. 
Anrechnung bis zur installierten Leistung (Kapazität), um Eigenhandel auszunehmen.


• Stellt auf objektiv messbare, nicht beeinflussbare Größen ab; vermeidet dadurch Einfluss auf optimales 
Marktverhalten (z.B. Bieten am Regelenergiemarkt etc.)


• Ungenauigkeit wird durch Sicherheitsmargen aufgefangen


• Berücksichtigung von Termingeschäften wichtig, weil 


− Terminverträge die Strompreise von morgen bestimmen (nachlaufender Effekt)


− „Flucht“ aus/in Terminmarkt vermeiden


− Von EU-VO vorgegeben


 Bislang einziges Konzept in Europa, das Terminmarkt adressiert
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  Erfüllungsjahre → 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
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Zeitpunkt 


Meldung


Meldungen für 


Handelsjahr(e)


Dez. 2022 2019 (ex post)


2020 (ex post)


2021 (ex post)


2022 (ex post)


2023 (ex ante)


Dez. 2023 2024 (ex ante)


Dez. 2024 2025 (ex ante)


Dez. 2025 2026 (ex ante)
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Benchmarkansatz Terminabschöpfung (1)


• Hedging-Meldungen als Basis der Terminmarktberücksichtigung: 
− auf Basis von quartalsweisen Hedging-Meldungen über Absicherung der install. Leistung 


(in %), unabhängig von nachträglichen Optimierungsgeschäften oder tatsächlicher 
Erzeugung


− Als Preise werden quartalsweise Durchschnittspreise der EEX-Jahresfutures angesetzt


• Anreiz zur Meldung der Hedging-Strategie
− Sonst „Schlechterabrechnung“ (100% Spotvermarktung oder 30/30/30-Terminstrategie, 


je nachdem was mehr abschöpft)
− zudem Mitwirkungspflicht nach Art. 7 Abs. 5 der EU-Strom-NotfallVO


• Umgehungsstrategien und Falschmeldungen bei der Hedging-Strategie nicht 
vermeidbar, aber begrenzbar


− Testierung durch Wirtschaftsprüfer 


− Plausibilitätsprüfung anhand öffentlich verfügbarer Daten


− CEO haftet persönlich für Richtigkeit


− Ex ante-Meldung: KEIN Anreiz für Falschmeldung







Benchmarkansatz Terminabschöpfung (2)


• Vereinfachte Abrechnung sehr komplexer Realität, Ungenauigkeiten nicht vermeidbar;
aber begrenzbar


• Durch quartalsweise Meldung der Hedging-Strategie


• Fehlerquote wirkt sich im ganz überwiegenden Fall zugunsten der Betreiber aus (melden uns ihre 
Strategie)  werden in der Tendenz zu wenig abschöpfen (muss man einpreisen)


• Ausnahme: Zuviel-Abschöpfung bei sehr schlechter Umsetzung der eigenen Hedging-Strategie


• Abweichung für Zukunft geringes Problem, da Betreiber sich an künftigem Hedging-Benchmark 
ausrichten 


Ziel kann nicht perfekte Abschöpfung sein, werden „Zufallsgewinne liegen lassen“


Unsicherheiten durch Sicherheitszuschläge abgefedert


u.U. iVm Härtefallregelung bei Zuvielabschöpfung: Einzelfallprüfung, dann aber mit 
„verschärfter“ Abschöpfung, um Flucht in die Härtefälle zu vermeiden (genaue Prüfung 
des ganzen Jahres, 100% Abschöpfung, kein Sicherheitszuschlag etc.)







3. Entlastung


Konsequenzen einer „Strompreisbremse“ 







Entlastungsseite


• Soweit möglich und sinnvoll Orientierung an Vorschlägen der 
Gaspreiskommission


• Grundkontingent auf Basis historischen Verbrauchs (Jahresverbrauchs-
prognose der VNB, Jahresarbeit letzter vollständigen 12-Monatszeitraum)


• Auszahlung der Entlastung durch Vertriebe


• Für genaue Ausgestaltung insbesondere beihilferechtliche Fragen in 
Klärung








    


Gesetzentwurf 


der Bundesregierung 


Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2022 
(JStG 2022) 


A. Problem und Ziel 


In verschiedenen Bereichen des deutschen Steuerrechts hat sich fachlich notwendiger Ge-
setzgebungsbedarf ergeben. Dies betrifft insbesondere Anpassungen zur weiteren Digitali-
sierung, zur Verfahrensvereinfachung, zur Rechtssicherheit und Steuergerechtigkeit sowie 
zur Umsetzung des Koalitionsvertrages. Notwendig sind auch Anpassungen an EU-Recht 
und EuGH-Rechtsprechung sowie Reaktionen auf Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts und des Bundesfinanzhofs. Darüber hinaus besteht unvermeidlicher redak-
tioneller und technischer Regelungsbedarf. Hierzu gehören Verfahrens- und Zuständig-
keitsfragen, Folgeänderungen, Anpassungen auf Grund von vorangegangenen Gesetzes-
änderungen und Fehlerkorrekturen. 


B. Lösung 


Mit dem vorliegenden Änderungsgesetz soll diesem fachlich notwendigen Gesetzgebungs-
bedarf entsprochen werden. 


Hierzu gehören insbesondere: 


– Schaffung einer Rechtsgrundlage zum Aufbau eines direkten Auszahlungsweges für 
öffentliche Leistungen unter Nutzung der steuerlichen Identifikationsnummer, § 139b 
AO 


– Modernisierung des Abzugs von Aufwendungen für die betriebliche oder berufliche Tä-
tigkeit in der häuslichen Wohnung 


– Einführung einer Ertragsteuerbefreiung für bestimmte Photovoltaikanlagen 


– Erweiterung der Beratungsbefugnis von Lohnsteuerhilfevereinen im Zusammenhang 
mit steuerbefreiten Photovoltaikanlagen 


– weitgehende Abschaffung der Registerfälle für die Zukunft und rückwirkende Abschaf-
fung der Registerfälle für Drittlizenzen, § 49 EStG 


– Aufhebung der Begrenzung des Spitzensteuersatzes auf 42 Prozent für die Gewinnein-
künfte des Jahres 2007 zur Umsetzung der Vorgaben des Beschlusses des Bundes-
verfassungsgerichts vom 8. Dezember 20212 – BvL 1/13 –, § 32c EStG 


– Anhebung des linearen AfA-Satzes für die Abschreibung von Wohngebäuden auf 
3 Prozent, § 7 Absatz 4 EStG 


– vollständiger Sonderausgabenabzug für Altersvorsorgeaufwendungen ab 2023, § 10 
Absatz 3 EStG 


– Erhöhung des Sparer-Pauschbetrags, § 20 Absatz 9 EStG 
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– Anhebung des Ausbildungsfreibetrags, § 33a EStG 


– Steuerfreistellung des Grundrentenzuschlages 


– Verfahrensverbesserungen bei der Riester-Förderung 


– Anpassung der Vorschriften der Grundbesitzbewertung nach dem Sechsten Abschnitt 
des Zweiten Teils des Bewertungsgesetzes an die Immobilienwertermittlungsverord-
nung vom 14. Juli 2021 


Sowie im Bereich der Umsatzsteuer: 


– Nullsteuersatz mit Vorsteuerabzug für die Lieferung und Installation von Photovoltaik-
anlagen 


– Schaffung einer nationalen Vorschrift zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2020/284 des 
Rates vom 18. Februar 2020 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG im Hinblick auf 
die Einführung bestimmter Anforderungen für Zahlungsdienstleister 


– Umsetzung der Verpflichtung zur elektronischen Bereitstellung über Verwaltungspor-
tale nach dem Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen 
(Onlinezugangsgesetz - OZG) vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122, 3138) 


Zudem wird weiterem fachlich gebotenen Regelungsbedarf im Steuerrecht nachgekom-
men. Dazu gehören insbesondere die Klarstellung von Zweifelsfragen sowie Folgeände-
rungen, Fehlerkorrekturen und sonstiger redaktioneller Änderungsbedarf. 


C. Alternativen 


Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (–) in Mio. Euro) 


Gebietskörper-
schaft 


Volle Jahreswir-
kung 1) 


Kassenjahr 


2022 2023 2024 2025 2026 


Insgesamt - 5 605 . - 3 210 - 3 550 - 2 295 - 2 335 


Bund - 2 463 . - 1 420 - 1 567 - 1 022 - 1 037 


Länder - 2 346 . - 1 348 - 1 496 - 968 - 981 


Gemeinden - 796 . - 442 - 487 - 305 - 317 
1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten 


Die Regelungen führen beim Epl. 08 für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 insgesamt zu 
einem Mehrbedarf von 172.437,4 T€ sowie von 34 Planstellen/Stellen.  


Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll finanziell und stellenmäßig im Einzel-
plan 08 ausgeglichen werden. 


Im Einzelnen fallen beim BZSt und ITZBund sowie beim Kapitel 0811 folgende Mehrausga-
ben an: 
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Kapitel 
HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 2026 2027 


Maßnahme in T€ 


0811 Speicherung der IBAN und ge-
gebenenfalls der BIC einer Kon-
toverbindung zu den Daten zur 
steuerlichen Identifikationsnum-
mer nach § 139b AO in der IdNr-
Datenbank 


22 166 289 289   


 


IT-Verfahren zur Übermittlung 
und Speicherung der von Zah-
lungsdienstleistern gemachten 
Aufzeichnungen (§ 22g – neu –, 
§ 26a Absatz 2 Nummer 8, 9 
und 10 – neu – UStG) 


 238 475 475 475  


Summe  22 404 764 764 475  


0815 Speicherung der IBAN und ge-
gebenenfalls der BIC einer Kon-
toverbindung zu den Daten zur 
steuerlichen Identifikationsnum-
mer nach § 139b AO in der IdNr-
Datenbank 


6 280 13 260 4 600 3 761   


 


Einführung eines maschinellen 
Anfrageverfahrens der Melde-
behörden beim BZSt (§ 139b 
Absatz 7 Satz 3 bis 6 – neu – 
AO) 


 222 600 206 206  


 


IT-Verfahren zur Übermittlung 
und Speicherung der von Zah-
lungsdienstleistern gemachten 
Aufzeichnungen (§ 22g – neu –, 
§ 26a Absatz 2 Nummer 8, 9 
und 10 – neu – UStG) 


 8 328 7 455 7 080 5 205  


 


Beendigung der Sonderzustän-
digkeit der Familienkassen des 
öffentlichen Dienstes (§ 72 Ab-
satz 1 Satz 6 und 7, Absatz 3 
Nummer 3, Absatz 8 
Satz 3 - aufgehoben – EStG, 
§ 5 Absatz 1 Nummer 11 FVG, 
VA-Bundesfamilienkassenver-
ordnung – aufgehoben –) 


5 575 16 134 17 971 18 413 18 871 19 338 


 


Verfahrensverbesserungen bei 
der Riester-Förderung (§ 10a 
Absatz 1a und Absatz 6 Satz 4 
EStG, § 52 Absatz 51a EStG, 
§ 90 Absatz 1 Satz 3 und Ab-
satz 2 bis 5 EStG, § 91 Absatz 1 
EStG und § 95 EStG); Kosten 
bei ZfA 


1 155 538,5 538,5 538,5   


 


Gesamtkosten der Verfahrens-
verbesserungen bei der Riester-
Förderung mit Variante maschi-
neller Festsetzungsbescheid 
(§ 10a Absatz 1a und Absatz 6 
Satz 4 EStG, § 52 Absatz 51a 
EStG, § 90 Absatz 1 Satz 3 und 
Absatz 2 bis 5 EStG, § 91 Ab-
satz 1 EStG und § 95 EStG); 
Kosten bei ZfA 


 3 412,5 2 277,8 2 277,8 2 277,8  


Summe   13 010 41 895 33 442,3 32 276,3 26 559,8 19 338 


0816 Aufnahme der IBAN in die IdNr-
Datenbank (§ 139b AO) 6 120 5 068 5 532 5 532   
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Kapitel 
HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 2026 2027 


Maßnahme in T€ 


Einführung eines maschinellen 
Anfrageverfahrens der Melde-
behörden beim BZSt (§ 139b 
Absatz 7 Satz 3 bis 6 – neu – 
AO) 


 89 445 178 178  


IT-Verfahren zur Übermittlung 
und Speicherung der von Zah-
lungsdienstleistern gemachten 
Aufzeichnungen (§ 22g – neu –, 
§ 26a Absatz 2 Nummer 8, 9 
und 10 – neu – UStG)) 


0 7 314 4 107 3 707 3 707  


Summe   6 120 12 471 10 084 9 417 3 885  


Die titelgenaue Aufschlüsselung der vorstehend dargestellten Mehrausgaben beim BZSt 
und ITZBund ist aus den nachstehenden Darstellungen im Allgemeinen Teil der Begrün-
dung ersichtlich. 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 
Veränderung des jährlichen Zeitaufwands (in Stunden): - 56 114 


Veränderung des jährlichen Sachaufwands (in Tsd. Euro): - 12 695 


Einmaliger Zeitaufwand (in Stunden):  


Einmaliger Sachaufwand (in Tsd. Euro):  


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 
Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro): - 21 823 


davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten (in Tsd. Euro): - 8 401 


Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro): 6 009 


davon durch Einführung oder Anpassung digitaler Prozessabläufe (in Tsd. Euro): 3 943 


davon Sonstiges (in Tsd. Euro): 79 


Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft unterliegt der „One in, one out“-Regelung 
(Kabinettbeschluss vom 25. März 2015). Da es sich dabei im Saldo um ein „Out“ in Höhe 
von rund 22 Mio. Euro handelt, steht die Summe als Kompensationsvolumen für Rege-
lungsvorhaben des Bundesministeriums der Finanzen zur Verfügung. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 
Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro): -8 114 


davon auf Bundesebene (in Tsd. Euro): 9 269 


davon auf Landesebene (in Tsd. Euro): -17 399 


davon auf Bundes- und Landesebene (in Tsd. Euro) 16 


Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro): -2 086 


davon auf Bundesebene (in Tsd. Euro): 276 


davon auf Landesebene (in Tsd. Euro): -6 406 
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davon auf Bundes- und Landesebene (in Tsd. Euro) 4 045 


Hinsichtlich der weiteren Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand der Verwaltung wird auf 
die ausführlichen Darstellungen im Allgemeinen Teil der Begründung verwiesen. 


F. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Gesetzentwurf der Bundesregierung 


Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2022 


(JStG 2022)1) 


Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 


Inhaltsübersicht 


Artikel 1 Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Artikel 2 Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Artikel 3 Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Artikel 4 Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Artikel 5 Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Artikel 6 Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Artikel 7 Änderung des Umwandlungssteuergesetzes 


Artikel 8 Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Artikel 9 Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Artikel 10 Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Artikel 11 Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung 


Artikel 12 Änderung des Bewertungsgesetzes 


Artikel 13 Weitere Änderung des Bewertungsgesetzes 


Artikel 14 Änderung des Grundsteuergesetzes 


                                                 
1) Artikel 8 Nummer 2 Buchstabe b dieses Gesetzes dient der Umsetzung von Artikel 171 Absatz 1 der 


Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuer-
system (ABl. L 347 vom 11.12.2006, S. 1), zuletzt geändert durch Richtlinie (EU) 2022/890 (ABl. L 155 
vom 8.6.2022, S. 1), in Verbindung mit Artikel 4 Buchstabe b der Richtlinie 2008/9/EG des Rates vom 
12. Februar 2008 zur Regelung der Erstattung der Mehrwertsteuer gemäß der Richtlinie 2006/112/EG 
an nicht im Mitgliedstaat der Erstattung, sondern in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Steuer-
pflichtige (ABl. L 44 vom 20.2.2008, S. 23), zuletzt geändert durch Richtlinie 2010/66/EU (ABl. L 275 
vom 20.10.2010, S. 1), und Artikel 171 Absatz 3 Buchstabe b der Richtlinie 2006/112/EG in Verbin-
dung mit der Dreizehnten Richtlinie 86/560/EWG des Rates vom 17. November 1986 zur Harmonisie-
rung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern – Verfahren der Erstattung 
der Mehrwertsteuer an nicht im Gebiet der Gemeinschaft ansässige Steuerpflichtige (ABl. L 326 vom 
21.11.1986, S. 40). Artikel 9 Nummer 7 dient der Umsetzung von Artikel 18 Absatz 2 der Richtlinie 
2008/9/EG des Rates vom 12. Februar 2008 zur Regelung der Erstattung der Mehrwertsteuer gemäß 
der Richtlinie 2006/112/EG an nicht im Mitgliedstaat der Erstattung, sondern in einem anderen Mit-
gliedstaat ansässige Steuerpflichtige. Artikel 10 dieses Gesetzes dient der Umsetzung von Artikel 1 
und Artikel 2 der Richtlinie (EU) 2020/284 des Rates vom 18. Februar 2020 zur Änderung der Richtlinie 
2006/112/EG im Hinblick auf die Einführung bestimmter Anforderungen für Zahlungsdienstleister (ABl. 
L 62 vom 2.3.2020, S. 7). 







 - 7 -   


Artikel 15 Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 


Artikel 16 Weitere Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 


Artikel 17 Änderung des Steueroasen-Abwehrgesetzes 


Artikel 18 Änderung der Abgabenordnung 


Artikel 19 Weitere Änderung der Abgabenordnung 


Artikel 20 Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung 


Artikel 21 Weitere Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung 


Artikel 22 Änderung des Gesetzes über die Finanzverwaltung 


Artikel 23 Weitere Änderung des Gesetzes über die Finanzverwaltung 


Artikel 24 Änderung des Gesetzes über Steuerstatistiken 


Artikel 25 Änderung des Steuerberatungsgesetzes 


Artikel 26 Weitere Änderung des Steuerberatungsgesetzes 


Artikel 27 Änderung des Bundeskindergeldgesetzes 


Artikel 28 Änderung der Altersvorsorge-Durchführungsverordnung 


Artikel 29 Aufhebung der BVA-Bundesfamilienkassenverordnung 


Artikel 30 Inkrafttreten 


Artikel 1 


Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 
2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 19. Juni 2022 
(BGBl. I S. 911) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 3 wird wie folgt geändert: 


a) Nummer 65 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 


aaa) In Buchstabe a werden die Wörter „eine Pensionskasse oder“ gestri-
chen. 


bbb) In Buchstabe d werden die Wörter „§ 8 Absatz 3 des Betriebsrenten-
gesetzes“ durch die Wörter „§ 8 Absatz 2 des Betriebsrentengesetzes“ 
ersetzt. 


bb) In Satz 5 werden die Wörter „§ 8 Absatz 3 des Betriebsrentengesetzes“ durch 
die Wörter „§ 8 Absatz 2 des Betriebsrentengesetzes“ ersetzt. 
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b) In Nummer 71 Buchstabe a Satzteil vor Satz 2 werden die Wörter „in Höhe von 
20 Prozent“ durch die Wörter „in Höhe von bis zu 20 Prozent“ ersetzt. 


2. § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b wird durch folgende Nummern 6b und 6c ersetzt: 


„6b. Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer sowie die Kosten der Ausstat-
tung. Steht für die betriebliche und berufliche Tätigkeit dauerhaft kein anderer Ar-
beitsplatz zur Verfügung, können die Aufwendungen für die gesamte betriebliche 
und berufliche Betätigung pauschal mit dem Betrag von 1 250 Euro im Wirt-
schafts- oder Kalenderjahr (Jahrespauschale) abgezogen werden; bildet das Ar-
beitszimmer darüber hinaus auch den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und 
beruflichen Betätigung, können anstelle der Jahrespauschale die tatsächlichen 
Aufwendungen abgezogen werden; 


6c. Für jeden Kalendertag, an dem die betriebliche oder berufliche Tätigkeit überwie-
gend in der häuslichen Wohnung ausgeübt und keine außerhalb der häuslichen 
Wohnung belegene erste Tätigkeitsstätte aufgesucht wird, kann für die gesamte 
betriebliche und berufliche Betätigung ein Betrag von 5 Euro (Tagespauschale), 
höchstens 1 000 Euro im Wirtschafts- oder Kalenderjahr, abgezogen werden. 
Steht für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit dauerhaft kein anderer Arbeits-
platz zur Verfügung, ist ein Abzug der Tagespauschale zulässig, wenn die Tätig-
keit am gleichen Kalendertag auch auswärts oder an der ersten Tätigkeitsstätte 
ausgeübt wird. Der Abzug der Tagespauschale ist nicht zulässig, soweit für die 
Wohnung Unterkunftskosten im Rahmen der Nummer 6a oder des § 9 Absatz 1 
Satz 3 Nummer 5 abgezogen werden können oder wenn ein Abzug nach Num-
mer 6b vorgenommen wird;“. 


3. In § 20 Absatz 6 Satz 3 wird der Punkt am Ende durch die Wörter „ ; im Fall von zu-
sammenveranlagten Ehegatten erfolgt ein gemeinsamer Verlustausgleich vor der Ver-
lustfeststellung.“ ersetzt. 


4. § 32 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe d wird wie folgt gefasst: 


„d) einen der folgenden freiwilligen Dienste leistet: 


aa) ein freiwilliges soziales Jahr im Sinne des Jugendfreiwilligendienstegesetzes,  


bb) ein freiwilliges ökologisches Jahr im Sinne des Jugendfreiwilligendienstege-
setzes, 


cc) einen Bundesfreiwilligendienst im Sinne des Bundesfreiwilligendienstgeset-
zes, 


dd) eine Freiwilligentätigkeit im Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps im 
Sinne der Verordnung (EU) 2021/888 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Mai 2021 zur Aufstellung des Programms für das Europäische 
Solidaritätskorps und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) 2018/1475 und 
(EU) Nr. 375/2014 (ABl. L 202 vom 8.6.2021, S. 32),  


ee) einen anderen Dienst im Ausland im Sinne von § 5 des Bundesfreiwilligen-
dienstgesetzes, 


ff) einen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst „weltwärts“ im Sinne der För-
derleitlinie des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung vom 1. Januar 2016,  


gg) einen Freiwilligendienst aller Generationen im Sinne von § 2 Absatz 1a des 
Siebten Buches Sozialgesetzbuch oder  
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hh) einen Internationalen Jugendfreiwilligendienst im Sinne der Richtlinie des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom 4. Januar 
2021 (GMBl S. 77) oder“. 


5. In § 41a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird das Wort „Lohnsteueranmeldungszeitraum“ 
durch das Wort „Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum“ ersetzt. 


6. § 43 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe b Satz 2 werden die Wörter „Kreditinsti-
tuts, eines inländischen Finanzdienstleistungsinstituts oder einem inländischen 
Wertpapierinstitut“ durch die Wörter „Kredit-, Finanzdienstleistungs- oder Wertpa-
pierinstituts“ ersetzt. 


b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „Kreditinstitut oder inländisches Finanz-
dienstleistungsinstitut“ durch die Wörter „Kredit-, Finanzdienstleistungs- oder Wert-
papierinstitut“ ersetzt. 


7. § 44 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 4 wird wie folgt geändert: 


aa) Nummer 1 wird wie folgt geändert: 


aaa) In Buchstabe a Satzteil vor Doppelbuchstabe aa werden die Wörter 
„Kreditinstitut oder das inländische Finanzdienstleistungsinstitut“ durch 
die Wörter „Kredit-, Finanzdienstleistungs- oder Wertpapierinstitut“ er-
setzt und werden die Wörter „das inländische Wertpapierhandelsunter-
nehmen oder die inländische Wertpapierhandelsbank,“ gestrichen. 


bbb) In Buchstabe a Doppelbuchstabe bb werden die Wörter „Kreditinstitut 
oder einem ausländischen Finanzdienstleistungsinstitut“ durch die 
Wörter „Kredit-, Finanzdienstleistungs- oder Wertpapierinstitut“ er-
setzt. 


ccc) In Buchstabe b werden die Wörter „Kreditinstitut oder kein inländi-
sches Finanzdienstleistungsinstitut“ durch die Wörter „Kredit-, Finanz-
dienstleistungs- oder Wertpapierinstitut“ ersetzt. 


bb) In Nummer 2 werden die Wörter „Kreditinstitut oder das inländische Finanz-
dienstleistungsinstitut“ durch die Wörter „Kredit-, Finanzdienstleistungs- oder 
Wertpapierinstitut“ ersetzt. 


cc) In Nummer 2a Buchstabe b werden die Wörter „Kreditinstitut oder das inländi-
sche Finanzdienstleistungsinstitut“ durch die Wörter „Kredit-, Finanzdienstleis-
tungs- oder Wertpapierinstitut“ ersetzt. 


dd) In Nummer 3 Buchstabe a werden die Wörter „Kredit- oder Finanzdienstleis-
tungsinstitut oder das inländische Wertpapierinstitut“ durch die Wörter „Kredit-
, Finanzdienstleistungs- oder Wertpapierinstitut“ ersetzt. 


ee) In Nummer 4 werden die Wörter „Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut“ 
durch die Wörter „Kredit-, Finanzdienstleistungs- oder Wertpapierinstitut“ er-
setzt und werden die Wörter „das inländische Wertpapierhandelsunternehmen 
oder die inländische Wertpapierhandelsbank,“ gestrichen. 


ff) In Nummer 5 werden die Wörter „Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut“ 
durch die Wörter „Kredit-, Finanzdienstleistungs- oder Wertpapierinstitut“ 
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ersetzt und werden die Wörter „ , einem inländischen oder ausländischen 
Wertpapierhandelsunternehmen oder einer inländischen oder ausländischen 
Wertpapierhandelsbank“ gestrichen. 


b) In Absatz 5 Satz 2 Nummer 3 werden die Wörter „Kreditinstitut oder das inländi-
sche Finanzdienstleistungsinstitut“ durch die Wörter „Kredit-, Finanzdienstleis-
tungs- oder Wertpapierinstitut“ ersetzt. 


8. In § 44a Absatz 4 Satz 3 werden die Wörter„ , dem die Kapitalerträge auszahlenden 
inländischen Kreditinstitut, Finanzdienstleistungsinstitut oder der die Kapitalerträge 
auszahlenden inländischen Wertpapierinstitute“ durch die Wörter „oder dem die Kapi-
talerträge auszahlenden inländischen Kredit-, Finanzdienstleistungs- oder Wertpapier-
institut“ ersetzt. 


9. § 44b wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 


aaa) Die Wörter „Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut oder einem in-
ländischen Wertpapierinstitut“ werden durch die Wörter „Kredit-, Fi-
nanzdienstleistungs- oder Wertpapierinstitut“ ersetzt. 


bbb) In Nummer 1 bis 4 werden jeweils die Wörter „dem Kredit- oder Finanz-
dienstleistungsinstitut oder das Wertpapierinstitut“ durch die Wörter 
„dem Kredit-, Finanzdienstleistungs- oder Wertpapierinstitut“ ersetzt. 


bb) In Satz 4 werden die Wörter „Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut oder 
das Wertpapierinstitut ein Freistellungsauftrag“ durch die Wörter „Kredit-, Fi-
nanzdienstleistungs- oder Wertpapierinstitut ein Freistellungsauftrag“ ersetzt. 


b) Dem Absatz 7 wird folgender Satz angefügt: 


„Kapitalertragsteuer, die nach § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a einbehalten 
wurde, ist unter den Voraussetzungen des § 44a Absatz 10 und in dem dort be-
stimmten Umfang zu erstatten, wenn der Gläubiger die Voraussetzungen nach 
§ 36a Absatz 1 bis 3 erfüllt.“ 


10. In § 45a Absatz 7 Satz 2 werden die Wörter „Kreditinstitut oder ein inländisches Fi-
nanzdienstleistungsinstitut“ durch die Wörter „Kredit-, Finanzdienstleistungs- oder 
Wertpapierinstitut“ ersetzt. 


11. In § 45b Absatz 3 Satz 3 und Absatz 7 Satz 2 werden jeweils die Wörter „Kredit- oder 
Finanzdienstleistungsinstitut“ durch die Wörter „Kredit-, Finanzdienstleistungs- oder 
Wertpapierinstitut“ ersetzt. 


12. § 49 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) Nummer 2 Buchstabe f Satz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 wird das Wort „Rechten“ durch die Wörter „Rechten im Sinne des 
§ 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder sonstigen Rechten, insbesondere Pat-
entrechte, Markenrechte oder Sortenrechte,“ ersetzt. 


bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 
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„Bei sonstigen Rechten, bei denen Einkünfte nur auf Grund der Eintragung in 
ein inländisches öffentliches Buch oder Register vorliegen, liegen Einkünfte 
abweichend von Satz 1 nicht vor, wenn die Vermietung und Verpachtung oder 
die Veräußerung nicht zwischen nahestehenden Personen im Sinne des § 1 
Absatz 2 des Außensteuergesetzes erfolgt oder die die Veräußerung nach 
dem 31. Dezember 2022 erfolgt oder Vergütungen nach dem 31. Dezember 
2022 zufließen;“. 


b) Nummer 6 wird wie folgt geändert: 


aa) Das Wort „Rechte“ wird durch die Wörter „Rechte im Sinne des § 21 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 oder sonstige Rechte, insbesondere Patentrechte, Marken-
rechte oder Sortenrechte,“ ersetzt. 


bb) Das Semikolon am Ende wird durch einen Punkt ersetzt und folgender Satz 
wird angefügt:  


„Bei sonstigen Rechten, bei denen Einkünfte nur auf Grund der Eintragung in 
ein inländisches öffentliches Buch oder Register vorliegen, liegen Einkünfte 
abweichend von Satz 1 nicht vor, wenn die Vermietung und Verpachtung nicht 
zwischen nahestehenden Personen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Außen-
steuergesetzes erfolgt oder die Vergütungen nach dem 31. Dezember 2022 
zufließen;“. 


13. § 51 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 1 werden die Wörter „§ 50a Absatz 5 Satz 6“ gestrichen. 


b) In Nummer 1d werden nach der Angabe „§ 50a Absatz 1“ die Wörter „sowie das 
amtlich vorgeschriebene Muster nach § 50a Absatz 5 Satz 7“ eingefügt. 


14. § 52 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 4 Satz 4 werden folgende Sätze eingefügt: 


„§ 3 Nummer 14a in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom … (BGBl I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2021 anzuwenden. Ist 
in der für das jeweilige Leistungsjahr zuletzt übermittelten Rentenbezugsmitteilung 
im Sinne des § 22a in den nach § 22a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 zu übermitteln-
den Daten der Zuschlag an Entgeltpunkten für langjährige Versicherung nach dem 
Sechsten Buch Sozialgesetzbuch enthalten, haben die Träger der gesetzlichen 
Rentenversicherung als mitteilungspflichtige Stelle im Sinne des § 22a bis zum 
letzten Tag des Monats Februar 2024 für das jeweilige Leistungsjahr eine insoweit 
korrigierte Rentenbezugsmitteilung zu übermitteln. Ein Einkommensteuerbescheid 
ist infolge einer nach Satz 6 korrigierten Rentenbezugsmitteilung insoweit zu än-
dern. Das gilt auch, wenn der Einkommensteuerbescheid bereits bestandskräftig 
ist; andere Änderungsvorschriften bleiben unberührt.“ 


b) Nach Absatz 6 Satz 11 wird folgender Satz eingefügt: 


„§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b und 6c in der Fassung des Artikels 1 des Geset-
zes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist für nach dem 31. Dezember 2022 in der häusli-
chen Wohnung ausgeübte Tätigkeiten anzuwenden.“ 


c) Nach Absatz 45a Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 
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„§ 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe f Satz 1 und 2 und Nummer 6 in der am … 
[einsetzen: Datum des Tages der Verkündung des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] geltenden Fassung ist auf alle offenen Fälle anzuwenden.“ 


15. § 65 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen. 


bb) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Kindergeld wird nicht für ein Kind gezahlt, für das eine der folgenden Leis-
tungen zu zahlen ist oder bei entsprechender Antragstellung zu zahlen wäre:  


1. Leistungen für Kinder, die im Ausland gewährt werden und dem Kinder-
geld oder der Kinderzulage aus der gesetzlichen Unfallversicherung nach 
§ 217 Absatz 3 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch in der bis 30. Juni 
2020 geltenden Fassung oder dem Kinderzuschuss aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung nach § 270 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 
in der bis zum 16. November 2016 geltenden Fassung vergleichbar sind, 


2. Leistungen für Kinder, die von einer zwischen- oder überstaatlichen Ein-
richtung gewährt werden und dem Kindergeld vergleichbar sind.“ 


cc) In Satz 3 werden die Wörter „Satz 1 Nummer 3“ durch die Wörter „Satz 1 
Nummer 2“ ersetzt. 


b) Absatz 2 wird aufgehoben. 


Artikel 2 


Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Juli 2006 
(BGBl. I S. 1652) wird die Angabe zu § 32c gestrichen. 


2. In § 2 Absatz 6 Satz 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Juli 2006 
(BGBl. I S. 1652) werden die Wörter „den Entlastungsbetrag nach § 32c,“ gestrichen. 


3. § 32b Absatz 2 Satz 2 und 3 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 13. De-
zember 2006 (BGBl. I S. 2878) wird aufgehoben. 


4. § 32c in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Juli 2006 (BGBl. I S. 1652) 
und § 32c Absatz 4 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 
2006 (BGBl. I S. 2878) werden aufgehoben. 


5. § 52 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 43a in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006 
(BGBl. I S. 2878) wird Satz 1 gestrichen. 
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b) Absatz 44 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Juli 2006 (BGBl. I 
S. 1652) und in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006 
(BGBl. I S. 2878) wird jeweils aufgehoben. 


Artikel 3 


Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Nach § 3 Nummer 14 des Einkommensteuergesetzes, das zuletzt durch Artikel 2 die-
ses Gesetzes geändert worden ist, wird folgende Nummer 14a eingefügt: 


„14a. der Anteil der Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung, der auf Grund des 
Zuschlags an Entgeltpunkten für langjährige Versicherung nach dem Sechsten Buch 
Sozialgesetzbuch geleistet wird;“. 


Artikel 4 


Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 3 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 3 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 71 wird der Punkt am Ende von Satz 2 durch ein Komma ersetzt. 


b) Folgende Nummer 72 wird angefügt: 


„72. die Einnahmen und Entnahmen im Zusammenhang mit dem Betrieb 


a) von auf, an oder in Einfamilienhäusern (einschließlich Nebengebäuden) 
oder nicht Wohnzwecken dienenden Gebäuden vorhandenen Photovol-
taikanlagen mit einer installierten Bruttoleistung laut Marktstammdaten-
register von bis zu 30 kW (peak) und 


b) von auf, an oder in überwiegend zu Wohnzwecken genutzten sonstigen 
Gebäuden vorhandenen Photovoltaikanlagen mit einer installierten Brut-
toleistung laut Marktstammdatenregister von bis zu 15 kW (peak) je 
Wohn- oder Gewerbeeinheit,  


insgesamt höchstens 100 kW (peak) pro Steuerpflichtigen oder Mitunterneh-
merschaft. Werden Einkünfte nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 erzielt und 
sind die aus dieser Tätigkeit erzielten Einnahmen insgesamt steuerfrei nach 
Satz 1, ist kein Gewinn zu ermitteln. In den Fällen des Satzes 2 ist § 15 Ab-
satz 3 Nummer 1 nicht anzuwenden.“ 


2. § 7 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 4 wird wie folgt geändert. 


aa) Satz 1 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 
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2. „ bei Gebäuden, soweit sie die Voraussetzungen der Nummer 1 nicht er-
füllen und die 


a) nach dem 30. Juni 2023 fertig gestellt worden sind, jährlich 3 Pro-
zent, 


b) vor dem 1. Juli 2023 und nach dem 31. Dezember 1924 fertig gestellt 
worden sind, jährlich 2 Prozent, 


c) vor dem 1. Januar 1925 fertig gestellt worden sind, jährlich 2,5 Pro-
zent“. 


bb) Satz 2 wird aufgehoben. 


b) Dem Absatz 5a wird folgender Satz angefügt: 


„Abweichend hiervon können solche Gebäudeteile, die als Mietereinbauten und 
~umbauten, die keine Scheinbestandteile oder Betriebsvorrichtungen sind, Laden-
einbauten oder ähnliche Einbauten selbständige unbewegliche Wirtschaftsgüter 
sind, nach einer tatsächlichen kürzeren Nutzungsdauer abgeschrieben werden.“ 


3. § 10 Absatz 3 Satz 6 wird wie folgt gefasst: 


„Der Prozentsatz in Satz 4 erhöht sich in den folgenden Kalenderjahren bis zum Ka-
lenderjahr 2022 um je 2 Prozentpunkte je Kalenderjahr; ab dem Kalenderjahr 2023 be-
trägt er 100 Prozent.“ 


4. § 10a wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 1 wird der folgende Absatz 1a eingefügt: 


„(1a) Steuerpflichtige, die eine Kinderzulage für ein Kind beantragen, das im 
Beitragsjahr sein viertes Lebensjahr noch nicht vollendet hat und für das gegen-
über dem Steuerpflichtigen oder seinem Ehegatten Kindergeld festgesetzt worden 
ist, stehen einem in der inländischen gesetzlichen Rentenversicherung Pflichtver-
sicherten gleich, wenn eine Anrechnung von Kindererziehungszeiten nach § 56 
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch nur auf Grund eines fehlenden oder noch 
nicht beschiedenen Antrags auf Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten bis-
lang nicht erfolgt ist. Voraussetzung ist, dass der Steuerpflichtige spätestens am 
Tag nach der Vollendung des vierten Lebensjahres des Kindes die Kindererzie-
hungszeiten beim zuständigen Träger der gesetzlichen Rentenversicherung bean-
tragt. Werden die Kindererziehungszeiten vom Träger der gesetzlichen Renten-
versicherung nicht anerkannt, entfällt rückwirkend die Förderberechtigung nach 
Satz 1. Wurde das Kind am 1. Januar geboren, gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass 
das fünfte Lebensjahr noch nicht vollendet sein darf.“ 


b) Der bisherige Absatz 1a wird Absatz 1b. 


c) In Absatz 6 Satz 4 werden die Wörter „§ 95 Absatz 2 und 3 und § 99 Absatz 1 in 
der am 31. Dezember 2008 geltenden Fassung sind anzuwenden“ durch die Wör-
ter „§ 99 Absatz 1 in der am 31. Dezember 2008 geltenden Fassung ist anzuwen-
den“ ersetzt. 


5. In § 20 Absatz 9 wird jeweils die Angabe „801 Euro“ durch die Angabe „1 000 Euro“ 
und die Angabe „1 602 Euro“ durch die Angabe „2 000 Euro“ ersetzt. 


6. In § 33a Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „924 Euro“ durch die Angabe „1 200 Euro“ 
ersetzt. 
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7. § 39 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 4 Nummer 4 Buchstabe b werden die Wörter „§ 10 Absatz 1 Nummer 3“ 
durch die Wörter „§ 10 Absatz 1 Nummer 3 Satz 1“ ersetzt. 


b) In Absatz 4a Satz 1 wird der Punkt am Ende durch die Wörter „ ; das Bundeszent-
ralamt für Steuern bildet aus den automatisiert übermittelten Daten die entspre-
chenden Lohnsteuerabzugsmerkmale.“ ersetzt. 


8. § 39b Absatz 4 wird aufgehoben. 


9. § 39e Absatz 10 wird wie folgt gefasst: 


„(10) Die beim Bundeszentralamt für Steuern nach Absatz 2 Satz 1 gespeicherten 
Daten können auch zur Prüfung und Durchführung der Einkommensbesteuerung (§ 2) 
des Steuerpflichtigen für Veranlagungszeiträume ab 2005, zur Ermittlung des Einkom-
mens nach § 97a des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch und zur Prüfung eines An-
spruchs auf Kindergeld verarbeitet werden.“ 


10. § 40a wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 wird die Angabe „120 Euro“ durch die Angabe 
„150 Euro“ ersetzt. 


b) In Absatz 4 Nummer 1 wird die Angabe „15 Euro“ durch die Angabe „19 Euro“ er-
setzt. 


11. § 43 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 3 wird das Semikolon am Ende durch die Wörter „ , außer bei Kapital-
erträgen im Sinne der Nummer 8a;“ ersetzt. 


b) Nummer 7 wird wie folgt geändert: 


aa) Im Satzteil vor Buchstabe a wird die Angabe „Nummer 2“ durch die Wörter 
„Nummern 2 und 8a“ ersetzt. 


bb) In Buchstabe a werden nach dem Wort „Schuldbuch“ die Wörter „ , ein elekt-
ronisches Wertpapierregister im Sinne des § 4 Absatz 1 des Gesetzes über 
elektronische Wertpapiere“ eingefügt. 


cc) Buchstabe c wird aufgehoben. 


c) Nach Nummer 8 wird folgende Nummer 8a eingefügt: 


„8a. Kapitalerträgen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 4 und 7, wenn es sich 
um Zinsen aus Forderungen handelt, die über eine Internet-Dienstleistungs-
plattform erworben wurden. Eine Internet-Dienstleistungsplattform in diesem 
Sinne ist ein webbasiertes Medium, das Kauf- und Verkaufsaufträge in Aktien 
und anderen Finanzinstrumenten sowie Darlehensnehmer und Darlehensge-
ber zusammenführt und so einen Vertragsabschluss vermittelt;“. 


12. § 44 Absatz 1 Satz 4 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa werden nach dem Wort „Invest-
mentsteuergesetzes“ die Wörter „ , die elektronischen Wertpapiere im Sinne des 
§ 2 des Gesetzes über elektronische Wertpapiere“ eingefügt. 
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b) Nummer 2a wird wie folgt gefasst: 


„2a. in den Fällen des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8a 


a) der inländische Betreiber oder die inländische Zweigniederlassung eines 
ausländischen Betreibers einer Internet-Dienstleistungsplattform im 
Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8a Satz 2, der die Kapitaler-
träge an den Gläubiger auszahlt oder gutschreibt. 


b) das inländische Kredit-, Finanzdienstleistungs- oder Wertpapierinstitut im 
Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe b, das inländische 
Zahlungsinstitut im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Zah-
lungsdiensteaufsichtsgesetzes oder das inländische E-Geld-Institut im 
Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Zahlungsdiensteaufsichts-
gesetzes, das die Kapitalerträge im Auftrag des inländischen oder aus-
ländischen Betreibers einer Internet-Dienstleistungsplattform im Sinne 
des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8a Satz 2 oder nach Vermittlung der 
Kapitalforderung durch eine Internet-Dienstleistungsplattform für den 
Schuldner der Kapitalerträge an den Gläubiger auszahlt oder gutschreibt.  


c) der Schuldner der Kapitalerträge, wenn es keinen inländischen Abzugs-
verpflichteten nach Buchstabe a oder b gibt. Der inländische Betreiber 
oder die inländische Zweigniederlassung eines ausländischen Betreibers 
einer Internet-Dienstleistungsplattform im Sinne des § 43 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 8a Satz 2 (Plattformbetreiber) haftet in diesem Fall für 
die nicht einbehaltenen Steuern oder zu Unrecht gewährten Steuervor-
teile. Der Plattformbetreiber haftet nicht nach Satz 2, wenn er den 
Schuldner der Kapitalerträge auf seine Verpflichtung, die Kapitalertrag-
steuer einzubehalten und abzuführen hingewiesen und dies dokumen-
tiert hat.“ 


c) In Nummer 5 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt und folgende 
Nummer 6 wird angefügt: 


„6. für Kapitalerträge aus Kryptowertpapieren im Sinne des § 4 Absatz 3 des Ge-
setzes über elektronische Wertpapiere, in den Fällen des § 43 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 5, 7 Buchstabe a, Nummer 8 und 9 bis 12 die registerfüh-
rende Stelle nach § 16 Absatz 2 des Gesetzes über elektronische Wertpa-
piere, sofern sich keine auszahlende Stelle aus den Nummern 1, 4 und 5 
ergibt.“ 


13. § 52 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 wird die Angabe „Veranlagungszeitraum 2022“ durch die Angabe 
„Veranlagungszeitraum 2023“ ersetzt. 


bb) In den Sätzen 2 und 3 wird jeweils die Angabe „31. Dezember 2021“ durch die 
Angabe „31. Dezember 2022“ ersetzt. 


b) Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 


„§ 3 Nummer 72 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes] ist für Einnahmen und Entnahmen anzuwenden, die nach dem 31. Dezem-
ber 2022 erzielt oder getätigt werden.“ 
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c) Dem Absatz 15 wird folgender Satz angefügt: 


„Soweit die Absetzung für Abnutzung für Gebäude im Rahmen der Einkünfteer-
mittlung für vor dem 1. Januar 2023 endende Kalender- oder Wirtschaftsjahre zu-
lässigerweise nach § 7 Absatz 4 Satz 2 in der jeweiligen vor dem Veranlagungs-
zeitraum 2023 geltenden Fassung des Gesetzes vorgenommen wurde, kann die 
Absetzung für Abnutzung auch weiterhin nach der tatsächlichen kürzeren Nut-
zungsdauer bemessen werden.“ 


d) Absatz 36 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„§ 39 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom ... (BGBl. I S …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist 
erstmals ab dem 1. Januar 2024 anzuwenden; er kann im Rahmen eines Pilotpro-
jekts mit Echtdaten bereits ab dem 1. Januar 2023 angewendet werden.“ 


e) Absatz 43 wird wie folgt gefasst: 


„(43) Ist ein Freistellungsauftrag im Sinne des § 44a vor dem 1. Januar 2023 
unter Beachtung des § 20 Absatz 9 in der bis dahin geltenden Fassung erteilt wor-
den, hat der nach § 44 Absatz 1 zum Steuerabzug Verpflichtete den angegebenen 
Freistellungsbetrag um 24,844 Prozent zu erhöhen. Ist in dem Freistellungsauftrag 
der gesamte Sparer-Pauschbetrag angegeben, ist der Erhöhungsbetrag in voller 
Höhe zu berücksichtigen.“ 


f) Absatz 47a Satz 2 wird durch folgende Sätze ersetzt: 


„§ 50c Absatz 5 Satz 1, 3 und 4 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 
2. Juni 2021 (BGBl. I S. 1259) ist erstmals auf Anträge anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2022 gestellt werden; für Anträge, die gemäß § 50c Absatz 2 oder 3 
bis zu diesem Zeitpunkt gestellt werden, ist der amtlich vorgeschriebene Vordruck 
zu verwenden. § 50d Absatz 1 Satz 7 und 8 in der vor dem 9. Juni 2021 geltenden 
Fassung ist bis zum 31. Dezember 2024 anzuwenden.“ 


g) Dem Absatz 49a werden folgende Sätze angefügt: 


„§ 69 Satz 1 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom … (BGBl. I S …) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes] ist erstmals am 1. Januar 2024 anzuwenden. § 69 Satz 2 in der Fassung 
des Artikels 4 des Gesetzes vom … (BGBl. I S …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals für den Veran-
lagungszeitraum 2024 anzuwenden. § 69 Satz 3 Fassung des Artikels 4 des Ge-
setzes vom … (BGBl. I S …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals anzuwenden für Kinder, deren Ge-
burt nach dem 31. Dezember 2023 erfolgt.“ 


h) Nach Absatz 51 wird folgender Absatz 51a eingefügt: 


„(51a) Auf Stundungsfälle, bei denen der Beginn der Auszahlungsphase vor 
dem 1. Januar 2023 liegt, findet § 95 Absatz 2 Satz 2 bis 5 in der bis zum 31. De-
zember 2022 geltenden Fassung weiter Anwendung. Bei Stundungsfällen, bei de-
nen der Rückzahlungsbetrag nach § 95 Absatz 2 Satz 1 in der bis zum 31. Dezem-
ber 2022 geltenden Fassung gestundet wurde und der Beginn der Auszahlungs-
phase nach dem 31. Dezember 2022 liegt, sind die Stundungszinsen zu erlassen 
und ist § 95 in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.“ 


14. § 69 wird wie folgt geändert: 
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a) Die Wörter „ins Ausland“ werden gestrichen. 


b) Folgende Sätze werden angefügt: 


„Die beim Bundeszentralamt für Steuern gespeicherten Daten für ein Kind, für das 
Kindergeld gezahlt wird, werden auf Anfrage auch den Finanzämtern zur Prüfung 
der Rechtmäßigkeit der Berücksichtigung der Freibeträge nach § 32 Absatz 6 zur 
Verfügung gestellt. Erteilt das Bundeszentralamt für Steuern auf Grund der Geburt 
eines Kindes eine neue Identifikationsnummer nach § 139b der Abgabenordnung, 
übermittelt es der zuständigen Familienkasse zum Zweck der Prüfung des Bezugs 
von Kindergeld unverzüglich  


1. die in § 139b Absatz 3 Nummer 1, 3, 5, 8 und 10 der Abgabenordnung ge-
nannten Daten des Kindes sowie 


2. soweit vorhanden, die in § 139b Absatz 3 Nummer 1, 3, 5, 8 und 10 und Ab-
satz 3a der Abgabenordnung genannten Daten der Personen, bei denen für 
dieses Kind nach § 39e Absatz 1 ein Kinderfreibetrag berücksichtigt wird.“ 


15. § 72 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 6 werden jeweils die Wörter „Bundes- oder“ gestrichen und werden die 
Wörter „Satz 6 bis 9“ durch die Wörter „Satz 6 und 7“ ersetzt. 


bb) In Satz 7 werden die Wörter „Satz 8 bis 10“ durch die Wörter „Satz 6 bis 8“ 
ersetzt. 


b) Absatz 3 Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 


„3. von einem Dienstherrn oder Arbeitgeber im Bereich des Bundes“. 


c) Absatz 8 Satz 3 wird aufgehoben. 


16. § 90 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „§ 10a Absatz 1a“ durch die Angabe „§ 10a 
Absatz 1b“ ersetzt. 


b) Dem Absatz 3 werden die folgenden Sätze angefügt: 


„Abweichend von Satz 1 gilt die Ausschlussfrist für den Personenkreis der Kinder-
erziehenden nach § 10a Absatz 1a nicht; die zentrale Stelle hat die Zulage bis zur 
Vollendung des fünften Lebensjahres des Kindes, das für die Anerkennung der 
Förderberechtigung nach § 10a Absatz 1a maßgebend war, zurückzufordern, 
wenn die Kindererziehungszeiten bis zu diesem Zeitpunkt in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung nicht angerechnet wurden. Hat der Zulageberechtigte die Kinder-
erziehungszeiten innerhalb der in § 10a Absatz 1a genannten Frist beantragt, der 
zuständige Träger der gesetzlichen Rentenversicherung aber nicht innerhalb der 
Ausschlussfrist von Satz 6 oder 7 darüber abschließend beschieden, verlängert 
sich die Ausschlussfrist um drei Monate nach Kenntniserlangung der zentralen 
Stelle vom Erlass des Bescheides.“ 


17. § 95 wird wie folgt gefasst: 


a) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen. 
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b) Satz 1 des bisherigen Absatzes 1 wird wie folgt gefasst: 


„Die §§ 93 und 94 gelten entsprechend, wenn sich der Wohnsitz oder gewöhnliche 
Aufenthalt des Zulageberechtigten ab Beginn der Auszahlungsphase außerhalb 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Staaten befindet, auf die das 
Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) anwend-
bar ist, oder wenn der Zulageberechtigte ungeachtet eines Wohnsitzes oder ge-
wöhnlichen Aufenthaltes in einem dieser Staaten nach einem Abkommen zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung mit einem dritten Staat als außerhalb des Ho-
heitsgebiets dieser Staaten ansässig gilt.“ 


c) Die Absätze 2 und 3 werden aufgehoben. 


Artikel 5 


Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 4 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 39a wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a und Absatz 4 Satz 1 Nummer 1a werden jeweils 
die Wörter „§ 10 Absatz 1 Nummer 3“ durch die Wörter „§ 10 Absatz 1 Nummer 3 
Satz 1“ ersetzt. 


b) In Absatz 2 Satz 4 und Absatz 3 Satz 2 werden jeweils die Wörter „im Sinne des 
§ 10 Absatz 1 Nummer 3, 4, 5, 7 und 9“ durch die Wörter „im Sinne des § 10 Ab-
satz 1 Nummer 3 Satz 1, Nummer 4, 5, 7 und 9“ ersetzt. 


2. § 44 Absatz 1 Satz 10 und 11 wird wie folgt gefasst: 


„Soweit der Gläubiger seiner Verpflichtung nicht nachkommt, hat der zum Steuerabzug 
Verpflichtete dies dem für ihn zuständigen Betriebsstättenfinanzamt nach Maßgabe 
des § 93c der Abgabenordnung anzuzeigen und neben den in § 93c Absatz 1 der Ab-
gabenordnung genannten Angaben folgende Daten zu übermitteln: 


1. das Datum der Gutschrift des Kapitalertrags, 


2. die Bezeichnung und die Internationale Wertpapierkennnummer der Wertpapier-
gattung sowie die dem Kapitalertrag zugrundeliegende Stückzahl der Wertpapiere 
soweit vorhanden, ansonsten die Bezeichnung des betroffenen Kapitalertrags, 


3. sofern ermittelbar die Höhe des Kapitalertrags, für den der Steuereinbehalt fehlge-
schlagen ist.  


Das Wohnsitz-Finanzamt hat die zu wenig erhobene Kapitalertragsteuer vom Gläubi-
ger der Kapitalerträge nach § 32d Absatz 3 in der Veranlagung nachzufordern.“ 


3. Dem § 52 Absatz 44 wird folgender Satz angefügt: 


„§ 44 Absatz 1 Satz 10 und 11 in der Fassung des Artikels 5 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist auf Kapitalerträge anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2024 
zufließen oder als zugeflossen gelten.“ 
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4. § 72 wird aufgehoben. 


5. § 90 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Kasse“ die Wörter „nach erfolgter Berech-
nung nach Absatz 1 und Überprüfung nach § 91“ eingefügt.  


bb) In Satz 2 wird das Wort „Zulagenbescheid“ durch das Wort „Bescheid“ ersetzt. 


b) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Erkennt die zentrale Stelle bis zum Ende des zweiten auf die Ermittlung der Zu-
lage folgenden Jahres nachträglich auf Grund neuer, berichtigter  
oder stornierter Daten, dass der Zulageanspruch ganz oder teilweise nicht besteht 
oder weggefallen ist, so hat sie zu Unrecht gutgeschriebene oder ausgezahlte Zu-
lagen bis zum Ablauf eines Jahres nach der Erkenntnis zurückzufordern und dies 
dem Zulageberechtigten durch Bescheid nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 und 
dem Anbieter durch Datensatz mitzuteilen.“ 


c) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 


„(4) Eine Festsetzung der Zulage erfolgt  


1. von Amts wegen, wenn die nach den vorliegenden Daten abschließend be-
rechnete Zulage von der beantragten Zulage abweicht, 


2. im Falle des Absatzes 3 von Amts wegen, 


3. auf besonderen Antrag des Zulageberechtigten, sofern nicht bereits eine Fest-
setzung von Amts wegen erfolgt ist, oder 


4. auf Anforderung des zuständigen Finanzamtes, wenn dessen Daten von den 
Daten der zentralen Stelle abweichen; eine gesonderte Festsetzung unter-
bleibt, wenn eine Festsetzung nach den Nummern 1 bis 3 bereits erfolgt ist, 
für das Beitragsjahr keine Zulage beantragt wurde oder die Frist nach Absatz 3 
Satz 1 abgelaufen ist. 


Der Antrag nach Satz 1 Nummer 3 ist schriftlich oder elektronisch innerhalb eines 
Jahres vom Zulageberechtigten an die zentrale Stelle zu richten; die Frist beginnt 
mit der Erteilung der Bescheinigung nach § 92, die die Ermittlungsergebnisse für 
das Beitragsjahr enthält, für das eine Festsetzung der Zulage erfolgen soll. Der 
Anbieter teilt auf Anforderung der zentralen Stelle nach amtlich vorgeschriebenem 
Datensatz durch amtlich bestimmte Datenfernübertragung das Datum der Ertei-
lung der nach Satz 2 maßgebenden Bescheinigung nach § 92 mit. Er hat auf An-
forderung weitere ihm vorliegende, für die Festsetzung erforderliche Unterlagen 
beizufügen; eine ergänzende Stellungnahme kann beigefügt werden; dies kann 
auch elektronisch erfolgen, wenn sowohl der Anbieter als auch die zentrale Stelle 
mit diesem Verfahren einverstanden sind. Die zentrale Stelle teilt die Festsetzung 
nach Satz 1 Nummer 3 auch dem Anbieter und die Festsetzung nach Satz 1 Num-
mer 4 auch dem Finanzamt mit; erfolgt keine Festsetzung nach Satz 1 Nummer 4, 
teilt dies die zentrale Stelle dem Finanzamt ebenfalls mit. Im Übrigen gilt Absatz 3 
entsprechend. Satz 1 Nummer 1 gilt nicht, wenn der Datensatz nach § 89 Absatz 2 
auf Grund von unzureichenden oder fehlerhaften Angaben des Zulageberechtigten 
abgewiesen sowie um eine Fehlermeldung ergänzt worden ist und die Angaben 
nicht innerhalb der Antragsfrist des § 89 Absatz 1 Satz 1 von dem Zulageberech-
tigten an den Anbieter nachgereicht werden.“ 
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d) In Absatz 5 werden jeweils die Wörter „des Festsetzungsverfahrens“ durch die 
Wörter „des Festsetzungsverfahrens oder Einspruchsverfahrens“ ersetzt. 


6. § 91 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) Satz 3 wird aufgehoben. 


b) Folgender Satz wird angefügt: 


„Ist die Zulage nach § 90 Absatz 4 von der zentralen Stelle unanfechtbar festge-
setzt worden, sind diese gesondert festgesetzten Besteuerungsgrundlagen für das 
Finanzamt bindend und auch der gesonderten Feststellung nach § 10a Absatz 4 
zu Grunde zu legen.“ 


Artikel 6 


Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes 


§ 48a Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes, das zuletzt durch Artikel 5 dieses Ge-
setzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Der Leistungsempfänger hat bis zum zehnten Tag nach Ablauf des Monats, in dem 
die Gegenleistung im Sinne des § 48 erbracht wird, eine elektronische Anmeldung in 
der er den Steuerabzug für den Anmeldungszeitraum selbst zu berechnen hat, nach 
amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich vorgeschriebene Schnittstelle zu 
übermitteln.“ 


2. Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:  


„Auf Antrag kann das Finanzamt zur Vermeidung unbilliger Härten auf die Übermittlung 
nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich vorgeschriebene Schnitt-
stelle verzichten; in diesem Fall ist die Anmeldung vom Leistungsempfänger nach amt-
lich vorgeschriebenem Vordruck abzugeben.“ 


Artikel 7 


Änderung des Umwandlungssteuergesetzes 


§ 27 Absatz 3 Nummer 3 des Umwandlungssteuergesetzes vom 7. Dezember 2006 
(BGBl. I S. 2782, 2791), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 
(BGBl. I S. 2050) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 


„3. § 21 in der am 21. Mai 2003 geltenden Fassung für einbringungsgeborene Anteile im 
Sinne von § 21 Absatz 1, die auf einem Einbringungsvorgang beruhen, auf den Ab-
satz 2 anwendbar war, weiterhin anzuwenden. Für § 21 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 in 
der am 21. Mai 2003 geltenden Fassung gilt dies mit der Maßgabe, dass  


a) eine Stundung der Steuer gemäß § 6 Absatz 5 des Außensteuergesetzes in der 
Fassung des Gesetzes vom 7. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2782) erfolgt, wenn 
die Einkommensteuer noch nicht bestandskräftig festgesetzt ist und das die 
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Besteuerung auslösende Ereignis vor dem 1. Januar 2022 eingetreten ist; § 6 Ab-
satz 6 und 7 des Außensteuergesetzes in der am 30. Juni 2021 geltenden Fas-
sung ist entsprechend anzuwenden; 


b) eine Stundung oder ein Entfallen der Steuer gemäß § 6 Absatz 3 und 4 des Au-
ßensteuergesetzes in der ab 1. Juli 2021 geltenden Fassung auf Antrag des Steu-
erpflichtigen erfolgt, wenn das die Besteuerung auslösende Ereignis nach dem 
31. Dezember 2021 eintritt; § 6 Absatz 5 des Außensteuergesetzes ist entspre-
chend anzuwenden.“ 


Artikel 8 


Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 
(BGBl. I S. 386), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2021 (BGBl. I 
S. 5250) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 17 Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „Satz 7“ durch die Angabe „Satz 8“ ersetzt. 


2. § 18 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 4f Satz 6 werden die Wörter „und § 20 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1“ durch 
die Wörter „ , § 20 Satz 1 Nummer 1 und § 24 Absatz 1 Satz 1“ ersetzt. 


b) Absatz 9 wird wie folgt geändert: 


aa) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 


„Von der Vergütung ausgeschlossen sind in Rechnung gestellte Steuerbe-
träge für Ausfuhrlieferungen, bei denen die Gegenstände vom Abnehmer oder 
einem von ihm beauftragten Dritten befördert oder versendet wurden, die nach 
§ 4 Nummer 1 Buchstabe a in Verbindung mit § 6 steuerfrei sind, oder für in-
nergemeinschaftliche Lieferungen, die nach § 4 Nummer 1 Buchstabe b in 
Verbindung mit § 6a steuerfrei sind oder in Bezug auf § 6a Absatz 1 Satz 1 
Nummer 4 steuerfrei sein können.“ 


bb) In den neuen Sätzen 8 und 9 werden jeweils die Wörter „Die Sätze 5 und 6 
gelten“ durch die Wörter „Die Sätze 6 und 7 gelten“ ersetzt. 


Artikel 9 


Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 8 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 23 wie folgt gefasst: 


„§ 23 (weggefallen)“. 


2. § 4 wird wie folgt geändert: 
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a) Nummer 1 Buchstabe b wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt. 


bb) Satz 2 wird aufgehoben. 


b) In Nummer 20 Buchstabe a Satz 1 werden die Wörter „des Bundes, der Länder, 
der Gemeinden oder der Gemeindeverbände“ durch die Wörter „juristischer Per-
sonen des öffentlichen Rechts“ ersetzt. 


3. § 4a Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Der Antrag, in dem der Antragsteller die zu gewährende Vergütung selbst zu berech-
nen hat, ist nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck oder amtlich vorgeschriebenem 
Datensatz durch Datenfernübertragung zu stellen.“ 


4. Dem § 12 wird folgender Absatz 3 angefügt: 


(3) „ Die Steuer ermäßigt sich auf 0 Prozent für die folgenden Umsätze: 


1. die Lieferungen von Solarmodulen an den Betreiber einer Photovoltaikanlage, ein-
schließlich der für den Betrieb einer Photovoltaikanlage wesentlichen Komponen-
ten und der Speicher, die dazu dienen, den mit Solarmodulen erzeugten Strom zu 
speichern, wenn die Photovoltaikanlage auf oder in der Nähe von Privatwohnun-
gen, Wohnungen sowie öffentlichen und anderen Gebäuden, die für dem Gemein-
wohl dienende Tätigkeiten genutzt werden, installiert wird. Die Voraussetzungen 
des Satzes 1 gelten als erfüllt, wenn die installierte Bruttoleistung der Photovolta-
ikanlage laut Marktstammdatenregister nicht mehr als 30 kW (peak) beträgt oder 
betragen wird; 


2. der innergemeinschaftliche Erwerb, der in Nummer 1 bezeichneten Gegenstände, 
die die Voraussetzungen der Nummer 1 erfüllen; 


3. die Einfuhr, der in Nummer 1 bezeichneten Gegenstände, die die Voraussetzun-
gen der Nummer 1 erfüllen; 


4. die Installation von Photovoltaikanlagen sowie der Speicher, die dazu dienen, den 
mit Solarmodulen erzeugten Strom zu speichern, wenn die Lieferung der installier-
ten Komponenten die Voraussetzungen der Nummer 1 erfüllt.“ 


5. In § 15a Absatz 7 wird die Angabe „§§ 23, 23a oder 24“ durch die Angabe „§§ 23a oder 
24“ ersetzt. 


6. § 18 Absatz 5a Satz 1 bis 3 wird wie folgt gefasst: 


„In den Fällen der Fahrzeugeinzelbesteuerung (§ 16 Absatz 5a) hat der Erwerber, ab-
weichend von den Absätzen 1 bis 4, spätestens bis zum 10. Tag nach Ablauf des Ta-
ges, an dem die Steuer entstanden ist, eine Steuererklärung, in der er die zu entrich-
tende Steuer selbst zu berechnen hat, nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz 
durch Datenfernübertragung zu übermitteln oder nach amtlich vorgeschriebenem Vor-
druck abzugeben (Steueranmeldung). Bei Verwendung des Vordrucks muss dieser 
vom Erwerber eigenhändig unterschrieben sein. Gibt der Erwerber die Steueranmel-
dung nicht ab oder hat er die Steuer nicht richtig berechnet, so kann die Finanzbehörde 
die Steuer festsetzen.“ 


7. Dem § 18g werden folgende Sätze angefügt: 
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„Leitet das Bundeszentralamt für Steuern den Antrag nicht an den Mitgliedstaat der 
Erstattung weiter, ist der Bescheid über die Ablehnung dem Antragsteller durch Bereit-
stellung zum Datenabruf nach § 122a in Verbindung mit § 87a Absatz 8 der Abgaben-
ordnung bekannt zu geben. Hat der Empfänger des Bescheids der Bekanntgabe durch 
Bereitstellung zum Datenabruf nach Satz 4 nicht zugestimmt, ist der Bescheid schrift-
lich zu erteilen.“ 


8. § 23 wird aufgehoben. 


9. In § 23a Absatz 2 wird die Angabe „35.000 Euro“ durch die Angabe „45 000 Euro“ er-
setzt. 


10. In § 26 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „ , § 23 Abs. 3“ gestrichen. 


11. Dem § 27 werden die folgenden Absätze 36 und 37 angefügt: 


„(36) § 18 Absatz 5a in der Fassung des Artikels 9 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist erstmals auf die Besteuerungszeiträume anzuwenden, die nach 
dem 31. Dezember 2022 enden. 


(37) § 18g in der Fassung des Artikels 9 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [ein-
setzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist 
erstmals auf die Übermittlung von Daten nach dem 31. Dezember 2022 anzuwenden.“ 


Artikel 10 


Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 9 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 22f folgende Angabe eingefügt: 


„§ 22g Besondere Pflichten für Zahlungsdienstleister, Verordnungsermächtigung“. 


2. Nach § 22f wird folgender § 22g eingefügt: 


„§ 22g 


Besondere Pflichten für Zahlungsdienstleister, Verordnungsermächtigung 


(1) Zahlungsdienstleister haben bei grenzüberschreitenden Zahlungen Folgen-
des aufzuzeichnen: 


1. zum Zahlungsempfänger von den ihnen vorliegenden Informationen 


a) Name oder die Bezeichnung des Unternehmens des Zahlungsempfängers, 


b) jede Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, 


c) jede sonstige Steuernummer, 


d) Adresse des Zahlungsempfängers und 
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e) IBAN des Zahlungskontos des Zahlungsempfängers oder falls die IBAN nicht 
vorhanden ist, jedes andere Kennzeichen, das den Zahlungsempfänger ein-
deutig identifiziert und seinen Ort angibt, 


2. die BIC oder jedes andere Geschäftskennzeichen, das eindeutig den Zahlungs-
dienstleister, der im Namen des Zahlungsempfängers handelt, identifiziert und sei-
nen Ort angibt, wenn der Zahlungsempfänger Geldmittel erhält, jedoch bei diesem 
kein Zahlungskonto innehat, sowie 


3. genaue Angaben zu allen im jeweiligen Kalendervierteljahr erbrachten grenzüber-
schreitenden Zahlungen und in diesem Zusammenhang stehenden, erkannten 
Zahlungserstattungen: 


a) Datum und Uhrzeit der Zahlung oder der Zahlungserstattung, 


b) Betrag und Währung der Zahlung oder der Zahlungserstattung, 


c) den Mitgliedstaat der Europäischen Union, aus dem die Zahlung stammt, oder 
den Mitgliedstaat der Europäischen Union, in dem die Zahlungserstattung er-
folgt, sowie die Informationen, die für die Ermittlung des Ursprungs der Zah-
lung oder für die Ermittlung der Bestimmung der Erstattung genutzt worden 
sind, 


d) jede Bezugnahme, die die Zahlung oder Zahlungserstattung eindeutig aus-
weist, und 


e) gegebenenfalls die Angabe, dass die Zahlung in den Räumlichkeiten des leis-
tenden Unternehmers eingeleitet wird. 


Zur Führung der Aufzeichnungen im Sinne des Satzes 1 sind Zahlungsdienstleister 
verpflichtet, wenn sie je Kalendervierteljahr im Rahmen ihrer jeweiligen Zahlungs-
dienste mehr als 25 grenzüberschreitende Zahlungen an denselben Zahlungsempfän-
ger tätigen. Bei der Berechnung sind alle Kennzeichen des Zahlungsempfängers im 
Sinne des Satzes 1 Nummer 1 Buchstabe e und Geschäftskennzeichen des Zahlungs-
dienstleisters im Sinne des Satzes 1 Nummer 2 einzubeziehen. Die Anzahl der grenz-
überschreitenden Zahlungen wird unter Zugrundelegung der Zahlungsdienste berech-
net, die der Zahlungsdienstleister je Mitgliedstaat der Europäischen Union und je Kenn-
zeichen eines Zahlungsempfängers erbringt. Wenn der Zahlungsdienstleister über die 
Information verfügt, dass der Zahlungsempfänger mehrere Kennzeichen hat, erfolgt die 
Berechnung je Zahlungsempfänger. 


(2) Grenzüberschreitende Zahlungen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 sind Zah-
lungen, die von einem Zahler, der sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
mit Ausnahme der in Artikel 6 der Richtlinie 2006/112/EG in der jeweils gültigen Fas-
sung genannten Gebiete befindet, erbracht werden an einen Zahlungsempfänger, der 
sich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder im Drittlandsgebiet 
befindet. Zur Bestimmung des Orts des Zahlers und des Zahlungsempfängers ist die 
Kennung der IBAN des Zahlungskontos des Zahlers und des Zahlungsempfängers o-
der ein anderes Kennzeichen, das eindeutig den Zahler oder den Zahlungsempfänger 
identifiziert und seinen Ort angibt, heranzuziehen. Sofern eine Zuordnung nach Satz 2 
mangels vorliegender entsprechender Kennzeichen ausscheidet, ist der Ort des Zah-
lungsdienstleisters maßgeblich, der im Namen des Zahlers oder des Zahlungsempfän-
gers handelt, anhand der BIC oder eines anderen Geschäftskennzeichens, das ein-
deutig den Zahlungsdienstleister identifiziert und seinen Ort angibt. 


(3) Die Anforderung nach Absatz 1 Satz 1 gilt nicht für Zahlungsdienste, die von 
den Zahlungsdienstleistern des Zahlers in Bezug auf jegliche Zahlung erbracht werden, 
bei der mindestens einer der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers gemäß 
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seiner BIC oder eines anderen Geschäftskennzeichens, die oder das den Zahlungs-
dienstleister und dessen Ort eindeutig identifiziert, in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union ansässig ist. Die Zahlungsdienstleister des Zahlers müssen diese Zah-
lungsdienste jedoch in die Berechnung nach Absatz 1 Satz 2 aufnehmen. 


(4) Der Zahlungsdienstleister hat die Aufzeichnungen im Sinne des Absatzes 1 
Satz 1 jeweils für das Kalendervierteljahr sowie die eigene BIC oder sonstige Ge-
schäftskennzeichen zur eindeutigen Identifizierung des Zahlungsdienstleisters bis 
Ende des auf den Ablauf des Kalendervierteljahrs folgenden Kalendermonats (Melde-
zeitraum) vollständig und richtig dem Bundeszentralamt für Steuern zu übermitteln. Die 
Übermittlung hat nach dem amtlich vorgeschriebenen Datensatz und Datenformat über 
die amtlich bestimmte Schnittstelle zu erfolgen. 


(5) Erkennt der Zahlungsdienstleister nachträglich, dass die übermittelten Zah-
lungsinformationen unrichtig oder unvollständig sind, so ist er verpflichtet, die fehler-
haften Angaben innerhalb eines Monats nach Erkenntnis zu berichtigen oder zu ver-
vollständigen.  


(6) Der Zahlungsdienstleister hat die Aufzeichnungen im Sinne des Absatzes 1 
Satz 1 in elektronischer Form für einen Zeitraum von drei Kalenderjahren nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem die Zahlung ausgeführt wurde, aufzubewahren. 


(7) Im Sinne dieses Gesetzes bezeichnet der Begriff 


1. „Zahlungsdienstleister“ die in § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Zahlungs-
diensteaufsichtsgesetzes aufgeführten Zahlungsdienstleister oder natürliche oder 
juristische Personen, für die eine Ausnahme gemäß Artikel 32 der Richtlinie (EU) 
2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 
über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 
2009/110/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur 
Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG (ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 35, L 169 
vom 28.6.2016, S. 18, L 102 vom 23.4.2018, S. 97, L 126 vom 23.5.2018, S. 10) 
gilt, die im Inland ihren Sitz, ihre Hauptverwaltung oder eine Zweigniederlassung 
im Sinne des § 1 Absatz 5 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes haben und von 
dort Zahlungsdienste erbringen oder Zahlungsdienstleister die im Sinne von Arti-
kel 243b Absatz 4 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2020/284 des Rates vom 18. 
Februar 2020 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG im Hinblick auf die Einfüh-
rung bestimmter Anforderungen für Zahlungsdienstleister (ABl. L 62 vom 2.3.2020, 
S. 7) in Verbindung mit § 1 Absatz 4 Satz 2 des Zahlungsdiensteaufsichtsgeset-
zes, im Inland im Wege des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs Zah-
lungsdienste erbringen oder durch einen Agenten im Sinne des § 1 Absatz 9 des 
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes ausführen lassen, ohne im Inland ansässig zu 
sein; 


2. „Zahlungsdienst“ eine der in § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 bis 6 des Zahlungs-
diensteaufsichtsgesetzes genannten gewerblichen Tätigkeiten; 


3. „Zahlung“ vorbehaltlich der in § 2 Absatz 1 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes 
vorgesehenen Ausnahmen einen Zahlungsvorgang gemäß der Definition in § 675f 
Absatz 4 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches oder ein Finanztransfergeschäft 
gemäß § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes; 


4. „Zahler“ eine Person gemäß der Definition in § 1 Absatz 15 des Zahlungsdienste-
aufsichtsgesetzes; 


5. „Zahlungsempfänger“ eine Person gemäß der Definition in § 1 Absatz 16 des Zah-
lungsdiensteaufsichtsgesetzes; 
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6. „Zahlungskonto“ ein Konto gemäß der Definition in § 1 Absatz 17 des Zahlungs-
diensteaufsichtsgesetzes; 


7. „IBAN“ eine internationale Nummer gemäß der Definition in Artikel 2 Nummer 15 
der Verordnung (EU) Nr. 260/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 14. März 2012 zur Festlegung der technischen Vorschriften und der Ge-
schäftsanforderungen für Überweisungen und Lastschriften in Euro und zur Ände-
rung der Verordnung (EG) Nr. 924/2009 (ABl. L 94 vom 30.3.2012, S. 22), geän-
dert durch Verordnung (EU) Nr. 248/2014 vom 26.2.2014 (ABl. L 84, S. 1); 


8. „BIC“ eine internationale Bankleitzahl gemäß der Definition in Artikel 2 Nummer 16 
der Verordnung (EU) Nr. 260/2012. 


(8) Das Bundeszentralamt für Steuern nimmt die nach Absatz 4 übermittelten 
Zahlungsinformationen entgegen und führt eine ausschließlich automatisierte Prüfung 
der ihm übermittelten Daten daraufhin durch, ob diese Daten vollständig und schlüssig 
sind und ob der amtlich vorgeschriebene Datensatz verwendet worden ist. Das Bun-
deszentralamt für Steuern speichert diese Daten in einem elektronischen System nur 
für Zwecke dieser Prüfung bis zur Übermittlung an das zentrale elektronische Zah-
lungsinformationssystem. Das Bundeszentralamt für Steuern speichert und analysiert 
die Informationen, die ihm gemäß Artikel 24d in Verbindung mit Artikel 24c der Verord-
nung (EU) 2020/283 des Rates vom 18. Februar 2020 zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 904/2010 im Hinblick auf die Stärkung der Zusammenarbeit der Verwaltungs-
behörden bei der Betrugsbekämpfung (ABl. L 62 vom 2.3.2020, S. 1) zugänglich sind 
und stellt diese Daten den zuständigen Landesfinanzbehörden zur Verfügung. Das 
Bundeszentralamt für Steuern ist für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten, die sich 
für Zahlungsdienstleister aus dieser Vorschrift ergeben, zuständig. 


(9) Die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Grund der übermittelten Zah-
lungsinformationen der Zahlungsdienstleister durch Finanzbehörden ist ein Verwal-
tungsverfahren in Steuersachen im Sinne der Abgabenordnung. 


(10) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates Vorschriften zur Verarbeitung und Weiterver-
arbeitung der nach Absatz 8 Satz 3 erhobenen Daten zu erlassen.“ 


3. § 26a wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 6 wird das Wort „oder“ gestrichen. 


bb) In Nummer 7 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt. 


cc) Die folgenden Nummern 8 bis 10 werden angefügt: 


„8. entgegen § 22g Absatz 4 Satz 1 eine Information nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig übermittelt, 


9. entgegen § 22g Absatz 5 eine Angabe nicht oder nicht rechtzeitig berich-
tigt und nicht oder nicht rechtzeitig vervollständigt oder 


10. entgegen § 22g Absatz 6 eine Aufzeichnung nicht oder nicht mindestens 
drei Kalenderjahre aufbewahrt.“ 


b) In Absatz 4 werden die Wörter „Nummer 5 und 6“ durch die Wörter „Nummer 5, 6 
und 8 bis 10“ ersetzt. 
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Artikel 11 


Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung 


Die Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 434), die zuletzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 21. 
Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 


a) Die Angaben zu den §§ 69 und 70 werden wie folgt gefasst: 


„§§ 69 und 70 (weggefallen)“. 


b) Die Angabe „Anlage (zu den §§ 69 und 70)“ wird gestrichen. 


2. § 24 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Die Steuervergütung ist bei dem zuständigen Finanzamt bis zum Ablauf des Kalen-
derjahres nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck elektronisch oder in Papierform zu 
beantragen, das auf das Kalenderjahr folgt, in dem der Gegenstand in das Drittlands-
gebiet gelangt.“ 


3. Die §§ 69 und 70 und die Anlage (zu den §§ 69 und 70) wird aufgehoben. 


Artikel 12 


Änderung des Bewertungsgesetzes 


Das Bewertungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Februar 1991 
(BGBl. I S. 230), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I 
S. 2931) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 


a) Die Angabe zu § 235 wie folgt gefasst: 


„§ 235 Feststellungszeitpunkt“. 


b) Die Angaben zu den Anlage 21 bis 25 werden wie folgt gefasst: 


„Anlage 21 (zu § 185 Absatz 3 Satz 1, § 193 Absatz 4 Satz 1, § 194 Absatz 5 Satz 1 und § 195 Absatz 3 Satz 1 
und Absatz 7 Satz 1) Vervielfältiger 


Anlage 22 (zu § 185 Absatz 3 Satz 3, § 190 Absatz 6 Satz 1 und 2) Gesamtnutzungsdauer 


Anlage 23 (zu § 187 Absatz 2 und 3) Bewirtschaftungskosten 


Anlage 24 (zu § 190 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 und Anlage 23) Regelherstellungskosten 


Anlage 25 (zu § 191 Satz 2) Wertzahlen für Ein- und Zweifamilienhäuser nach § 181 Absatz 1 Num-
mer 1 und Wohnungseigentum nach § 181 Absatz 1 Nummer 3 sowie für Teileigentum, Geschäfts-
grundstücke, gemischt genutzte Grundstücke und sonstige bebaute Grundstücke nach § 181 Ab-
satz 1 Nummer 3 bis 6 BewG“. 


2. § 153 wird wie folgt geändert: 
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a) In Absatz 2 Satz 4 werden die Wörter „Absatz 4 Satz 2“ durch die Wörter „Absatz 4 
Satz 5“ ersetzt. 


b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 


„(4) Der Erklärungspflichtige hat die Erklärung nach amtlich vorgeschriebe-
nem Datensatz durch Datenfernübertragung zu übermitteln. Auf Antrag kann das 
Finanzamt zur Vermeidung unbilliger Härten auf eine elektronische Übermittlung 
verzichten; in diesem Fall ist die Erklärung nach amtlich vorgeschriebenem Vor-
druck abzugeben und vom Erklärungspflichtigen eigenhändig zu unterschreiben. 
Das Bundesministerium der Finanzen legt im Einvernehmen mit den obersten Fi-
nanzbehörden der Länder die Einzelheiten der elektronischen Übermittlung der 
Erklärungen für die Feststellungen nach § 151 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 
und jeweils deren Beginn in einem Schreiben fest. Dieses Schreiben ist im Bun-
dessteuerblatt zu veröffentlichen. Hat ein Erklärungspflichtiger eine Erklärung zur 
gesonderten Feststellung abgegeben, sind andere Beteiligte insoweit von der Er-
klärungspflicht befreit.“ 


3. § 177 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


„(2) Bei den Bewertungen nach den §§ 182 bis 196 sind die von den Gut-
achterausschüssen im Sinne der §§ 192 ff. des Baugesetzbuchs ermittelten sons-
tigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten im Sinne des § 193 Absatz 5 
Satz 2 des Baugesetzbuchs anzuwenden, wenn diese Daten im Sinne des Absat-
zes 3 als geeignet anzusehen sind. Hat der Gutachterausschuss diese Daten auf 
einen Stichtag bezogen, ist der letzte Stichtag vor dem Bewertungsstichtag maß-
geblich, sofern dieser nicht mehr als drei Jahre vor dem Bewertungsstichtag liegt. 
Liegt der Bezugsstichtag mehr als drei Jahre zurück oder ist kein Bezugsstichtag 
bestimmt, sind die sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten anzuwen-
den, die von den Gutachterausschüssen für den letzten Auswertungszeitraum ab-
geleitet werden, der vor dem Kalenderjahr endet, in dem der Bewertungsstichtag 
liegt. Diese Daten sind für längstens drei Jahre ab dem Ende des Kalenderjahres 
maßgeblich, in dem der vom Gutachterausschuss zugrunde gelegte Auswertungs-
zeitraum endet. Soweit sich die maßgeblichen Wertverhältnisse nicht wesentlich 
geändert haben, können die Daten auch über einen längeren Zeitraum als drei 
Jahre hinaus angewendet werden.“ 


b) Die folgenden Absätze 3 und 4 werden angefügt: 


„(3) Die sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten nach Absatz 2 
sind als geeignet anzusehen, wenn deren Ableitung weitgehend in demselben Mo-
dell erfolgt ist wie die Bewertung. 


(4) Soweit in den §§ 179 und 182 bis 196 nichts anderes bestimmt ist, wer-
den Besonderheiten, insbesondere die den Wert beeinflussenden Belastungen pri-
vatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Art, nicht berücksichtigt. § 198 bleibt hier-
von unberührt.“ 


4. In § 181 wird Absatz 9 wie folgt gefasst: 


„(9) Eine Wohnung ist in der Regel die Zusammenfassung mehrerer Räume, die 
in ihrer Gesamtheit so beschaffen sein müssen, dass die Führung eines selbständigen 
Haushalts möglich ist. Die Zusammenfassung der Räume muss eine von anderen 
Wohnungen oder Räumen, insbesondere Wohnräumen, baulich getrennte, in sich ab-
geschlossene Wohneinheit bilden und einen selbständigen Zugang haben. Daneben 
ist erforderlich, dass die für die Führung eines selbständigen Haushalts notwendigen 
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Nebenräume (Küche, Bad oder Dusche, Toilette) vorhanden sind. Die Wohnfläche soll 
mindestens 20 Quadratmeter betragen.“ 


5. § 183 Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„Anzuwenden sind die von den Gutachterausschüssen ermittelten Vergleichsfaktoren 
nach Maßgabe des § 177 Absatz 2 und 3.“ 


6. § 184 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 3 Satz 3 wird aufgehoben. 


b) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 


„(4) Der Wert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ist mit dem 
nach den Absätzen 1 bis 3 ermittelten Ertragswert abgegolten.“ 


7. § 185 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefügt: 


„Das Alter des Gebäudes ist durch Abzug des Jahres der Bezugsfertigkeit des Ge-
bäudes vom Jahr des Bewertungsstichtags zu bestimmen.“ 


b) Die bisherigen Sätze 4 und 5 werden wie folgt gefasst: 


„Sind nach Bezugsfertigkeit des Gebäudes Veränderungen eingetreten, die die 
Restnutzungsdauer des Gebäudes wesentlich verlängert haben, ist von der ent-
sprechend verlängerten Restnutzungsdauer auszugehen. Die Restnutzungsdauer 
eines noch nutzbaren Gebäudes beträgt vorbehaltlich des Satzes 7 mindestens 
30 Prozent der Gesamtnutzungsdauer.“ 


c) Folgender Satz wird angefügt: 


„Bei einer bestehenden Abbruchverpflichtung für das Gebäude ist die nach den 
Sätzen 3 bis 6 ermittelte Restnutzungsdauer auf den Unterschiedsbetrag zwi-
schen der tatsächlichen Gesamtnutzungsdauer und dem Alter des Gebäudes am 
Bewertungsstichtag begrenzt.“ 


8. § 187 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


„(2) Anzusetzen sind die nach Absatz 3 an den Bewertungsstichtag ange-
passten Bewirtschaftungskosten aus Anlage 23.“ 


b) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 


„(3) Die Verwaltungskosten und Instandhaltungskosten für Wohnnutzung in 
Anlage 23 sind jährlich an den vom Statistischen Bundesamt festgestellten Ver-
braucherpreisindex für Deutschland anzupassen. Die Anpassung erfolgt mit dem 
Prozentsatz, um den sich der Verbraucherpreisindex für den Monat Oktober 2001 
gegenüber demjenigen für den Monat Oktober des Jahres, das dem Bewertungs-
stichtag vorausgeht, erhöht oder verringert hat. Die indizierten Bewirtschaftungs-
kosten sind für alle Bewertungsstichtage des Kalenderjahres anzuwenden. Das 
Bundesministerium der Finanzen veröffentlicht den maßgebenden Verbraucher-
preisindex im Bundessteuerblatt.“ 







 - 31 -   


9. § 188 Absatz 1 und 2 wird wie folgt gefasst: 


„(1) Liegenschaftszinssätze sind Kapitalisierungszinssätze, mit denen Verkehrs-
werte von Grundstücken je nach Grundstücksart im Durchschnitt marktüblich verzinst 
werden. 


(2) Anzuwenden sind die von den Gutachterausschüssen im Sinne der §§ 192 ff. 
des Baugesetzbuchs ermittelten Liegenschaftszinssätze nach Maßgabe des § 177 Ab-
satz 2 und 3. Soweit derartige Liegenschaftszinssätze nicht zur Verfügung stehen, gel-
ten die folgenden Zinssätze:  


1. 3,5 Prozent für Mietwohngrundstücke, 


2. 4,5 Prozent für gemischt genutzte Grundstücke mit einem gewerblichen Anteil von 
bis zu 50 Prozent, berechnet nach der Wohn- und Nutzfläche, 


3. 5,0 Prozent für gemischt genutzte Grundstücke mit einem gewerblichen Anteil von 
mehr als 50 Prozent, berechnet nach der Wohn- und Nutzfläche, und 


4. 6,0 Prozent für Geschäftsgrundstücke.“ 


10. § 189 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben. 


b) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 


„(4) Der Wert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ist grund-
sätzlich mit dem nach den Absätzen 1 bis 3 ermittelten Sachwert abgegolten. Dies 
gilt nicht bei besonders werthaltigen baulichen Außenanlagen und sonstigen An-
lagen.“ 


11. § 190 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird folgt geändert: 


aa) Im Satz 2 wird das Wort „gewöhnlichen“ durch das Wort „durchschnittlichen“ 
ersetzt. 


bb) Satz 3 wird aufgehoben. 


b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 4. 


c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2. 


d) Der bisherige Absatz 4 wird aufgehoben. 


e) Im neuen Absatz 2 wird das Wort „gewöhnlicher“ durch das Wort „durchschnittli-
cher“ ersetzt. 


f) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt: 


„(3) Zur Ermittlung des Gebäudesachwerts sind die durchschnittlichen Her-
stellungskosten des Gebäudes mit dem Regionalfaktor nach Absatz 5 sowie dem 
Alterswertminderungsfaktor nach Absatz 6 zu multiplizieren. Die durchschnittli-
chen Herstellungskosten des Gebäudes ergeben sich durch Multiplikation der Re-
gelherstellungskosten nach den Absätzen 1 und 2 mit der jeweiligen Brutto-Grund-
fläche des Gebäudes und dem Baupreisindex nach Absatz 4.“ 
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g) In Absatz 4 Satz 1 werden nach dem Wort „Regelherstellungskosten“ die Wörter 
„an den Bewertungsstichtag“ eingefügt. 


h) Nach Absatz 4 werden die folgenden Absätze 5 und 6 angefügt: 


„(5) Durch Regionalfaktoren wird der Unterschied zwischen dem bundes-
durchschnittlichen und dem regionalen Baukostenniveau berücksichtigt. Anzuwen-
den sind die Regionalfaktoren, die von den Gutachterausschüssen bei der Ablei-
tung der Sachwertfaktoren nach § 191 Satz 1 zugrunde gelegt worden sind. Soweit 
von den Gutachterausschüssen keine geeigneten Regionalfaktoren zur Verfügung 
stehen, gilt der Regionalfaktor 1,0.  


(6) Der Alterswertminderungsfaktor entspricht dem Verhältnis der Restnut-
zungsdauer des Gebäudes am Bewertungsstichtag zur Gesamtnutzungsdauer 
nach Anlage 22. Die Restnutzungsdauer wird grundsätzlich aus dem Unter-
schiedsbetrag zwischen der Gesamtnutzungsdauer, die sich aus der Anlage 22 
ergibt, und dem Alter des Gebäudes am Bewertungsstichtag ermittelt. Das Alter 
des Gebäudes ist durch Abzug des Jahres der Bezugsfertigkeit des Gebäudes 
vom Jahr des Bewertungsstichtags zu bestimmen. Sind nach Bezugsfertigkeit des 
Gebäudes Veränderungen eingetreten, die die Restnutzungsdauer des Gebäudes 
wesentlich verlängert haben, ist von der entsprechend verlängerten Restnutzungs-
dauer auszugehen. Die Restnutzungsdauer eines noch nutzbaren Gebäudes be-
trägt vorbehaltlich des Satzes 6 mindestens 30 Prozent der Gesamtnutzungs-
dauer. Bei einer bestehenden Abbruchverpflichtung für das Gebäude ist die nach 
den Sätzen 2 bis 5 ermittelte Restnutzungsdauer auf den Unterschiedsbetrag zwi-
schen der tatsächlichen Gesamtnutzungsdauer und dem Alter des Gebäudes am 
Bewertungsstichtag begrenzt.“ 


12. § 191 wird wie folgt gefasst: 


„§ 191 


Wertzahlen 


Als Wertzahlen im Sinne des § 189 Absatz 3 sind die von den Gutachterausschüs-
sen im Sinne der §§ 192 ff. des Baugesetzbuchs ermittelten Sachwertfaktoren nach 
Maßgabe des § 177 Absatz 2 und 3 anzuwenden. Soweit derartige Sachwertfaktoren 
nicht zur Verfügung stehen, sind die in Anlage 25 bestimmten Wertzahlen zu verwen-
den.“ 


13. § 193 wird wie folgt gefasst: 


„§ 193 


Bewertung des Erbbaurechts 


(1) Der Wert des Erbbaurechts ist durch Multiplikation des Werts des unbelaste-
ten Grundstücks mit einem Erbbaurechtskoeffizienten zu ermitteln. Anzuwenden sind 
die von den Gutachterausschüssen im Sinne der §§ 192 ff. des Baugesetzbuchs ermit-
telten Erbbaurechtskoeffizienten nach Maßgabe des § 177 Absatz 2 und 3. Der Wert 
des unbelasteten Grundstücks ist der Wert des Grundstücks, der nach den §§ 179, 182 
bis 196 festzustellen wäre, wenn die Belastung mit dem Erbbaurecht nicht bestünde. 


(2) Der Wert des Erbbaurechts ist durch Multiplikation des nach den Absätzen 3 
bis 5 ermittelten Werts mit einem Erbbaurechtsfaktor zu ermitteln, wenn für das zu 
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bewertende Erbbaurecht kein Erbbaurechtskoeffizient nach Absatz 1 vorliegt. Anzu-
wenden sind die von den Gutachterausschüssen im Sinne der §§ 192 ff. des Bauge-
setzbuchs ermittelten Erbbaurechtsfaktoren nach Maßgabe des § 177 Absatz 2 und 3. 
Soweit derartige Erbbaurechtsfaktoren nicht zur Verfügung stehen, gilt der Erbbau-
rechtsfaktor 1,0. 


(3) Zur Ermittlung des Werts des Erbbaurechts wird zunächst die Summe aus  


1. dem Wert des unbelasteten Grundstücks im Sinne des Absatzes 1 Satz 3 abzüg-
lich des Bodenwerts des unbelasteten Grundstücks nach § 179 und  


2. der nach Absatz 4 über die Restlaufzeit des Erbbaurechts kapitalisierten Differenz 
aus dem angemessenen Verzinsungsbetrag des Bodenwerts des unbelasteten 
Grundstücks und dem vertraglich vereinbarten jährlichen Erbbauzins 


gebildet. Ein bei Ablauf des Erbbaurechts nicht zu entschädigender Wertanteil der Ge-
bäude oder des Gebäudes nach Absatz 5 ist abzuziehen. 


(4) Der Unterschiedsbetrag aus dem angemessenen Verzinsungsbetrag des Bo-
denwerts des unbelasteten Grundstücks und dem vertraglich vereinbarten jährlichen 
Erbbauzins ist über die Restlaufzeit des Erbbaurechts mit dem sich aus Anlage 21 er-
gebenden Vervielfältiger zu kapitalisieren. Für die Kapitalisierung sind die Zinssätze zu 
verwenden, die der Ermittlung des Erbbaurechtsfaktors im Sinne des Absatzes 2 
Satz 2 zugrunde gelegt wurden. Soweit derartige Zinssätze nicht zur Verfügung stehen, 
gelten folgende Zinssätze: 


1. 2,5 Prozent für Ein- und Zweifamilienhäuser und Wohnungseigentum, das wie Ein- 
und Zweifamilienhäuser gestaltet ist, 


2. 3,5 Prozent für Mietwohngrundstücke und Wohnungseigentum, das nicht unter 
Nummer 1 fällt, 


3. 4,5 Prozent für gemischt genutzte Grundstücke mit einem gewerblichen Anteil von 
bis zu 50 Prozent, berechnet nach der Wohn- und Nutzfläche, sowie sonstige be-
baute Grundstücke, 


4. 5,0 Prozent für gemischt genutzte Grundstücke mit einem gewerblichen Anteil von 
mehr als 50 Prozent, berechnet nach der Wohn- und Nutzfläche, und 


5. 6,0 Prozent für Geschäftsgrundstücke und Teileigentum. 


Der angemessene Verzinsungsbetrag des Bodenwerts des unbelasteten Grundstücks 
ergibt sich durch Anwendung des Zinssatzes nach Satz 2 oder 3 auf den Bodenwert 
nach § 179. Liegt ein immerwährendes Erbbaurecht vor, entspricht der Vervielfältiger 
dem Kehrwert des nach Satz 2 oder 3 anzuwendenden Zinssatzes. 


(5) Zur Ermittlung des bei Ablauf des Erbbaurechts nicht zu entschädigenden 
Wertanteils der Gebäude oder des Gebäudes im Sinne des Absatzes 3 Satz 2 ist auf 
den Zeitpunkt des Ablaufs des Erbbaurechts die Differenz aus dem Wert des Grund-
stücks nach den §§ 179, 182 bis 196 und dem Bodenwert nach § 179 zu ermitteln. 
Hierbei ist die Restnutzungsdauer des Gebäudes bei Ablauf des Erbbaurechts zu-
grunde zu legen. Der so ermittelte Unterschiedsbetrag ist über die Restlaufzeit des 
Erbbaurechts nach Maßgabe der Anlage 26 auf den Bewertungsstichtag abzuzinsen. 
Für die Abzinsung sind die Zinssätze im Sinne des Absatzes 4 Satz 2 oder 3 anzuwen-
den. Liegt ein immerwährendes Erbbaurecht vor, ist der Abzinsungsfaktor 0. Der auf 
den Bewertungsstichtag abgezinste Unterschiedsbetrag ist mit dem nicht zu entschä-
digenden Wertanteil der jeweiligen Gebäude zu multiplizieren.“ 
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14. § 194 wird wie folgt gefasst: 


„§ 194 


Bewertung des Erbbaugrundstücks 


(1) Der Wert des Erbbaugrundstücks ist durch Multiplikation des Bodenwerts des 
unbelasteten Grundstücks mit einem Erbbaugrundstückskoeffizienten zu ermitteln. An-
zuwenden sind die von den Gutachterausschüssen im Sinne der §§ 192 ff. des Bauge-
setzbuchs ermittelten Erbbaugrundstückskoeffizienten nach Maßgabe des § 177 Ab-
satz 2 und 3. Der Bodenwert des unbelasteten Grundstücks ist der Wert des Grund-
stücks, der nach den § 179 festzustellen wäre, wenn die Belastung mit dem Erbbau-
recht nicht bestünde. 


(2) Der Wert des Erbbaugrundstücks ist durch Multiplikation des Werts des Erb-
baugrundstücks nach den Absätzen 3 bis 5 mit einem Erbbaugrundstücksfaktor zu er-
mitteln, wenn für das zu bewertende Erbbaugrundstück kein Erbbaugrundstückskoef-
fizient nach Absatz 1 vorliegt. Anzuwenden sind die von den Gutachterausschüssen 
ermittelten Erbbaugrundstücksfaktoren nach Maßgabe des § 177 Absatz 2 und 3. So-
weit derartige Erbbaugrundstücksfaktoren nicht zur Verfügung stehen, gilt der Erbbau-
grundstücksfaktor 1,0. 


(3) Zur Ermittlung des Werts des Erbbaugrundstücks wird zunächst die Summe 
aus  


1. dem nach Absatz 4 über die Restlaufzeit des Erbbaurechts abgezinsten Boden-
wert des unbelasteten Grundstücks im Sinne des Absatzes 1 Satz 3 und 


2. dem nach Absatz 5 über die Restlaufzeit des Erbbaurechts kapitalisierten vertrag-
lich vereinbarten jährlichen Erbbauzins 


gebildet. Ein bei Ablauf des Erbbaurechts nicht zu entschädigender Wertanteil der Ge-
bäude oder des Gebäudes nach § 193 Absatz 5 ist hinzuzurechnen. 


(4) Der Bodenwert des unbelasteten Grundstücks im Sinne des Absatzes 1 
Satz 3 ist über die Restlaufzeit des Erbbaurechts mit dem sich aus der Anlage 26 er-
gebenden Abzinsungsfaktor abzuzinsen. Für die Abzinsung sind die Zinssätze zu ver-
wenden, die der Ermittlung des Erbbaugrundstücksfaktors im Sinne des Absatzes 2 
Satz 2 zugrunde gelegt wurden. Soweit von den Gutachterausschüssen keine derarti-
gen Zinssätze zur Verfügung stehen, gelten die Zinssätze nach § 193 Absatz 4 Satz 3. 
Liegt ein immerwährendes Erbbaurecht vor, ist der Abzinsungsfaktor 0.  


(5) Der vertraglich vereinbarte jährliche Erbbauzins ist über die Restlaufzeit des 
Erbbaurechts mit dem sich aus Anlage 21 ergebenden Vervielfältiger zu kapitalisieren. 
Für die Kapitalisierung sind die Zinssätze zu verwenden, die der Ermittlung des Erb-
baugrundstücksfaktors im Sinne des Absatzes 2 Satz 2 zugrunde gelegt wurden. So-
weit von den Gutachterausschüssen keine derartigen Zinssätze zur Verfügung stehen, 
gelten die Zinssätze nach § 193 Absatz 4 Satz 3. Liegt ein immerwährendes Erbbau-
recht vor, entspricht der Vervielfältiger dem Kehrwert des nach Satz 2 oder 3 anzuwen-
denden Zinssatzes.“ 


15. § 195 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) Die Angabe „(Absatz 2)“ wird durch die Wörter „(Absätze 2 bis 4)“ ersetzt. 
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bb) Die Angabe „(Absatz 3)“ wird durch die Wörter „(Absätze 5 bis 7)“ ersetzt. 


cc) Folgender Satz wird angefügt: 


„Die ermittelten Grundbesitzwerte dürfen nicht weniger als 0 Euro betragen.“ 


b) Die Absätze 2 und 3 werden wie folgt gefasst: 


„(2) Der Wert des Gebäudes auf fremdem Grund und Boden wird ermittelt 
durch Bildung der Summe aus 


1. dem Wert des Grundstücks, der nach den §§ 179, 182 bis 196 festzustellen 
wäre, wenn die Belastung mit dem Nutzungsrecht nicht bestünde, abzüglich 
des Bodenwerts des unbelasteten Grundstücks nach § 179 und  


2. der nach Absatz 3 über die Restlaufzeit des Nutzungsrechts kapitalisierten 
Differenz aus dem angemessenen Verzinsungsbetrag des Bodenwerts des 
unbelasteten Grundstücks und dem vertraglich vereinbarten jährlichen Nut-
zungsentgelt. 


Ein bei Ablauf des Nutzungsrechts nicht zu entschädigender Wertanteil der Ge-
bäude oder des Gebäudes nach Absatz 4 ist abzuziehen. 


(3) Der Unterschiedsbetrag aus dem angemessenen Verzinsungsbetrag des 
Bodenwerts des unbelasteten Grundstücks und dem vertraglich vereinbarten jähr-
lichen Nutzungsentgelt ist über die Restlaufzeit des Nutzungsrechts mit dem sich 
aus der Anlage 21 ergebenden Vervielfältiger zu kapitalisieren. Für die Kapitalisie-
rung sind die von den Gutachterausschüssen ermittelten Liegenschaftszinssätze 
nach Maßgabe des § 177 Absatz 2 und 3 zugrunde zu legen. Soweit von den Gut-
achterausschüssen keine derartigen Liegenschaftszinssätze zur Verfügung ste-
hen, gelten die Zinssätze nach § 193 Absatz 4 Satz 3 entsprechend. Der ange-
messene Verzinsungsbetrag des Bodenwerts des fiktiv unbelasteten Grundstücks 
ergibt sich durch Anwendung des Zinssatzes nach Satz 2 oder 3 auf den Boden-
wert nach § 179. Liegt ein immerwährendes Nutzungsrecht vor, entspricht der Ver-
vielfältiger dem Kehrwert des nach Satz 2 oder 3 anzuwendenden Zinssatzes.“  


c) Die folgenden Absätze 4 bis 7 werden angefügt: 


„(4) Zur Ermittlung des bei Ablauf des Nutzungsrechts nicht zu entschädigen-
den Wertanteils der Gebäude oder des Gebäudes im Sinne des Absatzes 2 Satz 2 
ist auf den Zeitpunkt des Ablaufs des Nutzungsrechts die Differenz aus dem Wert 
des unbelasteten Grundstücks nach den §§ 179, 182 bis 196 und dem Bodenwert 
nach § 179 zu ermitteln. Hierbei ist die Restnutzungsdauer des Gebäudes bei Ab-
lauf des Nutzungsrechts zugrunde zu legen. Die so ermittelte Differenz ist über die 
Restlaufzeit des Nutzungsrechts nach Maßgabe der Anlage 26 auf den Bewer-
tungsstichtag abzuzinsen. Für die Abzinsung sind die Liegenschaftszinssätze im 
Sinne des Absatzes 3 Satz 2 oder 3 anzuwenden. Liegt ein immerwährendes Nut-
zungsrecht vor, ist der Abzinsungsfaktor 0. Die auf den Bewertungsstichtag abge-
zinste Differenz ist mit dem nicht zu entschädigenden Wertanteil der jeweiligen 
Gebäude zu multiplizieren. Ist der Nutzer verpflichtet, das Gebäude bei Ablauf des 
Nutzungsrechts zu beseitigen, ergibt sich kein Wertanteil des Gebäudes.  


(5) Der Wert des mit dem Nutzungsrecht belasteten Grundstücks wird ermit-
telt durch Bildung der Summe aus 


1. dem nach Absatz 6 über die Restlaufzeit des Nutzungsrechts abgezinsten 
Wert des Grundstücks, der nach § 179 festzustellen wäre, wenn die Belastung 
mit dem Nutzungsrecht nicht bestünde, und  
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2. dem nach Absatz 7 über die Restlaufzeit des Nutzungsrechts kapitalisierten 
vertraglich vereinbarten jährlichen Nutzungsentgelt. 


Ein bei Ablauf des Nutzungsrechts nicht zu entschädigender Wertanteil der Ge-
bäude oder des Gebäudes im Sinne des Absatzes 4 ist hinzuzurechnen.  


(6) Der Wert des unbelasteten Grundstücks nach § 179 ist über die Restlauf-
zeit des Nutzungsrechts mit dem sich aus der Anlage 26 ergebenden Abzinsungs-
faktor abzuzinsen. Für die Abzinsung sind die Zinssätze nach Absatz 3 Satz 2 o-
der 3 zugrunde zu legen. Liegt ein immerwährendes Nutzungsrecht vor, ist der 
Abzinsungsfaktor 0. 


(7) Das vertraglich vereinbarte jährliche Nutzungsentgelt ist über die Rest-
laufzeit des Nutzungsrechts mit dem sich aus der Anlage 21 ergebenden Verviel-
fältiger zu kapitalisieren. Für die Kapitalisierung sind die Zinssätze nach Absatz 3 
Satz 2 oder 3 zugrunde zu legen. Liegt ein immerwährendes Nutzungsrecht vor, 
entspricht der Vervielfältiger dem Kehrwert des nach Absatz 3 Satz 2 oder 3 anzu-
wendenden Zinssatzes.“ 


16. Die Überschrift des § 235 wird wie folgt gefasst: 


„§ 235 


Feststellungszeitpunkt“. 


17. Dem § 265 werden die folgenden Absätze 13 und 14 angefügt: 


„(13) Bis zu dem nach § 153 Absatz 4 Satz 3 jeweils festgelegten Beginn der elekt-
ronischen Übermittlung ist § 153 Absatz 2 und 4 in der bis zum … [einsetzen: Datum 
des Tags der Verdkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] gültigen Fassung 
weiter anzuwenden. 


(14) § 177 Absatz 2, 3 und 4, § 181 Absatz 9, § 183 Absatz 2 Satz 3, § 184 Ab-
satz 3 und 4, § 185 Absatz 3 Satz 4 bis 7, § 187 Absatz 2 und 3, § 188 Absatz 1 und 2, 
§ 189 Absatz 1 und 4, §§ 190 191, 193, 194 und 195 sowie die Anlagen 21, 22, 23, 24 
und 25 in der Fassung des Artikels 12 des Gesetzes vom … (BGBl. I S …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] sind auf 
Bewertungsstichtage nach dem 31. Dezember 2022 anzuwenden.“ 


18. In § 266 Absatz 4 Satz 1 und 2 werden jeweils nach dem Wort „Grundsteuermessbe-
scheide“ die Wörter „ , Bescheide über die Zerlegung des Grundsteuermessbetrags“ 
eingefügt. 


19. In Anlage 15 wird in der Zeile „übrige Fläche der forstwirtschaftlichen Nutzung“ in 
Spalte 6 die Angabe „Anlage 15a“ gestrichen. 


20. In der Überschrift der Anlage 21 wird der Klammerzusatz wie folgt gefasst: 


„(zu § 185 Absatz 3 Satz 1, § 193 Absatz 4 Satz 1, § 194 Absatz 5 Satz 1 und § 195 
Absatz 3 Satz 1 und Absatz 7 Satz 1)“. 


21. Anlage 22 wird wie folgt geändert: 


a) In der Überschrift wird das Wort „Wirtschaftliche“ gestrichen und im Klammerzu-
satz die Angabe „§ 190 Abs. 4 Satz 2“ durch die Angabe „§ 190 Absatz 6 Satz 1 
und 2“ ersetzt. 







 - 37 -   


b) Nach den Wörtern „Ein- und Zweifamilienhäuser“, „Mietwohngrundstücke, Mehrfa-
milienhäuser“, „Wohnungseigentum“ sowie „Gemischt genutzte Grundstücke 
(Wohnhäuser mit Mischnutzung)“ wird jeweils die Angabe „70 Jahre“ durch „80 
Jahre“ ersetzt.  


c) Nach dem Wort „Krankenhäuser“ wird das Wort „ , Kliniken“ eingefügt. 


d) Die Wörter „Saalbauten/Veranstaltungsgebäude“ werden durch die Wörter „Saal-
bauten, Veranstaltungsgebäude“ ersetzt. 


e) Nach dem Wort „Mehrzweckhallen“ wird das Wort „ , Scheunen“ eingefügt. 


22. Anlage 23 wird wie folgt gefasst: 


„Anlage 23  
(zu § 187 Absatz 2 und 3) 


Bewirtschaftungskosten 


I. Bewirtschaftungskosten für Wohnnutzung 


1. Verwaltungskosten (Basiswerte) 


jährlich je Wohnung 230 Euro 


jährlich je Garage oder ähnlichen Einstell-
platz 30 Euro 


2. Instandhaltungskosten (Basiswerte) 


jährlich je Quadratmeter Wohnfläche 9 Euro 


jährlich je Garage oder ähnlichen Einstell-
platz 


68 Euro 


3. Mietausfallwagnis 


jährlicher Rohertrag 2 Prozent 


II. Bewirtschaftungskosten für gewerbliche Nutzung 


1. Verwaltungskosten 


Jährlicher Rohertrag 3 Prozent 


2. Instandhaltungskosten 


jährlich je Quadratmeter Nutzfläche (alle 
Gebäudearten der Anlage 24, Teil II., mit 
Ausnahme der nachfolgend genannten Ge-
bäudearten) 


100 Prozent der Instandhal-
tungskosten je Quadratmeter 
Wohnfläche gemäß I.2. 


jährlich je Quadratmeter Nutzfläche (Ge-
bäudeart 13 der Anlage 24, Teil II.) 


50 Prozent der Instandhaltungs-
kosten je Quadratmeter Wohn-
fläche gemäß I.2. 
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jährlich je Quadratmeter Nutzfläche (Ge-
bäudearten 15 bis 16 und 18 der Anlage 24, 
Teil II.) 


30 Prozent der Instandhaltungs-
kosten je Quadratmeter Wohn-
fläche gemäß I.2. 


3. Mietausfallwagnis 


jährlicher Rohertrag 4 Prozent 


Die Anpassung der Basiswerte nach den Nummern I.1 und I.2 erfolgt jährlich mit dem 
Prozentsatz, um den sich der vom Statistischen Bundesamt festgestellte Verbraucher-
preisindex für Deutschland für den Monat Oktober 2001 gegenüber demjenigen für den 
Monat Oktober des Jahres, das dem Stichtag der Ermittlung des Liegenschaftszinssat-
zes vorausgeht, erhöht oder verringert hat. Die Werte für die Instandhaltungskosten 
pro m² sind auf eine Nachkommastelle und bei den Instandhaltungskosten pro Garage 
oder ähnlichen Einstellplatz sowie bei Verwaltungskosten kaufmännisch auf volle Euro 
zu runden.“ 


23. Die Überschrift der Anlage 24 wird wie folgt gefasst: 


„Anlage 24 
(zu § 190 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 und Anlage 23) 


Regelherstellungskosten“. 


24. Anlage 25 wird wie folgt gefasst: 


„Anlage 25  
(zu § 191 Satz 2) 


Wertzahlen für Ein- und Zweifamilienhäuser nach § 181 Absatz 1 Num-
mer 1 und Wohnungseigentum nach § 181 Absatz 1 Nummer 3 


Vorläufiger Sachwert 
§ 189 Absatz 3 


 


Bodenrichtwert oder abgeleiteter Bodenwert in EUR/m² 
nach § 179 Satz 4 


30 


EUR/m² 


60 


EUR/m² 


120 


EUR/m² 


180 


EUR/m² 


50.000 EUR 1,4 1,5 1,6 1,7 


100.000 EUR 1,2 1,3 1,4 1,4 


150.000 EUR 1,0 1,1 1,3 1,3 


200.000 EUR 0,9 1,0 1,2 1,2 


300.000 EUR 0,9 1,0 1,1 1.1 


400.000 EUR 0,8 0,9 1,0 1,1 


500.000 EUR 0,8 0,9 1,0 1,0 


 


Vorläufiger Sachwert 
§ 189 Absatz 3 


 


Bodenrichtwert oder abgeleiteter Bodenwert in EUR/m² nach 
§ 179 Satz 4 


250 


EUR/m² 


350 


EUR/m² 


500 


EUR/m² 


1000 


EUR/m² 


50.000 EUR 1,7 1,7 1,8 1,8 
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100.000 EUR 1,5 1,5 1,6 1,7 


150.000 EUR 1,3 1,4 1,5 1,6 


200.000 EUR 1,3 1,4 1,5 1,6 


300.000 EUR 1,2 1,3 1,4 1,5 


400.000 EUR 1,2 1,3 1,4 1,5 


500.000 EUR 1,1 1,2 1,3 1,4 


Für vorläufige Sachwerte und Bodenrichtwerte oder abgeleitete Bodenwerte zwischen 
den angegebenen Intervallen sind die Wertzahlen durch lineare Interpolation zu be-
stimmen. Über den tabellarisch aufgeführten Bereich hinaus ist keine Extrapolation 
durchzuführen. Für Werte außerhalb des angegebenen Bereichs gilt der nächstgele-
gene vorläufige Sachwert oder Bodenrichtwert oder abgeleitete Bodenwert. 


Wertzahlen für Teileigentum, Geschäftsgrundstücke, gemischtgenutzte 
Grundstücke und sonstige bebaute Grundstücke nach § 181 Absatz 1 


Nummer 3 bis 6 


Vorläufiger Sachwert 
§ 189 Absatz 3 


Bodenrichtwert oder abgeleiteter Bodenwert in EUR/m² nach 
§ 179 Satz 4 


 
50 


EUR/m² 


150 


EUR/m² 


400 


EUR/m² 


500.000 EUR 0,8 0,9 1,0 


750.000 EUR 0,8 0,9 1,0 


1.000.000 EUR 0,7 0,8 0,9 


1.500.000 EUR 0,7 0,8 0,9 


2.000.000 EUR 0,7 0,8 0,8 


3.000.000 EUR 0,7 0,7 0,7 


Für vorläufige Sachwerte und Bodenrichtwerte oder abgeleitete Bodenwerte zwischen 
den angegebenen Intervallen sind die Wertzahlen durch lineare Interpolation zu be-
stimmen. Über den tabellarisch aufgeführten Bereich hinaus ist keine Extrapolation 
durchzuführen. Für Werte außerhalb des angegebenen Bereichs gilt der nächstgele-
gene vorläufige Sachwert oder Bodenrichtwert oder abgeleitete Bodenwert.“ 


25. Anlage 39 wird wie folgt geändert: 


a) In Tabelle unter Ziffer I wird die Überschrift der Spalten 2 und 3 wird wie folgt ge-
fasst: 


„Gebäudeart* Wohnfläche** (je Wohnung)“. 


b) In der Ziffer II wird im Satz nach der Tabelle der Punkt durch ein Semikolon ersetzt 
und folgender Satz angefügt: 


„nicht aufgeführte Gemeinden sind der Mietniveaustufe 3 zuzuordnen.“ 


26. In Anlage 43 Zeile 1 Spalte 2 wird das Wort „Bodenrichtwert“ durch die Wörter „Boden-
richtwert oder in EUR/m² umgerechneter Bodenwert nach § 247 Absatz 3“ ersetzt. 
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Artikel 13 


Weitere Änderung des Bewertungsgesetzes 


In § 256 Absatz 3 Satz 1 des Bewertungsgesetzes, das zuletzt durch Artikel 12 dieses 
Gesetzes geändert worden ist, werden die Wörter „Absatz 1 Satz 2 Nummer 1“ durch die 
Wörter „Absatz 1 Satz 2 Nummer 2“ ersetzt. 


Artikel 14 


Änderung des Grundsteuergesetzes 


Das Grundsteuergesetz vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 965), das zuletzt durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2931) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 


1. In § 4 Nummer 6 Satzteil vor Satz 2 wird die Angabe „§ 13 Abs. 1“ durch die Wörter 
„§ 16 Absatz 1, § 17 Absatz 3, § 18 Absatz 3“ ersetzt. 


2. § 15 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 werden die Wörter „für jeden Erhebungszeitraum 
innerhalb des Hauptveranlagungszeitraums“ durch die Wörter „im Hauptveranla-
gungszeitraum“ ersetzt. 


b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 1 Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 


„3. einer Genossenschaft oder einem Verein zugerechnet wird, für deren o-
der dessen Tätigkeit eine Steuerbefreiung nach § 5 Absatz 1 Nummer 10 
des Körperschaftsteuergesetzes besteht und soweit der Grundbesitz der 
begünstigten Tätigkeit zuzuordnen ist.“ 


bb) Absatz 4 Satz 2 und 3 wird aufgehoben. 


c) Folgender Absatz 6 wird angefügt:  


„(6) Der Abschlag auf die Steuermesszahl nach den Absätzen 2 bis 5 wird auf 
Antrag zunächst für jeden Erhebungszeitraum innerhalb des Hauptveranlagungs-
zeitraums gewährt, wenn nachgewiesen wird, dass die jeweiligen Voraussetzun-
gen zum Hauptveranlagungszeitpunkt vorliegen. Treten die Voraussetzungen der 
Absätze 2 bis 5 erst im Laufe des Hauptveranlagungszeitraums ein und liegen sie 
zu Beginn des Erhebungszeitraums vor, wird der Steuermessbetrag auf Antrag 
nach § 17 Absatz 2 Nummer 1 neu veranlagt. Entfallen die Voraussetzungen der 
Absätze 2 bis 5, ist dies nach § 19 Absatz 2 anzuzeigen und der Steuermessbe-
trag nach § 17 Absatz 2 Nummer 1 neu zu veranlagen oder nach § 21 zu ändern. 
Der Antrag auf eine Ermäßigung der Steuermesszahl nach den Absätzen 2 bis 5 
kann durch eine entsprechende Angabe in einer Erklärung nach § 228 Absatz 1 
des Bewertungsgesetzes erfolgen.“ 


3. § 19 wird wie folgt geändert: 
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a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Steuergegenstandes“ die Wörter „ , die 
zu einer Änderung oder zum Wegfall der Steuerbefreiung führen kann,“ eingefügt. 


b) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 


„(3) Die Anzeigen nach den Absätzen 1 und 2 sind Steuererklärungen im 
Sinne der Abgabenordnung, die eigenhändig zu unterschreiben sind.“ 


4. In § 33 Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „§ 236 Absatz 3“ durch die Angabe „§ 236 
Absatz 2“ ersetzt. 


Artikel 15 


Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 


Das Grunderwerbsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Februar 
1997 (BGBl. I S. 418, 1804), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 
(BGBl. I S. 2056) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 6 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 4 werden vor den Wörtern „von einer Gesamthand“ die Wörter „das Grund-
stück“ eingefügt. 


b) Nach Satz 4 wird folgender Satz eingefügt: 


„Bei der Anwendung des Satzes 2 gilt die Ausübung der Option nach § 1a des 
Körperschaftsteuergesetzes als Verminderung des Anteils des Gesamthänders 
am Vermögen der erwerbenden Gesamthand, wenn die Option innerhalb der je-
weils für Satz 2 geltenden Frist ausgeübt und wirksam wird.“ 


2. Dem § 19 wird folgender Absatz 7 angefügt: 


„(7) In den Fällen des Absatzes 2 Nummer 4 beginnt die Festsetzungsfrist mit Ab-
lauf des Kalenderjahres, in dem das in Absatz 4 Satz 1 genannte Finanzamt von der 
anzeigepflichtigen Änderung Kenntnis erlangt hat, spätestens jedoch zehn Jahre nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die anzeigepflichtige Änderung eingetreten ist.“ 


Artikel 16 


Weitere Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 


Das Grunderwerbsteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 15 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 5 Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „fünf Jahren“ durch die Wörter „zehn Jahren“ 
ersetzt. 


2. In § 23 Absatz 18 und 24 wird jeweils die Angabe „§ 5 Absatz 3“ durch die Wörter „§ 5 
Absatz 3 Satz 1“ ersetzt. 
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Artikel 17 


Änderung des Steueroasen-Abwehrgesetzes 


Das Steueroasen-Abwehrgesetz vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2056) wird wie folgt 
geändert: 


1. § 10 wird wie folgt gefasst: 


„§ 10 


Quellensteuermaßnahmen 


(1) Über § 49 des Einkommensteuergesetzes hinaus liegen steuerpflichtige Ein-
künfte derjenigen natürlichen Personen sowie derjenigen Körperschaften, Personen-
vereinigungen oder Vermögensmassen, die in einem nicht kooperativen Steuerho-
heitsgebiet ansässig sind, auch vor, soweit sie Einkünfte erzielen aus: 


1. Finanzierungsbeziehungen. Inhaberschuldverschreibungen, die durch eine Globa-
lurkunde verbrieft und im Rahmen der Girosammelverwahrung bei einem Zentral-
verwahrer verwahrt werden und mit diesen vergleichbare Schuldtitel, die an einer 
anerkannten Börse im Sinne des § 138 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b 
Satz 2 der Abgabenordnung handelbar sind, gelten nicht als Finanzierungsbezie-
hungen; 


2. Versicherungs- oder Rückversicherungsprämien; 


3. der Erbringung von Dienstleistungen, soweit sie nicht bereits von den Nummern 1 
und 2 erfasst sind. Nutzungsüberlassungen gelten nicht als Erbringung von Dienst-
leistungen; 


4. dem Handel mit Waren oder Dienstleistungen im Sinne der Nummer 3 oder 


5. der Vermietung und Verpachtung oder der Veräußerung von Rechten, die in ein 
inländisches öffentliches Buch oder Register eingetragen sind. 


Steuerpflichtige Einkünfte nach Satz 1 liegen bei dessen Nummern 1 bis 4 nur vor, 
wenn sie nach § 2 Absatz 1 Satz 1 erster Halbsatz des Einkommensteuergesetzes bei 
unbeschränkt Steuerpflichtigen der Besteuerung unterlägen, und die dem Steuerpflich-
tigen hierbei gewährten Vergütungen als Betriebsausgaben oder Werbungskosten ei-
nes anderen unbeschränkt Steuerpflichtigen ungeachtet des § 8 Satz 1 bei dessen 
Veranlagung zur Einkommen- oder Körperschaftsteuer ungeachtet der Wahl der Ge-
winnermittlungsart berücksichtigt werden können. 


(2) § 50a Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 und 2 und Absatz 3 bis 5 des Einkommen-
steuergesetzes und §§ 73c bis 73g der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 
sowie die weiteren gesetzlichen Vorschriften, die an den Steuerabzug auf Grund des 
§ 50a des Einkommensteuergesetzes anknüpfen, gelten für die Vergütungen im Sinne 
des Absatzes 1 Satz 1 entsprechend. Dabei ist § 50a Absatz 2 Satz 1 des Einkommen-
steuergesetzes mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Steuerabzug 15 Prozent der 
gesamten Einnahmen beträgt.“ 


2. Nach § 13 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 
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„(1a) § 10 in der Fassung des Artikels 17 des Gesetzes vom … (BGBl. I S …) [ein-
setzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist 
erstmals ab dem 1. Januar 2022 anzuwenden.“ 


Artikel 18 


Änderung der Abgabenordnung 


Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2022 
(BGBl. I S. 1142) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Nach § 30 Absatz 4 Nummer 2c wird folgende Nummer 2d eingefügt: 


„2d. sie der Sicherung, Nutzung und wissenschaftlichen Verwertung von Archivgut der 
Finanzbehörden durch das Bundesarchiv nach Maßgabe des Bundesarchivgeset-
zes sowie durch das zuständige Landes- oder Kommunalarchiv nach Maßgabe 
des einschlägigen Landesgesetzes oder der einschlägigen kommunalen Satzung 
dient,“. 


2. Dem § 31a Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 


„In den Fällen von Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb oder Nummer 2 
ist die Offenbarung auf Ersuchen der zuständigen Stellen auch zulässig, soweit sie für 
die Durchführung eines Strafverfahrens wegen einer zu Unrecht erlangten Leistung aus 
öffentlichen Mitteln erforderlich ist.“ 


3. In § 32i Absatz 5 Satz 2 wird der Punkt am Ende durch die Wörter „ ; § 38 Absatz 3 der 
Finanzgerichtsordnung gilt entsprechend.“ ersetzt. 


4. In § 89a Absatz 7 Satz 9 wird die Angabe „und 6“ durch die Angabe „und 7“ ersetzt. 


5. § 122 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 2 werden die Wörter „des Satzes 3“ durch die Wörter „der Sätze 3 und 4“ 
ersetzt. 


b) Folgender Satz wird angefügt: 


„Erfolgt die öffentliche Zustellung durch Bekanntmachung einer Benachrichtigung 
auf der Internetseite oder in einem elektronischen Portal der Finanzbehörden, kön-
nen die Anordnung und die Dokumentation nach § 10 Absatz 1 Satz 2 und Ab-
satz 2 Satz 5 des Verwaltungszustellungsgesetzes elektronisch erfolgen.“ 


6. § 139b wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt: 


„(3a) Außerdem speichert das Bundeszentralamt für Steuern zu natürlichen 
Personen die für sie nach Absatz 10 zuletzt übermittelte internationale Kontonum-
mer (IBAN), bei ausländischen Kreditinstituten auch den internationalen Banken-
Identifizierungsschlüssel (BIC).“ 


b) Nach Absatz 4b wird folgender Absatz 4c eingefügt: 
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„(4c) Die nach Absatz 3a gespeicherten Daten werden gespeichert, um eine 
unbare Auszahlung von Leistungen aus öffentlichen Mitteln zu ermöglichen, bei 
denen die Verwendung der nach Absatz 3a gespeicherten Daten vorgesehen ist. 
Die in Absatz 3 aufgeführten Daten werden bei einer natürlichen Person auch für 
die in Satz 1 genannten Zwecke gespeichert.“ 


c) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 wird die Angabe „4b“ durch die Angabe „4c“ ersetzt. 


bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 


„Die in Absatz 3a aufgeführten Daten dürfen nur für die in Absatz 4c genann-
ten Zwecke verarbeitet werden; eine Übermittlung, Verwendung oder Be-
schlagnahme dieser Daten nach anderen Rechtsvorschriften ist unzulässig.“ 


d) Dem Absatz 7 werden folgende Sätze angefügt: 


„Wird im Melderegister eine Person gespeichert, der nach eigenen Angaben noch 
keine Identifikationsnummer zugeteilt worden ist, so können die Meldebehörden 
dies in einem maschinellen Verfahren beim Bundeszentralamt für Steuern über-
prüfen; dabei dürfen nur die Daten nach Absatz 3 verwendet werden. Stimmen die 
von der Meldebehörde übermittelten Daten mit den beim Bundeszentralamt für 
Steuern nach Absatz 3 gespeicherten Daten überein, teilt das Bundeszentralamt 
für Steuern der Meldebehörde die in Absatz 3 Nummer 1, 3, 5, 8 und 10 genannten 
Daten mit; andernfalls teilt es der Meldebehörde mit, dass keine Zuordnung mög-
lich war.“ 


e) Die folgenden Absätze 10 bis 13 werden angefügt: 


„(10) Für natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben und für die nach § 63 des Einkommensteuergesetzes Kindergeld festgesetzt 
worden ist, teilt die zuständige Familienkasse als mitteilungspflichtige Stelle dem 
Bundeszentralamt für Steuern unter Angabe der in Absatz 3 Nummer 1 und 8 ge-
nannten Daten der natürlichen Person die IBAN, bei ausländischen Kreditinstituten 
auch die BIC, des Kontos mit, auf welches das Kindergeld zuletzt ausgezahlt wor-
den ist; dies gilt nicht, wenn es sich bei dem tatsächlichen Zahlungsempfänger 
weder um den Kindergeldberechtigten noch um das Kind handelt. Außerdem kön-
nen natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, dem Bundes-
zentralamt für Steuern die IBAN, bei ausländischen Kreditinstituten auch die BIC, 
des für Auszahlungen in den Fällen des Absatzes 4c maßgeblichen Kontos unter 
Angabe der in Absatz 3 Nummer 1 und 8 genannten Daten durch das kontofüh-
rende Kreditinstitut im Auftrag übermitteln lassen; die Kreditinstitute haben zu die-
sem Zweck ein geeignetes Verfahren bereitzustellen. Änderungen nach den Sät-
zen 1 bis 2 bereits mitgeteilter Kontoverbindungen sind dem Bundeszentralamt für 
Steuern unter Angabe der in Absatz 3 Nummer 1 und 8 genannten Daten umge-
hend mitzuteilen. 


(11) Die Übermittlung der in Absatz 10 genannten Daten an das Bundeszent-
ralamt für Steuern muss elektronisch nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz 
über die amtlich bestimmte Schnittstelle erfolgen. 


(12) Das Bundeszentralamt für Steuern stellt den für ein Verfahren im Sinne 
des Absatzes 4c zuständigen Stellen die in Absatz 3 Nummer 1, 3, 5, 8, 10, 12 
und 13 sowie Absatz 3a genannten Daten zum automationsgestützten Abgleich 
oder zum Abruf durch Datenfernübertragung zur Verfügung. 
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(13) Die in Absatz 10 Satz 1 genannte mitteilungspflichtige Stelle hat die maß-
gebliche IBAN, bei ausländischen Kreditinstituten auch die BIC, unter Angabe der 
in Absatz 3 Nummer 1 und 8 genannten Daten zu einem vom Bundesministerium 
der Finanzen zu bestimmenden und im Bundesgesetzblatt bekanntzumachenden 
Zeitpunkt erstmalig an das Bundeszentralamt für Steuern zu übermitteln. Wird das 
Kindergeld erstmals nach dem vom Bundesministerium der Finanzen nach Satz 1 
bestimmten Zeitpunkt ausgezahlt, gilt Satz 1 entsprechend. Datenübermittlungen 
nach Absatz 10 Satz 2 können erstmals ab dem vom Bundesministerium der Fi-
nanzen nach Satz 1 bestimmten Zeitpunkt erfolgen.“ 


7. In § 150 Absatz 7 Satz 2 wird das Wort „soweit“ durch die Wörter „soweit sie in den 
Steuererklärungsformularen als eDaten gekennzeichnet sind oder bei nach amtlich vor-
geschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung übermittelten Steuererklärun-
gen für den Belegabruf bereitgestellt werden und“ ersetzt. 


8. In § 162 Absatz 4a Satz 1 werden die Wörter „zur Umsetzung steuerlicher Abwehrmaß-
nahmen gegen Steuervermeidung und unfairen Steuerwettbewerb“ durch die Wörter 
„zur Abwehr von Steuervermeidung und unfairem Steuerwettbewerb“ ersetzt. 


9. § 188 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 1 werden nach dem Wort „schriftlicher“ die Wörter „oder elektronischer“ 
eingefügt. 


b) Folgender Satz wird angefügt: 


„Die Bekanntgabe an Gemeinden erfolgt durch Bereitstellung zum Abruf nach 
§ 122a; eine Einwilligung der Gemeinde ist nicht erforderlich.“ 


10. In § 191 Absatz 1 Satz 3 werden nach dem Wort „schriftlich“ die Wörter „oder elektro-
nisch“ eingefügt. 


11. In § 224 Absatz 2 Nummer 3 werden die Wörter „einer Einzugsermächtigung“ durch 
die Wörter „eines SEPA-Lastschriftmandats“ ersetzt. 


12. § 229 wird wie folgt geändert: 


a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 


„Wird die Festsetzung oder Anmeldung eines Anspruchs aus dem Steuerschuld-
verhältnis aufgehoben, geändert oder nach § 129 berichtigt, so beginnt die Verjäh-
rung des gesamten Anspruchs erst mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Auf-
hebung, Änderung oder Berichtigung wirksam geworden ist.“ 


b) In Absatz 2 werden die Wörter „in dem der Haftungsbescheid wirksam geworden 
ist“ durch die Wörter „in dem die Zahlungsaufforderung nachgeholt worden ist, 
spätestens aber fünf Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem der Haftungs-
bescheid wirksam geworden ist.“ ersetzt. 


13. § 230 wird wie folgt geändert: 


a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 


b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 


„(2) Die Verjährung ist gehemmt, solange die Festsetzungsfrist des An-
spruchs noch nicht abgelaufen ist. § 171 Absatz 14 ist dabei nicht anzuwenden.“ 
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14. Dem § 249 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 


„§ 757a Absatz 5 der Zivilprozessordnung ist dabei nicht anzuwenden.“ 


15. In § 251 Absatz 3 werden nach dem Wort „schriftlichen“ die Wörter „oder elektroni-
schen“ eingefügt. 


16. In § 371 Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „werden,“ die Wörter „sowie die Ver-
zugszinsen nach Artikel 114 des Zollkodex der Union“ eingefügt. 


17. In § 398a Absatz 1 Nummer 1 werden nach dem Wort „werden,“ die Wörter „sowie die 
Verzugszinsen nach Artikel 114 des Zollkodex der Union“ eingefügt. 


Artikel 19 


Weitere Änderung der Abgabenordnung 


§ 139b der Abgabenordnung, die zuletzt durch Artikel 18 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In Absatz 7 Satz 2 werden die Wörter „Satz 2 bis 5“ durch die Wörter „Satz 2 bis 4“ 
ersetzt.  


2. In Absatz 8 wird die Angabe „Nr. 1 bis 10“ durch die Wörter „Nummer 1 bis 12“ ersetzt 
und folgender Satz wird angefügt: 


„Die Mitteilungspflicht der Registermodernisierungsbehörde gegenüber dem Bundes-
zentralamt für Steuern nach § 4 Absatz 4 des Identifikationsnummerngesetzes bleibt 
unberührt.“ 


Artikel 20 


Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung 


Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976 
(BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. Juli 2022 
(BGBl. I S. 1142) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 8 Absatz 5 in der Fassung des Artikels 6 des Gesetzes vom 26. November 2019 
(BGBl. I S. 1794) wird Absatz 6. 


2. Dem § 10a wird folgender Absatz angefügt: 


„(5) § 150 Absatz 7 Satz 2 der Abgabenordnung in der am … [einsetzen: Tag nach 
der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist auf 
Steuererklärungen anzuwenden, die nach dem … [einsetzen: Tag nach der Verkün-
dung des vorliegenden Änderungsgesetzes] abgegeben werden.“ 


3. Dem § 14 wird folgender Absatz angefügt: 


„(6) Die §§ 229 und 230 der Abgabenordnung in der am … [einsetzen: Tag nach 
der Verkündung des Jahressteuergesetzes 2022] geltenden Fassung gelten für alle 
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am … [einsetzen: Tag nach der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] 
noch nicht abgelaufenen Verjährungsfristen.“ 


4. Nach § 18a wird folgender § 18b wird eingefügt: 


„§ 18b 


Zuständigkeit für Klagen nach § 32i Absatz 2 der Abgabenordnung 


§ 32i Absatz 5 Satz 2 der Abgabenordnung in der am … [einsetzen: Tag nach der 
Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist auf alle 
nach dem … [einsetzen: Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] 
anhängig gewordenen Klagen anzuwenden.“ 


5. § 35 wird wie folgt gefasst: 


„§ 35  


Abrufverfahren bei Steuermessbeträgen und Zerlegungsbescheiden 


§ 184 Absatz 3 Satz 2 und § 188 Absatz 1 Satz 2 der Abgabenordnung finden erst-
mals für die Steuermessbeträge und Zerlegungsbescheide Anwendung, die für Real-
steuern des Jahres 2025 maßgeblich sind. Für Zwecke der Grundsteuer findet § 188 
Absatz 1 Satz 2 der Abgabenordnung erst Anwendung, wenn die technischen und or-
ganisatorischen Voraussetzungen für den elektronischen Abruf erfüllt sind, spätestens 
aber ab dem 1.Januar 2025.“ 


Artikel 21 


Weitere Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenord-
nung 


Nach Artikel 97 § 5 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung, das zuletzt durch 
Artikel 20 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird folgender § 5a eingefügt: 


„§ 5a 


Identifikationsnummer 


§ 139b Absatz 8 der Abgabenordnung in der Fassung des Artikels 19 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] ist ab dem Tag anzuwenden, an dem das Bundesministerium des In-
nern und für Heimat nach Artikel 22 Satz 3 des Gesetzes vom 28. März 2021 (BGBl. I 
S. 591) im Bundesgesetzblatt bekanntgibt, dass die technischen Voraussetzungen für die 
Verarbeitung der Identifikationsnummer nach Artikel 3 des Gesetzes vom 28. März 2021 
(BGBl. I S. 591) vorliegen. Für Identifikationsnummern nach § 139b der Abgabenordnung, 
die vom Bundeszentralamt für Steuern vor diesem Tag bereits zugeteilt wurden und für die 
durch die Meldebehörden vergebenen vorläufigen Bearbeitungsmerkmale wird das Datum 
nach § 139b Absatz 6 Satz 1 Nummer 11 der Abgabenordnung dem Bundeszentralamt für 
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Steuern von den Meldebehörden im Rahmen einer Bestandsdatenlieferung einmalig mitge-
teilt.“ 


Artikel 22 


Änderung des Gesetzes über die Finanzverwaltung 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 Satz 6 und 7 des Finanzverwaltungsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt durch 
Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Mai 2022 (BGBl. I S. 760) geändert worden ist, wird auf-
gehoben. 


Artikel 23 


Weitere Änderung des Gesetzes über die Finanzverwaltung 


§ 5 Absatz 1 Nummer 11 Satz 6 bis 8 und 10 des Finanzverwaltungsgesetzes, das zu-
letzt durch Artikel 22 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird aufgehoben. 


Artikel 24 


Änderung des Gesetzes über Steuerstatistiken 


§ 2b des Gesetzes über Steuerstatistiken vom 11. Oktober 1995 (BGBl. I S. 1250, 
1409), das zuletzt durch Artikel 35 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) 
geändert worden ist wird wie folgt geändert: 


1. In der Überschrift werden die Wörter „Körperschaft- und Gewerbesteuer“ durch die 
Wörter „Umsatz-, Körperschaft- und Gewerbesteuer“ ersetzt. 


2. In Absatz 1 Satz 1, werden die Wörter „Körperschaft- und Gewerbesteuer“ durch die 
Wörter „Umsatz-, Körperschaft- und Gewerbsteuer“ ersetzt. 


Artikel 25 


Änderung des Steuerberatungsgesetzes 


In § 4 des Steuerberatungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. No-
vember 1975 (BGBl. I S. 2735), das zuletzt durch Artikel 50 des Gesetzes vom 10. August 
2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist, werden die Nummern 12 und 12a durch fol-
gende Nummer 12 ersetzt: 


„12. Kreditinstitute, soweit sie in Vertretung der Gläubiger von Kapitalerträgen Anträge auf 
Erstattung von Kapitalertragsteuer nach § 44a Absatz 9 oder § 50c des Einkommen-
steuergesetzes oder nach § 11 Absatz 1 des Investmentsteuergesetzes stellen,“. 
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Artikel 26 


Weitere Änderung des Steuerberatungsgesetzes 


In § 4 Nummer 11 Satz 1 Buchstabe b des Steuerberatungsgesetzes, das zuletzt durch 
Artikel 25 dieses Gesetzes geändert worden ist, werden die Wörter „§ 3 Nummer 12, 26, 
26a oder 26b“ durch die Wörter „§ 3 Nummer 12, 26, 26a, 26b oder 72“ ersetzt. 


Artikel 27 


Änderung des Bundeskindergeldgesetzes 


Das Bundeskindergeldgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 
2009 (BGBl. I S. 142, 3177), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23. Mai 2022 
(BGBl. I S. 760) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 2 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe d wird wie folgt gefasst: 


„d) einen der folgenden freiwilligen Dienste leistet: 


aa) ein freiwilliges soziales Jahr im Sinne des Jugendfreiwilligendienstegesetzes,  


bb) ein freiwilliges ökologisches Jahr im Sinne des Jugendfreiwilligendienstege-
setzes, 


cc) einen Bundesfreiwilligendienst im Sinne des Bundesfreiwilligendienstgeset-
zes, 


dd) eine Freiwilligentätigkeit im Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps im 
Sinne der Verordnung (EU) 2021/888 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Mai 2021 zur Aufstellung des Programms für das Europäische 
Solidaritätskorps und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) 2018/1475 und 
(EU) Nr. 375/2014 (ABl. L 202 vom 8.6.2021, S. 32),  


ee) einen anderen Dienst im Ausland im Sinne von § 5 des Bundesfreiwilligen-
dienstgesetzes, 


ff) einen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst „weltwärts“ im Sinne der För-
derleitlinie des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung vom 1. Januar 2016,  


gg) einen Freiwilligendienst aller Generationen im Sinne von § 2 Absatz 1a des 
Siebten Buches Sozialgesetzbuch oder  


hh) einen Internationalen Jugendfreiwilligendienst im Sinne der Richtlinie des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom 4. Januar 
2021 (GMBl S. 77) oder“. 


2. § 4 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen. 
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bb) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Kindergeld wird nicht für ein Kind gezahlt, für das eine der folgenden Leis-
tungen zu zahlen ist oder bei entsprechender Antragstellung zu zahlen wäre: 


1. Leistungen für Kinder, die im Ausland gewährt werden und dem Kinder-
geld oder der Kinderzulage aus der gesetzlichen Unfallversicherung nach 
§ 217 Absatz 3 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch in der bis 30. Juni 
2020 geltenden Fassung oder dem Kinderzuschuss aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung nach § 270 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 
in der bis zum 16. November 2016 geltenden Fassung vergleichbar sind, 


2. Leistungen für Kinder, die von einer zwischen- oder überstaatlichen Ein-
richtung gewährt werden und dem Kindergeld vergleichbar sind.“ 


cc) In Satz 2 werden die Wörter „Satz 1 Nummer 3“ durch die Wörter „Satz 1 
Nummer 2“ ersetzt. 


b) Absatz 2 wird aufgehoben. 


Artikel 28 


Änderung der Altersvorsorge-Durchführungsverordnung 


Die Altersvorsorge-Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 28. Februar 2005 (BGBl. I S. 487), die zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 
11. Februar 2021 (BGBl. I S. 154) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 10 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „Absatz 1“ gestrichen. 


2. § 12 Absatz 3 wird aufgehoben. 


3. § 13 wird wie folgt gefasst: 


„§ 13 


Anzeigepflichten des Zulageberechtigten 


Liegt ein Tatbestand des § 95 des Einkommensteuergesetzes vor, hat der Zulage-
berechtigte dies dem Anbieter ab Beginn der Auszahlungsphase anzuzeigen.“ 


Artikel 29 


Aufhebung der BVA-Bundesfamilienkassenverordnung 


Die BVA-Bundesfamilienkassenverordnung vom 20. Mai 2010 (BGBl. I S. 673), die 
durch Artikel 195 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, 
wird aufgehoben. 
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Artikel 30 


Inkrafttreten 


(1) Das Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 9 am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 


(2) Artikel 2 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2007 in Kraft. 


(3) Artikel 3 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2021 in Kraft. 


(4) Artikel 16 tritt mit Wirkung vom 1. Juli 2021 in Kraft. 


(5) Die Artikel 7 und 13 treten mit Wirkung vom 1. Januar 2022 in Kraft. 


(6) Die Artikel 4, 9, 11, 22, 26, 28 und 29 treten am 1. Januar 2023 in Kraft. 


(7) Die Artikel 5, 10 und 23 treten am 1. Januar 2024 in Kraft. 


(8) Artikel 6 tritt am 1. Januar 2025 in Kraft. 


(9) Die Artikel 19 und 21 treten an dem Tag in Kraft, an dem das Bundesministerium 
des Innern und für Heimat nach Artikel 22 Satz 3 des Gesetzes vom 28. März 2021 (BGBl. I 
S. 591) im Bundesgesetzblatt bekannt gibt, dass die technischen Voraussetzungen für die 
Verarbeitung der Identifikationsnummer nach § 139b der Abgabenordnung nach Artikel 3 
des Gesetzes vom 28. März 2021 (BGBl. I S. 591) vorliegen. 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


In verschiedenen Bereichen des deutschen Steuerrechts hat sich fachlich notwendiger Ge-
setzgebungsbedarf ergeben. Dies betrifft insbesondere Anpassungen zur weiteren Digitali-
sierung, zur Verfahrensvereinfachung, zur Rechtssicherheit und Steuergerechtigkeit sowie 
zur Umsetzung des Koalitionsvertrages. Notwendig sind auch Anpassungen an EU-Recht 
und EuGH-Rechtsprechung sowie Reaktionen auf Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts und des Bundesfinanzhofs. Darüber hinaus besteht unvermeidlicher redak-
tioneller und technischer Regelungsbedarf. Hierzu gehören Verfahrens- und Zuständig-
keitsfragen, Folgeänderungen, Anpassungen auf Grund von vorangegangenen Gesetzes-
änderungen und Fehlerkorrekturen. 


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


Mit dem vorliegenden Änderungsgesetz soll diesem fachlich notwendigen Gesetzgebungs-
bedarf entsprochen werden. 


Hierzu gehören insbesondere: 


– Schaffung einer Rechtsgrundlage zum Aufbau eines direkten Auszahlungsweges für 
öffentliche Leistungen unter Nutzung der steuerlichen Identifikationsnummer, § 139b 
AO 


– Modernisierung des Abzugs von Aufwendungen für die betriebliche oder berufliche Tä-
tigkeit in der häuslichen Wohnung 


– Einführung einer Ertragsteuerbefreiung für bestimmte Photovoltaikanlagen 


– Erweiterung der Beratungsbefugnis von Lohnsteuerhilfevereinen im Zusammenhang 
mit steuerbefreiten Photovoltaikanlagen 


– weitgehende Abschaffung der Registerfälle für die Zukunft und rückwirkende Abschaf-
fung der Registerfälle für Drittlizenzen, § 49 EStG 


– Aufhebung der Begrenzung des Spitzensteuersatzes auf 42 Prozent für die Gewinnein-
künfte des Jahres 2007 zur Umsetzung der Vorgaben des BVerfG-Beschlusses 
2 BvL 1/13, § 32c EStG 


– Anhebung des linearen AfA-Satzes für die Abschreibung von Wohngebäuden auf 
3 Prozent, § 7 Absatz 4 EStG 


– vollständiger Sonderausgabenabzug für Altersvorsorgeaufwendungen ab 2023, § 10 
Absatz 3 EStG 


– Erhöhung des Sparer-Pauschbetrags, § 20 Absatz 9 EStG 


– Anhebung des Ausbildungsfreibetrags, § 33a EStG 


– Steuerfreistellung des Grundrentenzuschlages 
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– Verfahrensverbesserungen bei der Riester-Förderung 


– Anpassung der Vorschriften der Grundbesitzbewertung nach dem Sechsten Abschnitt 
des Zweiten Teils des Bewertungsgesetzes an die Immobilienwertermittlungsverord-
nung vom 14. Juli 2021 


Sowie im Bereich der Umsatzsteuer: 


– Nullsteuersatz mit Vorsteuerabzug für die Lieferung und Installation von Photovoltaik-
anlagen 


– Schaffung einer nationalen Vorschrift zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2020/284 des 
Rates vom 18. Februar 2020 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG im Hinblick auf 
die Einführung bestimmter Anforderungen für Zahlungsdienstleister 


– Umsetzung der Verpflichtung zur elektronischen Bereitstellung über Verwaltungspor-
tale nach dem Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen 
(Onlinezugangsgesetz - OZG) vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122, 3138) 


Zudem wird weiterem fachlich gebotenen Regelungsbedarf im Steuerrecht nachgekom-
men. Dazu gehören insbesondere die Klarstellung von Zweifelsfragen sowie Folgeände-
rungen, Fehlerkorrekturen und sonstiger redaktioneller Änderungsbedarf. 


III. Alternativen 


Keine. 


IV. Gesetzgebungskompetenz 


Für die Änderung des Einkommensteuergesetzes (Artikel 1 bis 6), des Umwandlungssteu-
ergesetzes (Artikel 7), des Umsatzsteuergesetzes (Artikel 8 bis 10) ergibt sich die Gesetz-
gebungskompetenz des Bundes aus Artikel 105 Absatz 2 Satz 2 erste Alternative des 
Grundgesetzes (GG), da das Steueraufkommen diesbezüglich dem Bund ganz oder teil-
weise zusteht. 


Für die Änderung des Bewertungsgesetzes (Artikel 12 und 13), der Abgabenordnung (Arti-
kel 18 und 19) und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung (Artikel 20 und 21) 
ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 108 Absatz 5 GG. 


Für die Änderung des Grundsteuergesetzes (Artikel 14) ergibt sich die Gesetzgebungskom-
petenz des Bundes aus Artikel 105 Absatz 2 Satz 1 GG. 


Für die Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes (Artikel 15 und 16) ergibt sich die Ge-
setzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 105 Absatz 2 zweite Alternative GG. Da 
das Aufkommen der Grunderwerbsteuer den Ländern (Artikel 106 Absatz 2 Nummer 3 GG) 
zusteht, hat der Bund das Gesetzgebungsrecht allerdings gemäß Artikel 105 Absatz 2 
zweite Alternative GG nur, wenn die Voraussetzungen des Artikels 72 Absatz 2 GG vorlie-
gen. Danach hat der Bund das Gesetzgebungsrecht, wenn und soweit die Herstellung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder 
Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erfor-
derlich macht. Artikel 15 des Gesetzes zielt auf eine Änderung einzelner Vorschriften des 
Grunderwerbsteuergesetzes ab. Die bundesgesetzliche Regelung ist zur Wahrung der 
Rechts- und Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich. Die gleichwer-
tigen Lebensverhältnisse würden bei einer landesrechtlichen Zersplitterung des Grunder-
werbsteuerrechts beeinträchtigt werden, weil unterschiedliche Regelungen oder sogar das 
Unterlassen einer Regelung durch einzelne Länder zu einer dem einheitlichen Lebens- und 
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Wirtschaftsraum widersprechenden Wettbewerbsverzerrung führen würde, die sich nach-
teilig auf die gesamtwirtschaftliche Situation der Bundesrepublik Deutschland auswirkt. Die 
Gleichmäßigkeit der Besteuerung wäre bei jeweiligen Einzelregelungen durch Länderge-
setze selbst dann nicht mehr gewährleistet, wenn man unterstellt, dass diese die nämliche 
Zielsetzung verfolgten, denn es ist nicht davon auszugehen, dass diese in völliger Überein-
stimmung durch die Gesetze der Länder konkretisiert wird. 


Für die Änderung des Steueroasen-Abwehrgesetzes (Artikel 17) ergibt sich die Gesetzge-
bungskompetenz des Bundes aus Artikel 105 Absatz 2 Satz 2 erste Alternative und Arti-
kel 108 Absatz 4 Satz 1 GG. 


Für die Änderung des Gesetzes über die Finanzverwaltung (Artikel 22 und 23) folgt die Ge-
setzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 108 Absatz 4 Satz 1 GG. Es wird der Voll-
zug der Steuergesetze erheblich verbessert bzw. erleichtert. 


Für die Änderung des Gesetzes über Steuerstatistiken (Artikel 24) ergibt sich die Gesetz-
gebungskompetenz des Bundes aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 GG. Eine bundesein-
heitliche Regelung ist zur Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit im gesamtstaatli-
chen Interesse erforderlich (Artikel 72 Absatz 2 GG), weil sonst die konkrete Gefahr be-
steht, dass diese Zielvorgaben ohne eine bundeseinheitliche Regelung beeinträchtigt wür-
den. 


Für die Änderung des Steuerberatungsgesetzes (Artikel 25 und 26) ergibt sich die Gesetz-
gebungskompetenz des Bundes aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 GG. 


Für die Änderung des Bundeskindergeldgesetzes (Artikel 27) ergibt sich die Gesetzge-
bungskompetenz des Bundes aus Artikel 72 Absatz 2 GG und Artikel 74 Absatz 1 Num-
mer 7 GG. Für die öffentliche Fürsorge steht dem Bund das Gesetzgebungsrecht zu, wenn 
und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die 
Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundes-
gesetzliche Regelung erforderlich machen. Die Regelungen im Artikel 27 dienen sowohl 
der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse als auch der Wahrung der Rechtseinheit. 
Denn mit den das Kindergeld betreffenden Änderungen werden die Änderungen des Ein-
kommensteuergesetzes nachvollzogen. 


V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 


Unvereinbarkeiten mit höherrangigem Recht sind nicht zu erkennen. Bei einzelnen Rege-
lungen handelt es sich um die Umsetzung von Unionsrecht, insbesondere in den 
Artikeln 8 bis 10 (Änderung des Umsatzsteuergesetzes). Einzelheiten ergeben sich aus 
dem besonderen Teil der Gesetzesbegründung. 


Die Artikel 25 und 26 fallen in den Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2018/958 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 über die Verhältnismäßigkeits-
prüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen. Die Verhältnismäßigkeitsprüfung 
wurde gemäß § 42a der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien vom 26. 
Juli 2000 (GMBl 2000 S. 526), zuletzt geändert durch Beschluss vom 22. Januar 2020 
(GMBl 2020 S. 68), durchgeführt. Die Regelungen genügen dem Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit. Sie enthalten insbesondere keine Diskriminierung aufgrund der Staatsangehö-
rigkeit oder des Wohnsitzes. Gesetzgeberisches Ziel der Änderung von § 4 StBerG ist die 
Aufhebung einer mangels praktischer Anwendungsfälle nicht mehr erforderlichen Vorschrift 
(§ 4 Nummer 12 StBerG), die Erweiterung der Beratungsbefugnis auf inländische Kreditin-
stitute sowie auf mit Anträgen auf Erstattung von Kapitalertragsteuer nach § 50c EStG ver-
gleichbare Anträge (§ 4 Nummer 12a StBerG) sowie eine punktuelle Erweiterung der be-
schränkten Hilfeleistung in Steuersachen für Lohnsteuerhilfevereine (§ 4 Nummer 11 
StBerG). 







 - 55 -   


Hinsichtlich der Durchführung der Verhältnismäßigkeitsprüfung nach II. des Prüfrasters für 
die Verhältnismäßigkeitsprüfung und weitere Maßnahmen (GMBl 2020, S. 69) (Prüfraster) 
ist insbesondere auf die folgenden Punkte hinzuweisen:  


Zu II. 1a): Die verbleibenden Einschränkungen der Befugnis zur beschränkten Hilfeleistung 
in Steuersachen dienen dem Verbraucherschutz und der Sicherung des Steueraufkom-
mens. Lohnsteuerhilfevereine sind Selbsthilfeeinrichtungen von Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern, die anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Hilfe in Steuersachen im 
Zusammenhang mit typischen Arbeitnehmereinkünften leisten. Zur Förderung des Ausbaus 
der erneuerbaren Energien sollen Lohnsteuerhilfevereine durch die vorgesehene punktu-
elle Erweiterung der Beratungsbefugnis auch befugt sein, ihren Mitgliedern Hilfe bei der 
Einkommensteuer und ihren Zuschlagsteuern zu leisten, wenn diese eine Photovoltaikan-
lage mit einer installierten Leistung von bis zu 30 KW (peak) betreiben. Mit dieser Erweite-
rung gehen keine Risiken für die Mitglieder der Lohnsteuerhilfevereine einher. Zum einen 
ist aufgrund der in § 3 Nummer 72 EStG vorgesehenen Einkommensteuerbefreiung kein 
Gewinn, bei dem es sich nicht um eine typische Arbeitnehmereinkunft handeln würde, zu 
ermitteln und in der Einkommensteuererklärung anzugeben. Zum anderen bestehen inso-
weit auch keine Wechselwirkungen mit der Umsatzsteuer, vor denen die Beratenen durch 
eine Beschränkung der Beratungsbefugnis geschützt werden müssten.  


Zu II. 1d) und 2b): Auch nach der punktuellen Erweiterung der beschränkten Befugnis zur 
Hilfeleistung in Steuersachen sind Lohnsteuerhilfevereine nicht befugt, Hilfe in Steuersa-
chen zu leisten, soweit es sich nicht um typische Arbeitnehmereinkünfte handelt. Diese 
Beschränkung folgt unmittelbar daraus, dass es sich bei Lohnsteuerhilfevereinen um 
Selbsthilfeeinrichtungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern handelt. Die Einkom-
mensteuererklärung bei typischen Arbeitnehmereinkünften erweist sich als deutlich weniger 
komplex, weshalb eine Beratung auch von Personen erfolgen kann, die nicht über vollum-
fängliche Kenntnisse des gesamten Steuerrechts verfügen. Gleichwohl hat die Leiterin oder 
der Leiter einer Beratungsstelle eines Lohnsteuerhilfevereins dennoch zumindest eine Ab-
schlussprüfung in einem kaufmännischen Ausbildungsberuf vorzuweisen, damit auch inso-
weit eine ordnungsgemäße Hilfeleistung in Steuersachen sichergestellt wird. 


Soweit nach der Erweiterung der beschränkten Hilfeleistung in Steuersachen von auslän-
dischen Kreditinstituten bei Anträgen auf Erstattung von Kapitalertragsteuer nach § 50c 
EStG auf inländische Kreditinstitute sowie die mit den Anträgen auf Erstattung von Kapital-
ertragsteuer vergleichbaren Anträgen nach § 44a Absatz 9 EStG und § 11 InvStG noch 
Beschränkungen bei der Befugnis zur Hilfeleistung in Steuersachen verbleiben, folgt dies 
daraus, dass es sich nur bei den genannten Anträgen um solche handelt, die typischer-
weise im Zusammenhang mit der Haupttätigkeit von Kreditinstituten stehen. 


Alle darüberhinausgehenden Beratungstätigkeiten sind weiterhin den zur unbeschränkten 
Hilfeleistung in Steuersachen befugten Personen oder Gesellschaften vorbehalten, die be-
ziehungsweise deren handelnde Personen ihre Kenntnisse oder die Fähigkeit zur Aneig-
nung dieser Kenntnisse durch eine entsprechende Prüfung nachzuweisen haben.  


Die punktuelle Erweiterung der beschränkten Hilfeleistung in Steuersachen trägt dem 
Grundrecht der Berufsfreiheit umfassend Rechnung. Soweit Einschränkungen bestehen 
bleiben, werden diese auf das notwendige Maß beschränkt. 


VI. Gesetzesfolgen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Auf die entsprechenden Ausführungen zum Erfüllungsaufwand wird verwiesen. 
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2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Das Vorhaben steht im Einklang mit dem Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhal-
tigen Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, indem es fachlich not-
wendigen Gesetzgebungsbedarf in verschiedenen Bereichen des deutschen Steuerrechts 
umsetzt und damit auch das Steueraufkommen des Gesamtstaates sichert. Es betrifft damit 
den Indikatorenbereich 8.3. (Wirtschaftliche Zukunftsvorsorge – Gute Investitionsbedingun-
gen schaffen, Wohlstand dauerhaft erhalten) sowie 8.4. (Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
– Wirtschaftsleistung umwelt- und sozialverträglich steigern). 


Eine Nachhaltigkeitsrelevanz bezüglich anderer Indikatoren ist nicht gegeben. 


3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (–) in Mio. Euro) 


lfd. 
Nr. Maßnahme 


Steuerart / 
Gebiets-
körper-
schaft 


Volle Jah-
reswir-
kung¹ 


Kassenjahr 


2022 2023 2024 2025 2026 


1 § 3 Nummer 14a EStG Insg. . . -5 -5 -5 -10 


 rückwirkende Steuerfreistel-
lung des Zuschlages an Ent-
geltpunkten für langjährige 
Versicherung (Grundrenten-
zuschlag) ab 1.1.2021 


ESt . . -5 -5 -5 -10 


        


 Bund . . -2 -2 -2 -4 


 ESt . . -2 -2 -2 -4 


         


  Länder . . -2 -2 -2 -4 


  ESt . . -2 -2 -2 -4 


         


  Gem. . . -1 -1 -1 -2 


  ESt . . -1 -1 -1 -2 


         


         


2 § 3 Nummer 72 EStG Insg. . - . . . . 


 Ertragsteuerbefreiung für be-
stimmte Photovoltaikanlagen 


ESt . - . . . . 


 SolZ . - . . . . 


         


  Bund . - . . . . 


  ESt . - . . . . 


  SolZ . - . . . . 


         


  Länder . - . . . . 


  ESt . - . . . . 


         


  Gem. . - . . . . 


  ESt . - . . . . 


         


         


3 § 4 Absatz 5 Satz 1 Num-
mer 6b und 6c EStG Insg. - 1.400 - . - 1.120 - 1.400 - 1.400 
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lfd. 
Nr. Maßnahme 


Steuerart / 
Gebiets-
körper-
schaft 


Volle Jah-
reswir-
kung¹ 


Kassenjahr 


2022 2023 2024 2025 2026 


 Modernisierung des Abzugs 
von Aufwendungen für die be-
triebliche oder berufliche Tä-
tigkeit in der häuslichen Woh-
nung 


ESt - 1.390 - . - 1.110 - 1.390 - 1.390 


 
SolZ - 10 - . - 10 - 10 - 10 


         


  Bund - 601 - . - 482 - 601 - 601 


  ESt - 591 - . - 472 - 591 - 591 


  SolZ - 10 - . - 10 - 10 - 10 


         


  Länder - 590 - . - 471 - 590 - 590 


  ESt - 590 - . - 471 - 590 - 590 


         


  Gem. - 209 - . - 167 - 209 - 209 


  ESt - 209 - . - 167 - 209 - 209 


         


         


4 § 7 Absatz 4 Nummer 2c 
EStG Insg. -385 - . -55 -185 -335 


 Erhöhung der linearen Ge-
bäude-AfA für neue Wohnge-
bäude von zwei auf drei Pro-
zent bei Fertigstellung nach 
dem 30.06.2023 


GewSt -40 - . -5 -20 -35 


 ESt -255 - . -40 -125 -230 


 KSt -70 - . -10 -30 -55 


 SolZ -20 - . . -10 -15 


         


  Bund -164 - . -22 -79 -142 


  GewSt -1 - . . -1 -1 


  ESt -108 - . -17 -53 -98 


  KSt -35 - . -5 -15 -28 


  SolZ -20 - . . -10 -15 


         


  Länder -146 - . -22 -69 -126 


  GewSt -2 - . . -1 -2 


  ESt -109 - . -17 -53 -97 


  KSt -35 - . -5 -15 -27 


         


  Gem. -75 - . -11 -37 -67 


  GewSt -37 - . -5 -18 -32 


  ESt -38 - . -6 -19 -35 


         


         


5 § 10 Absatz 3 Satz 6 und  
§ 39b Absatz 4 EStG Insg. -3.225 - -2.935 -1.890 -160 -5 


 ESt -35 - . -30 -20 -5 
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lfd. 
Nr. Maßnahme 


Steuerart / 
Gebiets-
körper-
schaft 


Volle Jah-
reswir-
kung¹ 


Kassenjahr 


2022 2023 2024 2025 2026 


 Erhöhung der als Sonderaus-
gaben abzugsfähigen Alters-
vorsorgeaufwendungen im 
Sinne des § 10 Absatz 1 
Nummer 2 EStG ab dem Jahr 
2023 auf 100 Prozent bis zum 
Höchstbetrag 


LSt -3.130 - -2.880 -1.825 -135 . 


 SolZ -60 - -55 -35 -5 . 


        


 Bund -1.405 - -1.279 -824 -71 -2 


  ESt -15 - . -13 -9 -2 


  LSt -1.330 - -1.224 -776 -57 . 


  SolZ -60 - -55 -35 -5 . 


         


  Länder -1.345 - -1.224 -787 -66 -2 


  ESt -15 - . -12 -8 -2 


  LSt -1.330 - -1.224 -775 -58 . 


         


  Gem. -475 - -432 -279 -23 -1 


  ESt -5 - . -5 -3 -1 


  LSt -470 - -432 -274 -20 . 


         


         


6 § 20 Absatz 9 EStG Insg. -315 - -185 -305 -325 -340 


 Erhöhung des Sparer-
Pauschbetrags von 801 Euro 
auf 1.000 Euro und von 1.602 
Euro (Ehegatten/Lebens-
partner) auf 2.000 Euro 


ESt -85 - . -65 -80 -85 


 KapESt -145 - -115 -150 -155 -160 


 ZinsAbIn -75 - -60 -75 -75 -80 


 SolZ -10 - -10 -15 -15 -15 


         


  Bund -152 - -94 -151 -160 -166 


  ESt -36 - . -28 -34 -36 


  KapESt -73 - -58 -75 -78 -80 


  ZinsAbIn -33 - -26 -33 -33 -35 


  SolZ -10 - -10 -15 -15 -15 


         


  Länder -141 - -84 -135 -144 -151 


  ESt -36 - . -27 -34 -36 


  KapESt -72 - -57 -75 -77 -80 


  ZinsAbIn -33 - -27 -33 -33 -35 


         


  Gem. -22 - -7 -19 -21 -23 


  ESt -13 - . -10 -12 -13 


  ZinsAbIn -9 - -7 -9 -9 -10 


         


         


7 § 33a Absatz 2 Satz 1 EStG  Insg. -70 - . -55 -70 -70 







 - 59 -   


lfd. 
Nr. Maßnahme 


Steuerart / 
Gebiets-
körper-
schaft 


Volle Jah-
reswir-
kung¹ 


Kassenjahr 


2022 2023 2024 2025 2026 


 Anhebung des Ausbildungs-
freibetrags von 924 Euro auf 
1.200 Euro ab 1.1.2023 


ESt -70 - . -55 -70 -70 


 LSt . - . . . . 


 SolZ . - . . . . 


         


  Bund -30 - . -23 -30 -30 


  ESt -30 - . -23 -30 -30 


  LSt . - . . . . 


  SolZ . - . . . . 


         


  Länder -29 - . -24 -29 -29 


  ESt -29 - . -24 -29 -29 


  LSt . - . . . . 


         


  Gem. -11 - . -8 -11 -11 


  ESt -11 - . -8 -11 -11 


  LSt . - . . . . 


         


         


8 § 12 Absatz 3 UStG Insg. -210 - -85 -120 -150 -175 


 Umsatzsteuersatzsenkung 
auf 0% für Photovoltaikanla-
gen und Speicher 


USt -210 - -85 -120 -150 -175 


        


 Bund -111 - -45 -63 -79 -92 


  USt -111 - -45 -63 -79 -92 


         


  Länder -95 - -38 -55 -68 -79 


  USt -95 - -38 -55 -68 -79 


         


  Gem. -4 - -2 -2 -3 -4 


  USt -4 - -2 -2 -3 -4 


            


9 Finanzielle Auswirkungen ins-
gesamt  Insg. - 5.605 . - 3.210 - 3.550 - 2.295 - 2.335 


  GewSt - 40 - . - 5 - 20 - 35 


  ESt - 1.835 . - 5 - 1.305 - 1.690 - 1.790 


  LSt - 3.130 - - 2.880 - 1.825 - 135 . 


  KSt - 70 - . - 10 - 30 - 55 


  KapESt - 145 - - 115 - 150 - 155 - 160 


  ZinsAbIn - 75 - - 60 - 75 - 75 - 80 


  SolZ - 100 - - 65 - 60 - 40 - 40 


  USt - 210 - - 85 - 120 - 150 - 175 
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lfd. 
Nr. Maßnahme 


Steuerart / 
Gebiets-
körper-
schaft 


Volle Jah-
reswir-
kung¹ 


Kassenjahr 


2022 2023 2024 2025 2026 


  Bund - 2.463 . - 1.420 - 1.567 - 1.022 - 1.037 


  GewSt - 1 - . . - 1 - 1 


  ESt - 780 . - 2 - 555 - 719 - 761 


  LSt - 1.330 - - 1.224 - 776 - 57 . 


  KSt - 35 - . - 5 - 15 - 28 


  KapESt - 73 - - 58 - 75 - 78 - 80 


  ZinsAbIn - 33 - - 26 - 33 - 33 - 35 


  SolZ - 100 - - 65 - 60 - 40 - 40 


  USt - 111 - - 45 - 63 - 79 - 92 


         


  Länder - 2.346 . - 1.348 - 1.496 - 968 - 981 


  GewSt - 2 - . . - 1 - 2 


  ESt - 779 . - 2 - 553 - 716 - 758 


  LSt - 1.330 - - 1.224 - 775 - 58 . 


  KSt - 35 - . - 5 - 15 - 27 


  KapESt - 72 - - 57 - 75 - 77 - 80 


  ZinsAbIn - 33 - - 27 - 33 - 33 - 35 


  USt - 95 - - 38 - 55 - 68 - 79 


         


  Gem. - 796 . - 442 - 487 - 305 - 317 


  GewSt - 37 - . - 5 - 18 - 32 


  ESt - 276 . - 1 - 197 - 255 - 271 


  LSt - 470 - - 432 - 274 - 20 . 


  ZinsAbIn - 9 - - 7 - 9 - 9 - 10 


  USt - 4 - - 2 - 2 - 3 - 4 


Anmerkungen: 


1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten 


Die Regelungen führen beim Epl. 08 für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 insgesamt zu 
einem Mehrbedarf von 172.437,4 T€ sowie von 34 Planstellen/Stellen.  


Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll finanziell und stellenmäßig im Einzel-
plan 08 ausgeglichen werden. 


Im Einzelnen fallen beim BZSt und ITZBund folgenden Mehrausgaben an: 


Kapitel 
HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 2026 2027 


Maßnahme in T€ 


0811 Speicherung der IBAN und ge-
gebenenfalls der BIC einer Kon-
toverbindung zu den Daten zur 
steuerlichen Identifikationsnum-
mer nach § 139b AO in der IdNr-
Datenbank 


22 166 289 289   
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Kapitel 
HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 2026 2027 


Maßnahme in T€ 


 


IT-Verfahren zur Übermittlung 
und Speicherung der von Zah-
lungsdienstleistern gemachten 
Aufzeichnungen (§ 22g – neu –, 
§ 26a Absatz 2 Nummer 8, 9 
und 10 – neu – UStG) 


 238 475 475 475  


Summe  22 404 764 764 475  


0815 Speicherung der IBAN und ge-
gebenenfalls der BIC einer Kon-
toverbindung zu den Daten zur 
steuerlichen Identifikationsnum-
mer nach § 139b AO in der IdNr-
Datenbank 


6 280 13 260 4 600 3 761   


 


Einführung eines maschinellen 
Anfrageverfahrens der Melde-
behörden beim BZSt (§ 139b 
Absatz 7 Satz 3 bis 6 – neu – 
AO) 


 222 600 206 206  


 


IT-Verfahren zur Übermittlung 
und Speicherung der von Zah-
lungsdienstleistern gemachten 
Aufzeichnungen (§ 22g – neu –, 
§ 26a Absatz 2 Nummer 8, 9 
und 10 – neu – UStG) 


 8 328 7 455 7 080 5 205  


 


Beendigung der Sonderzustän-
digkeit der Familienkassen des 
öffentlichen Dienstes (§ 72 Ab-
satz 1 Satz 6 und 7, Absatz 3 
Nummer 3, Absatz 8 
Satz 3 - aufgehoben – EStG, 
§ 5 Absatz 1 Nummer 11 FVG, 
VA-Bundesfamilienkassenver-
ordnung – aufgehoben –) 


5 575 16 134 17 971 18 413 18 871 19 338 


 


Verfahrensverbesserungen bei 
der Riester-Förderung (§ 10a 
Absatz 1a und Absatz 6 Satz 4 
EStG, § 52 Absatz 51a EStG, 
§ 90 Absatz 1 Satz 3 und Ab-
satz 2 bis 5 EStG, § 91 Absatz 1 
EStG und § 95 EStG); Kosten 
bei ZfA 


1 155 538,5 538,5 538,5   


 


Gesamtkosten der Verfahrens-
verbesserungen bei der Riester-
Förderung mit Variante maschi-
neller Festsetzungsbescheid 
(§ 10a Absatz 1a und Absatz 6 
Satz 4 EStG, § 52 Absatz 51a 
EStG, § 90 Absatz 1 Satz 3 und 
Absatz 2 bis 5 EStG, § 91 Ab-
satz 1 EStG und § 95 EStG); 
Kosten bei ZfA 


 3 412,5 2 277,8 2 277,8 2 277,8  


Summe   13 010 41 895 33 442,3 32 276,3 26 559,8 19 338 


0816 Aufnahme der IBAN in die IdNr-
Datenbank (§ 139b AO) 6 120 5 068 5 532 5 532   


Einführung eines maschinellen 
Anfrageverfahrens der Melde-
behörden beim BZSt (§ 139b 
Absatz 7 Satz 3 bis 6 – neu – 
AO) 


 89 445 178 178  
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Kapitel 
HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 2026 2027 


Maßnahme in T€ 


IT-Verfahren zur Übermittlung 
und Speicherung der von Zah-
lungsdienstleistern gemachten 
Aufzeichnungen (§ 22g – neu –, 
§ 26a Absatz 2 Nummer 8, 9 
und 10 – neu – UStG) 


0 7 314 4 107 3 707 3 707  


Summe   6 120 12 471 10 084 9 417 3 885  


Die titelgenaue Aufschlüsselung der vorstehend dargestellten Mehrausgaben beim BZSt 
und ITZBund ist aus den nachstehenden Darstellungen ersichtlich. 


Die Speicherung der IBAN und gegebenenfalls der BIC einer Kontoverbindung zu den Da-
ten zur steuerlichen Identifikationsnummer nach § 139b AO in der IdNr-Datenbank führt zu 
einem Mehrbedarf von 5 Planstellen und folgenden Mehrausgaben beim Bundeszentralamt 
für Steuern - BZSt (Kapitel 0815) sowie anteilig im Kapitel 0811: 


Jahr Personalmehrbedarf Sachaufwand 
Aufträge und IT-
Dienstleistungen  


[Titel 532 01] 
 


 in Tsd. € 


2022 102 33 6 167 6 302 


2023 545  169 12 950 13 664 


2024 1 229 435 3 700 5 364 


2025 662 163 3 700 4 525 


 2 538 800 26 517 29 855 


Beim Informationstechnikzentrum Bund - ITZBund (Kapitel 0816) führt die Aufnahme der 
IBAN in die IdNr-Datenbank zu einem Mehrbedarf von 8 Planstellen und folgenden Mehr-
ausgaben: 


Jahr Perso-
nal 


Sach-
kosten 


Aufträge und IT-
Dienstleistungen [Titel 


532 01] 


Wartung und 
Pflege [Titel 
511 01- IT] 


Hard- und Soft-
ware [Titel 812 


02] 
 


 in Tsd. € 


2022     6 120 6 120 


2023 333 131 3 380 1 224  5 068 


2024 667 261 3 380 1 224  5 532 


2025 667 261 3 380 1 224  5 532 


 1 667 653 10 140 3 672 6 120 22 252 


Summen: 


Jahre 2022 2023 2024 2025 


 in Tsd. € 


anteiliger Umstellungs-
aufwand 
(0815 427 09, 0815 532 
01, 0816 532 01, 
0816 812 02 und 
0816 511 01) 


12 287 12 501 839   


davon 0815 6 167 12 501 839   


davon 0816 6 120       
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Jahre 2022 2023 2024 2025 


 in Tsd. € 


anteiliger laufender Auf-
wand 
(0815 422 01, 0815 532 
01, 0816 422 01, 
0816 532 01, 0816 812 
02 und 0816 511 01) 


113 6 065 9 768 9 768 


davon 0815 113 997 4 236 4 236 


davon 0816  5 068 5 532 5 532 


0811 22 166 289 289 


Die Einführung eines maschinellen Anfrageverfahrens der Meldebehörden beim BZSt 
(§ 139b Absatz 7 Satz 3 bis 6 – neu – AO) führt zu folgenden Mehrausgaben beim BZSt 
(Kapitel 0815) und beim ITZBund (Kapitel 0816): 


Kapitel 
HH-Jahr 2023 2024 2025 2026 


Titel in T€ 


0815 Tit. 532 01 222 600 206 206 


Summe   222 600 206 206 


0816 


Tit. 511 01 0 0 89 89 


Tit. 532 01 89 89 89 89 


Tit. 812 02 0 356 0 0 


Summe   89 445 178 178 


Summe Epl. 08 / HH-Jahr   311 1 045 384 384 


anteiliger Umstellungsaufwand   311 1.045   


anteiliger laufender Aufwand   0 0 384 384 


Gesamtsumme Epl. 08 2 124 


Zudem entsteht beim BZSt (Kapitel 0815) und beim ITZBund (Kapitel 0816) ein Mehrbedarf 
von 21 Planstellen sowie folgende Mehrausgaben: 


Kapitel 
HH-Jahr 2023 2024 2025 2026 


Titel in T€ 


0815 


Tit. 422 01 515 1 030 1 030 1 030 


Tit. 511 01 142 283 283 283 


Tit. 532 01 7 600 6 000 5 625 3 750 


Tit. 812 01 71 142 142 142 


Summe   8 328 7 455 7 080 5 205 


0816 


Tit. 422 01 343 686 686 686 


Tit. 511 01 Non -IT 87 174 174 174 


Tit. 812 01 44 87 87 87 


Tit. 532 01 3 960 2 200 2 200 2 200 


  Tit. 511 01 480 560 560 560 


  Tit. 812 02 2 400 400 0 0 


Summe   7 314 4 107 3 707 3 707 
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0811 Tit. 634 03 238 475 475 475 


Summe Epl. 08 / HH-Jahr   15 880 12 037 11 262 9 387 


anteiliger Umstellungsaufwand   13 960 4 500     


anteiliger laufender Aufwand   1 920 7 537 11 262 9 387 


Gesamtsumme Epl. 08 48 566 


Dieser Mehrbedarf und diese Mehrausgaben resultieren aus  


– der Neuentwicklung, dem Betrieb und der laufenden Pflege und Wartung des IT-Ver-
fahrens, mit dem von den Zahlungsdienstleistern gemachte Aufzeichnungen (§ 22g – 
neu –, § 26a Absatz 2 Nummer 8, 9 und 10 – neu – UStG) entgegengenommen wer-
den, 


– der Speicherung der entgegengenommenen Daten, der Prüfung und der Weiterleitung 
dieser Daten an das zentrale elektronische Zahlungsinformationssystem (Central 
Electronic System of Payment Information - „CESOP“),  


– der Entgegennahme der Daten, die im CESOP ausgewertet worden sind, 


– der weiteren Auswertung der Daten, die im CESOP ausgewertet worden sind, beim 
BZSt und 


– der Überprüfung, ob die Zahlungsdienstleister ihren Verpflichtungen in Deutschland 
ordnungsgemäß nachkommen. 


Durch die Beendigung der Sonderzuständigkeit der Familienkassen des öffentlichen Diens-
tes (§ 72 Absatz 1 Satz 6 und 7, Absatz 3 Nummer 3, Absatz 8 Satz 3 - aufgehoben – 
EStG, § 5 Absatz 1 Nummer 11 FVG, VA-Bundesfamilienkassenverordnung – aufgeho-
ben –) entsteht bei der Bundesagentur für Arbeit für den Übernahmeprozess der Familien-
kassen des öffentlichen Dienstes kein zusätzlicher Aufwand, da dieser durch die bereits 
geschaffenen Strukturen zu Reformbeginn abgedeckt wird. Bei den abgebenden Familien-
kassen des öffentlichen Dienstes entsteht ein einmaliger geringfügiger nicht bezifferbarer 
Aufwand. 


Die Verwaltungskosten für die Durchführung des Familienleistungsausgleichs sind der Bun-
desagentur für Arbeit zu erstatten. Durch die Übernahme der Familienkassen des öffentli-
chen Dienstes im Bereich des Bundes (ca. 170 500 Kinder) und die verbliebenen Familien-
kassen des öffentlichen Dienstes der Länder und Kommunen (Stand 31. Mai 2022 - 
ca. 620 000 Kinder) entsteht über die mit steigenden Fallzahlen zur Kindergeldgewährung 
„automatisch“ verbundene Steigerung des Personalansatzes in der Familienkasse der Bun-
desagentur für Arbeit ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf. Dieser ergibt sich aus der nach-
folgenden Tabelle (Angaben in Tsd. Euro): 


Maßnahme 
Jährlicher Aufwand 


Haushaltsjahr 


 2022 2023 2024 2025 2026 2027 


Bearbeitung der Kindergeld-
fälle der Familienkassen des 
öffentlichen Dienstes im Be-
reich des Bundes durch die 
Bundesagentur für Arbeit 
(Verwaltungskosten)  


-  3 604  3 833  3 928  4 027  4 128  


Bearbeitung der Kindergeld-
fälle der Familienkassen des 
öffentlichen Dienstes der 
Länder und Kommunen 


3 075  9 830  13 938  14 285  14 644  15 010  
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durch die Bundesagentur für 
Arbeit (Verwaltungskosten)  


Übernahme der Kindergeld-
bearbeitung durch die Bun-
desagentur für Arbeit 
(Transferkosten)  


2 500  2 500  -  -  -  -  


Insgesamt  5 575  15 934  17 771  18 213  18 671  19 138  


Insofern bedarf es keinerlei Änderung der abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen. 
Die mit der erhöhten Kinderanzahl verbundenen höheren Personalkosten bei der Bunde-
sagentur für Arbeit werden über die vereinbarte Pauschale seitens Bundeszentralamts für 
Steuern aus dem Einzelplan 08 erstattet. Über etwaige Mehrbedarfe wird im Haushaltsauf-
stellungsverfahren 2024 entschieden werden. Die Pauschale beträgt 19,84 Euro im Jahr 
2022 und steigert sich auf 24,21 Euro im Jahr 2027.  


Dem Mehraufwand durch die Erstattung der Verwaltungskosten stehen Minderaufwände 
bei den Personal- und Sachkosten der abgebenden Familienkassen des öffentlichen Diens-
tes gegenüber. Zusätzlich fällt beim BZSt bis zum Abschluss der Strukturreform Personal- 
und Sachaufwand in Höhe von ca. 200 000 Euro jährlich an. Soweit hierfür keine Haus-
haltsvorsorge getroffen wurde, bleibt eine Entscheidung dem weiteren Haushaltsverfahren 
vorbehalten. 


Hinsichtlich der Verfahrensverbesserungen bei der Riester-Förderung (§ 10a Absatz 1a 
und Absatz 6 Satz 4 EStG, § 52 Absatz 51a EStG, § 90 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 bis 
5 EStG, § 91 Absatz 1 EStG und § 95 EStG) ergibt sich bei der ZfA folgender Finanzie-
rungsbedarf:  


Kapitel 
HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 


Titel in T€ 


0815 
IT-Entwicklungskosten 1 155    


Personalkosten der ZfA  538,5 538,5 538,5 


Summe   1 155 538,5 538,5 538,5 


Als Gesamtkosten mit Variante maschineller Festsetzungsbescheid ergibt sich bei der ZfA 
folgender Finanzierungsbedarf: 


Kapitel 
HH-Jahr 2023 2024 2025 2026 


Titel in T€ 


0815 
IT-Entwicklungskosten 3 412,5    


Personalkosten der ZfA  2 277,8 2 277,8 2 277,8 


Summe   3 412,5 2 277,8 2 277,8 2 277,8 
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4. Erfüllungsaufwand 


4.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Vorgabe 
Paragraph;  


Bezeichnung der Vor-
gabe 


Veränderung des jährli-
chen Aufwands Einmaliger Aufwand Angaben für jährlichen Aufwand Angaben für einmaligen Aufwand 


Jährlicher 
Zeitauf-
wand (in 
Stunden) 


Jährliche 
Sachkosten 


(in Tsd. 
Euro) 


Einmaliger 
Zeitaufwand 
(in Stunden) 


Einmalige 
Sachkosten 


(in Tsd. 
Euro) 


Fallzahl 
Zeitaufwand 
pro Fall (in 
Minuten) 


Sachkosten 
pro Fall (in 


Euro) 
Fallzahl 


Zeitaufwand 
pro Fall (in 
Minuten) 


Sachkosten 
pro Fall (in 


Euro) 


4.1.1 


§ 7 Abs. 4 S. 2 EStG; Ab-
schaffung der Möglichkeit 
zum Ansatz einer kürzeren 
Nutzungsdauer für Ge-
bäude 


-7 500 -12 500 0 0 25 000 -18 -500    


4.1.2 


§ 7 Abs. 4 S. 1 EStG; Er-
höhung der linearen AfA 
für neue Wohngebäude; 
Stichtagsprüfung durch Än-
derung der AfA-Sätze bei 
Wohngebäuden 


810 0 0 0 48 750 1     


4.1.3 
§ 10a Absatz 1a EStG; 
Verfahrenserleichterungen 
Riester-Rente für Kinderer-
ziehende 


-47 667 -130   130 000 -22 -1    


4.1.4 


§ 10a Abs. 6 S. 4 EstG 
§ 95 S. 1 EStG (neu) § 52 
Abs. 51a EStG (neu); 
Keine Rückzahlung der 
steuerlichen Förderung (Al-
tersvorsorgezulage und 
Sonderausgabenabzug 
nach § 10a EStG) in der 
Ansparphase bei Wegzug 
in ein Land außerhalb der 
EU / des EWR 


-1 000 -1 0 0 1 000 -10 -1    


4.1.4 
§ 19 GrStG; Einschrän-
kung der Anzeigepflicht in 
§ 19 GrStG 


-307 -3,6 0 0 200 -92 -18    







 - 67 -   


Vorgabe 
Paragraph;  


Bezeichnung der Vor-
gabe 


Veränderung des jährli-
chen Aufwands Einmaliger Aufwand Angaben für jährlichen Aufwand Angaben für einmaligen Aufwand 


Jährlicher 
Zeitauf-
wand (in 
Stunden) 


Jährliche 
Sachkosten 


(in Tsd. 
Euro) 


Einmaliger 
Zeitaufwand 
(in Stunden) 


Einmalige 
Sachkosten 


(in Tsd. 
Euro) 


Fallzahl 
Zeitaufwand 
pro Fall (in 
Minuten) 


Sachkosten 
pro Fall (in 


Euro) 
Fallzahl 


Zeitaufwand 
pro Fall (in 
Minuten) 


Sachkosten 
pro Fall (in 


Euro) 


4.1.5 
§ 153 BewG, § 265 BewG; 
Elektronische Erklärungs-
abgabepflicht 


-450 -60 0 0 30 000 -1 -2    


4.1.6 
§ 48a Abs. 1 EStG; Digitali-
sierung des Bausteuerab-
zugsverfahrens - elektroni-
sche Steueranmeldung 


0,0 0,0 0 0 0 -1 -2    


4.1.7 


Änderung § 18 Abs. 5a 
UStG; Anpassung § 18 
Abs. 5a UStG an die Vor-
gaben des Onlinezugangs-
gesetzes (OZG); Einfüh-
rung einer elektronischen 
Meldung zur Fahrzeugein-
zelbesteuerung; 


0,000 0,063 0 0 63 0 1    


 
Summe 
(in Stunden bzw. Tsd. 
Euro) 


-56 114 -12 695 0 0       


 


4.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 
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Vor-
gabe 


Paragraph; 
Bezeichnung 
der Vorgabe; 
Art der Vor-


gabe 


Jährlicher Aufwand 


Jährlicher 
Erfüllungs-
aufwand (in 
Tsd. Euro) 


Einmaliger Aufwand 
Einmali-


ger  
Erfül-
lungs-


aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


Kate-
gorie 
des 


einma-
ligen 
Erfül-
lungs-


auf-
wands 


Angaben für jährlichen Aufwand Angaben für einmaligen Aufwand 


Jährlicher 
Personal-


aufwand (in 
Tsd. Euro) 


Jährliche 
Sachkosten 


(in Tsd. 
Euro) 


Einmali-
ger Perso-


nalauf-
wand (in 


Tsd. Euro) 


Einmalige 
Sachkos-


ten (in 
Tsd. Euro) 


Lohnsatz 
pro 


Stunde 
(in Euro) 


Fallzahl 
Zeitauf-


wand pro 
Fall in 


Minuten 


Sachkos-
ten pro 
Fall (in 
Euro) 


Lohn-
satz 
pro 


Stunde 
(in 


Euro) 


Fall-
zahl 


Zeit-
auf-


wand 
pro 


Fall in 
Minu-


ten 


Sach-
kosten 


pro 
Fall (in 
Euro) 


4.2.1 


§ 7 Abs. 4 S. 2 
EStG; Ab-
schaffung der 
Möglichkeit 
zum Ansatz 
einer kürzeren 
Nutzungs-
dauer für Ge-
bäude; weitere 
Vorgabe 


-305 -12 500 -12 802 0 0 0  36,30 25 000 -20 -500     


4.2.2 


§ 139b 
Abs. 3a, 4c, 5, 
10-13 AO; 
Auszahlungs-
weg über die 
steuerliche 
Identifikations-
nummer; wei-
tere Vorgabe 


0 0 0 2 717 0 2 717 


Einfüh-
rung o-
der An-


pas-
sung di-
gitaler 
Pro-


zessab-
läufe 


    80,90 1 679 1 200 0 


4.2.3 


§ 7 Abs. 4 S. 1 
EStG; Erhö-
hung der line-
aren AfA für 
neue Wohnge-
bäude; weitere 
Vorgabe 


0 0 0 79 0 79 Sonsti-
ges 


    36,30 130 000 1 0 


4.2.4 


§ 95 Absatz 2 
und 3 EStG; 
Wegfall Stun-
dungsverfah-
ren bei Verzug 
ins Ausland; 
weitere 
Vrogabe 


-5 -1 -6 0 0 0  51,30 1 000 -6 -1     
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Vor-
gabe 


Paragraph; 
Bezeichnung 
der Vorgabe; 
Art der Vor-


gabe 


Jährlicher Aufwand 


Jährlicher 
Erfüllungs-
aufwand (in 
Tsd. Euro) 


Einmaliger Aufwand 
Einmali-


ger  
Erfül-
lungs-


aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


Kate-
gorie 
des 


einma-
ligen 
Erfül-
lungs-


auf-
wands 


Angaben für jährlichen Aufwand Angaben für einmaligen Aufwand 


Jährlicher 
Personal-


aufwand (in 
Tsd. Euro) 


Jährliche 
Sachkosten 


(in Tsd. 
Euro) 


Einmali-
ger Perso-


nalauf-
wand (in 


Tsd. Euro) 


Einmalige 
Sachkos-


ten (in 
Tsd. Euro) 


Lohnsatz 
pro 


Stunde 
(in Euro) 


Fallzahl 
Zeitauf-


wand pro 
Fall in 


Minuten 


Sachkos-
ten pro 
Fall (in 
Euro) 


Lohn-
satz 
pro 


Stunde 
(in 


Euro) 


Fall-
zahl 


Zeit-
auf-


wand 
pro 


Fall in 
Minu-


ten 


Sach-
kosten 


pro 
Fall (in 
Euro) 


4.2.5 


§ 90 Absatz 4 
EStG; Festset-
zung der Al-
tersvorsorge-
zulage; wei-
tere Vorgabe 


-464 -150 -614     30,90 150 000 -6 -1     


4.2.6 


§ 19 GrStG; 
§ 19 GrStG; 
Einschrän-
kung der An-
zeigepflicht in; 
Informations-
pflicht 


-21 -7 -28 0 0 0  34,10 -400 92 18     


4.2.7 


§ 153 BewG, 
§ 265 BewG; 
Elektronische 
Erklärungsab-
gabepflicht; In-
formations-
pflicht 


-70 -210 -280 0 0 0  44,400 105 025 -0,90 -2     


4.2.8 


§ 48a Abs. 1 
EStG; Digitali-
sierung des 
Bausteuerab-
zugsverfah-
rens - elektro-
nische Steuer-
anmeldung; 
Informations-
pflicht 


-268 -1 050 -1 318 0 0 0  34,00 525 000 -0,90 -2     
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Vor-
gabe 


Paragraph; 
Bezeichnung 
der Vorgabe; 
Art der Vor-


gabe 


Jährlicher Aufwand 


Jährlicher 
Erfüllungs-
aufwand (in 
Tsd. Euro) 


Einmaliger Aufwand 
Einmali-


ger  
Erfül-
lungs-


aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


Kate-
gorie 
des 


einma-
ligen 
Erfül-
lungs-


auf-
wands 


Angaben für jährlichen Aufwand Angaben für einmaligen Aufwand 


Jährlicher 
Personal-


aufwand (in 
Tsd. Euro) 


Jährliche 
Sachkosten 


(in Tsd. 
Euro) 


Einmali-
ger Perso-


nalauf-
wand (in 


Tsd. Euro) 


Einmalige 
Sachkos-


ten (in 
Tsd. Euro) 


Lohnsatz 
pro 


Stunde 
(in Euro) 


Fallzahl 
Zeitauf-


wand pro 
Fall in 


Minuten 


Sachkos-
ten pro 
Fall (in 
Euro) 


Lohn-
satz 
pro 


Stunde 
(in 


Euro) 


Fall-
zahl 


Zeit-
auf-


wand 
pro 


Fall in 
Minu-


ten 


Sach-
kosten 


pro 
Fall (in 
Euro) 


4.2.9 


§ 4a UStG, 
§ 24 UStDV; 
Elektronische 
Abgabe des 
Antrags auf 
Steuervergü-
tung; Informa-
tionspflicht 


-11 -4 -15 0 0 0  29,30 4 493 -5 -1     


4.2.10 


§ 22g UStG; 
Aufzeich-
nungspflicht 
für Zahlungs-
dienstleister 
bei mehr als 
25 grenzüber-
schreitende 
Zahlungen an 
denselben 
Zahlungsemp-
fänger; Infor-
mationspflicht 


0 0 0 0 1 226 1 226 


Einfüh-
rung o-
der An-


pas-
sung di-
gitaler 
Pro-


zessab-
läufe 


    0,00 75 0 16 350 


4.2.11 


§ 18 Abs. 5a 
UStG; Einfüh-
rung einer 
elektronischen 
Meldung zur 
Fahrzeugein-
zelbesteue-
rung; Informa-
tionspflicht 


0,000 0,122 0,122 0 0 0  0 122 0 1     
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Vor-
gabe 


Paragraph; 
Bezeichnung 
der Vorgabe; 
Art der Vor-


gabe 


Jährlicher Aufwand 


Jährlicher 
Erfüllungs-
aufwand (in 
Tsd. Euro) 


Einmaliger Aufwand 
Einmali-


ger  
Erfül-
lungs-


aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


Kate-
gorie 
des 


einma-
ligen 
Erfül-
lungs-


auf-
wands 


Angaben für jährlichen Aufwand Angaben für einmaligen Aufwand 


Jährlicher 
Personal-


aufwand (in 
Tsd. Euro) 


Jährliche 
Sachkosten 


(in Tsd. 
Euro) 


Einmali-
ger Perso-


nalauf-
wand (in 


Tsd. Euro) 


Einmalige 
Sachkos-


ten (in 
Tsd. Euro) 


Lohnsatz 
pro 


Stunde 
(in Euro) 


Fallzahl 
Zeitauf-


wand pro 
Fall in 


Minuten 


Sachkos-
ten pro 
Fall (in 
Euro) 


Lohn-
satz 
pro 


Stunde 
(in 


Euro) 


Fall-
zahl 


Zeit-
auf-


wand 
pro 


Fall in 
Minu-


ten 


Sach-
kosten 


pro 
Fall (in 
Euro) 


4.2.12 


§ 27 Abs. 3 
Nr. 3 Um-
wStG; Antrag 
auf Stundung 
der Wegzugs-
steuer bei ein-
bringungsge-
borenen Antei-
len; Informati-
onspflicht 


0,062 0,000 0,062 0 0 0  36,30 1 102      


4.2.13 


§ 3 Nr. 72 
EStG; Ertrag-
steuerbefrei-
ung bestimm-
ter Photovolta-
ikanlagen; Er-
stellung der 
Einnahmen-
Überschuss-
Rechnung 
(EÜR, § 4 
Abs. 3 S. 1 
EStG); Infor-
mationspflicht 


-1 669  -1 669     36,30 394 000 -7      
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Vor-
gabe 


Paragraph; 
Bezeichnung 
der Vorgabe; 
Art der Vor-


gabe 


Jährlicher Aufwand 


Jährlicher 
Erfüllungs-
aufwand (in 
Tsd. Euro) 


Einmaliger Aufwand 
Einmali-


ger  
Erfül-
lungs-


aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


Kate-
gorie 
des 


einma-
ligen 
Erfül-
lungs-


auf-
wands 


Angaben für jährlichen Aufwand Angaben für einmaligen Aufwand 


Jährlicher 
Personal-


aufwand (in 
Tsd. Euro) 


Jährliche 
Sachkosten 


(in Tsd. 
Euro) 


Einmali-
ger Perso-


nalauf-
wand (in 


Tsd. Euro) 


Einmalige 
Sachkos-


ten (in 
Tsd. Euro) 


Lohnsatz 
pro 


Stunde 
(in Euro) 


Fallzahl 
Zeitauf-


wand pro 
Fall in 


Minuten 


Sachkos-
ten pro 
Fall (in 
Euro) 


Lohn-
satz 
pro 


Stunde 
(in 


Euro) 


Fall-
zahl 


Zeit-
auf-


wand 
pro 


Fall in 
Minu-


ten 


Sach-
kosten 


pro 
Fall (in 
Euro) 


4.2.14 


§ 3 Nr. 72 
EStG; Ertrag-
steuerbefrei-
ung bestimm-
ter Photovolta-
ikanlagen; 
Nachsweis der 
Gewinnerzier-
lungsabsicht 
(§ 15 Abs. 2 
S. 1 EStG); In-
formations-
pflicht 


-250 -20 -270     36,30 19 700 -21 -1     


4.2.15 


§ 12 Abs. 3 
UStG; Steuer-
satzsenkung 
für Photovolta-
ikanlagen; An-
passung der 
internen Pro-
zesse an die 
Absenkung 
der USt-Sätze 
auf 0 %; wei-
tere Vorgabe 


   3 213  3 213      59,50 3 000 1 088  


4.2.16 


§ 12 Abs. 3 
UStG; Steuer-
satzsenkung 
für Photovolta-
ikanlagen; Er-
mittlung der 
Nutzungsart 
von Gebäu-
den; Informati-
onspflicht 


-373  -373     59,50 188 000       
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Vor-
gabe 


Paragraph; 
Bezeichnung 
der Vorgabe; 
Art der Vor-


gabe 


Jährlicher Aufwand 


Jährlicher 
Erfüllungs-
aufwand (in 
Tsd. Euro) 


Einmaliger Aufwand 
Einmali-


ger  
Erfül-
lungs-


aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


Kate-
gorie 
des 


einma-
ligen 
Erfül-
lungs-


auf-
wands 


Angaben für jährlichen Aufwand Angaben für einmaligen Aufwand 


Jährlicher 
Personal-


aufwand (in 
Tsd. Euro) 


Jährliche 
Sachkosten 


(in Tsd. 
Euro) 


Einmali-
ger Perso-


nalauf-
wand (in 


Tsd. Euro) 


Einmalige 
Sachkos-


ten (in 
Tsd. Euro) 


Lohnsatz 
pro 


Stunde 
(in Euro) 


Fallzahl 
Zeitauf-


wand pro 
Fall in 


Minuten 


Sachkos-
ten pro 
Fall (in 
Euro) 


Lohn-
satz 
pro 


Stunde 
(in 


Euro) 


Fall-
zahl 


Zeit-
auf-


wand 
pro 


Fall in 
Minu-


ten 


Sach-
kosten 


pro 
Fall (in 
Euro) 


4.2.17 


§ 12 Abs. 3 
i.V.m. § 19 
Abs. 2 S. 1 
UStG; Steuer-
satzsenkung 
für Photovolta-
ikanlagen; 
Kleinunterneh-
merregelung; 
Informations-
pflicht 


426 160 586     31,92 160 000 5 1,00     


4.2.18 


§ 12 Abs. 3 
i.V.m. § 18 
Abs. 1 S. 1 1. 
Hs und Abs. 2 
UStG; Steuer-
satzsenkung 
für Photovolta-
ikanlagen; 
Umsatzsteuer-
voranmel-
dung; Informa-
tionspflicht 


-5 034  -5 034     36,30 160 000 -52      


 Summe (in 
Tsd. Euro) -8 044 -13 782 -21 823 6 009 1 226 7 235          


 


davon aus 
Informati-
onspflich-
ten (in Tsd. 
Euro) 


-7 270 -1 131 -8 401 0 1 226 1 226          
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Vor-
gabe 


Paragraph; 
Bezeichnung 
der Vorgabe; 
Art der Vor-


gabe 


Jährlicher Aufwand 


Jährlicher 
Erfüllungs-
aufwand (in 
Tsd. Euro) 


Einmaliger Aufwand 
Einmali-


ger  
Erfül-
lungs-


aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


Kate-
gorie 
des 


einma-
ligen 
Erfül-
lungs-


auf-
wands 


Angaben für jährlichen Aufwand Angaben für einmaligen Aufwand 


Jährlicher 
Personal-


aufwand (in 
Tsd. Euro) 


Jährliche 
Sachkosten 


(in Tsd. 
Euro) 


Einmali-
ger Perso-


nalauf-
wand (in 


Tsd. Euro) 


Einmalige 
Sachkos-


ten (in 
Tsd. Euro) 


Lohnsatz 
pro 


Stunde 
(in Euro) 


Fallzahl 
Zeitauf-


wand pro 
Fall in 


Minuten 


Sachkos-
ten pro 
Fall (in 
Euro) 


Lohn-
satz 
pro 


Stunde 
(in 


Euro) 


Fall-
zahl 


Zeit-
auf-


wand 
pro 


Fall in 
Minu-


ten 


Sach-
kosten 


pro 
Fall (in 
Euro) 


 


Summe, 
1:1 Umset-
zung von 
EU Recht 
(in Tsd. 
Euro) 


0 0 0 0 0 0          


 


4.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Vorgabe 
Paragraph; Be-
zeichnung der 


Vorgabe; Verwal-
tungsebene 


Jährli-
cher 


Perso-
nalauf-
wand 


(in Tsd. 
Euro) 


Jährli-
che 


Sach-
kosten 
(in Tsd. 
Euro) 


Jährli-
cher 
Erfül-
lungs-


auf-
wand 


(in Tsd. 
Euro) 


Lohn-
satz 
pro 


Stunde 
(in 


Euro) 


Fallzahl 


Zeitauf-
wand 


pro Fall 
in Mi-
nuten 


Sach-
kosten 
pro Fall 


(in 
Euro) 


Einma-
liger 


Perso-
nalauf-
wand 


(in Tsd. 
Euro) 


Einma-
lige 


Sach-
kosten 
(in Tsd. 
Euro) 


Einma-
liger  
Erfül-
lungs-


auf-
wand 


(in Tsd. 
Euro) 


Lohn-
satz 
pro 


Stunde 
(in 


Euro) 


Fallzahl 


Zeitauf-
wand 


pro Fall 
in Mi-
nuten 


Sach-
kosten 
pro Fall 
in Euro 


4.3.1 


§ 7 Abs. 4 Satz 2 
EStG; Abschaf-
fung der Möglich-
keit zum Ansatz 
einer kürzeren 
Nutzungsdauer 
für Gebäude; 
Land 


-4 493 
-1 939  -4 493 


-1 939 
33,70 
43,90 


50 000 
10 000 


-160 
-265   122 1222)      


4.3.2 


§ 249 Abs. 3 AO; 
Schutz der Voll-
ziehungsbeamten 
der Finanzverwal-
tung; Land 


-24,5 -14,5 -39 33,7 14 500 -3 -1        


                                                 
2) Anpassung der Eingabemöglichkeit bei den festsetzungsnahen Daten (FnD); Schätzung des BZSt 
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Vorgabe 
Paragraph; Be-
zeichnung der 


Vorgabe; Verwal-
tungsebene 


Jährli-
cher 


Perso-
nalauf-
wand 


(in Tsd. 
Euro) 


Jährli-
che 


Sach-
kosten 
(in Tsd. 
Euro) 


Jährli-
cher 
Erfül-
lungs-


auf-
wand 


(in Tsd. 
Euro) 


Lohn-
satz 
pro 


Stunde 
(in 


Euro) 


Fallzahl 


Zeitauf-
wand 


pro Fall 
in Mi-
nuten 


Sach-
kosten 
pro Fall 


(in 
Euro) 


Einma-
liger 


Perso-
nalauf-
wand 


(in Tsd. 
Euro) 


Einma-
lige 


Sach-
kosten 
(in Tsd. 
Euro) 


Einma-
liger  
Erfül-
lungs-


auf-
wand 


(in Tsd. 
Euro) 


Lohn-
satz 
pro 


Stunde 
(in 


Euro) 


Fallzahl 


Zeitauf-
wand 


pro Fall 
in Mi-
nuten 


Sach-
kosten 
pro Fall 
in Euro 


4.3.3 


§ 27 Abs. 3 Nr. 3 
UmwStG; Bear-
beitung des An-
trags auf Stun-
dung der Weg-
zugssteuer bei 
einbringungsge-
borenen Anteilen; 
Bund 


0,0914 0 0,0914 42,50 1 129 383)  - - - - - - - 


4.3.4 


Erweiterung des 
Anwendungsbe-
reichs des § 27 
Abs. 8 KStG auf 
EWR- und Dritt-
staatengesell-
schaften; Bund 


       - - - - - - - 


4.3.5 


§ 3 Nr. 14a, § 52 
Abs. 4 Satz 5 bis 
8 EStG; Steuer-
freistellung des 
Grundrentenzu-
schlags; Bund 
(DRV-Bund) 


       247,125  247,125 659,00 
pro PT 1 


375 
PT4)   


                                                 
3) Anpassung im KONSENS-Verfahren ELFE; Schätzung des BZSt 
4) PT: Personentage 
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Vorgabe 
Paragraph; Be-
zeichnung der 


Vorgabe; Verwal-
tungsebene 


Jährli-
cher 


Perso-
nalauf-
wand 


(in Tsd. 
Euro) 


Jährli-
che 


Sach-
kosten 
(in Tsd. 
Euro) 


Jährli-
cher 
Erfül-
lungs-


auf-
wand 


(in Tsd. 
Euro) 


Lohn-
satz 
pro 


Stunde 
(in 


Euro) 


Fallzahl 


Zeitauf-
wand 


pro Fall 
in Mi-
nuten 


Sach-
kosten 
pro Fall 


(in 
Euro) 


Einma-
liger 


Perso-
nalauf-
wand 


(in Tsd. 
Euro) 


Einma-
lige 


Sach-
kosten 
(in Tsd. 
Euro) 


Einma-
liger  
Erfül-
lungs-


auf-
wand 


(in Tsd. 
Euro) 


Lohn-
satz 
pro 


Stunde 
(in 


Euro) 


Fallzahl 


Zeitauf-
wand 


pro Fall 
in Mi-
nuten 


Sach-
kosten 
pro Fall 
in Euro 


4.3.6 


§ 10a Absatz 1a 
und Absatz 6 
Satz 4 EStG, § 52 
Absatz 51a EStG, 
§ 90 Absatz 1 
Satz 3 und Ab-
satz 2 bis 5 EStG, 
§ 91 Absatz 1 
EStG und § 95 
EStG; Verfahrens-
verbesserungen 
bei der Riester-
Förderung; Bund 
(ZfA) 


  


ZfA: 
kein 


über die 
Haus-
halts-


wirkun-
gen hin-
sausge-
hender 
Erfül-
lungs-
auf-


wand 


   905)         


4.3.7 


§ 177 Abs. 2, 3 
und 4, § 181 
Abs. 9, § 183 
Abs. 2 Satz 3, 
§ 184 Abs. 3 und 
4, § 185 Abs. 3 
Satz 4 bis 7, 
§ 187 Abs. 2 und 
3, § 188 Abs. 1 
und 2, § 189 
Abs. 1 und 4, 
§§ 191, 193, 194 
und 195 BewG 
sowie die Anlagen 
22, 23 und 25 
zum BewG; An-
passung der Vor-
schriften der 
Grundbesitzbe-
wertung an die 
ImmoWertV; Land 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


                                                 
5) Anpassungen in den Verfahren der Länder (KONSENS); Schätzung des BZSt 
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Vorgabe 
Paragraph; Be-
zeichnung der 


Vorgabe; Verwal-
tungsebene 


Jährli-
cher 


Perso-
nalauf-
wand 


(in Tsd. 
Euro) 


Jährli-
che 


Sach-
kosten 
(in Tsd. 
Euro) 


Jährli-
cher 
Erfül-
lungs-


auf-
wand 


(in Tsd. 
Euro) 


Lohn-
satz 
pro 


Stunde 
(in 


Euro) 


Fallzahl 


Zeitauf-
wand 


pro Fall 
in Mi-
nuten 


Sach-
kosten 
pro Fall 


(in 
Euro) 


Einma-
liger 


Perso-
nalauf-
wand 


(in Tsd. 
Euro) 


Einma-
lige 


Sach-
kosten 
(in Tsd. 
Euro) 


Einma-
liger  
Erfül-
lungs-


auf-
wand 


(in Tsd. 
Euro) 


Lohn-
satz 
pro 


Stunde 
(in 


Euro) 


Fallzahl 


Zeitauf-
wand 


pro Fall 
in Mi-
nuten 


Sach-
kosten 
pro Fall 
in Euro 


4.3.8 


§ 19 GrStG; § 19 
GrStG; Einschrän-
kung der Anzeige-
pflicht; Land 


- - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 


4.3.9 


§ 153 BewG, 
§ 265 BewG; 
Elektronische Er-
klärungsabgabe-
pflicht; Land 


-1 500  -1 500 33,70 240 000 -11    2 0006)      


4.3.10 


§ 188 Abs. 1 S. 1 
und 2 AO, Art. 97 
§ 35 EGAO; Be-
reitstellung von 
Zerlegungsbe-
scheiden zum Da-
tenabruf; Bund 
und Länder 


16  16 136,25 1 7 200  545  545 136,25 1 240 000  


4.3.11 


§ 48a Abs. 1 
EStG; Digitalisie-
rung des Bausteu-
erabzugsverfah-
rens - elektroni-
sche Steueran-
meldung; Bund 
und Länder 


- - -     3 5007)   3 500     


4.3.12 


§§ 39e, 69 EStG; 
Ausweitung Da-
tenübermittlungs-
verfahren zu Kin-
dergelddaten (lfd. 
Nr. 54); Bund 


9 242 0 9 242 


42,20 
für BZSt 


bzw. 
43,90 
für Fa-
milien-
kasse 


2 118 9
33 


1 für 
BZSt 
und 5 
für Fa-
milien-
kasse 


0 0 0 0 0 0 0 0 


                                                 
6) Schätzung für die Entwicklung eines IT-Verfahrens in KONSENS: rd. 2 Mio. Euro, davon entfallen 200 Tsd. Euro auf das Verfahren ELSTER, 1,4 Mio. Euro auf das 


Verfahren ELFE und 340 Tsd. Euro auf das Verfahren GeCo. Während der Umsetzung ist zudem mit weiteren Aufwänden zu rechnen. 
7) Schätzung für die Entwicklung eines IT-Verfahrens in KONSENS: 3,5 Mio. Euro. Darüber hinaus entsteht laufender Aufwand für Wartung und Plege. 
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Vorgabe 
Paragraph; Be-
zeichnung der 


Vorgabe; Verwal-
tungsebene 


Jährli-
cher 


Perso-
nalauf-
wand 


(in Tsd. 
Euro) 


Jährli-
che 


Sach-
kosten 
(in Tsd. 
Euro) 


Jährli-
cher 
Erfül-
lungs-


auf-
wand 


(in Tsd. 
Euro) 


Lohn-
satz 
pro 


Stunde 
(in 


Euro) 


Fallzahl 


Zeitauf-
wand 


pro Fall 
in Mi-
nuten 


Sach-
kosten 
pro Fall 


(in 
Euro) 


Einma-
liger 


Perso-
nalauf-
wand 


(in Tsd. 
Euro) 


Einma-
lige 


Sach-
kosten 
(in Tsd. 
Euro) 


Einma-
liger  
Erfül-
lungs-


auf-
wand 


(in Tsd. 
Euro) 


Lohn-
satz 
pro 


Stunde 
(in 


Euro) 


Fallzahl 


Zeitauf-
wand 


pro Fall 
in Mi-
nuten 


Sach-
kosten 
pro Fall 
in Euro 


4.3.13 


§ 4a UStG, § 24 
UStDV; Aufbau 
des elektroni-
schen Antragsver-
fahrens für An-
träge auf Steuer-
vergütung; Land 


0 0 0     08) 0 0 0 0 0 0 


4.3.14 


§ 191 Abs. 1 
Satz 3 AO; Elekt-
ronische Erteilung 
von Haftungs- und 
Duldungsbeschei-
den; Land 


 -1 -1  1 000  -1        


4.3.16 


§ 251 Abs. 3 AO; 
Insolvenzforde-
rung elektronisch 
feststellen; Land 


 -90 -90  90 000  -1        


4.3.18 


§ 31a Abs. 1 
Satz 2 AO; Mittei-
lungen der Fi-
nanzbehörden bei 
rechtswidrig er-
langten Leistun-
gen aus öffentli-
chen Mitteln zur 
Durchführung von 
Strafverfahren; 
Bund 


27  27 33,80 8 000 6 0        


                                                 
8) Die elektronische Antragstellung für den Vergütungsantrag ist bereits über OZG-Mittel abgerechnet und im Verfahren ELSTER technisch entwickelt. Sie befindet 


sich derzeit in der Testphase, die Freischaltung zum 1.1.2023 ist sichergestellt. Daher ist der Erfüllungsaufwand mit „Null“ anzusetzen. 
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Vorgabe 
Paragraph; Be-
zeichnung der 


Vorgabe; Verwal-
tungsebene 


Jährli-
cher 


Perso-
nalauf-
wand 


(in Tsd. 
Euro) 


Jährli-
che 


Sach-
kosten 
(in Tsd. 
Euro) 


Jährli-
cher 
Erfül-
lungs-


auf-
wand 


(in Tsd. 
Euro) 


Lohn-
satz 
pro 


Stunde 
(in 


Euro) 


Fallzahl 


Zeitauf-
wand 


pro Fall 
in Mi-
nuten 


Sach-
kosten 
pro Fall 


(in 
Euro) 


Einma-
liger 


Perso-
nalauf-
wand 


(in Tsd. 
Euro) 


Einma-
lige 


Sach-
kosten 
(in Tsd. 
Euro) 


Einma-
liger  
Erfül-
lungs-


auf-
wand 


(in Tsd. 
Euro) 


Lohn-
satz 
pro 


Stunde 
(in 


Euro) 


Fallzahl 


Zeitauf-
wand 


pro Fall 
in Mi-
nuten 


Sach-
kosten 
pro Fall 
in Euro 


4.3.19 


§ 139b Abs. 3a, 
4c, 5, 10-13 AO; 
Anpassung 
Schnittstelle zur 
Übermittlung der 
IBAN; Familien-
kassen 


       3 0 3 70,50 2 1 200 0 


4.3.20 


§ 139b Abs. 7 AO; 
Automatisierte 
Abgleich zwi-
schen dem BZSt 
und den Meldebe-
hörden; Land 


0 0 0     0 0 0     


4.3.21 


§ 3 Nr. 72 EStG; 
Ertragsteuerbe-
freiung bestimm-
ter Photovoltaik-
anlagen; Prüfung 
der Anlagenbe-
treiber auf Einhal-
tung der 100-
kWp-Grenze; 
Land 


  -936 38,80 180 000 -8    -8 528 38,80 1 640 0
00 -8  


4.3.22 


§ 3 Nr. 72 EStG 
i.V.m. § 15 Abs. 2 
EStG; Ertragsteu-
erbefreiung be-
stimmter Photo-
voltaikanlagen; 
Prüfung der Ge-
winnerzielungsab-
sicht; Land 


  -723 38,80 19 700 -56         
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Vorgabe 
Paragraph; Be-
zeichnung der 


Vorgabe; Verwal-
tungsebene 


Jährli-
cher 


Perso-
nalauf-
wand 


(in Tsd. 
Euro) 


Jährli-
che 


Sach-
kosten 
(in Tsd. 
Euro) 


Jährli-
cher 
Erfül-
lungs-


auf-
wand 


(in Tsd. 
Euro) 


Lohn-
satz 
pro 


Stunde 
(in 


Euro) 


Fallzahl 


Zeitauf-
wand 


pro Fall 
in Mi-
nuten 


Sach-
kosten 
pro Fall 


(in 
Euro) 


Einma-
liger 


Perso-
nalauf-
wand 


(in Tsd. 
Euro) 


Einma-
lige 


Sach-
kosten 
(in Tsd. 
Euro) 


Einma-
liger  
Erfül-
lungs-


auf-
wand 


(in Tsd. 
Euro) 


Lohn-
satz 
pro 


Stunde 
(in 


Euro) 


Fallzahl 


Zeitauf-
wand 


pro Fall 
in Mi-
nuten 


Sach-
kosten 
pro Fall 
in Euro 


4.3.23 


§ 3 Nr. 72 EStG 
i.V.m. § 4 Abs. 3 
S. 1 EStG; Ertrag-
steuerbefreiung 
bestimmter Photo-
voltaikanlagen; 
Prüfung der Ein-
nahmenüber-
schussrechnung; 
Land 


  -7 678 38,80 394 000 -30         


 Summe in Tsd. 
Euro 1 329 -106 -8 114     4 321 122 -2 086     


 davon Bund 9 269 0 9 269     276 0 276     


 davon Länder -7 957 -106 -17 399     0 122 -6 406     


 davon Bund und 
Länder 16 0 16     4 045 0 4 045     
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1. Durch die im Rahmen des automatisierten Besteuerungsverfahrens vorgesehene 
Übermittlung der Umsatzsteuerdaten von den Finanzverwaltungen der Länder für Zwe-
cke der jährlichen Geschäftsstatistiken (§ 2b Absatz 1 Satz 1 StStatG) entsteht bei den 
Finanzverwaltungen und den Statistischen Ämtern der Länder ein einmaliger sowie 
laufender IT-Erfüllungsaufwand. Auswirkungen auf den personellen Erfüllungsaufwand 
in den Finanzämtern ergeben sich durch die Regelung nicht. Durch die Änderung des 
§ 2b StStatG entsteht in den Ländern ein einmaliger geringfügiger automationstechni-
scher Umstellungsaufwand. Die Höhe des Aufwands ist von hier aus nicht quantifizier-
bar. 


2. Die Speicherung der IBAN und gegebenenfalls der BIC einer Kontoverbindung zu den 
Daten zur steuerlichen Identifikationsnummer nach § 139b AO in der IdNr-Datenbank 
führt zu Erfüllungsaufwand auf Seiten des BZSt und des ITZBund. Außerdem müssen 
die Familienkassen eine IT-Struktur aufbauen, um die bei ihnen für den Berechtigten 
genutzte IBAN an das BZSt zu übermitteln. Für Datenübermittlungen an das BZSt exis-
tiert bereits ein Kommunikationsweg, es muss lediglich eine Anpassung der Schnitt-
stelle vorgenommen werden. Hierbei wird der gleiche Zeitaufwand i. H. von 20 Std. pro 
Fall wie bei der Wirtschaft angesetzt. Unterschiedlich sind allerdings die Lohnkosten. 
Aufgrund der Komplexität wird hier ein Lohnsatz des höheren Dienstes angesetzt. Für 
den Bund sind das 70,50 Euro. Im Laufe des nächsten Jahres wird es nur noch die 
Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit geben. Es ist damit zu rechnen, dass nur 
diese eine Familienkasse die Übermittlung zu machen hat und somit die technischen 
Änderungen vornehmen muss. (vgl. Tabelle Ziffer 4.3.19). 


3. Die Einführung eines maschinellen Anfrageverfahrens der Meldebehörden beim BZSt 
(§ 139b Absatz 7 Satz 3 bis 6 – neu – AO) führt zu Anpassungsaufwand in den Verfah-
ren des BZSt. Die Übermittlung der Daten erfolgt in allen genannten Fällen im Standard 
OSCI-XMeld als automatisierte Datenübermittlung, so dass hierdurch kein laufender 
Aufwand für die Meldebehörden entsteht. Erforderliche Anpassungen des Standards 
sind über die Vereinbarung mit der Koordinierungsstelle für IT Standards (KoSIT) ab-
gedeckt und verursachen keine zusätzliche Entwicklungs- und Pflegekosten (vgl. auch 
Tabelle Ziffer 4.3.20). 


4. Die Klarstellung der Reichweite der Deklarationsfiktion in § 150 Absatz 7 Satz 2 AO 
führt zu einer nicht quantifizierbaren Aufwandsminderung, da erhöhter personeller Prüf-
aufwand in den Finanzämtern sowie sonst ggf. erforderliche vermehrte Nachfragen bei 
den Steuerpflichtigen und ihren Beratern vermieden werden. 


5. Die Klarstellung zur Zahlungsverjährungsfrist des gesamten Anspruchs aus dem Steu-
erschuldverhältnis im Fall der Aufhebung, Änderung oder Berichtigung der Festsetzung 
oder Anmeldung des Anspruchs (§§ 229 und 230 Absatz 2 – neu – AO) führt zu einer 
nicht quantifizierbaren Aufwandsminderung, da die Finanzbehörden auf verjährungs-
unterbrechende Maßnahmen nach § 231 AO verzichten können. 


6. Durch den Wegfall der Unterrichtungspflicht von Vollzugsbehörden nach § 757a Ab-
satz 5 ZPO durch die Einfügung des § 249 Absatz 3 Satz 2 – neu – AO tritt eine ge-
ringfügige Verminderung des laufenden Erfüllungsaufwands der Verwaltung von Bund 
und Ländern ein, die auf etwa 39 Tsd. Euro pro Jahr geschätzt wird (vgl. Tabelle Ziffer 
4.3.2).  


7. Die Einführung der Steuerfreiheit eines nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch 
ermittelten und geleisteten Zuschlages an Entgeltpunkten für langjährige Versicherung 
(§ 3 Nummer 14a – neu – EStG) rückwirkend zum 1. Januar 2021 führt für die Träger 
der gesetzlichen Rentenversicherung zu einmaligem Erfüllungsaufwand. Für diejeni-
gen Rentnerinnen und Rentner, denen ab dem Jahr 2021 ein Grundrentenzuschlag 
gezahlt wird, sind die bis zu einem aktualisierten Programmeinsatz übermittelten Ren-
tenbezugsmitteilungen, die diesen Teilbetrag beinhalten, zu korrigieren. Durch die 
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Steuerfreistellung entsteht bei den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung zu-
dem einmaliger Personalaufwand durch die nötige programmtechnische Anpassung 
für zukünftige Rentenbezugsmitteilungen, in die dieser Teilbetrag nicht mehr einzube-
ziehen ist. Darüber hinaus ist mit geringem Vollzugsmehraufwand für die Steuerver-
waltungen der Länder zu rechnen (vgl. Tabelle Ziffer 4.3.5). 


8. Durch den Wegfall der Möglichkeit zum Ansatz einer kürzeren Nutzungsdauer für Ge-
bäude muss die Finanzverwaltung keine Anträge dieser Art mehr bearbeiten. Laut Zeit-
werttabelle Verwaltung wurden dafür schätzungsweise 160 Minuten (mittlere Komple-
xität) für die formelle und inhaltliche Prüfung, die Informationsaufbereitung und das Ar-
chivieren der Unterlagen verwendet. Bei einem mittleren Lohnsatz für die Verwaltung 
(Land) führt dieses bei 50.000 Anträgen pro Jahr (Fallzahlherleitung unter Vorgabe 
4.1.1) zu einer Entlastung von 4.493 Tsd. Euro. Die durch den BFH vorgenommene 
weite Anwendungsauslegung der bisherigen Ausnahmeregelung zum Ansatz einer 
kürzeren Nutzungsdauer für Gebäude im Rahmen der AfA hätte voraussichtlich ver-
mehrt Rechtsbehelfsverfahren zur Folge. Dieser zukünftig erwartbaren Aufwandserhö-
hung wird durch die Streichung der Regelung zum Ansatz einer kürzeren Nutzungs-
dauer für Gebäudeabschreibung (§ 7 Absatz 4 Satz 2 – aufgehoben – EStG) entge-
gengewirkt. Laut Zeitwerttabelle Verwaltung wurden dafür schätzungsweise 265 Minu-
ten (mittlere Komplexität) für das Einarbeiten in die Vorgabe, die formelle und inhaltli-
che Prüfung, das Einholen fehlender Daten, das Überprüfen/Korrigieren von Ergebnis-
sen/Berechnungen, die Informationsaufbereitung und das Archivieren der Unterlagen 
verwendet. Bei einem gehobenen Lohnsatz für die Verwaltung (Land) führt dieses bei 
10.000 Rechtsbehelfsverfahren pro Jahr (prognostizierte Hochrechnung aus Angaben 
einzelner Länder) zu einer Entlastung von 1.939 Tsd. Euro. Damit ergibt sich eine Ent-
lastung von rund 6.500 Tsd. Euro für den Normadressaten Verwaltung (vgl. Tabelle 
Ziffer 4.3.1). 


9. Das Vorziehen des vollständigen Sonderausgabenabzugs für Altersvorsorgeaufwen-
dungen auf 2023 führt infolge der ohnehin notwendigen Programmanpassungen nicht 
zu zusätzlichem Erfüllungsaufwand bei den Finanzverwaltungen der Länder. Bereits 
bei der Einführung der Norm durch das Alterseinkünftegesetz wurde eine jährliche Stei-
gerung des zu berücksichtigenden prozentualen Anteils bis 2025 vorgesehen, der zu 
jährlichem einmaligem geringfügigen automationstechnischen Umstellungsaufwand 
führt. Mit der nun vorgesehenen Änderung der Norm entsteht dieser Aufwand letztmalig 
im Jahr 2023 anstatt – bei Beibehaltung der bisherigen Rechtslage – letztmalig im Jahr 
2025. Die Höhe des erforderlichen Aufwands verändert sich durch die Anpassung des 
Prozentsatzes nicht.  


10. Durch den Verzicht auf eine Rückzahlung der steuerlichen Förderung (Altersvorsorge-
zulage und Sonderausgabenabzug nach § 10a EStG) in der Ansparphase bei Wegzug 
in ein Land außerhalb der EU / des EWR (§ 10a Absatz 6 Satz 4, § 95 Satz 1 EStG) 
verringert sich in den Finanzämtern der Aufwand für die Sachverhaltsermittlung in ge-
ringem, nicht bezifferbarem Umfang. Die größte Aufwandsminderung ergibt sich in er-
sparten Rechtsbehelfsverfahren, da durch die Transparenz weniger Rechtsbehelfe ein-
gelegt werden. Diese Aufwandsminderungen können jedoch mangels Fallzahlen nicht 
quantifiziert werden. Die Gesetzesänderung erfordert nach Schätzung des BZSt eine 
Anpassung der automatisierten Verfahren der Länder in einer Größenordnung von 90 
Tsd. Euro. 


11. Durch die rein betragsmäßige Anhebung des Ausbildungsfreibetrags (§ 33a Absatz 2 
EStG) entsteht in den Ländern ein geringfügiger einmaliger automationstechnischer 
Umstellungsaufwand im Rahmen der ohnehin erforderlichen fortlaufenden Anpassung 
der IT-Verfahren der Finanzverwaltung durch hauseigenes IT-Fachpersonal. 


12. Für die Ausweitung des Datenübermittlungsverfahren zu Kindergelddaten nach § 69 
Satz 1 EStG entsteht geringer einmaliger Umstellungsaufwand. Für das 
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Datenübermittlungsverfahren nach § 69 Satz 2 EStG können bereits bestehende Ver-
fahren mit geringem einmaligen Umstellungsaufwand erweitert werden. Für die Finanz-
ämter mindert sich der laufende Erfüllungsaufwand insoweit, dass automatisierte An-
fragen an die IdNr-Datenbank bei dem Bundeszentralamt für Steuern wesentlich weni-
ger Zeit in Anspruch nehmen als Rückfragen bei den Steuerpflichtigen. Für das Daten-
übermittlungsverfahren nach § 69 Satz 3 EStG entsteht bei dem Bundeszentralamt für 
Steuern einmaliger Erfüllungsaufwand für die Einrichtung des Verfahrens und laufen-
der Erfüllungsaufwand für die Wartung und Pflege des Verfahrens. Auf Seiten der Fa-
milienkasse der Bundesagentur für Arbeit entsteht laufender Erfüllungsaufwand durch 
die Datenannahme und -aufbereitung so wie die perspektivisch damit verbundenen 
Servicefunktionen, die den Bürgerinnen und Bürgern angeboten werden sollen (vgl. 
auch Tabelle Ziffer 4.3.12). 


13. Durch die Einführung der elektronischen Steueranmeldung im Bausteuerabzugsver-
fahren (§ 48a Absatz Satz 1 und Satz 2 – neu – EStG) entsteht in den Ländern nach 
einer ersten groben Schätzung ein einmaliger automationstechnischer Umstellungs-
aufwand in einer Größenordnung von 3,5 Mio. Euro. Darüber hinaus entsteht laufender 
Aufwand für Wartung und Pflege. (vgl. Tabelle Ziffer 4.3.11). 


14. Durch die Regelung zur Vermeidung von doppelten Prüfungen und divergierenden Ent-
scheidungen innerhalb der Finanzverwaltung (Finanzamt und ZfA) sowie Verbesse-
rung des Rechtschutzes für den Zulageberechtigten in Folge des BFH-Urteils vom 8. 
September 2020 – X R 2/19, BStBl 2022 II S. 157, (§ 90 Absatz 2 Satz 1 und 2 und 
Absatz 4, § 91 Absatz 1 Satz 3 – aufgehoben – und Satz 4 – neu – EStG) verringert 
sich in den Finanzämtern der Aufwand für die Sachverhaltsermittlung in geringem, nicht 
bezifferbarem Umfang. Die größte Aufwandsminderung ergibt sich in ersparten Rechts-
behelfsverfahren, da durch die Transparenz weniger Rechtsbehelfe eingelegt werden. 
Diese Aufwandsminderungen können jedoch mangels Fallzahlen nicht quantifiziert 
werden. 


15. Durch die Umstellung des Verfahrens der Nachforderung der nicht einbehaltenen Ka-
pitalertragsteuer (§ 44 Absatz 1 Satz 10 und 11 EStG) auf z. B. die Vorabpauschale 
nunmehr durch die Veranlagungsfinanzämter im Rahmen des Einkommensteuerver-
anlagungsverfahrens nach § 32d Absatz 3 EStG und durch die gleichzeitige Umstel-
lung des Verfahrens von Papierform auf eine elektronische Datenübermittlung nach 
Maßgabe des § 93c AO tritt ein dauerhafter Entlastungseffekt ein und es entsteht ein-
maliger IT-Umstellungsaufwand zur Programmierung der entsprechenden Schnittstel-
len. Die hierfür entstehenden Programmierungskosten auf Ebene der Kreditinstitute 
sind nicht einschätzbar. Ihnen steht jedoch der zukünftige Entlastungseffekt durch 
Wegfall des Papierverfahrens gegenüber. 


16. Die Neuregelung zur Erstattung von Kapitalertragsteuer bei Zufluss über eine vermö-
gensverwaltende Personengesellschaft (§ 44b Absatz 7 Satz 3 – neu – EStG) war be-
reits in der Vergangenheit im Rahmen von Billigkeitsregelungen möglich. Durch die 
gesetzliche Neureglung soll für derartige Erstattungsanträge eine gesetzliche Grund-
lage geschaffen werden. Nennenswerter Umstellungsaufwand ist daher nicht zu erwar-
ten. 


17. Durch die Rückführung der Registerfallbesteuerung auf Anwendungsfälle des Steuer-
oasen-Abwehrgesetzes (§ 49 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe f Satz 1 und 
Nummer 6 EStG sowie die §§ 10 und 13 StAbwG) wird der mit dem Freistellungs- und 
Entlastungsverfahren in den überwiegenden Fällen verbundene Verwaltungsaufwand 
im Bundeszentralamt für Steuern und im Rahmen der Außenprüfung durch die zustän-
digen Stellen der Länder vermindert. Konkrete Fallzahlen zur Abschätzung des Erfül-
lungsaufwands liegen nicht vor. Bis zum 19. Mai 2022 lagen dem BZSt 3 294 Quartals-
Steueranmeldungen und 4 094 Anträge auf Freistellung oder Erstattung zu Register-
fällen für das Jahr 2013 bis zum 30. Juni 2022 vor. Diese Zahlen sind aber nicht 







 - 84 -   


vollständig, da eine Abgabe der Steueranmeldungen noch bis zum 30. Juni 2023 mög-
lich ist. Auf Grund des stetigen Anstiegs der beim BZSt eingehenden Anträge auf Frei-
stellung und Erstattung ist von einer weit höheren Zahl von Anträgen auszugehen, als 
bis Ende Mai 2022 vorlagen. Daher kann der Erfüllungsaufwand nicht abschließend 
bestimmt werden. Jedoch können die für den Vollzug der Regelung gegenwärtig täti-
gen Bedienstete andere Aufgaben wahrnehmen, sobald die Bearbeitung der Altfälle 
abgeschlossen ist (zu Einzelheiten des gegenwärtigen Personaleinsatzes vgl. S. 14 
des Bericht des Bundesministeriums der Finanzen zur Evaluation der geltenden 
Rechtslage der Besteuerung beschränkt Steuerpflichtiger, die inländische Einkünfte 
aus der Überlassung von Rechten erzielen, die in ein inländisches öffentliches Buch 
oder Register eingetragen sind – sogenannte Registerfälle –, abrufbar im Internet un-
ter: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/The-
men/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2022-06-28-be-
richt-evaluation-registerfaelle-deutsch.pdf?__blob=publicationFile&v=2). 


18. Die Verpflichtung zur Bereitstellung der elektronischen Abgabemöglichkeit des Antrags 
auf Steuervergütung für Leistungsbezüge zur Verwendung zu humanitären, karikativen 
oder erzieherischen Zwecken im Drittlandsgebiet (§ 4a Absatz 1 Satz 2 UStG, § 24 Ab-
satz 1 Satz 1 UStDV) löst in den Ländern keinen Umstellungsaufwand mehr aus, da 
die technische Entwicklung bereits erfolgt ist und derzeit die Testphase durchgeführt 
wird. Damit ist gewährleistet, dass die Möglichkeit zur elektronischen Antragstellung 
zum 1. Januar 2023 bereitgestellt werden kann. 


19. Durch die Aufnahme des § 24 Absatz 1 Satz 1 UStG in die Liste der Betragsgrenzen, 
die nach § 18 Absatz 4f Satz 6 UStG bei Anwendung der dezentralen Besteuerung von 
Organisationseinheiten der Gebietskörperschaften Bund bzw. Länder stets als über-
schritten gelten, ergibt sich eine geringfügige, nicht quantifizierbare Entlastung für die 
Finanzverwaltung, weil die Überschreitung der Betragsgrenze nicht mehr geprüft zu 
werden braucht. 


20. Die Verpflichtung zur Bereitstellung der elektronischen Abgabemöglichkeit der Steuer-
erklärung zur Fahrzeugeinzelbesteuerung (§ 16 Absatz 5a) zusätzlich zur Abgabe 
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck (§ 18 Absatz 5a Satz 1 bis 3 UStG) löst beim 
BZSt keinen gesonderten Erfüllungsaufwand mehr aus, da für die im Zuge der Umset-
zung des OZG erforderlichen Umstellungen gesonderte Haushaltsmittel zur Verfügung 
stehen. 


21. Durch die Neuentwicklung, laufende Pflege und Wartung sowie den Betrieb des IT-
Verfahrens zur Entgegennahme von Aufzeichnungen durch Zahlungsdienstleister 
(§ 22g – neu –, § 26a Absatz 2 Nummer 8, 9 und 10 – neu – UStG), durch die Spei-
cherung der Daten, deren Prüfung und Weiterleitung an das CESOP sowie der Entge-
gennahme von CESOP-Daten und deren Auswertung beim BZSt, als auch die Prüfung, 
ob die Zahlungsdienstleister ihren Verpflichtungen in Deutschland ordnungsgemäß 
nachkommen, entsteht auf Seiten des Bundes ein einmaliger sowie laufender Erfül-
lungsaufwand. Zudem ergeben sich dauerhafte Sach- und Personalaufwände. Die 
Höhe des Aufwands für die Länder ist nicht quantifizierbar. Zudem ergeben sich dau-
erhafte Sach- und Personalaufwände beim Bundeszentralamt für Steuern, beim Infor-
mationstechnikzentrum Bund und dem Bundesministerium der Finanzen sowie bei den 
Landesfinanzbehörden. Beim BZSt wird von einem jährlichen Personalaufwand von 
rund 1,3 Mio. Euro und einem Sachaufwand von rund 425 000 Euro ab 2024 für die 
Erledigung der neuen Aufgaben ausgegangen. Für die Konzeptionierung und Entwick-
lung des notwendigen IT-Fachverfahrens entstehen beim BZSt in 2023 und 2024 ein-
malige Erfüllungsaufwände in Höhe von insgesamt 11,7 Mio. Euro. Ab Inbetriebnahme 
des IT-Fachverfahrens in 2024 entstehen jährlich laufende Erfüllungsaufwände für die 
Pflege und Wartung dieses IT-Fachverfahrens (2024: 1,9 Mio. Euro, 2025: 
5,6 Mio. Euro und 2026: 3,8 Mio. Euro). Beim ITZ Bund wird von einem jährlichen Per-
sonalaufwand von rund 875 000 Euro und einem Sachaufwand von rund 260 000 Euro 
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ab 2024 ausgegangen. Für die Konzeption, Implementierung und den Wirkbetrieb des 
neuen IT-Verfahrens CESOP entsteht in 2023 und 2024 ein einmaliger Aufwand von 
insgesamt rund 7,2 Mio. Euro und ab 2024 laufende Aufwände von jährlich rund 2,7 
Mio. Euro. Für die Finanzämter sind keine quantifizierbaren Auswirkungen auf den per-
sonellen Erfüllungsaufwand zu erwarten. Sofern die von CESOP an das BZSt übermit-
telten Daten Abweichungen zu den hier in Deutschland gespeicherten Daten aufweisen 
oder die Verdachtsfälle überprüft werden müssen, wird eine Klärung wahrscheinlich 
nur im Rahmen einer Betriebsprüfung/USt-Sonderprüfung möglich sein. Da die Prü-
fungsstellen den Arbeitsanfall durch Schwerpunktsetzung steuern, werden in diesem 
Bereich keine Mehr- oder Minderaufwände ausgewiesen. 


22. Durch Wegfall der Durchschnittssatzbesteuerung nach § 23 UStG, der §§ 69 und 70 
UStDV und der Anlage zu den §§ 69 und 70 UStDV unterliegen die Unternehmer den 
allgemeinen Regelungen der Umsatzbesteuerung. Die personellen Mehr- und Min-
deraufwände in den Finanzämtern dürften sich saldieren. 


23. Die Beschränkung der Anzeigepflicht auf Fälle, in denen die Änderung Auswirkungen 
auf die Steuerbefreiung hat (§ 19 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 – neu – GrStG), führt 
zu einer im Vorhinein nicht bezifferbaren Minderung des Erfüllungsaufwands. 


24. Durch die Einführung der Verpflichtung zur elektronischen Übermittlung auch für Fest-
stellungserklärungen nach § 153 des Bewertungsgesetzes (§ 153 Absatz 2 Satz 4 und 
Absatz 4 BewG) entsteht für die Umstellung auf eine elektronische Erklärungsannahme 
und Weiterbearbeitung einmaliger IT-Umstellungsaufwand in einer Größenordnung 
von mind. 2 Mio. Euro. Während der Umsetzung ist mit weiteren Aufwänden zu rech-
nen. Durch die elektronische Übermittlung entfällt der Aufwand der händischen Erfas-
sung. Somit mindert sich der personelle Erfüllungsaufwand in den Finanzämtern um 
ca. 1,5 Mio. Euro. (vgl. Tabelle Ziffer 4.3.9). 


5. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 


6. Weitere Gesetzesfolgen 


Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Männern 
sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemäß § 2 der 
Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien zuwiderlaufen. 


VII. Befristung; Evaluierung 


Die Ausweitung des Datenübermittlungsverfahren zu Kindergelddaten soll einer Evaluation 
unterzogen werden. Das bestehende Verfahren hat sich bereits bewährt, so dass nur des-
sen Ausweitung zu evaluieren ist. Der Umstellungsprozess wird im Austausch mit dem Bun-
deszentralamt für Steuern und der Bundesagentur für Arbeit vorbereitet und begleitet wer-
den. Dafür finden regelmäßig anberaumte Besprechungen statt. Diese Besprechungen und 
kontinuierliche Prüfungen bieten hinreichend Gelegenheit zum Austausch über den Fort-
schritt des Prozesses und eventuellen Nachsteuerungsbedarf. Das Statistische Bundesamt 
wird voraussichtlich zwei Jahre nach Durchführung der ersten Datenübermittlung – also 
frühestens 2026 – zusätzlich eine ex post Folgekostenvalidierung durchführen. Dabei wer-
den die Datenübermittlungen von dem Bundeszentralamt für Steuern an die Familienkasse 
gesondert nach jeweiligem Datenübermittlungsanlass (Geburt eines Kindes oder Änderung 
des Wohnsitzes) betrachtet. Es soll evaluiert werden, in welcher Höhe die unberechtigte 
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Inanspruchnahme von Kindergeld verhindert wurde bzw. inwieweit die aufbauend auf die-
sem Datenübermittlungsverfahren eingerichteten Verfahrensvereinfachungen zu einer Min-
derung des Erfüllungsaufwands führten. 


B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a 


§ 3 Nummer 65 Satz 1 Buchstabe a und d sowie Satz 5 


Durch das Siebte Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer 
Gesetze vom 12. Juni 2020 (BGBl. I S. 1248) wurde § 8 des Betriebsrentengesetzes geän-
dert. Diese Änderungen werden in § 3 Nummer 65 EStG redaktionell nachvollzogen. 


Zu Buchstabe b 


§ 3 Nummer 71 Buchstabe a Satzteil vor Doppelbuchstabe aa 


Nach § 3 Nummer 71 EStG ist der INVEST-Zuschuss steuerbefreit. Zum 1. März 2022 wur-
den die INVEST-Förderkonditionen wie folgt verändert: 


1. Abschaffung der 2017 eingeführten INVEST-Förderung von Anschluss-Investments 


2. Reduzierung des 2017 eingeführten Erwerbszuschusses bei Wandeldarlehen auf 
10 Prozent 


3. Erhöhung der Mindestinvestitionssumme von derzeit 10 000 Euro auf 25 000 Euro 


(vgl. Förderrichtlinie vom 21. Februar 2022 – BAnz AT 01.03.2022 B2 S. 1 bis 14). 


Auf Grund der Reduzierung der Förderung von Wandeldarlehen ist die Steuerbefreiung in 
§ 3 Nummer 71 EStG redaktionell anzupassen, um sicherzustellen, dass auch die gerin-
gere Förderung von Wandeldarlehen weiterhin steuerbefreit ist (redaktionelle Folgeände-
rung auf Grund Änderungen bei den Förderbedingungen des INVEST-Zuschusses). 


Die Änderung des § 3 Nummer 71 EStG ist auf Grund der Änderungen bei der INVEST-
Förderrichlinie im Jahr 2022 erstmals im Veranlagungszeitraum 2022 anzuwenden (vgl. 
§ 52 Absatz 1 EStG). 


Zu Nummer 2 


§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b und 6c – neu – 


§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b – neu – 


Aufwendungen für die Wohnung der Steuerpflichtigen sind grundsätzlich nicht als Betriebs-
ausgaben oder Werbungskosten abziehbar, weil sie die Lebensführung der Steuerpflichti-
gen auch dann betreffen, wenn sie den Beruf oder die Tätigkeit der Steuerpflichtigen fördern 
(§ 12 Nummer 1 EStG). 


§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b EStG sieht bisher von diesem grundsätzlich bestehenden 
Abzugsverbot eine Ausnahme für die Fälle vor, in denen Steuerpflichtige ein dem Typus-
begriff entsprechendes Arbeitszimmer nutzen, so dass eine eindeutige Trennung von privat 
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und betrieblich oder beruflich veranlasstem Aufwand möglich ist. In diesem Fall können die 
Steuerpflichtigen die Aufwendungen dann abziehen, wenn der Mittelpunkt der gesamten 
betrieblichen und beruflichen Betätigung im häuslichen Arbeitszimmer liegt (Abzug in voller 
Höhe) oder wenn den Steuerpflichtigen kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht (Ab-
zug bis zu 1 250 Euro im Wirtschafts- oder Kalenderjahr). Dies gilt über § 9 Absatz 5 Satz 1 
EStG auch für den Werbungskostenabzug (z. B. bei Arbeitnehmern). 


Die Corona-Pandemie hat vielfach eine Verlagerung der betrieblichen oder beruflichen Be-
tätigung in die häusliche Wohnung erforderlich gemacht, unabhängig davon, ob die Steu-
erpflichtigen die Möglichkeit hatten, ihre betriebliche/berufliche Sphäre von der privaten 
Sphäre durch die Einrichtung eines dem Typusbegriff des häuslichen Arbeitszimmers ent-
sprechenden Raumes zu trennen. Zur Abmilderung der Auswirkungen aus dieser Tätig-
keitsverlagerung und der Berücksichtigung der damit verbundenen (Mehr)Aufwendungen 
wurde für die Jahre 2020 bis 2021 die sog. Homeoffice-Pauschale in § 4 Absatz 5 Satz 1 
Nummer 6b Satz 4 EStG eingeführt, die mit dem Vierten Corona-Steuerhilfegesetz bis zum 
31. Dezember 2022 verlängert wurde. 


Die coronabedingte Lösung der betrieblichen und beruflichen Betätigung von einem festen 
Arbeitsplatz hat zu einer allgemeinen Flexibilisierung der Arbeitswelt und mehr Mobilität 
geführt. Zudem ist es aus ökologischen Gründen das Ziel, unnötige Fahrten zur Arbeit und 
zusätzlichen Arbeitsraum in der häuslichen Wohnung zu vermeiden. Auf der anderen Seite 
soll die steuerliche Berücksichtigung eines häuslichen Arbeitsplatzes auch nicht mehr an 
die Einrichtung eines Arbeitszimmers in einem abgegrenzten Raum gekoppelt sein, so dass 
wertvoller Wohnraum effektiv und bedarfsgerecht genutzt werden kann. Eine Vielzahl der 
Steuerpflichtigen kann sich die Einrichtung eines dem Typusbegriff entsprechenden häus-
lichen Arbeitszimmers finanziell nicht leisten; auch dieser Personenkreis soll künftig einen 
Teil der Aufwendungen für die betriebliche oder berufliche Nutzung der Wohnung abziehen 
können. Um all diesen Anforderungen gerecht werden zu können, wird die steuerliche Ab-
ziehbarkeit der Aufwendungen für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit in der häusli-
chen Wohnung als Betriebsausgaben oder Werbungskosten insgesamt neu geregelt. 


Aufwendungen für die betriebliche oder berufliche Betätigung in der häuslichen Wohnung 
umfassen alle Aufwendungen für die häusliche Wohnung, wie z. B. Mietaufwendungen, die 
Absetzung für Abnutzung, Schuldzinsen, Energiekosten und deren Ausstattung (z. B. Ta-
peten, Teppiche, Vorhänge, Lampen). Nicht umfasst sind Aufwendungen für Arbeitsmittel, 
wie z. B. Büromöbel oder PC-Ausstattung und weitere Wirtschaftsgüter, die der Ausübung 
der betrieblichen und beruflichen Betätigung in der häuslichen Wohnung dienen, wie z. B. 
Fachliteratur. Der Abzug dieser Aufwendungen richtet sich nach den allgemeinen Grund-
sätzen der Berücksichtigung von Betriebsausgaben oder Werbungskosten.  


Satz 1 


Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer sind wie bisher grundsätzlich nicht als Be-
triebsausgaben abziehbar. 


Satz 2 


Steuerpflichtige, die ein dem Typusbegriff entsprechendes häusliches Arbeitszimmer nut-
zen und denen dauerhaft kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht, können ihre Auf-
wendungen weiterhin als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abziehen. Der bisher 
bestehende Höchstbetrag von 1 250 Euro wird in einen Pauschbetrag in gleicher Höhe um-
gewandelt (Jahrespauschale). Damit kann das Besteuerungsverfahren wesentlich verein-
facht und Bürokratie abgebaut werden, weil die individuellen Aufwendungen nicht mehr er-
mittelt und überprüft werden müssen. Üben Steuerpflichtige verschiedene betriebliche oder 
berufliche Tätigkeiten aus und sind die Voraussetzungen für den Abzug der Jahrespau-
schale jeweils erfüllt, ist die Jahrespauschale von 1 250 Euro auf die verschiedenen Tätig-
keiten aufzuteilen. Der Betrag wird nicht tätigkeitsbezogen vervielfacht, sondern insgesamt 
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nur einmal gewährt. Auch ein Abzug der Tagespauschale nach Nummer 6c ist neben dem 
Abzug der Jahrespauschale für eine andere Tätigkeit nicht zulässig. Der Abzug der Jahres-
pauschale, die für die gesamte betriebliche und berufliche Betätigung gewährt wird, gilt in-
soweit auch die Aufwendungen für weitere betriebliche oder berufliche Tätigkeiten ab. 


Die Jahrespauschale ist raumbezogen anzuwenden. Üben mehrere Steuerpflichtige ihre 
betriebliche oder berufliche Tätigkeit in demselben häuslichen Arbeitszimmer aus, ist der 
Betrag von 1 250 Euro auf die nutzenden Steuerpflichtigen aufzuteilen. Der Betrag wird 
nicht personenbezogen vervielfacht, sondern insgesamt nur einmal gewährt. 


Bildet das häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruf-
lichen Betätigung und muss dieses auch vorgehalten werden, weil für die darin ausgeübten 
Tätigkeiten kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht, können diese Steuerpflichtigen 
– wie bisher – die Aufwendungen in voller Höhe als Betriebsausgaben oder Werbungskos-
ten abziehen. Durch das Vorliegen eines häuslichen Arbeitszimmers, das ausschließlich 
oder fast ausschließlich für betriebliche oder berufliche Zwecke genutzt wird, liegen grund-
sätzlich in vollem Umfang betrieblich oder beruflich veranlasste Aufwendungen vor, die 
nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip bei der Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage 
abzuziehen sind. Wegen des engen Bezuges zur privaten Lebenssphäre besteht hier aber 
ein weiter gesetzgeberischer Gestaltungsspielraum, solche Aufwendungen vom Abzug 
auszuschließen. Dieser wird genutzt, indem der Vollabzug der Aufwendungen nun weiter 
eingeschränkt wird, soweit den Steuerpflichtigen ein anderer Arbeitsplatz für die im häusli-
chen Arbeitszimmer ausgeübten Betätigungen dauerhaft zur Verfügung steht und die Nut-
zung des häuslichen Arbeitszimmers zur Ausübung der Betätigung nicht erforderlich ist. Im 
Gegensatz zur bisherigen Regelung ist unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten für den Voll-
abzug der Aufwendungen nun auch in Mittelpunktfällen Voraussetzung, dass den Steuer-
pflichtigen für diese Betätigung dauerhaft kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. 


Ein anderer Arbeitsplatz darf für die jeweilige Tätigkeit dauerhaft nicht zur Verfügung ste-
hen. Nur in diesen Fällen bestimmen objektive Merkmale die Erforderlichkeit, für diese Tä-
tigkeit auch dauerhaft ein häusliches Arbeitszimmer einzurichten und vorzuhalten. Muss die 
Tätigkeit nur tageweise in der häuslichen Wohnung ausgeübt werden, weil den Steuer-
pflichtigen an den übrigen Arbeitstagen ein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht, 
kommt ein Abzug der Aufwendungen nur über die Tagespauschale nach Nummer 6c in 
Betracht. 


Eine vollständige steuerliche Berücksichtigung zusätzlicher Arbeitsplätze soll zukünftig 
grundsätzlich ausgeschlossen werden. Mit dieser Zielrichtung soll steuerlich eine Entwick-
lung hin zu sparsamer Raumnutzung begleitet und unterstützt werden. 


Bildet das häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruf-
lichen Betätigung und steht den Steuerpflichtigen kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung, 
können die Steuerpflichtigen aus Vereinfachungsgründen zwischen dem Abzug der tat-
sächlichen Kosten und der Jahrespauschale in Höhe von 1 250 Euro wählen. 


§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6c – neu – 


Die aus Anlass der Corona-Pandemie eingeführte sog. Homeoffice-Pauschale hat sich als 
vereinfachende Regelung für Sachverhalte bewährt, in denen den Steuerpflichtigen kein 
dem Typusbegriff entsprechendes häusliches Arbeitszimmer, sondern z. B. nur eine „Ar-
beitsecke“ zur Verfügung steht. Aus Vereinfachungsgründen wird künftig für alle Fälle der 
betrieblichen und beruflichen Betätigung in der häuslichen Wohnung ein pauschaler Abzug 
in Form einer Tagespauschale vorgesehen. Steuerpflichtige, die die Voraussetzungen für 
den Abzug tatsächlicher Kosten oder für den Abzug der Jahrespauschale für ein häusliches 
Arbeitszimmer (§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b EStG) erfüllen, können aus Vereinfa-
chungsgründen zwischen diesen Abzügen und dem Abzug der Tagespauschale wählen. 
Ein Abzug von tatsächlichen Kosten, Jahres- oder Tagespauschale nebeneinander ist nicht 







 - 89 -   


zulässig. Das gilt auch dann, wenn die Steuerpflichtigen im Wirtschafts- oder Kalenderjahr 
mehrere Tätigkeiten ausüben. Der Abzug bezieht sich immer auf die gesamte betriebliche 
und berufliche Betätigung der Steuerpflichtigen. 


Steuerpflichtige können einen pauschalen Betrag von 5 Euro für jeden Kalendertag abzie-
hen, an dem die betriebliche oder berufliche Tätigkeit überwiegend in der häuslichen Woh-
nung ausgeübt wird und die erste Tätigkeitsstätte nicht aufgesucht wird.  


Der Abzug der Tagespauschale ist ausgeschlossen für die Kalendertage, an denen die Vo-
raussetzungen für den Abzug der Entfernungspauschale gemäß § 9 Absatz 1 Satz 3 Num-
mer 4 EStG erfüllt sind, d. h. neben der Ausübung der Tätigkeit in der häuslichen Wohnung 
die erste Tätigkeitsstätte aufgesucht wurde. Ein Abzug beider Pauschalen nebeneinander 
für einen Kalendertag ist nicht zulässig. Der Ausschluss gilt jedoch nicht in den Fällen, in 
denen dem Steuerpflichtigen für die betriebliche oder berufliche Betätigung kein anderer 
Arbeitsplatz zur Verfügung steht, d. h. in diesen Fällen kann sowohl die Entfernungspau-
schale als auch die Tagespauschale abgezogen werden. 


Dagegen schließt der Abzug von Reisekosten als Betriebsausgaben oder gemäß § 9 Ab-
satz 1 Satz 3 Nummer 4a EStG als Werbungskosten – anders als bei der bisherigen sog. 
Homeoffice-Pauschale – den Abzug der Tagespauschale nicht grundsätzlich aus.  


Beispiel: Ein angestellter Bauingenieur fährt an einem Tag erst auf die Baustelle und an-
schließend erledigt er die Büroarbeiten nicht am Arbeitsplatz seines Arbeitgebers (erste 
Tätigkeitsstätte), sondern an seinem Arbeitsplatz in der häuslichen Wohnung. Der Steuer-
pflichtige kann für diesen Tag sowohl Reisekosten für die Fahrt zur Baustelle als auch die 
Tagespauschale abziehen, wenn die Arbeit überwiegend in der häuslichen Wohnung aus-
geübt wurde, d. h. mehr als die Hälfte der Gesamtarbeitszeit des Tages beträgt. 


Können Steuerpflichtige Unterkunftskosten für eine betrieblich oder beruflich veranlasste 
doppelte Haushaltsführung nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6a oder § 9 Absatz 1 Satz 3 
Nummer 5 Satz 1 bis 4 EStG abziehen, ist ein zusätzlicher Abzug der Tagespauschale nicht 
zulässig, soweit die Steuerpflichtigen ihre betriebliche oder berufliche Betätigung in der 
Wohnung ausüben, für die die Mehraufwendungen nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6a 
oder § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 Satz 1 bis 4 EStG abgezogen werden können.  


Insgesamt ist der Abzug der Tagespauschale für einen häuslichen Arbeitsplatz auf einen 
Höchstbetrag von 1 000 Euro im Wirtschafts- oder Kalenderjahr für die gesamte betriebliche 
und berufliche Betätigung der Steuerpflichtigen begrenzt. Der Höchstbetrag wird erreicht, 
wenn die Steuerpflichtigen die betriebliche oder berufliche Tätigkeit an 200 Tagen im Jahr 
am häuslichen Arbeitsplatz ausüben. Üben Steuerpflichtige verschiedene betriebliche oder 
berufliche Tätigkeiten aus, sind sowohl die Tagespauschale von 5 Euro als auch der 
Höchstbetrag von 1 000 Euro auf die verschiedenen Betätigungen aufzuteilen; die Beträge 
sind nicht tätigkeitsbezogen zu vervielfachen. 


Ein Abzug der Tagespauschale ist auch dann zulässig, wenn den Steuerpflichtigen ein an-
derer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. 


§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b und 6c – neu – EStG gelten über den Verweis in § 9 Ab-
satz 5 Satz 1 EStG auch für den Werbungskostenabzug. 


Zu Nummer 3 


§ 20 Absatz 6 Satz 3 


§ 20 Absatz 6 Satz 3 EStG ermöglicht derzeit keinen ehegattenübergreifenden Ausgleich 
nicht ausgeglichener Verluste des einen Ehegatten mit positiven Kapitalerträgen des ande-
ren Ehegatten im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung. Der BFH hat mit Urteil 
VIII R 22/18 vom 23. November 2021 entschieden, dass nicht ausgeglichene Verluste 
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eines Ehegatten aus Kapitalvermögen im Rahmen einer Veranlagung der Kapitalerträge 
zum gesonderten Tarif im Sinne des § 32d Absatz 1 EStG nicht ehegattenübergreifend mit 
positiven Kapitalerträgen des anderen Ehegatten verrechnet werden können. Nach Ansicht 
des BFH mangelt es für eine ehegattenübergreifende Verlustverrechnung an einer Rechts-
grundlage.  


Bisher ermöglicht § 43a Absatz 3 Satz 2 zweiter Halbsatz EStG nach Ansicht des BFH den 
auszahlenden Stellen lediglich im Rahmen des Kapitalertragsteuerabzugs zum Ende eines 
Veranlagungszeitraums nach den Vorgaben des § 20 Absatz 6 EStG einen ehegattenüber-
greifenden Verlustausgleich durchzuführen, wenn die Ehegatten der auszahlenden Stelle 
einen gemeinsamen Freistellungsauftrag (§ 44a Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung 
mit § 20 Absatz 9 Satz 2 EStG) erteilt haben. Eine entsprechende Rechtsgrundlage fehle 
allerdings für die Veranlagung. Bei Veranlagung der Kapitalerträge gemäß § 32d Absatz 4 
in Verbindung mit § 32d Absatz 3 Satz 2 EStG könne danach jeder Ehegatte nach den Vor-
gaben des § 20 Absatz 6 Satz 3 EStG nicht ausgeglichene eigene Verluste nur mit seinen 
eigenen positiven Kapitalerträgen verrechnen. 


Ein verbleibender nicht ausgeglichener Verlust sei gemäß § 20 Absatz 6 Satz 3 in Verbin-
dung mit § 10d Absatz 4 EStG für den jeweiligen Ehegatten auf den 31. Dezember geson-
dert festzustellen. 


Durch die Ergänzung des § 20 Absatz 6 Satz 3 EStG wird die ehegattenübergreifende Ver-
lustverrechnung in der Veranlagung gesetzlich geregelt. 


Die Änderung des § 20 Absatz 6 EStG ist nach der allgemeinen Anwendungsregelung in 
§ 52 Absatz 1 EStG erstmals für den Veranlagungszeitraum 2022 anzuwenden. 


Zu Nummer 4 


§ 32 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe d 


Es handelt sich um eine rein technische bzw. redaktionelle Anpassung.  


Nach derzeitiger Rechtslage wird gemäß § 32 Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe d EStG ein 
volljähriges Kind im steuerlichen Familienleistungsausgleich u. a. dann berücksichtigt, 
wenn es eine Freiwilligenaktivität im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2018/1475 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 2. Oktober 2018 absolviert oder einen Internatio-
nalen Freiwilligendienst im Sinne der Richtlinie des Bundesministeriums für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend vom 25. Mai 2018 (GMBl S. 545) leistet.  


Die Freiwilligendienste sind im Zuge der Verordnung (EU) Nr. 2018/1475 in das eigenstän-
dige EU-Programm Europäisches Solidaritätskorps übergegangen (u. a. auch „Erasmus+“). 
An den Antragsmodalitäten und -voraussetzungen hatte sich durch das neue Programm 
gegenüber dem Europäischen Freiwilligendienst in „Erasmus+“ keine Änderung ergeben. 


Mit Wirkung zum 1. Januar 2021 wurde die Verordnung (EU) 2018/1475 aufgehoben. Die 
ab dem 1. Januar 2021 geltende Verordnung (EU) 2021/888 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 20. Mai 2021 muss korrekt im Gesetz abgebildet werden. Außerdem 
erfolgt eine sprachliche Anpassung in Bezug auf den in der Verordnung (EU) 2021/888 
verwendeten Begriff „Freiwilligentätigkeit“ (vorher „Freiwilligenaktivität“). 


Zudem muss auf Grund einer Aktualisierung der Richtlinie des Bundesministeriums für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend vom 25. Mai 2018 (GMBl S. 545) zum Internationalen 
Freiwilligendienst die Fundstelle im Gesetz entsprechend angepasst werden (siehe auch 
Artikel 27 des vorliegenden Änderungsgesetzes). 


Die Vorschrift wird im Übrigen übersichtlicher gegliedert. 
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Zu Nummer 5 


§ 41a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 


Mit der Änderung des § 41a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG durch Artikel 2 des Gesetzes 
zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steu-
erlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) wurde das Wort „Lohnsteu-
eranmeldungszeitraum“ auf Grund eines Versehens zusammengeschrieben. Im gesamten 
anderen Text des § 41a EStG steht entweder „Lohnsteuer-Anmeldung“ oder „Lohnsteuer-
Anmeldungszeitraum“. Dieser Schreibfehler wird nun berichtigt und die Schreibweise wird 
vereinheitlicht. 


Zu Nummer 6 


§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe b Satz 2 und Absatz 2 Satz 2 


Die Änderungen stehen in Zusammenhang mit der Einführung des Gesetzes zur Umset-
zung der Richtlinie (EU) 2019/2034 über die Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten. 
Durch das Gesetz selber wurden bereits Anpassungen der einkommensteuerlichen Vor-
schriften vorgenommen, die jedoch nicht alle vorzunehmenden Anpassungen abbildeten. 
Durch die Anpassungen erfolgen keine Änderungen des materiellen Inhalts. Mit dem Ge-
setz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/2034 über die Beaufsichtigung von Wertpapi-
erinstituten wird der neue Begriff des Wertpapierinstitut eingeführt. Die Begriffe „Wertpa-
pierhandelsunternehmen“ und „Wertpapierhandelsbank“ werden durch den Begriff „Wert-
papierinstitut“ ersetzt. 


Zu Nummer 7 


§ 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 1, 2, 2a Buchstabe b, Nummer 3 Buchstabe a, Nummer 4 
und 5, Absatz 5 Satz 2 Nummer 3 


Die Änderungen stehen in Zusammenhang mit der Einführung des Gesetzes zur Umset-
zung der Richtlinie (EU) 2019/2034 über die Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten. 
Durch dieses Gesetz wurden bereits Anpassungen der einkommensteuerlichen Vorschrif-
ten vorgenommen, die jedoch nicht alle vorzunehmenden Anpassungen abbildeten. Durch 
die Anpassungen erfolgen keine Änderungen des materiellen Inhalts. Mit dem Gesetz zur 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/2034 über die Beaufsichtigung von Wertpapierinstitu-
ten wird der neue Begriff des Wertpapierinstituts eingeführt. Die Begriffe „Wertpapierhan-
delsunternehmen“ und „Wertpapierhandelsbank“ werden durch den Begriff „Wertpapier-
institut“ ersetzt. Zudem wurde in § 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 3 Buchstabe b EStG eine 
sprachliche Vereinheitlichung vorgenommen. 


Zu Nummer 8 


§ 44a Absatz 4 Satz 3 


Die Änderungen stehen in Zusammenhang mit der Einführung des Gesetzes zur Umset-
zung der Richtlinie (EU) 2019/2034 über die Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten. 
Durch dieses Gesetz wurden bereits Anpassungen der einkommensteuerlichen Vorschrif-
ten vorgenommen, die jedoch nicht alle vorzunehmenden Anpassungen abbildeten. Durch 
die Anpassungen erfolgen keine Änderungen des materiellen Inhalts. Mit dem Gesetz zur 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/2034 über die Beaufsichtigung von Wertpapierinstitu-
ten wird der neue Begriff des Wertpapierinstituts eingeführt. Die Begriffe „Wertpapierhan-
delsunternehmen“ und „Wertpapierhandelsbank“ werden durch den Begriff „Wertpapier-
institut“ ersetzt. 
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Zu Nummer 9 


Zu Buchstabe a 


§ 44b Absatz 6 Satz 1 und 4 


Die Änderungen stehen in Zusammenhang mit der Einführung des Gesetzes zur Umset-
zung der Richtlinie (EU) 2019/2034 über die Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten. 
Durch dieses Gesetz wurden bereits Anpassungen der einkommensteuerlichen Vorschrif-
ten vorgenommen, die jedoch nicht alle vorzunehmenden Anpassungen abbildeten. Durch 
die Anpassungen erfolgen keine Änderungen des materiellen Inhalts. Mit dem Gesetz zur 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/2034 über die Beaufsichtigung von Wertpapierinstitu-
ten wird der neue Begriff des Wertpapierinstituts eingeführt. Die Begriffe „Wertpapierhan-
delsunternehmen“ und „Wertpapierhandelsbank“ werden durch den Begriff „Wertpapier-
institut“ ersetzt. 


Zu Buchstabe b 


§ 44b Absatz 7 Satz 3 – neu – 


Gemäß § 44b Absatz 7 EStG kann eine Erstattung von Kapitalertragsteuerbeträgen er-
reicht werden, wenn eine steuerbegünstigte Körperschaft im Sinne des § 44a Absatz 7 oder 
Absatz 8 EStG die Kapitalerträge mittelbar über eine Gesamthand bezieht. Der Umfang der 
zu gewährenden Erstattungen bemisst sich nach § 44b Absatz 7 Satz 2 EStG und umfasst 
nach den geltenden Regelungen lediglich die Voraussetzungen des § 44a Absatz 4, 7 oder 
Absatz 8 EStG. Die Abstandnahmevorschrift des § 44a Absatz 10 EStG für Erträge aus im 
Inland sammelverwahrter Aktien (§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a EStG) ist im Wortlaut 
des § 44b Absatz 7 Satz 2 EStG nicht aufgeführt, wobei sich aus der Gesetzesbegründung 
zum AmtshilfeRLUmsG die Gründe für eine Aussparung nicht herleiten lassen (vgl. BT-
Drucksache 17/10000, S. 58). Die Vorschrift des § 44b Absatz 2 EStG zeigt auf, dass eine 
endgültige Belastung von steuerbefreiten Körperschaften mit Kapitalertragsteuer auf Kapi-
talerträge im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a EStG – bei Einhaltung der Vo-
raussetzungen des § 36a Absatz 1 bis 3 EStG – vom Gesetzgeber nicht gewollt ist, so dass 
die Voraussetzungen auch für den Bezug der Kapitalerträge über eine Gesamthand zu 
schaffen sind. 


Die Änderung des § 44b Absatz 7 EStG ist nach der allgemeinen Anwendungsregelung in 
§ 52 Absatz 1 EStG in der am 1. Januar 2022 geltenden Fassung erstmals für den Veran-
lagungszeitraum 2022 anzuwenden. 


Zu Nummer 10 


§ 45a Absatz 7 Satz 2 


Die Änderungen stehen in Zusammenhang mit der Einführung des Gesetzes zur Umset-
zung der Richtlinie (EU) 2019/2034 über die Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten. 
Durch dieses Gesetz wurden bereits Anpassungen der einkommensteuerlichen Vorschrif-
ten vorgenommen, die jedoch nicht alle vorzunehmenden Anpassungen abbildeten. Durch 
die Anpassungen erfolgen keine Änderungen des materiellen Inhalts. Mit dem Gesetz zur 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/2034 über die Beaufsichtigung von Wertpapierinstitu-
ten wird der neue Begriff des Wertpapierinstituts eingeführt. Die Begriffe „Wertpapierhan-
delsunternehmen“ und „Wertpapierhandelsbank“ werden durch den Begriff „Wertpapier-
institut“ ersetzt. 


Zu Nummer 11 


§ 45b Absatz 3 Satz 3 und Absatz 7 Satz 2 
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Die Änderungen stehen in Zusammenhang mit der Einführung des Gesetzes zur Umset-
zung der Richtlinie (EU) 2019/2034 über die Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten. 
Durch dieses Gesetz wurden bereits Anpassungen der einkommensteuerlichen Vorschrif-
ten vorgenommen, die jedoch nicht alle vorzunehmenden Anpassungen abbildeten. Durch 
die Anpassungen erfolgen keine Änderungen des materiellen Inhalts. Mit dem Gesetz zur 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/2034 über die Beaufsichtigung von Wertpapierinstitu-
ten wird der neue Begriff des Wertpapierinstituts eingeführt. Die Begriffe „Wertpapierhan-
delsunternehmen“ und „Wertpapierhandelsbank“ werden durch den Begriff „Wertpapier-
institut“ ersetzt. 


Zu Nummer 12 


Zu Buchstabe a 


§ 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe f 


Die bisher geltenden Regeln zur Besteuerung beschränkt Steuerpflichtiger, die nur auf 
Grund der Vermietung und Verpachtung oder der Veräußerung eines in ein inländisches 
öffentliches Buch oder Register eingetragenen Rechts (sog. Registerfälle) der Besteuerung 
in Deutschland unterliegen, sind den Erkenntnissen einer Evaluation der geltenden Rechts-
lage durch das Bundesministerium der Finanzen (vgl. Bericht des Bundesministeriums der 
Finanzen zur Evaluation der geltenden Rechtslage der Besteuerung beschränkt Steuer-
pflichtiger, die inländische Einkünfte aus der Überlassung von Rechten erzielen, die in ein 
inländisches öffentliches Buch oder Register eingetragen sind - sogenannte Registerfälle -, 
abrufbar im Internet unter: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standard-
artikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2022-06-
28-bericht-evaluation-registerfaelle-deutsch.pdf?__blob=publicationFile&v=2) folgend zu-
rückzuführen und damit für die Zukunft weitgehend abzuschaffen. Der Besteuerungsan-
spruch ist bei Registerfällen ab dem 1. Januar 2023 auf Beziehungen zu nichtkooperativen 
Steuerhoheitsgebieten im Sinne des § 2 des Steueroasen-Abwehrgesetzes (StAbwG) zu 
beschränken. 


Hierfür sind nach den Ergebnissen der Evaluation folgende Gründe maßgeblich: 


– Das sich bisher für die Vergangenheit abzeichnende Steueraufkommen lässt sich nicht 
in die Zukunft fortschreiben. Ein Steueraufkommen entsteht bei Registerfällen in der 
Regel nur in Fällen, in denen die Einkünfte aus der Überlassung der im Inland registrier-
ten Rechte von einer Person erzielt werden, die in einem Staat ansässig ist, mit dem 
kein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung (DBA) besteht. In DBA-Fällen 
steht Deutschland dagegen in der Regel kein Quellenbesteuerungsrecht zu, sodass 
der Steuerpflichtige eine Freistellung vom Steuerabzug nach § 50c Absatz 2 Satz 1 
EStG beantragen kann. Ist zunächst eine Steuer einbehalten und abgeführt worden, 
kann deren Erstattung nach § 50c Absatz 3 EStG verlangt werden. Die Evaluierung hat 
gezeigt, dass international agierende Unternehmen dazu übergegangen sind in 
Deutschland registrierte Rechte auf Konzerngesellschaften zu übertragen, die in Staa-
ten ansässig sind, mit denen Deutschland DBA abgeschlossen hat, die ein Besteue-
rungsrecht des Quellenstaats in diesen Fällen nicht vorsehen. Dies führt dazu, dass in 
Deutschland in Zukunft final kein Steueraufkommen entsteht. (hierzu ausführlich: 
S. 20 ff. des o. a. Berichts des Bundesministeriums der Finanzen). 


– Es besteht ein sehr hoher Verwaltungs- und Befolgungsaufwand, dem insbesondere in 
solchen Fällen, bei denen final, auf Grund der durchzuführenden abkommensrechtli-
chen Entlastung vom Steuerabzug, kein Steueraufkommen gegenübersteht (vgl. 
S. 6 ff. des o. a. Berichts des Bundesministeriums der Finanzen). Der Verwaltungs- 
und Befolgungsaufwand ist für Registerfälle auf Grund der zur Bestimmung der Zah-
lungsströme und der gegebenenfalls durchzuführenden Schätzung der Besteuerungs-
grundlagen insbesondere bei Lizenzbündeln gegenüber den Regelfällen des § 50a 
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EStG signifikant erhöht. Ein zu erwartendes geringes Steueraufkommen rechtfertigt 
diese hohe administrative Belastung in Zukunft nicht. 


– International hat man sich auf Ebene der OECD im Rahmen des sog. Zwei-Säulen-
Projekts auf die Einführung einer globalen effektiven Mindestbesteuerung unter 
Säule 2 sowie die teilweisen Neuverteilung von Besteuerungsrechten unter Säule 1 mit 
dem Ziel geeinigt, aggressiver Gewinnverlagerung und schädlichem Steuerwettbewerb 
ein Ende zu setzen und eine fairere Allokation von Besteuerungsrechten zu erreichen. 
Bei erfolgreicher Einführung dieser Maßnahmen kann davon ausgegangen werden, 
dass der Anreiz einer Rückverlagerung von in Deutschland registrierten Rechten auf 
Gesellschaften, die in Staaten ansässig sind, mit denen Deutschland kein DBA abge-
schlossen hat, zukünftig nicht im gleichen Maße besteht (vgl. S. 21 und 23 des o. a. 
Berichts des Bundesministeriums der Finanzen). Gleichzeitig kann dadurch auch das 
Petitum der Staatengemeinschaft unterstützt werden, durch die Rückführung unilate-
raler Besteuerungsmaßnahmen einer Fragmentierung der internationalen Steuer-
rechtslandschaft entgegenzuwirken (vgl. zur internationalen Kritik und den weiteren Im-
plikationen der Einführung des Zwei-Säulen-Projekts der OECD, siehe S. 22 ff. des 
o. a. Berichts des Bundesministeriums der Finanzen).  


– Für Zahlungen von Vergütungen an Gläubiger, die in Steuerhoheitsgebieten im Sinne 
des § 2 StAbwG ansässig sind, sind die Regelungen hingegen weiterhin aufrechtzuer-
halten. Das gilt insbesondere in Bezug auf Steuerhoheitsgebiete, welche die internati-
onalen Vereinbarungen zur zwischenstaatlichen Zusammenarbeit und weitere interna-
tionale Standards im Steuerbereich nicht einhalten. 


Konkret wird die Registeranknüpfung in § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe f für Rechte 
Zuflüsse von Vergütungen für die Überlassung von Rechten, die in ein inländisches öffent-
liches Buch oder Register eingetragen sind, nach dem 31. Dezember 2022 aufgehoben. 
Die Registeranknüpfung wird aber in den von § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG erfass-
ten Rechten über den 31. Dezember 2022 hinaus aufrechterhalten. Damit wird sicherge-
stellt, dass insbesondere Einkünfte, die aus in ein inländisches Schiffsregister eingetrage-
nen Schiffsregisterrechten erzielt werden, weiter von der Steuerpflicht umfasst sind. Glei-
ches gilt für Rechte, die den Vorschriften des bürgerlichen Rechts über Grundstücke unter-
liegen (insbesondere Erbbaurechte und Mineralgewinnungsrechte). In diesen Fällen greifen 
die für die Abschaffung der Registeranknüpfung bei den übrigen Rechten aufgezeigten 
Gründe nicht. 


Daneben hat die Evaluation der geltenden Rechtslage durch das Bundesministerium der 
Finanzen auch gezeigt, dass die Behandlung in Fällen der Drittlizenzierung – also einer 
Lizenzierung außerhalb von Konzernstrukturen und nicht zwischen nahestehenden Perso-
nen – auch für die Vergangenheit reformbedürftig ist und aus den folgenden Gründen ab-
geschafft werden sollte: 


Die Evaluation des Bundesministeriums der Finanzen zeigt, dass die aus der materiellrecht-
lichen Steuerpflicht folgenden verfahrensrechtlichen Verpflichtungen durch die Betroffenen 
in der Praxis in vielen Fällen nicht umgesetzt werden können, da die notwendigen Informa-
tionen nicht in der Sphäre der Steuerpflichtigen liegen und für die Vergangenheit nicht oder 
nur mit unzumutbarem Aufwand zu beschaffen sind. Dies kann dazu führen, dass nur auf 
Grund der praktisch nicht beizubringenden Unterlagen negative Konsequenzen zulasten 
der Steuerpflichtigen gezogen würden. 


Es kommt erschwerend hinzu, dass die deutsche Registerfallbesteuerung nicht den inter-
nationalen Regelfall darstellt und die angeforderten Informationen daher nicht im internati-
onal üblichen Rahmen zwischen Unternehmen weitergegeben werden. Die Lizenznehmer 
der Drittlizenzierung erkennen vor allem bei Lizenzbündeln regelmäßig nicht den Bezug zur 
deutschen Besteuerung, da ihnen je nach Fallgestaltung gar nicht bewusst ist, dass in 
Deutschland eingetragene Rechte betroffen sein können oder keine Aktivität auf dem 
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deutschen Markt stattfindet. Es besteht daher oftmals kein Verständnis dafür, unterneh-
mensinterne Daten zwischen Vergütungsgläubiger und -schuldner wechselseitig zur Verfü-
gung zu stellen. Dies kann insbesondere die Beantragung einer Freistellung praktisch na-
hezu unmöglich machen. Die Vertragspartner sind nicht zur Übermittlung der Informationen, 
die in der Sphäre des jeweils anderen Vertragspartners liegen, verpflichtet.  


Gleichzeitig zeigt der Bericht auch, dass auf Grund der bei Drittlizenzen bisher bekannten 
divergierenden Fallgestaltungen das Steueraufkommen voraussichtlich im erheblichen 
Maße geringer sein wird, als bei konzerninternen Gestaltungen. Die Evaluation des Bun-
desministeriums der Finanzen zeigt auf, dass Drittlizenzen in untersuchten Fallkonstellati-
onen über abweichende Strukturen abgewickelt (zu Einzelheiten siehe S. 10 ff.) werden, 
als bei unternehmens(gruppen)internen Überlassungsvorgängen. Diese abweichenden 
Strukturen führen in diesen Fällen dazu, dass in Deutschland auf Grund eines gegebenen 
abkommensrechtlichen Erstattungs- oder Freistellungsanspruchs final kein Steueraufkom-
men verbleibt. Damit entstehen in weit geringeren Umfang Sachverhalte, die im Ergebnis 
in Deutschland tatsächlich besteuert werden können.  


Gleichzeitig ist der Befolgungsaufwand bei Unternehmen noch deutlich höher, als bei Fällen 
innerhalb eines Konzerns oder einer Konzerngruppe und zum Teil in der Praxis nur einge-
schränkt umfassend erfüllbar. Dieses sachliche Unterscheidungsmerkmal der auf Grund 
der Fallkonstellation abweichenden Befolgungslasten bei den Betroffenen und das nur zu 
erwartende geringe Steueraufkommen aus diesen Fällen rechtfertigt es, den Besteuerungs-
anspruch in diesen Fällen zurückzunehmen. 


Dies wird auch dadurch gestützt, dass auf Grund der Einbeziehung von Dritten, also von 
Personen, die nicht nahestehend im Sinne des § 1 Absatz 2 des Außensteuergesetzes 
sind, ein natürlicher Interessengegensatz zwischen den Vertragsparteien besteht, der eine 
Gestaltung über Staaten, mit denen Deutschland kein Doppelbesteuerungsabkommen ab-
geschlossen hat aus diesen strukturellen Gründen unwahrscheinlich macht. Der Dritte hat 
ein Interesse daran, dass der Überlassungsvorgang an ihn Abkommensschutz genießt. 
Dies spiegelt sich gerade in den in der Praxis zu beobachtenden abweichenden Fallgestal-
tungen bei Drittlizenzierungen im Vergleich zu unternehmes(gruppen)internen Vorgängen. 


Insgesamt wird dazu regelungstechnisch der in Buchstabe f Satz 1 verwandte Begriff 
„Rechte“ durch „Rechte im Sinne des § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG oder sonstige 
Rechte“ ersetzt und durch den Satz 2 – neu - ergänzt. Durch Satz 2 wird sichergestellt, 
dass in Zukunft nicht bereits die alleinige Eintragung eines sonstigen Rechts in ein inländi-
sches öffentliches Buch oder Register zu einer Steuerpflicht der Überlassung dieses sons-
tigen Rechts führt.  


Sonstige Rechte sind alle Rechte, die vom bisherigen Rechtsbegriff der Norm umfasst wa-
ren (unter anderem Patent-, Marken- und Sortenrechte), mit Ausnahme der Rechte im 
Sinne des § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG. Damit wird der grundsätzliche Besteue-
rungsanspruch für alle Rechte nicht aufgegeben, sondern nur im Rahmen der Ausnahme 
beschränkt. 


Für die sonstigen Rechte wird durch den Satz 2 – neu – die Beschränkungen der Besteue-
rung zunächst für Fälle vollzogen, in denen die Rechteüberlassung zwischen nahestehen-
den Personen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Außensteuergesetzes stattfindet. Der Verweis 
auf § 1 Absatz 2 des Außensteuergesetzes stellt dabei sicher, dass alle Fälle zwischen 
unabhängigen Dritten, bei denen auf Grund eines bestehenden Interessengegensatzes die 
Wahrscheinlichkeit für Gestaltungen über Staaten, mit denen Deutschland kein Doppelbe-
steuerungsabkommen abgeschlossen hat, geringer und gleichzeitig die Verfügbarkeit von 
Informationen für die Vertragspartner stark eingeschränkt ist, von der beschränkten Steu-
erpflicht ausgenommen werden.  
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Auch werden nach Satz 2 solche Veräußerungen und Vergütungen von der Steuerpflicht 
nach Satz 1 ausgenommen, bei denen die Veräußerung nach dem 31. Dezember 2022 
erfolgte oder die Vergütungen nach dem 31. Dezember 2022 zufließen. Damit wird der 
Wegfall des Besteuerungsanspruchs bei der Veräußerung und der Vermietung und Ver-
pachtung von sonstigen Rechten, die in ein inländisches öffentliches Buch oder Register 
eingetragen sind und nur aus diesem Grund ein deutscher Besteuerungsanspruch entsteht, 
im Einkommensteuergesetz für die Zukunft sichergestellt. 


Die weiteren Regelungen des § 49 Absatz 1 Nummer 2 EStG stellen einen hinreichenden 
Inlandsbezug und damit einen angemessenen Besteuerungsanspruch bei gewerblichen 
Einkünften bei beschränkt Steuerpflichtigen im Anwendungsbereich des Einkommensteu-
ergesetzes sicher. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


Zu Buchstabe b 


§ 49 Absatz 1 Nummer 6 


Entsprechend der Änderung in § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe f EStG wird die Regis-
teranknüpfung in § 49 Absatz 1 Nummer 6 EStG für Rechte ebenfalls für die Zukunft auf-
gegeben und auf Rechte im Sinne des § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG beschränkt. 
Damit wird sichergestellt, dass insbesondere Einkünfte, die aus in ein inländisches Schiffs-
register eingetragenen Schiffsregisterrechten erzielt werden, weiter von der Steuerpflicht 
umfasst sind. Gleiches gilt für Rechte, die den Vorschriften des bürgerlichen Rechts über 
Grundstücke unterliegen (insbesondere Erbbaurechte und Mineralgewinnungsrechte). Wei-
terhin wird – wie bei Nummer 2 Buchstabe f – die Besteuerung von Drittlizenzen, als von 
Rechteüberlassungen an nicht nahestehende Personen – rückwirkend abgeschafft.  


Damit wird sichergestellt, dass auch in Fällen, in denen keine gewerblichen Einkünfte vor-
liegen, die Besteuerung entsprechend des mit der Änderung verfolgten Zwecks (siehe zu 
Buchstabe a) zurückgeführt wird. Insbesondere bleiben damit vom Besteuerungsanspruch 
auch in Zukunft die Fälle der Überlassung von Rechten im Sinne des § 21 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 EStG erfasst. Weiter bleiben solche Fälle in denen der Vergütungsgläubiger als 
nahestehende Person bei sonstigen Rechten keine gewerblichen Einkünfte, sondern ver-
mögensverwaltende Einkünfte erzielt (etwa Fälle einer vermögensverwaltenden Private-
Equity-Struktur) vom Besteuerungsanspruch des § 49 EStG erfasst. Im Übrigen wird auch 
hier der Besteuerungsanspruch zurückgenommen. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


Zu Nummer 13 


Zu Buchstabe a 


§ 51 Absatz 4 Nummer 1 


§ 51 Absatz 4 Nummer 1 EStG ermächtigt das Bundesministerium der Finanzen im Einver-
nehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder die Vordrucke für die Steuerbeschei-
nigung nach § 50a Absatz 5 Satz 6 EStG (nach Gesetz zur Modernisierung der Entlastung 
von Abzugsteuer und der Bescheinigung der Kapitalertragsteuer (BGBl. I 2021 S. 1259) 
§ 50a Absatz 5 Satz 7 EStG) zu bestimmen. Da das Bundeszentralamt für Steuern nach 
§ 5 Nummer 12 des Finanzverwaltungsgesetzes für die Durchführung des Steuerabzugs 
nach § 50a Absatz 1 EStG ausschließlich zuständig ist, soll die Zuständigkeit in den § 51 
Absatz 4 Nummer 1d EStG übernommen und aus dem § 51 Absatz 4 Nummer 1 EStG ge-
strichen werden. 
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Zu Buchstabe b 


§ 51 Absatz 4 Nummer 1d 


§ 51 Absatz 4 Nummer 1d EStG weist bisher die Zuständigkeit für die Bestimmung der Vor-
drucke beim Steuerabzugsverfahren nach § 50a Absatz 1 EStG dem Bundesministerium 
der Finanzen zu. Die Zuständigkeit für die Bestimmung der amtlichen Muster nach 
§ 50a Absatz 5 Satz 7 EStG ist bisher nicht explizit dem Bundesministerium der Finanzen 
zugewiesen. Da das Bundeszentralamt für Steuern nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 12 
FVG für die Durchführung des Steuerabzugs nach § 50a Absatz 1 EStG ausschließlich zu-
ständig ist, soll die Zuständigkeit für die Bestimmung der amtlichen Muster, die der Vergü-
tungsschuldner an den Vergütungsgläubiger nach § 50a Absatz 5 Satz 7 EStG im Rahmen 
dieses Steuerabzugverfahrens ausstellen muss, dem Bundesministerium der Finanzen al-
leine obliegen. 


Zu Nummer 14 


Zu Buchstabe a 


§ 52 Absatz 4 Satz 5 bis 8 – neu – 


Satz 5 regelt die erstmalige Anwendung für den Veranlagungszeitraum 2021, da das Ge-
setz zur Einführung der Grundrente für langjährige Versicherung in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung mit unterdurchschnittlichem Einkommen und für weitere Maßnahmen zur 
Erhöhung der Alterseinkommen vom 12. August 2020 (BGBl. I S. 1879) in seinem hier we-
sentlichen Teil am 1. Januar 2021 in Kraft getreten ist. 


Für berechtigte Empfängerinnen und Empfänger, die bereits im Jahr 2021 einen Zuschlag 
für langjährige Versicherung nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch (Grundrentenzu-
schlag) erhalten haben, wurde dieser Teilbetrag in den Rentenbezugsmitteilungen für den 
Veranlagungszeitraum 2021, die in Anwendung von § 22a Absatz 1 Satz 1 EStG i. V. m. 
§ 93c Absatz 1 Nummer 1 AO bis zum 28. Februar 2022 zu übermitteln waren, an die Fi-
nanzverwaltung gemeldet. Nach Auskunft der Deutschen Rentenversicherung Bund und 
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
auch in den Rentenbezugsmitteilungen für den Veranlagungszeitraum 2022, die bis zum 
28. Februar 2023 zu übermitteln sind, dieser Teilbetrag noch enthalten sein wird. Um der 
rückwirkenden Steuerfreistellung zum 1. Januar 2021 durch Artikel 3 dieses Gesetzes 
Rechnung zu tragen, sieht Satz 6 bis zum letzten Tag des Monats Februar 2024 eine Ver-
pflichtung für die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung als mitteilungspflichtige Stel-
len im Rentenbezugsmitteilungsverfahren vor, für die Leistungsempfängerinnen und -emp-
fänger entsprechend korrigierte Rentenbezugsmitteilungen an die Finanzverwaltung zu 
übermitteln, wenn in der für das jeweilige Leistungsjahr zuletzt an die Finanzverwaltung 
übermittelten Rentenbezugsmitteilung der Grundrentenzuschlag in den auf der Grundlage 
von § 22a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG übermittelten Daten enthalten ist. Diese Ver-
pflichtung zur Übermittlung korrigierter Rentenbezugsmitteilungen für Träger der gesetzli-
chen Rentenversicherung ist erforderlich, da anhand der vorliegenden Mitteilungen die 
Höhe der auf den Grundrentenzuschlag entfallenden Rentenleistung für die Finanzverwal-
tung nicht erkennbar ist. Eine durch die grundrentenzuschlagsberechtigte Person zu erbrin-
gende Nachweisführung soll vermieden werden, um für diese keinen zusätzlichen Aufwand 
entstehen zu lassen. Zudem wird nicht jeder Grundrentenzuschlagsberechtigte bereits ein-
kommensteuerlich veranlagt, so dass eine zusätzliche Aufforderung zur Nachweisführung 
auch zusätzlichen Aufwand für die Finanzverwaltung nach sich ziehen würde. Für die be-
troffenen Träger der gesetzlichen Rentenversicherung dürfte der einmalige Aufwand zur 
Übermittlung von korrigierten Rentenbezugsmitteilungen nur für die Personen, an die ein 
Grundrentenzuschlag geleistet wurde, vertretbar sein. 


In Satz 7 wird eine eigene Änderungsvorschrift für betroffene Einkommensteuerbescheide 
vorgesehen. Infolge der Übermittlung eines korrigierten Datensatzes nach Satz 6 wird 
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durch die Sätze 7 und 8 sichergestellt, dass - auch bestandskräftige – Einkommensteuer-
bescheide zu ändern sind, allerdings nur in dem Umfang, der sich aus der korrigierten Ren-
tenbezugsmitteilung nach Satz 6 ergibt. Andere Änderungsvorschriften bleiben unberührt. 


Zu Buchstabe b 


§ 52 Absatz 6 Satz 12 – neu – 


Die geänderte Fassung von § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b und 6c EStG ist für nach dem 
31. Dezember 2022 in der häuslichen Wohnung ausgeübte Tätigkeiten anzuwenden. 


Zu Buchstabe c 


§ 52 Absatz 45a Satz 3 – neu – 


§ 49 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe f Satz 1 und 2 und Nummer 6 EStG in der Fas-
sung des vorliegenden Änderungsgesetzes ist auf alle offenen Fälle anzuwenden. 


Zu Nummer 15 


Zu Buchstabe a 


§ 65  


Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. Der bisherige § 65 Absatz 1 EStG enthält 
eine abschließende Aufzählung von Leistungen, die den Kindergeldanspruch ausschließen. 
Da gegenwärtig weder die genannten Kinderzulagen aus der gesetzlichen Unfallversiche-
rung noch Kinderzuschüsse aus der gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt werden, ist 
§ 65 EStG dementsprechend anzupassen. 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 65 


Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der nachfolgenden Aufhebung des Absatzes 2. 
Der einzig verbleibende bisherige Absatz 1 wird zum Wortlaut des § 65 EStG. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 65 Satz 1  


§ 65 Satz 1 EStG wird neu gefasst und die bisherige Nummer 1 entfällt. Nach der bisheri-
gen Regelung in § 65 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG wird Kindergeld nicht für ein Kind 
gezahlt, für das Kinderzulagen aus der gesetzlichen Unfallversicherung (§ 217 Absatz 3 
des Siebten Buches Sozialgesetzbuch) oder Kinderzuschüsse aus den gesetzlichen Ren-
tenversicherungen (§ 270 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch) zu zahlen sind oder bei 
entsprechender Antragstellung zu zahlen wären. 


Kinderzulagen aus der gesetzlichen Unfallversicherung werden bei der Neubewilligung von 
Verletztenrenten nicht mehr gewährt. Eine hierfür geltende Übergangsregelung in § 217 
Absatz 3 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch wurde durch das Siebte Gesetz zur Ände-
rung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze vom 12. Juni 2020 
(BGBl. I S. 1248) zum 1. Juli 2020 aufgehoben. 


Zudem wurde durch das Sechste Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetz-
buch und anderer Gesetze vom 11. November 2016 (BGBl. I S. 2500) § 270 des Sechsten 
Buches Sozialgesetzbuch aufgehoben, da die Regelung wegen Zeitablaufs keine 
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Bedeutung mehr hat. Ein Kinderzuschuss wurde letztmalig im Oktober 2011 gezahlt (BT-
Drucksache 18/8487 S. 56). 


Die bisherige Nummer 1 ist daher zu streichen und die abschließende Aufzählung in § 65 
EStG anzupassen. 


§ 65 Satz 1 Nummer 1 EStG 


Die neue Nummer 1 entspricht der bisherigen Nummer 2 und ist lediglich redaktionell an-
zupassen. 


Ausländische Leistungen schließen nach der bisherigen Regelung in § 65 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 EStG eine Kindergeldzahlung aus, wenn sie entweder dem deutschen Kinder-
geld oder der Kinderzulage aus der gesetzlichen Unfallversicherung oder dem Kinderzu-
schuss aus der gesetzlichen Rentenversicherung vergleichbar sind. 


Bisher enthielt § 65 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG einen Verweis auf die unter Num-
mer 1 genannten Leistungen. Wegen der Aufhebung der bisherigen Nummer 1 ist eine re-
daktionelle Folgeänderung vorzunehmen und die zu vergleichenden Leistungen sind direkt 
zu benennen. Denn auch wenn die Leistungen in Deutschland nicht mehr gewährt werden, 
können im Ausland vergleichbare Leistungen weiterhin geleistet werden. Eine ausführliche 
Übersicht über vergleichbare Leistungen ist im Bundessteuerblatt veröffentlicht (BStBl 2017 
I S. 151). 


§ 65 Satz 1 Nummer 2 


Die neue Nummer 2 entspricht der bisherigen Nummer 3 und ist inhaltlich unverändert. 


Zu Doppelbuchstabe cc 


§ 65 Satz 3 


Es handelt sich um eine Folgeänderung aus dem Wegfall der bisherigen Nummer 1 und 
der Umnummerierung der bisherigen Nummer 3 zu Nummer 2. 


Zu Buchstabe b 


§ 65 Absatz 2 – aufgehoben – 


Die bisherige Regelung in § 65 Absatz 2 EStG sah vor, dass Kindergeld in Höhe des Un-
terschiedsbetrags geleistet wird, wenn der Bruttobetrag der Kinderzulage aus der gesetzli-
chen Unfallversicherung oder des Kinderzuschusses aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung niedriger als das Kindergeld nach § 66 EStG ist und der Unterschiedsbetrag mindes-
tens 5 Euro beträgt. 


Durch den Wegfall der Kinderzulage aus der gesetzlichen Unfallversicherung und des Kin-
derzuschusses aus der gesetzlichen Rentenversicherung ist diese Regelung nicht mehr 
erforderlich und wird ersatzlos aufgehoben. 


Zu Artikel 2 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Inhaltsübersicht, § 2 Absatz 6 Satz 1, § 32b Absatz 2 Satz 2 und 3, § 32c und § 52 Ab-
satz 43a und 44 


Allgemeines 


Mit Beschluss des Zweiten Senats vom 8. Dezember 2021 (Az. 2 BvL 1/13) hat das Bun-
desverfassungsgericht (BVerfG) entschieden, dass die Tarifbegrenzung bei 
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Gewinneinkünften gemäß § 32c EStG sowie § 32b Absatz 2 Satz 2 und 3 EStG in Verbin-
dung mit § 32a Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 EStG in der jeweils für das Jahr 2007 geltenden 
Fassung nicht mit dem allgemeinen Gleichheitssatz vereinbar ist. Das BVerfG hat den Ge-
setzgeber mit seinem Beschluss verpflichtet, spätestens bis zum 31. Dezember 2022 rück-
wirkend für den Veranlagungszeitraum 2007 eine Neuregelung zu treffen. Der Beschluss 
des BVerfG betrifft eine Sonderregelung des Einkommensteuergesetzes, die nur für den 
Veranlagungszeitraum 2007 anwendbar war. Er hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf 
das geltende Recht. 


Ab 2007 wurde für Einkünfte über 250 000 Euro (bei der Einzelveranlagung) beziehungs-
weise 500 000 Euro (bei der Zusammenveranlagung von Ehegatten) der Spitzensteuersatz 
von 42 Prozent auf 45 Prozent erhöht. Hiervon wurden nur für den Veranlagungszeitraum 
2007 Gewinneinkünfte durch eine Tarifbegrenzung gemäß § 32c EStG ausgenommen. Zu-
gleich wurde sichergestellt, dass auch beim Progressionsvorbehalt gemäß § 32b Absatz 2 
Satz 2 und 3 EStG der Steuersatz für Gewinneinkünfte auf 42 Prozent beschränkt blieb. 


Zur Herstellung eines verfassungsmäßigen Zustands für den Veranlagungszeitraum 2007 
hat das BVerfG in Rz. 91 seines Beschlusses ausgeführt, dass der Gleichheitsverstoß 
durch die Rückkehr zu einem einheitlichen Spitzensteuersatz von 42 Prozent für sämtliche 
Einkunftsarten oder durch die Streichung der begünstigenden Norm behoben werden kann. 
Nicht mehr anfechtbare Entscheidungen, die auf einer für mit der Verfassung unvereinbar 
erklärten Norm beruhen, bleiben dabei grundsätzlich unberührt (vgl. BVerfGE 81, 363 
<384>; 87, 153 <178>; 94, 241 <266 f.>).  


Zur Umsetzung des Beschlusses des BVerfG werden insbesondere aus haushalterischen 
Gründen sowie im Hinblick auf die Umsetzung im Verwaltungsvollzug die Regelungen des 
§ 32c EStG sowie des § 32b Absatz 2 Satz 2 und 3 EStG rückwirkend für 2007 außer Kraft 
gesetzt. Aus der rückwirkenden Aufhebung der begünstigenden Norm resultieren insoweit 
keine Steuernachzahlungen bzw. Nachzahlungszinsen für Steuerpflichtige, die im Veranla-
gungszeitraum 2007 tarifbegünstigte Gewinneinkünfte erzielt hatten. Eine Anwendung zu-
ungunsten der Steuerpflichtigen ist hier grundsätzlich wegen des gesetzlichen Vertrauens-
schutzes ausgeschlossen (§ 176 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 AO). 


Aufhebung der Regelungen im Steueränderungsgesetz 2007 


Die Tarifbegrenzung bei Gewinneinkünften gemäß § 32c EStG in Verbindung mit § 32a 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 EStG in der für das Jahr 2007 geltenden Fassung wurde durch 
das Steueränderungsgesetz 2007 vom 19. Juli 2006 (BGBl. I S. 1652) eingeführt. Die in 
den Nummern 1 bis 4 enthaltenen Änderungsbefehle der Regelungen des Steuerände-
rungsgesetzes 2007 sollen zu einer rückwirkenden Aufhebung der materiell-rechtlichen Re-
gelungen (inkl. der Anwendungsregelung in § 52 EStG) für den Veranlagungszeitraum 2007 
führen.  


Das Einkommensteuergesetz in der ab dem Veranlagungszeitraum 2008 geltenden Fas-
sung wurde hingegen durch Artikel 1 des Bürgerentlastungsgesetzes Krankenversicherung 
vom 26. Juli 2009 (BGBl. I S. 1959) und durch Artikel 2 des Gesetzes zur Anpassung des 
nationalen Steuerrechts an den Beitritt Kroatiens zur EU und zur Änderung weiterer steu-
erlicher Vorschriften vom 25. Juli 2014 (BGBl. I S. 1266) redaktionell bereinigt und die Re-
gelungen zur Tarifbegrenzung für Gewinneinkünfte aufgehoben. Dies vor dem Hintergrund, 
dass die Tarifermäßigung nach § 32c EStG inkl. der Folgeänderungen nur für den Veran-
lagungszeitraum 2007 anwendbar war.  


Aufhebung der Regelungen im Jahressteuergesetz 2007 


Es handelt sich um Folgeänderungen zur Umsetzung des Beschlusses des BVerfG vom 
8. Dezember 2021 (Az. 2 BvL 1/13). Das Jahressteuergesetz 2007 vom 13. Dezem-
ber 2006 (BGBl. I S. 2878) enthielt bezogen auf das Steueränderungsgesetz 2007 vom 
19. Juli 2006 (BGBl. I S. 1652) Folgeänderungen, um auch beim Progressionsvorbehalt 
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gemäß § 32b Absatz 2 Satz 2 und 3 EStG den Steuersatz für Gewinneinkünfte auf 42 Pro-
zent zu beschränken. Zu diesem Zweck wurde mit dem v. g. Gesetz die Regelung des § 32c 
EStG um einen Absatz 4 und die Regelung des § 32b Absatz 2 EStG um die Sätze 2 und 
3 ergänzt. Zur Umsetzung des Beschlusses des BVerfG soll die entsprechende Änderung 
der Regelungen des Jahressteuergesetzes 2007 zu einer rückwirkenden Aufhebung der 
materiell-rechtlichen Regelungen (inkl. der Anwendungsregelungen in § 52 EStG) für den 
Veranlagungszeitraum 2007 führen. 


Die rückwirkende Aufhebung der Tarifbegrenzung bei Gewinneinkünften gemäß § 32c 
EStG sowie § 32b Absatz 2 Satz 2 und 3 EStG in Verbindung mit § 32a Absatz 1 Satz 2 
Nummer 5 EStG findet für alle für den Veranlagungszeitraum 2007 noch offenen Veranla-
gungsfälle Anwendung. Offene Fälle sind alle bei Inkrafttreten des vorliegenden Änderungs-
gesetzes bereits beschiedenen, aber noch nicht abgeschlossenen Verwaltungsverfahren, 
wenn insbesondere auf Grund eines noch anhängigen außergerichtlichen oder gerichtli-
chen Rechtsbehelfs noch keine Unanfechtbarkeit der Einkommensteuerfestsetzung 2007 
eingetreten ist. 


Zu Artikel 3 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


§ 3 Nummer 14a – neu – 


Mit dem Gesetz zur Einführung der Grundrente für langjährige Versicherung in der gesetz-
lichen Rentenversicherung mit unterdurchschnittlichem Einkommen und für weitere Maß-
nahmen zur Erhöhung der Alterseinkommen vom 12. August 2020 (BGBl. I S. 1879) wurde 
u. a. ein einkommensabhängiger Zuschlag zur Rente für langjährige Versicherung in der 
gesetzlichen Rentenversicherung eingeführt. Die Ermittlung des individuellen Grundrenten-
zuschlags erfolgt nach einer gesetzlich festgelegten Berechnungsmethode. Zur Feststel-
lung des Grundrentenbedarfes findet eine Einkommensprüfung statt; übersteigt das Ein-
kommen gesetzlich festgelegte Einkommensfreibeträge, findet eine Kürzung des Grund-
rentenzuschlags statt. Ein dem Grunde nach bestehender Anspruch auf einen Grundren-
tenzuschlag kann auf Grund der Einkommensprüfung daher der Höhe nach in den einzel-
nen Jahren variieren. 


Mit der Einführung des Grundrentenzuschlags wurde das Ziel verfolgt, das Vertrauen in das 
Grundversprechen des Sozialstaates auf Absicherung und in die Leistungsfähigkeit der ge-
setzlichen Rentenversicherung zu stärken. Vor diesem Hintergrund sollte auch aus steuer-
licher Sicht sichergestellt werden, dass der die Lebensleistung der berechtigten Person an-
erkennende Grundrentenzuschlag nicht geschmälert wird. Dem trägt der vorliegende Ge-
setzentwurf dadurch Rechnung, dass der Betrag der Rente, der auf Grund des Grundren-
tenzuschlags geleistet wird, steuerfrei gestellt wird. Dadurch kann der Grundrentenzu-
schlag steuerlich unbelastet in voller Höhe zur Verfügung stehen und so ungeschmälert zur 
Sicherung des Lebensunterhaltes beitragen. 


Zu Artikel 4 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a 


§ 3 Nummer 71 Satz 2 


Redaktionelle Folgeänderung wegen der Anfügung der neuen Nummer 72. 


Zu Buchstabe b 


§ 3 Nummer 72 – neu – 
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Die Installation von Photovoltaikanlagen insbesondere auf Wohngebäuden kann zur Be-
schleunigung der Energiewende und des Ausbaus der erneuerbaren Energien einen erheb-
lichen Beitrag leisten. In der Praxis wird die Installation von Photovoltaikanlagen jedoch 
häufig durch bürokratische Hürden erschwert, insbesondere durch die mit dem Betrieb einer 
Photovoltaikanlage verbundenen steuerlichen Pflichten. Aufgrund der geringen Einspeise-
vergütungen kann zudem mit kleinen Photovoltaikanlagen auf, an und in Gebäuden, wie 
sie in einigen Bundesländern aufgrund baurechtlicher Vorgaben bei Neubauvorhaben be-
reits verpflichtend zu installieren sind, regelmäßig kein Totalüberschuss mehr erzielt wer-
den. Steuerpflichtige sehen sich daher in vielen Fällen einige Jahre nach der Installation 
der Anlage mit Fragen der Finanzverwaltung zum Nachweis der Gewinnerzielungsabsicht 
konfrontiert.  


Zur Erreichung dieses Ziels wird eine Steuerbefreiung eingeführt. Die Steuerbefreiung gilt 
dabei für den Betrieb einer einzelnen Anlage oder mehrerer Anlagen bis max. 100 kW 
(peak). Die 100-kW (peak)-Grenze ist dabei pro Steuerpflichtigem (natürliche Person oder 
Kapitalgesellschaft) oder pro Mitunternehmerschaft zu prüfen. 


Buchstabe a 


Mit dem Ziel des Abbaus bürokratischer Hürden und der Setzung eines steuerlichen Anrei-
zes zum Ausbau der erneuerbaren Energien, werden Einnahmen aus dem Betrieb von Pho-
tovoltaikanlagen mit einer installierten Gesamtbruttoleistung lt. Marktstammdatenregister 
auf, an oder in Einfamilienhäusern (einschließlich Dächern von Garagen und Carports und 
anderweitiger Nebengebäude) oder nicht Wohnzwecken dienenden Gebäuden (z.B. Ge-
werbeimmobilie, Garagenhof) von bis zu 30 kW (peak) ab 1. Januar 2023 steuerfrei gestellt. 
Insbesondere für private Immobilienbesitzer wird es künftig einfacher, sich für die Installa-
tion einer Photovoltaikanlage auf ihrer eigengenutzten Immobilie zu entscheiden. Die Steu-
erbefreiung gilt unabhängig von der Verwendung des erzeugten Stroms.  


Buchstabe b 


Für private Immobilienbesitzer wird es künftig einfacher, sich für die Installation einer Pho-
tovoltaikanlage auf ihrer eigengenutzten oder vermieteten Immobilie zu entscheiden. Dies 
auch dann, wenn sie die Wohnung nicht selbst zu Wohnzwecken benutzen. Die Steuerbe-
freiung gilt unabhängig von der Verwendung des erzeugten Stroms. Damit sind auch Ein-
nahmen aus Photovoltaikanlagen, bei denen der erzeugte Strom vollständig in das öffentli-
che Stromnetz eingespeist, zum Aufladen eines privaten oder betrieblich genutzten E-Autos 
verbraucht oder von Mietern genutzt wird, steuerfrei.  


Die Steuerbefreiung gilt darüber hinaus auch für Photovoltaikanlagen auf Mehrfamilienhäu-
sern und gemischt genutzten Gebäuden mit Wohn- und Gewerbeeinheiten, mit überwie-
gender Nutzung zu Wohnzwecken bis zu einer Größe von 15 kW (peak) (anteiliger Brutto-
leistung laut Marktstammdatenregister) pro Wohn- und Gewerbeeinheit. Damit wird auch 
der Betrieb von Photovoltaikanlagen durch Privatvermieter, Wohnungseigentümergemein-
schaften, Genossenschaften und Vermietungsunternehmen begünstigt. 


Werden in einem Betrieb nur steuerfreie Einnahmen aus dem Betrieb von begünstigten 
Photovoltaikanlagen erzielt, braucht hierfür kein Gewinn mehr ermittelt und damit z. B. auch 
keine Anlage EÜR abgegeben zu werden.  


Bei vermögensverwaltenden Personengesellschaften (z. B. Vermietungs-GbR) führt der 
Betrieb von Photovoltaikanlagen, die die begünstigten Anlagengrößen nicht überschreiten, 
nicht zu einer gewerblichen Infektion der Vermietungseinkünfte. Damit können auch vermö-
gensverwaltende Personengesellschaften künftig auf ihren Mietobjekten Photovoltaikanla-
gen von bis zu 15 kW (peak) je Wohn- und Gewerbeeinheit (max. 100 kW (peak)) installie-
ren und ihre Mieter mit selbst produziertem Strom versorgen, ohne steuerliche Nachteile 
befürchten zu müssen. 
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Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 7 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 


Bisher werden Gebäude, die Wohnzwecken dienen und nach dem 31. Dezember 1924 fer-
tiggestellt worden sind, linear mit 2 Prozent abgeschrieben; bei Fertigstellung vor dem 
1. Januar 1925 mit 2,5 Prozent. Für nach dem 30. Juni 2023 fertig gestellte Gebäude, die 
Wohnzwecken dienen, soll die Abschreibung auf 3 Prozent angehoben werden. 


Die Anhebung des linearen AfA-Satzes für neue Wohngebäude auf 3 Prozent wurde im 
Koalitionsvertrag vereinbart. Die Anhebung der linearen AfA für neue Wohngebäude ist eine 
politisch motivierte Förderung zur Unterstützung einer klimagerechten Neubauoffensive. 
Die aus dem Ansatz des höheren pauschalen AfA-Satzes resultierende kürzere Abschrei-
bungsdauer von 33 Jahren hat keinen Einfluss auf die Beurteilung der tatsächlichen Nut-
zungsdauer von Wohngebäuden. Diese wird regelmäßig auch mehr als 50 Jahre betragen. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 7 Absatz 4 Satz 2 – aufgehoben – 


Die Absetzung für Abnutzung (AfA) für Gebäude richtet sich grundsätzlich nach § 7 Ab-
satz 4 EStG. Danach erfolgt grundsätzlich eine lineare Abschreibung des Gebäudes nach 
einem typisierten fest vorgegebenen AfA-Satz (2 oder 2,5 oder 3 Prozent). Die AfA erfolgt 
damit regelmäßig unabhängig von der Nutzungsdauer eines Gebäudes, die im Regelfall 
länger als 33, 40 oder 50 Jahre sein dürfte. 


Gemäß § 7 Absatz 4 Satz 2 EStG kann die AfA in begründeten Ausnahmefällen - abwei-
chend zu dem typisierten AfA-Satz – nach einer begründeten tatsächlich kürzeren Nut-
zungsdauer bemessen werden. Der Nachweis einer kürzeren Nutzungsdauer ist durch den 
Steuerpflichtigen zu erbringen. 


Nach Auffassung des BFH (BFH-Urteil vom 28. Juli 2021, IX R 25/19 - NV) können sich 
Steuerpflichtige, die sich auf eine kürzere tatsächliche Nutzungsdauer im Sinne des § 7 
Absatz 4 Satz 2 EStG berufen, jeder geeigneten Darlegungsmethode bedienen. Entgegen 
der Auffassung der Finanzverwaltung hat der BFH insbesondere die zur Verkehrswerter-
mittlung von Grundstücken modellhaft ermittelte Restnutzungsdauer als einen nicht zu be-
anstandenden Ausgangspunkt für den Nachweis einer kürzeren Nutzungsdauer angese-
hen. Die vom BFH erkannte Zulässigkeit von diversen Nachweismethoden zur Schätzung 
von Nutzungsdauern kehrt nach Auffassung der Finanzverwaltung die Ausnahme-Betrach-
tung im § 7 Absatz 4 Satz 1 und 2 EStG in eine Regel-Betrachtung um. Die aktuelle Recht-
sprechung des BFH führt in der Praxis bereits jetzt zu einer deutlichen Zunahme von An-
trägen auf Ansatz einer kürzeren Nutzungsdauer und damit einer höheren Abschreibung 
für Gebäude. Die Prüfung der Anträge – die auf Grund der Entscheidung des BFH im Ein-
zelfall sehr verschieden ausfallen werden – würde zu einer erheblichen Zunahme des Bü-
rokratieaufwands für Verwaltung, Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger führen. Die 
Beurteilung der für einen Nachweis einer kürzeren Nutzungsdauer maßgeblichen Determi-
nanten, wie der technische Verschleiß, die wirtschaftliche Entwertung und die rechtlichen 
Nutzungsbeschränkungen, ist häufig streitbefangen. Im Ergebnis handelt es sich immer um 
Einzelfallentscheidungen, die mit erheblichem Bearbeitungs- und Auseinandersetzungsauf-
wand verbunden sind.  


Die Aufhebung der Ausnahmeregelung zum Ansatz einer kürzeren Nutzungsdauer bei der 
AfA für Gebäude führt zu einer deutlichen Verbesserung in der Rechtsanwendung, zu einer 
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deutlichen Minderung des Bürokratieaufwands für Verwaltung, Bürger und Unternehmen 
und zu einer Vermeidung unkontrollierter Steuermindereinnahmen.  


Die Aufhebung der Ausnahmeregelung führt auch nicht zu einer ungerechtfertigten Un-
gleichbehandlung. Die Abschreibung von Gebäuden erfolgt bereits jetzt nach pauschalier-
ten festen AfA-Sätzen, die weitgehend nicht mit der tatsächlichen Nutzungsdauer des Ge-
bäudes korrelieren. Bei einem Kauf eines bestehenden Gebäudes erfolgt die AfA ebenfalls 
nach dem feststehenden AfA-Satz, so dass die AfA unabhängig vom tatsächlichen Alter 
des Gebäudes immer nach demselben AfA-Satz erfolgt. Der pauschalierte Ansatz ist be-
sonders einfach und klar in der Rechtsanwendung. Die Abschaffung von Ausnahmen im 
Steuerrecht trägt zudem zur Rechtsklarheit und Vereinfachung des Einkommensteuerge-
setzes bei. 


Mit Artikel 4 Nummer 2 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa dieses Gesetzes soll der typi-
sierte AfA-Satz für Wohngebäude von 2 auf 3 Prozent angehoben werden. Damit werden 
zukünftig alle Gebäude grundsätzlich über einen Zeitraum von 33 Jahren abgeschrieben. 
Das bedeutet, dass bereits durch die allgemeinen Vorschriften über die lineare Abschrei-
bung von Gebäuden diese nach einer kürzeren als der tatsächlichen Nutzungsdauer erfolgt. 


Zudem bleiben die Regelungen zur Teilwertabschreibung (§ 6 Absatz 1 Nummer 1 Satz 2 
EStG i. V. m. § 7 Absatz 4 Satz 4 EStG) und zur Absetzung für außergewöhnliche techni-
sche oder wirtschaftliche Abnutzung (AfaA; § 7 Absatz 1 Satz 7 EStG i. V. m. § 7 Absatz 4 
Satz 3 und 4 EStG) von dieser Anpassung unberührt. In Fällen von anzuerkennenden dau-
erhaften Wertminderungen oder in Fällen außergewöhnlicher technischer oder wirtschaftli-
cher Abnutzung von Gebäuden, soweit sie zu einem Betriebsvermögen gehören und nicht 
Wohnzwecken dienen und der Gewinn durch Betriebsvermögensvergleich ermittelt wird, 
stehen bereits steuerliche Instrumente zur Verfügung, die Wertminderungen auch im Rah-
men der Abschreibung widerspiegeln. 


Zu Buchstabe b 


§ 7 Absatz 5a Satz 2 – neu – 


Mietereinbauten und -umbauten, die keine Scheinbestandteile oder Betriebsvorrichtungen 
sind, Ladeneinbauten und ähnliche Einbauten gehören zu den selbständigen unbewegli-
chen Wirtschaftsgütern im Sinne des § 7 Absatz 5a EStG, für die § 7 Absatz 4 und 5 EStG 
entsprechend Anwendung finden. Sonstige Mieterein-/umbauten, die dem Mieter als wirt-
schaftlichen Eigentümer zuzurechnen sind oder besonderen betrieblichen oder beruflichen 
Zwecken des Mieters dienen, werden als unbewegliche Wirtschaftsgüter jedoch grundsätz-
lich über die jeweilige Mietdauer bzw. über die voraussichtlich kürzere betriebsgewöhnliche 
Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Abschreibung erfolgt bisher nach § 7 Absatz 5a in Ver-
bindung mit Absatz 4 Satz 2 EStG über die tatsächliche Nutzungsdauer. 


Diese Möglichkeit würde mit Aufhebung von § 7 Absatz 4 Satz 2 EStG zukünftig entfallen. 
Für Mieterein-/umbauten, die keine Scheinbestandteile oder Betriebsvorrichtungen sind, 
Ladeneinbauten und ähnliche Einbauten soll daher durch Ergänzung des § 7 Absatz 5a 
EStG die Möglichkeit der Abschreibung nach der tatsächlichen Nutzungsdauer beibehalten 
bleiben. 


Zu Nummer 3 


§ 10 Absatz 3 Satz 6 


Mit der Neuregelung wird eine im Koalitionsvertrag für die 20. Legislaturperiode zwischen 
der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN und 
der Freien Demokratischen Partei (FDP) vereinbarte Maßnahme umgesetzt, die den voll-
ständigen Abzug von Altersvorsorgeaufwendungen im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 2 
EStG als Sonderausgaben bereits ab dem Jahr 2023 vorsieht.  
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Die mit dem Alterseinkünftegesetz im Jahr 2005 begonnene Umstellung der Besteuerung 
von Renten aus der Basisversorgung auf die nachgelagerte Besteuerung sieht u. a. eine 
kontinuierlich ansteigende Steuerfreistellung von Altersvorsorgeaufwendungen im Sinne 
des § 10 Absatz 1 Nummer 2 EStG vor. Bisher ist gesetzlich vorgesehen, dass diese Al-
tersvorsorgeaufwendungen bis zu dem Höchstbeitrag zur knappschaftlichen Rentenversi-
cherung (§ 10 Absatz 3 EStG) erstmals im Jahr 2025 zu 100 Prozent als Sonderausgaben 
berücksichtigt werden können.  


Mit der Änderung wird der bisher ab dem Jahr 2025 vorgesehene vollständige Sonderaus-
gabenabzug auf das Jahr 2023 vorgezogen. Damit erhöhen sich die als Sonderausgaben 
abzugsfähigen Altersvorsorgeaufwendungen im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 2 EStG 
im Jahr 2023 um 4 Prozentpunkte und im Jahr 2024 um 2 Prozentpunkte. Das führt für alle 
Bürgerinnen und Bürger mit entsprechenden Altersvorsorgeaufwendungen in den Jah-
ren 2023 und 2024 zu einer spürbaren Entlastung. 


Die Änderung ist zudem vor dem Hintergrund der Urteile des Bundesfinanzhofs vom 
19. Mai 2021 (Az. X R 20/19 und X R 33/19) erforderlich, da mit dieser Maßnahme in einem 
ersten Schritt dazu beigetragen werden kann, auf langfristige Sicht eine „doppelte Besteu-
erung“ von Renten aus der Basisversorgung zu vermeiden. 


Die Änderung des § 10 Absatz 3 Satz 6 EStG ist nach der allgemeinen Anwendungsrege-
lung in § 52 Absatz 1 EStG in der am 1. Januar 2023 geltenden Fassung erstmals für den 
Veranlagungszeitraum 2023 anzuwenden. 


Zur Umsetzung im Lohnsteuerabzugsverfahren siehe Aufhebung von § 39b Absatz 4 EStG 
durch dieses Änderungsgesetz. 


Zu Nummer 4 


Zu Buchstabe a 


§ 10a Absatz 1a – neu – 


Die Neuregelung in § 10a Absatz 1a – neu – EStG vereinfacht das Riester-Verfahren bei 
Personen, die wegen der Anrechnung von Kindererziehungszeiten bei inländischen gesetz-
lichen Rentenversicherungsträgern dem förderberechtigten Personenkreis angehören. 


Zum begünstigten Personenkreis nach § 10a Absatz 1 Satz 1 EStG gehören u. a. pflicht-
versicherte Personen in der inländischen gesetzlichen Rentenversicherung. Gesetzlicher 
Anknüpfungspunkt für die Riester-Förderung von Kindererziehenden ist somit das Beste-
hen einer solchen Versicherungspflicht. Personen gelten in der Zeit, für die ihnen Kinderer-
ziehungszeiten anzurechnen sind (§ 3 Satz 1 Nummer 1 des Sechsten Buches Sozialge-
setzbuch – SGB VI), als pflichtversichert in der gesetzlichen Rentenversicherung. Kinder-
erziehungszeiten sind grundsätzlich Zeiten der Erziehung eines Kindes in den ersten drei 
Lebensjahren (§ 56 Absatz 1 Satz 1 SGB VI).  


Da das Verfahren zur Feststellung von Kindererziehungszeiten (durch die gesetzlichen 
Rentenversicherungsträger) und das Förderverfahren nach § 10a EStG/ Abschnitt XI EStG 
auf Grund der Feststellung von Kindererziehungszeiten (durch die Zentrale Zulagenstelle 
für Altersvermögen - ZfA) unterschiedliche Ausrichtungen haben, kommt es zu erheblichen 
zeitlichen Diskrepanzen. Während Kindererziehungszeiten auch noch während des Ren-
tenantragsverfahrens beim Rentenversicherungsträger geltend gemacht werden können, 
müssen im Zulageverfahren die Voraussetzungen – insbesondere das Vorliegen der per-
sönlichen Anspruchsvoraussetzungen für die Förderberechtigung – bereits im jeweiligen 
Beitragsjahr (§ 88 EStG) vorliegen. Für den Nachweis der Rentenversicherungspflicht sind 
die Angaben des zuständigen Sozialversicherungsträgers maßgebend (§ 14 Absatz 1 
Satz 1 der Altersvorsorge-Durchführungsverordnung – AltvDV). Folge dieser Regelung ist, 
dass derjenige, dem Kindererziehungszeiten nach den §§ 3 und 56 SGB VI anzurechnen 
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sind, beim zuständigen gesetzlichen Rentenversicherungsträger jährlich einen Antrag auf 
Feststellung von Kindererziehungszeiten stellen müsste, der in vielen Fällen aus Unkennt-
nis unterbleibt. 


Es wird daher in dem neuen Absatz 1a bestimmt, dass Steuerpflichtige, die Kindererzie-
hungszeiten nach § 56 SGB VI in der inländischen gesetzlichen Rentenversicherung nur 
auf Grund eines fehlenden oder eines noch nicht beschiedenen Antrags bislang nicht an-
gerechnet bekommen haben, einem Pflichtversicherten zunächst gleichstehen. Vorausset-
zung dabei ist in einem ersten Schritt, dass der Zulageberechtigte die Kinderzulage für ein 
Kind, für das gegenüber dem Steuerpflichtigen oder seinem Ehegatten/ Lebenspartner Kin-
dergeld festgesetzt worden ist, bei seinem Anbieter beantragt; das Kind darf im Beitragsjahr 
sein viertes Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Die zeitliche Begrenzung – die Vollen-
dung des vierten Lebensjahres des Kindes – knüpft an § 56 SGB VI an, da Kindererzie-
hungszeiten in der Regel für die ersten 36 Kalendermonate nach dem Geburtsmonat des 
Kindes gewährt werden. Da die ZfA keine abschließende Prüfung der Voraussetzungen 
des § 56 SGB VI vornehmen kann, ist der Steuerpflichtige in einem zweiten Schritt – eben-
falls spätestens am Tag nach der Vollendung des vierten Lebensjahres des maßgebenden 
Kindes – verpflichtet, die Kindererziehungszeiten bei der gesetzlichen Rentenversicherung 
zu beantragen. Werden die Kindererziehungszeiten – beispielsweise auf Grund eines Aus-
schlussgrundes – vom Träger der gesetzlichen Rentenversicherung nicht anerkannt, ent-
fällt rückwirkend die Förderberechtigung. 


Bei Kindern, die am 1. Januar eines Jahres geboren sind, muss von § 10a Absatz 1a Satz 1 
EStG abweichend auf die Vollendung des fünften Lebensjahres abgestellt werden, da ein 
Lebensjahr am vorangehenden Kalendertag, also am 31. Dezember, vollendet wird. Damit 
wird auch Eltern mit entsprechend geborenen Kindern ausreichend Zeit für die Beantragung 
der Kindererziehungszeiten eingeräumt. 


Korrespondierend zu den vereinfachten Antragsmodalitäten für Kindererziehende wird in 
§ 90 Absatz 3 Satz 6 und 7 EStG bestimmt, dass ein entsprechend längerer Zeitraum für 
die Überprüfung dieser Förderberechtigung gilt. 


Die Neuregelung zielt auf eine bestmögliche Vermeidung der Rückforderung von Zulagen 
ab. Dies ist nicht nur unter verwaltungsökonomischen Gesichtspunkten erstrebenswert, 
sondern gerade auch aus Sicht der Empfänger, bei denen eine sicher geglaubte steuerliche 
Förderung auf Grund der nachträglichen Feststellung des Nichtvorliegens der Fördervo-
raussetzungen wieder rückgängig gemacht werden muss. Ebenso soll der Aufwand auf 
Seiten der Kindererziehenden sowie auf Seiten der Träger der gesetzlichen Rentenversi-
cherung im Rahmen der Beantragung der Kindererziehungszeiten so gering wie möglich 
gehalten werden. 


Zu Buchstabe b 


§ 10a Absatz 1b  


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einfügung des neuen § 10a Absatz 1a EStG. 
Durch die Einfügung des neuen Absatzes 1a wird der ursprüngliche Absatz 1a zum neuen 
Absatz 1b. 


Zu Buchstabe c 


§ 10a Absatz 6 Satz 4 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung des § 95 EStG im vorliegenden Än-
derungsgesetz. 


Nach bisher geltendem Recht treten die Folgen einer schädlichen Verwendung (§§ 93 
und 94 EStG) ein, wenn die unbeschränkte Steuerpflicht eines Zulageberechtigten im Sinne 
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des § 10a Absatz 6 Satz 1 oder 2 EStG durch Aufgabe des inländischen Wohnsitzes oder 
gewöhnlichen Aufenthalts endet und die Person nicht nach § 1 Absatz 3 EStG als unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtig behandelt wird. Bisher konnten in diesem Fall die Stun-
dung und ggf. ein späterer Erlass bei Rückkehr aus dem Ausland beantragt werden. § 95 
Absatz 2 und 3 EStG, in denen diese Möglichkeiten bisher geregelt waren, entfallen künftig. 
Der Verweis an dieser Stelle muss daher auch gestrichen werden. Der Rückzahlungsbetrag 
ist wie bisher im (bekannten) Verfahren nach den §§ 93 und 94 EStG festzusetzen und zu 
erheben. 


Zu Nummer 5 


§ 20 Absatz 9 


Der Sparer-Pauschbetrag ist ein pauschaler Ausgleich dafür, dass ein Abzug der tatsächli-
chen Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen nach § 20 Absatz 9 Satz 1 
Halbsatz 2 EStG ausgeschlossen ist.  


Der Sparer-Pauschbetrag wurde mit dem Unternehmensteuerreformgesetz 2008 vom 
14. August 2007 (BGBl. I S. 1912) eingeführt. Dabei wurde der Sparer-Freibetrag und der 
für Kapitaleinkünfte geltende Werbungskostenpauschbetrag zu einem einheitlichen Sparer-
Pauschbetrag in Höhe von 801 Euro (1 602 Euro für Verheiratete/ Lebenspartner) zusam-
mengefasst. Der Sparer-Pauschbetrag wurde seit seiner Einführung betragsmäßig nicht 
verändert. Mit der Änderung wird der Sparer-Pauschbetrag von 801 Euro auf 1 000 Euro 
und von 1 602 Euro (Ehegatten/Lebenspartner) auf 2 000 Euro erhöht. Um die technische 
Umsetzung einfach zu gestalten, werden bereits erteilte Freistellungaufträge prozentual er-
höht. 


Zu Nummer 6 


§ 33a Absatz 2 Satz 1 


Zur Abgeltung eines Sonderbedarfs eines sich in Berufsausbildung befindenden, auswärtig 
untergebrachten, volljährigen Kindes, für das Anspruch auf einen Freibetrag nach § 32 Ab-
satz 6 EStG oder Kindergeld besteht, können die Eltern einen Freibetrag vom Gesamtbe-
trag der Einkünfte abziehen. 


Wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, wird der Freibetrag von 924 Euro auf 1 200 Euro je 
Kalenderjahr angehoben. Die Anhebung ist nach § 52 Absatz 1 EStG in der am 1. Januar 
2023 geltenden Fassung erstmals für den Veranlagungszeitraum 2023 anzuwenden. 


Zu Nummer 7 


Zu Buchstabe a 


§ 39 Absatz 4 Nummer 4 Buchstabe b 


Ab dem 1. Januar 2024 (im Rahmen eines Pilotprojekts mit Echtdaten ab dem 1. Januar 
2023) sind Lohnsteuerabzugsmerkmale nach § 39 Absatz 4 Nummer 4 EStG auch die 
Höhe der monatlichen Beiträge 


1. für eine private Krankenversicherung und für eine private Pflege-Pflichtversicherung, 
wenn die Voraussetzungen für die Gewährung eines nach § 3 Nummer 62 EStG steu-
erfreien Zuschusses für diese Beiträge vorliegen, 


2. für eine private Krankenversicherung und für eine private Pflege-Pflichtversicherung im 
Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 3 EStG. 
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Diesbezüglich wird mit der Änderung von § 39 Absatz 4 Nummer 4 Buchstabe b EStG klar-
gestellt, dass Lohnsteuerabzugsmerkmal nur die eigenen Beiträge des Arbeitnehmers im 
Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 3 Satz 1 EStG sind. Im Lohnsteuerabzugsverfahren nicht 
zu berücksichtigen sind hingegen die Beiträge eines Kindes, welches selbst Versicherungs-
nehmer ist, die vom anderen Elternteil für ein Kind, welches nicht selbst Versicherungsneh-
mer ist, getragenen Beiträge und die Beiträge für einen geschiedenen oder dauernd ge-
trennt lebenden Ehegatten (§ 10 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 bis 4 EStG). Dies entspricht 
der langjährigen Praxis (s. Tz. 6.1 des BMF-Schreibens zur Vorsorgepauschale im Lohn-
steuerabzugsverfahren vom 26. November 2013, BStBl I S. 1532) und beseitigt eine un-
klare Rechtslage. 


Für die Arbeitnehmer ergeben sich keine steuerlichen Nachteile, denn die Regelungen zum 
Sonderausgabenabzug bleiben durch diese Gesetzesänderung unberührt. 


Zu Buchstabe b 


§ 39 Absatz 4a Satz 1 


Zum 1. Januar 2024 wird ein umfassender Datenaustausch zwischen den Unternehmen 
der privaten Kranken- und Pflegeversicherung, der Finanzverwaltung und den Arbeitgebern 
eingeführt. Die Vorbereitungsarbeiten laufen seit längerem. Es hat sich dabei gezeigt, dass 
die mit dem Jahressteuergesetz 2020 verabschiedeten gesetzlichen Regelungen zum Da-
tenaustausch derzeit noch nicht vorsehen, dass das Bundeszentralamt für Steuern nicht 
nur Empfänger der Daten ist, sondern auch aus den übermittelten Daten die entsprechen-
den Lohnsteuerabzugsmerkmale bildet. Diese Lücke wird mit einer Ergänzung von § 39 
Absatz 4a Satz 1 EStG in der Fassung des Jahressteuergesetzes 2020 geschlossen. 


Gleichzeitig wird die bisher bestehende und bewährte Systematik beibehalten, wonach das 
Bundeszentralamt für Steuern für alle automatisiert zu bildenden Lohnsteuerabzugsmerk-
male verantwortlich ist. Für die Bildung der von den automatisiert gebildeten Lohnsteuer-
abzugsmerkmalen abweichenden individuellen Lohnsteuerabzugsmerkmale und auch für 
eine Korrektur der automatisiert gebildeten Lohnsteuerabzugsmerkmale im Einzelfall ist 
weiterhin das Wohnsitzfinanzamt zuständig. 


Zu Nummer 8 


§ 39b Absatz 4 – aufgehoben – 


Mit der in § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 EStG geregelten Vorsorgepauschale werden 
im Lohnsteuerabzugsverfahren in pauschalierter Form die Vorsorgeaufwendungen eines 
Arbeitnehmers berücksichtigt. § 39b Absatz 4 EStG enthält hier bisher eine Übergangsre-
gelung zum Ansatz der Rentenversicherungsbeiträge in den Kalenderjahren bis 2024. 
Diese orientiert sich am anteiligen Sonderausgabenabzug für Altersvorsorgeaufwendungen 
im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 2 EStG. 


Mit dem vollständigen Sonderausgabenabzug für Altersvorsorgeaufwendungen im Sinne 
des § 10 Absatz 1 Nummer 2 EStG bereits ab dem Jahr 2023 (s. Änderung von § 10 Ab-
satz 3 Satz 6 EStG durch dieses Änderungsgesetz) kann auch die Übergangsregelung im 
Rahmen der Vorsorgepauschale entfallen. § 39b Absatz 4 EStG wird dementsprechend er-
satzlos aufgehoben. Der Wegfall der Übergangsregelung wird bei der Aufstellung der Pro-
grammablaufpläne für den Lohnsteuerabzug 2023 berücksichtigt (s. § 39b Absatz 6 und 
§ 51 Absatz 4 Nummer 1a EStG). 


Wegen verschiedener Verweise innerhalb des Einkommensteuergesetzes behalten die Ab-
sätze 5 und 6 ihre bisherige Bezeichnung. 
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Zu Nummer 9 


§ 39e Absatz 10 


Die Prüfung eines Kindergeldanspruchs wird als Datenverarbeitungsgrund ergänzt. Es han-
delt sich um eine Folgeänderung zu der Änderung des § 69 EStG (vgl. 
Artikel 4 Nummer 14). 


Zu Nummer 10 


Zu Buchstabe a 


§ 40a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 


Nach geltendem Einkommensteuerrecht (§ 40a Absatz 1 Satz 1 EStG) kann der Arbeitge-
ber bei Arbeitnehmern, die nur kurzfristig beschäftigt werden, die Lohnsteuer mit einem 
Pauschsteuersatz von 25 Prozent des Arbeitslohns erheben (Pauschalversteuerungsop-
tion). Voraussetzung für das Vorliegen einer kurzfristigen Beschäftigung ist unter anderem, 
dass der Arbeitslohn während der Beschäftigungsdauer 120 Euro durchschnittlich je Ar-
beitstag nicht übersteigt (Arbeitslohngrenze des § 40a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 EStG). 
Die Arbeitslohngrenze orientierte sich bisher an der Höhe des allgemeinen gesetzlichen 
Mindestlohns, lag aber stets über diesem. Dadurch wird ermöglicht, auch über dem Min-
destlohn liegende Stundenlöhne für qualifizierte Tätigkeiten in die Lohnsteuerpauschalie-
rung einzubeziehen. Zuletzt wurde die Arbeitslohngrenze durch das Dritte Bürokratieent-
lastungsgesetz mit Wirkung zum 1. Januar 2020 in einem größeren Schritt von 72 auf 
120 Euro angehoben.  


Durch das Gesetz zur Erhöhung des Schutzes durch den gesetzlichen Mindestlohn wird 
der Mindestlohn mit Wirkung zum 1. Oktober 2022 auf zwölf Euro je Stunde angehoben. 
Bei einem Achtstundentag beläuft sich der Mindestlohn danach auf 8*12 Euro = 96 Euro 
täglich. Als Folgeänderung hierzu wird mit Wirkung zum 1. Januar 2023 die Arbeitslohn-
grenze bei kurzfristiger Beschäftigung von 120 auf 150 Euro je Arbeitstag angehoben, damit 
die Pauschalversteuerungsoption ihre bisherige praktische Bedeutung auch in Zukunft be-
hält. 


Zu Buchstabe b 


§ 40a Absatz 4 Nummer 1 


Die Erhöhung des pauschalierungsfähigen durchschnittlichen Stundenlohns von 15 Euro 
auf 19 Euro folgt der Anhebung der Tageslohngrenze in § 40a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 
EStG durch dieses Änderungsgesetz (siehe vorstehend Buchstabe a). Dadurch können 
auch anspruchsvollere kurzfristige Tätigkeiten in die Lohnsteuerpauschalierung einbezo-
gen werden. Für eine Fortschreibung dieses Stundenlohns spricht auch die allgemeine Loh-
nentwicklung. Zuletzt wurde die Stundenlohngrenze durch das Dritte Bürokratieentlas-
tungsgesetz mit Wirkung zum 1. Januar 2020 auf 15 Euro angehoben. 


Anstelle einer Erhöhung um 25 Prozent wie bei Buchstabe a auf dann 18,75 Euro wird die 
Stundenlohngrenze auf glatt 19 Euro erhöht. 


Zu Nummer 11 


Zu Buchstabe a 


§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 


Es handelt sich hierbei um eine redaktionelle Folgeänderung, die sich aus der Einführung 
von § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8a – neu – EStG ergibt. 
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Zu Buchstabe b 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Satzteil vor Buchstabe a 


Es handelt sich hierbei um eine redaktionelle Folgeänderung, die sich aus der Einführung 
von § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8a – neu – EStG ergibt. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe a 


Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung, die durch das Gesetz zur Einführung elekt-
ronischer Wertpapiere notwendig geworden ist. Dieses Gesetz ermöglicht, dass bestimmte 
Schuldverschreibungen zukünftig nicht mehr zwingend in einer Urkunde verbrieft werden 
müssen, sondern auch elektronisch begeben werden können. Die Verbriefung von Wertpa-
pieren in einer Urkunde oder deren Eintragung in ein physisch vorhandenes Schuldbuch 
oder Register dürfte mit dem Gesetz zur Einführung elektronischer Wertpapiere zunehmend 
an Bedeutung verlieren. Durch den expliziten Verweis auf elektronische Wertpapiere wird 
diesem Umstand Rechnung getragen und sichergestellt, dass sich insoweit bei den bishe-
rigen Abläufen zum Kapitalertragsteuerabzug keine Änderungen ergeben. 


Zu Doppelbuchstabe cc 


§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe c – aufgehoben – 


Auf Grund der Einfügung des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8a – neu – EStG kann Num-
mer 7 Buchstabe c aufgehoben werden (vgl. auch die nachstehende Begründung). 


Zu Buchstabe c 


§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8a – neu – 


Der bisherige § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe c EStG unterstellt, dass Forde-
rungen, die über Internet-Dienstleistungsplattformen vermittelt werden, stets Kapitalforde-
rungen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 7 EStG sind. In der Praxis werden solche 
Darlehen aber häufig so ausgestaltet, dass es sich auch um Darlehen im Sinne des § 20 
Absatz 1 Nummer 4 EStG handeln kann. Eine exakte Unterscheidung, ob das vermittelte 
Darlehen zu Einkünften nach § 20 Absatz 1 Nummer 4 oder Nummer 7 EStG führt, ist zu-
dem in der Praxis oft schwierig. Um den Kapitalertragsteuereinbehalt für Darlehen, die über 
Internet-Dienstleistungsplattformen vermittelt werden, einheitlich zu regeln, werden die ver-
schiedenen in der Praxis vorkommenden Varianten zukünftig gemeinsam unter der neuen 
Nummer 8a des § 43 Absatz 1 Satz 1 EStG erfasst. 


Zu Nummer 12 


Zu Buchstabe a 


§ 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa 


Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung, die durch das Gesetz zur Einführung elekt-
ronischer Wertpapiere notwendig geworden ist. Dieses Gesetz ermöglicht, dass bestimmte 
Schuldverschreibungen zukünftig nicht mehr zwingend in einer Urkunde verbrieft werden 
müssen, sondern auch elektronisch begeben werden können. Die Verbriefung von Wertpa-
pieren in einer Urkunde oder deren Eintragung in ein physisch vorhandenes Schuldbuch 
oder Register dürfte mit dem Gesetz zur Einführung elektronischer Wertpapiere zunehmend 
an Bedeutung verlieren. Durch den expliziten Verweis auf elektronische Wertpapiere wird 
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diesem Umstand Rechnung getragen und sichergestellt, dass sich insoweit bei den bishe-
rigen Abläufen zum Kapitalertragsteuerabzug keine Änderungen ergeben. 


Zu Buchstabe b 


§ 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 2a 


Nach § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8a – neu – EStG unterliegen Zinsen, die aus Forde-
rungen stammen, die über eine Internet-Dienstleistungsplattform erworben wurden, dem 
Kapitalertragsteuerabzug. Der Kapitalertragsteuerabzugsverpflichtete ergibt sich nach § 44 
Absatz 1 Satz 4 Nummer 2a EStG.  


Zu Buchstabe a 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung, die sich aus der Einführung von § 43 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 8a – neu – EStG ergibt. 


Zu Buchstabe b 


Nehmen die Betreiber von Internet-Dienstleistungsplattformen die Auszahlung oder Gut-
schrift der Kapitalerträge an den Gläubiger nicht vor, sondern bedienen sich eines Instituts, 
das den Zahlungsverkehr abwickelt, sind die Betreiber der Internet-Dienstleistungsplattfor-
men nicht der Kapitalertragsteuerabzugsverpflichtete. Sofern es sich bei dem Institut, das 
den Zahlungsverkehr abwickelt, nicht um ein Kreditinstitut oder um ein Finanzdienstleis-
tungsinstitut handelt, ist dieses nach derzeitiger Rechtslage ebenfalls nicht der Kapitaler-
tragsteuerabzugsverpflichtete. Die Ergänzung des § 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 2a Buch-
stabe b EStG führt dazu, dass künftig auch inländische Zahlungsinstitute und E-Geld-Insti-
tute, die Zahlungsdienste erbringen, zum Kapitalertragsteuerabzug verpflichtet sind. 


Die Ergänzung führt ferner dazu, dass ein Kapitalertragsteuerabzugsverpflichteter auch 
dann identifiziert werden kann, wenn der Auftrag zur Auszahlung der Zinsen direkt von dem 
Schuldner der Kapitalerträge an das jeweilige Institut erteilt worden ist und der Betreiber 
der Internet-Dienstleistungsplattform nach der Vermittlungstätigkeit nicht mehr in den Pro-
zess der Zinszahlungen involviert ist. 


Zu Buchstabe c 


In der Praxis sind die Zahlungsdienstleister, die den Zahlungsverkehr abwickeln, häufig im 
Ausland ansässig. In diesem Fall können sie nicht durch inländische Gesetze zum Kapital-
ertragsteuereinbehalt verpflichtet werden. Darüber hinaus gibt es Inlandsfälle, in denen die 
Forderungen über eine Internet-Dienstleistungsplattform erworben wurden und der Schuld-
ner selbst die Abwicklung der Zahlungsströme der Darlehen übernimmt. Damit es auch in 
solchen Fällen einen Abzugsverpflichteten gibt, soll in diesen Fällen der Schuldner zum 
Kapitalertragsteuereinbehalt verpflichtet werden. Da die Schuldner der Kapitalerträge in 
vielen Fällen Unternehmen oder Privatpersonen sind, die keine Erfahrung beim Einbehalt 
und der Abführung von Kapitalertragsteuer haben und sich der damit verbundenen Pflichten 
nicht bewusst sind, soll eine entsprechende Aufklärung durch die Plattformbetreiber erfol-
gen. Da die Plattformbetreiber die Darlehen gewerbsmäßig vermitteln, ist davon auszuge-
hen, dass sie über alle notwendigen Informationen in Bezug auf den Kapitalertragsteuer-
einbehalt verfügen. Die Aufklärungspflicht der Plattformbetreiber soll durch eine entspre-
chende Haftungsnorm durchgesetzt werden. 


Zu Buchstabe c 


§ 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 5 und Nummer 6 – neu – 


Nummer 5 
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Die Änderung der Nummer 5 ist eine redaktionelle Folgeänderung zur Anfügung der neuen 
Nummer 6. 


Nummer 6 – neu – 


Schuldverschreibungen können nach dem Gesetz zur Einführung elektronischer Wertpa-
piere auch als sogenannte Kryptowertpapiere begeben werden. Sofern das Kryptowertpa-
pier von einem depotführenden Kreditinstitut des Endkunden bzw. des Eigentümers des 
Kryptowertpapiers (in § 3 Absatz 2 eWpG als Berechtigter definiert) verwahrt und verwaltet 
wird, sollen die bisherigen Steuerabzugsregelungen auch für diese Wertpapiere gelten. Die 
Einführung des Kryptowertpapierregisters ermöglicht jedoch auch eine Verwahrung eigener 
Vermögenswerte ohne das Erfordernis eines Intermediärs, wie einer Depotbank oder eines 
Zentralverwahrers. Für diese Fälle einer Eigenverwahrung oder einer in sonstiger Weise 
ausgestalteten Verwahrung bedarf es der Übernahme der Aufgabe des Steuerabzugs, die 
bisher durch die Depotbank sichergestellt war. Die registerführende Stelle vereint die hierfür 
erforderlichen Daten, so dass der registerführenden Stelle eines Krypotwertpapiers die Ver-
pflichtung zum Steuerabzug auferlegt wird, wenn es auf Grund des Wegfalls von Interme-
diären, sonst keinen Abzugsverpflichteten gibt. Kann sie die Aufgabe nicht selbst ausfüh-
ren, hat sie sich einer auszahlenden Stelle zu bedienen. 


Zu Nummer 13 


Zu Buchstabe a 


Zu Doppelbuchstabe aa und Doppelbuchstabe bb 


§ 52 Absatz 1 Satz 1, 2 und 3 


Die mit Artikel 4 vorgenommenen Änderungen und Aufhebungen sind nach der allgemei-
nen Anwendungsregelung in § 52 Absatz 1 EStG in der am 1. Januar 2023 geltenden Fas-
sung erstmals für den Veranlagungszeitraum 2023 und den Lohnsteuerabzug 2023 anzu-
wenden. § 52 Absatz 1 EStG wird entsprechend fortgeschrieben. Die nachfolgenden be-
sonderen Anwendungsregelungen in § 52 EStG sind davon unberührt. 


Zu Buchstabe b 


§ 52 Absatz 4 Satz 27 – neu – 


Die Steuerbefreiung für Einnahmen und Entnahmen im Zusammenhang mit dem Betrieb 
von Photovoltaikanlagen gilt – unabhängig von Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Photovol-
taikanlage – die nach dem 31. Dezember 2022 erzielt oder getätigt werden. 


Zu Buchstabe c 


§ 52 Absatz 15 Satz 4 – neu – 


Die Absetzung für Abnutzung nach einer kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer eines Ge-
bäudes ist ab dem Veranlagungszeitraum 2023 oder für nach dem 31. Dezember 2022 en-
dende Wirtschaftsjahre nur noch in den Fällen möglich, in denen die Absetzung für Abnut-
zung für dieses Gebäude bereits im Rahmen einer Veranlagung für vor dem 1. Januar 2023 
endende Kalenderjahre oder bei der Gewinnermittlung für ein vor dem 1. Januar 2023 en-
dendes Wirtschaftsjahr nach § 7 Absatz 4 Satz 2 EStG vorgenommen wurde. 


Zu Buchstabe d 


§ 52 Absatz 36 Satz 3 
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§ 52 Absatz 36 Satz 3 EStG in der Fassung des Jahressteuergesetzes 2020 wird redaktio-
nell angepasst und nimmt damit Bezug auf § 39 EStG in der Fassung dieses Änderungs-
gesetzes. 


Zu Buchstabe e 


§ 52 Absatz 43 


Die Änderung regelt den Umgang mit bereits erteilten Freistellungsaufträgen nach der Er-
höhung des Sparer-Pauschbetrages. 


Die Aufnahme einer verpflichtenden Regelung zur Erhöhung aller vor dem 1. Januar 2023 
erteilten Freistellungsaufträge durch die zum Steuerabzug Verpflichteten erfolgt auf Anre-
gung der Verbände der Kreditwirtschaft. Der durch die Erhöhung des Sparer-Pauschbe-
trags entstehende Verwaltungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger und Kreditinstitute soll 
hierdurch möglichst gering gehalten werden. Eine Anpassung bestehender Freistellungs-
aufträge ist nach der Erhöhung des Sparer-Pauschbetrags nur erforderlich, wenn seitens 
der Steuerpflichtigen eine andere Verteilung des Freistellungsvolumens als bisher ge-
wünscht wird.  


Aufgrund der unterschiedlichen Situationen der Steuerpflichtigen wird durch die vorgese-
hene prozentuale Erhöhung nicht in jedem Fall eine Verringerung des Verwaltungsauf-
wands eintreten. So haben die Verbände der Bausparkassen und der Gesamtverband der 
Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. signalisiert, dass in deren Geschäftsfeldern durch 
eine prozentuale Erhöhung bestehender Freistellungsaufträge ein erhöhter Verwaltungs-
aufwand entstehen könnte. Eine Lösung, die allen unterschiedlichen Interessen individuell 
gerecht wird, ist nicht ersichtlich. Da die Anzahl der Freistellungsaufträge für das Einlage- 
und Depotgeschäft der Kreditinstitute bei weitem höher ist als die gegenüber Bausparkas-
sen und Versicherungsunternehmen erteilten Freistellungsaufträge, wird eine ver-
pflichtende prozentuale Erhöhung als die administrativ sinnvollste Lösung erachtet. 


Zu Buchstabe f 


§ 52 Absatz 47a Satz 2 und Satz 3 – neu – 


Durch das Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz (AbzStEntModG) vom 
2. Juni 2021 (BGBl. I S. 1259) wird die Anwendung des sogenannte Datenträgerverfahren 
(DTV) zum 31. Dezember 2022 beendet. § 50d Absatz 1 Satz 7 und 8 EStG des Gesetzes 
in der Fassung, die vor dem Inkrafttreten des AbzStEntModG galt, regelte ein Erstattungs-
verfahren für Kapitalertragsteuer beschränkt Steuerpflichtiger über maschinell verwertbare 
Datenträger. Dieses war mit dem Steueränderungsgesetz 2001 vom 20. Dezember 2001 
eingeführt worden, da „insbesondere die Erstattung von Kapitalertragsteuer an ausländi-
sche Anleger ein Massenverfahren ist, das nur noch unter Nutzung elektronischer Daten-
übermittlung bewältigt werden kann.“ 


Vom Bundeszentralamt für Steuern zugelassene Finanzinstitute und sonstige Institutionen 
können für eine Vielzahl ihrer Kunden in standardisierten Fallkonstellationen dieses unbü-
rokratische Verfahren nutzen. Das stellen von Einzelanträgen ist insoweit nicht erforderlich. 


Ab 1. Januar 2023 sind die Anträge auf Quellensteuerentlastung und ab 1. Januar 2025 die 
Bescheinigungsdaten nach § 45a Absatz 2a EStG elektronisch zu übermitteln.  


Die IT-Software zur Entgegennahme und Weiterverarbeitung von Massenanträgen wird 
zum 1. Januar 2023 noch nicht bereitgestellt. Zudem erfolgt die Übermittlung von Beschei-
nigungsdaten nach § 45a Absatz 2a EStG erst ab 1. Januar 2025. Die Fortführung des DTV 
bis zu diesem Zeitpunkt ist erforderlich, um weiterhin die unbürokratische, schnellere Bear-
beitung einer hohen Anzahl (Massenverfahren) von standardisierten Fällen zu gewährleis-
ten. Hiervon profitieren sowohl die Steuerpflichtigen als auch die Verwaltung. 
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Zu Buchstabe g 


§ 52 Absatz 49a Satz 15 und 16 – neu – 


Die Änderung des § 69 EStG tritt frühzeitig in Kraft, damit mit den technischen Anpassun-
gen und Errichtung der technischen Systeme frühzeitigt begonnen werden kann. Die erste 
Datenübermittlung nach § 69 Satz 1 EStG soll ab dem 1. Januar 2024 erfolgen. Bis zu die-
sem Zeitpunkt erfolgen die Übermittlungen noch nach der alten Rechtslage. Die ersten An-
fragen der Finanzämter sollen ab dem Veranlagungszeitraum 2024 beantwortet werden 
können. Die ersten Datenübermittlungen nach § 69 Satz 3 EStG sollen für Kinder erfolgen, 
die nach dem 31. Dezember 2023 geboren sind. 


Zu Buchstabe h 


§ 52 Absatz 51a – neu – 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung des § 95 EStG im vorliegenden Än-
derungsgesetz. 


Das Stundungsverfahren, ein eventueller späterer Erlass bei Rückkehr aus dem Ausland in 
der Ansparphase und die Stundungsverlängerung bei Zahlung einer Abschlagszahlung in 
Höhe von mindestens 15 Prozent der Leistungen aus dem Vertrag sind mit der Neufassung 
des § 95 EStG ersatzlos entfallen. 


Steuerpflichtige, bei denen der Rückzahlungsbetrag nach § 95 Absatz 2 Satz 1 EStG in der 
bis zum 31. Dezember 2022 geltenden Fassung gestundet wurde und bei denen sich der 
Vertrag bis zum 31. Dezember 2022 bereits in der Auszahlungsphase befindet, können den 
Rückzahlungsbetrag aus Gründen des Vertrauensschutzes weiterhin sukzessive durch Ab-
schlagszahlungen zurückzahlen. 


Bei Steuerpflichtigen, bei denen zwar der Rückzahlungsbetrag gestundet wurde, die Aus-
zahlungsphase aber erst nach dem 31. Dezember 2022 beginnt, gilt das neue Recht, d. h. 
Abschlagszahlungen auf den Rückzahlungsbetrag sind nicht mehr möglich, sondern ent-
sprechend der Neuregelung des § 95 EStG muss der Rückzahlungsbetrag zu Beginn der 
Auszahlungsphase in einer Summe zurückgezahlt werden. Damit diese Steuerpflichtigen 
nicht schlechter gestellt werden als Steuerpflichtige, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt erst nach dem 31. Dezember 2022 in einen Drittstaat verlegen, werden die be-
reits entstandenen Stundungszinsen von der ZfA erlassen. 


Zu Nummer 14 


Zu Buchstabe a 


§ 69 


§ 69 EStG wurde durch das Gesetz zur Bekämpfung der Steuerumgehung und zur Ände-
rung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1682) eingefügt. Auf 
dieser Rechtsgrundlage wurde ein Datenübermittlungsverfahren eingerichtet, welches die 
zuständige Familienkasse proaktiv benachrichtigt, wenn ein Kind, für das Kindergeld ge-
zahlt wird, ins Ausland verzogen ist oder von Amts wegen von der Meldebehörde abgemel-
det wurde. Diese Benachrichtigungen führen zu einer Prüfung der Rechtmäßigkeit des Be-
zugs von Kindergeld durch die Familienkasse. Der unberechtigten Inanspruchnahme von 
Kindergeld kann damit zielgenau und schnell entgegengewirkt werden.  


Das bestehende Verfahren hat sich bewährt und soll nun erweitert werden. Durch den Weg-
fall des Auslandsbezugs werden zukünftig alle Änderungen des Wohnsitzes des Kindes, 
von denen das Bundeszentralamt für Steuern erfährt, an die Familienkasse übermittelt. Die 
Familienkasse nimmt diese Informationen nicht nur zum Anlass der Überprüfung der 
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örtlichen Zuständigkeit. Es sind darüber hinaus auch weitere Folgen zu ziehen, wenn sich 
aus dem Umzug des Kindes in einen anderen Haushalt eine Auswirkung auf die Kinder-
geldberechtigung nach § 64 EStG ergibt.  


Die Mitwirkungspflichten des Kindergeldberechtigten nach § 68 Absatz 1 EStG bleiben un-
berührt. 


Zu Buchstabe b 


§ 69 Satz 2 und 3 – neu – 


Satz 2 


Das Bundeszentralamt für Steuern speichert gemäß § 139b Absatz 3 Nummer 11 der Ab-
gabenordnung zu jeder natürlichen Person die zuständige Finanzbehörde. Für Kinder, für 
die Kindergeld gezahlt wird, wird auf dieser Rechtsgrundlage die zuständige Familienkasse 
aufgezeichnet. Die Familienkassen nutzen diese Datenbank und das darauf aufgebaute 
sogenannte „IdNr-Kontrollverfahren“, um zu verhindern, dass für ein Kind mehrere Famili-
enkassen Kindergeld auszahlen.  


Auf diese Daten des Kindes sollen nun auch die Finanzämter zugreifen können. Durch die 
Möglichkeit des Datenabrufs werden die Finanzämter in die Lage versetzt zu erkennen, ob 
und für welchen Zeitraum für ein Kind Kindergeld von einer Familienkasse festgesetzt 
wurde. Diese Information ist für die Finanzämter hilfreich bei der Gewährung der Freibe-
träge nach § 32 Absatz 6 EStG. Die Finanzämter entscheiden in jedem Einzelfall, ob ein 
Datenabruf unter Verwendung der Identifikationsnummer des Kindes erforderlich ist. Nicht 
erforderlich ist ein Datenabruf insbesondere, wenn bei der Günstigerprüfung nach § 31 
EStG das Kindergeld günstiger als die Kinderfreibeträge sind und sich durch die Berück-
sichtigung der Anlage Kind der Einkommensteuererklärung auch keine anderweitigen steu-
erlichen Auswirkungen (z. B. beim Solidaritätszuschlag oder beim Entlastungsbetrag für 
Alleinerziehende) ergeben. Bei Rückfragen kann das Finanzamt sich an die zuständige Fa-
milienkasse wenden. Rückfragen bei dem Steuerpflichtigen können somit vermieden wer-
den. 


Satz 3 


Bei der Geburt eines Kindes vergibt das Bundeszentralamt für Steuern eine neue Identifi-
kationsnummer.  


Zukünftig soll die Familienkasse über die die Vergabe einer neuen Identifikationsnummer 
bei der Geburt eines Kindes unterrichtet werden. Die Mitteilung an die Familienkasse soll 
nicht nur die Daten des neugeborenen Kindes enthalten. Auch die Daten der Personen, für 
die ein Kinderfreibetrag für dieses Kind eingetragen wurde (regelmäßig die beiden Eltern-
teile), sollen an die Familienkasse übermittelt werden, weil diese Personen bei Vorliegen 
der anderen Voraussetzungen üblicherweise auch kindergeldberechtigt sind. Wenn die Fa-
milienkasse auf Grund der damit vorliegenden Daten erkennen kann, welche Person kin-
dergeldberechtigt ist, können diese Daten für den Service eines vorausgefüllten Kindergeld-
antrages verwendet werden. In jedem Fall können die vom Bundeszentralamt für Steuern 
übermittelten Daten zu Antragsvereinfachungen führen. 


Zu Nummer 15 


§ 72 


Mit der vorliegenden Änderung wird die Sonderzuständigkeit für die verbliebenen Familien-
kassen des öffentlichen Dienstes im Bereich des Bundes zum 31. Dezember 2022 beendet. 
Dementsprechend sind in § 72 EStG Änderungen vorzunehmen.  
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Nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 FVG obliegt die Durchführung des Familienleistungs-
ausgleichs nach Maßgabe der §§ 31, 62 bis 78 EStG grundsätzlich dem Bundeszentralamt 
für Steuern. Die Bundesagentur für Arbeit stellt dem Bundeszentralamt für Steuern zur 
Durchführung dieser Aufgaben ihre Dienststellen als Familienkassen zur Verfügung. Die 
Kindergeldbearbeitung erfolgt somit grundsätzlich durch die Familienkassen der Bunde-
sagentur für Arbeit.  


Für die Bearbeitung des steuerlichen Kindergeldes gab es bis zum Jahr 2016 neben den 
14 Familienkassen der Bundesagentur für Arbeit weit über 8 000 Familienkassen des öf-
fentlichen Dienstes von Bund, Ländern und Kommunen für deren Beschäftige. 


Mit dem Gesetz zur Beendigung der Sonderzuständigkeit der Familienkassen des öffentli-
chen Dienstes im Bereich des Bundes vom 8. Dezember 2016 (BGBl. I, S. 2835) wurde 
eine grundlegende strukturelle Reform der Zuständigkeiten der Familienkassen des öffent-
lichen Dienstes eingeleitet. Die Strukturreform begann zum 1. Januar 2017 und sah vor, 
dass die in § 72 EStG geregelte Sonderzuständigkeit der Familienkassen des öffentlichen 
Dienstes im Bereich des Bundes zum 1. Januar 2022 entfällt. Lediglich die Familienkassen 
für die Angehörigen der Nachrichtendienste des Bundes und die Bundesfamilienkasse beim 
Bundesverwaltungsamt sowie derjenigen Behörden, Körperschaften, Anstalten und Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts, die die Festsetzung und Auszahlung des Kindergeldes auf das 
Bundesverwaltungsamt übertragen haben, sollten auch über den 1. Januar 2022 hinaus 
bestehen bleiben. 


Seit 1. Januar 2022 erfolgt die Bearbeitung von Kindergeldfällen im Bereich des Bundes 
entweder durch die Bundesagentur für Arbeit, die Bundesfamilienkasse beim Bundesver-
waltungsamt oder die Familienkassen für die Angehörigen der Nachrichtendienste des Bun-
des. Die Sonderzuständigkeit für die Familienkassen des öffentlichen Dienstes im Bereich 
des Bundes endet nun zum 31. Dezember 2022, da ein weiterer Parallelbetrieb neben der 
Bundesagentur für Arbeit weder wirtschaftlich noch zweckmäßig ist. 


Zu Buchstabe a 


§ 72 Absatz 1 Satz 6 und 7 


Da zum 1. Januar 2023 keine Bundesfamilienkasse im Sinne des § 5 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 11 Satz 6 und 7 FVG mehr besteht, wird die entsprechende Regelung im FVG aufge-
hoben (siehe Artikel 22 des vorliegenden Änderungsgesetzes). Die vorliegenden Änderun-
gen in § 72 Absatz 1 EStG sind Folgeänderungen. 


Zu Buchstabe b 


§ 72 Absatz 3 Nummer 3 


§ 72 Absatz 3 Nummer 3 EStG regelt die bestehende Sonderzuständigkeit für die Bundes-
familienkasse beim Bundesverwaltungsamt sowie die Familienkassen der Angehörigen der 
Nachrichtendienste des Bundes. Durch die Beendigung der Sonderzuständigkeit für die 
Familienkassen des öffentlichen Dienstes im Bereich des Bundes zum 31. Dezember 2022 
war die Regelung des § 72 Absatz 3 Nummer 3 EStG anzupassen. Ab 1. Januar 2023 er-
folgt die Bearbeitung von Kindergeldfällen im Bereich des Bundes allein durch die Bunde-
sagentur für Arbeit. 


Zu Buchstabe c 


§ 72 Absatz 8 Satz 3 – aufgehoben – 


Nach § 72 Absatz 8 EStG erfolgt die Bearbeitung von Kindergeldansprüchen, bei denen 
zwischen- und überstaatliche Rechtsvorschriften anzuwenden sind, grundsätzlich durch die 
Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit. Die Verwaltung des Kindergeldes der 
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Beschäftigten der Nachrichtendienste verblieb hingegen beim Dienstherrn, auch wenn 
über- und zwischenstaatliche Rechtsvorschriften anzuwenden sind. Da die Sonderzustän-
digkeit für die Familienkassen des öffentlichen Dienstes im Bereich des Bundes zum 31. 
Dezember 2022 beendet wird, ist eine Ausnahmeregelung für die Angehörigen der Nach-
richtendienste des Bundes nicht mehr erforderlich. 


Zu Nummer 16 


Zu Buchstabe a 


§ 90 Absatz 1 Satz 3 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 10a Absatz 1b EStG. Durch die Einfügung 
von § 10a Absatz 1a – neu – EStG ist der Antrag auf Vergabe einer Zulagenummer bei 
einem Beamten statt im bisherigen § 10a Absatz 1a EStG nunmehr in § 10a Absatz 1b 
EStG geregelt. Der Verweis wird entsprechend angepasst. 


Zu Buchstabe b 


§ 90 Absatz 3 Satz 6 bis 8 – neu – 


Korrespondierend zu der Neuregelung in § 10a Absatz 1a EStG ist zu Gunsten der ZfA die 
Ausschlussfrist hinsichtlich der Rückforderung bei Kindererziehenden zu verlängern. Die 
ZfA hat die Zulage bis zur Vollendung des fünften Lebensjahres des Kindes zurückzufor-
dern, wenn die Kindererziehungszeiten, beispielsweise auf Grund eines Ausschlussgrun-
des, vom Träger der gesetzlichen Rentenversicherung nicht anerkannt werden. Es wird 
hierbei bestimmt, dass das Lebensalter des Kindes maßgebend ist, das wiederum für die 
Anerkennung der Förderberechtigung nach § 10a Absatz 1a EStG maßgebend ist. Ande-
renfalls könnte bei Vorhandensein mehrerer Kinder uneindeutig sein, welches Kind gemeint 
ist. 


Hat ein Zulageberechtigter Kindererziehungszeiten innerhalb der in § 10a Absatz 1a EStG 
genannten Frist beantragt, der zuständige Träger der gesetzlichen Rentenversicherung 
aber nicht innerhalb der Ausschlussfrist darüber abschließend beschieden und diese Ent-
scheidung ist nach § 14 Absatz 1 der Altersvorsorge-Durchführungsverordnung (AltvDV) 
maßgebend, verlängert sich die Ausschlussfrist um drei Monate nach Kenntniserlangung 
der ZfA vom Erlass des Bescheides. Die rechtskräftige Entscheidung des zuständigen So-
zialversicherungsträgers ist abzuwarten, bevor eine endgültige Entscheidung über die För-
derberechtigung getroffen wird. 


Zu Nummer 17 


§ 95 


Zu Buchstabe a 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeanpassung auf Grund der Aufhebung der Ab-
sätze 2 und 3. Der bisherige Absatz 1 wird zum Wortlaut des § 95 EStG. 


Zu Buchstabe b 


Der Wortlaut des § 95 Satz 1 EStG wird neu gefasst. 


Ein die Rückzahlung aller steuerlichen Vorteile begründender Sonderfall der schädlichen 
Verwendung lag vor Beginn der Auszahlungsphase bisher dann vor, wenn keine Zulagebe-
rechtigung bestand und sich der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt eines Zulagebe-
rechtigten außerhalb der EU-/ EWR-Staaten oder sich der Wohnsitz oder gewöhnliche Auf-
enthalt zwar in einem EU-/ EWR-Staat befand, der Zulageberechtigte aber nach einem 
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Doppelbesteuerungsabkommen als außerhalb eines EU-/ EWR-Staates ansässig galt. Auf 
Antrag des Zulageberechtigten konnte der Rückzahlungsbetrag (Zulagen und Steuerermä-
ßigungen) bis zum Beginn der Auszahlungsphase gestundet werden, wenn keine vorzeitige 
Auszahlung von gefördertem Altersvorsorgevermögen erfolgte. Zu Beginn der Auszah-
lungsphase war die Stundung auf Antrag des Zulageberechtigten zu verlängern bzw. erst-
malig zu gewähren, wenn der Rückzahlungsbetrag mit mindestens 15 Prozent der Leistun-
gen aus dem Altersvorsorgevertrag getilgt wurde. Für die Dauer der gewährten Stundung 
waren Stundungszinsen nach § 234 AO zu erheben. Die Stundung konnte innerhalb eines 
Jahres nach Erteilung der Bescheinigung nach § 94 Absatz 1 Satz 4/ § 95 Absatz 1 EStG 
beim Anbieter beantragt werden. Beantragte der Zulageberechtigte eine Stundung inner-
halb der Jahresfrist, aber erst nach Zahlung des Rückzahlungsbetrags, war ein Bescheid 
über die Stundung eines Rückzahlungsbetrages zu erlassen und der maschinell einbehal-
tene und abgeführte Rückzahlungsbetrag rückabzuwickeln. Wurde der Rückzahlungsbe-
trag gestundet und verlegte der ehemals Zulageberechtigte seinen ausschließlichen Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einen EU-/ EWR-Staat oder wurde der ehemals Zula-
geberechtigte erneut zulageberechtigt, waren der Rückzahlungsbetrag und die bereits ent-
standenen Stundungszinsen von der ZfA zu erlassen.  


Dieses Verfahren ist sehr verwaltungsaufwändig. Zulageberechtigte, die im Laufe ihres Be-
rufslebens mehrmals außerhalb eines EU-/ EWR-Staates tätig wurden, müssen jeweils 
neue Anträge stellen, die jeweils zu bescheiden sind.  


Um den Folgen einer auch im Berufsleben zunehmenden Globalisierung positiv Rechnung 
zu tragen und Verwaltungsaufwand weiter zu reduzieren, ist künftig der Sonderfall der 
Rückzahlung bei Aufenthalt im Ausland nur noch ab Beginn der Auszahlungsphase zu prü-
fen. Die Neuregelung ermöglicht dem Zulageberechtigten damit in der Ansparphase die 
Wohnsitznahme auch außerhalb eines EU-/ EWR-Staates ohne bürokratische Hürden. Es 
sind keine besonderen Mitteilungspflichten und Fristen mehr zu beachten. 


Zu Buchstabe c 


§ 95 Absatz 2 und 3 – aufgehoben – 


Das Stundungsverfahren sowie ein eventueller späterer Erlass bei Rückkehr aus dem Aus-
land in der Ansparphase können infolge der in § 95 EStG vorgenommenen Umstellung des 
Verwaltungsverfahrens hin zu einer erstmaligen Prüfung einer etwaigen Rückzahlung ge-
währter Steuervorteile bei Aufenthalt außerhalb eines EU-/ EWR-Staates ab Beginn der 
Auszahlungsphase ersatzlos entfallen. 


Auch das Stundungsverfahren bzw. die Stundungsverlängerung bei Zahlung einer Ab-
schlagszahlung in Höhe von 15 Prozent der Leistungen aus dem Vertrag sowie ein even-
tueller späterer Erlass bei Rückkehr aus dem Ausland in der Auszahlungsphase entfallen, 
um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren. Befindet sich der Wohnsitz oder gewöhnliche 
Aufenthalt des ehemaligen Zulageberechtigten zu Beginn der Auszahlungsphase oder 
während der Auszahlungsphase außerhalb eines EU-/ EWR-Staates, sind die Rückzah-
lungsbeträge im (bekannten) Verfahren nach § 94 EStG festzusetzen und zu erheben. Es 
gelten künftig nur noch die allgemeinen Stundungsregelungen der Abgabenordnung. 


Zu Artikel 5 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a 


§ 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a und Absatz 4 Satz 1 Nummer 1a 


In Ausnahmefällen (Kranken- und ggf. Pflegeversicherung bei einem ausländischen Versi-
cherungsunternehmen oder einem ausländischen Sozialversicherungsträger) kann 
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ab 2024 für entsprechende Beitragsleistungen ein Freibetrag ermittelt werden. Hintergrund 
ist, dass ausländische Versicherungsunternehmen und ausländische Sozialversicherungs-
träger nicht in den umfassenden Datenaustausch zwischen den Unternehmen der privaten 
Kranken- und Pflegeversicherung, der Finanzverwaltung und den Arbeitgebern eingebun-
den werden können. 


Aus Gleichbehandlungsgründen werden auch hier – wie beim Datenaustausch – nur ei-
gene Beiträge des Arbeitnehmers im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 3 Satz 1 EStG als 
Lohnsteuerabzugsmerkmal berücksichtigt. Zu den weiteren Einzelheiten siehe die Ände-
rung von § 39 Absatz 4 Nummer 4 Buchstabe b EStG durch 
Artikel 4 Nummer 7 Buchstabe a des vorliegenden Änderungsgesetzes sowie die entspre-
chende Einzelbegründung. 


Zu Buchstabe b 


§ 39a Absatz 2 Satz 4 und Absatz 3 Satz 2 


Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen zur Änderung von § 39a Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1a EStG in der Fassung des Jahressteuergesetzes 2020 durch das vorlie-
gende Änderungsgesetz. 


Zu Nummer 2 


§ 44 Absatz 1 Satz 10 und 11 


Nach den bisherigen Ausführungen in § 44 Absatz 1 Satz 10 und 11 EStG hat der zum 
Steuerabzug Verpflichtete das Betriebsstättenfinanzamt in Papierform über die zu wenig 
erhobene Kapitalertragsteuer vom Gläubiger der Kapitalerträge zu informieren und das Be-
triebsstättenfinanzamt die nicht erhobene Kapitalertragsteuer nachzufordern. 


Mit Einführung der Vorabpauschale hat das Verfahren enorm an Bedeutung gewonnen, da 
es in einer Vielzahl von Fällen zu einer Nacherhebung durch die Betriebsstättenfinanzämter 
gekommen ist. Diesen hohen administrativen Aufwand hat der Gesetzgeber in grundsätzli-
cher Weise gesehen und bereits berücksichtigt, da er die Regelungen des § 44 Absatz 1 
Satz 7 ff. EStG im Zuge der Investmentsteuerreform angepasst hat. So ist es möglich, ohne 
Einwilligung des Gläubigers auf eines seiner Konten zuzugreifen, um die Kapitalertrag-
steuer auf die Vorabpauschale einzuziehen (vgl. BT-Drs. 18/8739, S. 116). 


Dennoch kommt es weiterhin in vielen Fällen zu einer Nacherhebung durch das Betriebs-
stättenfinanzamt, was sowohl auf Seiten der Finanzverwaltung als auch auf Seiten des 
Steuerpflichtigen und der Wirtschaft mit erheblichem Aufwand verbunden ist. Praktikabler 
und sachgerechter ist es, die Nachforderung der nicht einbehaltenen Kapitalertragsteuer 
auf z. B. die Vorabpauschale nicht durch die Betriebsstättenfinanzämter, sondern durch die 
Veranlagungsfinanzämter im Rahmen des Einkommensteuerveranlagungsverfahrens nach 
§ 32d Absatz 3 EStG durchführen zu lassen. Technisch gesehen werden die Daten vom 
zum Steuerabzug Verpflichteten direkt an die zentrale Annahmestelle der Finanzverwaltung 
übermittelt. 


Durch die gleichzeitige Umstellung des Verfahrens von Papierform auf eine elektronische 
Datenübermittlung nach Maßgabe des § 93c der Abgabenordnung tritt ein weiterer Entlas-
tungseffekt ein. Die Form der elektronischen Datenübermittlung hat sich bereits bei anderen 
Kapitalertragsteuer-Verfahren bewährt und entlastet zusätzlich die Wirtschaft. Auf Grund 
der IT-technischen Umstellung soll die Anwendung erst für Kapitalerträge gelten, die dem 
Gläubiger nach dem 31. Dezember 2024 zufließen oder als zugeflossen gelten. 


Zu Nummer 3 


§ 52 Absatz 44 Satz 5 – neu – 
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Die Anwendung der Vorschrift erst für Kapitalerträge, die dem Gläubiger nach dem 31. De-
zember 2024 zufließen oder als zugeflossen gelten, dient der IT-technischen Umsetzung 
beim Kapitalertragsteuerabzug sowie der Annahme der Daten durch die Finanzverwaltung. 


Zu Nummer 4 


§ 72 – aufgehoben – 


Im Zuge der Strukturreform wird die Sonderzuständigkeit für die Familienkassen des öffent-
lichen Dienstes der Länder und Kommunen zum 31. Dezember 2023 beendet. 


Zum 1. Januar 2017 wurde mit dem Gesetz zur Beendigung der Sonderzuständigkeit der 
Familienkassen des öffentlichen Dienstes im Bereich des Bundes vom 8. Dezember 2016 
(BGBl. I S. 2835) eine grundlegende Strukturreform der Familienkassenlandschaft einge-
leitet. 


Ziel der Reform ist eine erhebliche Reduzierung der Familienkassen des öffentlichen Diens-
tes von Bund und Ländern und Übertragung der entsprechenden Kindergeldfälle an die 
Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit.  


Seit Beginn der Strukturreform können die Familienkassen des öffentlichen Dienstes der 
Länder und Kommunen ihre Zuständigkeit für Kindergeldangelegenheiten beibehalten oder 
auf freiwilliger Basis an die Bundesagentur für Arbeit übertragen.  


Vor der Reform gab es für die Bearbeitung des steuerlichen Kindergeldes neben den 14 Fa-
milienkassen der Bundesagentur für Arbeit weit über 8 000 Familienkassen des öffentlichen 
Dienstes von Bund, Ländern und Kommunen für deren Beschäftige. Die erste Reformstufe 
konnte am 31. Dezember 2021 erfolgreich abgeschlossen werden. Seit Reformbeginn ha-
ben mehr als 90 Prozent der Familienkassen von der Möglichkeit der freiwilligen Aufgaben-
übertragung an die Bundesagentur für Arbeit Gebrauch gemacht. In Anbetracht dessen 
sollen nun auch die Insellösungen der verbliebenen Familienkassen des öffentlichen Diens-
tes der Länder und Kommunen beendet werden.  


Die Sonderzuständigkeit für die Familienkassen des öffentlichen Dienstes der Länder und 
Kommunen endet nunmehr zum 31. Dezember 2023. Für die Familienkassen des öffentli-
chen Dienstes im Bereich des Bundes wurde die Sonderzuständigkeit bereits zum 31. De-
zember 2022 beendet. Ab 1. Januar 2024 erfolgt die Bearbeitung von Kindergeldangele-
genheiten in Deutschland allein durch die Familienkassen der Bundesagentur für Arbeit. 


Die Konzentration der Kindergeldangelegenheiten bei der Bundesagentur für Arbeit hat den 
Vorteil, dass eine unabhängige und gleichmäßige Rechtsanwendung bei der Kindergeldbe-
arbeitung sichergestellt werden kann. Zudem kann ein moderner Verwaltungsvollzug er-
reicht werden, da in einer zentral zuständigen Behörde einheitliche Verfahrensabläufe und 
künftige Digitalisierungsvorhaben besser umgesetzt werden können. Auch wird von der 
Bundesagentur für Arbeit eine moderne und zeitgemäße Behandlung der Kinder und Kin-
dergeldberechtigten auf hohem Niveau angeboten. 


Die betroffenen Familienkassen des öffentlichen Dienstes der Länder und Kommunen sind 
angehalten, sich mit dem Bundeszentralamt für Steuern in Verbindung zu setzen, damit das 
Übergabeverfahren ausgelöst und zwischen abgebender und übernehmender Stelle ein 
Übergabetermin vereinbart werden kann. Die Verfahrensabläufe sind im Detail in einer Ver-
waltungsanweisung des Bundeszentralamtes für Steuern gegenüber den Familienkassen 
festgelegt, um über eine Standardisierung und Vereinheitlichung von Prozessen Verfah-
renssicherheit für den Übergangsmechanismus zu gewährleisten (Bundeszentralamt für 
Steuern, 14.12.2016, St II 2-S 2479-PB/16/00002, BStBl I 2016, S. 1429). Über die Art und 
Weise der Aufgabenübertragung auf die Bundesagentur für Arbeit wird den abgebenden 
Familienkassen eine weitgehende Mitwirkungsmöglichkeit eingeräumt. Alle Übergänge 
werden vom Bundeszentralamt für Steuern koordiniert und überwacht. Ein 
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Steuerungsinstrument erhält das Bundeszentralamt für Steuern dadurch, dass das Ende 
der Sonderzuständigkeit erst mit der Bestätigung durch das Bundeszentralamt wirksam 
wird. Vorgesehen ist, dass das Bundeszentralamt für Steuern die Übergabe der Kindergeld-
fälle einer Familienkasse an die Bundesagentur für Arbeit erst dann freigeben wird, wenn 
organisatorisch und operativ gewährleistet werden kann, dass die Auszahlung des Kinder-
geldes und die verwaltungsseitige Betreuung der Bediensteten sichergestellt ist. Voraus-
setzung hierfür ist, dass ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, um den Ver-
waltungsaufwand der Bundesagentur für Arbeit zu vergüten. 


Zum Abschluss des Verfahrens stellt das Bundeszentralamt für Steuern das Datum der 
Beendigung der Sonderzuständigkeit für die Festsetzung und Zahlung des Kindergeldes 
fest, so dass anschließend wegen der bestehenden allgemeinen Zuständigkeit nach § 5 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 FVG die Familienkassen der Bundesagentur für Arbeit die Kin-
dergeldbearbeitung der betroffenen Bediensteten fortführen. Die Bediensteten werden von 
dem Beginn und dem Abschluss des Übergabeverfahrens rechtzeitig in Kenntnis gesetzt. 
Zur Schaffung von Transparenz und Rechtssicherheit werden vom Bundeszentralamt für 
Steuern zeitnah im Bundessteuerblatt die Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öf-
fentlichen Rechts mit Namen und Anschrift, deren besondere Zuständigkeit für die Festset-
zung und Auszahlung des Kindergeldes endet, sowie das Datum der Beendigung der Zu-
ständigkeit veröffentlicht. 


Zu Nummer 5 


Zu Buchstabe a 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 90 Absatz 2 Satz 1 


Das Riester-Verfahren ist ein vollmaschinelles elektronisches Verfahren. Hat ein Anleger 
einen Antrag auf Gewährung einer Altersvorsorgezulage bei seinem Anbieter gestellt, wird 
dieser Antrag per Datenfernübertragung an die ZfA übermittelt.  


Konnte der Antragsdatensatz vollmaschinell verarbeitet werden, wurde bisher die Alters-
vorsorgezulage unmittelbar ermittelt und an den Anbieter ausgezahlt. Bei der erstmaligen 
Berechnung wurde dabei die Richtigkeit der im Zulageantrag übermittelten Daten unter-
stellt. Erst zu einem späteren Zeitpunkt – regelmäßig im darauffolgenden Sommer – wurde 
von der ZfA ein weitgehend vollmaschinelles Überprüfungsverfahren durchgeführt, um die 
inhaltliche Richtigkeit für das vorhergehende Beitragsjahr zu überprüfen. Bei der Einführung 
dieses nachgelagert ausgestalteten Prüfverfahrens stand – neben der Notwendigkeit, die 
automatisierten Verfahren zunächst aufzubauen – auch der Gedanke im Fokus, die Zula-
gen möglichst schnell den Riester-Konten zuzuführen, damit die Anbieter mit ihnen frühzei-
tig Ertrag bringend arbeiten können. Zwar erfolgte in rund 94 Prozent der Fälle die Auszah-
lung zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu Recht und ohne spätere Rückforderung, aber in 
den übrigen Fällen kam es nach der Überprüfung zu Rückforderungen der bereits überwie-
senen und verbuchten Zulagen.  


Mit der neuen Regelung erfolgt nun eine Auszahlung erst nach Überprüfung, so dass Rück-
forderungen von Zulagen in den meisten Fällen vermieden werden können. Zugleich wer-
den durch Zahlung erst nach Überprüfung Kernprozesse der ZfA weiter verschlankt. Auch 
der Bürokratieaufwand bei den Anbietern reduziert sich. Allerdings verschiebt sich damit 
die Zulagenzahlung auf die Riester-Verträge in zeitlicher Hinsicht nach hinten, da dann erst 
das Überprüfungsverfahren insbesondere mit den Sozialversicherungsträgern und den Fa-
milienkassen möglich ist. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 90 Absatz 2 Satz 2 
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Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Der neu verwendete Begriff „Bescheid“ ist 
neutraler gefasst, da der nach Absatz 4 erlassene Bescheid vielfach auch als „Festset-
zungsbescheid“ und nicht als „Zulagenbescheid“ bezeichnet wird. 


Zu Buchstabe b 


§ 90 Absatz 3 Satz 1 


Die bisherigen Regelungen zur Rückforderung der Zulagen nach dem Überprüfungsverfah-
ren werden auf Grund der Neuregelung in Absatz 2 angepasst. Eine Rückforderung ist da-
nach nur noch dann zulässig, wenn der Zulageanspruch nach der Auszahlung auf Grund 
neuer, berichtigter oder stornierter Daten ganz oder teilweise nicht besteht oder wegfällt.  


Werden zu Unrecht gutgeschriebene oder ausgezahlte Zulagen zurückgefordert, wird der 
Zulageberechtigte künftig zeitnah davon in Kenntnis gesetzt und nicht mehr erst - entspre-
chend der bisherigen Regelung – nach Ablauf des Kalenderjahres durch die Anbieterbe-
scheinigung nach § 92 EStG. Die ZfA erstellt fortan unmittelbar einen Bescheid (vgl. auch 
entsprechende Anpassung in Absatz 4). Wenn der Zulageberechtigte mit der Entscheidung 
der ZfA nicht einverstanden ist, kann er innerhalb der üblichen Fristen gegen diese Ent-
scheidung Rechtsbehelf einlegen. Die Transparenz wird dadurch wesentlich erhöht, das 
Handeln der ZfA für Dritte noch nachvollziehbarer. Die Bürgerfreundlichkeit wird zudem 
durch die Kontaktaufnahme von Seiten der ZfA selbst – anstelle über den Anbieter – in 
diesem kritischen Verfahrensstadium der Rückforderung erhöht. Die Anbieter werden zu-
dem von Aufgaben erheblich entlastet. 


Zu Buchstabe c 


§ 90 Absatz 4 


In Satz 1 wird korrespondierend zu der Neuregelung in Absatz 2 bestimmt, in welchen Fäl-
len die ZfA künftig von Amts wegen dem Zulageberechtigten die Festsetzung der Zulage 
durch Bescheid mitteilt. Nach bisher geltendem Recht erfolgte eine Festsetzung der Zulage 
nur auf gesonderten Antrag des Zulageberechtigten. Künftig hat die ZfA auch einen Be-
scheid zu erlassen, wenn die berechnete Zulage von der beantragten Zulage abweicht. Die 
Fälle der bei Erstberechnung gekürzten Zulagen wegen nichterreichten Mindesteigenbei-
trages sind davon nicht betroffen. Ist der Zulageberechtigte mit der Entscheidung der ZfA 
nicht einverstanden, kann er innerhalb der üblichen Fristen gegen diese Entscheidung 
Rechtsbehelf einlegen. Korrespondierend zu der Änderung in Absatz 3 hat die ZfA auch 
einen Bescheid von Amts wegen zu erlassen, wenn sich die Zulage ganz oder teilweise auf 
Grund von neuen, berichtigten oder stornierten Daten ändert und in Folge dessen eine 
Rückforderung erfolgt. Es wird dem Zulageberechtigten auch weiterhin ermöglicht, die Fest-
setzung der Zulage selbst zu beantragen, um beispielsweise eine noch nicht beantragte 
Kinderzulage geltend zu machen, sofern nicht bereits eine Festsetzung von Amts wegen 
erfolgt ist. 


Nach dem BFH-Urteil vom 8. September 2020 (BFH X R 2/19, BStBl II 2022 S. 157) führt 
die Mitteilung der ZfA – entgegen der bisherigen Verwaltungsauffassung – bei Abweichun-
gen in Bezug auf den Sonderausgabenabzug nach § 10a Absatz 1 Satz 1 EStG nicht dazu, 
dass das Finanzamt ungeprüft den Inhalt dieser Mitteilung umzusetzen hat; die Mitteilung 
nach § 91 Absatz 1 Satz 4 EStG ist im Verhältnis zum Einkommensteuerbescheid weder 
ein Grundlagenbescheid noch kommt ihr grundlagenbescheidsähnliche Wirkung zu. Diese 
Entscheidung kann zu doppelten Prüfungen und zu divergierenden Entscheidungen inner-
halb der Finanzverwaltung (Finanzamt und ZfA) führen. Um dies zu vermeiden, wird zum 
einen die Transparenz des Verwaltungshandelns im Zulageverfahren sowie der Rechts-
schutz des Zulageberechtigten erhöht. Zum anderen kann das Finanzamt künftig die ZfA 
bei nicht erklärbaren, abweichenden Daten auffordern, eine Festsetzung von Amts wegen 
vorzunehmen. In diesem Verfahren wird eine Klärung mit dem Steuerpflichtigen herbeige-
führt, wie es zu den abweichenden Daten im Zulageantrag und dem steuerlichen 
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Erklärungsvordruck (Anlage AV) kommt und welche Daten zutreffend sind. Die in § 10a 
Absatz 5 Satz 5 EStG bereits bestimmte, primäre Zuständigkeit für die Prüfung der Voraus-
setzungen für den Sonderausgabenabzug bei der ZfA bleibt so bestehen, da diese die Da-
ten im Wege der Datenerhebung und des automatisierten Datenabgleichs nach § 91 EStG 
effektiv überprüfen kann. Nach Abschluss des Verfahrens erhält der Zulageberechtigte ei-
nen Bescheid und das Finanzamt eine Mitteilung über den Ausgang des Verfahrens (vgl. 
Satz 5). Eine gesonderte Festsetzung nach § 90 Absatz 4 Satz 1 Nummer 4 EStG unter-
bleibt, wenn eine Festsetzung nach § 90 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 bis 3 EStG bereits 
erfolgt ist. In diesem Fall hat auch das Finanzamt die bereits festgesetzten Daten seiner 
Berechnung zugrunde zu legen (vgl. insoweit auch korrespondierend die Änderung in § 91 
Absatz 1 Satz 4 – neu – EStG). Eine gesonderte Festsetzung unterbleibt auch, wenn die 
Zulage nicht beantragt worden ist und der ZfA insoweit keine Daten vorliegen oder wenn 
die Frist nach § 90 Absatz 3 Satz 1 EStG bereits abgelaufen ist und die ZfA ihre Daten nicht 
mehr ändern kann. In diesem Fall hat das Finanzamt – wie vom BFH festgestellt wurde – 
eine eigene Prüfkompetenz. Über die nicht erfolgte Festsetzung wird das Finanzamt ent-
sprechend informiert (vgl. Satz 5). 


Die Transparenz wird durch die Verfahrensänderung und die Bescheiderteilung für den Zu-
lageberechtigten wesentlich erhöht, so dass das Handeln der ZfA für Dritte noch nachvoll-
ziehbarer wird. Die Bürgerfreundlichkeit wird zudem durch die Kontaktaufnahme von Seiten 
der ZfA selbst – anstelle über den Anbieter – in diesem kritischen Verfahrensstadium der 
Ablehnung oder Kürzung der Zulage erhöht. Die Verfahren werden zudem gestrafft, indem 
der Bürger nunmehr unmittelbar auf das Einspruchsverfahren verwiesen wird. Ferner wer-
den die Anbieter von Aufgaben erheblich entlastet. 


Die Neuregelung in Satz 2 vereinfacht das Festsetzungsverfahren auf Antrag. Nach bisher 
geltendem Recht musste der Antrag schriftlich erfolgen und an den Anbieter gerichtet wer-
den. Der Anbieter musste sodann den Antrag mit ergänzenden Informationen und Unterla-
gen an die ZfA weiterleiten. Nach der Neuregelung ist zum einen der Antrag künftig unmit-
telbar bei der ZfA zu stellen, der Behörde, die den Antrag auch abschließend bearbeitet. 
Eine Entgegennahme des Antrages durch den Anbieter und die Weiterleitung des Antrags 
von Seiten des Anbieters an die ZfA entfallen dadurch. Dies führt zu einem geringeren Auf-
wand beim Anbieter. Auch für den Zulageberechtigten vereinfacht sich so das Verfahren, 
so dass weniger Rückfragen vom Zulageberechtigten beim Anbieter zu erwarten sind. Mit 
der Neuregelung soll zum anderen die Möglichkeit geschaffen werden, die Vorteile der 
elektronischen Datenübermittlung zwischen Steuerpflichtigem und der ZfA zu nutzen. Der 
Zulageberechtigte kann künftig den Antrag auf Festsetzung schriftlich oder elektronisch 
stellen. Im Rahmen der Digitalisierung dient dies dem Bürokratieabbau. Die bisher für den 
Zulageberechtigten geltende Frist zur Beantragung der Festsetzung bleibt hierbei unverän-
dert; der Zulageberechtigte hat den Antrag weiterhin innerhalb eines Jahres nach Erteilung 
der Anbieterbescheinigung nach § 92 EStG zu stellen. 


Die Neuregelung in Satz 3 dient ebenfalls dem Bürokratieabbau, indem die Vorteile der 
elektronischen Datenübermittlung genutzt werden. Nach bisher geltendem Recht hatte der 
Anbieter den Antrag des Zulageberechtigten auf Festsetzung der Zulage entgegenzuneh-
men und das Datum der Bescheinigung im Rahmen seiner Stellungnahme der ZfA schrift-
lich mitzuteilen. Es wird künftig ein maschineller Datenabgleich zwischen der ZfA und dem 
Anbieter bestimmt, da die ZfA den Zeitpunkt der Erteilung der Anbieterbescheinigung nach 
§ 92 EStG kennen muss, um die Frist nach Satz 2 zu prüfen.  


Nach Satz 4 hat der Anbieter ihm vorliegende weitere Unterlagen, die für die Festsetzung 
benötigt werden, auf Anforderung an die ZfA weiterzuleiten. Er kann eine ergänzende Stel-
lungnahme beifügen. Dies kann auch elektronisch erfolgen, wenn beide Kommunikations-
partner dies wünschen. 


In Satz 5 wird der Verweis an die Änderung zu Satz 1 angepasst. Der Anbieter ist bei der 
vom Zulageberechtigten beantragten Festsetzung ebenfalls über das Ergebnis zu 
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informieren. In den übrigen Festsetzungsfällen erhält der Anbieter bereits auf Grund ande-
rer Vorschriften die Informationen von der ZfA, deshalb müssen diese Informationen in die-
ser Regelung nicht nochmals angeführt werden. Das Finanzamt ist über den Ausgang des 
Verfahrens nach Satz 1 Nummer 4 zu informieren. Entweder wird das Festsetzungsergeb-
nis übermittelt oder die ZfA teilt dem Finanzamt mit, dass eine Festsetzung nicht erfolgen 
konnte. 


In dem neuen Satz 7 wird eine Regelung aufgenommen, wenn der Datensatz nach § 89 
Absatz 2 EStG im maschinellen Verfahren auf Grund von unzureichenden oder fehlerhaften 
Angaben des Zulageberechtigten abgewiesen sowie um eine Fehlermeldung ergänzt wor-
den ist und die Angaben nicht innerhalb der Antragsfrist des § 89 Absatz 1 Satz 1 EStG von 
dem Zulageberechtigten an den Anbieter nachgereicht werden. In diesen Fällen ist es der 
ZfA nicht möglich, eine abschließende Prüfung vorzunehmen und dem Zulageberechtigten 
einen Bescheid zu erteilen, so dass die Abweisung des Datensatzes als Übermittlung des 
Ermittlungsergebnisses nach § 90 Absatz 1 EStG gilt. Der Antragsteller erhält diese Infor-
mation über die Bescheinigung nach § 92 EStG und kann bei Bedarf nun die Festsetzung 
beantragen und die fehlenden Angaben nachreichen. 


Zu Buchstabe d 


§ 90 Absatz 5 


Die Regelung stellt sicher, dass der Zulageberechtigte, der die Einwilligung nach § 10a Ab-
satz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz EStG nachholen möchte, dies nicht mehr nur im Rahmen 
des Festsetzungsverfahrens tun kann, sondern auch noch im Rahmen des Einspruchsver-
fahrens. Dies ist auf Grund der Neuregelung in § 90 Absatz 4 EStG erforderlich, da ein 
(Festsetzungs-)Bescheid nun auch von Amts wegen erfolgen kann. In diesem Falle hätte 
der Zulageberechtigte keine Möglichkeit mehr, die Abgabe der Einwilligung nachzuholen. 


Zu Nummer 6 


Zu Buchstabe a 


§ 91 Absatz 1 Satz 3 – aufgehoben – 


Die Mitteilungspflicht an den Anbieter nach Satz 3 entfällt auf Grund der Neuregelungen in 
§ 90 Absatz 2 und 3 EStG; der Anbieter erhält bereits auf Grund dieser neugefassten Re-
gelungen die erforderlichen Daten. 


Zu Buchstabe b 


§ 91 Absatz 1 Satz 4 – neu – 


Nach dem BFH-Urteil vom 8. September 2020 (BFH X R 2/19, BStBl II 2022 S. 157) führt 
die Mitteilung der ZfA – entgegen der bisherigen Verwaltungsauffassung – bei Abweichun-
gen in Bezug auf den Sonderausgabenabzug nach § 10a Absatz 1 Satz 1 EStG nicht dazu, 
dass das Finanzamt ungeprüft den Inhalt dieser Mitteilung umzusetzen hat; die Mitteilung 
nach § 91 Absatz 1 Satz 4 EStG ist im Verhältnis zum Einkommensteuerbescheid weder 
ein Grundlagenbescheid noch kommt ihr grundlagenbescheidsähnliche Wirkung zu.  


Mit den Änderungen in § 90 EStG wird die Transparenz des Verwaltungshandelns im Zula-
geverfahren sowie der Rechtsschutz des Zulageberechtigten erhöht. Zudem kann das Fi-
nanzamt künftig die ZfA bei nicht erklärbaren, abweichenden Daten auffordern, eine Fest-
setzung von Amts wegen vorzunehmen (vgl. § 90 Absatz 4 Nummer 4 EStG).  


Korrespondierend dazu wird bestimmt, dass künftig die von der ZfA festgesetzten Daten für 
das Finanzamt bindend und der gesonderten Feststellung nach § 10a Absatz 4 EStG zu 
Grunde zu legen sind. Da die gesonderte Festsetzung dem Zulageberechtigten von der ZfA 
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mit Bescheid bekannt gegeben wird, liegt künftig ein Verwaltungsakt mit einer Außenwir-
kung im Verhältnis zum Zulageberechtigten vor. Der Festsetzungsbescheid hat künftig eine 
grundlagenbescheidähnliche Wirkung für das zuständige Finanzamt. Die Daten sind vom 
Finanzamt ungeprüft der gesonderten Feststellung nach § 10a Absatz 4 EStG zu Grunde 
zu legen. Dies vermeidet doppelte Prüftätigkeiten und divergierende Prüfergebnisse inner-
halb der Finanzverwaltung. 


Liegt dagegen kein bestandskräftiger Verwaltungsakt vor, hat das Finanzamt – wie vom 
BFH festgestellt wurde – eine eigene Prüfkompetenz. 


Zu Artikel 6 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 48a Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 – neu – 


Nach geltendem Recht hat der Leistungsempfänger einer Bauleistung bis zum zehnten Tag 
nach Ablauf des Monats, in dem die Gegenleistung im Sinne des § 48 EStG erbracht wird, 
die Anmeldung für den Bausteuerabzug nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck abzuge-
ben, sofern der Leistende dem Leistungsempfänger keine im Zeitpunkt der Gegenleistung 
gültige Freistellungsbescheinigung nach § 48b Absatz 1 Satz 1 EStG vorlegt. Eine elektro-
nische Steueranmeldung der Bauabzugsteuer über das Portal „Mein Elster“ ist bisher nicht 
möglich. Mit der Gesetzesänderung soll der Leistungsempfänger einer Bauleistung ver-
pflichtet werden, die Steueranmeldung elektronisch abzugeben. Mithilfe der elektronischen 
Anmeldung soll der Verwaltungsaufwand auf Seiten der Leistungsempfänger von Bauleis-
tungen und auf Seiten der Verwaltung deutlich reduziert werden. Eine elektronische Steu-
eranmeldung/Abgabe der Steuererklärung ist bereits bei anderen betrieblichen Steuerarten 
(Lohnsteuer, Umsatzsteuer) üblich. Die elektronische Abgabe der Steueranmeldung führt 
auch zu einer Vereinfachung auf Seiten der Unternehmer. Das elektronische Anmeldever-
fahren folgt der Digitalisierungsstrategie der Bundesregierung und den Vorgaben des On-
linezugangsgesetzes (OZG). Darüber hinaus hat auch der Bundesrechnungshof die Mög-
lichkeit der elektronischen Anmeldung des Bausteuerabzugs gefordert. 


Zu Artikel 7 (Änderung des Umwandlungssteuergesetzes) 


§ 27 Absatz 3 Nummer 3  


Auf Grund der Einführung der sogenannten One-Fits-All-Lösung in § 6 AStG durch das 
ATADUmsG vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2035) ab 1. Januar 2022 sind die für die soge-
nannten einbringungsgeborenen Anteile in § 27 Absatz 3 Nummer 3 UmwStG enthaltenen 
Regelungen zur Stundung der Einkommensteuer anzupassen. 


§ 27 Absatz 3 Nummer 3 Satz 2 Buchstabe a UmwStG enthält den bisherigen Regelungs-
inhalt. Dieser ist auf Sachverhalte beschränkt, bei denen der Ausschluss des Besteue-
rungsrechts nach § 21 Absatz 2 Nummer 2 UmwStG in der am 21. Mai 2003 geltenden 
Fassung (UmwStG a. F.) vor dem 1. Januar 2022 erfolgt. Dies korrespondiert mit der letzt-
maligen Anwendung des § 6 Absatz 1 AStG in der am 30. Juni 2021 geltenden Fassung 
(AStG a. F.) bis zum 31. Dezember 2021 und den diesbezüglich fortgeltenden Stundungs-
bestimmungen; vgl. § 21 Absatz 3 AStG. 


§ 27 Absatz 3 Nummer 3 Satz 2 Buchstabe b UmwStG ermöglicht in Fällen des Ausschlus-
ses des Besteuerungsrechts nach § 21 Absatz 2 Nummer 2 UmwStG a. F. nach dem 
31. Dezember 2021 auf Antrag des Steuerpflichtigen die Anwendung der One-Fits-All-Lö-
sung betreffend die Stundung und den Entfall der Steuer nach § 6 Absatz 3 und 4 AStG in 
der ab 1. Juli 2021 geltenden Fassung bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen. Mit der 
Anwendung der One-Fits-All-Lösung geht insbesondere die Ausweitung der Rückkehrerre-
gelung für einbringungsgeborene Anteile auf Drittstaaten-Sachverhalte einher. Dies stellt 
eine wesentliche Verbesserung der Mobilität der betroffenen Steuerpflichtigen gegenüber 
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dem Status quo dar. Wie auch die bisher geltende Regelung gilt dies aber nur für die von 
§ 6 AStG erfassten Anteile im Privatvermögen. 


Zu Artikel 8 (Änderung des Umsatzsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 17 Absatz 3 Satz 2 


§ 17 Absatz 3 Satz 2 UStG verweist derzeit unzutreffend auf § 17 Absatz 1 Satz 7 UStG. 
Durch das Jahressteuergesetz 2020 vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) wurde nach 
§ 17 Absatz 1 Satz 5 UStG ein Satz 6 eingefügt. Durch die Aufnahme eines neuen Satzes 
6 ist der Verweis in § 17 Absatz 3 Satz 2 UStG daher entsprechend anzupassen, so dass 
sich der Verweis fortan auf § 17 Absatz 1 Satz 8 UStG bezieht. 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


§ 18 Absatz 4f Satz 6 


Die Änderung dient zum einen der Bereinigung eines Redaktionsversehens beim Verweis 
auf die Betragsgrenze in § 20 Satz 1 Nummer 1 UStG. 


Zum anderen handelt es sich um eine Folgeänderung zur Einführung einer Umsatzgrenze 
für die Anwendung der Durchschnittssatzbesteuerung für Landwirte in § 24 Absatz 1 Satz 1 
UStG durch Artikel 11 Nummer 6 Buchstabe a des Jahressteuergesetzes 2020 vom 
21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096). Diese Betragsgrenze sollte – wie die anderen in § 18 
Absatz 4f Satz 6 UStG bereits genannten Betragsgrenzen – bei Anwendung der dezentra-
len Besteuerung von Organisationseinheiten der Gebietskörperschaften Bund bzw. Länder 
ebenfalls stets als überschritten gelten. 


Zu Buchstabe b 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 18 Absatz 9 Satz 3 – neu – 


Die Vergütung der abziehbaren Vorsteuerbeträge (§ 15 UStG) an im Ausland ansässige 
Unternehmer erfolgt in einem besonderen Verfahren, dem sog. Vorsteuer-Vergütungsver-
fahren. Nach dem Unionsrecht werden in Rechnung gestellte Mehrwertsteuerbeträge für 
Ausfuhrlieferungen, bei denen die Gegenstände vom Abnehmer oder einem von ihm be-
auftragten Dritten befördert oder versendet wurden, oder innergemeinschaftliche Lieferun-
gen, die gemäß Artikel 138 oder Artikel 146 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 
2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuer-
system von der Steuer befreit sind oder befreit werden können, nicht im Vorsteuer-Vergü-
tungsverfahren erstattet. 


Die Regelung setzt diese unionsrechtliche Vorgabe um. Dadurch soll insbesondere sicher-
gestellt werden, dass in Rechnungen über innergemeinschaftliche Lieferungen gesondert 
in Rechnung gestellte Steuerbeträge nicht vergütet werden, wenn der Abnehmer die ihm 
von einem anderen Mitgliedstaat erteilte gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-
IdNr.) nach § 6a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 UStG nicht angegeben hat, die übrigen Vo-
raussetzungen für die Steuerbefreiung aber objektiv vorliegen. Da in diesen Fällen entspre-
chende Lieferungen steuerfrei behandelt werden könnten, wenn der Abnehmer nachträg-
lich seine USt-IdNr. angibt, ist eine Erstattung im Vorsteuer-Vergütungsverfahren nicht an-
gezeigt und wird somit durch die Regelung verhindert. 
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Die Regelung beruht auf Artikel 171 Absatz 1 der Richtlinie 2006/112/EG in Verbindung mit 
Artikel 4 Buchstabe b der Richtlinie 2008/9/EG des Rates vom 12. Februar 2008 zur Rege-
lung der Erstattung der Mehrwertsteuer gemäß der Richtlinie 2006/112/EG an nicht im Mit-
gliedstaat der Erstattung, sondern in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Steuerpflich-
tige und Artikel 171 Absatz 3 Buchstabe b der Richtlinie 2006/112/EG in Verbindung mit 
der Dreizehnten Richtlinie des Rates vom 17. November 1986 zur Harmonisierung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern – Verfahren der Erstattung 
der Mehrwertsteuer an nicht im Gebiet der Gemeinschaft ansässige Steuerpflichtige. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 18 Absatz 9 Satz 8 und 9 – neu – 


Wegen der Einfügung des neuen Satzes 3 werden die Verweise redaktionell angepasst. 


Zu Artikel 9 (Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Die Inhaltsübersicht wird redaktionell an die Aufhebung des § 23 UStG angepasst. 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 4 Nummer 1 Buchstabe b Satz 1 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der Aufhebung des Satzes 2. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 4 Nummer 1 Buchstabe b Satz 2 – aufgehoben – 


Mit dem Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung 
weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) wurden die 
materiell-rechtlichen Voraussetzungen für das Vorliegen einer innergemeinschaftlichen Lie-
ferung in § 6a Absatz 1 Satz 1 UStG sowie für deren Steuerfreiheit in § 4 Nummer 1 Buch-
stabe b UStG geändert. 


Durch die Streichung von § 4 Nummer 1 Buchstabe b Satz 2 UStG wird klargestellt, dass 
die Voraussetzungen für das Vorliegen einer steuerfreien innergemeinschaftlichen Liefe-
rung unabhängig von der in § 18a Absatz 10 UStG enthaltenen Frist gelten. Diese ist allein 
für Zwecke der Durchführung eines ordnungsgemäßen innergemeinschaftlichen Kontroll-
verfahrens sowie eines etwaigen Bußgeldverfahrens (§ 26a Absatz 1 Nummer 5 UStG) 
maßgebend. Die Verpflichtung zur Abgabe einer richtigen und vollständigen Zusammen-
fassenden Meldung (ZM) als Voraussetzung für die Gewährung der Steuerbefreiung für die 
ausgeführten innergemeinschaftlichen Lieferungen besteht hingegen auch über die in 
§ 18a Absatz 10 UStG genannte Frist hinaus.  


Gibt der Unternehmer innerhalb der Festsetzungsfrist eine korrigierte ZM oder eine erstma-
lige ZM für den betreffenden Meldezeitraum vollständig und richtig ab, lebt die Steuerbe-
freiung bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen wieder auf bzw. die Voraussetzungen 
liegen bei einer erstmaligen Abgabe der ZM für die Steuerbefreiung in diesem Zeitpunkt 
erstmals vor.  
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Durch die Abgabe einer zutreffenden ZM für den betreffenden Meldezeitraum gelten die 
vorangegangenen Versäumnisse des Unternehmers als hinreichend entschuldigt. Dies 
steht im Einklang mit Artikel 138 Absatz 1a der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 
28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem. 


Zu Buchstabe b 


§ 4 Nummer 20 Satz 1 


§ 4 Nummer 20 Satz 1 UStG befreit zurzeit Umsätze von Theatern, Orchestern, Kammer-
musikensembles, Chören, Museen, botanischen und zoologischen Gärten, Tierparks, Ar-
chiven, Büchereien und Denkmälern der Bau- und Gartenbaukunst, wenn es sich um Ein-
richtungen des Bundes, der Länder, der Gemeinden oder der Gemeindeverbände handelt.  


Durch die ab dem 1. Januar 2023 zwingend anzuwendende Vorschrift des § 2b UStG wer-
den bislang nicht umsatzsteuerbare Umsätze vergleichbarer Einrichtungen anderer öffent-
lich-rechtlicher Träger wie beispielsweise der Kirchen umsatzsteuerbar. Um diesen Einrich-
tungen wie z. B. Kirchenchören das sonst nach § 4 Nummer 20 Satz 2 UStG erforderliche 
Bescheinigungsverfahren zu ersparen, wird künftig allgemein auf Einrichtungen der öffent-
lichen Hand verwiesen. 


Zu Nummer 3 


§ 4a Absatz 1 Satz 2 


Der Antrag auf Steuervergütung nach § 4a UStG ist bisher ausschließlich in Papierform 
abzugeben. 


Nach dem Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (On-
linezugangsgesetz - OZG) vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122, 3138) sind Bund und 
Länder verpflichtet, bis spätestens zum 31. Dezember 2022 ihre Verwaltungsleistungen 
auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Mit der Gesetzesänderung wird 
diese Verpflichtung umgesetzt. 


Die Gesetzesänderung setzt zudem eine Empfehlung des Bundesrechnungshofes zur Um-
setzung eines elektronischen Antragsverfahrens um. Damit soll eine Verbesserung des 
Verwaltungsvollzugs erreicht werden. 


Zu Nummer 4 


§ 12 Absatz 3 – neu – 


Die Regelung sieht vor, dass auf die Lieferung, die Einfuhr und den innergemeinschaftli-
chen Erwerb sowie die Installation von Photovoltaikanlagen einschließlich der Stromspei-
cher ein Nullsteuersatz anzuwenden ist. Die Regelung entlastet die Betreiber von Photo-
voltaikanlagen von Bürokratie. Denn aufgrund des Nullsteuersatzes können diese die Klein-
unternehmerregelung ohne finanzielle Nachteile anwenden. Der Vorsteuerabzug als Grund 
für einen Verzicht auf die Kleinunternehmerregelung entfällt, weil die Lieferung von Photo-
voltaikanlagen ohnehin nicht mehr mit Umsatzsteuer belastet ist. 


Nach Nummer 1 gilt der Nullsteuersatz für die Lieferung von Solarmodulen an den Betreiber 
einer Photovoltaikanlage, einschließlich der für den Betrieb einer Photovoltaikanlage we-
sentlichen Komponenten und der Speicher, die dazu dienen, den mit Solarmodulen erzeug-
ten Strom zu speichern. Die Steuerermäßigung umfasst auch Stromspeicher, mit denen der 
von der Photovoltaikanlage erzeugte Strom gespeichert werden soll. Zwar ist ein Strom-
speicher nicht zwingend erforderlich, um eine Photovoltaikanlage zu betreiben, dennoch 
entscheiden sich viele Anlagenbetreiber, einen Stromspeicher zu erwerben. Der Kauf eines 
Stromspeichers ist mit hohen finanziellen Aufwendungen verbunden. Das Ziel der 
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Bürokratieentlastung würde daher verfehlt, wenn die Lieferung von Stromspeichern mit Um-
satzsteuer belastet wäre. Denn in diesem Fall bestände weiterhin ein hoher Anreiz für Be-
treiber von Photovoltaikanlagen, auf die Anwendung der Kleinunternehmerregelung zu ver-
zichten. 


Voraussetzung für die Anwendung des Nullsteuersatzes nach Nummer 1 ist, dass die Pho-
tovoltaikanlage auf und in der Nähe von Privatwohnungen, Wohnungen sowie öffentlichen 
oder anderen Gebäuden, die für dem Gemeinwohl dienende Tätigkeiten genutzt werden, 
installiert wird. Dieser Tatbestand greift die Regelung in Artikel 98 Abs. 2 in Verbindung mit 
Anhang III Nr. 10c der Richtlinie 2006/112/EG auf und setzt sie in nationales Recht um. 
Durch die Übernahme der Richtlinienregelung ist sichergestellt, dass das nationale Recht 
den maximalen Spielraum ausnützt, den die Richtlinie bei der Anwendung eines Nullsteu-
ersatzes für Photovoltaikanlagen den Mitgliedstaaten zugesteht. Aus Gründen der Verwal-
tungsvereinfachung gelten nach Satz 2 die Voraussetzungen des Satzes 1 als erfüllt, wenn 
die installierte Bruttoleistung der Photovoltaikanlage laut Marktstammdatenregister nicht 
mehr als 30 kW (peak) beträgt. Die Regelung verhindert in einem Großteil der Fälle, dass 
sich der leistende Unternehmer beim Erwerber über die Nutzungsart des Gebäudes zu in-
formieren hat. Die Leistung der gelieferten Photovoltaikanlage wird dem leistenden Unter-
nehmer hingegen in der Regel bekannt sein. 


Nach den Nummer 2 und 3 ist auch die Einfuhr und der innergemeinschaftliche Erwerb von 
Solarmodulen und Stromspeichern begünstigt, wenn Lieferung dieser Gegenstände die Vo-
raussetzungen der Nummer 1 erfüllt.  


Nach Nummer 4 ist auch die Installation von Photovoltaikanlagen und Speichern begüns-
tigt, wenn die Lieferung der Komponenten nach Nummer 1 dem Nullsteuersatz unterliegt. 
Die Regelung vermeidet Bürokratieaufwand. Denn beim Erwerb einer Photovoltaikanlage 
einschließlich deren Installation ist einheitlich der Nullsteuersatz anzuwenden. Eine Ab-
grenzung zwischen Lieferungs- und Dienstleistungselementen ist damit entbehrlich. 


Zu Nummer 5 


§ 15a Absatz 7 


Redaktionelle Folgeänderung aus der Aufhebung von § 23 UStG. 


Zu Nummer 6 


§ 18 Absatz 5a Satz 1 bis 3 


Nach dem Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (On-
linezugangsgesetz – OZG) vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122, 3138) sind Bund und 
Länder verpflichtet, bis spätestens zum 31. Dezember 2022 ihre Verwaltungsleistungen 
auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Mit der Gesetzesänderung wird 
diese Verpflichtung umgesetzt. 


Seit dem 1. Januar 2022 ist das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) für die Durchführung 
des Besteuerungsverfahrens nach § 18 Absatz 5a UStG einschließlich der damit im Zu-
sammenhang stehenden Tätigkeiten für ausländische Missionen, berufskonsularische Ver-
tretungen und deren Mitglieder zuständig. Der Begriff „Finanzamt“ in Satz 3 ist daher unzu-
treffend geworden. 


Satz 1 


Durch die Änderung wird dem Erwerber die Möglichkeit eröffnet, die Steuererklärung zur 
Fahrzeugeinzelbesteuerung (§ 16 Absatz 5a UStG) zusätzlich zur Abgabe nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfern-
übertragung zu übermitteln. 
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Satz 2 


Redaktionelle Anpassung an die Möglichkeit, die Steuererklärung nach amtlich vorge-
schriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung zu übermitteln. 


Satz 3 


Ersetzung des Begriffs „Finanzamt“ durch den Begriff „Finanzbehörde“ auf Grund der Zu-
ständigkeit des Bundeszentralamts für Steuern für die Durchführung des Besteuerungsver-
fahrens nach § 18 Absatz 5a UStG (Fahrzeugeinzelbesteuerung) für ausländische Missio-
nen, berufskonsularische Vertretungen und deren Mitglieder. 


Zu Nummer 7 


§ 18g Satz 4 und 5 – neu – 


Bislang ist die Möglichkeit, die Ablehnung der Weiterleitung des Antrags auf Vergütung von 
Vorsteuerbeträgen inländischer Antragsteller an andere EU-Mitgliedstaaten auf elektroni-
schem Wege bekannt zu geben, nach dem Wortlaut des § 18g UStG nicht ausdrücklich 
vorgesehen. Nach dem Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleis-
tungen (Onlinezugangsgesetz – OZG) vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122, 3138) sind 
Bund und Länder verpflichtet, bis spätestens zum 31. Dezember 2022 ihre Verwaltungs-
leistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Diese Verpflichtung wird 
durch die Änderung umgesetzt. 


Die Änderung beruht zudem auf Artikel 18 Absatz 2 der Richtlinie 2008/9/EG des Rates 
vom 12. Februar 2008 zur Regelung der Erstattung der Mehrwertsteuer gemäß der Richtli-
nie 2006/112/EG an nicht im Mitgliedstaat der Erstattung, sondern in einem anderen Mit-
gliedstaat ansässige Steuerpflichtige. 


Zu Nummer 8 


§ 23 – aufgehoben – 


Basierend auf der Ermächtigungsgrundlage in § 23 UStG wurden mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 1968 in §§ 69 und 70 UStDV für bestimmte Berufs- und Gewerbezweige zur Berech-
nung der abziehbaren Vorsteuerbeträge zur Vereinfachung der Besteuerung bestimmter 
Unternehmer allgemeine Durchschnittssätze für die abziehbaren Vorsteuerbeträge gebil-
det, die die zu entrichtende Steuer oder die Grundlagen ihrer Berechnung festlegen. Da-
nach können kleinere nicht buchführungspflichtige Unternehmen – abweichend von den all-
gemeinen Anforderungen an den Vorsteuerabzug – einen festgesetzten Prozentsatz ihres 
Umsatzes als Vorsteuerbetrag abziehen. 


Mit Blick auf die eingeschränkte Anwendung der Durchschnittsätze in der Praxis durch sehr 
wenige Unternehmer (rd. 11,1 Tsd. Unternehmer laut Umsatzsteuerstatistik - Veranlagun-
gen 2017), die geringe steuerliche Bedeutung der Vorschrift und die sehr geringen steuer-
lichen Auswirkungen wird die Regelung zur pauschalen Vorsteuerermittlung nach Durch-
schnittssätzen abgeschafft. 


Zu Nummer 9 


§ 23a Absatz 2 


Es handelt sich um eine Folgeänderung auf Grund der Anhebung der Besteuerungsgrenze 
nach § 64 Absatz 3 und § 67a AO durch das Jahressteuergesetz 2020 von 35 000 Euro auf 
45 000 Euro, um weiterhin einheitliche Betragsgrenzen zur Steuererleichterung von steuer-
begünstigten Körperschaften zu erreichen. 
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Zu Nummer 10 


§ 26 Absatz 1 Satz 1 


Redaktionelle Folgeänderung aus der Aufhebung von § 23 UStG. 


Zu Nummer 11 


§ 27 Absatz 36 und 37 – neu – 


§ 27 Absatz 36 


Die Änderung des § 18 Absatz 5a UStG ist erstmals auf die Besteuerungszeiträume anzu-
wenden, die nach dem 31. Dezember 2022 enden. 


§ 27 Absatz 37 


Nach dem Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (On-
linezugangsgesetz - OZG) vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122, 3138) sind Bund und 
Länder verpflichtet, bis spätestens zum 31. Dezember 2022 ihre Verwaltungsleistungen 
auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Mit der Anwendungsregelung zu 
§ 18g Satz 4 und 5 – neu – UStG wird die rechtzeitige Umsetzung der Verpflichtung sicher-
gestellt. 


Zu Artikel 10 (Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Die Änderung der Inhaltsübersicht ist eine Folgeänderung aus der Einfügung des neuen 
§ 22g UStG. 


Zu Nummer 2 


§ 22g – neu – 


Die Richtlinie (EU) 2020/284 des Rates vom 18. Februar 2020 zur Änderung der Richtlinie 
2006/112/EG im Hinblick auf die Einführung bestimmter Anforderungen für Zahlungsdienst-
leister (ABl. L 62 vom 2.3.2020, S. 7) sieht vor, dass von diesen ab dem 1. Januar 2024 
hinreichend detaillierte Aufzeichnungen über bestimmte grenzüberschreitende Zahlungen 
zu führen und an die Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu übermitteln sind. Die Ver-
ordnung (EU) 2020/283 des Rates vom 18. Februar 2020 zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 904/2010 im Hinblick auf die Stärkung der Zusammenarbeit der Verwaltungsbe-
hörden bei der Betrugsbekämpfung (ABl. L 62 vom 2.3.2020, S. 1) verpflichtet die Mitglied-
staaten der Europäischen Union diese Informationen zu erheben und an ein zentrales elekt-
ronisches Zahlungsinformationssystem („CESOP“) zu übermitteln, das von der Europäi-
schen Kommission entwickelt und technisch verwaltet wird. Dort können die Informationen 
gespeichert, aggregiert und zusammen mit anderen nach der Verordnung (EU) 
Nr. 904/2010 des Rates vom 7. Oktober 2010 über die Zusammenarbeit der Verwaltungs-
behörden und die Betrugsbekämpfung auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer (ABl. L 268 vom 
12.10.2010, S. 1) übermittelten oder erhobenen relevanten gezielten Informationen analy-
siert werden. Über die Eurofisc-Verbindungsbeamten haben alle Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union Zugang zum CESOP.  


Mithilfe der Zahlungsinformationen sollen die Mitgliedstaaten der Europäischen Union den 
Umsatzsteuerbetrug, insbesondere im Bereich des grenzüberschreitenden elektronischen 
Geschäftsverkehrs, besser bekämpfen können. Die Finanzverwaltung soll durch den 
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Zugang zu den Zahlungsdaten der Zahlungsdienstleister Informationen erhalten, die bis-
lang nicht oder nicht unmittelbar zur Verfügung standen. Dadurch soll die Finanzverwaltung 
in die Lage versetzt werden, schneller betrügerische Unternehmen zu ermitteln und festzu-
stellen, in welchem Mitgliedstaat Lieferungen von Gegenständen und die Erbringung von 
Dienstleistungen insbesondere gemäß den Bestimmungen des Titels V der Richtlinie 
2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuer-
system (ABl. L 347 vom 11.12.2006, S. 1) als erfolgt bzw. erbracht gelten. 


Zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2020/284 bedarf es einer nationalen Regelung im UStG. 
Durch die Vorschrift § 22g UStG werden Zahlungsdienstleister, die im Inland Zahlungs-
dienste erbringen, verpflichtet, bei grenzüberschreitenden Zahlungen bestimmte Aufzeich-
nungen bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen vorzunehmen und diese Da-
ten an das Bundeszentralamt für Steuern zu übermitteln. Dort werden die Aufzeichnungen 
vorübergehend gespeichert und an das CESOP zur weiteren Auswertung übermittelt. 


Absatz 1 


§ 22g Absatz 1 Satz 1 UStG bestimmt die Informationen über grenzüberschreitende Zah-
lungen, die die Zahlungsdienstleister aufzuzeichnen haben. Es werden die in Artikel 243d 
der Richtlinie (EU) 2020/284 vorgesehenen Aufzeichnungspflichten umgesetzt. Zur Wah-
rung der Verhältnismäßigkeit sollen Zahlungsdienstleister nur verpflichtet sein, Aufzeich-
nungen über jene grenzüberschreitenden Zahlungen zu führen, die auf eine wirtschaftliche 
Tätigkeit hindeuten. Aus diesem Grund regelt Satz 2 einen Schwellenwert auf der Grund-
lage der an einen Zahlungsempfänger in einem Kalenderquartal geleisteten Zahlungen, ab 
dem die Aufzeichnungspflicht greift. Damit wird Artikel 243b Absatz 2 der Richtlinie (EU) 
2020/284 umgesetzt. Liegen dem Zahlungsdienstleister mehrere, unterschiedliche Namen 
oder Bezeichnungen zum Unternehmen des Zahlungsempfängers oder seiner Adresse vor, 
können auch mehrere Angaben gemacht werden. Eine unter Satz 1 Nummer 1 Buch-
stabe d genannte Adresse des Zahlungsempfängers kann neben der privaten Anschrift o-
der der Anschrift des Unternehmens z. B. auch die Anschrift eines Warenlagers des Zah-
lungsempfängers oder eine E-Mail-Adresse sein. Zahlungsdienstleister sind nicht verpflich-
tet, Nachforschungen zu den in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 geforderten Informationen zu 
tätigen. 


Absatz 2 


Satz 1 bestimmt den Begriff der „grenzüberschreitenden Zahlung“. Satz 2 enthält eine Re-
gelung zur Ortsbestimmung des Zahlers bzw. Zahlungsempfängers. Die Regelungen set-
zen Artikel 243b Absatz 1 Unterabsatz 2 und Artikel 243c der Richtlinie (EU) 2020/284 um. 


Absatz 3 


Es ist möglich, dass mehrere Zahlungsdienstleister an einer einzelnen Zahlung eines Zah-
lers an einen Zahlungsempfänger beteiligt sind. Grundsätzlich unterliegen sowohl die Zah-
lungsdienstleister des Zahlers als auch des Zahlungsempfängers der Aufzeichnungspflicht 
nach Absatz 1 Satz 1. Eine Ausnahme wird jedoch in Artikel 243b Absatz 3 Richtlinie (EU) 
2020/284 geregelt, welche in Absatz 3 in nationales Recht umgesetzt wird. Danach besteht 
für die Zahlungsdienstleister des Zahlers in Bezug auf die Zahlung keine Verpflichtung zur 
Aufzeichnung, bei der mindestens einer der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfän-
gers in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ansässig ist. 


Absatz 4 


In Absatz 4 ist geregelt, dass die Aufzeichnungen dem Bundeszentralamt für Steuern nach 
amtlich vorgeschriebenen Datensatz und Datenformat über eine amtlich bestimmte Schnitt-
stelle zu übermitteln sind. Die aufgezeichneten Informationen und die weiteren Angaben im 
Sinne des Absatzes 4 sind vollständig und richtig zu übermitteln. Nachforschungen zur 
Überprüfung der Richtigkeit der zu übermittelnden Informationen, z. B. der Adressdaten, 
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sind nicht erforderlich. Der Zahlungsdienstleister hat diese Aufzeichnungen jeweils für das 
Kalendervierteljahr bis Ende des auf den Ablauf des Kalendervierteljahrs folgenden Kalen-
dermonats zu übersenden. Diese Anforderungen ergeben sich aus Artikel 24b Absatz 1 
Buchstaben a und b der Verordnung (EU) 2020/283. Bei der Übersendung sind vom Zah-
lungsdienstleister die eigene BIC oder ein sonstiges Geschäftskennzeichen zur eindeutigen 
Identifizierung des Zahlungsdienstleisters anzugeben.  


Absatz 5 


Erkennt der Zahlungsdienstleister nachträglich, dass die übermittelten Zahlungsinformatio-
nen unrichtig oder unvollständig sind, so ist er verpflichtet, die fehlerhaften Angaben inner-
halb eines Monats nach Erkenntnis zu berichtigen oder zu vervollständigen. 


Absatz 6 


Die Aufzeichnungen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 sind in elektronischer Form für einen 
Zeitraum von drei Kalenderjahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Zahlung aus-
geführt wurde, durch den Zahlungsdienstleister aufzubewahren. Diese Regelung setzt Ar-
tikel 243b Absatz 4 Buchstabe a der Richtlinie (EU) 2020/284 um. 


Absatz 7  


Absatz 7 enthält Definitionen bankenrechtlicher Begriffe. Die Begriffe der Nummern 1 bis 6 
werden unter Verweis auf das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, das Bürgerliche Gesetz-
buch und die Richtlinie (EU) 2020/284 bestimmt. Die Begriffe der Nummern 7 und 8 ver-
weisen auf die Verordnung (EU) Nr. 260/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 14. März 2012 zur Festlegung der technischen Vorschriften und der Geschäftsanfor-
derungen für Überweisungen und Lastschriften in Euro und zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 924/2009 (ABl. L 94 vom 30.3.2012, S. 22), geändert durch Verordnung (EU) vom 
26.2.2014 (ABl. L 84, S. 1). 


Absatz 8 


Nach Absatz 8 nimmt das Bundeszentralamt für Steuern die nach Absatz 4 übermittelten 
Zahlungsinformationen entgegen und führt eine ausschließlich automatisierte Prüfung der 
ihr übermittelten Daten daraufhin durch, ob diese vollständig und schlüssig sind und ob der 
amtlich vorgeschriebene Datensatz und das amtlich vorgeschriebene Datenformat verwen-
det worden ist. Dadurch wird die erforderliche Datenqualität sichergestellt. Das Bundes-
zentralamt für Steuern speichert diese Daten vorübergehend in einem elektronischen Sys-
tem nur für Zwecke dieser Prüfung bis zur Übermittlung an das CESOP. Artikel 24b Ab-
satz 2 der Verordnung (EU) 2020/283 ermöglicht die Speicherung der Daten in einem nati-
onalen elektronischen System. Über das Bundeszentralamt für Steuern erfolgt auch der 
Zugriff auf die von CESOP bereitgestellten Informationen. Eurofisc-Verbindungsbeamten 
wird gemäß Artikel 24d in Verbindung mit Artikel 24c der Verordnung (EU) 2020/283 Zu-
gang zu diesen Daten gewährt, wenn dieser Zugang im Zusammenhang mit der Untersu-
chung mutmaßlicher Fälle von Umsatzsteuerbetrug oder zur Aufdeckung von Umsatzsteu-
erbetrug steht. Das Bundeszentralamt für Steuern speichert die bereitgestellten Daten, ana-
lysiert diese und stellt sie den zuständigen Landesfinanzbehörden zur Verfügung. 


Für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten, die sich für Zahlungsdienstleister aus § 22g 
UStG ergeben, ist das Bundeszentralamt für Steuern zuständig. 


Absatz 9 


Durch Absatz 9 wird klargestellt, dass es sich bei der Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten auf Grund der übermittelten Zahlungsinformationen der Zahlungsdienstleister um ein 
Verwaltungsverfahren in Steuersachen im Sinne der Abgabenordnung handelt. 
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Absatz 10  


Absatz 10 enthält die Ermächtigungsgrundlage für den Erlass einer Rechtsverordnung zur 
Verarbeitung und Weiterverarbeitung der nach Absatz 8 Satz 3 erhobenen Daten. 


Zu Nummer 3 


§ 26a 


Zu Buchstabe a 


§ 26a Absatz 2 


Zu Doppelbuchstabe aa und zu Doppelbuchstabe bb 


§ 26a Absatz 2 Nummer 6 und 7 


Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen aus der Anfügung der neuen Num-
mern 8 bis 10. 


Zu Doppelbuchstabe cc 


§ 26a Absatz 2 Nummer 8 bis 10 – neu – 


Nach den neuen Nummern 8 und 9 des § 26a Absatz 2 UStG kann mit einem Bußgeld von 
bis zu 5 000 Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder leichtfertig entgegen § 22g Absatz 4 
Satz 1 UStG eine Information nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
übermittelt oder entgegen § 22g Absatz 5 UStG eine Angabe nicht oder nicht rechtzeitig 
berichtigt und nicht oder nicht rechtzeitig vervollständigt. Nach der neuen Nummer 10 des 
§ 26a Absatz 2 UStG kann mit einem Bußgeld von bis zu 5 000 Euro belegt werden, wer 
vorsätzlich oder leichtfertig entgegen § 22g Absatz 6 UStG eine Aufzeichnung im Sinne des 
§ 22g Absatz 1 Satz 1 UStG nicht oder nicht mindestens für einen Zeitraum von drei Kalen-
derjahren aufbewahrt. Für die Ahndung von Verstößen gilt das Opportunitätsprinzip. 


Zu Buchstabe b 


§ 26a Absatz 4 


§ 26a Absatz 4 UStG wird ergänzt um die Fälle nach Absatz 2 Nummer 8, 9 und 10. 


Zu Artikel 11 (Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Die Inhaltsübersicht wird redaktionell an die Aufhebung der §§ 69 und 70 sowie der (zu den 
§§ 69 und 70 UStDV) angepasst. 


Zu Nummer 2 


§ 24 Absatz 1 Satz 1 


Der Antrag auf Steuervergütung nach § 4a UStG ist bisher ausschließlich in Papierform 
abzugeben. 


Nach dem Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (On-
linezugangsgesetz - OZG) vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122, 3138) sind Bund und 
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Länder verpflichtet, bis spätestens zum 31. Dezember 2022 ihre Verwaltungsleistungen 
auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Mit der Gesetzesänderung wird 
diese Verpflichtung umgesetzt. 


Die Änderung zur Antragsfrist für die Steuervergütung und Nachweis der Voraussetzungen 
in § 24 Absatz 1 Satz 1 UStDV setzt zudem eine Empfehlung des Bundesrechnungshofes 
zur Umsetzung eines elektronischen Antragsverfahrens um. Damit soll eine Verbesserung 
des Verwaltungsvollzugs erreicht werden. 


Zu Nummer 3 


§§ 69 und 70 und Anlage (zu den §§ 69 und 70 UStDV) – aufgehoben – 


Basierend auf der Ermächtigungsgrundlage in § 23 UStG wurden mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 1968 in §§ 69 und 70 UStDV für bestimmte Berufs- und Gewerbezweige zur Berech-
nung der abziehbaren Vorsteuerbeträge zur Vereinfachung der Besteuerung bestimmter 
Unternehmer allgemeine Durchschnittssätze für die abziehbaren Vorsteuerbeträge gebil-
det, die die zu entrichtende Steuer oder die Grundlagen ihrer Berechnung festlegen. Da-
nach können kleinere nicht buchführungspflichtige Unternehmen – abweichend von den all-
gemeinen Anforderungen an den Vorsteuerabzug – einen festgesetzten Prozentsatz ihres 
Umsatzes als Vorsteuerbetrag abziehen. 


Mit Blick auf die eingeschränkte Anwendung der Durchschnittsätze in der Praxis durch sehr 
wenige Unternehmer (rd. 11,1 Tsd. Unternehmer laut Umsatzsteuerstatistik - Veranlagun-
gen 2017), die geringe steuerliche Bedeutung der Vorschrift und die sehr geringen steuer-
lichen Auswirkungen wird die Regelung zur pauschalen Vorsteuerermittlung nach Durch-
schnittssätzen abgeschafft. 


Zu Artikel 12 (Änderung des Bewertungsgesetzes) 


Zur Änderung des Bewertungsgesetzes (allgemein) 


Durch das Erbschaftsteuerreformgesetz 2008 wurde die Grundbesitzbewertung für Zwecke 
der Erbschaftsteuer unter Berücksichtigung des Beschlusses des Bundesverfassungsge-
richts vom 7. November 2006 (Az. 1 BvL 10/02, BStBl 2007 II S. 195) in enger Anlehnung 
an die anerkannten Vorschriften der Verkehrswertermittlung auf der Grundlage des Bauge-
setzbuchs (BauGB) grundlegend reformiert.  


Mit der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) vom 14. Juli 2021 (BGBl. I 
S. 2805) wurden die Regelungen zur Verkehrswertermittlung an die Entwicklungen in die-
sem Gebiet angepasst. Mit der neuen ImmoWertV soll insbesondere im Interesse der Ver-
wertbarkeit der von den Gutachterausschüssen ermittelten und den Finanzämtern nach 
§ 193 Absatz 5 Satz 3 BauGB mitzuteilenden Daten bei der steuerlichen Bewertung die 
Anwendung einheitlicher Grundsätze bei Ermittlung der für die Wertermittlung erforderli-
chen Daten sichergestellt werden (Verordnung der Bundesregierung, Bundesrats-Drucksa-
che 407/21 vom 12. Mai 2021, A. Problem und Ziel sowie B. Lösung; Nutzen, S. 1 und 2). 


Mit den nunmehr vorgenommenen Änderungen des Bewertungsgesetzes werden insbe-
sondere das Ertrags- und Sachwertverfahren zur Bewertung bebauter Grundstücke sowie 
die Verfahren zur Bewertung in Erbbaurechtsfällen und Fällen mit Gebäuden auf fremdem 
Grund und Boden an die geänderte ImmoWertV angepasst. Insbesondere wird sicherge-
stellt, dass die von den Gutachterausschüssen für Grundstückswerte auf der Grundlage der 
ImmoWertV ermittelten sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten unter Berück-
sichtigung des Grundsatzes der Modellkonformität weiterhin bei der Grundbesitzbewertung 
für Zwecke der Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie Grunderwerbsteuer sachgerecht 
angewendet werden können. Darüber hinaus erfolgen Anpassungen an die Rechtspre-
chung des BFH sowie an die bisherige Auffassung der Finanzverwaltung. 
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Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Zu Buchstabe a 


Die Änderung der Inhaltsübersicht ist eine Folgeänderung aus der Änderung der Überschrift 
des § 235 BewG. 


Zu Buchstabe b 


Die Änderung der Inhaltsübersicht ist eine Folgeänderung aus der Änderung der Überschrif-
ten in den Anlagen 21 bis 25 zum BewG. 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


§ 153 Absatz 2 Satz 4 


Bei der Änderung des Absatzes 2 handelt es sich um eine Folgeänderung zur Änderung 
des Absatzes 4. 


Zu Buchstabe b 


§ 153 Absatz 4 


Bei verschiedenen Steuerarten bestehen bereits Verpflichtungen zur elektronischen Ab-
gabe der Erklärungen, z. B. bei Umsatzsteuererklärungen, Körperschaftsteuererklärungen 
und Einkommensteuererklärungen. Nunmehr wird die Verpflichtung zur elektronischen 
Übermittlung auch für Feststellungserklärungen nach § 153 BewG übernommen. Zur Ver-
meidung unbilliger Härten kann die Finanzbehörde gestatten, die Feststellungserklärung 
weiterhin auf Vordrucken in Papierform beim Finanzamt einzureichen. Eine unbillige Härte 
kann insbesondere dann vorliegen, wenn dem Erklärungspflichtigen nicht zuzumuten ist, 
die technischen Voraussetzungen für eine elektronische Übermittlung zu schaffen. 


Für die elektronische Übermittlung der Feststellungserklärung ist die Fertigstellung der hier-
für benötigten komplexen Datenverarbeitungsprogramme erforderlich. Der Beginn ist ab-
hängig von der Schaffung der Voraussetzungen für die Entgegennahme der elektronisch 
abzugebenden Erklärungen. Für Feststellungen von Grundbesitzwerten nach § 151 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 BewG und für Feststellungen von Betriebsvermögen, Anteilen an 
Betriebsvermögen, Anteilen an Kapitalgesellschaften, Anteilen an sonstigen Vermögens-
gegenständen und Schulden (§ 151 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 4 BewG) können sich 
unterschiedliche Zeitpunkte für die Übermittlungspflicht ergeben. Der Zeitpunkt für die je-
weilige Verpflichtung zur Übermittlung soll daher jeweils durch ein Schreiben festgelegt 
werden, das im Bundessteuerblatt zu veröffentlichen ist. Der neue Satz 5 entspricht dem 
bisherigen Satz 2. 


Zu Nummer 3 


Zu Buchstabe a 


§ 177 Absatz 2 


In § 177 Absatz 2 und 3 BewG werden die Voraussetzungen für die Anwendung der von 
den Gutachterausschüssen im Sinne der §§ 192 bis 199 BauGB ermittelten sonstigen für 
die Wertermittlung erforderlichen Daten bei den Bewertungen nach den §§ 182 bis 196 
BewG bestimmt. Unter der Prämisse des Grundsatzes der Modellkonformität im Sinne des 
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neuen Absatz 3 (nachstehend Buchstabe b) wird durch die Änderung in Absatz 2 berück-
sichtigt, dass die sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten durch die Gutachter-
ausschüsse gem. § 12 Absatz 1 Satz 3 ImmoWertV auf einen Stichtag zu beziehen sind. 
Bei einem Zeitraum von mehr als drei Jahren zwischen Bezugsstichtag der Daten und Be-
wertungsstichtag kann die Geeignetheit der Daten nicht mehr unterstellt werden. 


Zu Buchstabe b 


§ 177 Absatz 3 und 4 – neu – 


Absatz 3 


Im Sinne des Grundsatzes der Modellkonformität gem. § 10 Absatz 1 Satz 1 ImmoWertV 
sind bei Anwendung der von den Gutachterausschüssen ermittelten sonstigen für die Wer-
termittlung erforderlichen Daten dieselben Modelle und Modellansätze zu verwenden, die 
der Ermittlung dieser Daten zugrunde lagen. Durch die enge Anlehnung der Vorschriften 
für die Grundbesitzbewertung im Bewertungsgesetz an die ImmoWertV wird hinreichend 
sichergestellt, dass die von den Gutachterausschüssen auf der Grundlage der ImmoWertV, 
insbesondere den Modellansätzen nach Anlage 1 bis 4 der ImmoWertV, abgeleiteten sons-
tigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten, für die Bewertungen nach den §§ 182 bis 
196 BewG als geeignet angesehen werden können. Eine Ableitung der sonstigen für die 
Wertermittlung erforderlichen Daten durch die Gutachterausschüsse auf der Grundlage der 
Vorschriften des Bewertungsgesetzes ist nicht erforderlich. 


Absatz 4 


Soweit in den §§ 179 und 182 bis 196 BewG nichts anderes bestimmt ist, werden beson-
dere objektspezifische Grundstücksmerkmale im Sinne des § 8 Absatz 3 ImmoWertV nicht 
berücksichtigt. Da diese Einschränkung für alle Bewertungen nach den §§ 179 und 182 bis 
196 BewG gilt, wird die bisher in § 183 Absatz 3 BewG enthaltene Regelung klarstellend in 
§ 177 Absatz 4 – neu – BewG überführt. Bei Vorliegen derartiger Besonderheiten besteht 
die Möglichkeit den Nachweis des niedrigeren gemeinen Werts nach § 198 BewG zu er-
bringen. 


Zu Nummer 4 


§ 181 Absatz 9 


Die Definition einer Wohnung wird an die typologische Umschreibung des bewertungsrecht-
lichen Begriffs der Wohnung nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (vgl. BFH-
Urteil vom 4. Dezember 2014 II R 20/14, BStBl II 2015 S. 610) angepasst. Die Mindest-
Wohnfläche wird in Anlehnung an den Wohnungsbegriff für Zwecke der Grundsteuer in 
§ 249 Absatz 10 BewG auf 20 m² abgesenkt. 


Zu Nummer 5 


§ 183 Absatz 2 Satz 3 


Mit dem Verweis in § 183 Absatz 2 Satz 3 BewG auf § 177 Absatz 2 und 3 BewG werden 
die Voraussetzungen für die Anwendung der von den Gutachterausschüssen ermittelten 
Vergleichsfaktoren präzisiert. 


Zu Nummer 6 


Zu Buchstabe a 


§ 184 Absatz 3 Satz 3 – aufgehoben – 
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Die Aussage zur Erfassung der Werteinflüsse der baulichen Außenanlagen und sonstigen 
Anlagen im Ertragswertverfahren wird von Absatz 3 in einen neuen Absatz 4 überführt. 


Zu Buchstabe b 


§ 184 Absatz 4 – neu – 


Mit dem Rohertrag nach § 186 BewG sind regelmäßig auch die Werteinflüsse der baulichen 
Außenanlagen und sonstigen Anlagen erfasst. Der Wert derartiger Anlagen ist somit mit 
dem nach § 184 Absatz 1 bis 3 BewG ermittelten Ertragswert abgegolten. 


Zu Nummer 7 


Zu Buchstabe a 


§ 185 Absatz 3 Satz 4 – neu – 


In § 185 Absatz 3 Satz 4 – neu – BewG wird klarstellend eine Vereinfachungsregelung zur 
Ermittlung des Gebäudealters aufgenommen, die der bisherigen Verwaltungsauffassung 
entspricht. 


Zu Buchstabe b 


§ 185 Absatz 3 Satz 5 und 6 


Der bisherige Satz 4 wird nach der Einfügung des neuen Satzes 4 (Buchstabe a) Satz 5. 
Die Restnutzungsdauer des Gebäudes kann insbesondere durch Modernisierungen, die im 
Sinne des Modells zur Ermittlung des Restnutzungsdauer von Wohngebäuden bei Moder-
nisierungen nach der Anlage 2 der ImmoWertV zu einem überwiegenden oder umfassen-
den Modernisierungsgrad führen, wesentlich verlängert sein. In diesen Fällen ist von einer 
entsprechenden Verlängerung der Restnutzungsdauer auszugehen. Eine Verkürzung der 
Restnutzungsdauer des Gebäudes kommt bei den Bewertungen nach §§ 182 bis 196 
BewG nur bei bestehender Abbruchverpflichtung nach § 185 Absatz 3 Satz 7 – neu – 
BewG in Betracht. In dem neu gefassten § 185 Absatz 3 Satz 5 wurde infolgedessen ein 
weitergehender Verweis auf Veränderungen, die die Restnutzungsdauer verkürzt haben, 
nicht mehr aufgenommen. Hiermit erfolgt eine Angleichung an die bisherige Rechtslage zur 
Alterswertminderung im Sachwertverfahren nach § 190 Absatz 4 Satz 3 und 4 BewG, die 
in § 190 Absatz 6 Satz 4 und 6 – neu – BewG übernommen wird. 


Der bisherige Satz 5 wird nach der Einfügung des neuen Satzes 4 (Buchstabe a) Satz 6. 
Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass die Regelung zur Mindest-Restnutzungsdauer 
eines noch nutzbaren Gebäudes vorbehaltlich einer Abbruchverpflichtung nach § 185 Ab-
satz 3 Satz 7 BewG gilt. Bei einer bestehenden Abbruchverpflichtung kann die Mindest-
Restnutzungsdauer unterschritten werden. 


Zu Buchstabe c 


§ 185 Absatz 3 Satz 7 – neu – 


In § 185 Absatz 3 Satz 7 – neu – BewG wird eine Regelung zur Verkürzung der Restnut-
zungsdauer bei bestehender Abbruchverpflichtung aufgenommen. Auf die Begründungen 
zu Buchstabe b wird ergänzend hingewiesen. 


Zu Nummer 8 


Zu Buchstabe a 


§ 187 Absatz 2 
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Bei der Ermittlung der Liegenschaftszinssätze sind gem. § 12 Absatz 5 Satz 2 ImmoWertV 
als Bewirtschaftungskosten die Modellansätze nach der Anlage 3 zur ImmoWertV zugrunde 
zu legen. Die Bewirtschaftungskosten sind infolgedessen nicht mehr nach von den Gut-
achterausschüssen ermittelten Erfahrungssätzen, sondern generell nach den Bewirtschaf-
tungskosten aus der Anlage 23 anzusetzen, die unter der Prämisse des Grundsatzes der 
Modellkonformität in Anlehnung an die Anlage 3 zur ImmoWertV bestimmt wurden. 


Zu Buchstabe b 


§ 187 Absatz 3 – neu – 


Nach der Anlage 3 zur ImmoWertV sind die Verwaltungskosten und die Instandhaltungs-
kosten für Wohnnutzung jährlich auf der Grundlage der in der Anlage genannten Basiswerte 
mit dem Prozentsatz, um den sich der vom Statistischen Bundesamt festgestellte Verbrau-
cherpreisindex für Deutschland für den Monat Oktober 2001 gegenüber demjenigen für den 
Monat Oktober des Jahres, das dem Stichtag der Ermittlung des Liegenschaftszinssatzes 
vorausgeht, erhöht oder verringert hat, anzupassen. Diese jährliche Anpassung ist auch für 
die entsprechenden Angaben in der Anlage 23 zum BewG vorzunehmen. In § 187 Absatz 3 
– neu – BewG wird das Bundesministerium der Finanzen daher beauftragt, den jeweils 
hierfür erforderlichen maßgebenden Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesam-
tes im Bundessteuerblatt zu veröffentlichen. Das Verfahren entspricht demjenigen zu den 
Baupreisindizes nach § 190 Absatz 2 BewG. 


Zu Nummer 9 


§ 188 Absatz 1 und 2 


In § 188 Absatz 1 BewG wird die Definition zu den Liegenschaftszinssätzen in § 21 Ab-
satz 2 Satz 1 ImmoWertV übernommen. 


Mit dem Verweis in § 188 Absatz 2 Satz 1 BewG auf § 177 Absatz 2 und 3 BewG werden 
die Voraussetzungen für die Anwendung der von den Gutachterausschüssen ermittelten 
Liegenschaftszinssätze präzisiert. Liegen die vorgenannten Voraussetzungen nicht vor, 
sind ersatzweise die in § 188 Absatz 2 Satz 2 BewG bestimmten Zinssätze anzuwenden. 
Die Höhe der Zinssätze wurde an das aktuelle Marktniveau angepasst. 


Zu Nummer 10 


Zu Buchstabe a 


§ 189 Absatz 1 Satz 2 – aufgehoben – 


Die Aussage zur Erfassung der Werteinflüsse der baulichen Außenanlagen und sonstigen 
Anlagen im Sachwertverfahren wird von § 189 Absatz 1 Satz 2 Absatz 3 BewG in einen 
neuen Absatz 4 überführt 


Zu Buchstabe b 


§ 189 Absatz 4 – neu – 


In § 189 Absatz 4 – neu – BewG wird die Erfassung der Werteinflüsse der baulichen Au-
ßenanlagen und sonstigen Anlagen im Sachwertverfahren geregelt. Neben dem nach § 189 
Absatz 1 bis 3 BewG ermittelten Sachwert sind einzelfallbezogen nur besonders werthaltige 
Außenanlagen gesondert zu erfassen und zu bewerten. 


Zu Nummer 11 


§ 190 
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Allgemein 


Die Ermittlung des Gebäudesachwerts nach § 190 BewG wird strukturell in Anlehnung an 
die Ermittlung des Sachwerts der baulichen Anlagen nach § 36 ImmoWertV durch Einfüh-
rung eines Regionalfaktors sowie Alterswertminderungsfaktors ausgestaltet. Der Gebäude-
sachwert nach § 190 BewG ermittelt sich danach in folgenden Schritten: 


 


Zu Buchstabe a 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 190 Absatz 1 Satz 2 


Die Regelherstellungskosten in der Anlage 24 zum BewG basieren auf den Normalherstel-
lungskosten in der Anlage 4 der ImmoWertV. Entsprechend der Vorgabe in der ImmoWertV 
handelt es sich hierbei gem. § 12 Absatz 5 Satz 3 i.V.m. § 36 Absatz 2 ImmoWertV um die 
durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen. Diese Präzisierung wird in 
§ 190 Absatz 1 Satz 2 BewG für die Regelherstellungskosten entsprechend übernommen. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 190 Absatz 1 Satz 3 – aufgehoben – 


Der Regelungsinhalt des bisherigen § 190 Absatz 1 Satz 3 BewG wird in § 190 Absatz 3 
BewG in Verbindung mit § 190 Absatz 4 BewG überführt. Satz 3 ist infolgedessen zu strei-
chen. 


Zu Buchstabe b 


§ 190 Absatz 4 


Der bisherige § 190 Absatz 2 BewG zur Anpassung der Regelherstellungskosten anhand 
der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Baupreisindizes wird entsprechend dem 
geänderten strukturellen Ablauf zur Ermittlung des Gebäudesachwerts zu § 190 Absatz 4 
BewG. Der bisherige § 190 Absatz 4 BewG zur Alterswertminderung wird dadurch 
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überschrieben. Anstelle der Alterswertminderung regelt § 190 Absatz 6 – neu – BewG den 
Alterswertminderungsfaktor. 


Zu Buchstabe c 


§ 190 Absatz 2 


Der bisherige § 190 Absatz 3 BewG wird redaktionell zu § 190 Absatz 2 BewG. 


Zu Buchstabe d 


Der bisherige § 190 Absatz 4 BewG zur Alterswertminderung wird durch den bisherigen 
§ 190 Absatz 2 BewG inhaltlich überschrieben und wird daher aufgehoben. 


Zu Buchstabe e 


§ 190 Absatz 2 


Die Regelherstellungskosten in der Anlage 24 zum BewG basieren auf den Normalherstel-
lungskosten in der Anlage 4 der ImmoWertV. Entsprechend der Vorgabe in der ImmoWertV 
handelt es sich hierbei gem. § 12 Absatz 5 Satz 3 i.V.m. § 36 Absatz 2 ImmoWertV um die 
durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen. Diese Präzisierung wird in 
§ 190 Absatz 2 BewG für die Regelherstellungskosten entsprechend übernommen. 


Zu Buchstabe f 


§ 190 Absatz 3 – neu – 


§ 190 Absatz 3 BewG bestimmt den Ablauf zur Ermittlung des Gebäudesachwerts. 


Zu Buchstabe g 


§ 190 Absatz 4 Satz 1 


In § 190 Absatz 4 Satz 1 BewG wird infolge der Streichung des § 190 Absatz 1 Satz 3 
BewG (Buchstabe a Doppelbuchstabe bb) die Klarstellung eingefügt, dass die Regelher-
stellungskosten an den Bewertungsstichtag anzupassen sind. 


Zu Buchstabe h 


§ 190 Absatz 5 und 6 – neu – 


Nach § 190 Absatz 5 – neu – BewG sind die Regelherstellungskosten im Sinne des § 36 
Absatz 1 und 3 ImmoWertV unter der Prämisse des Grundsatzes der Modellkonformität mit 
den von den Gutachterausschüssen bei der Ableitung der Sachwertfaktoren nach § 191 
Satz 1 BewG zugrunde gelegten Regionalfaktoren zu multiplizieren. 


In § 190 Absatz 6 – neu – BewG wird die Ermittlung des Alterswertminderungsfaktors im 
Sinne des § 36 Absatz 1 i. V. m. § 38 ImmoWertV geregelt. Die Ablösung der bisherigen 
Alterswertminderung nach § 190 Absatz 4 BewG durch den Alterswertminderungsfaktor 
gem. § 190 Absatz 6 – neu – BewG erfolgt im Ergebnis wertneutral. 


Zu Nummer 12 


§ 191 


Der bisherige Regelungsinhalt aus § 191 Absatz 1 und 2 BewG wird durch die Vorschrift 
zusammengeführt. Mit dem Verweis in § 191 Satz 1 BewG auf § 177 Absatz 2 und 3 BewG 
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werden die Voraussetzungen für die Anwendung der von den Gutachterausschüssen er-
mittelten Sachwertfaktoren präzisiert. Liegen die vorgenannten Voraussetzungen nicht vor, 
sind ersatzweise die in § 191 Satz 2 BewG i. V. m. Anlage 25 zum BewG bestimmten Wert-
zahlen anzuwenden. Die Wertzahlen wurden an das aktuelle Marktniveau angepasst. 


Zu Nummer 13 


§ 193 


Allgemein 


Die Bewertung in Erbbaurechtsfällen wird in Anlehnung an die Regelungen nach den §§ 48 
ff. ImmoWertV ausgestaltet. Die Verfahrensvariante zur Ermittlung des Werts des Erbbau-
rechts aus Vergleichspreisen für veräußerte Erbbaurechte im Sinne des § 49 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 und Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 ImmoWertV wird aus Praktikabilitätsgrün-
den nicht übernommen.  


Absatz 1 


In § 193 Absatz 1 BewG wird in Anlehnung an § 49 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 3 ImmoWertV die Ermittlung des Werts des Erbbaurechts durch Mul-
tiplikation des Werts des unbelasteten Grundstücks mit einem von den Gutachterausschüs-
sen im Sinne der §§ 192 ff. BauGB abgeleiteten Erbbaurechtskoeffizienten nach § 23 Im-
moWertV geregelt. Der Hinweis auf § 177 Absatz 2 und 3 BewG präzisiert die Anwendungs-
voraussetzungen für die Erbbaurechtskoeffizienten.  


Absatz 2 


§ 193 Absatz 2 i.V.m. Absatz 3 bis 5 BewG regelt in Anlehnung an § 49 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 und Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 i.V.m. § 50 ImmoWertV die Ermittlung des Werts 
des Erbbaurechts durch Multiplikation des finanzmathematischen Werts des Erbbaurechts 
mit einem von den Gutachterausschüssen im Sinne der §§ 192 ff. BauGB abgeleiteten Erb-
baurechtsfaktor nach § 22 ImmoWertV. Soweit von den Gutachterausschüssen nach Maß-
gabe des § 177 Absatz 2 und 3 BewG keine geeigneten Erbbaurechtsfaktoren zur Verfü-
gung stehen, gilt der Erbbaurechtsfaktor 1,0. Damit wird die Anwendung dieser Verfahrens-
variante zur Bewertung von Erbbaurechten sachgerecht gewährleistet. 


Der Wert des Erbbaurechts ermittelt sich hiernach schematisch in folgenden Schritten: 
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Wert des Erbbaurechts


(§ 193 Absatz 2 i.V.m. Absatz 3 bis 5 BewG)


Erbbaurechtsfaktor
(§ 193 Absatz 2 BewG)


finanzmathematischer Wert des Erbbaurechts nach § 193 Absatz 2 Satz 1 i.V.m. Absatz 3 bis 5 BewG


ggf. nicht zu entschädigender Wertanteil des Gebäudes bei Ablauf des Erbbaurechts
(§ 193 Absatz 3 Satz 2 i.V.m. Absatz 5 BewG) 


über die Restlaufzeit der Erbbaurechts kapitalisierte Differenz aus dem angemessenen Verzingsbetrag 
des Bodenwertes des unbelasteten Grundstücks und dem vertraglich vereinbarten jährlichen Erbbauzins


(§ 193 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 i.V.m. Absatz 4 BewG)


Wert des unbelasteten Grundstücks nach § 179, 182 bis 196 BewG 
abzüglich des Bodenwerts des unbelasteten Grundstücks nach § 179 BewG


(§ 193 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 BewG)


Absatz 3 


In § 193 Absatz 3 i. V. m. Absatz 4 und 5 BewG wird der Ausgangswert (finanzmathemati-
scher Wert des Erbbaurechts im Sinne des § 50 ImmoWertV) bestimmt, der zur Ermittlung 
des Werts des Erbbaurechts gem. § 193 Absatz 2 BewG grundsätzlich mit einem von den 
Gutachterausschüssen im Sinne der §§ 192 ff. BauGB abgeleiteten Erbbaurechtsfaktor 
nach § 22 ImmoWertV zu multiplizieren ist.  


Absatz 4 


Mit der nach § 193 Absatz 4 über die Restlaufzeit der Erbbaurechts kapitalisierte Differenz 
aus dem angemessenen Verzinsungsbetrags des Bodenwertes des unbelasteten Grund-
stücks und dem vertraglich vereinbarten jährlichen Erbbauzins wird der wirtschaftliche Vor-
teil oder Nachteil des Erbbauberechtigten erfasst, den er dadurch erlangt, dass er für die 
Nutzung des Grundstücks weniger oder mehr als den vollen Bodenwertverzinsungsbetrag 
(angemessene Bodenwertverzinsung) leisten muss. Soweit für die Kapitalisierung von den 
Gutachterausschüssen nach §§ 192 ff. BauGB keine geeigneten Zinssätze vorliegen, sind 
ersatzweise die in § 193 Absatz 4 Satz 3 BewG bestimmten Zinssätze anzuwenden. Die 
Höhe der Zinssätze wurde an das aktuelle Marktniveau angepasst. 


Absatz 5 


§ 193 Absatz 5 BewG regelt die Ermittlung des auf den Bewertungsstichtag bezogenen 
Werts des bei Ablauf des Erbbaurechts nicht zu entschädigenden Wertanteils des Gebäu-
des, der sich gem. § 193 Absatz 3 Satz 2 BewG auf den Wert des Erbbaurechts mindernd 
auswirkt.  


Zu Nummer 14 


§ 194 


Allgemein 
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Die Bewertung in Erbbaurechtsfällen wird in Anlehnung an die Regelungen nach §§ 48 ff. 
ImmoWertV ausgestaltet. Die Verfahrensvariante zur Ermittlung des Werts des Erbbau-
grundstücks aus Vergleichspreisen für veräußerte Erbbaugrundstücke im Sinne des § 51 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 ImmoWertV wird aus Praktika-
bilitätsgründen nicht übernommen.  


Absatz 1 


In § 194 Absatz 1 BewG wird in Anlehnung an § 51 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 3 ImmoWertV die Ermittlung des Werts des Erbbaugrundstücks 
durch Multiplikation des Bodenwerts des unbelasteten Grundstücks mit einem von den Gut-
achterausschüssen im Sinne der §§ 192 ff. BauGB abgeleiteten Erbbaugrundstückskoeffi-
zienten nach § 23 ImmoWertV geregelt. Der Hinweis auf § 177 Absatz 2 und 3 BewG prä-
zisiert die Anwendungsvoraussetzungen für die Erbbaurechtskoeffizienten.  


Absatz 2 


§ 194 Absatz 2 i.V.m. Absatz 3 bis 5 BewG regelt in Anlehnung an § 51 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 und Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 i.V.m. § 52 ImmoWertV die Ermittlung des Werts 
des Erbbaugrundstücks durch Multiplikation des finanzmathematischen Werts des Erbbau-
grundstücks mit einem von den Gutachterausschüssen im Sinne der §§ 192 ff. BauGB ab-
geleiteten Erbbaugrundstücksfaktor nach § 22 ImmoWertV. Soweit von den Gutachteraus-
schüssen nach Maßgabe des § 177 Absatz 2 und 3 BewG keine geeigneten Erbbaugrund-
stücksfaktoren zur Verfügung stehen, gilt der Erbbaugrundstücksfaktor 1,0. Damit wird die 
Anwendung dieser Verfahrensvariante zur Bewertung von Erbbaugrundstücken sachge-
recht gewährleistet. 


Der Wert des Erbbaugrundstücks ermittelt sich hiernach schematisch in folgenden Schrit-
ten: 


 
Wert des Erbbaugrundstücks


(§ 194 Absatz 2 i.V.m. Absatz 3 bis 5 BewG)


Erbbaugrundstücksfaktor
(§ 194 Absatz 2 BewG)


finanzmathematischer Wert des Erbbaugrundstücks nach § 194 Absatz 2 Satz 1 i.V.m. Absatz 3 bis 5 
BewG


ggf. nicht zu entschädigender Wertanteil des Gebäudes bei Ablauf des Erbbaurechts
(§ 194 Absatz 3 Satz 2 i.V.m. § 193 Absatz 5 BewG) 


über die Restlaufzeit der Erbbaurechts kapitalisierter vertraglich vereinbarter jährlicher Erbbauzins
(§ 194 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 i.V.m. Absatz 5 BewG)


über die Restlaufzeit des Erbbaurechts abgezinster Bodenwert des unbelasteten Grundstücks
(§ 194 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 i.V.m. Absatz 4 BewG)


In § 193 Absatz 5 BewG wird die Ermittlung des auf den Bewertungsstichtag bezogenen 
Werts des bei Ablauf des Erbbaurechts nicht zu entschädigenden Wertanteils des 
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Gebäudes ermittelt, der sich gem. § 194 Absatz 3 Satz 2 BewG auf den Wert des Erbbau-
grundstücks erhöhend auswirkt. 


Absatz 3 


In § 194 Absatz 3 i.V.m. Absatz 4 und 5 BewG wird der Ausgangswert (finanzmathemati-
scher Wert des Erbbaugrundstücks im Sinne des § 52 ImmoWertV) bestimmt, der zur Er-
mittlung des Werts des Erbbaugrundstücks gem. § 194 Absatz 2 Satz 1 BewG grundsätz-
lich mit einem von den Gutachterausschüssen im Sinne der §§ 192 ff. BauGB abgeleiteten 
Erbbaugrundstücksfaktor nach § 22 ImmoWertV zu multiplizieren ist.  


Absatz 4 


Nach § 194 Absatz 4 BewG ist der Bodenwert des unbelasteten Grundstücks über die Rest-
laufzeit des Erbbaurechts auf den Bewertungsstichtag abzuzinsen. Hiermit wird berücksich-
tigt, dass das Grundstück dem Erbbauverpflichteten erst nach Ablauf des Erbbaurechts 
wieder zur Verfügung steht. Soweit für die Abzinsung von den Gutachterausschüssen nach 
§§ 192 ff. BauGB keine geeigneten Zinssätze vorliegen, sind ersatzweise die in § 194 Ab-
satz 4 Satz 3 i.V.m. § 193 Absatz 4 Satz 3 BewG bestimmten Zinssätze anzuwenden. Die 
Höhe der Zinssätze wurde an das aktuelle Marktniveau angepasst. 


Absatz 5 


§ 194 Absatz 5 BewG regelt die Ermittlung des auf den Bewertungsstichtag bezogenen 
Barwerts der über die Restlaufzeit des Erbbaurechts erhaltenen Erbbauzinsen. Soweit für 
die Kapitalisierung von den Gutachterausschüssen nach §§ 192 ff. BauGB keine geeigne-
ten Zinssätze vorliegen, sind ersatzweise die in § 194 Absatz 5 Satz 3 i. V. m. § 193 Ab-
satz 4 Satz 3 BewG bestimmten Zinssätze anzuwenden. Die Höhe der Zinssätze wurde an 
das aktuelle Marktniveau angepasst. 


Zu Nummer 15 


§ 195 


Allgemein 


Die Bewertung in Fällen mit Gebäuden auf fremdem Grund und Boden wird analog zu den 
Erbbaurechtsfällen in Anlehnung an die Regelungen nach §§ 48 ff. ImmoWertV ausgestal-
tet. 


Zu Buchstabe a 


§ 195 Absatz 1 und Absatz 1 Satz 2 – neu – 


Die Verweise auf die Regelungen zur Bewertung der wirtschaftlichen Einheit des Gebäudes 
auf fremdem Grund und Boden (Doppelbuchstabe aa) und der wirtschaftlichen Einheit des 
belasteten Grundstücks (Doppelbuchstabe bb) werden an die neue Struktur der Vorschrift 
angepasst. Analog zu den Erbbaurechtsfällen in § 192 Satz 2 BewG bestimmt § 195 Ab-
satz 1 Satz 2 – neu – BewG (Doppelbuchstabe cc), dass die ermittelten Grundbesitzwerte 
nicht weniger als 0 Euro betragen dürfen. 


Zu Buchstabe b 


§ 195 Absatz 2 und 3 – neu – 


Absatz 2 
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§ 195 Absatz 2 i.V.m. Absatz 3 und 4 BewG bestimmt die Vorgehensweise zur Ermittlung 
des Werts des Gebäudes auf fremdem Grund und Boden. Schematisch erfolgt diese Wer-
termittlung in folgenden Schritten: 


 


Mit der Differenz aus dem Wert des unbelasteten Grundstücks nach den §§ 179, 182 
bis 196 BewG und dem Bodenwert des unbelasteten Grundstücks nach § 179 BewG wird 
der Wertanteil des Gebäudes erfasst. 


Mit der über die Restlaufzeit des Nutzungsrechts kapitalisierten Differenz aus dem ange-
messenen Verzinsungsbetrag des Bodenwertes des unbelasteten Grundstücks und dem 
vertraglich vereinbarten jährlichen Nutzungsentgelt wird der wirtschaftliche Vorteil oder 
Nachteil des Eigentümers des Gebäudes auf fremdem Grund und Boden erfasst, den er 
dadurch erlangt, dass er für die Nutzung des Grundstücks weniger oder mehr als den vollen 
Bodenwertverzinsungsbetrag (angemessene Bodenwertverzinsung) leisten muss. 


Abschließend wird der auf den Bewertungsstichtag bezogene Wert des bei Ablauf des Nut-
zungsrechts nicht zu entschädigenden Wertanteils des Gebäudes, der sich gemäß § 195 
Absatz 2 Satz 2 BewG auf den Wert des Gebäudes auf fremdem Grund und Boden min-
dernd auswirkt, erfasst. Ist der Nutzer verpflichtet, das Gebäude bei Ablauf des Nutzungs-
rechts zu beseitigen, ergibt sich bei Ablauf des Nutzungsrechts kein Gebäudewertanteil 
mehr. 


Absatz 3 


Nach § 195 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 i.V.m. Absatz 3 BewG ist der auf den Bewertungs-
stichtag bezogene Barwert der Differenz aus dem angemessenen Verzinsungsbetrag des 
Bodenwertes des unbelasteten Grundstücks und dem vertraglich vereinbarten jährlichen 
Nutzungsentgelt zu ermitteln. Soweit für die Kapitalisierung von den Gutachterausschüssen 
nach §§ 192 ff. BauGB keine geeigneten Liegenschaftszinssätze vorliegen, sind ersatz-
weise die in § 193 Absatz 4 Satz 3 BewG bestimmten Zinssätze entsprechend anzuwen-
den. Die Höhe der Zinssätze wurde an das aktuelle Marktniveau angepasst. 
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Zu Buchstabe c 


§ 195 Absatz 4 und 7 – neu – 


Absatz 4 


§ 195 Absatz 4 BewG regelt die Ermittlung des auf den Bewertungsstichtag bezogenen 
Werts des bei Ablauf des Nutzungsrechts nicht zu entschädigenden Wertanteils des Ge-
bäudes, der sich gem. § 195 Absatz 2 Satz 2 BewG auf den Wert des Gebäudes auf frem-
dem Grund und Boden mindernd und gem. § 195 Absatz 5 Satz 2 BewG auf den Wert des 
belasteten Grundstücks erhöhend auswirkt. Ist der Nutzer verpflichtet, das Gebäude bei 
Ablauf des Nutzungsrechts zu beseitigen, ergibt sich bei Ablauf des Nutzungsrechts kein 
Wertanteil des Gebäudes. 


Absatz 5 


§ 195 Absatz 5 i.V.m. Absatz 6 und 7 BewG bestimmt die Vorgehensweise zur Ermittlung 
des Werts des mit dem Nutzungsrecht belasteten Grundstücks. Schematisch erfolgt diese 
Wertermittlung in folgenden Schritten: 


 


Wert des belasteten Grundstücks
(§ 195 Absatz 5 i.V.m. Absatz 4, 6 und 7 BewG)


ggf. nicht zu entschädigender Wertanteil des Gebäudes bei Ablauf des Nutzungsrechts
(§ 195 Absatz 5 Satz 2 i.V.m. § 195 Absatz 4 BewG) 


über die Restlaufzeit der Nutzungsrecht kapitalisiertes vertraglich vereinbartes jährliches 
Nutzungsentgelt


(§ 195 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 i.V.m. Absatz 7 BewG)


über die Restlaufzeit des Nutzungsrechts abgezinster Bodenwert des unbelasteten Grundstücks
(§ 195 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 i.V.m. Absatz 6 BewG)


Absatz 6 


Nach § 195 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 i.V.m. Absatz 6 BewG ist der Bodenwert des unbe-
lasteten Grundstücks über die Restlaufzeit des Nutzungsrechts auf den Bewertungsstichtag 
abzuzinsen. Hiermit wird berücksichtigt, dass das Grundstück dem Eigentümer des belas-
teten Grundstücks erst nach Ablauf des Nutzungsrechts wieder zur Verfügung steht. Soweit 
für die Abzinsung von den Gutachterausschüssen nach §§ 192 ff. BauGB keine geeigneten 
Liegenschaftszinssätze vorliegen, sind nach § 195 Absatz 6 Satz 2 i. V. m. Absatz 3 Satz 3 
BewG ersatzweise die in § 193 Absatz 4 Satz 3 BewG bestimmten Zinssätze anzuwenden. 
Die Höhe der Zinssätze wurde an das aktuelle Marktniveau angepasst. 


Absatz 7 


§ 195 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 i.V.m. Absatz 7 BewG regelt die Ermittlung des auf den 
Bewertungsstichtag bezogenen Barwerts der über die Restlaufzeit des Nutzungsrechts er-
haltenen Nutzungsentgelte. Soweit für die Kapitalisierung von den Gutachterausschüssen 
nach §§ 192 ff. BauGB keine geeigneten Liegenschaftszinssätze vorliegen, sind nach 
§ 195 Absatz 7 Satz 2 i. V. m. Absatz 3 Satz 3 BewG ersatzweise die in § 193 Absatz 4 
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Satz 3 BewG bestimmten Zinssätze anzuwenden. Die Höhe der Zinssätze wurde an das 
aktuelle Marktniveau angepasst. 


Zu Nummer 16 


§ 235 – Überschrift 


Der § 235 BewG regelt den Zeitpunkt, zu dem die Verhältnisse eines Betriebs der Land- 
und Forstwirtschaft maßgebend sind. Im alten Recht wurde der Zeitpunkt als Bewertungs-
stichtag betitelt. Mit dem Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts 
wurde der Zeitpunkt als Feststellungszeitpunkt definiert. In § 235 Absatz 1 und 2 wird der 
Feststellungszeitpunkt definiert. Eine Anpassung der Überschrift ist daher erforderlich. 


Zu Nummer 17 


§ 265 Absatz 13 und 14 – neu – 


Absatz 13 


Bis zur Umsetzung der elektronischen Übermittlung der Feststellungserklärung nach § 153 
BewG hat der Erklärungspflichtige die jeweilige Erklärung wie bisher in Papierform einzu-
reichen und eigenhändig zu unterschreiben. 


Absatz 14 


Die an die Immobilienwertermittlungsverordnung vom 14. Juli 2021 (BGBl. I S. 2805) ange-
passten Vorschriften der Grundbesitzbewertung für Zwecke der Erbschaft- und Schenkung-
steuer sowie Grunderwerbsteuer sollen für Bewertungsstichtage nach dem 31. Dezember 
2022 angewendet werden. Die für die Wertermittlung erforderlichen Daten werden von den 
Gutachterausschüssen für Grundstückswerte regelmäßig auf den Beginn eines Kalender-
jahres ermittelt. 


Zu Nummer 18 


§ 266 Absatz 4 Satz 1 und 2 


Nach § 266 Absatz 4 BewG werden Einheitswertbescheide, Grundsteuermessbescheide 
und Grundsteuerbescheide nach altem Recht kraft Gesetzes zum 31. Dezember 2024 mit 
Wirkung für die Zukunft aufgehoben. Nach dem Wortlaut der Vorschrift gilt dies nicht für 
Bescheide über die Zerlegung des Grundsteuermessbetrags. 


In § 266 Absatz 4 BewG wird daher gesetzlich klargestellt, dass auch Bescheide über die 
Zerlegung des Grundsteuermessbetrags nach bisherigem, zum 31. Dezember 2024 aus-
laufendem Recht, kraft Gesetzes zum 31. Dezember 2024 mit Wirkung für die Zukunft auf-
gehoben werden. 


Zu Nummer 19 


Anlage 15 zum BewG 


Die Anlage 15 BewG regelt den Reingewinn, den Pachtpreis und den Wert für das Besatz-
kapital jeweils in EUR/ha für unterschiedliche Nutzungsarten (Baumartengruppen) und Er-
tragsklassen. Für die Nutzungsart „übrige Fläche der forstwirtschaftlichen Nutzung“ gibt es 
kein Besatzkapital, da es sich um Hof- und Wirtschaftsgebäudefläche sowie um Nichtholz-
bodenfläche handelt. Der Verweis „Anlage 15a“ auf ein Besatzkapital in Spalte 6 ist daher 
zu streichen. 
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Zu Nummer 20 


Anlage 21 zum BewG 


Der Klammerzusatz in der Anlage 21 zum BewG wird redaktionell an die Änderungen der 
Vorschriften der Grundbesitzbewertung infolge der Anpassung an die Immobilienwertermitt-
lungsverordnung vom 14. Juli 2021 angepasst (siehe Begründung zu Artikel 12: Änderung 
des Bewertungsgesetzes – allgemein). 


Zu Nummer 21 


Anlage 22 zum BewG 


Zu Buchstabe a 


Die Überschrift wird in Anlehnung an die Überschrift zu Anlage 1 der ImmoWertV ange-
passt. Der Klammerzusatz in der Anlage 22 zum BewG wird redaktionell an die Änderungen 
der Vorschriften der Grundbesitzbewertung infolge der Anpassung an die Immobilienwer-
ter-mittlungsverordnung vom 14. Juli 2021 angepasst (siehe Begründung zu Artikel 12: Än-
derung des Bewertungsgesetzes – allgemein). 


Zu Buchstabe b 


Die Gesamtnutzungsdauer für die Gebäudearten „Ein- und Zweifamilienhäuser“, „Miet-
wohngrundstücke“, „Wohnungseigentum“ sowie „Gemischt genutzte Grundstücke (Wohn-
häuser mit Mischnutzung)“ wird entsprechend der Anlage 1 zur ImmoWertV von 70 Jahren 
auf 80 Jahren erhöht. 


Zu Buchstabe c 


Analog zur Gebäudeart 10.1 in der Anlage 24 zum BewG werden Kliniken aufgenommen. 


Zu Buchstabe d 


Der Schrägstrich wird redaktionell durch ein Komma ersetzt. 


Zu Buchstabe e 


Analog zur Gebäudeart 18.2 in der Anlage 24 zum BewG werden Scheunen aufgenommen. 


Zu Nummer 22 


Anlage 23 zum BewG 


Die Anlage 23 zum BewG zu den Bewirtschaftungskosten im Sinne des § 187 Absatz 2 
und 3 BewG wird an die Anlage 3 der ImmoWertV angepasst. 


Zu Nummer 23 


Anlage 24 zum BewG 


Die Überschrift in der Anlage 24 zum BewG wird an die geänderte Systematik zur Ermittlung 
des Gebäudesachwerts angepasst. Der Klammerzusatz in der Anlage 24 zum BewG wird 
redaktionell an die Änderungen der Vorschriften der Grundbesitzbewertung infolge der An-
passung an die Immobilienwertermittlungsverordnung vom 14. Juli 2021 angepasst (siehe 
Begründung zu Artikel 12: Änderung des Bewertungsgesetzes – allgemein).  
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Zu Nummer 24 


Anlage 25 zum BewG 


Die Wertzahlen in der Anlage 25 wurden an das aktuelle Marktniveau angepasst.  


Zu Nummer 25 


Zu Buchstabe a 


Anlage 39 zum BewG – Ziffer I 


Anlage 39 (zu § 254 BewG) wird redaktionell geändert. Eine mit dem Grundsteuerreform-
Umsetzungsgesetz (BGBl. I 2021 S. 2931) erfolgte, nicht beabsichtigte Änderung der 
Spaltenüberschrift wird rückgängig gemacht und ein fehlender Bezug zur Fußnote wieder-
hergestellt. 


Zu Buchstabe b 


Anlage 39 zum BewG – Ziffer II 


Mit der Änderung wird für in der Mietniveau-Einstufungsverordnung nicht aufgeführte Ge-
meinden eine Auffangklausel normiert. 


Zu Nummer 26 


Anlage 43 zum BewG – Zeile 1 Spalte 2 


Anlage 43 (zu § 260 BewG) enthält keine gesetzliche Regelung, welche Wertzahl bei einer 
Ermittlung des Grundsteuerwerts im Sachwertverfahren zugrunde zu legen ist, wenn der 
Bodenwert mangels vorliegendem Bodenrichtwert nach § 247 Absatz 3 BewG aus den 
Werten vergleichbarer Flächen abgeleitet wird. 


In Anlage 43 (zu § 260 BewG) wird daher klarstellend ergänzt, dass die in der Tabelle an-
gegebenen Wertzahlen zur Ermittlung des Grundsteuerwerts im Sachwertverfahren eben-
falls für einen Bodenwert nach § 247 Absatz 3 BewG (umgerechnet in €/m²) zugrunde zu 
legen sind. 


Zu Artikel 13 (Weitere Änderung des Bewertungsgesetzes) 


§ 256 Absatz 3 Satz 1 


§ 256 Absatz 3 Satz 1 BewG verweist zur Verringerung des Liegenschaftszinssatzes bei 
der Bewertung von Wohnungseigentum unzutreffend auf den in § 256 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1 BewG geregelten Liegenschaftszinssatz für Ein- und Zweifamilienhäuser. Mit 
der Änderung wird der Verweis in § 256 Absatz 3 Satz 1 BewG auf den in § 256 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 2 BewG geregelten Liegenschaftszinssatz für Wohnungseigentum korri-
giert. 


Zu Artikel 14 (Änderung des Grundsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 4 Nummer 6 Satz 1 


§ 4 Nummer 6 Satz 1 GrStG verweist zur Definition des Veranlagungszeitpunkts in der der-
zeitigen Fassung auf § 13 Absatz 1 GrStG. Die Definition des Veranlagungszeitpunkts 
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ergibt sich jedoch aus § 16 Absatz 1 GrStG, § 17 Absatz 3 GrStG und § 18 Absatz 3 GrStG 
(vgl. § 13 Satz 2 GrStG). Mit der Änderung wird der Verweis korrigiert. 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


§ 15 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 


Die derzeitige Formulierung in § 15 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 GrStG könnte dahingehend 
missverstanden werden, dass die Ermäßigung der Steuermesszahl nur dann gewährt wird, 
wenn während des gesamten Hauptveranlagungszeitraums die Voraussetzungen des § 15 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 GrStG vorliegen. Die Ermäßigung soll allerdings auch dann für 
einzelne Erhebungszeiträume gewährt werden, wenn hierfür die Voraussetzungen zu Be-
ginn des jeweiligen Erhebungszeitraums innerhalb des Hauptveranlagungszeitraums vor-
liegen. Die Gewährung der Ermäßigung für einzelne Erhebungszeiträume wird im neuen 
Absatz 6 geregelt. 


Zu Buchstabe b 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 15 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 


Mit der Änderung wird erreicht, dass die Ermäßigung der Steuermesszahl auch solchen 
Genossenschaften oder Vereinen gewährt wird, deren Tätigkeit sich nicht ausschließlich 
auf die in § 5 Absatz 1 Nummer 10 Buchstabe a und b KStG beschriebenen Tätigkeiten 
beschränkt, etwa, weil sie einen partiell steuerpflichtigen Bereich im Rahmen der steuerun-
schädlichen 10 Prozent- oder 20 Prozent-Einnahmengrenze haben (§ 5 Absatz 1 Num-
mer 10 Satz 2 und 3 KStG) oder ihre Wohnungen an Nicht-Mitglieder vermieten. Es wird 
ebenfalls klargestellt, dass nur für Grundbesitz die ermäßigte Steuermesszahl gewährt wird, 
soweit dieser der begünstigten Tätigkeit zuzuordnen ist. Zur Klarstellung, dass sowohl Ge-
nossenschaften als auch Vereine nach § 5 Absatz 1 Nummer 10 KStG von der Körper-
schaftsteuer befreit sein müssen, um die ermäßigte Steuermesszahl zu erhalten, wird die 
Formulierung redaktionell angepasst. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 15 Absatz 4 Satz 2 und 3 – aufgehoben – 


Die Regelungen des § 15 Absatz 4 Satz 2 und 3 GrStG werden allgemein gültig für die 
Absätze 2 bis 5 im neuen Absatz 6 geregelt und sind daher in Absatz 4 entbehrlich. 


Zu Buchstabe c 


§ 15 Absatz 6 – neu – 


Der neue § 15 Absatz 6 GrStG regelt für die Ermäßigung der Steuermesszahl allgemein 
gültig, dass diese zunächst für jeden Erhebungszeitraum innerhalb des Hauptveranla-
gungszeitraums gewährt werden, wenn die jeweiligen Voraussetzungen am Hauptveranla-
gungszeitpunkt vorliegen. Treten die Voraussetzungen erst im Laufe des Hauptveranla-
gungszeitraums ein, erfolgt auf Antrag des Steuerpflichtigen eine entsprechende Ermäßi-
gung der Steuermesszahl für die Erhebungszeiträume, zu deren Beginn die Voraussetzun-
gen erfüllt sind. Der Steuermessbetrag wird zu Beginn desjenigen Kalenderjahres neu ver-
anlagt, auf dessen Beginn die Voraussetzungen erstmalig vorliegen (vgl. § 17 Absatz 3 
Satz 2 Nummer 2 GrStG). Entfallen die Voraussetzungen, hat dies der Steuerpflichtige 
nach § 19 Absatz 2 GrStG anzuzeigen. Es erfolgt eine Neuveranlagung des Steuermess-
betrags ohne entsprechende Ermäßigung nach § 17 Absatz 2 Nummer 1 GrStG ab dem 
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Beginn des auf den Wegfall der Voraussetzungen folgenden Kalenderjahres (vgl. § 17 Ab-
satz 3 Satz 2 Nummer 2 GrStG) oder in den Fällen des § 21 GrStG eine Änderung des 
Steuermessbetrags zum Hauptveranlagungszeitpunkt. In Absatz 6 Satz 4 wird klargestellt, 
dass der Antrag auf Ermäßigung der Steuermesszahl nach den Absätzen 2 bis 5 durch eine 
entsprechende Angabe in der Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts nach § 228 
Absatz 1 BewG erfolgen kann. 


Zu Nummer 3 


Zu Buchstabe a 


§ 19 Absatz 1 Satz 1 


§ 19 GrStG enthält eine umfassende Anzeigepflicht auch für Fälle, in denen eine Änderung 
der Nutzung oder der Eigentumsverhältnisse keine Auswirkung auf eine bestehende Steu-
erfreiheit hat. Mit der Änderung wird die Anzeigepflicht dergestalt eingeschränkt, dass Än-
derungen (nur) anzeigepflichtig sind, wenn diese zu einer Änderung oder einem Wegfall 
der Steuerbefreiung führen kann. 


Zu Buchstabe b 


§ 19 Absatz 3 – neu – 


Mit der Änderung wird eine zu § 228 Absatz 5 BewG analoge Regelung in das Grundsteu-
ergesetz aufgenommen, wonach es sich bei Anzeigen nach § 19 Absatz 1 und 2 GrStG um 
Steuererklärungen im Sinne der Abgabenordnung handelt. 


Zu Nummer 4 


§ 33 Absatz 1 Satz 3 


§ 33 Absatz 1 Satz 3 verweist auf § 236 Absatz 3 Satz 1 und 2 BewG für die Grundsätze 
zur Ermittlung des tatsächlichen Reinertrags eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft. 
Diese Grundsätze ergeben sich jedoch aus § 236 Absatz 2 Satz 1 und 2 BewG. Mit der 
Änderung wird der Verweis korrigiert. 


Zu Artikel 15 (Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a 


§ 6 Absatz 3 Satz 4 


Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur. Mit der Ergänzung wird klargestellt, dass 
es um den Übergang „des Grundstücks“ von einer Gesamthand, die nicht nach § 1a KStG 
optiert hat, auf eine Gesamthand, die nach § 1a KStG optiert hat, geht. In der bisherigen 
Formulierung sind die Wörter „das Grundstück“ nicht enthalten. Der Satz ist bisher gram-
matikalisch ungenau und nur unter Bezugnahme auf § 6 Absatz 1 GrEStG verständlich. 


Zu Buchstabe b 


§ 6 Absatz 3 Satz 5 – neu – 


§ 6 Absatz 3 GrEStG enthält – anders als § 5 Absatz 3 Satz 3 GrEStG – keine Regelung 
über eine nachträgliche Ausübung der Option nach § 1a KStG durch die erwerbende Ge-
samthand. Somit liegt in einer nachträglichen Optionsausübung nach derzeitiger Rechts-
lage keine Verletzung der Nachbehaltensfrist. Dieser Fall ist allerdings nicht anders zu 
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behandeln als eine Übertragung auf eine Gesamthand, die bereits optiert hat. Die Ergän-
zung in § 6 Absatz 3 Satz 5 – neu – GrEStG ist daher notwendig. 


Zu Nummer 2 


§ 19 Absatz 7 – neu – 


Mit dem Gesetz zur Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes vom 12. Mai 2021 (BGBl. I 
S. 986) wurde die Nachbehaltensfrist in den §§ 5 und 6 GrEStG von fünf auf zehn Jahre 
verlängert.  


Die Verletzung der Nachbehaltensfrist der §§ 5 und 6 GrEStG ist nach § 19 Absatz 2 Num-
mer 4 GrEStG dem Finanzamt anzuzeigen. Auf Grund der Verlängerung der Nachbehal-
tensfrist auf zehn Jahre ist eine Verlängerung der Festsetzungsfrist erforderlich.  


Die Festsetzungsfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem das in § 19 Absatz 4 
Satz 1 GrEStG genannte Finanzamt von der anzeigepflichtigen Änderung im Gesellschaf-
terbestand einer Gesamthand Kenntnis erlangt. Sie beginnt spätestens zehn Jahre nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die anzeigepflichtige Änderung eingetreten ist. Hier-
durch soll in Anlehnung an die in § 170 Absatz 6 und 7 AO enthaltenen Anlaufhemmungen 
in den Fällen, in denen eine Anzeige nach § 19 Absatz 2 Nummer 4 GrEStG nicht erfolgt, 
sowohl der Steuergerechtigkeit, als auch der Rechtssicherheit Rechnung getragen werden. 


Zu Artikel 16 (Weitere Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 5 Absatz 3 Satz 1 


Mit dem Gesetz zur Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes vom 12. Mai 2021 (BGBl. I 
S. 986) wurden die Fristen im Grunderwerbsteuergesetz generell von fünf auf zehn Jahre 
verlängert. Auf Grund eines fehlerhaften Änderungsbefehls ist die Verlängerung in § 5 Ab-
satz 3 Satz 1 GrEStG nicht umgesetzt worden. Der Fehler wird mit der Änderung berichtigt.  


Zu Nummer 2 


§ 23 Absatz 18 und 24 


Die Änderungen in § 23 Absatz 18 und 24 GrEStG sind Folgeänderungen. § 23 Absatz 18 
und 24 GrEStG regelt das Inkrafttreten der mit dem Gesetz zur Änderung des Grunder-
werbsteuergesetzes vom 12. Mai 2021 (BGBl. I S. 986) enthaltenen Änderungen zum 1. 
Juli 2021. Der Verweis in § 23 Absatz 18 und 24 GrEStG auf § 5 Absatz 3 GrEStG wird 
geändert in § 5 Absatz 3 Satz 1 GrEStG. 


Zu Artikel 17 (Änderung des Steueroasen-Abwehrgesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 10 


§ 10 wird neu gefasst und neu gegliedert, um die Übersichtlichkeit der Norm zu erhöhen 
und die Anwendbarkeit in der Praxis zu erleichtern. Der neue Absatz 1 enthält nun die Re-
gelungen zur Begründung einer beschränkten Steuerpflicht. Der neue Absatz 2 enthält die 
Verweise auf die im Falle des Bestehens einer beschränkten Steuerpflicht entsprechend 
anzuwendenden Vorschriften. 


§ 10 Absatz 1 Satz 1 
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Durch § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 StAbwG wird eine beschränkte Steuerpflicht bei 
Vermietung und Verpachtung oder der Veräußerung eines in ein inländisches öffentliches 
Buch oder Register eingetragenen Rechts neu eingeführt, soweit der Gläubiger der Vergü-
tung in einem nichtkooperativen Steuerhoheitsgebiet im Sinne des § 2 StAbwG ansässig 
ist. In § 10 Satz 1 Nummer 1 bis 4 StAbwG werden Klarstellungen vorgenommen. 


§ 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 


§ 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Satz 2 – neu – StAbwG stellt nunmehr sicher, dass global-
verwahrte Inhaberschuldverschreibungen und ähnliche Schuldtitel dann nicht Gegenstand 
des Steuerabzugs auf Grund des § 10 StAbwG sind, wenn diese an einer anerkannten 
Börse im Sinne des § 138 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b Satz 2 der Abgabenord-
nung handelbar sind. 


Schon nach der bisher geltenden Fassung des neuen Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 ist ein 
Steuerabzug in diesen Fällen in der Regel nicht vorzunehmen, da es dem Vergütungs-
schuldner – dem Emittenten der Inhaberschuldverschreibung – regelmäßig unmöglich ist, 
festzustellen, ob der Empfänger der Vergütung in einem nichtkooperativen Steuerhoheits-
gebiet ansässig ist. Bei globalverwahrten Inhaberschuldverschreibungen hat der Emittent 
der Schuldverschreibung keine Kenntnis darüber, an wen die Leistung aus der Inhaber-
schuldverschreibung erfolgt. 


Denn die Emittenten begeben die Inhaberschuldverschreibung regelmäßig als Globalur-
kunde, die bei einer zentralen Verwahrstelle – etwa Clearstream – hinterlegt wird. Der Emit-
tent kennt dabei nur die ursprünglichen Erwerber der Inhaberschuldverschreibung, die be-
reits im Moment der Zuteilung die Inhaberschuldverschreibung weiter veräußern können. 
Der Emittent kann somit schon bei Valutierung der Inhaberschuldverschreibung nicht mehr 
feststellen, wer Inhaber der Anleihe ist. Auch weitere Veräußerungsvorgänge der Inhaber-
schuldverschreibung werden dem Emittenten nicht bekannt. Auch die Verwahrstelle, die 
das Clearing vornimmt, erlangt nur Kenntnis davon, bei welchem Teilnehmer am Clearing-
Systems die Inhaberschuldverschreibungen gehalten werden, nicht aber wer Eigentümer 
der Inhaberschuldverschreibung ist. Teilnehmer an dem Clearing-System sind die depot-
führenden Stellen. 


Zahlungen aus dem in der Inhaberschuldverschreibung verbrieften Schuldversprechen 
werden von der Hauptzahlstelle bei dem Emittenten abgerufen und dem Clearing-System 
zur Verfügung gestellt. Das Clearing-System stellt die Mittel den teilnehmenden depotfüh-
renden Stellen zur Verfügung, erlangt dabei aber keine Kenntnis von den jeweiligen Inha-
bern der Schuldverschreibungen. Die depotführenden Stellen schütten die Beträge an di-
rekte Kunden – sofern diese Inhaber der Schuldverschreibungen sind – aus oder geben 
diese in eine weitere Verwahrkette, bei der jede Ebene nur Informationen über die unmit-
telbar angrenzende Ebene und ebenfalls nicht über die Person erhält, die Inhaber der 
Schuldverschreibung ist. 


Für den Emittenten besteht auf Grund dieser Unkenntnis regelmäßig kein Grund, Zweifel 
über das Bestehen der Voraussetzungen einer Steuerabzugsverpflichtung zu haben, die 
Voraussetzung für eine Abführung der Steuer nach § 10 StAbwG sind, wenn keine positive 
Kenntnis von den tatsächlichen Umständen, die eine Steuerabzugsverpflichtung begrün-
den, vorliegen. Bei Vorliegen von Zweifeln wäre der Emittent zum Steuerabzug nach § 10 
StAbwG in Verbindung mit § 50a EStG verpflichtet. 


Gleichzeitig würde die Annahme einer Steuerabzugsverpflichtung aus § 10 StAbwG in allen 
Fällen, in denen der Emittent den Empfänger der Zahlung aus dem in der Schuldverschrei-
bung verbrieften Schuldversprechen nicht kennt, zu einer paradoxen Situation führen. Der 
Emittent müsste sogar bei unbeschränkt steuerpflichtigen Empfängern der Leistung – in 
Unkenntnis der tatsächlichen Umstände – die Steuer nach § 10 StAbwG einbehalten. Zu-
gleich müsste in der Regel die depotführende Stelle auf Grund der Verpflichtung aus § 20 
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Absatz 1 Nummer 7, in Verbindung mit § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe a und 
§ 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa EStG die Kapitalertrag-
steuer einbehalten. Dieser doppelte Steuerabzug auf zwei Ebenen der Zahlungskette auf 
Grund der Unkenntnis vom Empfänger der Zahlung beim Emittenten war durch die Einfüh-
rung des § 10 StAbwG nicht beabsichtigt. 


Um sicherzustellen, dass im Fall der Inhaberschuldverschreibungen, die durch eine Globa-
lurkunde verbrieft und im Rahmen der Girosammelverwahrung bei einem Zentralverwahrer 
verwahrt werden und vergleichbaren Schuldtiteln keine Abzugsverpflichtung besteht, wurde 
die Regelung ausdrücklich in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Satz 2 – neu – aufgenommen. Die 
Vergleichbarkeit bezieht sich dabei sowohl auf die Vergleichbarkeit des Schuldtitels selbst 
als auch auf die Vergleichbarkeit der Verwahrung. Insbesondere sind auch elektronische 
Inhaberschuldverschreibungen in Sammeleintragung im Sinne des § 8 Absatz 1 Nummer 1 
eWpG erfasst. Durch die Beschränkung auf an anerkannten Börsen im Sinne des § 138 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b Satz 2 der Abgabenordnung handelbare Inhaber-
schuldverschreibungen wird sichergestellt, dass nur tatsächlich im Sinne der vorgenannten 
Erläuterungen fungible Schuldtitel von der Regelung umfasst werden. 


Daneben wird mit dem neu eingefügten Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Satz 2 implizit klarge-
stellt, dass § 10 auf Staatsanleihen keine Anwendung findet. 


§ 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 


§ 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 StAbwG stellt klar, dass von der Norm „Versicherungs- und 
Rückversicherungsprämien“ erfasst sind. Die bisherige Gesetzesformulierung „der Versi-
cherungs- oder Rückversicherungsleistung“ bezieht sich nach einer dem Gesetzeszweck 
folgenden Auslegung schon nur auf Versicherungs- oder Rückversicherungsprämien, da 
nur in diesen Fällen die Gefahr besteht, dass Steuersubstrat aus Deutschland in nichtko-
operative Steuerhoheitsgebiete verlagert wird. Denn nur die von den Versicherungsneh-
mern zu zahlenden Prämien führen zu einem potentiellen Gewinn bei den Versicherungs-
unternehmen, nicht aber die Zahlungen einer Versicherung im Schadensfall. Zahlungen im 
Schadensfall gleichen beim Empfänger dieser Zahlung einen entstandenen Schaden aus 
und führen in aller Regel nicht zu einer Verlagerung von Steuersubstrat, was durch das 
Steueroasen-Abwehrgesetz unattraktiv gemacht werden soll. Die Gefahr einer Verlagerung 
besteht demnach nur bei Versicherungs- und Rückversicherungsprämien. 


Die bisherige offene und streitanfällige Formulierung in der alten Fassung des Satzes 1 
Nummer 2 „Versicherungs- oder Rückversicherungsleistung“ wird klargestellt und damit 
Rechtssicherheit geschaffen. 


§ 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 


§ 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Satz 2 StAbwG stellt klar, dass Nutzungsüberlassungen 
keine Dienstleistungen im Sinne dieser Norm sind. Nutzungsüberlassungen sind dabei die 
Vermietung und Verpachtung im privaten und gewerblichen Bereich. Hierunter fallen insbe-
sondere die Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, Gebäuden, Gebäudeteilen 
(wie einzelne Räume), aber auch Gegenstände, die nicht den Vorschriften des bürgerlichen 
Rechts über Grundstücke unterliegen.  


Der Begriff der Dienstleistung ist weder im Steueroasen-Abwehrgesetz, noch im übrigen 
Ertragsteuerrecht gesetzlich definiert und im jeweiligen Kontext der Einzelnorm auszule-
gen. Der Dienstleistungsbegriff ist entwicklungsoffen und daher gesetzlich schwerlich ab-
schließend zu fassen. Ein wesentliches Element einer Dienstleistung ist aber, dass sie 
keine Warenproduktion darstellt. Ein typisches Merkmal von Dienstleistungen ist dabei die 
Gleichzeitigkeit von Produktion und Verbrauch. Weiter stellt eine Tätigkeit des Leistungser-
bringers regelmäßig den wesentlichen Inhalt der Erbringung einer Dienstleistung dar. Bei 
einem reinen Überlassungsvorgang – wie den gegenständlichen Nutzungsüberlassungen 
– fehlt es regelmäßig an dem Element der Erbringung einer Tätigkeit des 
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Leistungserbringers, vielmehr steht das bloße Zurverfügungstellen im Vordergrund. Mithin 
handelt es sich bei Nutzungsüberlassungen nicht um die Erbringung einer Dienstleistung. 
In Fällen, in denen die Nutzungsüberlassung in einem einheitlichen gemischten Vertrag 
zusammen mit Dienstleistungen erfolgt, unterliegt grundsätzlich der gesamte Vorgang dem 
Steuerabzug. Bei der Bestimmung der Höhe des Steuerabzugs sind die Vergütungsanteile 
den einzelnen Bestandteilen zuzuordnen. Wenn die Vergütung bei einem gemischten Ver-
trag nicht zugeordnet werden kann oder die vorgenommene Zuordnung unangemessen ist, 
ist die Vergütung anhand eines angemessenen Maßstabs aufzuteilen. Die Vergütung un-
terliegt der beschränkten Steuerpflicht nach § 10 StAbwG nur in dem Umfang, in dem sie 
für die Erbringung einer Dienstleistung gezahlt wird. 


Der Ausschluss der Nutzungsüberlassung aus dem Dienstleistungsbegriff wird ins Gesetz 
aufgenommen und damit Rechtsklarheit geschaffen. 


§ 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 


Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 verweist nunmehr auf den Dienstleistungsbegriff des Absates 1 
Satz 1 Nummer 3 und nimmt damit auch den klarstellend aufgenommenen Ausschluss der 
Nutzungsüberlassungen mit auf. 


§ 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 


Der bisher in § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe f und Nummer 6 EStG geregelte Besteu-
erungsanspruch bei der Vermietung und Verpachtung oder der Veräußerung eines in ein 
inländisches öffentliches Buch oder Register eingetragenen Rechts (beispielsweise Patent-
rechte, Markenrechte, Sortenrechte) wird in § 10 StAbwG überführt und damit auf Fallkons-
tellationen beschränkt, in denen der Vergütungsgläubiger in einem nichtkooperativen Steu-
erhoheitsgebiet im Sinne des § 2 StAbwG ansässig ist. 


Nichtkooperative Steuerhoheitsgebiete im Sinne des § 2 StAbwG halten die international 
anerkannten Standards im Steuerbereich nicht ein und erleichtern damit Steuerhinterzie-
hung, Steuervermeidung und unfairen Steuerwettbewerb. Dadurch werden das deutsche 
Steueraufkommen und die Steuergerechtigkeit gefährdet. Gerade bei hochmobilen Wirt-
schaftsgütern besteht eine besondere Gefahr, dass diese in Steuerhoheitsgebiete im Sinne 
des § 2 StAbwG verlagert werden und durch die Verlagerung ein ungerechtfertigter Steu-
ervorteil erzielt werden soll. Rechte sind auf Grund ihrer Immaterialität und der geringen 
praktischen Voraussetzungen ohne besonderen Aufwand in nichtkooperative Steuerho-
heitsgebiete verlagerbar. Dem Zweck des Steueroasen-Abwehrgesetzes folgend, dass 
Personen und Unternehmen durch gezielt materiell-steuerrechtliche Maßnahmen davon 
abgehalten werden sollen, Geschäftsvorgänge zu natürlichen und juristischen Personen in 
diesen Steuerhoheitsgebieten aufrechtzuerhalten oder aufzunehmen, ist es angezeigt, die 
Registeranknüpfung bei Sitz des Empfängers von Zahlungen aus der Überlassung eines in 
ein inländisches öffentliches Buch oder Register eingetragenen Rechts für die Zukunft auf-
rechtzuerhalten. Dadurch wird die Verlagerung von Rechten, die einen Inlandsbezug in 
Form einer Registereintragung aufweisen, in diese Steuerhoheitsgebiete unattraktiv ge-
macht und ein Anreiz dafür gesetzt, die Rechte in kooperative Steuerhoheitsgebiete (zu-
rück) zu verlagern. Damit wird auch der Druck auf die nichtkooperativen Steuerhoheitsge-
biete erhöht, international anerkannte Standards im Steuerbereich zu befolgen. 


Mit der Aufnahme der Registeranknüpfung bei Rechten in den Katalog des § 10 Absatz 1 
Satz 1 StAbwG werden auch die Bemühungen der Europäischen Union zur Bekämpfung 
von unfairem Steuerwettbewerb und Steuerhinterziehung gestärkt. Im Einklang mit den 
Schlussfolgerungen des Rates der Europäischen Union zur EU-Liste nicht kooperativer 
Länder und Gebiete für Steuerzwecke (sog. „Schwarze Liste“) sowie den seitdem in diesem 
Zusammenhang durch die Gruppe Verhaltenskodex (Unternehmensbesteuerung) verhan-
delten und vom Rat gebilligten Maßnahmen wird die Quellensteuermaßnahme in Form der 
Registerfallbesteuerung gegenüber nichtkooperativen Steuerhoheitsgebieten 
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aufrechterhalten. Damit wird der europäische Binnenmarkt gestärkt und der unfaire Steuer-
wettbewerb bekämpft. 


§ 10 Absatz 1 Satz 2 


Absatz 1 Satz 2 fasst den letzten Halbsatz des vormaligen Satzes 1 auf Grund der Ände-
rungen im Katalog der Einkünfte dieses Satzes neu. Durch die Aufnahme der beschränkten 
Steuerpflicht für die Vermietung und Verpachtung oder die Veräußerung von in ein inländi-
sches öffentliches Buch oder Register eingetragenen Rechten ist die Einschränkung, dass 
Einkünfte nur vorliegen, soweit die diesen Einkünften entsprechenden Aufwendungen oder 
Werbungskosten bei einem anderen, unbeschränkt Steuerpflichtigen ungeachtet des § 8 
Satz 1 StAbwG im Rahmen einer inländischen Veranlagung berücksichtigt werden können, 
auf den Katalog der Einkünfte nach Satz 1 Nummer 1 bis 4 zu beschränken. Bei Einkünften 
im Sinne des Satzes 1 Nummer 5 liegen regelmäßig keine Betriebsausgaben oder Wer-
bungskosten bei einem im Inland unbeschränkt Steuerpflichtigen vor, da die Norm neben 
der Registereintragung keinen weiteren Inlandsbezug voraussetzt. Um die Besteuerung in 
diesen Fällen sicherzustellen, ist Satz 2 nicht auf Satz 1 Nummer 5 anzuwenden. Damit 
wird abgesichert, dass der vormals in § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe f und Nummer 6 
EStG geregelte Besteuerungsanspruch umfänglich gegenüber nichtkooperativen Steuer-
hoheitsgebieten aufrechterhalten wird. 


Weiterhin wird der Satzteil „eines anderen unbeschränkt Steuerpflichtigen ungeachtet des 
§ 8 Satz 1 StAbwG bei dessen Veranlagung zur Einkommen- oder Körperschaftsteuer be-
rücksichtigt ungeachtet der Wahl der Gewinnermittlungsart werden können.“ neu gefasst. 
Inhaltlich ergeben sich durch die sprachliche Überarbeitung keine Änderungen. Die Hinzu-
fügung „ungeachtet der Wahl der Gewinnermittlungsart“ stellt nunmehr klar, dass die An-
wendung der Norm nicht von der vom Unternehmen im konkreten Fall gewählten Gewinner-
mittlungsart abhängig ist. Damit wird insbesondere gesetzlich klargestellt, dass die Wahl 
einer Gewinnermittlung nach § 5a EStG und die damit verbundene pauschale Besteuerung 
nach der Tonnage nicht dazu führt, dass die Voraussetzungen des Satzes 2 nicht erfüllt 
sind. Dies galt schon vorher im Wege der Auslegung und wird nun gesetzlich klargestellt. 


§ 10 Absatz 2 Satz 1 


§ 10 Absatz 2 Satz 1 StAbwG – neu – stellt den vormals in § 10 Satz 3 StAbwG enthaltenen 
Verweis auf § 50a EStG klar und ordnet nunmehr die Anwendung des Absatzes 1, des 
Absatzes 2 Satz 1 und 2, sowie der Absätze 3 bis 5 explizit an. Die nicht von diesem Ver-
weis erfassten Regelungen des § 50a EStG sind nicht anzuwenden. 


Der bisherige Gesetzeswortlaut schloss explizit nur die Anwendung der Absätze 6 und 7 
des § 50a EStG aus. Im Übrigen wurde § 50a EStG für entsprechend anwendbar erklärt. 


Der Globalverweis einer entsprechenden Anwendung des § 50a Absatz 1 bis 5 EStG diente 
dazu, das Steuerabzugsverfahren des § 50a EStG auf den § 10 StAbwG zu übertragen. 
Eine entsprechende Anwendung setzt jedoch voraus, dass die anzuwendende Norm dem 
Sinn und Zweck nach auch auf die gegenständliche Situation des § 10 StAbwG anwendbar 
ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn einzelne Regelungen des § 50a EStG selbst auf 
andere Teilregelungen innerhalb des Regelungskomplexes des § 50a EStG verweisen. In 
diesen Fällen ist zu prüfen, ob nach dem Sinn und Zweck der Norm eine Anwendung im 
Rahmen des § 10 StAbwG in Betracht kommt. 


Hiernach ist § 50a Absatz 2 Satz 3 EStG schon gegenwärtig nicht in Fällen des § 10 
StAbwG anzuwenden. Denn § 50a Absatz 2 Satz 3 EStG bezieht sich nur auf solche Ver-
gütungen, die für Tätigkeiten im Sinne des § 50a Absatz 1 Nummer 1 EStG ausgeübt wer-
den. Dies sind Einkünfte, die durch im Inland ausgeübte künstlerische, sportliche, artisti-
sche, unterhaltende oder ähnliche Darbietungen erzielt werden, einschließlich der Ein-
künfte aus anderen mit diesen Leistungen zusammenhängenden Leistungen, unabhängig 
davon, wem die Einkünfte zufließen (§ 49 Absatz 1 Nummer 2 bis 4 und 9 EStG), es sei 
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denn, es handelt sich um Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, die bereits dem Steuer-
abzug vom Arbeitslohn nach § 38 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG unterliegen. Diese Ein-
künfte sind nicht mit den in § 10 Absatz 1 Satz 1 – neu – StAbwG (§ 10 Satz 1 StAbwG 
a.F.) aufgezählten Einkünften vergleichbar, sodass eine entsprechende Anwendung des 
§ 50a Absatz 2 Satz 3 EStG dem Gesetzeszweck nach ausscheidet. 


Für die übrigen im Wege der Klarstellung nun explizit für anwendbar erklärten Normen ist 
zu beachten, dass diese nur soweit anwendbar sind, wie sich dies aus dem Sinn und Zweck 
des Steueroasen-Abwehrgesetzes ergibt. § 10 Absatz 2 Satz 1 StAbwG ist nicht als 
Rechtsfolgenverweisung zu verstehen, sondern ist nur insoweit anzuwenden, als die Nor-
men unter Berücksichtigung des Sinn und Zwecks des Steueroasen-Abwehrgesetzes und 
unter hinzutreten der im jeweiligen Kontext anzuwendenden weiteren Voraussetzungen der 
Norm auf die verwiesen wird, anwendbar sind. 


Zu § 10 (Quellensteuermaßnahmen) 


Zu Nummer 2 


§ 13 Absatz 1a – neu – 


§ 10 StAbwG in der geänderten Fassung ist erstmals ab dem 1. Januar 2022 anzuwenden. 
Mit der Anwendung zu diesem Datum ist sichergestellt, dass die klarstellenden Änderungen 
des § 10 StAbwG ab dem ersten Tag der Anwendbarkeit dieser Regelung anzuwenden sind 
und Rechtsunsicherheit während des gesamten Anwendungszeitraums vermieden wird. 
Weiter ist sichergestellt, dass Vergütungen für Drittlizenzen bei Geschäftsbeziehungen zu 
Steuerhoheitsgebieten im Sinne des § 2 StAbwG während dem gesamten Anwendungs-
zeitraum des § 10 StAbwG weiterhin steuerpflichtig sind und die Steuerpflicht für bei Regis-
terfällen für Zuflüsse von Vergütungen nach dem 31. Dezember 2022 bestehen bleibt. 


Zu Artikel 18 (Änderung der Abgabenordnung) 


Zu Nummer 1 


§ 30 Absatz 4 Nummer 2d – neu – 


Mit der neuen Nummer 2d des § 30 Absatz 4 AO wird klargestellt, unter welchen Voraus-
setzungen Landesfinanzbehörden (und gemäß § 1 Absatz 2 AO auch Gemeinden) Steuer-
akten an Landes- und Kommunalarchive abgeben dürfen. 


Zu Nummer 2 


§ 31a Absatz 1 Satz 2 – neu – 


§ 31a Absatz 1 AO gestattet die Offenbarung dem Steuergeheimnis (§ 30 AO) unterliegen-
der Daten, soweit dies zur Bekämpfung der illegalen Beschäftigung, der rechtswidrigen Ar-
beitnehmerüberlassung oder des Leistungsmissbrauchs erforderlich ist. Im Zusammen-
hang mit auf Grund der Covid19-Pandemie zu Unrecht erlangten Leistungen aus öffentli-
chen Mitteln ist umstritten, ob die Finanzbehörden nach § 30 AO geschützte Daten nur den 
Bewilligungsstellen als Verwaltungsbehörden zwecks Rückforderung mitteilen dürfen oder 
auch den für die Durchführung eines Straf- oder Bußgeldverfahrens zuständigen Stellen 
zwecks straf- oder bußgeldrechtlicher Verfolgung und Ahndung wegen einer zu Unrecht 
erlangten Leistung aus öffentlichen Mitteln. 


Die für die Bewilligung der Leistung aus öffentlichen Mitteln zuständige Stelle (Bewilligungs-
stelle) darf die ihr von einer Finanzbehörde nach § 31a Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b 
Doppelbuchstabe bb oder Nummer 2 AO mitgeteilten Daten nach § 30 Absatz 11 Satz 1 
AO nur zu dem Zweck speichern, verändern, nutzen oder übermitteln, zu dem sie ihr 
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offenbart wurden. Außerdem gilt für bei der Bewilligungsstelle tätige Amtsträger das verlän-
gerte Steuergeheimnis (§ 30 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe c AO). 


Im neuen Satz 2 des § 31a Absatz 1 AO wird im Interesse der Rechtsklarheit und Rechts-
sicherheit ausdrücklich geregelt, dass die Finanzbehörden in den Fällen von Satz 1 Num-
mer 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb oder Nummer 2 nach § 30 AO geschützte Daten 
auch für die Durchführung eines Strafverfahrens wegen einer zu Unrecht erlangten Leistung 
aus öffentlichen Mitteln offenbaren dürfen. Eine Offenbarung zur Durchführung eines Buß-
geldverfahrens wird mit der Regelung hingegen nicht zugelassen. 


Diese unmittelbare Offenbarung ermöglicht es, dass den für die Durchführung eines Straf-
verfahrens zuständigen Stellen auch solche, für das Strafverfahren relevante Daten offen-
bart werden dürfen, die – aus welchem Grund auch immer – nur bei den Finanzbehörden, 
nicht aber bei den Bewilligungsstellen vorliegen. Daher ist die Neuregelung in Satz 2 ge-
genüber einer bloßen Ermächtigung der Bewilligungsstellen, die ihnen von den Finanzbe-
hörden nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb oder Nummer 2 mitge-
teilten Daten an die für die Durchführung eines Strafverfahrens zuständigen Stellen über-
mitteln zu dürfen, vorzugswürdig. 


Die Offenbarung nach dem neuen Satz 2 erfolgt allerdings nicht von Amts wegen, sondern 
nur nach einem entsprechenden Ersuchen der für das jeweilige Strafverfahren zuständigen 
Stelle. 


Zu Nummer 3 


§ 32i Absatz 5 Satz 2 


Für Klageverfahren nach § 32i Absatz 2 AO ist nach § 32i Absatz 5 Satz 2 AO das Finanz-
gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk die beklagte Finanzbehörde ihren Sitz oder der 
beklagte Auftragsverarbeiter seinen Sitz hat. Das zum Land Niedersachsen gehörende Fi-
nanzamt Wesermünde hat seinen Sitz allerdings im Land Bremen, sodass für solche Kla-
gen bislang das Finanzgericht Bremen zuständig ist.  


Befindet sich der Sitz einer Finanzbehörde außerhalb ihres Bezirks, so richtet sich die ört-
liche Zuständigkeit des Finanzgerichts nach § 38 Absatz 3 FGO abweichend von § 38 Ab-
satz 1 FGO nach der Lage des Bezirks, nicht nach dem Sitz der Finanzbehörde. Diese 
Regelung soll künftig nicht nur Klageverfahren nach der FGO, sondern auch für Klagever-
fahren nach § 32i Absatz 2 AO gelten. Dies liegt im Interesse der Kläger, der Finanzverwal-
tung und der Finanzgerichtsbarkeit. 


Zu Nummer 4 


§ 89a Absatz 7 Satz 9 


Auf Grund eines Redaktionsversehens verweist § 89a Absatz 7 Satz 9 AO bisher auf Ab-
satz 1 Satz 4 und 6. Die Gebührenregelung in Absatz 7 Satz 9 zielt darauf, in Fällen, in 
denen gegebenenfalls mehrere Personen zusammen ein Vorabverständigungsverfahren 
betreiben (müssen), nur eine Gebühr entstehen zu lassen. Entsprechend geht der Verweis 
auf Absatz 1 Satz 6, nach dem ein Empfangsbevollmächtigter bestellt werden kann, ins 
Leere. Richtigerweise muss auf Absatz 1 Satz 7 verwiesen werden, nach dem im Rahmen 
von Steuerabzugsverfahren auch zum Steuerabzug verpflichtete Personen Anträge auf die 
Einleitung eines Vorabverständigungsverfahrens stellen können. 


Zu Nummer 5 


§ 122 Absatz 5 Satz 2 und Satz 4 – neu – 
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Nach § 122 Absatz 5 AO können Steuerverwaltungsakte nach Maßgabe des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes (VwZG) zugestellt werden. Die öffentliche Zustellung erfolgt gemäß 
§ 122 Absatz 5 Satz 2 AO i. V. m. § 10 Absatz 2 VwZG durch Bekanntmachung einer Be-
nachrichtigung an der Stelle, die von der Behörde hierfür allgemein bestimmt ist, oder durch 
Veröffentlichung einer Benachrichtigung im Bundesanzeiger. 


Durch die Änderung des § 122 Absatz 5 AO wird klargestellt, dass die Finanzbehörden 
Steuerverwaltungsakte auch durch Bekanntmachung einer Benachrichtigung auf einer In-
ternetseite der Finanzverwaltung oder in ihrem elektronischen Portal öffentlich zustellen 
können. In diesem Fall kann die Anordnung und der Vermerk über die Dokumentation nach 
§ 10 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 5 VwZG zur Vermeidung eines Medienbruchs 
elektronisch erfolgen. Diese Daten müssen revisionssicher gespeichert werden und den 
handelnden Amtsträger eindeutig bezeichnen; eine qualifizierte elektronische Signatur ist 
dabei aber nicht erforderlich. 


Zu Nummer 6 


Zu Buchstabe a 


§ 139b Absatz 3a – neu – (Speicherung der IBAN für die Auszahlung öffentlicher Leistun-
gen) 


Um einen künftigen Anstieg des CO2-Preises zu kompensieren und die Akzeptanz des 
Marktsystems zu gewährleisten, sieht auch der Koalitionsvertrag der 20. Legislaturperiode 
die Entwicklung eines sozialen Kompensationsmechanismus über die Abschaffung der 
EEG-Umlage hinaus (Klimageld) vor. 


Bislang sind Strukturen für eine unbürokratische und zugleich missbrauchssichere Auskeh-
rung öffentlicher Mittel an alle Bürgerinnen und Bürger bzw. an große Teilgruppen nicht in 
ausreichendem Maße vorhanden. Ein solcher Auszahlungsweg wäre insbesondere bei ver-
schiedenen Gelegenheiten sinnvoll gewesen, etwa bei der Auszahlung der Energiepreispau-
schale oder auch im Kontext der Hochwasserkatastrophe 2021. Die Bundesregierung hat vor 
diesem Hintergrund beschlossen, die Voraussetzungen für eine missbrauchssicheren Aus-
kehrung öffentlicher Mittel über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr) nach § 139b 
AO zu entwickeln, um in Zukunft einen einfachen und unbürokratischen missbrauchssiche-
ren Zahlungsweg zu ermöglichen. Anknüpfungspunkt ist die IdNr-Datenbank, in der alle in 
Deutschland mit erstem Wohnsitz gemeldeten Personen enthalten sind. 


In einem ersten Schritt wird hierfür die bislang nicht in der IdNr-Datenbank enthaltenen 
Kontonummern (IBAN und gegebenenfalls BIC) über die gesetzlichen Änderungen erho-
ben, gespeichert, verarbeitet, übermittelt und genutzt werden dürfen. 


Andere Lösungsmöglichkeiten (wie etwa die Auskehrung z. B. über die Ausgabe von Ver-
rechnungsschecks) würden zu erheblichen bürokratischen Belastungen führen und wären 
ungleich missbrauchsanfälliger. 


Die Speicherung der jeweils zuletzt übermittelten IBAN und gegebenenfalls die BIC einer 
Kontoverbindung zu den Daten zur Identifikationsnummer nach § 139b AO sind Grundvo-
raussetzung für die Auszahlung der in Absatz 4c genannten Ansprüche durch Überwei-
sung. Dies ermöglicht eine unbürokratische und wenig missbrauchsanfällige Leistung.  


Vgl. im Weiteren auch die Einzelbegründungen der nachfolgenden Buchstaben b, c und e. 


Zu Buchstabe b 


§ 139b Absatz 4c – neu – (Speicherung der IBAN für die Auszahlung öffentlicher Leistun-
gen) 
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Der neue Absatz 4c definiert trennscharf und abschließend die Zwecke der Speicherung 
der IBAN und gegebenenfalls der BIC in der IdNr-Datenbank und wird damit dem Grundsatz 
der Zweckbindung gerecht. Zu den hier genannten Leistungen aus öffentlichen Mitteln ge-
hört insbesondere das Klimageld. 


Zu Buchstabe c 


§ 139b Absatz 5 Satz 1 und 2 neu – neu – (Speicherung der IBAN für die Auszahlung öf-
fentlicher Leistungen) 


Der geänderte Satz 1 sowie der neue Satz 2 verfolgen das Ziel, die Verarbeitung der Daten 
(insbesondere der IBAN) nur für die unbare Auszahlung öffentlicher Leistungen zu ermög-
lichen. Eine darüberhinausgehende Verarbeitung ist gesetzlich nicht zulässig. Dies gilt auch 
für eine Beschlagnahme der Daten. Vor diesem Hintergrund ist beispielsweise auch eine 
Nutzung der Daten zur Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen unzulässig. 


Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden die Sätze 3 und 4. 


Zu Buchstabe d 


§ 139b Absatz 7 Satz 3 bis 6– neu – (Anfrageverfahren der Meldebehörden beim BZSt) 


Die Meldebehörde kann bei der Anmeldung einer Person, der nach eigenen Angaben noch 
keine Identifikationsnummer (IdNr) nach § 139b AO zugeteilt wurde (z. B. bei erstmaligem 
Zuzug aus dem Ausland), derzeit nicht prüfen, ob dieser Person aus anderem Anlass doch 
bereits eine Identifikationsnummer vom Bundeszentralamt für Steuern zugeteilt worden ist. 
Es meldet die Daten dieser Person daher dem Bundeszentralamt für Steuern zur erstmali-
gen Vergabe einer IdNr. Im Bundeszentralamt für Steuern erfolgt dann zur Qualitätssiche-
rung eine maschinelle Ähnlichkeitssuche, um zu gewährleisten, dass jeder Person nur eine 
Identifikationsnummer zugeordnet wird.  


Bislang stellt das Bundeszentralamt für Steuern bei Anwendung dieser Ähnlichkeitssuche 
in einer Vielzahl von Fällen fest, dass zu den übermittelten Daten der Person bereits eine 
IdNr gespeichert ist, und teilt dies der zuständigen Meldebehörde mit. Die Meldebehörde 
muss dann prüfen, ob es sich statt des vermeintlichen erstmaligen Zuzugs aus dem Aus-
land um einen Wiederzuzug handelt und der betroffenen Person bereits eine IdNr zugeteilt 
wurde. 


Nach der Neuregelung sollen die Meldebehörden künftig schon vor der ersten Datenliefe-
rung an das Bundeszentralamt für Steuern durch ein Maschinelles Abrufverfahren (MAV) 
prüfen können, ob der fraglichen Person – anders als angegeben – doch bereits früher eine 
IdNr zugeteilt worden ist. Dies optimiert das IdNr-Verfahren, so dass ein und derselben 
Person dann nur einmalig eine IdNr zugeteilt wird. 


Zu Buchstabe e 


§ 139b Absatz 10 bis 13 – neu – (Speicherung der IBAN für die Auszahlung öffentlicher 
Leistungen) 


Absatz 10 – neu – 


Mit dem neu eingefügten Absatz 10 werden sowohl Verwaltungskontakte der Bürgerinnen 
und Bürger auf das Notwendige reduziert als auch Verwaltungsressourcen gespart, indem 
für Kinder unter 18 Jahren, für die Kindergeld festgesetzt und nicht nach § 74 Absatz 1 
Satz 4 oder Absatz 2 EStG an eine abzweigungsberechtigte Stelle oder andere Dritte aus-
gezahlt wird, die IBAN und gegebenenfalls die BIC der verwendeten Kontoverbindungen 
(einschließlich späterer Änderungen) an die IdNr-Datenbank beim Bundeszentralamt für 
Steuern geliefert werden. Die Datenlieferung nach Absatz 10 Satz 1 ist möglich, weil die 
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hierfür mitteilungspflichtige Stelle (Familienkasse) über aktuelle und zutreffende IBAN und 
gegebenenfalls die BIC verfügt und es bei dem Berechtigtenkreis keine Kollisionen geben 
dürfte, die verwaltungsseitig aufzulösen wären. 


Außerdem können volljährige natürliche Personen nach Absatz 10 Satz 2 über bestehende 
Kommunikationskanäle zwischen den Kreditinstituten und dem Bundeszentralamt für Steu-
ern die für Auszahlungen benötigte IBAN und gegebenenfalls die BIC mitteilen. Die Kredit-
institute haben zu diesem Zweck ein geeignetes Verfahren bereitzustellen. 


Wurde dem Bundeszentralamt für Steuern für eine natürliche Person mehrfach eine Kon-
toverbindung mitgeteilt, ist die zuletzt übermittelte Kontoverbindung zu speichern.  


Änderungen bereits mitgeteilter Kontoverbindungen sind dem Bundeszentralamt für Steu-
ern nach Satz 3 unter Angabe der in §139b Absatz 3 Nummer 1 und 8 AO genannten Daten 
umgehend mitzuteilen. Für Familienkassen gilt dies allerdings nur, wenn ihr die Änderung 
der Kontoverbindung vor Vollendung des 18. Lebensjahres des Kindes bekannt geworden 
ist. Den Umstand, dass das 18. Lebensjahr vollendet wird, teilt die Familienkasse dem Bun-
deszentralamt für Steuern nicht mit. Eine Aufhebung der Kindergeldfestsetzung vor Vollen-
dung des 18. Lebensjahres teilt die Familienkasse dem Bundeszentralamt für Steuern mit. 
In diesen Fällen gilt Satz 2. 


Weitergehende Rechte der betroffenen Person nach der Datenschutz-Grundverordnung 
gelten darüber hinaus unmittelbar (vgl. § 2a Absatz 3 AO). 


Den Zeitpunkt der Initialdatenlieferung soll nach Absatz 13 das Bundesministerium der Fi-
nanzen bestimmen. 


Absatz 11 – neu – 


Nach Absatz 11 sind die in Absatz 10 genannten Daten dem Bundeszentralamt für Steuern 
elektronisch nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz (§ 87b Absatz 1 AO) über die amt-
lich bestimmte Schnittstelle (§ 87b Absatz 2 AO) zu übermitteln. Daher gelten hierbei auch 
die datenschutzrechtlichen Anforderungen des § 87a Absatz 6 und des § 93c AO. 


Absatz 12 – neu – 


Nach Absatz 12 übermittelt das Bundeszentralamt für Steuern den für die Auszahlung der 
in Absatz 4c genannten Ansprüche zuständigen Stellen die erforderlichen Daten durch au-
tomationsgestützten Abgleich oder stellt sie zum Abruf durch Datenfernübertragung bereit 
und ermöglicht so die Auskehrung von Zahlungen in einem bürokratiearmen Verfahren. 


Absatz 13 – neu – 


Absatz 13 enthält Anwendungsbestimmungen für Datenübermittlungen nach Absatz 10.  


Nach Satz 1 hat die nach Absatz 10 Satz 1 und 2 mitteilungspflichtigen Stelle (Familien-
kasse) die maßgebliche IBAN und gegebenenfalls die BIC erstmals zu einem vom Bundes-
ministerium der Finanzen noch zu bestimmenden und im Bundesgesetzblatt bekanntzuma-
chenden Zeitpunkt an das Bundeszentralamt zu übermitteln (Initialdatenlieferung).  


Wird Kindergeld erstmals nach dem vom Bundesministerium der Finanzen bestimmten Zeit-
punkt ausgezahlt, gilt nach Satz 2 die Regelung in Satz 1 entsprechend.  


Datenübermittlungen über das kontoführende Kreditinstitut (Absatz 10 Satz 2) können nach 
Satz 3 ebenfalls erstmals ab dem vom Bundesministerium der Finanzen nach Satz 1 be-
stimmten Zeitpunkt erfolgen. 
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Zu Nummer 7 


§ 150 Absatz 7 Satz 2 


Der Schaffung der Deklarationsfiktion in § 150 Absatz 7 Satz 2 AO im Rahmen des Geset-
zes zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens vom 18. Juli 2016 (BGBl. I S. 1679) 
lag die Annahme zugrunde, dass alle Daten eines Steuerpflichtigen, die von einem Dritten 
nach Maßgabe des § 93c AO elektronisch an die Finanzbehörden übermittelt werden (so-
genannte „eDaten“), auch „kennziffergenau“ mit der Steuererklärung abgeglichen und bei 
unterlassener Deklaration im Rahmen der Steuerfestsetzung von Amts wegen vollständig 
automationsgestützt berücksichtigt werden können (z. B. Daten aus der Lohnsteuerbe-
scheinigung oder der Rentenbezugsmitteilung). Solche Daten werden dem Steuerpflichti-
gen auch im Verfahren Elster vor Erklärungsabgabe zum Abruf bereitgestellt und können 
dann in die elektronische Steuererklärung übertragen werden. Nur derartige Eintragungen 
sollten durch die gesetzliche Deklarationsfiktion entbehrlich werden. 


Mittlerweile werden zunehmend aber auch solche Daten von Dritten elektronisch nach Maß-
gabe des § 93c AO an die Finanzverwaltung übermittelt, die im Erklärungsformular nicht 
„verkennziffert“ abgefragt werden. In Betracht kommen zum Beispiel Daten, die zur Vermei-
dung von Steuerausfällen nach §§ 13 bis 15 der Mitteilungsverordnung – MV – an die Fi-
nanzverwaltung übermittelt werden müssen. Ab 2025 gilt die elektronische Mitteilungs-
pflicht nach Maßgabe des § 93c AO für alle nach der MV den Finanzbehörden mitzuteilen-
den Daten. Solche Daten werden nicht „kennziffergenau“ und eigenständig in der Steuer-
erklärung abgefragt, sondern werden bei Ermittlung des Gewinns, der Überschusseinkünfte 
oder anderer Besteuerungsgrundlagen untergeordnet berücksichtigt. Sie können daher we-
der automationsgestützt abgeglichen noch bei unterlassener Deklaration automationsge-
stützt beigestellt werden. Dies hat nicht nur zusätzlichen Verwaltungsaufwand zur Folge, 
sondern kann auch zu Steuerausfällen führen. Außerdem stellt sich die Frage, inwieweit 
eine Steuerverkürzung vorliegt, wenn der Steuerpflichtige die Deklaration solcher Daten 
unterlassen hat. 


Der Anwendungsbereich des § 150 Absatz 7 Satz 2 AO soll daher auf solche elektronisch 
den Finanzbehörden von Dritten übermittelten Daten beschränkt werden, die im amtlichen 
Steuererklärungsformular ausdrücklich als „e-Daten“ im Sinne des § 150 Absatz 7 Satz 2 
AO gekennzeichnet sind oder bei nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Daten-
fernübertragung übermittelten Steuererklärungen (elektronische Steuererklärungen) für 
den Belegabruf (Vorausausgefüllte Steuererklärung) bereitgestellt werden. Die amtlichen 
Einkommensteuererklärungsformulare enthalten seit dem Veranlagungszeitraum 2019 der-
artige Kennzeichnungen (vgl. das Infoblatt eDaten unter https://www.formulare-
bfinv.de/ffw/resources/A317BE2A4CE23EDC85DE/form/Infoblatt _E_Daten.pdf). Die deut-
lich erkennbare Kennzeichnung vermittelt den Steuerpflichtigen Rechtssicherheit und dient 
zugleich der Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens. Zeilen oder Bereiche der Erklä-
rung, die als eDaten gekennzeichnet sind, sind nur auszufüllen, wenn dem Steuerpflichtigen 
bekannt ist, dass diese Daten bislang nicht an die Finanzverwaltung übermittelt wurden, 
oder wenn der Steuerpflichtige die an die Finanzverwaltung übermittelten Daten für unzu-
treffend hält. Zeilen oder Bereiche der Erklärung, die nicht als eDaten gekennzeichnet sind, 
sind hingegen wie bisher auszufüllen, soweit diese Angaben jeweils von Bedeutung sind. 
Da bei der elektronischen Steuererklärung durch den angebotenen Belegabruf (Vorausge-
füllte Steuererklärung) keine Kennzeichnung von eDaten erfolgt, kann der Steuerpflichtige 
durch den Umfang der zum Datenabruf bereitgestellten eDaten erkennen, welche Daten-
felder er weiterhin auszufüllen hat. 


Zu Nummer 8 


§ 162 Absatz 4a Satz 1 
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Der Verweis auf die Gesetzesbezeichnung des StAbwG ist im derzeitig geltenden § 162 
Absatz 4a Satz 1 AO nicht korrekt. Die korrekte Gesetzesbezeichnung lautet "Gesetz zur 
Abwehr von Steuervermeidung und unfairem Steuerwettbewerb". Die Änderung korrigiert 
die unrichtige Bezeichnung. 


Zu Nummer 9 


Zu Buchstabe a 


§ 188 Absatz 1 Satz 1 


Die Ergänzung in Satz 1 ermöglicht im Sinne des Onlinezugangsgesetzes eine elektroni-
sche Bekanntgabe des Zerlegungsbescheides nach Maßgabe des § 122a AO. Die Neure-
gelung soll ab dem Tag nach Verkündung des Gesetzes gelten. 


Zu Buchstabe b 


§ 188 Absatz 1 Satz 2 – neu – 


Im Gleichklang zu § 184 Absatz 3 Satz 2 AO wird gesetzlich geregelt, dass nicht nur die 
Inhalte des Steuermessbescheids, sondern auch die Bescheide über die Zerlegung des 
Steuermessbetrags den Gemeinden ausschließlich elektronisch zum Datenabruf bereitge-
stellt werden. Der neugefasste Artikel 97 § 35 EGAO enthält hierzu besondere Anwen-
dungsregelungen. 


Zu Nummer 10 


§ 191 Absatz 1 Satz 3 


Das „Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen“ (OZG) ver-
pflichtet Bund und Länder, ihre Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 auch elektronisch 
über Verwaltungsportale anzubieten. Im Hinblick auf die angestrebte weitere Digitalisierung 
der Verwaltungsverfahren sollen darüber hinaus die erforderlichen rechtlichen Vorausset-
zungen für die Änderung des schriftlichen Verwaltungsverfahrens auf ein elektronisches 
Verwaltungsverfahren vorgenommen werden. 


Zu Nummer 11 


§ 224 Absatz 2 Nummer 3 


Mit SEPA, dem einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum, wurden auch in Deutschland 
neue, europaweit einheitliche Verfahren für den bargeldlosen Zahlungsverkehr (Überwei-
sungen, Lastschriften, Kartenzahlungen) eingeführt. Sie sind seit 2014 für Euro-Zahlungen 
in den EU-Staaten, Island, Liechtenstein, Norwegen sowie Monaco, der Schweiz, San Ma-
rino, Andorra, dem Staat Vatikanstadt und dem Vereinigten Königreich nutzbar. 


§ 224 Absatz 2 Nummer 3 AO wurde bereits bisher auf SEPA-Lastschriftmandate ange-
wandt. Mit der Änderung der Vorschrift wird der Einführung von SEPA im Interesse der 
Rechtsklarheit durch Ersetzung des Wortes „Einzugsermächtigung“ durch das Wort „SEPA-
Lastschriftmandat“ Rechnung getragen. 


Zu Nummer 12 


Zu Buchstabe a 


§ 229 Absatz 1 Satz 3 – neu – 
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Die Zahlungsverjährungsfrist beginnt nach § 229 Absatz 1 Satz 1 AO mit Ablauf des Kalen-
derjahrs, in dem der Anspruch erstmals fällig geworden ist. Nach § 229 Absatz 1 Satz 2 AO 
in der bislang geltenden Fassung beginnt sie jedoch nicht vor Ablauf des Kalenderjahrs, in 
dem die Festsetzung eines Anspruchs aus dem Steuerschuldverhältnis, ihre Aufhebung, 
Änderung oder Berichtigung nach § 129 AO wirksam geworden ist, aus der sich der An-
spruch ergibt; eine Steueranmeldung steht einer Steuerfestsetzung gleich. 


Bislang wird weitgehend die Auffassung vertreten, dass § 229 Absatz 1 Satz 2 AO unge-
achtet seines Wortlautes nur für so genannte Fälligkeitssteuern gilt. Das sind solche Steu-
ern, bei denen der Anspruch nach dem Gesetz schon fällig wird, bevor die Steuer angemel-
det oder festgesetzt worden ist, die Steueranmeldung oder Steuerfestsetzung aber erst die 
Voraussetzung für die Durchsetzung des Zahlungsanspruchs (vgl. § 218 Absatz 1 AO) 
schafft. Mit dem neuen Satz 3 wird nunmehr in Abgrenzung zum im Übrigen weitgehend 
unveränderten Satz 2 eindeutig bestimmt, dass die Zahlungsverjährungsfrist des gesamten 
Anspruchs aus dem Steuerschuldverhältnis im Fall der Aufhebung, Änderung oder Berich-
tigung der Festsetzung oder Anmeldung des Anspruchs erst mit Ablauf des Kalenderjahrs 
beginnt, in dem die Aufhebung, Änderung oder Berichtigung wirksam geworden ist. Dies 
dient der Sicherung des Steueraufkommens und der Steuergerechtigkeit. 


Zu Buchstabe b 


§ 229 Absatz 2 


Ein Haftungsbescheid kann auch ohne gleichzeitiges Leistungsgebot ergehen. Dies ist zum 
Beispiel der Fall, wenn für den der Haftung zugrundeliegenden Steueranspruch der Ablauf 
der Festsetzungsfrist droht und vom Haftenden aber noch keine Zahlung verlangt werden 
kann, weil die gebotene vorherige Inanspruchnahme des Steuerschuldners bislang nicht 
erfolglos abgeschlossen ist. In solchen Fällen wird der festgesetzte Haftungsanspruch man-
gels Zahlungsaufforderung noch nicht fällig. Die Zahlungsverjährungsfrist beginnt in diesen 
Fällen derzeit mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Haftungsbescheid wirksam gewor-
den ist (§ 229 Absatz 2 AO). 


Zur Sicherung des Steueraufkommens und zur Wahrung der Steuergerechtigkeit soll in Ab-
satz 2 bestimmt werden, dass die Verjährung in den vorgenannten Fällen künftig erst mit 
Ablauf des Kalenderjahrs beginnt, in dem die Zahlungsaufforderung nachgeholt worden ist, 
spätestens aber fünf Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem der Haftungsbescheid 
durch Bekanntgabe (§§ 122 und 122a AO) wirksam geworden ist. Die Neuregelung erspart 
es den Finanzbehörden außerdem, die Zahlungsverjährungsfrist gegenüber dem Haftungs-
schuldner mit einer Maßnahme nach § 231 AO zu unterbrechen, um das Erlöschen des 
Haftungsanspruchs zu vermeiden. 


Zu Nummer 13 


Zu Buchstabe a 


§ 230 Absatz 1 


§ 230 AO regelt, wann die Zahlungsverjährungsfrist gehemmt ist. Bislang ist dies nur der 
Fall, solange der Anspruch aus dem Steuerschuldverhältnis wegen höherer Gewalt inner-
halb der letzten sechs Monate der Verjährungsfrist nicht verfolgt werden kann. Diese Re-
gelung soll künftig ohne inhaltliche Änderung Absatz 1 sein. 


Zu Buchstabe b 


§ 230 Absatz 2 – neu – 


In einem neuen Absatz 2 soll bestimmt werden, dass die Zahlungsverjährung auch ge-
hemmt ist, solange die Festsetzungsfrist des Anspruchs aus dem Steuerschuldverhältnis 
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noch nicht abgelaufen ist. Damit wird verhindert, dass ein anhängiges Steuerfestsetzungs- 
oder Rechtsbehelfsverfahren durch zwischenzeitliches Erlöschen des Anspruchs mit Eintritt 
der Zahlungsverjährung ohne Sachentscheidung beendet wird. Betroffen sind aber auch 
solche Fälle, in denen mangels betragsmäßiger Auswirkung auf die Höhe der festzusetzen-
den Steuer nur die – verfahrensrechtlich eigenständige und nur der Zahlungsverjährung 
unterliegende – Anrechnung von Steuerabzugsbeträgen zu ändern ist. Die Ablaufhemmung 
der Festsetzungsfrist nach § 171 Absatz 14 AO ist dabei nicht anzuwenden, da sie ihrer-
seits den Ablauf der Festsetzungsfrist an den Ablauf der Zahlungsverjährungsfrist anknüpft. 


Zu Nummer 14 


§ 249 Absatz 3 Satz 2 – neu – 


Seit dem 1. Januar 2022 dürfen Vollstreckungsbehörden zur Durchführung von Vollstre-
ckungsmaßnahmen Auskunfts- und Unterstützungsersuchen nach § 757a ZPO bei der Po-
lizei stellen, ob von dem Schuldner eine Gefahr für Leib oder Leben des Vollstreckungsbe-
amten ausgeht, bei dem vollstreckt werden soll (§ 249 Absatz 3 AO, eingefügt durch Arti-
kel 4 Absatz 7 Nummer 2 des Gesetzes zur Verbesserung des Schutzes von Gerichtsvoll-
ziehern vor Gewalt sowie zur Änderung weiterer zwangsvollstreckungsrechtlicher Vorschrif-
ten und zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes vom 7. Mai 2021, BGBl. I S. 850). Nach 
§ 757a Absatz 5 ZPO ist ein Schuldner über die Durchführung des Auskunfts- und Unter-
stützungsersuchens unverzüglich nach Erledigung der Vollstreckungsmaßnahme zu unter-
richten. 


Als Pflichtgläubiger treten Finanzbehörden – anders als Gerichtsvollzieher – mit einem 
Schuldner nicht selten regelmäßig in Kontakt, da bestimmte Steuern (z. B. Umsatzsteuer-
Vorauszahlungen) monatlich fällig werden. Nach § 757a Absatz 5 ZPO muss der Schuldner 
aber über die Durchführung einer Auskunfts- und Unterstützungsersuchens der Vollstre-
ckungsbehörde nach § 757a ZPO unterrichtet werden. In diesem Fall ist aber zu befürchten, 
dass der Vollstreckungsschuldner bei weiteren Vollstreckungsaufträgen unkooperativ und 
aggressiv gegenüber dem Vollziehungsbeamten auftritt, weil er über seine Einschätzung 
als „gefährliche Person“ informiert wurde. Insbesondere in Fällen von Vollstreckungsmaß-
nahmen gegen Vollstreckungsschuldner in der sogenannten Reichsbürgerszene könnte 
dies zur Gefährdung von Vollziehungsbeamten führen.  


Daher soll in § 249 Absatz 3 AO bestimmt werden, dass die Unterrichtungspflicht nach 
§ 757a Absatz 5 AO bei der Vollstreckung nach der Abgabenordnung nicht anzuwenden 
ist. In diesem Fall überwiegen die Interessen der Finanzbehörden, die in ihrer Zuständigkeit 
liegenden Aufgaben ordnungsgemäß zu erfüllen, die Interessen der Vollstreckungsschuld-
ner, weshalb auch eine Information der betroffenen Person nach Artikel 14 der Daten-
schutz-Grundverordnung sowie eine Auskunft nach Artikel 15 der Datenschutz-Grundver-
ordnung unterbleiben muss (vgl. § 32b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a und § 32c 
Absatz 1 Nummer 1 AO). 


Zu Nummer 15 


§ 251 Absatz 3 


Das „Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen“ (OZG) ver-
pflichtet Bund und Länder, ihre Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 auch elektronisch 
über Verwaltungsportale anzubieten. Im Hinblick auf die angestrebte weitere Digitalisierung 
der Verwaltungsverfahren sollen darüber hinaus die erforderlichen rechtlichen Vorausset-
zungen für die Änderung des schriftlichen Verwaltungsverfahrens auf ein elektronisches 
Verwaltungsverfahren vorgenommen werden. 


Derzeit ist die Insolvenzforderung durch schriftlichen Verwaltungsakt festzustellen. Im Hin-
blick auf eine zukünftig nicht auszuschließende Umstellung des schriftlichen Verwaltungs-
verfahrens auf ein komplettes elektronisches Verwaltungsverfahren ist die Anpassung 
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erforderlich. Dadurch wird mit dem Tag des Inkrafttretens auch die Feststellung der Insol-
venzforderung durch elektronischen Verwaltungsakt ermöglicht. 


Zu Nummer 16 


§ 371 Absatz 3 Satz 1 


Mit dem Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Ab-
gabenordnung vom 22. Dezember 2014 (BGBl. I S 2415) wurde u.a. § 371 Absatz 3 AO im 
Zusammenhang mit der Verschärfung der Voraussetzungen für eine strafbefreiende Selbst-
anzeige geändert. Die Erlangung der Straffreiheit setzt u. a. voraus, dass der die Selbstan-
zeige Erstattende neben den zu seinen Gunsten hinterzogenen Steuern die Hinterzie-
hungszinsen nach § 235 AO vollständig und fristgerecht entrichtet. Seit vollständiger An-
wendbarkeit des Zollkodex der Union zum 1.Mai 2016 entstehen bei der Hinterziehung von 
Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben Verzugszinsen nach Artikel 114 des Zollkodex der Union. 
Nationales Recht wird insoweit durch das unmittelbar geltende Unionsrecht überlagert. Die 
Entrichtung der Verzugszinsen nach Artikel 114 Zollkodex der Union ist bislang keine Vo-
raussetzung für eine Straffreiheit bei einer Selbstanzeige. Die Entrichtung der Verzugszin-
sen nach Artikel 114 Zollkodex der Union soll ergänzend zu den Hinterziehungszinsen nach 
§ 235 AO Voraussetzung für eine Straffreiheit werden. 


Zu Nummer 17 


§ 398a Absatz 1 Nummer 1 


Mit dem Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Ab-
gabenordnung vom 22. Dezember 2014 (BGBl. I S 2415) wurde u. a. § 398 Absatz 1 Num-
mer 1 AO im Zusammenhang mit der Verschärfung der Voraussetzungen für ein Absehen 
von der Verfolgung in besonderen Fällen geändert. Das Absehen von der Verfolgung setzt 
u. a. voraus, dass der an der Tat Beteiligte neben den aus der Tat zu seinen Gunsten hin-
terzogenen Steuern die Hinterziehungszinsen nach § 235 AO vollständig und fristgerecht 
entrichtet. Seit vollständiger Anwendbarkeit des Zollkodex der Union zum 1. Mai 2016 ent-
stehen bei der Hinterziehung von Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben Verzugszinsen nach Arti-
kel 114 des Zollkodex der Union. Nationales Recht wird insoweit durch das unmittelbar gel-
tende Unionsrecht überlagert. Die Entrichtung der Verzugszinsen nach Artikel 114 Zollko-
dex der Union ist bislang keine Voraussetzung für ein Absehen von der Verfolgung in be-
sonderen Fällen. Die Entrichtung der Verzugszinsen nach Artikel 114 Zollkodex der Union 
soll ergänzend zu den Hinterziehungszinsen nach § 235 AO Voraussetzung für ein Abse-
hen von der Verfolgung in besonderen Fällen werden. 


Zu Artikel 19 (Weitere Änderung der Abgabenordnung) 


Zu Nummer 1 


§ 139b Absatz 7 Satz 2 


Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. § 139b Absatz 6 Satz 4 der AO wurde 
durch Artikel 17 Nummer 20 Buchstabe c des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2541) 
aufgehoben, der bisherige Satz 5 der Vorschrift wurde dadurch zu Satz 4. Die versehentlich 
unterbliebene Anpassung der Verweisung in § 139b Absatz 7 Satz 2 AO ist nachzuholen. 


Zu Nummer 2 


§ 139b Absatz 8 


Im Rahmen des Registermodernisierungsgesetzes (RegMoG) vom 28. März 2021, (BGBl. I 
S. 591) wurden dem § 139b Absatz 3 und 6 AO folgende neu zu speichernden Daten hin-
zugefügt: „Staatsangehörigkeiten“ und „Datum des letzten Verwaltungskontakts (Monat, 
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Jahr)“. Eine Anpassung der Verweisung in § 139b Absatz 8 AO an den um die neuen Num-
mern 11 und 12 ergänzten Absatz 6 der Vorschrift erfolgte dabei jedoch versehentlich nicht. 
Dies wird durch die Änderung nachgeholt. Durch die Änderung wird gewährleistet, dass die 
Meldebehörden dem Bundeszentralamt für Steuern auch Änderungen zur „Staatsangehö-
rigkeit“ und zum „Datum des letzten Verwaltungskontakts (Monat, Jahr)“ melden. Gleich-
zeitig wird durch den neuen Satz 2 klargestellt, dass das Datum „Datum des letzten Ver-
waltungskontakts (Monat, Jahr)“ bei Verwaltungskontakten mit anderen Behörden als den 
Meldebehörden nur von der Registermodernisierungsbehörde an das Bundeszentralamt für 
Steuern übermittelt wird. 


Zu Artikel 20 (Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung) 


Zu Nummer 1 


Artikel 97 § 8 Absatz 6 


Dem Artikel 97 § 8 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung (EGAO) war zweimal 
ein neuer Absatz 5 angefügt worden, zunächst durch Artikel 6 des Grundsteuer-Reformge-
setzes vom 26. November 2019 (BGBl. I S. 1794) – allerdings erst mit Wirkung ab 1. Januar 
2022 – und danach durch Artikel 29 Nummer 1 des Jahressteuergesetzes 2020 vom 
21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) – bereits mit Wirkung ab 29. Dezember 2020. Der 
zuletzt in Kraft getretene Absatz 5 soll zur Vermeidung von Missverständnissen ohne in-
haltliche Änderung zum neuen Absatz 6 werden. 


Zu Nummer 2 


Artikel 97 § 10a Absatz 5 – neu – 


Der neue Absatz 5 bestimmt, dass die Neuregelung in § 150 Absatz 7 Satz 2 AO nur auf 
Steuererklärungen anzuwenden ist, die ab Inkrafttreten dieser Rechtsänderung abgegeben 
werden. 


Zu Nummer 3 


Artikel 97 § 14 Absatz 6 – neu – 


Der neue Absatz 6 bestimmt, dass die Neuregelungen in den §§ 229 und 230 AO für alle 
am Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes noch nicht abgelaufenen 
Verjährungsfristen gelten. Dies ist bei Änderungen der steuerlichen Verjährungsregelungen 
üblich und verfassungsrechtlich unproblematisch. 


Zu Nummer 4 


Artikel 97 § 18b – neu – 


Der neue § 18b bestimmt in Anlehnung an den Grundsatz des § 17 Absatz 1 Satz 1 GVG, 
der nach § 70 FGO auch im finanzgerichtlichen Verfahren anzuwenden ist, dass die Neu-
regelung in § 32i Absatz 5 Satz 2 zweiter Halbsatz AO nur für nach ihrem Inkrafttreten an-
hängig gewordenen Klageverfahren gilt. 


Zu Nummer 5 


Artikel 97 § 35 


Die Änderung der Überschrift ist eine Folge der Ausweitung des Anwendungsbereichs der 
Vorschrift. 







 - 169 -   


Entsprechend der bereits bestehenden Anwendungsregelung zu § 184 Absatz 3 Satz 2 AO 
soll nach dem neugefassten Satz 1 auch die Neuregelung in § 188 Absatz 1 Satz 2 - neu – 
AO (Bekanntgabe der Bescheide über die Zerlegung des Steuermessbetrages an Gemein-
den nur durch Bereitstellung zum Datenabruf) erstmals für Realsteuern des Jahres 2025 
maßgeblich sein.  


Da für Zwecke der Grundsteuer bereits ab dem 1. Juli 2022 Grundsteuermessbeträge fest-
gesetzt werdenund damit zusammenhängende Zerlegungsbescheide für die Grundsteuer 
des Jahres 2025 ergehen können, ist nicht sichergestellt, dass in allen vier Länderverfahren 
ein elektronischer Datenabruf den Gemeinden bereits zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung 
gestellt werden kann. Satz 2 bestimmt daher, dass für Zwecke der Grundsteuer die Pflicht 
zum Datenabruf durch die Gemeinden erst Anwendung findet, wenn die technischen und 
organisatorischen Voraussetzungen für den elektronischen Abruf erfüllt sind, spätestens 
jedoch zum 1. Januar 2025. 


Zu Artikel 21 (Weitere Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung) 


§ 5a – neu – 


Nach Satz 1 des neuen § 5a ist § 139b Absatz 8 AO in der durch Artikel 19 Nummer 2 des 
vorliegenden Änderungsgesetzes geänderten Fassung ab dem Tag anzuwenden, an dem 
das Bundesministerium des Innern und für Heimat nach Artikel 22 Satz 3 des Gesetzes 
vom 28. März 2021 (BGBl. I S. 591) im Bundesgesetzblatt bekanntgibt, dass die techni-
schen Voraussetzungen für die Verarbeitung der Identifikationsnummer nach Artikel 3 des 
Gesetzes vom 28. März 2021 (BGBl. I S. 591) vorliegen. 


Im Rahmen des Registermodernisierungsgesetzes (RegMoG) vom 28. März 2021, (BGBl. I 
S. 591) wurde in § 139b Absatz 3 und 6 AO bestimmt, dass nunmehr auch folgende Daten 
zu speichern sind: „Staatsangehörigkeiten“ und „Datum des letzten Verwaltungskontakts 
(Monat, Jahr)“. Während das Datum „Datum des letzten Verwaltungskontakts (Monat, 
Jahr)“ erstmals nach Inkrafttreten der Vorschriften vorkommen kann, muss das Datum 
„Staatsangehörigkeiten“ für alle zu diesem Zeitpunkt bereits vergebenen Identifikations-
nummern in der IdNr-Datenbank nachgespeichert werden. Durch Satz 2 wird diese Nach-
speicherung im Rahmen einer Einmallieferung des Datums „Staatsangehörigkeiten“ von 
den Meldebehörden an das Bundeszentralamt für Steuern sichergestellt. 


Zu Artikel 22 (Änderung des Gesetzes über die Finanzverwaltung) 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 Satz 6 und 7 – aufgehoben – 


Durch § 5 Absatz 1 Nummer 11 Satz 6 FVG wurde das Bundesministerium der Finanzen 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung Bundesfamilienkassen zur Wahrnehmung der Aufga-
ben einer Familienkasse nach § 72 Absatz 1 EStG für die in § 72 Absatz 3 Nummer 3 EStG 
ausgenommenen Behörden, Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen 
Rechts im Bereich des Bundes einzurichten. Davon wurde auch Gebrauch gemacht und 
durch Rechtsverordnung vom 20. Mai 2010 beim Bundesverwaltungsamt eine Bundesfa-
milienkasse eingerichtet (siehe Artikel 29 des vorliegenden Änderungsgesetzes). Durch die 
Beendigung der Sonderzuständigkeit für die Familienkassen des öffentlichen Dienstes im 
Bereich des Bundes zum 31. Dezember 2022 überträgt die Bundesfamilienkasse beim 
Bundesverwaltungsamt ihre Aufgaben nun ebenfalls an die Bundesagentur für Arbeit, so-
dass die Bundesfamilienkasse beim Bundesverwaltungsamt aufgelöst wird. Die Ermächti-
gung zur Errichtung von Bundesfamilienkassen ist somit nicht mehr erforderlich und wird 
aufgehoben. Rechtsverordnungen zur Errichtung von Bundesfamilienkassen wird damit die 
Rechtsgrundlage entzogen. Die Bearbeitung von Kindergeldangelegenheiten soll zukünftig 
allein durch die Familienkassen der Bundesagentur für Arbeit erfolgen. 
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Zu Artikel 23 (Weitere Änderung des Gesetzes über die Finanzverwaltung) 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 Satz 6 bis 8 und 10 – aufgehoben – 


Die Landesregierungen bzw. die zuständigen obersten Landesbehörden waren ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung Landesfamilienkassenkassen zur Wahrnehmung der Aufgaben 
einer Familienkasse nach § 72 Absatz 1 EStG einzurichten. Die Wahrnehmung dieser Auf-
gaben erfolgt zukünftig allein durch die Familienkassen der Bundesagentur für Arbeit, die 
dem Bundeszentralamt für Steuern zur Durchführung des Familienleistungsausgleichs ihre 
Dienststellen zur Verfügung stellt. Eine Ermächtigung zur Einrichtung von Landesfamilien-
kassen ist somit nicht mehr vorgesehen. 


Durch das Gesetz zur Beendigung der Sonderzuständigkeit der Familienkassen des öffent-
lichen Dienstes im Bereich des Bundes vom 8. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2835) wurde in 
§ 72 Absatz 1 und 7 EStG die Vergabe von Familienkassenschlüsseln eingeführt. Das als 
Familienkassenschlüssel bezeichnete Identifikationsmerkmal dient der Authentifizierung 
und Registrierung der Familienkassen des öffentlichen Dienstes beim Bundeszentralamt 
für Steuern. Dadurch wurde sichergestellt, dass keine unbefugte Stelle Zugriff auf die beim 
Bundeszentralamt für Steuern nach § 139b der Abgabenordnung gespeicherten Daten hat 
und Absetzungen bei der Lohnsteuer-Anmeldung vornimmt. Durch die Regelung in § 5 Ab-
satz 1 Nummer 11 Satz 10 FVG gilt die Vergabe eines Familienkassenschlüssels auch für 
die Bundesagentur für Arbeit. Die Familienkassen der Bundesagentur für Arbeit erhielten 
einen gemeinsamen Familienkassenschlüssel. Ab 1. Januar 2024 erfolgt die Bearbeitung 
von Kindergeldangelegenheiten allein durch die Familienkassen der Bundesagentur für Ar-
beit. Die Vergabe von Familienkassenschlüssel als Identifikationsmerkmal ist somit nicht 
mehr erforderlich. Da der Familienkassenschlüssel in diversen Datenaustauschverfahren 
als Pflichtfeld geführt wird, ist eine technische Weiternutzung als internes Ordnungskrite-
rium zulässig. 


Zu Artikel 24 (Änderung des Gesetzes über Steuerstatistiken) 


Zu Nummer 1 


§ 2b – Überschrift 


Die Überschrift des § 2b wird redaktionell an den geänderten Inhalt des § 2b Absatz 1 
Satz 1 StStatG angepasst. 


Zu Nummer 2 


§ 2b Absatz 1 Satz 1 


Im Rahmen seiner Aufgabe der Gesetzesfolgenabschätzung bei der Unternehmensbesteu-
erung erhält das Bundesministerium der Finanzen bislang von den Finanzverwaltungen der 
Länder Daten der Körperschaft- und Gewerbesteuer. Die ebenfalls notwendigen Daten der 
Umsatzbesteuerung werden nicht übermittelt. Die Ergänzung in § 2b StStatG schließt an 
bisher im Bereich der Finanzverwaltung durchgeführte jährliche Geschäftsstatistiken mit 
Umsatzsteuerdaten aus den maschinellen Verfahren an. Mit der Änderung werden die Un-
ternehmenssteuerdaten durch die im Rahmen des automatisierten Besteuerungsverfah-
rens vorhandenen Angaben zur Umsatzsteuer komplettiert und damit die statistische Da-
tenbasis für die Aufgabenerfüllung durch das Bundesfinanzministerium verbessert. 


Zu Artikel 25 (Änderung des Steuerberatungsgesetzes) 


§ 4 Nummer 12 – aufgehoben – und § 4 Nummer 12a 
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Mit der vorgesehenen Änderung wird der Inhalt des § 4 Nummer 12 StBerG aufgehoben 
und aus rechtsförmlichen Gründen der Regelungsgehalt des § 4 Nummer 12a StBerG in 
einen neuen § 4 Nummer 12 StBerG verschoben. 


Nach § 4 Nummer 12 StBerG in der noch geltenden Fassung sind inländische Kapitalanla-
gegesellschaften sowie Personen, Gesellschaften und andere Gesamthandsgemeinschaf-
ten zu beschränkter Hilfeleistung in Steuersachen befugt, soweit sie in Vertretung der Gläu-
biger von Kapitalerträgen Sammelanträge auf Erstattung von Kapitalertragsteuer nach 
§ 45b des Einkommensteuergesetzes (EStG) in der Fassung vom 1. November 2011 stel-
len. Diese Fassung des § 45b EStG (Erstattung von Kapitalertragsteuer auf Grund von 
Sammelanträgen) wurde zum 29. Juni 2013 außer Kraft gesetzt. Zum 9. Juni 2021 ist die 
Vorschrift des § 45b EStG mit einem neuen Regelungsgehalt neu gefasst worden (Angaben 
zur Bescheinigung und Abführung der Kapitalertragsteuer). Der in § 4 Nummer 12 StBerG 
in seiner noch geltenden Fassung enthaltene Verweis auf § 45b EStG ist aus den darge-
stellten Gründen nicht mehr zutreffend. Zudem sind keine Fälle mehr denkbar, bei denen 
Sammelanträge nach der alten Regelung des § 45b EStG gestellt werden. Es besteht daher 
kein Regelungsbedarf mehr.  


Die Vorschrift des § 4 Nummer 12a StBerG regelt in der noch geltenden Fassung, dass 
ausländische Kreditinstitute, soweit sie in Vertretung der Gläubiger von Kapitalerträgen An-
träge auf Erstattung von Kapitalertragsteuer nach § 50d EStG stellen, zu beschränkter ge-
schäftsmäßiger Hilfeleistung in Steuersachen befugt sind. Mit Einführung des § 50c EStG 
zum 9. Juni 2021 sind Anträge auf Erstattung von Kapitalertragsteuer nicht mehr nach § 50d 
EStG, sondern nach § 50c EStG zu stellen. Es bedarf insoweit einer redaktionellen Korrek-
tur der Zitierung in § 4 Nummer 12a StBerG. Darüber hinaus soll die Regelung zukünftig 
auch für inländische Kreditinstitute Anwendung finden. Für eine Beibehaltung der bisheri-
gen Beschränkung auf ausländische Kreditinstitute wird kein Anlass gesehen. Des Weite-
ren wird eine Befugnis von Kreditinstituten zu beschränkter Hilfeleistung in Steuersachen 
im Zusammenhang mit Erstattungsanträgen nach § 44a Absatz 9 EStG und § 11 Absatz 1 
des Investmentsteuergesetzes (InvStG) aufgenommen, da insoweit vergleichbare Anträge 
zu § 50c EStG vorliegen. 


Für die Neufassung des § 4 Nummer 12 StBerG gilt die bestehende Systematik des § 4 
StBerG hinsichtlich der sachlichen und persönlichen Beschränkung der Befugnis zu ge-
schäftsmäßiger Hilfeleistung in Steuersachen, d. h. die Hilfeleistung in Steuersachen darf 
den in § 4 Nummer 12a StBerG bestimmten Umfang nicht überschreiten. 


Zu Artikel 26 (Weitere Änderung des Steuerberatungsgesetzes) 


§ 4 Nummer 11 Satz 1 Buchstabe b 


Lohnsteuerhilfevereine sind Selbsthilfeeinrichtungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern, die ihren Mitgliedern bei Fragen der Einkommensteuer, die im Zusammenhang 
mit typischen Arbeitnehmereinkünften auftreten, weiterhelfen sowie bei der Erstellung der 
Einkommensteuererklärung unterstützen. 


Zur Förderung des Ausbaus der erneuerbaren Energien sollen Lohnsteuerhilfevereine zu-
künftig auch befugt sein, ihren Mitgliedern Hilfe bei der Einkommensteuer und ihren Zu-
schlagsteuern zu leisten, wenn diese eine Photovoltaikanlage mit einer installierten Leis-
tung von bis zu 30 kW (peak) betreiben. Zu diesem Zweck soll in § 4 Nummer 11 Buchstabe 
b StBerG die Steuerbefreiung nach § 3 Nummer 72 EStG aufgenommen werden. 


Die originäre Befugnis zur Hilfeleistung bei der Einkommensteuer soll in diesem Zusam-
menhang nicht ausgedehnt werden, da für Photovoltaikanlagen, die der Steuerbefreiung 
nach § 3 Nummer 72 EStG unterliegen, kein Gewinn zu ermitteln und in der Einkommen-
steuererklärung anzugeben ist. 
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Die Befugnis der Lohnsteuerhilfevereine für die Einkommensteuer und ihre Zuschlagsteu-
ern bleibt nach dem Wortlaut der Vorschrift auch dann bestehen, wenn im Zusammenhang 
mit dem Betrieb einer nach § 3 Nummer 72 EStG begünstigten Photovoltaikanlage umsatz-
steuerpflichtige Umsätze ausgeführt werden.  


Eine Erweiterung der Beratungsbefugnis auf die Erstellung und Abgabe der Umsatzsteuer-
Voranmeldung oder der Umsatzsteuererklärung für das Kalenderjahr ist damit nicht verbun-
den; dies bleibt weiterhin unzulässig. Durch § 4 Nummer 11 Satz 2 StBerG ist eindeutig 
geregelt, dass die Befugnis der Lohnsteuerhilfevereine ausschließlich auf die Hilfeleistung 
bei der Einkommensteuer und ihre Zuschlagsteuern beschränkt ist. 


Sofern ein Mitglied des Lohnsteuerhilfevereins eine nach § 3 Nummer 72 EStG begünstigte 
Photovoltaikanlage betreibt, ist es für die Befugnis des Lohnsteuerhilfevereins für die Ein-
kommensteuer unschädlich, wenn dieses Mitglied selbst für diese Photovoltaikanlage eine 
Umsatzsteuer-Voranmeldung und / oder eine Umsatzsteuererklärung für das Kalenderjahr 
erstellt oder eine zur unbeschränkten Hilfeleistung in Steuersachen befugte Person oder 
Gesellschaft hierfür beauftragt. Da im Rahmen der Einkommensteuererklärung keine Ein-
künfte im Zusammenhang mit der Photovoltaikanlage zu erklären sind, können insoweit 
keine Wechselwirkungen entstehen. 


Zu Artikel 27 (Änderung des Bundeskindergeldgesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 2 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe d 


Nach derzeitiger Rechtslage wird gemäß § 2 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe d des Bun-
deskindergeldgesetzes (BKGG) ein volljähriges Kind u. a. dann berücksichtigt, wenn es 
eine Freiwilligenaktivität im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2018/1475 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 2. Oktober 2018 absolviert oder einen Internationalen Frei-
willigendienst im Sinne der Richtlinie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend vom 25. Mai 2018 (GMBl S. 545) leistet.  


Die Freiwilligendienste sind im Zuge der Verordnung (EU) Nr. 2018/1475 in das eigenstän-
dige EU-Programm Europäisches Solidaritätskorps übergegangen (u. a. auch „Erasmus+“). 
An den Antragsmodalitäten und -voraussetzungen hatte sich durch das neue Programm 
gegenüber dem Europäischen Freiwilligendienst in „Erasmus+“ keine Änderung ergeben. 


Mit Wirkung zum 1. Januar 2021 wurde die Verordnung (EU) 2018/1475 aufgehoben. Die 
ab dem 1. Januar 2021 geltende Verordnung (EU) 2021/888 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 20. Mai 2021 muss korrekt im Gesetz abgebildet werden. Außerdem 
erfolgt eine sprachliche Anpassung in Bezug auf den in der Verordnung (EU) 2021/888 
verwendeten Begriff „Freiwilligentätigkeit“ (vorher „Freiwilligenaktivität“). Es handelt sich um 
eine rein technische bzw. redaktionelle Änderung entsprechend der Änderung in § 32 Ab-
satz 4 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe d EStG (Artikel 1 Nummer 4 des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes). 


Des Weiteren wird ein volljähriges Kind nach derzeitiger Rechtslage u. a. dann berücksich-
tigt, wenn es einen Internationalen Jugendfreiwilligendienst im Sinne der Richtlinie des Bun-
desministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom 25. Mai 2018 (GMBl 
S. 545) absolviert. Auf Grund einer Aktualisierung der Richtlinie muss die Fundstelle im 
Gesetz entsprechend angepasst werden. 


Zu Nummer 2 


§ 4 Absatz 1 Satz 1 und 2 und Absatz 2 – aufgehoben – 
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Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung entsprechend der Änderung in § 65 EStG 
(s. Artikel 1 Nummer 15). 


Zu Buchstabe a 


Zu Doppelbuchstabe bb 


Zu Artikel 28 (Änderung der Altersvorsorge-Durchführungsverordnung) 


Zu Nummer 1 


§ 10 Absatz 2 Satz 1 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung des § 95 EStG im vorliegenden Än-
derungsgesetz. 


Der Verweis auf § 95 EStG ist auf Grund dessen Neufassung anzupassen. An der bisheri-
gen Regelung, dass der Anbieter einen ihm bekannt gewordenen Tatbestand, beispiels-
weise die Verlegung des Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts des Zulageberechtig-
ten in einen Drittstaat, der zentralen Stelle mitzuteilen hat, ändert sich nichts. 


Zu Nummer 2 


§ 12 Absatz 3 – aufgehoben – 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung des § 95 EStG im vorliegenden Än-
derungsgesetz. 


Die Regelungen des § 95 Absatz 2 und 3 EStG sind weggefallen. Damit kann die bisherige 
Mitteilungspflicht der zentralen Stelle gegenüber dem Anbieter zum Erlass des Rückzah-
lungsbetrags nach Absatz 3 entfallen. 


Zu Nummer 3 


§ 13 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung des § 95 EStG im vorliegenden Än-
derungsgesetz. 


Zum einen ist der Verweis auf § 95 EStG auf Grund dessen Neufassung anzupassen.  


Zum anderen sieht die bisherige Formulierung eine Anzeigepflicht des Zulageberechtigten 
sowohl in der Anspar- als auch in der Auszahlungsphase vor. Nach der Neuregelung in 
§ 95 EStG kann nur noch ab Beginn der Auszahlungsphase ein Sonderfall der Rückzahlung 
vorliegen. Die Formulierung in Absatz 2 ist entsprechend anzupassen. 


Zu Artikel 29 (Aufhebung der BVA-Bundesfamilienkassenverordnung) 


Das Bundesministerium der Finanzen hat durch die Rechtsverordnung vom 20. Mai 2010 
die Bundesfamilienkasse beim Bundesverwaltungsamt zur Wahrnehmung der Aufgaben ei-
ner Familienkasse nach § 72 Absatz 1 EStG eingerichtet. Die Sonderzuständigkeit für die 
Bundesfamilienkasse endet zum 31. Dezember 2022 (vgl. auch die Änderungen in 
Artikel 4 und 22 des vorliegenden Änderungsgesetzes). Somit ist die Verordnung, mit der 
beim Bundesverwaltungsamt eine Bundesfamilienkasse eingerichtet wurde, zukünftig nicht 
mehr erforderlich und wird daher aufgehoben. 
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Zu Artikel 30 (Inkrafttreten) 


Zu Absatz 1 


Artikel 30 Absatz 1 bestimmt, dass das vorliegende Änderungsgesetz grundsätzlich am 
Tag nach der Verkündung in Kraft tritt. 


Zu Absatz 2 


Die Änderungen des Einkommensteuergesetzes in der Fassung des Artikels 1 des Steu-
eränderungsgesetzes 2007 vom 19. Juli 2006 (BGBl. I S. 1652) und in der Fassung des 
Artikels 1 des Jahressteuergesetzes 2007 vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878) in 
Artikel 2 des vorliegenden Änderungsgesetzes treten rückwirkend zum 1. Januar 2007 in 
Kraft. Damit wird dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes vom 8. Dezember 2021 
(Az. 2 BvL 1/13) Rechnung getragen. In dem Beschluss hat das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) entschieden, dass die Tarifbegrenzung bei Gewinneinkünften gemäß § 32c EStG 
sowie § 32b Absatz 2 Satz 2 und 3 EStG in Verbindung mit § 32a Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 5 EStG in der jeweils für das Jahr 2007 geltenden Fassung nicht mit dem allgemeinen 
Gleichheitssatz vereinbar ist. Das BVerfG hat den Gesetzgeber mit seinem Beschluss an-
gewiesen, spätestens bis zum 31. Dezember 2022 rückwirkend für den Veranlagungszeit-
raum 2007 eine Neuregelung zu treffen. 


Zu Absatz 3 


§ 3 Nummer 14a – neu – EStG (Artikel 3) tritt rückwirkend zum 1. Januar 2021 in Kraft. 
Damit wird ein steuerlicher Gleichklang mit der Einführung des Zuschlages an Entgeltpunk-
ten für langjährige Versicherung zum 1. Januar 2021 hergestellt. Die Änderung ist für be-
troffene Bürgerinnen und Bürger begünstigend. 


Zu Absatz 4 


Die Änderung des § 5 Absatz 3 Satz 1 GrEStG (Artikel 16) muss zum 1. Juli 2021 in Kraft 
treten, da zu diesem Zeitpunkt die Änderungen des Gesetzes zur Änderung des Grunder-
werbsteuergesetzes vom 12. Mai 2021 (BGBl. I S. 986) in Kraft getreten sind.  


Das Rückwirkungsverbot, das seinen Grund im Vertrauensschutz hat, steht nicht entgegen, 
da sich kein schützenswertes Vertrauen auf den Bestand des geltenden Rechts bilden 
konnte (vgl. BVerfGE 95, 64 [86f.]; 123, 111 [129]).  


Gemäß Artikel 1 Nummer 2 des Gesetzes zur Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 
vom 12. Mai 2021 (BGBl. I S. 986) wurde die Frist in § 5 Absatz 3 GrEStG entsprechend 
von fünf auf zehn Jahre verlängert. Die Änderung wurde am 17. Mai 2021 im Bundesge-
setzblatt verkündet.  


Bereits mit dem ersten Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 23. September 2019 (Ent-
wurf eines Gesetzes zur Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes, Drucksache 
19/13437, S. 12), sollten aus Gründen der Missbrauchsabwehr die bisherigen Fristen in § 5 
Absatz 3 und § 6 Absatz 3 Satz 2 GrEStG von fünf Jahren auf zehn Jahre verlängert wer-
den. Die Verlängerung der Fristen steht im Zusammenhang mit den in den Ergänzungstat-
beständen abgesenkten Beteiligungsgrenzen und der in § 1 Absatz 2a GrEStG verlänger-
ten Frist.  


Zwischen dem ersten Gesetzesentwurf vom 23. September 2019 und dem Gesetz zur Än-
derung des Grunderwerbsteuergesetzes vom 12. Mai 2021 (BGBl. I S. 986) ist § 5 Absatz 3 
GrEStG um einen Satz 2 ergänzt worden. Hierdurch wurde der ursprüngliche Änderungs-
befehl, der sich auf § 5 Absatz 3 GrEStG ohne Nennung eines Satzes bezieht, fehlerhaft. 
Die Änderung in § 5 Absatz 3 Satz 1 GrEStG wurde auf Grund dessen bisher nicht ausge-
führt.  
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Die Gesetzesbegründung vom 23. September 2019 und der Wortlaut des Gesetzes zur 
Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes vom 12. Mai 2021 verdeutlichen, dass die Frist 
auf zehn Jahre verlängert werden sollte. Es besteht kein Vertrauensschutz, so dass die 
Änderung rückwirkend zum Inkrafttreten der Änderungen auf Grund des Gesetzes zur Än-
derung des Grunderwerbsteuergesetzes vom 12. Mai 2021 zum 1. Juli 2021 erfolgt. 


Zu Absatz 5 


Die Änderung des § 27 Absatz 3 Nummer 3 UmwStG (Artikel 7) tritt rückwirkend zum 1. Ja-
nuar 2022 in Kraft, da ab diesem Zeitpunkt § 6 AStG in der ab 1. Juli 2021 geltenden Fas-
sung erstmals anzuwenden ist. 


Mit der Änderung des § 256 Absatz 3 Satz 1 BewG (Artikel 13) wird ein offensichtliches 
redaktionelles gesetzgeberisches Versehen rückwirkend auf den 1. Januar 2022, den 
Hauptfeststellungzeitpunkt für die Grundsteuerwerte, korrigiert. Bereits aus dem bisherigen 
Sinnzusammenhang ergibt sich, dass sich § 256 Absatz 3 BewG auf den Zinssatz für Woh-
nungseigentum nach § 256 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 BewG bezieht. 


Zu Absatz 6 


Die Änderungen von § 7 Absatz 4 Satz 2 – aufgehoben – und § 10 Absatz 3 Satz 6 EStG 
treten am 1. Januar 2023 in Kraft und gelten damit erstmals für die Einkommensteuerver-
anlagung 2023. 


Die Anhebung des linearen AfA-Satzes für die Abschreibung von Wohngebäuden nach § 7 
Absatz 4 EStG tritt am 1. Januar 2023 in Kraft und ist erstmals für nach dem 30. Juni 2023 
fertiggestellte Gebäude anzuwenden. 


Die Anhebung des Freibetrags nach § 33a Absatz 2 Satz 1 EStG für ein volljähriges, aus-
wärtig untergebrachtes Kind in Berufsausbildung auf 1 200 Euro je Kalenderjahr tritt am 1. 
Januar 2023 in Kraft. 


Die Änderung von § 39 Absatz 4 Nummer 4 Buchstabe b und Absatz 4a Satz 1 EStG tritt 
am 1. Januar 2023 in Kraft und setzen auf die durch Artikel 4 des Jahressteuergesetzes 
2020 (BGBl I S. 3096) verabschiedeten Regelungen zum umfassenden Datenaustausch 
zwischen den Unternehmen der privaten Kranken- und Pflegeversicherung, der Finanzver-
waltung und den Arbeitgebern auf (Inkrafttreten ebenfalls zum 1. Januar 2023). 


Die Aufhebung von § 39b Absatz 4 EStG tritt zum 1. Januar 2023 in Kraft und gilt damit 
erstmals für den Lohnsteuerabzug 2023. 


Die Änderungen der §§ 43 und 44 EStG in Artikel 4 zum Kapitalertragsteuerabzug bei For-
derungen, die über Crowdfunding-Plattformen erworben werden, treten am 1. Januar 2023 
in Kraft, um den zum Kapitalertragsteuereinbehalt verpflichteten Intermediären ausreichend 
Zeit für die technische Umsetzung zu geben. 


Die Änderungen der §§ 43 und 44 EStG in Artikel 4 zu den Anpassungen bei der Erhebung 
der Kapitalertragsteuer durch das Gesetz zur Einführung von elektronischen Wertpapieren 
treten ebenfalls am 1. Januar 2023 in Kraft, um den zum Kapitalertragsteuereinbehalt ver-
pflichteten Intermediären ausreichend Zeit für die technische Umsetzung zu geben. 


Die Änderung der §§ 39 und 69 EStG in Artikel 4 zur Ausweitung des Datenübermittlungs-
verfahrens zu Kindergelddaten treten am 1. Januar 2023 in Kraft. Dadurch kann frühzeitig 
mit der Anpassung und Errichtung der technischen Systeme begonnen werden. Der Zeit-
punkt der erstmaligen Anwendung ergibt sich aus § 52 Absatz 49a EStG. 


Die Änderung § 10a EStG sowie die Folgeänderung in § 90 Absatz 3 EStG und die Ände-
rung des § 95 EStG sowie die Anwendungsregelung in § 52 Absatz 51a - neu – EStG und 
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die Folgeänderung in § 10a Absatz 6 Satz 4 EStG (Artikel 4) und die Folgeänderungen in 
der AltvDV (Artikel 28) treten zum 1. Januar 2023 in Kraft, damit die Verfahrenserleichte-
rungen möglichst frühzeitig ihre Wirkung entfalten können. 


Die Sonderzuständigkeit für die Familienkassen des öffentlichen Dienstes im Bereich des 
Bundes enden zum 31. Dezember 2022. Mit Inkrafttreten am 1. Januar 2023 sind die ent-
sprechenden Regelungen in § 72 EStG in Artikel 4 anzupassen und sind die Ermächtigung 
im FVG zur Errichtung einer Bundesfamilienkasse in Artikel 22 und die BVA-Bundesfamili-
enkassenverordnung aufzuheben (Artikel 29). 


Die Änderung des Umsatzsteuergesetzes in Artikel 9 und der Umsatzsteuer-Durchfüh-
rungsverordnung in Artikel 11 treten am 1. Januar 2023 in Kraft. Nach dem Gesetz zur 
Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG) 
vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122, 3138) sind Bund und Länder verpflichtet, bis spä-
testens zum 31. Dezember 2022 ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Ver-
waltungsportale anzubieten. Mit der Gesetzesänderung in Artikel 9 Nummer 3, 6 und 7 wird 
diese Verpflichtung umgesetzt. 


Zu Absatz 7 


Die Änderungen von § 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a und Absatz 4 Satz 1 Nummer 1a 
sowie Absatz 2 Satz 4 und Absatz 3 Satz 2 EStG treten am 1. Januar 2024 in Kraft und 
setzen auf die durch Artikel 5 des Jahressteuergesetzes 2020 (BGBl. I S. 3096) verabschie-
deten Regelungen zum umfassenden Datenaustausch zwischen den Unternehmen der pri-
vaten Kranken- und Pflegeversicherung, der Finanzverwaltung und den Arbeitgebern auf 
(Inkrafttreten ebenfalls zum 1. Januar 2024). 


Die Verfahrensvereinfachung bei der Meldung von zu wenig einbehaltener Kapitalertrag-
steuer nach § 44 Absatz 1 Satz 10 und 11 EStG tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. 


Die Änderungen des § 90 und des § 91 EStG treten zum 1. Januar 2024 in Kraft, damit die 
Verfahrenserleichterungen zwar möglichst frühzeitig ihre Wirkung entfalten können, aber 
der Finanzverwaltung ausreichend Zeit eingeräumt wird, die technischen Anpassungen im 
Verfahren vorzunehmen. 


Die Sonderzuständigkeit der Familienkassen des öffentlichen Dienstes der Länder und 
Kommunen endet zum 31. Dezember 2023. Dementsprechend ist § 72 EStG in Artikel 5 
aufzuheben und in § 5 Absatz 1 Nummer 11 FVG in Artikel 23 sind Änderungen vorzuneh-
men. 


Die Regelungen zu den besonderen Pflichten für Zahlungsdienstleister in Artikel 10 treten 
am 1. Januar 2024 in Kraft, weil die entsprechende EU-Richtlinie zu diesem Zeitpunkt im 
nationalen Recht umgesetzt sein muss. 


Zu Absatz 8 


Die Einführung der elektronischen Steueranmeldung im Bauabzusteuerverfahren (Ände-
rung des § 48a Absatz 1 EStG in Artikel 6 des vorliegenden Änderungsgesetzes) tritt am 
1. Januar 2025 in Kraft. Der entsprechende zeitliche Vorlauf wird für die Vorbereitung des 
IT-Verfahrens im Vorhaben KONSENS benötigt. Ab dem 1. Januar 2025 haben die Abzugs-
verpflichteten ihre Anmeldung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz zu übermitteln. 


Zu Absatz 9 


Das Bundesministerium des Innern und für Heimat gibt nach Artikel 22 Satz 3 des Gesetzes 
vom 28. März 2021 (BGBl. I S. 591) im Bundesgesetzblatt bekannt, wann die technischen 
Voraussetzungen für die Verarbeitung der Identifikationsnummer nach Artikel 3 des Geset-
zes vom 28. März 2021 (BGBl. I S. 591) vorliegen. Da die Artikel 19 und 21 des 
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vorliegenden Änderungsgesetzes Folgeänderungen dazu enthalten, müssen sie zeitgleich 
in Kraft treten. 


  







 - 178 -   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Dokumentenname Zuleitungsexemplar_2008054.docx 


Ersteller BMF 


Stand 14.09.2022 08:59 


 





		Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2022

		A. Problem und Ziel

		B. Lösung

		C. Alternativen

		D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

		E. Erfüllungsaufwand

		E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

		E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

		E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung



		F. Weitere Kosten



		Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2022

		Artikel 1

		Änderung des Einkommensteuergesetzes

		Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 19. Juni 2022 (BGBl. I S. 911) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. § 3 wird wie folgt geändert:

		2. § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b wird durch folgende Nummern 6b und 6c ersetzt:

		3. In § 20 Absatz 6 Satz 3 wird der Punkt am Ende durch die Wörter „ ; im Fall von zusammenveranlagten Ehegatten erfolgt ein gemeinsamer Verlustausgleich vor der Verlustfeststellung.“ ersetzt.

		4. § 32 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe d wird wie folgt gefasst:

		5. In § 41a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird das Wort „Lohnsteueranmeldungszeitraum“ durch das Wort „Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum“ ersetzt.

		6. § 43 wird wie folgt geändert:

		7. § 44 wird wie folgt geändert:

		8. In § 44a Absatz 4 Satz 3 werden die Wörter„ , dem die Kapitalerträge auszahlenden inländischen Kreditinstitut, Finanzdienstleistungsinstitut oder der die Kapitalerträge auszahlenden inländischen Wertpapierinstitute“ durch die Wörter „oder dem die K...

		9. § 44b wird wie folgt geändert:

		10. In § 45a Absatz 7 Satz 2 werden die Wörter „Kreditinstitut oder ein inländisches Finanzdienstleistungsinstitut“ durch die Wörter „Kredit-, Finanzdienstleistungs- oder Wertpapierinstitut“ ersetzt.

		11. In § 45b Absatz 3 Satz 3 und Absatz 7 Satz 2 werden jeweils die Wörter „Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut“ durch die Wörter „Kredit-, Finanzdienstleistungs- oder Wertpapierinstitut“ ersetzt.

		12. § 49 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

		13. § 51 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

		14. § 52 wird wie folgt geändert:

		15. § 65 wird wie folgt geändert:

		„Kindergeld wird nicht für ein Kind gezahlt, für das eine der folgenden Leistungen zu zahlen ist oder bei entsprechender Antragstellung zu zahlen wäre:







		Artikel 2

		Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes

		Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. In der Inhaltsübersicht in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Juli 2006 (BGBl. I S. 1652) wird die Angabe zu § 32c gestrichen.

		2. In § 2 Absatz 6 Satz 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Juli 2006 (BGBl. I S. 1652) werden die Wörter „den Entlastungsbetrag nach § 32c,“ gestrichen.

		3. § 32b Absatz 2 Satz 2 und 3 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878) wird aufgehoben.

		4. § 32c in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Juli 2006 (BGBl. I S. 1652) und § 32c Absatz 4 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878) werden aufgehoben.

		5. § 52 wird wie folgt geändert:





		Artikel 3

		Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes

		Nach § 3 Nummer 14 des Einkommensteuergesetzes, das zuletzt durch Artikel 2 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird folgende Nummer 14a eingefügt:



		Artikel 4

		Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes

		Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 3 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. § 3 wird wie folgt geändert:

		2. § 7 wird wie folgt geändert:

		3. § 10 Absatz 3 Satz 6 wird wie folgt gefasst:

		4. § 10a wird wie folgt geändert:

		„(1a) Steuerpflichtige, die eine Kinderzulage für ein Kind beantragen, das im Beitragsjahr sein viertes Lebensjahr noch nicht vollendet hat und für das gegenüber dem Steuerpflichtigen oder seinem Ehegatten Kindergeld festgesetzt worden ist, stehen ein...



		5. In § 20 Absatz 9 wird jeweils die Angabe „801 Euro“ durch die Angabe „1 000 Euro“ und die Angabe „1 602 Euro“ durch die Angabe „2 000 Euro“ ersetzt.

		6. In § 33a Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „924 Euro“ durch die Angabe „1 200 Euro“ ersetzt.

		7. § 39 wird wie folgt geändert:

		8. § 39b Absatz 4 wird aufgehoben.

		9. § 39e Absatz 10 wird wie folgt gefasst:

		„(10) Die beim Bundeszentralamt für Steuern nach Absatz 2 Satz 1 gespeicherten Daten können auch zur Prüfung und Durchführung der Einkommensbesteuerung (§ 2) des Steuerpflichtigen für Veranlagungszeiträume ab 2005, zur Ermittlung des Einkommens nach §...



		10. § 40a wird wie folgt geändert:

		11. § 43 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

		12. § 44 Absatz 1 Satz 4 wird wie folgt geändert:

		13. § 52 wird wie folgt geändert:

		„(43) Ist ein Freistellungsauftrag im Sinne des § 44a vor dem 1. Januar 2023 unter Beachtung des § 20 Absatz 9 in der bis dahin geltenden Fassung erteilt worden, hat der nach § 44 Absatz 1 zum Steuerabzug Verpflichtete den angegebenen Freistellungsbet...

		„(51a) Auf Stundungsfälle, bei denen der Beginn der Auszahlungsphase vor dem 1. Januar 2023 liegt, findet § 95 Absatz 2 Satz 2 bis 5 in der bis zum 31. Dezember 2022 geltenden Fassung weiter Anwendung. Bei Stundungsfällen, bei denen der Rückzahlungsbe...



		14. § 69 wird wie folgt geändert:

		15. § 72 wird wie folgt geändert:

		16. § 90 wird wie folgt geändert:

		17. § 95 wird wie folgt gefasst:





		Artikel 5

		Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes

		Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 4 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. § 39a wird wie folgt geändert:

		2. § 44 Absatz 1 Satz 10 und 11 wird wie folgt gefasst:

		3. Dem § 52 Absatz 44 wird folgender Satz angefügt:

		4. § 72 wird aufgehoben.

		5. § 90 wird wie folgt geändert:

		„(4) Eine Festsetzung der Zulage erfolgt



		6. § 91 Absatz 1 wird wie folgt geändert:





		Artikel 6

		Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes

		§ 48a Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes, das zuletzt durch Artikel 5 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. Satz 1 wird wie folgt gefasst:

		2. Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:





		Artikel 7

		Änderung des Umwandlungssteuergesetzes

		§ 27 Absatz 3 Nummer 3 des Umwandlungssteuergesetzes vom 7. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2782, 2791), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2050) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:



		Artikel 8

		Änderung des Umsatzsteuergesetzes

		Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 386), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5250) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. In § 17 Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „Satz 7“ durch die Angabe „Satz 8“ ersetzt.

		2. § 18 wird wie folgt geändert:





		Artikel 9

		Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes

		Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 8 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 23 wie folgt gefasst:

		2. § 4 wird wie folgt geändert:

		3. § 4a Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

		4. Dem § 12 wird folgender Absatz 3 angefügt:

		(3) „ Die Steuer ermäßigt sich auf 0 Prozent für die folgenden Umsätze:



		5. In § 15a Absatz 7 wird die Angabe „§§ 23, 23a oder 24“ durch die Angabe „§§ 23a oder 24“ ersetzt.

		6. § 18 Absatz 5a Satz 1 bis 3 wird wie folgt gefasst:

		7. Dem § 18g werden folgende Sätze angefügt:

		8. § 23 wird aufgehoben.

		9. In § 23a Absatz 2 wird die Angabe „35.000 Euro“ durch die Angabe „45 000 Euro“ ersetzt.

		10. In § 26 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „ , § 23 Abs. 3“ gestrichen.

		11. Dem § 27 werden die folgenden Absätze 36 und 37 angefügt:

		„(36) § 18 Absatz 5a in der Fassung des Artikels 9 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals auf die Besteuerungszeiträume anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 202...

		(37) § 18g in der Fassung des Artikels 9 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals auf die Übermittlung von Daten nach dem 31. Dezember 2022 anzuwenden.“







		Artikel 10

		Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes

		Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 9 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 22f folgende Angabe eingefügt:

		2. Nach § 22f wird folgender § 22g eingefügt:

		„§ 22g

		Besondere Pflichten für Zahlungsdienstleister, Verordnungsermächtigung

		(1) Zahlungsdienstleister haben bei grenzüberschreitenden Zahlungen Folgendes aufzuzeichnen:

		(2) Grenzüberschreitende Zahlungen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 sind Zahlungen, die von einem Zahler, der sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union mit Ausnahme der in Artikel 6 der Richtlinie 2006/112/EG in der jeweils gültigen Fassung gen...

		(3) Die Anforderung nach Absatz 1 Satz 1 gilt nicht für Zahlungsdienste, die von den Zahlungsdienstleistern des Zahlers in Bezug auf jegliche Zahlung erbracht werden, bei der mindestens einer der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers gemäß sein...

		(4) Der Zahlungsdienstleister hat die Aufzeichnungen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 jeweils für das Kalendervierteljahr sowie die eigene BIC oder sonstige Geschäftskennzeichen zur eindeutigen Identifizierung des Zahlungsdienstleisters bis Ende des auf...

		(5) Erkennt der Zahlungsdienstleister nachträglich, dass die übermittelten Zahlungsinformationen unrichtig oder unvollständig sind, so ist er verpflichtet, die fehlerhaften Angaben innerhalb eines Monats nach Erkenntnis zu berichtigen oder zu vervolls...

		(6) Der Zahlungsdienstleister hat die Aufzeichnungen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 in elektronischer Form für einen Zeitraum von drei Kalenderjahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Zahlung ausgeführt wurde, aufzubewahren.

		(7) Im Sinne dieses Gesetzes bezeichnet der Begriff

		(8) Das Bundeszentralamt für Steuern nimmt die nach Absatz 4 übermittelten Zahlungsinformationen entgegen und führt eine ausschließlich automatisierte Prüfung der ihm übermittelten Daten daraufhin durch, ob diese Daten vollständig und schlüssig sind u...

		(9) Die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Grund der übermittelten Zahlungsinformationen der Zahlungsdienstleister durch Finanzbehörden ist ein Verwaltungsverfahren in Steuersachen im Sinne der Abgabenordnung.

		(10) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Vorschriften zur Verarbeitung und Weiterverarbeitung der nach Absatz 8 Satz 3 erhobenen Daten zu erlassen.“





		3. § 26a wird wie folgt geändert:





		Artikel 11

		Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung

		Die Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 434), die zuletzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

		2. § 24 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

		3. Die §§ 69 und 70 und die Anlage (zu den §§ 69 und 70) wird aufgehoben.





		Artikel 12

		Änderung des Bewertungsgesetzes

		Das Bewertungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Februar 1991 (BGBl. I S. 230), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2931) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

		2. § 153 wird wie folgt geändert:

		„(4) Der Erklärungspflichtige hat die Erklärung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung zu übermitteln. Auf Antrag kann das Finanzamt zur Vermeidung unbilliger Härten auf eine elektronische Übermittlung verzichten; in diesem...



		3. § 177 wird wie folgt geändert:

		„(2) Bei den Bewertungen nach den §§ 182 bis 196 sind die von den Gutachterausschüssen im Sinne der §§ 192 ff. des Baugesetzbuchs ermittelten sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten im Sinne des § 193 Absatz 5 Satz 2 des Baugesetzbuchs a...

		„(3) Die sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten nach Absatz 2 sind als geeignet anzusehen, wenn deren Ableitung weitgehend in demselben Modell erfolgt ist wie die Bewertung.

		(4) Soweit in den §§ 179 und 182 bis 196 nichts anderes bestimmt ist, werden Besonderheiten, insbesondere die den Wert beeinflussenden Belastungen privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Art, nicht berücksichtigt. § 198 bleibt hiervon unberührt.“



		4. In § 181 wird Absatz 9 wie folgt gefasst:

		„(9) Eine Wohnung ist in der Regel die Zusammenfassung mehrerer Räume, die in ihrer Gesamtheit so beschaffen sein müssen, dass die Führung eines selbständigen Haushalts möglich ist. Die Zusammenfassung der Räume muss eine von anderen Wohnungen oder Rä...



		5. § 183 Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

		6. § 184 wird wie folgt geändert:

		„(4) Der Wert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ist mit dem nach den Absätzen 1 bis 3 ermittelten Ertragswert abgegolten.“



		7. § 185 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

		8. § 187 wird wie folgt geändert:

		„(2) Anzusetzen sind die nach Absatz 3 an den Bewertungsstichtag angepassten Bewirtschaftungskosten aus Anlage 23.“

		„(3) Die Verwaltungskosten und Instandhaltungskosten für Wohnnutzung in Anlage 23 sind jährlich an den vom Statistischen Bundesamt festgestellten Verbraucherpreisindex für Deutschland anzupassen. Die Anpassung erfolgt mit dem Prozentsatz, um den sich ...



		9. § 188 Absatz 1 und 2 wird wie folgt gefasst:

		„(1) Liegenschaftszinssätze sind Kapitalisierungszinssätze, mit denen Verkehrswerte von Grundstücken je nach Grundstücksart im Durchschnitt marktüblich verzinst werden.

		(2) Anzuwenden sind die von den Gutachterausschüssen im Sinne der §§ 192 ff. des Baugesetzbuchs ermittelten Liegenschaftszinssätze nach Maßgabe des § 177 Absatz 2 und 3. Soweit derartige Liegenschaftszinssätze nicht zur Verfügung stehen, gelten die fo...



		10. § 189 wird wie folgt geändert:

		„(4) Der Wert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ist grundsätzlich mit dem nach den Absätzen 1 bis 3 ermittelten Sachwert abgegolten. Dies gilt nicht bei besonders werthaltigen baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen.“



		11. § 190 wird wie folgt geändert:

		„(3) Zur Ermittlung des Gebäudesachwerts sind die durchschnittlichen Herstellungskosten des Gebäudes mit dem Regionalfaktor nach Absatz 5 sowie dem Alterswertminderungsfaktor nach Absatz 6 zu multiplizieren. Die durchschnittlichen Herstellungskosten d...

		„(5) Durch Regionalfaktoren wird der Unterschied zwischen dem bundesdurchschnittlichen und dem regionalen Baukostenniveau berücksichtigt. Anzuwenden sind die Regionalfaktoren, die von den Gutachterausschüssen bei der Ableitung der Sachwertfaktoren nac...

		(6) Der Alterswertminderungsfaktor entspricht dem Verhältnis der Restnutzungsdauer des Gebäudes am Bewertungsstichtag zur Gesamtnutzungsdauer nach Anlage 22. Die Restnutzungsdauer wird grundsätzlich aus dem Unterschiedsbetrag zwischen der Gesamtnutzun...



		12. § 191 wird wie folgt gefasst:

		„§ 191

		Wertzahlen

		Als Wertzahlen im Sinne des § 189 Absatz 3 sind die von den Gutachterausschüssen im Sinne der §§ 192 ff. des Baugesetzbuchs ermittelten Sachwertfaktoren nach Maßgabe des § 177 Absatz 2 und 3 anzuwenden. Soweit derartige Sachwertfaktoren nicht zur Verf...





		13. § 193 wird wie folgt gefasst:

		„§ 193

		Bewertung des Erbbaurechts

		(1) Der Wert des Erbbaurechts ist durch Multiplikation des Werts des unbelasteten Grundstücks mit einem Erbbaurechtskoeffizienten zu ermitteln. Anzuwenden sind die von den Gutachterausschüssen im Sinne der §§ 192 ff. des Baugesetzbuchs ermittelten Erb...

		(2) Der Wert des Erbbaurechts ist durch Multiplikation des nach den Absätzen 3 bis 5 ermittelten Werts mit einem Erbbaurechtsfaktor zu ermitteln, wenn für das zu bewertende Erbbaurecht kein Erbbaurechtskoeffizient nach Absatz 1 vorliegt. Anzuwenden si...

		(3) Zur Ermittlung des Werts des Erbbaurechts wird zunächst die Summe aus

		(4) Der Unterschiedsbetrag aus dem angemessenen Verzinsungsbetrag des Bodenwerts des unbelasteten Grundstücks und dem vertraglich vereinbarten jährlichen Erbbauzins ist über die Restlaufzeit des Erbbaurechts mit dem sich aus Anlage 21 ergebenden Vervi...

		(5) Zur Ermittlung des bei Ablauf des Erbbaurechts nicht zu entschädigenden Wertanteils der Gebäude oder des Gebäudes im Sinne des Absatzes 3 Satz 2 ist auf den Zeitpunkt des Ablaufs des Erbbaurechts die Differenz aus dem Wert des Grundstücks nach den...





		14. § 194 wird wie folgt gefasst:

		„§ 194

		Bewertung des Erbbaugrundstücks

		(1) Der Wert des Erbbaugrundstücks ist durch Multiplikation des Bodenwerts des unbelasteten Grundstücks mit einem Erbbaugrundstückskoeffizienten zu ermitteln. Anzuwenden sind die von den Gutachterausschüssen im Sinne der §§ 192 ff. des Baugesetzbuchs ...

		(2) Der Wert des Erbbaugrundstücks ist durch Multiplikation des Werts des Erbbaugrundstücks nach den Absätzen 3 bis 5 mit einem Erbbaugrundstücksfaktor zu ermitteln, wenn für das zu bewertende Erbbaugrundstück kein Erbbaugrundstückskoeffizient nach Ab...

		(3) Zur Ermittlung des Werts des Erbbaugrundstücks wird zunächst die Summe aus

		(4) Der Bodenwert des unbelasteten Grundstücks im Sinne des Absatzes 1 Satz 3 ist über die Restlaufzeit des Erbbaurechts mit dem sich aus der Anlage 26 ergebenden Abzinsungsfaktor abzuzinsen. Für die Abzinsung sind die Zinssätze zu verwenden, die der ...

		(5) Der vertraglich vereinbarte jährliche Erbbauzins ist über die Restlaufzeit des Erbbaurechts mit dem sich aus Anlage 21 ergebenden Vervielfältiger zu kapitalisieren. Für die Kapitalisierung sind die Zinssätze zu verwenden, die der Ermittlung des Er...





		15. § 195 wird wie folgt geändert:

		„(2) Der Wert des Gebäudes auf fremdem Grund und Boden wird ermittelt durch Bildung der Summe aus

		(3) Der Unterschiedsbetrag aus dem angemessenen Verzinsungsbetrag des Bodenwerts des unbelasteten Grundstücks und dem vertraglich vereinbarten jährlichen Nutzungsentgelt ist über die Restlaufzeit des Nutzungsrechts mit dem sich aus der Anlage 21 ergeb...

		„(4) Zur Ermittlung des bei Ablauf des Nutzungsrechts nicht zu entschädigenden Wertanteils der Gebäude oder des Gebäudes im Sinne des Absatzes 2 Satz 2 ist auf den Zeitpunkt des Ablaufs des Nutzungsrechts die Differenz aus dem Wert des unbelasteten Gr...

		(5) Der Wert des mit dem Nutzungsrecht belasteten Grundstücks wird ermittelt durch Bildung der Summe aus

		(6) Der Wert des unbelasteten Grundstücks nach § 179 ist über die Restlaufzeit des Nutzungsrechts mit dem sich aus der Anlage 26 ergebenden Abzinsungsfaktor abzuzinsen. Für die Abzinsung sind die Zinssätze nach Absatz 3 Satz 2 oder 3 zugrunde zu legen...

		(7) Das vertraglich vereinbarte jährliche Nutzungsentgelt ist über die Restlaufzeit des Nutzungsrechts mit dem sich aus der Anlage 21 ergebenden Vervielfältiger zu kapitalisieren. Für die Kapitalisierung sind die Zinssätze nach Absatz 3 Satz 2 oder 3 ...



		16. Die Überschrift des § 235 wird wie folgt gefasst:

		„§ 235

		Feststellungszeitpunkt“.



		17. Dem § 265 werden die folgenden Absätze 13 und 14 angefügt:

		„(13) Bis zu dem nach § 153 Absatz 4 Satz 3 jeweils festgelegten Beginn der elektronischen Übermittlung ist § 153 Absatz 2 und 4 in der bis zum … [einsetzen: Datum des Tags der Verdkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] gültigen Fassung weiter an...

		(14) § 177 Absatz 2, 3 und 4, § 181 Absatz 9, § 183 Absatz 2 Satz 3, § 184 Absatz 3 und 4, § 185 Absatz 3 Satz 4 bis 7, § 187 Absatz 2 und 3, § 188 Absatz 1 und 2, § 189 Absatz 1 und 4, §§ 190 191, 193, 194 und 195 sowie die Anlagen 21, 22, 23, 24 und...



		18. In § 266 Absatz 4 Satz 1 und 2 werden jeweils nach dem Wort „Grundsteuermessbescheide“ die Wörter „ , Bescheide über die Zerlegung des Grundsteuermessbetrags“ eingefügt.

		19. In Anlage 15 wird in der Zeile „übrige Fläche der forstwirtschaftlichen Nutzung“ in Spalte 6 die Angabe „Anlage 15a“ gestrichen.

		20. In der Überschrift der Anlage 21 wird der Klammerzusatz wie folgt gefasst:

		21. Anlage 22 wird wie folgt geändert:

		22. Anlage 23 wird wie folgt gefasst:

		„Anlage 23

		Bewirtschaftungskosten



		23. Die Überschrift der Anlage 24 wird wie folgt gefasst:

		„Anlage 24

		Regelherstellungskosten“.



		24. Anlage 25 wird wie folgt gefasst:

		„Anlage 25

		Wertzahlen für Ein- und Zweifamilienhäuser nach § 181 Absatz 1 Nummer 1 und Wohnungseigentum nach § 181 Absatz 1 Nummer 3

		Wertzahlen für Teileigentum, Geschäftsgrundstücke, gemischtgenutzte Grundstücke und sonstige bebaute Grundstücke nach § 181 Absatz 1 Nummer 3 bis 6



		25. Anlage 39 wird wie folgt geändert:

		26. In Anlage 43 Zeile 1 Spalte 2 wird das Wort „Bodenrichtwert“ durch die Wörter „Bodenrichtwert oder in EUR/m² umgerechneter Bodenwert nach § 247 Absatz 3“ ersetzt.





		Artikel 13

		Weitere Änderung des Bewertungsgesetzes

		In § 256 Absatz 3 Satz 1 des Bewertungsgesetzes, das zuletzt durch Artikel 12 dieses Gesetzes geändert worden ist, werden die Wörter „Absatz 1 Satz 2 Nummer 1“ durch die Wörter „Absatz 1 Satz 2 Nummer 2“ ersetzt.



		Artikel 14

		Änderung des Grundsteuergesetzes

		Das Grundsteuergesetz vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 965), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2931) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. In § 4 Nummer 6 Satzteil vor Satz 2 wird die Angabe „§ 13 Abs. 1“ durch die Wörter „§ 16 Absatz 1, § 17 Absatz 3, § 18 Absatz 3“ ersetzt.

		2. § 15 wird wie folgt geändert:

		„(6) Der Abschlag auf die Steuermesszahl nach den Absätzen 2 bis 5 wird auf Antrag zunächst für jeden Erhebungszeitraum innerhalb des Hauptveranlagungszeitraums gewährt, wenn nachgewiesen wird, dass die jeweiligen Voraussetzungen zum Hauptveranlagungs...



		3. § 19 wird wie folgt geändert:

		„(3) Die Anzeigen nach den Absätzen 1 und 2 sind Steuererklärungen im Sinne der Abgabenordnung, die eigenhändig zu unterschreiben sind.“



		4. In § 33 Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „§ 236 Absatz 3“ durch die Angabe „§ 236 Absatz 2“ ersetzt.





		Artikel 15

		Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes

		Das Grunderwerbsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Februar 1997 (BGBl. I S. 418, 1804), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2056) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. § 6 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

		2. Dem § 19 wird folgender Absatz 7 angefügt:

		„(7) In den Fällen des Absatzes 2 Nummer 4 beginnt die Festsetzungsfrist mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem das in Absatz 4 Satz 1 genannte Finanzamt von der anzeigepflichtigen Änderung Kenntnis erlangt hat, spätestens jedoch zehn Jahre nach Ablauf...







		Artikel 16

		Weitere Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes

		Das Grunderwerbsteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 15 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. In § 5 Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „fünf Jahren“ durch die Wörter „zehn Jahren“ ersetzt.

		2. In § 23 Absatz 18 und 24 wird jeweils die Angabe „§ 5 Absatz 3“ durch die Wörter „§ 5 Absatz 3 Satz 1“ ersetzt.





		Artikel 17

		Änderung des Steueroasen-Abwehrgesetzes

		Das Steueroasen-Abwehrgesetz vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2056) wird wie folgt geändert:

		1. § 10 wird wie folgt gefasst:

		„§ 10

		Quellensteuermaßnahmen

		(1) Über § 49 des Einkommensteuergesetzes hinaus liegen steuerpflichtige Einkünfte derjenigen natürlichen Personen sowie derjenigen Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen, die in einem nicht kooperativen Steuerhoheitsgebiet ansässi...

		(2) § 50a Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 und 2 und Absatz 3 bis 5 des Einkommensteuergesetzes und §§ 73c bis 73g der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung sowie die weiteren gesetzlichen Vorschriften, die an den Steuerabzug auf Grund des § 50a des Einkom...





		2. Nach § 13 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:

		„(1a) § 10 in der Fassung des Artikels 17 des Gesetzes vom … (BGBl. I S …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals ab dem 1. Januar 2022 anzuwenden.“







		Artikel 18

		Änderung der Abgabenordnung

		Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2022 (BGBl. I S. 1142) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. Nach § 30 Absatz 4 Nummer 2c wird folgende Nummer 2d eingefügt:

		2. Dem § 31a Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

		3. In § 32i Absatz 5 Satz 2 wird der Punkt am Ende durch die Wörter „ ; § 38 Absatz 3 der Finanzgerichtsordnung gilt entsprechend.“ ersetzt.

		4. In § 89a Absatz 7 Satz 9 wird die Angabe „und 6“ durch die Angabe „und 7“ ersetzt.

		5. § 122 Absatz 5 wird wie folgt geändert:

		6. § 139b wird wie folgt geändert:

		„(3a) Außerdem speichert das Bundeszentralamt für Steuern zu natürlichen Personen die für sie nach Absatz 10 zuletzt übermittelte internationale Kontonummer (IBAN), bei ausländischen Kreditinstituten auch den internationalen Banken-Identifizierungssch...

		„(4c) Die nach Absatz 3a gespeicherten Daten werden gespeichert, um eine unbare Auszahlung von Leistungen aus öffentlichen Mitteln zu ermöglichen, bei denen die Verwendung der nach Absatz 3a gespeicherten Daten vorgesehen ist. Die in Absatz 3 aufgefüh...

		„(10) Für natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und für die nach § 63 des Einkommensteuergesetzes Kindergeld festgesetzt worden ist, teilt die zuständige Familienkasse als mitteilungspflichtige Stelle dem Bundeszentral...

		(11) Die Übermittlung der in Absatz 10 genannten Daten an das Bundeszentralamt für Steuern muss elektronisch nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle erfolgen.

		(12) Das Bundeszentralamt für Steuern stellt den für ein Verfahren im Sinne des Absatzes 4c zuständigen Stellen die in Absatz 3 Nummer 1, 3, 5, 8, 10, 12 und 13 sowie Absatz 3a genannten Daten zum automationsgestützten Abgleich oder zum Abruf durch Da...

		(13) Die in Absatz 10 Satz 1 genannte mitteilungspflichtige Stelle hat die maßgebliche IBAN, bei ausländischen Kreditinstituten auch die BIC, unter Angabe der in Absatz 3 Nummer 1 und 8 genannten Daten zu einem vom Bundesministerium der Finanzen zu be...



		7. In § 150 Absatz 7 Satz 2 wird das Wort „soweit“ durch die Wörter „soweit sie in den Steuererklärungsformularen als eDaten gekennzeichnet sind oder bei nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung übermittelten Steuererklärunge...

		8. In § 162 Absatz 4a Satz 1 werden die Wörter „zur Umsetzung steuerlicher Abwehrmaßnahmen gegen Steuervermeidung und unfairen Steuerwettbewerb“ durch die Wörter „zur Abwehr von Steuervermeidung und unfairem Steuerwettbewerb“ ersetzt.

		9. § 188 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

		10. In § 191 Absatz 1 Satz 3 werden nach dem Wort „schriftlich“ die Wörter „oder elektronisch“ eingefügt.

		11. In § 224 Absatz 2 Nummer 3 werden die Wörter „einer Einzugsermächtigung“ durch die Wörter „eines SEPA-Lastschriftmandats“ ersetzt.

		12. § 229 wird wie folgt geändert:

		13. § 230 wird wie folgt geändert:

		„(2) Die Verjährung ist gehemmt, solange die Festsetzungsfrist des Anspruchs noch nicht abgelaufen ist. § 171 Absatz 14 ist dabei nicht anzuwenden.“



		14. Dem § 249 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

		15. In § 251 Absatz 3 werden nach dem Wort „schriftlichen“ die Wörter „oder elektronischen“ eingefügt.

		16. In § 371 Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „werden,“ die Wörter „sowie die Verzugszinsen nach Artikel 114 des Zollkodex der Union“ eingefügt.

		17. In § 398a Absatz 1 Nummer 1 werden nach dem Wort „werden,“ die Wörter „sowie die Verzugszinsen nach Artikel 114 des Zollkodex der Union“ eingefügt.





		Artikel 19

		Weitere Änderung der Abgabenordnung

		§ 139b der Abgabenordnung, die zuletzt durch Artikel 18 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. In Absatz 7 Satz 2 werden die Wörter „Satz 2 bis 5“ durch die Wörter „Satz 2 bis 4“ ersetzt.

		2. In Absatz 8 wird die Angabe „Nr. 1 bis 10“ durch die Wörter „Nummer 1 bis 12“ ersetzt und folgender Satz wird angefügt:





		Artikel 20

		Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung

		Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. Juli 2022 (BGBl. I S. 1142) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. § 8 Absatz 5 in der Fassung des Artikels 6 des Gesetzes vom 26. November 2019 (BGBl. I S. 1794) wird Absatz 6.

		2. Dem § 10a wird folgender Absatz angefügt:

		„(5) § 150 Absatz 7 Satz 2 der Abgabenordnung in der am … [einsetzen: Tag nach der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist auf Steuererklärungen anzuwenden, die nach dem … [einsetzen: Tag nach der Verkündung des vorliegend...



		3. Dem § 14 wird folgender Absatz angefügt:

		„(6) Die §§ 229 und 230 der Abgabenordnung in der am … [einsetzen: Tag nach der Verkündung des Jahressteuergesetzes 2022] geltenden Fassung gelten für alle am … [einsetzen: Tag nach der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] noch nicht abgelau...



		4. Nach § 18a wird folgender § 18b wird eingefügt:

		„§ 18b

		Zuständigkeit für Klagen nach § 32i Absatz 2 der Abgabenordnung

		§ 32i Absatz 5 Satz 2 der Abgabenordnung in der am … [einsetzen: Tag nach der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist auf alle nach dem … [einsetzen: Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] anhängig geworden...





		5. § 35 wird wie folgt gefasst:

		„§ 35

		Abrufverfahren bei Steuermessbeträgen und Zerlegungsbescheiden

		§ 184 Absatz 3 Satz 2 und § 188 Absatz 1 Satz 2 der Abgabenordnung finden erstmals für die Steuermessbeträge und Zerlegungsbescheide Anwendung, die für Realsteuern des Jahres 2025 maßgeblich sind. Für Zwecke der Grundsteuer findet § 188 Absatz 1 Satz ...









		Artikel 21

		Weitere Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung

		Nach Artikel 97 § 5 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung, das zuletzt durch Artikel 20 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird folgender § 5a eingefügt:

		„§ 5a

		Identifikationsnummer

		§ 139b Absatz 8 der Abgabenordnung in der Fassung des Artikels 19 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist ab dem Tag anzuwenden, an dem das Bundesministerium des Innern un...







		Artikel 22

		Änderung des Gesetzes über die Finanzverwaltung

		§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 Satz 6 und 7 des Finanzverwaltungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Mai 2022 (BGBl. I S. 760) geändert worden ist, wird ...



		Artikel 23

		Weitere Änderung des Gesetzes über die Finanzverwaltung

		§ 5 Absatz 1 Nummer 11 Satz 6 bis 8 und 10 des Finanzverwaltungsgesetzes, das zuletzt durch Artikel 22 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird aufgehoben.



		Artikel 24

		Änderung des Gesetzes über Steuerstatistiken

		§ 2b des Gesetzes über Steuerstatistiken vom 11. Oktober 1995 (BGBl. I S. 1250, 1409), das zuletzt durch Artikel 35 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) geändert worden ist wird wie folgt geändert:

		1. In der Überschrift werden die Wörter „Körperschaft- und Gewerbesteuer“ durch die Wörter „Umsatz-, Körperschaft- und Gewerbesteuer“ ersetzt.

		2. In Absatz 1 Satz 1, werden die Wörter „Körperschaft- und Gewerbesteuer“ durch die Wörter „Umsatz-, Körperschaft- und Gewerbsteuer“ ersetzt.





		Artikel 25

		Änderung des Steuerberatungsgesetzes

		In § 4 des Steuerberatungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. November 1975 (BGBl. I S. 2735), das zuletzt durch Artikel 50 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist, werden die Nummern 12 und 12a durch folge...



		Artikel 26

		Weitere Änderung des Steuerberatungsgesetzes

		In § 4 Nummer 11 Satz 1 Buchstabe b des Steuerberatungsgesetzes, das zuletzt durch Artikel 25 dieses Gesetzes geändert worden ist, werden die Wörter „§ 3 Nummer 12, 26, 26a oder 26b“ durch die Wörter „§ 3 Nummer 12, 26, 26a, 26b oder 72“ ersetzt.



		Artikel 27

		Änderung des Bundeskindergeldgesetzes

		Das Bundeskindergeldgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2009 (BGBl. I S. 142, 3177), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23. Mai 2022 (BGBl. I S. 760) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. § 2 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe d wird wie folgt gefasst:

		2. § 4 wird wie folgt geändert:

		„Kindergeld wird nicht für ein Kind gezahlt, für das eine der folgenden Leistungen zu zahlen ist oder bei entsprechender Antragstellung zu zahlen wäre:







		Artikel 28

		Änderung der Altersvorsorge-Durchführungsverordnung

		Die Altersvorsorge-Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 2005 (BGBl. I S. 487), die zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 11. Februar 2021 (BGBl. I S. 154) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. In § 10 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „Absatz 1“ gestrichen.

		2. § 12 Absatz 3 wird aufgehoben.

		3. § 13 wird wie folgt gefasst:

		„§ 13

		Anzeigepflichten des Zulageberechtigten

		Liegt ein Tatbestand des § 95 des Einkommensteuergesetzes vor, hat der Zulageberechtigte dies dem Anbieter ab Beginn der Auszahlungsphase anzuzeigen.“









		Artikel 29

		Aufhebung der BVA-Bundesfamilienkassenverordnung

		Die BVA-Bundesfamilienkassenverordnung vom 20. Mai 2010 (BGBl. I S. 673), die durch Artikel 195 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, wird aufgehoben.



		Artikel 30

		Inkrafttreten

		(1) Das Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 9 am Tag nach der Verkündung in Kraft.

		(2) Artikel 2 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2007 in Kraft.

		(3) Artikel 3 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2021 in Kraft.

		(4) Artikel 16 tritt mit Wirkung vom 1. Juli 2021 in Kraft.

		(5) Die Artikel 7 und 13 treten mit Wirkung vom 1. Januar 2022 in Kraft.

		(6) Die Artikel 4, 9, 11, 22, 26, 28 und 29 treten am 1. Januar 2023 in Kraft.

		(7) Die Artikel 5, 10 und 23 treten am 1. Januar 2024 in Kraft.

		(8) Artikel 6 tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

		(9) Die Artikel 19 und 21 treten an dem Tag in Kraft, an dem das Bundesministerium des Innern und für Heimat nach Artikel 22 Satz 3 des Gesetzes vom 28. März 2021 (BGBl. I S. 591) im Bundesgesetzblatt bekannt gibt, dass die technischen Voraussetzungen...
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Seite 2 


1 Verwendet ein Unternehmer die für sein Unternehmen gelieferten oder eingeführten Gegen-
stände und die in Anspruch genommenen sonstigen Leistungen sowohl für Umsätze, die zum 
Vorsteuerabzug berechtigen, als auch für Umsätze, die den Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 2 
und 3 UStG ausschließen, hat er die angefallenen Vorsteuerbeträge in einen abziehbaren und 
einen nicht abziehbaren Teil aufzuteilen. Nach dem Unionsrecht ist für die Aufteilung im 
Grundsatz ein auf die Gesamtheit der von dem Unternehmer bewirkten Umsätze bezogener 
Umsatzschlüssel anzuwenden (Art. 173 Abs. 1 und 174 MwStSystRL, „Pro-rata-Satz“). Die 
Mitgliedstaaten können jedoch nach Art. 173 Abs. 2 MwStSystRL in bestimmten Fällen von 
diesem Grundsatz abweichen. Von dieser Möglichkeit hat der deutsche Gesetzgeber mit § 15 
Abs. 4 Satz 3 UStG in Form des Vorranges von „anderen wirtschaftlichen Zuordnungen“ vor 
einer Aufteilung nach den Umsätzen Gebrauch gemacht. 


I. Stand der Rechtsprechung in Bezug auf gemischt genutzte Grundstücke 


2 Der EuGH hat mit Urteil vom 8. November 2012, C-511/10, BLC Baumarkt, BStBl II 2022 
S. xxx, entschieden, dass es mit dem Unionsrecht vereinbar sei, wenn ein Mitgliedstaat zum 
Zweck der Berechnung des Pro-rata-Satzes für den Abzug der Vorsteuern aus einem bestimm-
ten Umsatz wie der Errichtung eines gemischt genutzten Gebäudes vorrangig einen anderen 
Aufteilungsschlüssel als den in Art. 19 Abs. 1 der 6. EG-RL (entspricht Art. 174 Abs. 1 MwSt-
SystRL) vorgesehenen Umsatzschlüssel vorschreibt. Voraussetzung sei, dass die herangezo-
gene Methode eine präzisere Bestimmung des Pro-rata-Satzes gewährleistet. Er bestätigte damit 
im Grundsatz die deutsche Rechtslage in § 15 Abs. 4 Satz 3 UStG. 


3 Der BFH hat mit Urteil vom 23. August 2013 – V R 19/09, BStBl II 2022 S. xxx, (Folgeurteil 
zum EuGH-Urteil C-511/10) entschieden, dass eine generelle Anwendung der wirtschaftlichen 
Zuordnung für alle Fälle der Vorsteueraufteilung dem Unionsrecht widerspreche (Rn. 23 des 
Urteils). Daher sei § 15 Abs. 4 UStG teleologisch einschränkend auszulegen und nur auf Fälle 
anzuwenden, in denen durch die Vorschrift präzisere Ergebnisse erzielt werden. Durch diese 
teleologische Reduktion sei § 15 Abs. 4 UStG unionsrechtskonform und ein Steuerpflichtiger 
könne sich nicht auf einen Umsatzschlüssel – statt auf einen Flächenschlüssel – berufen (Rn. 34 
des Urteils). 


4 Im Folgenden hat der BFH mit Urteil vom 7. Mai 2014 – V R 1/10, BStBl II 2022 S. xxx, an 
der Begründung in dem Urteil V R 19/09 nicht mehr im vollen Umfang festgehalten, sondern 
sie ergänzt und die noch in der Entscheidung V R 19/09 enthaltene Beschränkung auf Vorsteu-
erbeträge, die zugleich nach § 15a UStG berichtigungspflichtig sind, aufgegeben (Rn. 28 
und 29 des Urteils). Danach sei eine Vorsteueraufteilung nach dem Umsatzschlüssel nur 







 
   


  
 


 
   


 
 


  


 
 


   
 


    
 


 
  


   
 


 
   


 
 


   
  
  


 
  


 
   


   
 


 


Seite 3 zulässig, wenn keine andere, präzisere wirtschaftliche Zurechnung möglich ist. Der Flächen-
schlüssel schließe im Regelfall als präzisere Zurechnung die (gesamtumsatzbezogenen oder 
objektbezogenen) Umsatzschlüssel aus (Rn. 31 des Urteils). Allerdings seien die Vorsteuerbe-
träge nicht nach dem Flächenschlüssel aufteilbar, wenn die Ausstattung der Räumlichkeiten 
(z. B. wegen der Höhe der Räume, der Dicke der Wände und Decken oder in Bezug auf die 
Innenausstattung) erhebliche Unterschiede aufweist (Rn. 32 des Urteils). Wenn der Flächen-
schlüssel keine präzisere wirtschaftliche Zurechnung darstelle, gelte die Methode, die eine ge-
nauere Aufteilung ermögliche: Betreffen die Vorsteuerbeträge die mit dem Gebäude selbst er-
zielten Umsätze (z. B. Vermietungsumsätze), sei ein objektbezogener Umsatzschlüssel ge-
nauer. Wird das Gebäude hingegen insgesamt für die mit dem gesamten Unternehmen erzielten 
Umsätze genutzt (z. B. ein Verwaltungsgebäude), sei ein gesamtumsatzbezogener Umsatz-
schlüssel gerechtfertigt (Rn. 33 des Urteils). 


5 Weiterhin hat der BFH mit Urteil vom 3. Juli 2014 – V R 2/10, BStBl II 2022 S. xxx, seine im 
Urteil V R 1/10 geäußerte Auffassung nochmals bestätigt: Der Umsatzschlüssel sei nur zuläs-
sig, wenn keine andere, präzisere Zurechnung möglich ist. Die Vorsteueraufteilung bei einem 
gemischt genutzten Grundstück richte sich im Regelfall nach dem objektbezogenen Flächen-
schlüssel. Vorsteuerbeträge seien nach dem (objektbezogenen) Umsatzschlüssel aufzuteilen, 
wenn die Ausstattung der Räumlichkeiten, die verschiedenen Zwecken dienen (z. B. wegen der 
Höhe der Räume, der Dicke der Wände und Decken oder in Bezug auf die Innenausstattung) 
erhebliche Unterschiede aufweist. 


6 Der EuGH hat mit Urteil vom 9. Juni 2016, C-332/14, Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grund-
stücksgemeinschaft, BStBl II 2022 S. xxx, entschieden, dass eine direkte Zuordnung von Ge-
genständen und Dienstleistungen, welche die Anschaffung oder Errichtung eines gemischt ge-
nutzten Gebäudes betreffen, zu den Ausgangsumsätzen unionsrechtlich nicht erforderlich sei, 
wenn eine solche Zuordnung „in der Praxis schwer durchführbar“ ist (Rn. 28 des Urteils). Unter 
dieser Voraussetzung sei die Vorsteueraufteilung grundsätzlich auf Grundlage eines Pro-rata-
Satzes vorzunehmen, der für die Gesamtheit der vom Unternehmer bewirkten Umsätze unter 
Anwendung des Umsatzschlüssels festgelegt wird (Rn. 31 des Urteils). Wie sich aus dem Urteil 
in der Rs. BLC Baumarkt ergebe, könnten die Mitgliedstaaten allerdings auch eine andere Be-
rechnungsmethode anwenden, wenn die herangezogene Methode eine präzisere Bestimmung 
des Pro-rata-Satzes des Vorsteuerabzugs als die Bestimmung anhand der erstgenannten Me-
thode (Umsatzschlüssel) gewährleistet (Rn. 32 des Urteils). Die gewählte Aufteilungsmethode 
müsse jedoch nicht zwingend die genauestmögliche sein (Rn. 33 des Urteils). Es obliege dem 
vorlegenden Gericht, zu prüfen, ob die Berechnung des Rechts auf Vorsteuerabzug unter An-
wendung des Flächenschlüssels zu einem präziseren Ergebnis führen kann als die Berechnung 
anhand des Umsatzschlüssels (Rn. 34 des Urteils). 







 
   


    
   


   
  


     


   
    
  


 


 
      


  
  


 
    


 
   


 


  
 


 
 


  
  


 
 


  
 


  
   


Seite 4 


7 Der BFH hat in seinem Urteil vom 10. August 2016 – XI R 31/09, BStBl II 2022 S. xxx, (Fol-
geurteil zum EuGH-Urteil C-332/14) entschieden, dass bei der Herstellung eines gemischt ge-
nutzten Gebäudes für den Vorsteuerabzug – im Gegensatz zu den Eingangsleistungen für die 
Nutzung, Erhaltung und Unterhaltung – nicht darauf abgestellt werden könne, welche Aufwen-
dungen in bestimmte Teile des Gebäudes eingehen. Vielmehr komme es insoweit auf die pro-
zentualen Verwendungsverhältnisse des gesamten Gebäudes an (Rn. 32, 34 und 38 des Urteils). 
Hingegen könnten Erhaltungsmaßnahmen den verschiedenen Nutzungsanteilen verhältnismä-
ßig einfach unmittelbar zugeordnet werden (Rn. 40 des Urteils). Zudem schließt sich der 
XI. Senat mit diesem Urteil der Auffassung des V. Senats aus den Urteilen V R 1/10 und 
V R 2/10 an, dass der Flächenschlüssel regelmäßig eine präzisere Berechnung der abzugsfähi-
gen Vorsteuern ermögliche als ein Umsatzschlüssel (Rn. 44 ff des Urteils). 


8 Aufbauend auf die vorgenannte Rechtsprechung hat der BFH im Urteil vom 26. April 2018 – 
V R 23/16, BStBl II 2022 S. xxx, für den Fall einer Schulsporthalle entschieden, dass bei einer 
zeitlich abwechselnden Nutzung desselben Gebäudes zu steuerfreien oder steuerpflichtigen 
Zwecken eine Aufteilung nach den Nutzungszeiten zu einer präziseren wirtschaftlichen Zu-
rechnung als der (unternehmensbezogene oder objektbezogene) Umsatzschlüssel führe (Rn. 22 
des Urteils). Eine Vorsteueraufteilung anhand des objektbezogenen Flächenschlüssels komme 
nicht in Betracht, wenn es nicht um die gleichbleibende Nutzung verschiedener Funktionsbe-
reiche gehe, sondern um die zeitlich abwechselnde Nutzung derselben Gebäudeteile (Rn. 23 
des Urteils). 


9 Schließlich bestätigte der BFH mit Urteil vom 11. November 2020 – XI R 7/20, BStBl II 2022 
S. xxx, nochmals seine vorgenannte Rechtsprechung. Eine direkte Zuordnung von Eingangs-
leistungen zu den Ausgangsumsätzen betreffe „insbesondere die Eingangsleistungen für die 
Nutzung, Erhaltung oder Unterhaltung des gemischt genutzten Gebäudes“ (Rn. 14 f des Ur-
teils). Neben einer Bezugnahme auf die im Urteil XI R 31/09 genannten praktischen Probleme 
führt der BFH ergänzend an, dass dies auch gelte, da nicht ein bestimmter Gebäudeteil, sondern 
ein bestimmter Prozentsatz des Gebäudes für steuerpflichtige bzw. steuerfreie Umsätze genutzt 
werde (Rn. 16 des Urteils). Bestehen erhebliche Unterschiede in der Ausstattung der verschie-
denen Zwecken dienenden Räume, soweit es um Flächen innerhalb eines Gebäudes und auf 
dessen Dach geht, oder wenn eine Aufteilung nach dem Flächenschlüssel aus sonstigen Grün-
den nicht präziser ist, seien die Vorsteuerbeträge nach einem (objektbezogenen) Umsatzschlüs-
sel aufzuteilen (Rn. 17 des Urteils). Dies lasse dann auch im Ausnahmefall keine Anwendung 
des Flächenschlüssels aufgrund einer Vergleichsbetrachtung zu (Rn. 27 des Urteils). Außerdem 
müsse nicht der Steuerpflichtige beweisen, dass der Umsatzschlüssel präziser ist als ein Flä-
chenschlüssel (Rn. 29 des Urteils). 







 
 Seite 5  II. Umsetzung der Rechtsprechung  


10 Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der  
Länder  gilt für die Aufteilung der Vorsteuer nach §  15 Absatz  4 UStG bei gemischt  genutzten  
Grundstücken nach der  genannten Rechtsprechung F olgendes:  


1. Grundsätze  


11 Im  Fall von Eingangsleistungen für die  Nutzung, Erhaltung und Unterhaltung  von gemischt  
genutzten Gebäuden sind die  Leistungen nach den allgemeinen Grundsätzen zunächst soweit  
möglich direkt den zum Vorsteuerabzug berechtigenden bzw. diesen ausschließenden Aus-
gangsumsätzen zuzuordnen. Verbleibende Vorsteuerbeträge sind sachgerecht aufzuteilen. We-
gen dieses Verfahrens wird auf Abschnitt  15.17 Abs.  1 bis  4 UStAE hingewiesen. Für danach  
aufzuteilende Vorsteuerbeträge  gelten die folgenden Ausführungen entsprechend.  


12 Wird ein Gebäude durch einen Unternehmer  angeschafft oder hergestellt  und ist die Nutzung  
dieses Gebäudes durch den Unternehmer sowohl für vorsteuerunschädliche als auch für vor-
steuerschädliche Umsätze beabsichtigt, sind dagegen die  gesamten auf die  Anschaffungs- oder  
Herstellungskosten des Gebäudes entfallenden Vorsteuerbeträge einheitlich  in einen abziehba-
ren und in einen nicht abziehbaren Teil aufzuteilen. Abweichend von Abschnitt  15.17 Abs.  1 
Satz  2 Nr.  1 und  2 UStAE ist keine vorherige direkte Zuordnung von Eingangsleistungen zu 
den Umsätzen, die zum  Vorsteuerabzug berechtigen bzw. diesen ausschließen, durchzuführen  
(vgl. BFH-Urteile vom 10.  August 2016 – XI R  31/09 und vom 11.  November 2020 – 
XI R  7/20, a.  a.  O.; siehe auch oben Rn.  7 und  9). Bei der Anschaffung eines Gebäudes, bei  
dessen Verkauf eine Teiloption nach  Abschnitt  9.1 Abs.  6 UStAE  erfolgt  ist, sind die daraus  
resultierenden Vorsteuerbeträge nur dem Gebäudeteil wirtschaftlich zuzuordnen, auf den sich  
die Teiloption bezieht. Daher ist in diesen Fällen eine ggf. erforderliche Aufteilung der Vor-
steuerbeträge nach §  15 Abs.  4 UStG nur nach der Verwendungsabsicht für diesen Gebäudeteil  
vorzunehmen. 


13 Die Vorsteueraufteilung  muss nach einem sachgerechten Aufteilungsschlüssel erfolgen. Kom-
men neben dem Gesamtumsatzschlüssel (gleichbedeutend zu gesamtumsatzbezogenen oder ge-
samtunternehmensbezogenen Umsatzschlüssel) andere Aufteilungsschlüssel in Betracht, ist ein 
anderer Aufteilungsschlüssel anzuwenden, wenn er ein präziseres Ergebnis  liefert.  In  Betracht  
kommen insbesondere ein (objektbezogener) Flächenschlüssel (siehe unten Rn.  15 bis  18), ein  
objektbezogener Umsatzschlüssel (siehe unten Rn.  19 bis  23) oder ein Schlüssel nach dem um-
bauten Raum  (siehe unten Rn.  24). Weitere Aufteilungsschlüssel können im Einzelfall sachge-
recht sein  (zur Vorsteueraufteilung im Fall einer Schulsporthalle nach den  Nutzungszeiten vgl.  
BFH-Urteil vom 26. April 2018 – V R 23/16, a. a. O., oben Rn. 8).  







 
   


 
 


 
 


 


  
  


   
 


 
   


    
 


 
  


   
  


 
  


   
   


   
  


 


 
       


   
 


Seite 6 


14 Kommen neben dem Gesamtumsatzschlüssel mehrere andere präzisere Aufteilungsschlüssel in 
Betracht, ist nicht zwingend die präziseste Methode anzuwenden (vgl. oben Rn. 6). Die Aus-
wahl der anzuwendenden präziseren Methode obliegt in diesen Fällen dem Unternehmer; das 
Finanzamt kann sie jedoch daraufhin überprüfen, ob sie sachgerecht ist. 


2. Flächenschlüssel 


15 Grundsätzlich erfolgt die Vorsteueraufteilung nach dem Verhältnis der Nutzflächen des Gebäu-
des (objektbezogener Flächenschlüssel), da dies regelmäßig die wirtschaftlich präzisere Auf-
teilungsmethode gegenüber dem Gesamtumsatzschlüssel darstellt (vgl. oben Rn. 4, 5 und 7). 
Dabei ist die Flächenberechnung nach den Gebäudeinnenflächen vorzunehmen, ohne dabei 
z. B. Außenstellplätze mit einzubeziehen (vgl. BFH-Urteil vom 27. März 2019 – V R 43/17, 
n. v.). Der Unternehmer kann einen Flächenschlüssel aber nur beanspruchen, wenn dieser sach-
gerecht ist (zu einer Spielhalle mit unterschiedlich genutzten Automaten vgl. BFH-Urteil vom 
7. Juli 2011 – V R 36/10, BStBl II 2012 S. 77, zu einer zeitlich abwechselnden Nutzung der-
selben Funktionsbereiche einer Schulsporthalle vgl. BFH-Urteil vom 26. April 2018, a. a. O., 
oben Rn. 8). 


16 Für die Flächenberechnung sind grundsätzlich die Grundflächen aller Räume anzusetzen, un-
abhängig davon, ob es sich um Wohn- oder Gewerbeflächen handelt (Wohn- und Verkaufs-
räume, als Lagerflächen genutzte Keller oder Speicherräume, Tiefgarage). Flächen, die zur Ver-
sorgung des Gebäudes verwendet oder nur gemeinsam genutzt werden (z. B. Technikräume, 
Treppenhaus, Fahrradabstellräume, Waschküchen), bleiben unberücksichtigt. Ebenso sind von 
vornherein nicht zum Ausbau vorgesehene Räume nicht in die Flächenberechnung mit einzu-
beziehen. Die Grundflächen sind auch bei Dachschrägen in vollem Umfang anzusetzen. Die 
Flächen von Terrassen oder Balkonen zählen zur Hälfte zu der maßgeblichen Grundfläche. 


17 Eine weitere anerkannte Methode zur Flächenberechnung (z. B. nach DIN 277 oder der Wohn-
flächenverordnung) kann auch für Zwecke der Vorsteueraufteilung angewandt werden, wenn 
die gewählte Methode bereits für andere (z. B. mietvertragliche) Zwecke angewandt wird, die 
Flächenberechnung für das gesamte Gebäude einheitlich erfolgt und das Ergebnis sachgerecht 
ist. 


18 Die Feststellungslast, dass der Flächenschlüssel präziser als ein Umsatzschlüssel ist, liegt zwar 
beim Finanzamt (vgl. BFH-Urteil vom 11. November 2020 – XI R 7/20, a. a. O.; siehe auch 
oben Rn. 9). Dies gilt jedoch nur, wenn dem Finanzamt alle für eine entsprechende Beurteilung 
erforderlichen Informationen vorliegen, insbesondere durch Erfüllung der dem Unternehmer 







 
   


  
 


 


 
   


 


 
  


 
 


 
 


  
  


 
 
 


   
  


   
  


    
    
  


 


 


 


Seite 7 obliegenden Mitwirkungspflichten. Liegen nicht alle erforderlichen Informationen vor bzw. 
lassen diese keine eindeutige Beurteilung zu, ist davon auszugehen, dass der Flächenschlüssel 
grundsätzlich die präziseren Ergebnisse liefert (vgl. oben Rn. 15). 


3. Objektbezogener Umsatzschlüssel 


19 Ein objektbezogener Umsatzschlüssel kommt nicht per se in Betracht, sondern nur unter den 
vom BFH aufgestellten Voraussetzungen (vgl. BFH-Urteile vom 7. Mai 2014 – V R 1/10 und 
vom 3. Juli 2014 – V R 2/10, a. a. O.; siehe auch oben Rn. 4 und 5).  


20 Weicht danach die Ausstattung der unterschiedlich genutzten Räume erheblich voneinander ab, 
erfolgt grundsätzlich eine Aufteilung der Vorsteuerbeträge anhand des objektbezogenen Um-
satzschlüssels. In solchen Fällen führt eine Aufteilung nach dem Flächenschlüssel nicht zu ei-
nem sachgerechten Ergebnis, der objektbezogene Umsatzschlüssel kann aber die wirtschaftlich 
präzisere Aufteilung gegenüber dem Gesamtumsatzschlüssel ermöglichen. Nur ausnahmsweise 
kann in solchen Fällen eine Aufteilung nach dem Gesamtumsatzschlüssel zur Anwendung kom-
men, nämlich z. B. bei Verwaltungsgebäuden, wenn diese den Umsätzen des gesamten Unter-
nehmens dienen. 


21 Erhebliche Unterschiede in der Ausstattung können immer dann angenommen werden, wenn 
sich die Dicke der Decken und Wände oder die Innenausstattung erheblich voneinander unter-
scheiden. Denn regelmäßig unterscheidet sich dann auch die Höhe des Bauaufwandes der ver-
schiedenen Räume erheblich voneinander und auch die tatsächlich erzielbaren Mieteinnahmen 
weichen ggf. erheblich voneinander ab. Ausstattungsunterschiede, die in der unterschiedlichen 
Nutzung begründet sind, denen aber im anderen Gebäudeteil ein ähnlicher Aufwand gegen-
übersteht, stellen für sich alleine noch keine erheblichen Unterschiede dar. Daher liegen z. B. 
keine erheblichen Unterschiede vor alleine 


• bei einer unterschiedlichen Anzahl und Art von Strom- oder Wasseranschlüssen für pri-
vate und gewerbliche Mieter oder 


• bei Einbau deckenhoher Ganzglastürelemente nur im gewerblich genutzten Gebäudeteil 
und normaler Fenster im Wohnbereich (bei vergleichbarer Funktion der eingebauten 
Gegenstände entsteht kein deutlich unterschiedlicher Bauaufwand für die unterschied-
lichen Gebäudeteile). 







 
  


  
 
 


   
 


  
  


   
  


 
 


   
 


  
      


 


   
   


  
      


  
 


  
  


  
   


  
 


 


 
 


   


Seite 228 Erheblich sind Unterschiede erst, wenn sie über die bloße unterschiedliche Nutzung hinaus zu 
einem deutlich unterschiedlichen Bauaufwand für nur einen Gebäudeteil führen, dem im ande-
ren Gebäudeteil kein entsprechender, funktions- und wertähnlicher Aufwand gegenübersteht. 
Ein erheblicher Unterschied liegt beispielsweise vor 


• wenn die einen Räume luxuriös, die anderen aber schlicht ausgebaut sind, 
• wenn nur für einen Gebäudeteil ein besonderer, aufwändiger Herstellungsaufwand an-
fällt (z. B. traglastverstärkte Böden für bestimmte gewerbliche Nutzungen, derselben 
Funktion steht hier ein deutlich unterschiedlicher Bauaufwand gegenüber), 


• beim Einbau eines Schwimmbades, das nur durch die Mieter des Wohnbereichs genutzt 
wird (keine vergleichbare Funktion im anderen Gebäudeteil und dadurch bedingt ein 
deutlich unterschiedlicher Bauaufwand; das BFH-Urteil vom 20. Juli 1988 – X R 8/80 
ist insoweit nicht mehr anzuwenden) oder 


• bei der erheblich unterschiedlichen Nutzung von Flächen innerhalb eines Gebäudes und 
Nutzflächen auf dessen Dach (für den Fall der Errichtung eines Holzschuppens bzw. 
der Neueindeckung eines Scheunendachs allein zum Betrieb einer Photovoltaikanlage 
vgl. BFH-Urteile vom 19. Juli 2011 – XI R 29/09, BStBl II 2012 S. 430, und 
XI R 29/10, BStBl II 2012 S. 564). 


23 Die Kosten einer zur Erzielung von Einnahmen genutzten Photovoltaikanlage stellen unter den 
Voraussetzungen von Abschnitt 15.17 Abs. 6 UStAE Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 
des Gebäudes dar. Wenn sie das Gebäude jedoch nicht erheblich prägt (z. B. Installation einer 
Aufdach-Photovoltaikanlage auf einem mit nicht nur geringem Aufwand errichteten Gebäude), 
stellt sie alleine noch keinen erheblichen Unterschied i. S. v. Rn. 21 für das gesamte Gebäude 
dar. Damit das Ergebnis der Vorsteueraufteilung in diesem Fall die maßgeblichen Verwen-
dungsverhältnisse des gesamten Gebäudes zutreffend abbildet, ist im Regelfall eine zweistu-
fige, jeweils sachgerechte Vorsteueraufteilung vorzunehmen (Stufe 1: Anteil PV-Anlage, 
Stufe 2: restliches Gebäude). Regelmäßig wird für die Stufe 1 ein objektbezogener Umsatz-
schlüssel zur Ermittlung des Anteils für die Dachflächennutzung sachgerecht sein. Die danach 
auf das restliche Gebäude entfallenden Vorsteuerbeträge sind in der Stufe 2 nach einer ggf. 
auch abweichenden sachgerechten Methode aufzuteilen, z. B. unter den Voraussetzungen der 
Rn. 15 bis 18 nach einem Flächenschlüssel oder der Rn. 24 nach dem umbauten Raum. 


4. Umbauter Raum 


24 Bestehen erhebliche Abweichungen in der Geschosshöhe, kann die Vorsteueraufteilung an-
stelle des Gesamtumsatzschlüssels nach dem umbauten Raum in Betracht kommen, wenn eine 
solche Aufteilung in diesen Fällen eine präzisere wirtschaftliche Zurechnung der Vorsteuerbe-
träge ermöglicht. Hiervon kann ausgegangen werden, wenn Gebäudeteile mit unterschiedlichen 
Geschosshöhen, aber ansonsten ohne erhebliche Unterschiede in der Ausstattung (vgl. oben 
Rn. 21) zu beurteilen sind.  







 
   


 


    
 


 


 
  


    
    
 


  
 


   
 


 
 


   
   


 
    
  


  
  


 
  


 
  


 
    


 
  


 
 


    
 
    


 
   


 


Seite 9 5. Zuordnung 


25 Die vorstehenden Grundsätze sind hinsichtlich der Zuordnung eines gemischt genutzten Grund-
stücks zum Unternehmen entsprechend anzuwenden, beispielsweise zur Feststellung der unter-
nehmerischen Mindestnutzung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 UStG. Wegen der Einzelheiten wird auf 
Abschnitt 15.2c Abs. 8 UStAE hingewiesen. 


III. Änderung des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses 


26 Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder wird der Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) vom 1. Oktober 2010, BStBl I 
S. 846, der zuletzt durch das BMF-Schreiben vom 1. September 2022 - III C 2 -
S 7316/19/10002 :001 (2022/0853290), BStBl I S. 1399, geändert worden ist, wie folgt geän-
dert: 


1. Abschnitt 15.2c wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 7 wird das Beispiel wie folgt gefasst: 


„Be i sp i e l :  
1Unternehmer U hat in seinem Einfamilienhaus ein Arbeitszimmer mit einer 
Nutzfläche von 12 % der Gesamtnutzfläche, das er zu 50 % für seine 
unternehmerischen Zwecke verwendet. 2Die Nutzungseinheiten sind 
vergleichbar ausgestattet, es kommt nur eine Aufteilung nach dem 
objektbezogenen Flächenschlüssel in Betracht (vgl. Abschnitt 15.17 Abs. 7). 
3Bezogen auf das gesamte Gebäude beträgt die unternehmerische Nutzung nur 6 % 
(50 % von 12 %). 4Eine Zuordnung des Gebäudes zum Unternehmen ist nach § 15 
Abs. 1 Satz 2 UStG nicht möglich (Zuordnungsverbot).“ 


b) Absatz 8 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 3 wird gestrichen. 


bb) Der bisherige Satz 4 wird neuer Satz 3 und wie folgt gefasst: 


„3Sachgerechter Aufteilungsmaßstab ist in der Regel das Verhältnis der 
Nutzflächen (vgl. Abschnitt 15.17 Abs. 7).“ 


cc) Die bisherigen Sätze 5 bis 8 werden die neuen Sätze 4 bis 7. 


c) Absatz 9 Nummer 2 Beispiel 1 wird wie folgt geändert: 


aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 







 
    


  
 


 
  


 
    


 
   


 
 


 
 


   
 


    
 


 


 
 


  
 


  
 


 
  


   
    


  
 
    


 
  


  
 


  
 


     
 


  
    


 
   


 
 


Seite 10 „2Die Nutzungseinheiten sind vergleichbar ausgestattet, es kommt nur eine
Aufteilung nach dem objektbezogenen Flächenschlüssel in Betracht (vgl.
Abschnitt 15.17 Abs. 7).“ 


bb) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden die neuen Sätze 3 und 4. 


cc) Satz 4 Buchstabe e wird wie folgt geändert: 


aaa)Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt: 


„3Die Ausstattung von Archiv und Fitnessraum und der jeweilige 
Bauaufwand weichen nicht erheblich voneinander ab.“ 


bbb) Die bisherigen Sätze 3 bis 5 werden die neuen Sätze 4 bis 6. 


ccc) Der bisherige Satz 6 wird neuer Satz 7 und wie folgt gefasst: 


„7Für die Aufteilung ist der Flächenschlüssel des Dachgeschosses
maßgebend, weil die Ausstattung der unterschiedlich genutzten Räume 
nicht erheblich voneinander abweicht.“ 


ddd) Der bisherige Satz 7 wird neuer Satz 8. 


d) Absatz 10 wird wie folgt gefasst: 


„(10)  Photovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerke und Betriebsvorrichtungen gelten
unabhängig davon, ob es sich um einen wesentlichen Bestandteil des Gebäudes handelt
(§ 94 BGB), als umsatzsteuerrechtlich eigenständige Zuordnungsobjekte, soweit sie 
nicht gemäß Abschnitt 15.17 Abs. 6 Anschaffungs- oder Herstellungskosten des
gesamten Gebäudes darstellen.“ 


e) Absatz 11 Beispiel Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„3Das Zimmer entspricht 5 % der Gesamtfläche des Einfamilienhauses, das nach 
einem Flächenschlüssel zu beurteilen ist.“ 


2. Abschnitt 15.6a wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„3Hiervon unberührt bleiben Gegenstände, die umsatzsteuerrechtlich selbständige
Zuordnungsobjekte im Sinne des § 15 Abs. 1 UStG darstellen (z. B. 
Photovoltaikanlage und Blockheizkraftwerk), soweit sie nicht gemäß 
Abschnitt 15.17 Abs. 6 Anschaffungs- oder Herstellungskosten des gesamten 
Gebäudes darstellen.“ 







 
     
 


   
 


   
 


 


  
  


 
  


 
    


 
  


 
  
 


 
   


 
    
  


 
  


 
   


 
    


 
  


 
     


 
 
   


 
  


 
    


 
    


 


Seite 11 b) Absatz 7 wird wie folgt geändert: 


aa) Beispiel 1 wird wie folgt geändert: 


aaa)Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 eingefügt: 


„4Da die Ausstattung der unterschiedlich genutzten Räume nicht 
erheblich voneinander abweicht, hat U richtigerweise eine Aufteilung
nach dem Flächenschlüssel vorgenommen.“ 


bbb) Die bisherigen Sätze 4 bis 11 werden die neuen Sätze 5 bis 12. 


bb) Beispiel 2 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 


„4U nutzt das Gebäude ab Fertigstellung planungsgemäß zu 40 % für seine
vorsteuerunschädlichen Ausgangsumsätze und zu 60 % für private Wohnzwecke,
die Ausstattung der beiden Nutzungseinheiten weicht nicht erheblich 
voneinander ab.“ 


3. Abschnitt 15.16 Abs. 2 Satz 7 wird wie folgt gefasst: 


„7Im Fall der Anschaffung oder Herstellung eines Gebäudes sind abweichend hiervon die 
Aufwendungen stets einheitlich aufzuteilen, vgl. Abschnitt 15.17 Abs. 5 bis 8.“ 


4. Abschnitt 15.17 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 


aa) Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 eingefügt: 


„4Dies ist in dem Sinne zu verstehen, dass keine andere Methode eine 
präzisere Ermittlung der abziehbaren Vorsteuern gewährleisten darf (vgl.
BFH-Urteile vom 10.08.2016 – XI R 31/09, BStBl II 2022 S. xxx, und vom
11.11.2020 – XI R 7/20, BStBl II 2022 S. xxx).“ 


bb) Die bisherigen Sätze 4 und 5 werden die neuen Sätze 5 und 6. 


b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 


aa) Der bisherige Inhalt wird neuer Satz 1. 


bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 







 
 Seite 12  „2Dagegen besteht keine Bindung an die Wahl des Aufteilungsverfahrens,  


wenn dieses nicht sachgerecht war (vgl. BFH-Urteil vom 11.11.2020  – 
XI R 7/20, BStBl II 2022 S. xxx).“  


 
c)  Absatz 5 wird wie folgt geändert:  
 


aa)  Sätze 2 und 3 werden wie folgt  gefasst:  
 


„ 2Vorsteuerbeträge, die  entweder  das Gebäude  selbst oder aber  dessen  
Erhaltung, Nutzung oder Gebrauch betreffen, sind danach jeweils  gesondert zu 
beurteilen. 3Handelt es sich um Aufwendungen für  das Gebäude  selbst (aus der  
Anschaffung oder Herstellung), kommt nur  eine  einheitliche Aufteilung der 
gesamten auf den einheitlichen Gegenstand  entfallenden Vorsteuerbeträge nach 
einem sachgerechten  Aufteilungsmaßstab (§  15 Abs.  4 UStG) in  Betracht (vgl. 
BFH-Urteil vom 10.08.2016 – XI R 31/09, BStBl II 2022 S. xxx).“  


 
bb)  Satz  5 wird wie folgt gefasst:  


 
„ 5Selbst wenn Herstellungskosten eines Gebäudes aus einer Vielzahl von  
einzelnen Leistungsbezügen bestehen können, die für sich betrachtet einzelnen 
Gebäudeteilen zugeordnet werden oder auf mehrere unterschiedliche Nutzungen 
aufgeteilt werden könnten, muss einerseits zwischen der  Verwendung des  
Gebäudes  selbst und andererseits der Verwendung von Gegenständen und  
Dienstleistungen zur Erhaltung oder zum  Gebrauch dieses  Gebäudes  
unterschieden werden.“  


 
cc)  In Satz  6 wird folgender  Klammerzusatz angefügt:  


 
„(vgl. BFH-Urteil vom  11.11.2020 – XI R 7/20, BStBl II 2022 S. xxx)“.  


 
d)  Absatz 7 wird wie folgt gefasst:  
 


„(7)   1Wird ein Gebäude durch einen Unternehmer angeschafft oder hergestellt und 
soll dieses Gebäude sowohl für vorsteuerunschädliche als auch für vorsteuerschädliche  
Ausgangsumsätze verwendet werden, sind die gesamten auf die Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten des  Gebäudes  entfallenden  Vorsteuerbeträge nach §  15 Abs. 4 
UStG aufzuteilen. 2Für die Zurechnung dieser Vorsteuerbeträge ist die „prozentuale“ 
Aufteilung der Verwendung des gesamten Gebäudes zu vorsteuerunschädlichen bzw. 
vorsteuerschädlichen Umsätzen maßgebend (vgl. BFH-Urteile vom 28.09.2006  –  
V R  43/03, BStBl  II 2007 S. 417 und vom 11.11.2020  – XI R  7/20, BStBl  II 2022  
S. xxx).  3Abweichend von Abschnitt  15.17 Abs.  1 Satz  2 Nr.  1 und  2 ist keine  
vorherige direkte Zuordnung von Eingangsleistungen zu den  Umsätzen, die zum 
Vorsteuerabzug berechtigen bzw.  diesen ausschließen, durchzuführen (vgl. BFH-
Urteile vom 10.08.2016 – XI R 31/09, BStBl II 2022 S. xxx, und vom 11.11.2020 – 
XI R  7/20, BStBl  II 2022 S. xxx).  4Daraus folgt eine Ermittlung der nicht abziehbaren 
Vorsteuerbeträge nach §  15 Abs.  4 UStG im Wege einer sachgerechten  Schätzung. 
5Als sachgerechter Aufteilungsmaßstab  können  bei Gebäuden in der Regel  vorrangig 
folgende Aufteilungsschlüssel in Betracht kommen, wenn sie präziser als das 
Verhältnis der Gesamtumsätze des Unternehmers (Gesamtumsatzschlüssel) sind 
(siehe hierzu auch BMF-Schreiben vom  20.10.2022, BStBl  I S. xxx):  
 







 
    


   
  


    
       


    
 


 
  


   
  


  
 


  
   


   
  


   
   


    
  


        
 


   
 


 
  


    
 


    
 


  
    


   
 


    
 


  
  


    
  


  
 


  
  


  
  


 
 


   
  


 
      


  
 


 
 
 


Seite 13 1. 1Flächenschlüssel: Eine Aufteilung nach dem Verhältnis der Nutzflächen 
(objektbezogener Flächenschlüssel) stellt gegenüber einer umsatzbezogenen
Aufteilung (Umsatzschlüssel) regelmäßig eine präzisere Bestimmung des
Aufteilungsschlüssels dar (vgl. BFH-Urteile vom 12.03.1992 – V R 70/87, 
BStBl II S. 755, vom 07.05.2014 – V R 1/10, BStBl II 2022 S. xxx, und vom
03.07.2014 – V R 2/10, BStBl II 2022 S. xxx). 2Bei einer Aufteilung nach dem 
objektbezogenen Flächenschlüssel sind die tatsächlichen Nutzflächen des 
Gebäudes zugrunde zu legen. 3Dabei ist die Flächenberechnung nach den 
Gebäudeinnenflächen vorzunehmen, ohne z. B. Außenstellplätze mit 
einzubeziehen (vgl. BFH-Urteil vom 27.03.2019 – V R 43/17, n. v.). 4Flächen,
die zur Versorgung des Gebäudes verwendet oder nur gemeinsam genutzt
werden (z. B. Technikräume, Treppenhaus, Fahrradabstellräume, 
Waschküchen), bleiben unberücksichtigt. 5Die Grundflächen sind auch bei 
Dachschrägen in vollem Umfang anzusetzen. 6Die Flächen von Terrassen oder 
Balkonen zählen zur Hälfte zu der maßgeblichen Grundfläche. 7Eine weitere 
anerkannte Methode zur Flächenberechnung (z. B. nach DIN 277 oder der
Wohnflächenverordnung) kann auch für Zwecke der Vorsteueraufteilung
angewandt werden, wenn die gewählte Methode bereits für andere (z. B. 
mietvertragliche) Zwecke angewandt wird, die Flächenberechnung für das
gesamte Gebäude einheitlich erfolgt und das Ergebnis sachgerecht ist. 8Der 
Unternehmer kann eine flächenbezogene Vorsteueraufteilung aber nur dann 
beanspruchen, wenn diese sachgerecht ist (vgl. BFH-Urteile vom 07.07.2011 – 
V R 36/10, BStBl II 2012 S. 77, und vom 05.09.2013 – XI R 4/10, BStBl II 2014 
S. 95, zum Fall einer Spielhalle mit Spielgeräten, die teilweise 
umsatzsteuerpflichtigen und teilweise umsatzsteuerfreien Zwecken dienen). 


2. 1Objektbezogener Umsatzschlüssel: Weicht die Ausstattung der unterschiedlich 
genutzten Räume erheblich voneinander ab (z. B. wegen der Dicke der Wände 
und Decken oder in Bezug auf eine teils besonders aufwändige und teils nur
einfache Innenausstattung, siehe hierzu BMF-Schreiben vom 20.10.2022,
BStBl I, a. a. O.) mit der Folge, dass auch die Höhe des Bauaufwandes und ggf.
auch die tatsächlich erzielbaren Mieteinnahmen sich wesentlich voneinander 
unterscheiden, ist es dagegen grundsätzlich erforderlich, die Aufteilung der 
Vorsteuerbeträge anhand des objektbezogenen Umsatzschlüssels 
vorzunehmen, da dies dann die wirtschaftlich präzisere Aufteilung ermöglicht
(vgl. BFH-Urteile vom 07.05.2014 – V R 1/10, a. a. O., und vom 03.07.2014 – 
V R 2/10, a. a. O.). 2Hier ist ein gegenstandsbezogener, das konkrete 
Wirtschaftsgut betreffender Umsatzschlüssel gegenüber einer Aufteilung nach
einem Gesamtumsatzschlüssel genauer, wenn (wie z. B. in Vermietungsfällen)
durch die Nutzung des Objekts ein direkter und unmittelbarer 
Zusammenhang zu den Ausgangsumsätzen besteht. 3Die Vorsteueraufteilung 
erfolgt bei erheblichen Ausstattungsunterschieden - mangels einer anderen
präziseren Zurechnung - nur dann nach dem Gesamtumsatzschlüssel, wenn
das Objekt (z. B. ein Verwaltungsgebäude) zur Ausführung der 
Gesamtumsätze des Unternehmens dient (vgl. BFH-Urteil vom 07.05.2014 – 
V R 1/10, a. a. O.). 


3. 1Umbauter Raum: Bestehen erhebliche Abweichungen in der Geschosshöhe,
kann die Vorsteueraufteilung anstelle eines Umsatzschlüssels nach dem 
umbauten Raum in Betracht kommen, wenn eine solche Aufteilung in diesen 
Fällen eine präzisere wirtschaftliche Zurechnung der Vorsteuerbeträge 
ermöglicht. 2Hiervon kann ausgegangen werden, wenn Gebäudeteile mit 
unterschiedlichen Geschosshöhen, aber ansonsten ohne erhebliche 
Unterschiede in der Ausstattung zu beurteilen sind. 


4. 1Weitere Aufteilungsschlüssel: Beim Erwerb, nicht jedoch bei der Herstellung 
von Gebäuden kommt auch eine Vorsteueraufteilung nach dem Verhältnis der
Ertragswerte zur Verkehrswertermittlung in Betracht (vgl. BFH-Urteile vom 
05.02.1998 – V R 101/96, BStBl II S. 492, und vom 12.03.1998 – V R 50/97, 
BStBl II S. 525). 2Bei zeitlich abwechselnder Nutzung derselben Flächen kann
eine Aufteilung nach Nutzungszeiten erforderlich sein (vgl. BFH-Urteil vom
26.04.2018 – V R 23/16, BStBl II 2022 S. xxx). 







 
   


 
   


   
  
   


   
    


 
 


  
 


 
  


   
 


   
 


  
   
  


  
  


 
  


 
 


  
  


   
    


 


  
  


 
 


  
 


  
     


  
  


    
 


 
 


 
  


 
 


 
 


 
 


Seite 14 


6Die Ermittlung des nicht abziehbaren Teils der Vorsteuerbeträge nach dem 
Gesamtumsatzschlüssel (Verhältnis der vorsteuerschädlichen Umsätze zu den 
vorsteuerunschädlichen Umsätzen des gesamten Unternehmens) ist nach § 15 Abs. 4 
Satz 3 UStG nur zulässig, wenn keine andere wirtschaftliche Zurechnung möglich ist. 
7Nicht zulässig ist eine Zurechnung der Aufwendungen zu bestimmten Gebäudeteilen
nach einer räumlichen (sog. „geografischen“, vgl. BFH-Urteil vom 10.08.2016 – 
XI R 31/09, BStBl II 2022 S. xxx) Anbindung oder nach einem Investitionsschlüssel 
(vgl. BFH-Urteil vom 18.11.2004 – V R 16/03, BStBl II 2005 S. 503). 


Be i sp i e l  1 :  
1U errichtet ein Wohn- und Geschäftshaus, dessen Nutzungseinheiten sich 
hinsichtlich der Ausstattung nicht erheblich voneinander unterscheiden. 2Er 
beabsichtigt, die Fläche des Hauses zu jeweils 50 % vorsteuerunschädlich bzw. 
vorsteuerschädlich zu vermieten. 3Aus der Erstellung des Fußbodenbelags 
entstehen U Aufwendungen von insgesamt 100.000 € zzgl. 19.000 € 
Umsatzsteuer. 
4Es handelt sich um Aufwendungen für die (Neu-)Herstellung des Gebäudes
(„ursprüngliche“ Herstellungskosten). 5Eine Zuordnung, in welchem 
Gebäudeteil der Fußboden verlegt worden ist, ist nicht vorzunehmen. 6U ist 
unter den weiteren Voraussetzungen des § 15 UStG berechtigt, den 
Vorsteuerabzug aus den Aufwendungen für den Fußbodenbelag zu 50 % 
(= 9.500 €) geltend zu machen. 


8Entsprechend ist bei nachträglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu 
verfahren. 9Maßgeblich für die Vorsteueraufteilung ist in diesem Fall die beabsichtigte
Verwendung des Gegenstands, der durch die nachträglichen Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten entsteht. 


Be i sp i e l  2 :  
1U errichtet ein Gebäude, bestehend aus einer vorsteuerunschädlich gewerblich
genutzten (EG; Nutzflächenanteil 50 %) und einer vorsteuerschädlich zu 
Wohnzwecken vermieteten Einheit (1. OG; Nutzflächenanteil 50 %), dessen 
Nutzungseinheiten sich hinsichtlich der Ausstattung nicht erheblich 
voneinander unterscheiden. 2Das Dachgeschoss ist noch nicht ausgebaut. 3U 
ordnet das Gebäude vollständig seinem Unternehmen zu. 
4Ein Jahr nach Errichtung des Gebäudes baut U das Dachgeschoss aus. 5Es 
entstehen dabei drei separat zugängliche, gleich ausgestattete und gleich große
Einheiten, von denen eine als Wohnung und zwei als Büroteil genutzt werden
(sollen). 6Die Wohnung wird umsatzsteuerfrei und die Büroteile werden 
umsatzsteuerpflichtig vermietet. 7Gleichzeitig lässt U das Treppenhaus zum 
Dachgeschoss erweitern. 
8Des Weiteren lässt U eine Alarmanlage installieren, die das gesamte Gebäude
sichert. 9Zudem lässt U einen Aufzug anbauen, mit dem jede Etage erreicht werden 
kann. 10Mit dem Zugewinn an Nutzfläche erhöht sich der Anteil der 
vorsteuerunschädlich genutzten zum vorsteuerschädlich genutzten Teil an der
Gesamtfläche des ausgebauten Gebäudes von 50 % auf 60 %. 11Das neu 
ausgebaute Gebäude ist vollständig dem Unternehmen des U zugeordnet. 
12Die Aufwendungen für den Ausbau des Dachgeschosses, die Erweiterung des
Treppenhauses, den Einbau der Alarmanlage und den Einbau des Aufzugs sind
jeweils (nachträgliche) Herstellungskosten. 
13Der Ausbau des Dachgeschosses ist eine eigenständig genutzte Erweiterung des
bestehenden Gebäudes (Altflächen) und ist damit eigenständiges 
Aufteilungsobjekt. 14Entsprechend der vorsteuerunschädlichen Verwendung des
Dachgeschosses in Höhe von 2/3 sind die Vorsteuern aus dem Dachausbau zu 2/3 
abziehbar. 







 
    


 


 
  


 
  


   
 


   
 


  
  


 
  


 
    


 
  


 
    


 
   


 
  


 
 


    
 


  
 


 
 


 
  


 
    


 
  


  


 
 


 


 


Seite 15 15Die Aufwendungen für die Erweiterung des Treppenhauses sind dem 
Dachgeschoss zuzuordnen, da sie ausschließlich durch den Ausbau des 
Dachgeschosses verursacht sind. 16Die Vorsteuern sind daher nach den 
Nutzungsverhältnissen des Dachgeschosses aufzuteilen. 
17Die Aufwendungen für den Einbau der Alarmanlage sind dem gesamten Gebäude
in seinen neuen Nutzungsverhältnissen zuzuordnen, da sie das gesamte Gebäude
sichert. 18Folglich sind die Vorsteuern zu 60 % abziehbar. 
19Die Aufwendungen für den Einbau des Aufzugs sind dem gesamten Gebäude mit
seinen neuen Nutzungsverhältnissen und nicht ausschließlich dem Dachgeschoss
zuzuordnen, da mit dem Aufzug jede Etage erreicht werden kann. 20Die Vorsteuern 
sind daher zu 60 % abziehbar. 
21Die jeweiligen (nachträglichen) Herstellungskosten stellen gesonderte 
Berichtigungsobjekte im Sinne von § 15a Abs. 6 UStG dar.“ 


e) Absatz 8 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 wird folgender Klammerzusatz angefügt: 


„(vgl. BFH-Urteil vom 10.08.2016 – XI R 31/09, BStBl II 2022 S. xxx)“. 


bb) Beispiel 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„1U besitzt ein Wohn- und Geschäftshaus, dessen Nutzungseinheiten sich
hinsichtlich der Ausstattung nicht erheblich voneinander unterscheiden und
dessen Fläche er zu jeweils 50 % vorsteuerunschädlich bzw. vorsteuerschädlich 
vermietet hat.“ 


cc) Beispiel 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„1U lässt an seinem Wohn- und Geschäftshaus, dessen Nutzungseinheiten sich
hinsichtlich der Ausstattung nicht erheblich voneinander unterscheiden und
dessen Fläche er zu jeweils 50 % vorsteuerunschädlich bzw. vorsteuerschädlich 
vermietet, die Fassade neu anstreichen.“ 


6. Abschnitt 15a.2 Abs. 2 Satz 3 Nummer 5 wird wie folgt gefasst: 


„5. wenn sich eine Rechtsänderung nach dem Leistungsbezug auf die Beurteilung des
Vorsteuerabzugs auswirkt, z. B. bei Wegfall oder Einführung einer den 
Vorsteuerabzug ausschließenden Steuerbefreiung (vgl. BFH-Urteil vom 14.05.1992 – 
V R 79/87, BStBl II S. 983) oder bei gesetzlichen Neuregelungen zur 
Vorsteueraufteilung nach § 15 Abs. 4 UStG (vgl. BFH-Urteile vom 22.08.2013 – 
V R 19/09, BStBl II 2022 S. xxx, und vom 10.08.2016 – XI R 31/09, BStBl II 2022 
S. xxx),“ 


IV. Anwendungsregelungen 


27 Die Grundsätze dieses Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden. 







 
  


 
 


  
 


  


  


 


 
 


 
 


  


 
 
 


Seite 16 Es wird nicht beanstandet, wenn Unternehmer vor der Veröffentlichung dieses Schreibens zu-
lässigerweise eine direkte Zuordnung von Vorsteuerbeträgen nach Abschnitt 15.17 Abs. 7 
Sätze 6 und 7 UStAE in der bisherigen Fassung vorgenommen haben. 
Es wird weiter nicht beanstandet, wenn sich ein Unternehmer vor der Veröffentlichung dieses 
Schreibens auf die Regelungen in der bisherigen Fassung der Abschnitte 15.2c Abs. 10 
und 15.6a Abs. 3 UStAE berufen hat. 


28 Das BMF-Schreiben vom 30. September 2008, BStBl I 2008 S. 896, wird aufgehoben. 


Schlussbestimmungen 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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Urteil vom 01. September 2022, IV R 13/20 
Zum Beginn der sachlichen Gewerbesteuerpflicht eines gewerblichen Grundstückshändlers


ECLI:DE:BFH:2022:U.010922.IVR13.20.0


BFH IV. Senat


GewStG § 35b, GewStG § 10a, GewStG § 2 Abs 1, EStG § 15 Abs 3 Nr 2, GewStG VZ 2012 


vorgehend Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt , 23. Mai 2019, Az: 1 K 462/15


Leitsätze


1. Über das Merkmal des Beginns der sachlichen Gewerbesteuerpflicht ist selbständig im Verlustfeststellungsverfahren 
gemäß § 10a GewStG zu entscheiden.


2. Die sachliche Gewerbesteuerpflicht eines gewerblichen Grundstückshändlers beginnt frühestens mit dem Abschluss 
eines (wirksamen) Kaufvertrags über eine erste Immobilie, denn erst hierdurch wird er in die Lage versetzt, seine Leistung 
am Markt anzubieten.


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Finanzgerichts des Landes Sachsen-Anhalt vom 23.05.2019 - 1 K 
462/15 aufgehoben.


Die Klage wird abgewiesen.


Die Kosten des gesamten Verfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


I.


Streitig ist, ob für die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) bereits im Wirtschaftsjahr 2011/2012 (01.06.2011 
bis 31.05.2012) eine sachliche Gewerbesteuerpflicht bestand, so dass von ihr getätigte Aufwendungen zu einem 
gemäß § 10a des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) vortragsfähigen Gewerbeverlust führen.


1


Die Klägerin ist eine mit Vertrag vom xx.01.2011 gegründete KG, deren Gesellschaftszweck der Erwerb, die 
Verwaltung und die Veräußerung von Immobilien, Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten im eigenen 
Namen und auf eigene Rechnung (§ 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags) ist. Ihr sind auch Rechtsgeschäfte und 
Rechtshandlungen gestattet, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern 
(§ 2 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags). Persönlich haftende Gesellschafterin der Klägerin ist die XY AG, die auch zur 
Geschäftsführung und Vertretung der Klägerin berechtigt und verpflichtet ist (§ 6 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags). 
Das Geschäftsjahr der Klägerin beginnt am 01.06. eines Jahres und endet am 31.05. des Folgejahres.


2


Im Gesellschaftsvertrag ist vorgesehen, dass die Klägerin zur Finanzierung des Gesellschaftszwecks nach Maßgabe 
ihrer Genussrechtsbedingungen Genussrechtskapital in Höhe von zuletzt … Mio. € und darüber hinaus Fremdkapital 
aufnimmt (§ 3 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags).


3







Mit notariellem Kaufvertrag vom xx.06.2012 erwarb die Klägerin mit Mehrfamilienhäusern bebaute Grundstücke. 
Den Grundstückserwerb hatte sie im Wirtschaftsjahr 2011/2012 vorbereitet. Im März 2012 hatte das beauftragte 
Maklerbüro Immobilien-Exposés zur Verfügung gestellt, am xx.04.2012 fand eine Besichtigung der Grundstücke statt 
und am xx.05.2012 war der Klägerin der Notarvertragsentwurf übersandt worden.
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Die Klägerin veräußerte die Grundstücke im ersten Halbjahr 2014. Im Jahr 2014 schloss sie ebenfalls die Sanierung 
einer weiteren Immobilie mit der Veräußerung von neun Eigentumswohnungen ab. Die Klägerin stellte sich hierzu 
nach den Feststellungen des Finanzgerichts (FG) in Pressemitteilungen u.a. vom xx.xx.2013 und vom xx.xx.2014 als 
eine Beteiligungsgesellschaft dar, die Anlegern die Beteiligung an Immobiliengeschäften ermöglicht. Sie investiere 
in den günstigen Ankauf von Bestandsimmobilien und deren anschließende Vermietung, die Weiterentwicklung von 
unterbewerteten Immobilien sowie den Verkauf von Projekten.
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Am 18.07.2013 reichte die Klägerin die Gewerbesteuererklärung für das Wirtschaftsjahr 2011/2012 (01.06.2011 bis 
31.05.2012) ein, in der sie einen --der Höhe nach unstreitigen-- Gewinn aus Gewerbebetrieb in Höhe 
von ./. 1.032.655 € erklärte. Ausweislich des Jahresabschlusses zum 31.05.2012 beschränkte sich die 
Geschäftstätigkeit der Klägerin auf die Emission von Genussrechten, von denen bis zum 31.05.2012 circa … Mio. € 
eingezahlt waren. Hieraus resultierten Druck- und Prospektkosten, Aufwendungen für Genussrechtsemissionen und 
Projektaufbereitung, Verkaufsprovisionen und Vertriebskosten in Höhe von circa 1,8 Mio. €. In ihrer Gewinn- und 
Verlustrechnung wies die Klägerin neben sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 2.749 € lediglich Zinserträge 
in Höhe von insgesamt 2.964 € für Darlehensgewährungen an die ZK in Höhe von 552,59 € und an die QR in Höhe 
von 1.252,89 € aus. Der Restbetrag in Höhe von 1.158,52 € betraf Zinsen auf Guthaben.
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Den Antrag auf Feststellung des vortragsfähigen Fehlbetrags gemäß § 10a GewStG auf den 31.12.2012 lehnte der 
Beklagte und Revisionskläger (Finanzamt --FA--) mit Bescheid vom 09.12.2013 ab. Zur Begründung wies das FA im 
Wesentlichen darauf hin, dass bloße Vorbereitungshandlungen --im konkreten Fall Akquisitionstätigkeiten-- die 
Gewerbesteuerpflicht noch nicht begründeten. Die Klägerin müsse sich mit einer eigenen wirtschaftlichen Tätigkeit 
am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr beteiligen. Dazu müsse sie Grundstücke besitzen und bewerben. Da sie erst 
mit Vertrag vom xx.06.2012 ein Grundstück erworben habe, könne erst ab dem Wirtschaftsjahr 2012/2013 
(01.06.2012 bis 31.05.2013) ein Gewerbebetrieb bestehen.
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Der nach erfolglosem Einspruchsverfahren erhobenen Klage gab das FG mit Urteil vom 23.05.2019 - 1 K 462/15 
statt. Die Klägerin habe im Wirtschaftsjahr 2011/2012 mit der Beauftragung des Maklerbüros im März 2012, der 
Besichtigung der Grundstücke im April 2012, den Kaufvertragsverhandlungen und der Beauftragung des Notars zur 
Fertigung des Grundstückskaufvertragsentwurfs im Mai 2012 Tätigkeiten unternommen, die objektiv erkennbar auf 
die Vorbereitung der Grundstücksgeschäfte gerichtet gewesen seien. Sie sei daher bereits im Wirtschaftsjahr 
2011/2012 gewerbesteuerpflichtig gewesen.
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Die hiergegen gerichtete Revision begründet das FA mit der Verletzung von § 2 Abs. 1 Satz 1 GewStG. Gegenstand 
des Betriebs der Klägerin sei der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Grundstücken. Mit diesem 
Unternehmensgegenstand könne sie sich nicht vor dem Erwerb mindestens eines Grundstücks, für den der Abschluss 
eines notariellen Kaufvertrags erforderlich sei, am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr beteiligen. Denn vor diesem 
Zeitpunkt sei sie nicht in der Lage, ihre Leistungen am Markt anzubieten und gewerbliche Einnahmen zu erzielen.
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Darüber hinaus sei das angefochtene Urteil auch bei Zugrundelegung der Rechtsauffassung des FG zum Beginn der 
sachlichen Gewerbesteuerpflicht rechtsfehlerhaft. Denn nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung müsse im 
Erhebungszeitraum des Beginns des Gewerbebetriebs zur Ermittlung des Gewerbeertrags der nach den 
einkommensteuerrechtlichen Grundsätzen ermittelte Gewinn um die vor Eintritt der sachlichen Gewerbesteuerpflicht 
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Entscheidungsgründe


II.


verursachten Einnahmen und Ausgaben korrigiert werden. Dies sei nicht geschehen. Das FG habe weder den genauen 
Zeitpunkt des Beginns der Gewerbesteuerpflicht bestimmt noch die Ausgaben ermittelt, die vor Eintritt der 
sachlichen Gewerbesteuerpflicht verursacht worden seien.


Das FA beantragt,
das Urteil des FG des Landes Sachsen-Anhalt vom 23.05.2019 - 1 K 462/15 aufzuheben und die Klage abzuweisen.
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Die Klägerin beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


12


Sie hält das FG-Urteil für zutreffend. Der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) sei zu entnehmen, dass bei 
Unternehmen, deren Tätigkeit auf die Veräußerung von Waren gerichtet sei, bereits der gesamte Herstellungsprozess 
zum Gegenstand des gewerblichen Betriebs gehöre. Für Handelsunternehmen, die die später zu veräußernde Ware 
einkaufen, könne nichts anderes gelten. Bei diesen gehöre der gesamte Einkaufsprozess zum Gegenstand des 
Gewerbebetriebs. Die sachliche Gewerbesteuerpflicht entstehe daher bereits in dem Zeitpunkt, in dem der Händler 
mit Einkaufsaktivitäten beginne. Dies sei beim gewerblichen Grundstückshändler anzunehmen, wenn er sich mit 
Immobilienmaklern oder Grundstückseigentümern zwecks Grundstückserwerbs in Verbindung setze, Objektdaten 
austausche, Objektbesichtigungen durchführe und Vertragsanbahnungsgespräche führe.
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Entgegen der Auffassung des FA habe das FG den Gewerbeertrag nicht für einen abgekürzten Erhebungszeitraum 
feststellen müssen, denn zu ihrem Unternehmensgegenstand habe auch die Vermietung von Immobilien und damit 
eine vermögensverwaltende Tätigkeit gehört. Mit dem Genussrechtskapital habe nicht nur die originär gewerbliche 
Tätigkeit (Immobilienhandel), sondern auch die vermögensverwaltende Tätigkeit finanziert werden sollen. Die 
verzinsliche Anlage des im streitigen Erhebungszeitraum eingezahlten Genussrechtskapitals stelle sich daher nicht 
lediglich als Vorbereitungshandlung des Gewerbebetriebs Immobilienhandel dar, sondern sei als eigenständige 
werbende Tätigkeit anzusehen, mit der sie ihre vermögensverwaltende Tätigkeit aufgenommen habe.
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Die Klägerin und das FA haben auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung verzichtet.15


Die Revision des FA ist begründet. Das angefochtene Urteil war aufzuheben, weil das FG seine Entscheidung, die 
sachliche Gewerbesteuerpflicht der Klägerin habe bereits im Wirtschaftsjahr 2011/2012 bestanden, auf der 
Grundlage einer teilweise unzutreffenden Rechtsauffassung getroffen hat. Zwar hat das FG zutreffend erkannt, dass 
über die Frage der sachlichen Gewerbesteuerpflicht im Wirtschaftsjahr 2011/2012 im Verlustfeststellungsverfahren 
gemäß § 10a GewStG zu entscheiden ist (hierzu unter 1.). Es hat jedoch in teilweiser Verkennung der allgemeinen 
Rechtsgrundsätze für den Beginn eines Gewerbebetriebs (hierzu unter 2.) zu Unrecht angenommen, die Klägerin 
habe bereits im Wirtschaftsjahr 2011/2012 (01.06.2011 bis 31.05.2012) ihre werbende Tätigkeit aufgenommen 
(hierzu unter 3.). Die Klage war abzuweisen (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung --FGO--, hierzu 
unter 4.).
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1. Das FG hat zutreffend erkannt, dass über das streitige Merkmal des Beginns der sachlichen Gewerbesteuerpflicht 
der Klägerin im Wirtschaftsjahr 2011/2012 im Verlustfeststellungsverfahren gemäß § 10a GewStG zu entscheiden ist.
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a) Wären die von der Klägerin in ihrer Gewinnermittlung auf den 31.05.2012 gemäß § 4 Abs. 1, § 5 Abs. 1 des 
Einkommensteuergesetzes (EStG) berücksichtigten Aufwendungen (z.B. für Druck- und Prospektkosten, 
Genussrechtsemissionen, Projektaufbereitung, Verkaufsprovisionen und Vertriebskosten) bei der Ermittlung des 
Gewerbeertrags gemäß § 7 GewStG zu berücksichtigen, gingen sie in den Gewerbeverlust gemäß § 10a GewStG ein. 
Gemäß § 10a GewStG ist der maßgebende Gewerbeertrag (§ 10 Abs. 1 GewStG) um die Fehlbeträge zu kürzen, die 
sich bei der Ermittlung des maßgebenden Gewerbeertrags für die vorangegangenen Erhebungszeiträume nach den 
Vorschriften der §§ 7 bis 10 GewStG ergeben haben, soweit die Fehlbeträge nicht bei der Ermittlung des 
Gewerbeertrags für die vorangegangenen Erhebungszeiträume berücksichtigt worden sind (§ 10a Satz 1 GewStG). 
Fehlbetrag im Sinne dieser Vorschrift ist der Gewerbeverlust, d.h. der negative Ertrag des Gewerbebetriebs. Besteht 
(noch) kein Gewerbebetrieb, kann demzufolge kein (abzugsfähiger) Gewerbeverlust entstehen. Erst mit dem Beginn 
der sachlichen Gewerbesteuerpflicht können abzugsfähige und damit vortragsfähige Verluste entstehen (vgl. BFH-
Urteile vom 14.04.2011 - IV R 52/09, BFHE 233, 257, BStBl II 2011, 929, Rz 32, und vom 19.08.1977 - IV R 107/74, 
BFHE 123, 352, BStBl II 1978, 23).
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b) Die Verlustfeststellung gemäß § 10a GewStG erfolgt auch bei einem abweichenden Wirtschaftsjahr zum 31.12. 
eines Jahres, denn § 10 Abs. 2 GewStG stellt eine Bezugsfiktion zum Erhebungszeitraum auf. Gemäß § 10 Abs. 2 
GewStG gilt bei Unternehmen mit vom Kalenderjahr abweichendem Wirtschaftsjahr der Gewerbeertrag als in dem 
Erhebungszeitraum bezogen, in dem das Wirtschaftsjahr endet (Suchanek/Hesse in 
Wendt/Suchanek/Möllmann/Heinemann, GewStG, 2. Aufl., § 10a Rz 202; vgl. im Ergebnis auch BFH-Urteil vom 
03.02.2010 - IV R 59/07, Rz 15).
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c) Ob eine sachliche Gewerbesteuerpflicht besteht, ist im Verlustfeststellungsverfahren nach § 10a Satz 6 GewStG 
ohne Bindung an den Gewerbesteuermessbescheid des Erhebungszeitraums, auf dessen Ende der vortragsfähige 
Gewerbeverlust nach § 10a GewStG gesondert festzustellen ist, selbständig zu prüfen. Der 
Gewerbesteuermessbescheid des Erhebungszeitraums, auf dessen Ende der vortragsfähige Gewerbeverlust gesondert 
festzustellen ist, ist für den Bescheid über die gesonderte Feststellung des vortragsfähigen Gewerbeverlustes 
(Verlustfeststellungsbescheid) dieses Erhebungszeitraums kein Grundlagenbescheid i.S. des § 171 Abs. 10 der 
Abgabenordnung, soweit das Merkmal der sachlichen Steuerpflicht Bedeutung hat. Der Gewerbesteuermessbescheid 
entfaltet insoweit keine Bindungswirkung für den Verlustfeststellungsbescheid (vgl. BFH-Urteile vom 07.09.2016 - 
IV R 31/13, BFHE 255, 266, BStBl II 2017, 482, Rz 23, 28 ff.; vom 04.05.2017 - IV R 2/14, BFHE 258, 470, BStBl II 
2017, 1138, Rz 28). Dies gilt auch nach der Änderung des § 35b Abs. 2 Satz 2 GewStG durch das Jahressteuergesetz 
2010 vom 08.12.2010 (BGBl I 2010, 1768, BStBl I 2010, 1394). Dieser Regelung kann keine Bindungswirkung des 
Gewerbesteuermessbescheides für den Verlustfeststellungsbescheid entnommen werden, weil das Merkmal des 
Beginns oder des Endes der sachlichen Gewerbesteuerpflicht keine Frage der Besteuerungsgrundlage i.S. des § 35b 
Abs. 2 Satz 2 GewStG ist (vgl. BFH-Urteil in BFHE 255, 266, BStBl II 2017, 482, Rz 30; Kontny in 
Wendt/Suchanek/Möllmann/Heinemann, a.a.O., § 35b Rz 41; Selder in Glanegger/Güroff, GewStG, 10. Aufl., § 35b Rz 
16).
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2. Ein gewerblicher Grundstückshändler nimmt seine werbende Tätigkeit frühestens mit der Anschaffung der ersten 
Immobilie, d.h. mit dem (wirksamen) Abschluss eines entsprechenden Kaufvertrags auf. Erst dann beginnt seine 
sachliche Gewerbesteuerpflicht gemäß § 2 Abs 1 GewStG.
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a) Nach § 2 Abs. 1 GewStG unterliegt der Gewerbesteuer nur der stehende Gewerbebetrieb. Bei natürlichen Personen 
und Personengesellschaften unterwirft das Gesetz die konkret ausgeübte werbende Tätigkeit der Gewerbesteuer. 
Deshalb beginnt die sachliche Gewerbesteuerpflicht der unter § 2 Abs. 1 GewStG fallenden Gewerbebetriebe erst, 
wenn alle tatbestandlichen Voraussetzungen eines (originären oder fiktiven) Gewerbebetriebs erfüllt sind (§ 2 Abs. 1 
GewStG i.V.m. § 15 Abs. 2 bzw. Abs. 3 EStG) und der Gewerbebetrieb in Gang gesetzt worden ist (z.B. BFH-Urteile vom 
13.04.2017 - IV R 49/15, BFHE 257, 441; vom 30.08.2012 - IV R 54/10, BFHE 238, 198, BStBl II 2012, 927, m.w.N.).
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aa) Maßgebend für den Beginn des Gewerbebetriebs i.S. des § 2 Abs. 1 GewStG ist der Beginn der werbenden 
Tätigkeit. Davon abzugrenzen sind die bloßen, gewerbesteuerrechtlich noch unbeachtlichen 
Vorbereitungshandlungen. Der Zeitpunkt des Beginns der werbenden Tätigkeit ist unter Berücksichtigung der 
Verkehrsauffassung nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls zu ermitteln und kann für die verschiedenen 
Betriebsarten unterschiedlich zu bestimmen sein. Was als werbende Tätigkeit anzusehen ist, richtet sich nach dem 
von der Gesellschaft verfolgten Gegenstand ihrer Tätigkeit. Dabei kann auch auf den im Gesellschaftsvertrag 
beschriebenen Gegenstand des Unternehmens zurückgegriffen werden. Allerdings handelt es sich insoweit lediglich 
um ein Indiz; letztlich maßgebend ist die tatsächlich ausgeübte Tätigkeit (z.B. BFH-Urteile in BFHE 257, 441; vom 
22.01.2015 - IV R 10/12; vom 20.11.2003 - IV R 5/02, BFHE 204, 471, BStBl II 2004, 464; in BFHE 238, 198, BStBl II 
2012, 927; vom 13.10.2016 - IV R 21/13, BFHE 256, 156, BStBl II 2017, 475, m.w.N.).
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bb) Für den Beginn der werbenden Tätigkeit ist entscheidend, wann die Voraussetzungen für die erforderliche 
Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr tatsächlich erfüllt sind, so dass sich das Unternehmen daran 
mit eigenen gewerblichen Leistungen beteiligen kann (vgl. BFH-Urteile vom 12.05.2016 - IV R 1/13 BFHE 255, 65, 
BStBl II 2017, 489, Rz 26; in BFHE 238, 198, BStBl II 2012, 927, m.w.N.; vgl. auch Keß in Lenski/Steinberg, 
Gewerbesteuergesetz, § 2 Rz 4551).
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cc) Bei einem auf Handel ausgerichteten Unternehmen liegt eine werbende Tätigkeit vor, wenn der Unternehmer 
seine Leistungen am Markt anbietet. Dies ist z.B. mit der Öffnung des Ladenlokals und dem Beginn des Verkaufs von 
Waren der Fall (zu einer Apotheke BFH-Urteil in BFHE 123, 352, BStBl II 1978, 23).
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(1) Jedoch setzt die Annahme einer werbenden Tätigkeit eines entsprechenden Unternehmens nicht ausnahmslos 
voraus, dass der Unternehmer seine Leistung bereits aktiv am Markt anbietet (anderer Ansicht Franke in 
Wendt/Suchanek/Möllmann/Heinemann, a.a.O., § 2 Rz 52, 65 f.).
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So kann nach der Rechtsprechung des BFH bei einer sog. Ein-Schiff-Gesellschaft, die vorrangig die Veräußerung und 
nicht den Betrieb des Schiffs beabsichtigt, bereits der Bau bzw. der Erwerb des Schiffs als Beginn der werbenden 
Tätigkeit angesehen werden, denn in diesem Fall gehört bereits die Herstellung bzw. der Erwerb der später zu 
veräußernden Waren zum Gegenstand des Betriebs (vgl. z.B. BFH-Urteile in BFHE 256, 156, BStBl II 2017, 475, Rz 45; 
vom 03.04.2014 - IV R 12/10, BFHE 245, 306, BStBl II 2014, 1000, Rz 76; vom 22.01.2015 - IV R 10/12, Rz 32; vgl. 
auch Keß in Lenski/Steinberg, a.a.O., § 2 Rz 4555; BeckOK GewStG/Specker, 2. Ed. [01.07.2022], GewStG § 2 
Rz 1298.1). Dieser Rechtsprechung kann allerdings nicht entnommen werden, bei Handelsunternehmen, die die 
später zu veräußernde Ware herstellen oder einkaufen, gehöre bereits der gesamte Herstellungs- bzw. 
Einkaufsprozess zum Gegenstand des Gewerbebetriebs. Der Senat hat zwar in seinem Urteil vom 26.09.2013 - 
IV R 45/11 (BFHE 243, 367, BStBl II 2015, 296, Rz 35) noch recht allgemein formuliert, bereits die Herstellung bzw. 
der Erwerb der später zu veräußernden Waren gehöre zum Gegenstand des gewerblichen Betriebs. In seinen 
nachfolgenden Entscheidungen (Urteile in BFHE 245, 306, BStBl II 2014, 1000, Rz 76; vom 22.01.2015 - IV R 10/12, 
Rz 32 f.; in BFHE 256, 156, BStBl II 2017, 475, Rz 45) hat er jedoch konkretisierend ausgeführt, die sachliche 
Gewerbesteuerpflicht beginne nur dann bereits mit Abschluss des Bau- oder Kaufvertrags über das Schiff, wenn die 
Gesellschaft den entsprechenden Vertrag mit unbedingter Veräußerungsabsicht abgeschlossen habe. Danach hat der 
Senat nicht (mehr) auf einen (irgendwie gearteten) Beginn des Erwerbsvorgangs, sondern auf dessen Ende, das durch 
den Kaufvertragsschluss markiert wird, abgestellt. Der Vertragsschluss stellt den frühestmöglichen Zeitpunkt für den 
Beginn der werbenden Tätigkeit dar (ablehnend Franke in Wendt/Suchanek/Möllmann/Heinemann, a.a.O., § 2 Rz 52, 
65 f., der Maßnahmen auf der Absatzseite für den Beginn der sachlichen Gewerbesteuerpflicht verlangt). Den 
Ausführungen des BFH im Urteil vom 23.10.1987 - III R 275/83 (BFHE 151, 399, BStBl II 1988, 293) kann nichts 
Gegenteiliges entnommen werden.
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In diesem Sinne hat auch das FG Düsseldorf entschieden, dass die Gewerbesteuerpflicht eines Unternehmens, dessen 
Betrieb auf den Erwerb, die Verwaltung und Veräußerung von Unternehmen bzw. Unternehmensbeteiligungen 
gerichtet ist, nicht vor dem Erwerb mindestens eines Unternehmens beginnt (Urteil vom 03.08.1999 - 8 K 5495/97 G; 
vgl. auch Keß in Lenski/Steinberg, a.a.O., § 2 Rz 4553).


(2) Entsprechendes gilt für einen gewerblichen Grundstückshändler. Dieser nimmt seine werbende Tätigkeit 
frühestens mit der Anschaffung der ersten Immobilie, d.h. mit dem (wirksamen) Abschluss eines entsprechenden 
Kaufvertrags auf, denn erst hierdurch wird er in die Lage versetzt, seine Leistung am Markt anzubieten. Entscheidend 
ist nicht der Beginn des Erwerbsprozesses, sondern dessen Ende, das durch den Abschluss des Kaufvertrags markiert 
wird.
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Vorbereitungshandlungen, die dem Abschluss eines entsprechenden Kaufvertrags dienen, genügen demgegenüber 
nicht für die Aufnahme einer werbenden Tätigkeit (vgl. z.B. Güroff in Glanegger/Güroff, a.a.O., § 2 Rz 569), denn 
durch die Beauftragung eines Maklers, die Besichtigung eines potentiellen Kaufobjektes oder ähnliche Tätigkeiten ist 
der Grundstückshändler noch nicht in der Lage, seine Leistung am Markt anzubieten. Darüber hinaus führte die 
Annahme, ein Grundstückshändler nehme seine werbende Tätigkeit bereits auf, wenn er sich (mehr oder weniger 
ernsthaft) nach geeigneten Objekten umsehe bzw. erste auf den Erwerb eines Grundstücks gerichtete Schritte 
unternehme, sowohl zu einer sachlich nicht gerechtfertigten Vorverlagerung des Beginns der Gewerbesteuerpflicht 
als auch zu erheblichen Abgrenzungsschwierigkeiten bei der Bestimmung des konkreten Zeitpunktes der Aufnahme 
der werbenden Tätigkeit.
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b) Die dargestellten Rechtsgrundsätze gelten gleichermaßen für Einzelgewerbetreibende wie für 
Personengesellschaften, und zwar unabhängig von der Rechtsform ihrer Gesellschafter (z.B. BFH-Urteile in BFHE 
257, 441; in BFHE 238, 198, BStBl II 2012, 927; in BFHE 256, 156, BStBl II 2017, 475, m.w.N.).
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c) Ebenso wie der Einzelunternehmer kann auch die Personengesellschaft mehrere Betriebe nacheinander betreiben 
(z.B. BFH-Urteile in BFHE 257, 441; in BFHE 245, 306, BStBl II 2014, 1000, und in BFHE 204, 471, BStBl II 2004, 464). 
Dementsprechend kann eine Personengesellschaft, deren Zweck nach ihrem Gesellschaftsvertrag der Erwerb, die 
Verwaltung und die Veräußerung von Immobilien, Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten im eigenen 
Namen und auf eigene Rechnung ist, vor Beginn dieses Grundstückshandels bereits einen anderen Gewerbebetrieb 
unterhalten. Voraussetzung ist jedoch, dass sie tatsächlich Tätigkeiten entfaltet, die die Voraussetzungen eines 
Gewerbebetriebs i.S. des § 2 Abs. 1 GewStG erfüllen und die sich nicht lediglich als Vorbereitungshandlungen des 
Grundstückshandels darstellen (vgl. BFH-Urteil in BFHE 257, 441, Rz 23, zur Ein-Schiff-Gesellschaft, m.w.N.).


32


d) Auch die Tätigkeit einer i.S. des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG gewerblich geprägten vermögensverwaltenden 
Personengesellschaft führt zu einem stehenden Gewerbebetrieb i.S. des § 2 Abs. 1 Satz 1 GewStG, obwohl diese 
Gesellschaft keine originär gewerblichen Einkünfte erzielt (vgl. BFH-Urteile in BFHE 257, 441; in BFHE 204, 471, 
BStBl II 2004, 464). Für den Beginn des Gewerbebetriebs einer solchen Gesellschaft ist grundsätzlich auf die 
Aufnahme der vermögensverwaltenden Tätigkeit abzustellen. Ist eine Personengesellschaft allerdings zu dem Zweck 
gegründet worden, eine originär gewerbliche Tätigkeit zu entfalten, und erfüllt diese Gesellschaft im Übrigen die 
Merkmale des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG, beginnt der Gewerbebetrieb nicht allein wegen der in der Vorbereitungsphase 
der originär gewerblichen Tätigkeit üblicherweise anfallenden vermögensverwaltenden Tätigkeiten bereits mit deren 
Aufnahme (BFH-Urteile in BFHE 257, 441; in BFHE 255, 65, BStBl II 2017, 489). Daher können selbst mit 
Einkünfteerzielungsabsicht unternommene vermögensverwaltende Tätigkeiten einer gewerblich geprägten 
Personengesellschaft im Einzelfall noch als Vorbereitungshandlungen einer werbenden originär gewerblichen 
Tätigkeit zu werten sein. Überschreiten die vermögensverwaltenden Tätigkeiten allerdings das Maß dessen, was zur 
Aufnahme der originär gewerblichen Tätigkeit erforderlich und üblich ist, handelt es sich bei diesen Tätigkeiten nicht 
mehr um bloße Vorbereitungshandlungen der noch nicht aufgenommenen originär gewerblichen Tätigkeit, sondern 
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um die Ingangsetzung eines Gewerbebetriebs, der mit der Aufnahme der Vermögensverwaltung beginnt (BFH-Urteil 
in BFHE 257, 441).


3. Das angefochtene FG-Urteil entspricht diesen Rechtsgrundsätzen nur zum Teil. Das FG hat zwar zutreffend 
erkannt, dass für die Klägerin als gewerbliche Grundstückshändlerin die Rechtsprechung für gewerblich geprägte 
Personengesellschaften keine Anwendung findet. Seine in diesem Zusammenhang erfolgte Würdigung, die Klägerin 
habe mit der Verwaltung des bereits eingezahlten Genussrechtskapitals, insbesondere dessen verzinslicher Anlage, 
lediglich die Ausübung ihrer originär gewerblichen Tätigkeit als Grundstückshändlerin vorbereitet und nicht vorab 
eine vermögensverwaltende Tätigkeit ausgeübt und hierdurch eine sachliche Gewerbesteuerpflicht begründet, ist 
revisionsrechtlich nicht zu beanstanden (hierzu unter a bis c). Das FG hat jedoch in Verkennung der unter 2. 
dargelegten Grundsätze für den Beginn der sachlichen Gewerbesteuerpflicht einer originär gewerblich tätigen 
Grundstückshändlerin angenommen, die Klägerin habe ihre werbende Tätigkeit bereits vor dem 01.06.2012 
aufgenommen, so dass bereits im Wirtschaftsjahr 2011/2012 (01.06.2011 bis 31.05.2012) eine sachliche 
Gewerbesteuerpflicht bestanden habe (hierzu unter d). Das Urteil war daher aufzuheben.
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a) Die Klägerin ist gewerbliche Grundstückhändlerin. Ihr Gesellschaftszweck ist der Erwerb, die Verwaltung und die 
Veräußerung von Immobilien, Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten im eigenen Namen und auf eigene 
Rechnung (§ 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags). Nach den nicht mit Verfahrensrügen angegriffenen und damit für 
den Senat gemäß § 118 Abs. 2 FGO bindenden Feststellungen des FG ist der gewerbliche Grundstückshandel auch 
tatsächlicher Gegenstand ihrer Tätigkeit. Allerdings beschränkte sich ihre Geschäftstätigkeit im maßgeblichen 
Wirtschaftsjahr 2011/2012 --wie auch der Jahresabschluss zum 31.05.2012 bestätigt-- auf die Emission von 
Genussrechten zur Finanzierung ihres Gesellschaftszwecks, des gewerblichen Grundstückshandels, sowie auf erste 
Bemühungen zur Anbahnung eines Immobilienkaufs.
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b) Entgegen der Auffassung der Klägerin stellt die verzinsliche Anlage des im streitigen Erhebungszeitraum 
eingezahlten Genussrechtskapitals keine eigenständige werbende Tätigkeit dar, die als bereits im Wirtschaftsjahr 
2011/2012 aufgenommene vermögensverwaltende Tätigkeit anzusehen ist.
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aa) Die Würdigung des FG, die Klägerin habe nicht zunächst eine auf Vermögensverwaltung gerichtete Tätigkeit 
ausgeübt, hält der revisionsrechtlichen Prüfung stand. Der Senat ist an die Würdigung des FG gebunden, wenn 
diese --wie im Streitfall-- möglich ist und das FG weder gegen Denkgesetze verstoßen noch wesentliche Umstände 
vernachlässigt hat (z.B. BFH-Urteil vom 11.11.2015 - V R 3/15, Rz 22). So hat das FG zu Recht im Rahmen seiner 
Würdigung darauf abgestellt, dass der Gesellschaftsvertrag die verzinsliche Anlage des Genussrechtskapitals nicht 
als Gesellschaftszweck bezeichnet. Ebenso wenig ist zu beanstanden, dass das FG angenommen hat, die in § 2 Abs. 2 
des Gesellschaftsvertrags festgelegte Berechtigung der Klägerin zu Rechtshandlungen, die geeignet erscheinen, den 
Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern, belege nicht, dass die Verwaltung des 
Genussrechtskapitals einem eigenständigen Gesellschaftszweck gedient habe. Dies wird durch den Umstand 
bestätigt, dass sich die Klägerin nach den Feststellungen des FG ihren Anlegern gegenüber nicht verpflichtet hat, die 
Gelder in Kapitalanlagen zu investieren. In Anbetracht der erzielten Zinserträge, des Umfangs der 
Darlehensgewährungen sowie des zeitnahen Grundstückserwerbs hält es der Senat auch für zutreffend, dass das FG 
angenommen hat, die Verwaltung des Genussrechtskapitals habe das Maß üblicher Vorbereitungshandlungen nicht 
überschritten, sondern sei als "Durchgangsstadium" zur geschäftsplanmäßigen Investition in das Immobiliengeschäft 
der Klägerin anzusehen.
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bb) Als zutreffend erweist sich auch die Folgerung des FG, die Klägerin, die zu dem Zweck gegründet worden sei, 
eine originär gewerbliche Tätigkeit zu entfalten, und die im Übrigen die Merkmale des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG erfülle, 
habe ihren Gewerbebetrieb nicht bereits durch die Aufnahme der in der Vorbereitungsphase der originär 
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  Download als PDF [www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/pdf/STRE202210193?
type=1646225765]


gewerblichen Tätigkeit üblicherweise anfallenden vermögensverwaltenden Tätigkeiten begonnen (vgl. BFH-Urteile 
in BFHE 257, 441; in BFHE 255, 65, BStBl II 2017, 489).


c) Der Einwand der Klägerin, zu ihrem Unternehmensgegenstand gehöre auch eine vermögensverwaltende Tätigkeit 
in Gestalt der Vermietung von Immobilien, die ebenfalls durch das Genussrechtskapital habe finanziert werden 
sollen, mit der Folge, dass die verzinsliche Anlage des Genussrechtskapitals nicht lediglich als 
Vorbereitungshandlung des gewerblichen Grundstückshandels, sondern als eigenständige werbende Tätigkeit 
anzusehen sei, greift nicht durch.
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Der Vortrag der Klägerin, zu ihrem Gesellschaftszweck gehöre auch die Vermietung von Immobilien, ist nicht zu 
berücksichtigen. Es handelt sich um neuen, erstmals im Revisionsverfahren vorgebrachten Sachvortrag (z.B. BFH-
Urteil vom 27.11.2019 - XI R 35/17, BFHE 267, 542, BStBl II 2021, 252, Rz 54), der zudem weder von dem 
festgestellten Inhalt des Gesellschaftsvertrags noch von den Feststellungen des FG zur tatsächlichen Tätigkeit der 
Klägerin getragen wird. Die aus den Jahren 2013 und 2014 stammenden Pressemitteilungen der Klägerin, in denen 
von einer "anschließenden Vermietung" die Rede ist, führen zu keinem anderen Ergebnis. Sie geben lediglich eine 
nicht näher belegte Behauptung der Klägerin, die nicht auf das maßgebliche Geschäftsjahr 2011/2012 bezogen ist, 
wieder.
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d) Das FG hat jedoch in Verkennung der unter 2. dargelegten Grundsätze angenommen, die Klägerin habe ihre 
werbende Tätigkeit bereits vor dem 01.06.2012 dadurch aufgenommen, dass sie Kontakt zu Immobilienmaklern 
gesucht, an Wohnungsbesichtigungen teilgenommen und Kaufvertragsverhandlungen geführt habe, so dass bereits 
im Wirtschaftsjahr 2011/2012 (01.06.2011 bis 31.05.2012) eine sachliche Gewerbesteuerpflicht bestanden habe.
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4. Die Sache ist spruchreif. Die Klage ist abzuweisen.42


Die Klägerin hat im Wirtschaftsjahr 2011/2012 (01.06.2011 bis 31.05.2012) lediglich den Kaufvertragsabschluss 
vorbereitende Maßnahmen unternommen. Die erste Immobilie hat sie erst mit Vertrag vom xx.06.2012 und damit im 
nachfolgenden Wirtschaftsjahr erworben. Nach Maßgabe der unter II.2. dargestellten Grundsätze hatte sie damit im 
Wirtschaftsjahr 2011/2012 noch keine werbende Tätigkeit aufgenommen, so dass kein vortragsfähiger 
Gewerbeverlust gemäß § 10a GewStG festzustellen war.
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5. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 1 FGO.44


6. Die Entscheidung ergeht nach § 121 Satz 1 i.V.m. § 90 Abs. 2 FGO mit Einverständnis der Beteiligten ohne 
mündliche Verhandlung.
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Urteil vom 13. April 2017, IV R 49/15 
Abgrenzung gewerbesteuerrechtlich unbeachtlicher Vorbereitungshandlungen vom Beginn einer werbenden Tätigkeit; 
Hilfsgeschäfte eines Schiffsbetriebs


ECLI:DE:BFH:2017:U.130417.IVR49.15.0


BFH IV. Senat


GewStG § 2 Abs 1 S 2, GewStG § 7 S 1, GewStG § 7 S 3, EStG § 5a Abs 1, EStG § 5a Abs 2 S 1, EStG § 5a Abs 2 S 2, EStG § 
5a Abs 3 S 2, EStG § 15 Abs 3 Nr 2, EStG VZ 2009 , GewStG VZ 2009 


vorgehend Niedersächsisches Finanzgericht , 27. Mai 2015, Az: 1 K 91/13


Leitsätze


1. Mit Einkünfteerzielungsabsicht unternommene vermögensverwaltende Tätigkeiten einer gewerblich geprägten 
Personengesellschaft stellen keine bloßen Vorbereitungshandlungen einer werbenden originär gewerblichen Tätigkeit, 
sondern eine eigenständige werbende Tätigkeit dar, wenn sie das Maß dessen überschreiten, was zur Aufnahme der 
originär gewerblichen Tätigkeit erforderlich und üblich ist.


2. Handlungen, die keine bloßen Vorbereitungshandlungen eines späteren Schiffsbetriebs darstellen, sind keine 
Hilfsgeschäfte i.S. des § 5a Abs. 2 Satz 2 EStG.


Tenor


Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts vom 28. Mai 2015  1 K 91/13 wird als 
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


A. 


Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) ist eine sog. Ein-Schiff-Gesellschaft in der Rechtsform einer GmbH & 
Co. KG. An der im Jahr 2006 gegründeten Gesellschaft waren zunächst die X-GmbH und seit dem 1. Januar 2009 die 
Y-GmbH (GmbH) als Komplementärin ohne Einlage, sowie bis zum 1. Januar 2009 die beiden Kommanditisten A-KG 
und B-KG mit Einlagen von je 150.000 € beteiligt. Zu Beginn des Streitjahres (2009) war die Kommanditeinlage der 
A-KG voll und die der B-KG in Höhe von 1.000 € eingezahlt.
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Zweck der Gesellschaft war nach ihrem Gesellschaftsvertrag der Erwerb und Betrieb eines Containerschiffs sowie alle 
damit zusammenhängenden Geschäfte. Im Jahr 2007 schloss die Gesellschaft mit einer Werft in China einen Vertrag 
über den Bau und die Lieferung des Containerschiffs zu einem Kaufpreis von ... Mio. US-$ und ... Mio. €. Das Schiff 
wurde im Juni 2010 abgeliefert. Die Klägerin beantragte den Übergang zur Tonnagegewinnermittlung nach § 5a des 
Einkommensteuergesetzes in der im Streitjahr geltenden Fassung (EStG) ab dem 1. Januar 2010.
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Der Bauvertrag sah entsprechend dem Baufortschritt Teilzahlungen auf den Kaufpreis teils in US-$ und teils in € vor. 
Die Bauzeitfinanzierung wurde von der Z-Bank übernommen. Um das Kursrisiko des Dollar-Bestandteils des 


3







Kaufpreises zu mindern, schloss die Klägerin Devisen-Termingeschäfte mit der Z-Bank ab. Bezüglich der bis zum 
Streitjahr noch nicht gezahlten drei Abschläge in Höhe von insgesamt 10,8 Mio. US-$ erwarb sie im Februar 2008 bei 
der Z-Bank durch Termin-Ankaufsgeschäfte Dollarkontingente in Höhe der vereinbarten Abschläge zu den jeweiligen 
voraussichtlichen Zahlungsterminen zu einem Kurs von etwa 1,46 US-$ für 1 €.


Im November 2008 schloss die Klägerin mit der Z-Bank Termin-Verkaufsgeschäfte bezüglich der gleichen Beträge zu 
einem Kurs von etwa 1,25 US-$ für 1 €. Im Dezember 2008 tätigte sie erneut Terminkäufe auf Dollarkontingente für 
die ausstehenden Abschlagszahlungen zu einem Kurs von etwa 1,42 US-$ für 1 €, für die sie im Januar 2009 in 
gleicher Höhe wiederum Terminverkäufe zum Kurs von etwa 1,29 US-$ für 1 € vereinbarte. Insgesamt schloss die 
Klägerin bezüglich der drei Abschlagszahlungen zwölf Termingeschäfte über Dollar-An- oder -Verkäufe ab.
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Am 13. Januar 2009 ersuchte die Klägerin die Z-Bank, die ersten Devisen-Termingeschäfte vom Februar und 
November 2008 am 15. Januar 2009 vorzeitig zu erfüllen. Sie begründete die vorzeitige Abwicklung dieser Geschäfte 
auf den Antragsformularen der Z-Bank jeweils mit dem handschriftlichen Vermerk: "Storno Schiffsbauverträge wurde 
erwogen". Die beiden Worte "wurde erwogen" sind auf den Formularen durchgestrichen. Gleiches geschah mit den 
Termingeschäften vom Dezember 2008 und Januar 2009 am 27. Januar 2009. Mit diesen Termingeschäften realisierte 
die Klägerin Erträge in Höhe von 1.281.745,95 € zum 15. Januar 2009 sowie 752.987,78 € zum 27. Januar 2009, d.h. 
insgesamt 2.034.733,73 €.
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Kurz zuvor, mit Verträgen, die das Datum vom 2. Januar 2009 tragen, hatten A den voll eingezahlten 
Kommanditanteil der A-KG für 150.000 € und C den nur zu 1.000 € eingezahlten Kommanditanteil der B-KG für 
1.000 € erworben. Am 16. und 27. Januar 2009 entnahmen die beiden neuen Kommanditisten aus der Gesellschaft 
Beträge in Höhe von 1.280.000 € und 750.000 €, also insgesamt 2.030.000 €, die auf beide je zur Hälfte entfielen.
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Devisentermingeschäfte zur Begrenzung des Kursrisikos der an die Werft in US-$ zu leistenden Abschläge wurden in 
der Folgezeit nicht mehr abgeschlossen. Die Zahlungen wurden stattdessen bei Fälligkeit zu tagesüblichen 
Wechselkursen fremdfinanziert.
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Die Klägerin erklärte die im Streitjahr erzielten Gewinne aus den Währungsgeschäften nicht als gesondert und 
einheitlich festzustellende Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Sie reichte auch keine Gewerbesteuererklärung ein. Der 
Gewinn für das Streitjahr wurde zunächst erklärungsgemäß unter dem Vorbehalt der Nachprüfung gesondert und 
einheitlich festgestellt. Ein Gewerbesteuermessbescheid wurde nicht erlassen.
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Im Rahmen einer Außenprüfung wurden die von der Klägerin im Streitjahr erzielten Währungsgewinne in Höhe eines 
Betrags von 2.030.000 € als steuerpflichtige Einkünfte aus Gewerbebetrieb qualifiziert. Nach Auffassung der Prüfer 
waren die Währungsgewinne, soweit sie von A und C entnommen worden waren, nicht mit der Besteuerung nach der 
Tonnage abgegolten und deshalb in tatsächlicher Höhe zu besteuern. Entscheidend sei, dass die Erträge tatsächlich 
nicht für die Finanzierung des Schiffs bereitgehalten worden, sondern unverzüglich in das Vermögen der 
Kommanditisten abgeflossen seien. Durch die Entnahme der Gewinne seien die Gelder dauerhaft der Verwendung für 
betriebliche Zwecke entzogen worden und hätten nicht mehr dem Betrieb des Schiffs im internationalen Verkehr 
dienen können.
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Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) folgte der Auffassung der Prüfer und erließ am 
5. September 2012 u.a. einen Bescheid für 2009 über den Gewerbesteuermessbetrag, in dem der Gewinn mit 
2.030.000 € angesetzt und der Gewerbesteuermessbetrag auf ... € festgesetzt wurde. Den hiergegen gerichteten 
Einspruch, den die Klägerin damit begründete, dass die streitigen Gewinne nach § 5a Abs. 3 Satz 2 EStG den 
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Entscheidungsgründe


B.


einkommensteuerlichen Gewinn nicht erhöhten und deshalb nach § 7 Sätze 1 und 3 des Gewerbesteuergesetzes in 
der im Streitjahr geltenden Fassung (GewStG) auch nicht gewerbesteuerpflichtig seien, wies das FA durch 
Einspruchsentscheidung vom 8. Mai 2013 als unbegründet zurück.


Das Finanzgericht (FG) wies die hiergegen gerichtete Klage mit Urteil vom 28. Mai 2015  1 K 91/13 als unbegründet 
ab und führte zur Begründung im Wesentlichen aus:
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Die Klägerin habe im Streitjahr einen Gewerbebetrieb unterhalten. Sie habe damals den nach ihrem 
Gesellschaftsvertrag bezweckten Schiffsbetrieb noch nicht in Gang gesetzt, da das Schiff noch im Bau gewesen sei. 
Bei einer gewerblich geprägten Personengesellschaft wie der Klägerin beginne die sachliche Gewerbesteuerpflicht 
jedoch mit der Aufnahme jedweder auf Gewinnerzielung gerichteten Tätigkeit. Hinsichtlich der streitigen 
Währungsgeschäfte habe sich die Einkünfteerzielungsabsicht der Klägerin spätestens mit dem Ersuchen an die 
Z-Bank vom 13. Januar 2009, die gegenläufigen Termingeschäfte vorzeitig am 15. Januar 2009 zu erfüllen, 
manifestiert. Denn jedenfalls dadurch sei offenbar geworden, dass die Klägerin mit den An- und Verkaufsgeschäften 
Einkünfte habe erzielen wollen und den ursprünglichen Zweck der Wechselkurssicherung nicht mehr verfolgt habe. 
Der Abschluss der --für die Erreichung des Gesellschaftszwecks weder erforderlichen noch nützlichen-- Termin-
Verkaufsgeschäfte habe nur dem Zweck dienen können, aus dem Erwerb und dem Verkauf der gesicherten 
Dollarkontingente Währungsgewinne zu erzielen. Mit diesen auf Einkunftserzielung gerichteten Handlungen habe 
die Klägerin ihren Gewerbebetrieb in Gang gesetzt. Der Gewerbeertrag sei nicht nach § 7 Satz 3 GewStG i.V.m. § 5a 
EStG, sondern nach § 7 Satz 1 GewStG i.V.m. § 4 Abs. 1, § 5 EStG zu ermitteln. Er sei auch nicht nach § 9 Nr. 3 
GewStG zu kürzen.
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Mit ihrer Revision rügt die Klägerin die Verletzung materiellen Rechts.13


Sie beantragt,
das FG-Urteil und die Einspruchsentscheidung vom 8. Mai 2013 aufzuheben und den Gewerbesteuermessbescheid 
2009 vom 5. September 2012 dahin zu ändern, dass der Gewerbesteuermessbetrag auf 0 € festgesetzt wird.
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Das FA beantragt,
die Revision zurückzuweisen.
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Die Revision der Klägerin ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der 
Finanzgerichtsordnung --FGO--). Im Ergebnis zu Recht hat das FG entschieden, dass die Klägerin bereits im Streitjahr 
einen Gewerbebetrieb unterhalten hat (dazu I.), dass der Gewinn aus den streitigen Währungsgeschäften nach § 7 
Satz 1 GewStG i.V.m. § 4 Abs. 1, § 5 EStG der Gewerbesteuer unterliegt (dazu II.) und dass die Voraussetzungen für 
eine Kürzung des Gewerbeertrags nach § 9 Nr. 3 GewStG nicht gegeben sind (dazu III.).
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I. Im Ergebnis zu Recht hat das FG entschieden, dass die Klägerin bereits im Streitjahr einen Gewerbebetrieb 
unterhalten hat.
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1. Nach § 2 Abs. 1 Satz 1 GewStG unterliegt der Gewerbesteuer nur der stehende Gewerbebetrieb. Deshalb beginnt 
die sachliche Gewerbesteuerpflicht der unter § 2 Abs. 1 GewStG fallenden Gewerbebetriebe erst, wenn alle 
tatbestandlichen Voraussetzungen eines (originären oder fiktiven) Gewerbebetriebs erfüllt sind (§ 2 Abs. 1 Satz 2 
GewStG i.V.m. § 15 Abs. 2 bzw. Abs. 3 EStG) und der Gewerbebetrieb in Gang gesetzt worden ist.


2. Maßgebend für den Beginn des Gewerbebetriebs i.S. des § 2 Abs. 1 GewStG ist der Beginn der werbenden 
Tätigkeit. Davon abzugrenzen sind die bloßen, gewerbesteuerrechtlich noch unbeachtlichen 
Vorbereitungshandlungen. Der Zeitpunkt des Beginns der werbenden Tätigkeit ist unter Berücksichtigung der 
Verkehrsauffassung nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls zu ermitteln und kann für die verschiedenen 
Betriebsarten unterschiedlich zu bestimmen sein.
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Was als werbende Tätigkeit anzusehen ist, richtet sich nach dem von der Gesellschaft verfolgten Gegenstand ihrer 
Tätigkeit. Dabei kann auch auf den im Gesellschaftsvertrag beschriebenen Gegenstand des Unternehmens 
zurückgegriffen werden. Allerdings handelt es sich lediglich um ein Indiz; letztlich maßgebend ist die tatsächlich 
ausgeübte Tätigkeit.
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Die dargestellten Rechtsgrundsätze gelten gleichermaßen für Einzelgewerbetreibende wie für 
Personengesellschaften, und zwar unabhängig von der Rechtsform ihrer Gesellschafter (ständige Rechtsprechung, 
zuletzt z.B. Urteil des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 13. Oktober 2016 IV R 21/13, BFHE 256, 156, BStBl II 2017, 
475).
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3. Ebenso wie der Einzelunternehmer kann auch die Personengesellschaft mehrere Betriebe nacheinander betreiben 
(z.B. BFH-Urteile vom 3. April 2014 IV R 12/10, BFHE 245, 306, BStBl II 2014, 1000, und vom 20. November 2003 
IV R 5/02, BFHE 204, 471, BStBl II 2004, 464).
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a) Dementsprechend kann auch eine Personengesellschaft, deren Zweck nach ihrem Gesellschaftsvertrag (nur) der 
Erwerb und Betrieb eines Schiffs ist, vor Beginn dieses Schiffsbetriebs bereits einen anderen Gewerbebetrieb 
unterhalten, sofern sie tatsächlich Tätigkeiten entfaltet, die die Voraussetzungen eines Gewerbebetriebs i.S. des § 2 
Abs. 1 GewStG erfüllen und sich nicht lediglich als Vorbereitungshandlungen des Schiffsbetriebs darstellen.
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b) Stellen sich danach bestimmte Tätigkeiten nicht lediglich als Vorbereitungshandlungen eines noch nicht in Gang 
gesetzten Gewerbebetriebs, sondern bereits als eigenständige werbende Tätigkeit dar, bedeutet dies andererseits 
nicht, dass es sich bei dem damit schon in Gang gesetzten Gewerbebetrieb um einen gegenüber dem an sich 
beabsichtigten Gewerbebetrieb eigenständigen Gewerbebetrieb handelt, der beendet wird, bevor die andere 
werbende Tätigkeit aufgenommen wird. Vielmehr kann es sich auch um ein und denselben Gewerbebetrieb handeln, 
dessen Beginn zeitlich vorverlagert wurde und der später lediglich um eine weitere Tätigkeit erweitert wird. Insoweit 
ist zu berücksichtigen, dass eine Personengesellschaft --anders als ein Einzelunternehmer-- zur gleichen Zeit nur 
einen Gewerbebetrieb i.S. des § 2 Abs. 1 Satz 2 GewStG unterhalten kann, selbst wenn sie gleichzeitig sachlich an 
sich selbständige Tätigkeiten ausübt (z.B. BFH-Urteil vom 7. September 2016 IV R 31/13, BFHE 255, 266, BStBl II 
2017, 482). Ob im Einzelfall der bisherige Gewerbebetrieb eingestellt und ein neuer Gewerbebetrieb in Gang gesetzt 
wird oder ob ein bereits in Gang gesetzter Gewerbebetrieb lediglich um eine weitere werbende Tätigkeit erweitert 
wird, richtet sich danach, ob der "bisherige" und der "neue" Betrieb bei wirtschaftlicher Betrachtung und nach der 
Verkehrsauffassung identisch sind. Hierfür kann an die Kriterien angeknüpft werden, die für die Bestimmung der 
Unternehmensidentität im Rahmen des § 10a GewStG entwickelt wurden.
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4. Auch die Tätigkeit einer i.S. des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG gewerblich geprägten vermögensverwaltenden 
Personengesellschaft führt zu einem stehenden Gewerbebetrieb i.S. des § 2 Abs. 1 Satz 1 GewStG, obwohl diese 
Gesellschaft keine originär gewerblichen Einkünfte erzielt (vgl. BFH-Urteil in BFHE 204, 471, BStBl II 2004, 464). Für 
den Beginn des Gewerbebetriebs einer solchen Gesellschaft ist grundsätzlich auf die Aufnahme der 
vermögensverwaltenden Tätigkeit abzustellen. Ist eine Personengesellschaft allerdings zu dem Zweck gegründet 
worden, eine originär gewerbliche Tätigkeit zu entfalten, und erfüllt diese Gesellschaft im Übrigen die Merkmale des 
§ 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG, beginnt der Gewerbebetrieb nicht allein wegen der in der Vorbereitungsphase der originär 
gewerblichen Tätigkeit üblicherweise anfallenden vermögensverwaltenden Tätigkeiten bereits mit deren Aufnahme 
(BFH-Urteil vom 12. Mai 2016 IV R 1/13, BFHE 255, 65, BStBl II 2017, 489). Daher können selbst mit 
Einkünfteerzielungsabsicht unternommene vermögensverwaltende Tätigkeiten einer gewerblich geprägten 
Personengesellschaft im Einzelfall noch als Vorbereitungshandlungen einer werbenden originär gewerblichen 
Tätigkeit zu werten sein. Überschreiten die vermögensverwaltenden Tätigkeiten allerdings das Maß dessen, was zur 
Aufnahme der originär gewerblichen Tätigkeit erforderlich und üblich ist, handelt es sich bei diesen Tätigkeiten nicht 
mehr um bloße Vorbereitungshandlungen der noch nicht aufgenommenen originär gewerblichen Tätigkeit, sondern 
um die Ingangsetzung eines Gewerbebetriebs, der mit der Aufnahme der Vermögensanlage beginnt. Ob dieser 
Gewerbebetrieb vor Aufnahme der originär gewerblichen Tätigkeit endet oder um diese später lediglich erweitert 
wird, richtet sich, wie dargelegt, danach, ob der "bisherige" und der "neue" Betrieb bei wirtschaftlicher Betrachtung 
und nach der Verkehrsauffassung identisch sind. Dabei ist ohne Bedeutung, ob die im Rahmen der Vermögensanlage 
erwirtschafteten Mittel dem originär gewerblichen Betrieb zugeführt oder für andere Zwecke verwendet worden sind.


5. Ausgehend von den dargestellten Rechtsgrundsätzen ist die Entscheidung des FG, die Klägerin habe bereits im 
Streitjahr einen Gewerbebetrieb unterhalten, im Ergebnis revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.
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Zwar hat das FG bei seiner Entscheidung nicht berücksichtigt, dass es sich auch bei mit Einkünfteerzielungsabsicht 
unternommenen Tätigkeiten im Einzelfall um gewerbesteuerrechtlich unbeachtliche Vorbereitungshandlungen einer 
noch nicht aufgenommenen werbenden Tätigkeit handeln kann. Auch unter Berücksichtigung der oben dargestellten 
Rechtsgrundsätze ergibt sich auf der Grundlage der Feststellungen des FG aber, dass es sich bei den von der Klägerin 
getätigten Währungsgeschäften nicht lediglich um Vorbereitungshandlungen eines erst mit Indienststellung des 
Schiffs in Gang gesetzten (originär gewerblichen) Schiffsbetriebs handelt, sondern dass sie damit bereits eine 
werbende Tätigkeit aufgenommen hat.
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a) Zwischen den Beteiligten ist zu Recht nicht streitig, dass die Klägerin --ihrem vertraglich niedergelegten 
Gesellschaftszweck entsprechend-- den Betrieb eines Schiffs beabsichtigte.
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Entgegen der Auffassung der Klägerin bedeutet dies aber nicht, dass sie nicht bereits zuvor werbend tätig gewesen 
sein kann. Ein entsprechender Grundsatz für Fälle der vorliegenden Art lässt sich auch nicht aus dem BFH-Urteil vom 
22. Januar 2015 IV R 10/12 entnehmen. Gegenstand jener Entscheidung war allein die Frage, ob der (einzige) 
Gegenstand der Tätigkeit der dortigen Klägerin vorrangig der Betrieb des Schiffs oder vorrangig dessen Veräußerung 
war. Es ging nicht darum, ob die dortige Klägerin bereits vor Ingangsetzung des auf den Betrieb eines Schiffs 
gerichteten Gewerbebetriebs eine gewerbesteuerrechtlich relevante Tätigkeit aufgenommen hatte.
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b) Im Ergebnis zu Recht ist das FG davon ausgegangen, dass die sachliche Gewerbesteuerpflicht einer gewerblich 
geprägten Personengesellschaft nach § 2 Abs. 1 Satz 2 GewStG i.V.m. § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG grundsätzlich mit der in 
Einkünfteerzielungsabsicht unternommenen Aufnahme einer vermögensverwaltenden Tätigkeit beginnt (vgl. BFH-
Urteil in BFHE 204, 471, BStBl II 2004, 464), und dass sich die Einkünfteerzielungsabsicht als innere Tatsache nur 
anhand von äußeren Tatsachen feststellen lässt. Davon ausgehend hat es zunächst festgestellt, dass sich die Absicht 
der Klägerin, aus Währungsgeschäften Einkünfte zu erzielen, noch nicht im Abschluss der (ersten) Termin-
Ankaufsgeschäfte manifestiert habe, da diese, für sich alleine betrachtet, der Begrenzung des Wechselkursrisikos der 
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in US-$ zu leistenden Kaufpreisraten für das Schiff gedient und daher noch zu den Vorbereitungshandlungen für die 
Ingangsetzung des Schiffsbetriebs gehört hätten. Revisionsrechtlich nicht zu beanstanden ist sodann die Würdigung 
des FG, dass die Klägerin die An- und Verkaufsgeschäfte ab November 2008 in Einkünfteerzielungsabsicht getätigt 
habe; der Abschluss der Verkaufsgeschäfte sei für die Erreichung des Gesellschaftszwecks weder erforderlich noch 
nützlich gewesen und habe nur dem Zweck dienen können, aus dem Erwerb und Verkauf der gesicherten 
Dollarkontingente Währungsgewinne zu erzielen.


c) Bei den von der Klägerin ab November 2008 getätigten Währungsgeschäften handelt es sich auch nicht lediglich 
um Vorbereitungshandlungen eines erst mit Indienststellung des Schiffs in Gang gesetzten (originär gewerblichen) 
Schiffsbetriebs. Denn derartige Devisentermingeschäfte sind für die Aufnahme eines Schiffsbetriebs weder 
erforderlich noch üblich. Das gilt selbst dann, wenn die daraus erzielten Gewinne später für den Schiffsbetrieb 
verwendet werden. Im Streitfall kommt hinzu, dass der Abschluss der ersten Devisen-Verkaufsgeschäfte sowie 
sämtlicher nachfolgenden Währungsgeschäfte allein deshalb erfolgte, um eine sich bietende Chance zu nutzen, 
einen Gewinn zu realisieren und zu entnehmen. Anders als die ersten Devisen-Ankaufsgeschäfte, die jedenfalls 
zunächst der Wechselkurssicherung dienten, standen die weiteren Währungsgeschäfte in keinerlei Bezug mit dem 
Betrieb des Schiffs, so dass es sich eindeutig nicht um Vorbereitungshandlungen dieser Tätigkeit gehandelt hat.
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II. Zu Recht sind FA und FG davon ausgegangen, dass der Gewinn aus den streitigen Währungsgeschäften nach § 7 
Satz 1 GewStG i.V.m. § 4 Abs. 1, § 5 EStG der Gewerbesteuer unterliegt, da die Voraussetzungen des § 7 Satz 3 
GewStG i.V.m. § 5a Abs. 3 Satz 2 EStG nicht vorliegen. Dabei kann dahinstehen, ob es sich bei dem bereits im 
Streitjahr unterhaltenen Gewerbebetrieb und dem mit Inbetriebnahme des Schiffs im Folgejahr gegebenen 
Schiffsbetrieb um den nämlichen Gewerbebetrieb handelt oder ob von zwei unterschiedlichen, zeitlich nacheinander 
unterhaltenen Gewerbebetrieben auszugehen ist.
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1. Nach § 7 Satz 1 GewStG ist Gewerbeertrag der nach den Vorschriften des EStG zu ermittelnde Gewinn aus dem 
Gewerbebetrieb, der bei der Ermittlung des Einkommens für den dem Erhebungszeitraum (§ 14 GewStG) 
entsprechenden Veranlagungszeitraum zu berücksichtigen ist, vermehrt und vermindert um die in den §§ 8 und 9 
GewStG bezeichneten Beträge. Nach § 7 Satz 3 GewStG gilt der nach § 5a EStG ermittelte Gewinn als Gewerbeertrag 
gemäß § 7 Satz 1 GewStG.
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a) Gemäß § 5a Abs. 1 Satz 1 EStG ist anstelle der Ermittlung des Gewinns nach § 4 Abs. 1 oder § 5 EStG bei einem 
Gewerbebetrieb mit Geschäftsleitung im Inland der Gewinn, soweit er auf den Betrieb von Handelsschiffen im 
internationalen Verkehr entfällt, auf unwiderruflichen Antrag des Steuerpflichtigen nach der in seinem Betrieb 
geführten Tonnage zu ermitteln, wenn die Bereederung dieser Handelsschiffe im Inland durchgeführt wird. Nach 
§ 5a Abs. 2 Satz 2 EStG gehören zum Betrieb von Handelsschiffen im internationalen Verkehr auch die unmittelbar 
mit ihrem Einsatz oder ihrer Vercharterung zusammenhängenden Neben- und Hilfsgeschäfte. Hilfsgeschäfte sind 
solche Geschäfte, die der Geschäftsbetrieb üblicherweise mit sich bringt und die die Aufnahme, Fortführung und 
Abwicklung der Haupttätigkeit erst ermöglichen. Sie können dem Hauptgeschäft auch zeitlich vorgehen (z.B. BFH-
Urteil vom 26. September 2013 IV R 46/10, BFHE 243, 223, BStBl II 2014, 253; ferner BFH-Urteil vom 24. November 
1983 IV R 74/80, BFHE 139, 569, BStBl II 1984, 155, zu § 34c Abs. 4 EStG a.F.).
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b) Dass die Klägerin erst mit Wirkung ab dem 1. Januar 2010, dem Wirtschaftsjahr der Indienststellung ihres Schiffs, 
zur Gewinnermittlung nach der Tonnage optiert hat, steht der Anwendung des § 7 Satz 3 GewStG i.V.m. § 5a EStG im 
Streitjahr nicht entgegen. Denn ungeachtet des Umstandes, dass der Antrag nach § 5a Abs. 1 EStG frühestens mit 
Wirkung ab Beginn des Jahres gestellt werden kann, in dem der Steuerpflichtige auch die Voraussetzungen des § 5a 
Abs. 2 Satz 1 EStG erfüllt, d.h. frühestens für das Jahr der Indienststellung des (ersten) Schiffs (vgl. § 5a Abs. 3 Satz 1 
EStG i.d.F. des Art. 9 Nr. 6 des Haushaltsbegleitgesetzes 2004 vom 29. Dezember 2003 (BGBl I 2003, 3076) --EStG 
n.F.--; ebenso zu § 5a Abs. 3 Satz 1 EStG a.F. BFH-Urteil vom 16. Januar 2014 IV R 15/13, BFHE 244, 364, BStBl II 
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2014, 774), können bereits in Jahren, die dem Jahr der Indienststellung vorangehen, Hilfsgeschäfte i.S. des § 5a 
Abs. 2 Satz 2 EStG vorliegen. Denn derartige Geschäfte können, wie dargelegt, dem Hauptgeschäft --dem Einsatz 
bzw. der Vercharterung des Schiffs-- vorausgehen. Dementsprechend bestimmt § 5a Abs. 3 Satz 2 EStG n.F., dass vor 
Indienststellung des Handelsschiffs durch den Betrieb von Handelsschiffen im internationalen Verkehr 
erwirtschaftete Gewinne nicht zu besteuern und Verluste weder ausgleichsfähig noch verrechenbar sind; bereits 
erlassene Steuerbescheide sind insoweit zu ändern (§ 5a Abs. 3 Satz 3 EStG n.F.). Anders als die Klägerin offenbar 
meint, werden danach vor Indienststellung allerdings nur Hilfsgeschäfte i.S. des § 5a Abs. 2 Satz 2 EStG und nicht 
sämtliche betrieblich veranlassten Geschäfte erfasst.


Dahinstehen kann, ob § 5a Abs. 3 EStG n.F., der nach § 52 Abs. 15 Sätze 2 und 3 EStG n.F. auf den Streitfall an sich 
anwendbar wäre, verfassungsgemäß ist (vgl. hierzu BFH-Urteil vom 6. Februar 2014 IV R 19/10, BFHE 244, 379, 
BStBl II 2014, 522). Denn auch im Fall seiner Verfassungswidrigkeit wären Gewinne oder Verluste aus 
Hilfsgeschäften i.S. des § 5a Abs. 2 Satz 2 EStG vor Indienststellung von der Abgeltungswirkung des § 5a Abs. 1 EStG 
erfasst. Diese umfasst den Gewinn, soweit er auf den Betrieb von Handelsschiffen im internationalen Verkehr 
entfällt, wozu nach § 5a Abs. 2 Satz 2 EStG, wie dargelegt, auch Hilfsgeschäfte gehören. Da sie der Haupttätigkeit 
zeitlich auch vorausgehen können, können insoweit also auch schon vor Indienststellung des Schiffs Gewinne 
anfallen. Da zu diesem Zeitpunkt noch keine Tonnage vorhanden ist, sind insoweit keine Einkünfte zu 
berücksichtigen. An dieser Beurteilung hat das BFH-Urteil in BFHE 244, 364, BStBl II 2014, 774 betreffend das 
Erstjahr i.S. des § 5a Abs. 3 Satz 1 EStG a.F. nichts geändert.
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Danach kommt es sowohl bei Anwendung des § 5a Abs. 3 EStG n.F. als auch bei Anwendung des § 5a Abs. 3 EStG a.F. 
darauf an, ob ein Hilfsgeschäft i.S. des § 5a Abs. 2 Satz 2 EStG gegeben ist.
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2. Ausgehend von den dargestellten Grundsätzen unterlag der Gewinn aus den streitigen Währungsgeschäften nach 
§ 7 Satz 1 GewStG i.V.m. § 4 Abs. 1, § 5 EStG der Gewerbesteuer.
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a) Handelt es sich bei dem bereits im Streitjahr unterhaltenen Gewerbebetrieb und dem mit Inbetriebnahme des 
Schiffs im Folgejahr gegebenen Schiffsbetrieb um zwei unterschiedliche, zeitlich nacheinander unterhaltene 
Gewerbebetriebe der Klägerin, folgt dies schon daraus, dass der Gewinn aus Gewerbebetrieb der Klägerin im 
Streitjahr nicht auf den Betrieb von Handelsschiffen im internationalen Verkehr, der nach § 5a EStG ermittelt werden 
könnte, sondern ausschließlich auf die Durchführung von Währungsgeschäften entfallen ist. Der maßgebliche 
Gewerbeertrag wäre allein nach § 7 Satz 1 GewStG i.V.m. § 4 Abs. 1, § 5 EStG zu ermitteln. Dass der dem 
Gewerbesteuermessbetrag für diesen Fall zugrunde zu legende Gewinn im angegriffenen Bescheid der Höhe nach 
unzutreffend ermittelt worden wäre, behauptet auch die Klägerin nicht.
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b) Handelt es sich bei dem bereits im Streitjahr unterhaltenen Gewerbebetrieb und dem mit Inbetriebnahme des 
Schiffs im Folgejahr gegebenen Schiffsbetrieb hingegen um den nämlichen Gewerbebetrieb, den die Klägerin 
demnach bereits im Streitjahr unterhalten hat, wäre die Klägerin durch den angegriffenen 
Gewerbesteuermessbescheid ebenfalls nicht in ihren Rechten verletzt. Denn für diesen Fall, von dessen Vorliegen 
das FA im angegriffenen Bescheid ausgegangen ist, macht die Klägerin erfolglos geltend, dass auch die Gewinne aus 
den streitigen Währungsgeschäften von der Abgeltungswirkung des § 5a Abs. 1 EStG erfasst seien, da es sich um (der 
Indienststellung des Schiffs vorangehende) Hilfsgeschäfte i.S. des § 5a Abs. 2 Satz 2 EStG handele. Denn 
Handlungen, die, wie hier die streitigen Währungsgeschäfte, keine bloßen Vorbereitungshandlungen der späteren 
Schiffsbetriebstätigkeit darstellen, können schon dem Grunde nach keine Hilfsgeschäfte jener Tätigkeit sein. Auch 
wenn danach im Fall des nämlichen, bereits im Streitjahr unterhaltenen Gewerbebetriebs der dem Gewerbeertrag 
zugrunde zu legende Gewinn, soweit er bereits im Streitjahr auf den Betrieb von Handelsschiffen im internationalen 
Verkehr entfällt, nach § 5a EStG zu ermitteln wäre, wären die streitigen Währungsgewinne von der 
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  Download als PDF [www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/pdf/STRE201710148?
type=1646225765]


Abgeltungswirkung des § 5a Abs. 1 EStG nicht erfasst, sondern nach § 7 Satz 1 GewStG i.V.m. § 4 Abs. 1, § 5 EStG der 
Gewerbesteuer zu unterwerfen.


III. Zu Recht ist das FG zuletzt davon ausgegangen, dass die Voraussetzungen für eine Kürzung des Gewerbeertrags 
nach § 9 Nr. 3 GewStG nicht gegeben sind. Dies folgt schon daraus, dass der streitige Gewerbeertrag im Streitjahr, 
wie dargelegt, allein aus Gewinnen mit Währungsgeschäften resultierte und damit nicht einmal teilweise aus dem 
Betrieb von Handelsschiffen im internationalen Verkehr.
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IV. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 FGO.42








Urteil vom 12. Mai 2016, IV R 1/13 
Beginn des Gewerbebetriebs der Obergesellschaft einer doppelstöckigen Personengesellschaft; Abgrenzung von 
gewerbesteuerrechtlich noch unbeachtlichen Vorbereitungshandlungen


ECLI:DE:BFH:2016:U.120516.IVR1.13.0


BFH IV. Senat


EStG § 15 Abs 1 S 1 Nr 2, EStG § 15 Abs 3 Nr 2, GewStG § 2 Abs 1, FGO § 68, EStG VZ 2006 , GewStG VZ 2006 


vorgehend Niedersächsisches Finanzgericht , 22. März 2012, Az: 1 K 275/09


Leitsätze


1. Sind Gesellschaftszweck und tatsächliche Betätigung einer Personengesellschaft als Obergesellschaft (allein) auf die 
Beteiligung an gewerblich tätigen Ein-Schiffs-Kommanditgesellschaften gerichtet, so ist für die Bestimmung des Beginns 
der werbenden Tätigkeit der Obergesellschaft an den Beginn der werbenden Tätigkeit der Untergesellschaft(en) 
anzuknüpfen .


2. Allein der Umstand, dass die Obergesellschaft für den Erwerb der Beteiligungen eingeworbene Gelder auf einem 
Kontokorrent- oder Termingeldkonto bei einer Bank angelegt hat, rechtfertigt noch nicht die Annahme des Beginns des 
Gewerbebetriebs i.S. des § 2 Abs. 1 GewStG. Vielmehr ist unter Berücksichtigung der Verkehrsauffassung nach den 
jeweiligen Umständen des Einzelfalls der Beginn der werbenden Tätigkeit von bloßen Vorbereitungshandlungen 
abzugrenzen .


Tenor


Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts vom 23. März 2012  1 K 275/09 
aufgehoben.


Die Sache wird an das Niedersächsische Finanzgericht zurückverwiesen.


Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens übertragen.


Tatbestand


A. Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin), die am ... 2005 in das Handelsregister eingetragene A-GmbH & Co. KG, 
bietet als sog. Dachfonds Investoren an, sich durch eine Kommanditeinlage bei der Klägerin an insgesamt sechs Ein-
Schiffs-Kommanditgesellschaften (sog. Zielfonds) mittelbar zu beteiligen. Jedem Zielfonds gehört jeweils ein neu 
hergestelltes Container- oder Schwergutschiff.


Der Gesellschaftszweck der Klägerin besteht im Erwerb und der Verwaltung von Beteiligungen an den Zielfonds. Die 
Klägerin kann sich auch an anderen Unternehmungen gleicher oder ähnlicher Branchen beteiligen sowie eigenes 
oder fremdes Vermögen verwalten.
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Persönlich haftende Gesellschafterin der Klägerin ohne Kapitaleinlage ist die B-GmbH, die zur Geschäftsführung und 
Vertretung der Gesellschaft berechtigt und verpflichtet ist. Gründungskommanditisten sind C und D. Die 
Komplementärin ist berechtigt, das Kommanditkapital durch die Aufnahme weiterer Kommanditisten nach der 
Maßgabe des Investitions- und Finanzierungsplans zu erhöhen. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
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Nach dem Beteiligungsprospekt sollten alle sechs Zielfonds bereits bei Infahrtsetzung der Schiffe zur sog. 
Tonnagebesteuerung nach § 5a des Einkommensteuergesetzes in der im Streitjahr (2006) gültigen Fassung (EStG) 
optieren. In ihrem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 teilte die Klägerin mit, dass dies geschehen sei.
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Die Klägerin setzte für die Beteiligungserwerbe ausschließlich Eigenkapital ein, das ihr von den Investoren als 
Kommanditeinlagen zur Verfügung gestellt worden war. Für die Beschaffung ihres Eigenkapitals bediente sich die 
Klägerin mehrerer ihrer Kommanditisten, die hierfür Vermittlungsprovisionen erhielten. Schriftliche Vereinbarungen 
mit den Vermittlern existieren nicht. Diese vermitteln bereits seit 1993 Fondsanteile für die Reederei.


5


Die Einwerbung des Kommanditkapitals erfolgte in der Zeit vom 28. Januar bis zum 10. Mai 2006. Die Platzierung der 
Kommanditanteile war nicht garantiert. Die Klägerin trat den Zielfonds in der Zeit vom 2. bis zum 13. Februar 2006 
bei. Das erste Schiff wurde am 24. März 2006 von der Werft abgeliefert.


6


In ihrer Gewinn- und Verlustrechnung für das Streitjahr wies die Klägerin als Erträge neben "sonstigen betrieblichen 
Erträgen" in Höhe von 3,69 € Zinserträge in Höhe von insgesamt 17.355,56 € aus, im Einzelnen "Zinserträge 
Termingeld" in Höhe von 14.861,36 € und "Zinserträge Kontokorrent" in Höhe von 2.494,20 €.
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Das Kontokorrentkonto hatte die Klägerin am 18. August 2005 bei der E-Bank (Bank) eröffnet. In ihren 
Beitrittserklärungen verpflichteten sich die Anleger, ihre Kommanditeinlagen auf dieses Konto einzuzahlen. 
Guthaben auf dem Kontokorrentkonto wurden von der Bank zunächst mit 1,5 %, ab Oktober 2006 mit 1,75 % 
verzinst.
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Am 14. März 2006 hatte die Klägerin erstmalig Termingeld angelegt. Der Anlagebetrag in Höhe von 850.000 € wurde 
vom Kontokorrentkonto überwiesen. Die Klägerin konnte jederzeit über das Guthaben verfügen. Bis zur nächsten 
Verfügung auf dem Termingeldkonto am 21. März 2006 erzielte die Klägerin für sieben Tage 165,28 € Zinsen.
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Nach den Buchungen der Klägerin auf dem Konto 470000 "Zinserträge Kontokorrent" sind für die Zeit vom 
29. August 2005 bis zum 22. März 2006 Zinserträge in Höhe von insgesamt 581,45 € angefallen. Die Bank hatte 
zunächst vergessen, für das Kontokorrentkonto einen Guthabenzinssatz in ihr Buchhaltungsprogramm einzugeben, 
und dies am 22. März 2006 nachgeholt. In dem Beteiligungsprospekt der Klägerin werden keine Einkünfte aus 
Kapitalanlagen erwähnt.
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Die Provisionszahlungen an Gesellschafter führten zu einem positiven Sonderbetriebsergebnis, das die Klägerin in 
ihrer Erklärung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung 2006 erfasste, nicht hingegen in ihrer 
Gewerbesteuererklärung 2006. Sie war der Meinung, insoweit liege ein Sonderbetriebsergebnis vor Abschluss der 
Betriebseröffnungsphase vor, das nicht der Gewerbesteuer unterliege. Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das 
Finanzamt --FA--) folgte dem nicht. Mit Bescheid für 2006 über den Gewerbesteuermessbetrag vom 12. März 2008 
setzte das FA den Gewerbesteuermessbetrag auf ... € fest. Auf den Einspruch der Klägerin verminderte das FA mit 
geändertem Gewerbesteuermessbescheid 2006 vom 13. Mai 2008 den Gewerbesteuermessbetrag auf ... €. Im Übrigen 
blieb das Einspruchsverfahren erfolglos (Einspruchsentscheidung vom 12. Oktober 2009).
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Das Niedersächsische Finanzgericht (FG) wies die Klage mit Urteil vom 23. März 2012  1 K 275/09 ab. Zur 
Begründung führte es im Wesentlichen aus, die Gewinne im Sonderbetriebsvermögen der als Vermittler tätig 
gewordenen Kommanditisten seien in der Höhe, in der sie bei der einkommensteuerlichen Gewinnermittlung 
berücksichtigt worden seien, auch bei der Ermittlung des Gewerbeertrags des Streitjahres zu erfassen. Denn die 
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Klägerin habe spätestens seit dem 30. November 2005 und damit auch im Streitjahr einen Gewerbebetrieb 
unterhalten. Sie habe nämlich spätestens seit dem 30. November 2005 Kapital verzinslich angelegt. Denn die 
Gründungskommanditisten hätten einen Teil ihrer Kommanditeinlagen in Höhe von 1.000 € ... vor dem 30. November 
2005 auf dem Kontokorrentkonto der Klägerin bei der Bank eingezahlt, wobei die jeweiligen Guthaben entsprechend 
der besonderen Zinsvereinbarung mit 1,5 % verzinst worden seien. Diese verzinsliche Kapitalanlage gelte gemäß 
§ 15 Abs. 3 Nr. 2 Satz 1 EStG --also in Folge der gewerblichen Prägung der Klägerin-- als Gewerbebetrieb, was auch 
für das Gewerbesteuerrecht (§ 2 Abs. 1 des Gewerbesteuergesetzes in der im Streitjahr gültigen Fassung --GewStG--) 
maßgeblich sei.


Während des Revisionsverfahrens erging unter dem 14. Mai 2013 ein geänderter Gewerbesteuermessbescheid 2006, 
in dem der Gewerbesteuermessbetrag auf ... € festgesetzt wurde. Die Änderungen sind zwischen den Beteiligten 
nicht im Streit.
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Mit ihrer Revision macht die Klägerin im Wesentlichen geltend, ihr Gewerbebetrieb habe nicht bereits mit der 
Erzielung erster Zinserträge auf dem Kontokorrentkonto bzw. mit der Eigenkapitaleinwerbung begonnen, sondern 
erst mit der Übernahme des ersten Schiffs in den Untergesellschaften, im Streitfall also am 24. März 2006. Die nach 
diesem Termin angefallenen Sonderbetriebsergebnisse und eigenen betrieblichen Ergebnisse der Klägerin führten zu 
einem Gewerbeertrag unterhalb des Freibetrags, so dass der Gewerbesteuermessbetrag für 2006 auf 0 € festzusetzen 
sei. Die Rechtsfolgen des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG seien --anders als das FG meine-- auf die Klägerin nicht anwendbar, 
denn sie erziele als Gesellschafterin der gewerblich tätigen Ein-Schiffs-Gesellschaften gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
EStG originär gewerbliche Einkünfte. Nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG gelte damit die gesamte Tätigkeit der Klägerin als 
originär gewerbliche Betätigung. Wie sich aus dem Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 20. November 2003 
IV R 5/02 (BFHE 204, 471, BStBl II 2004, 464) ergebe, begründeten bei einer originär gewerblich tätigen 
Gesellschaft --anders als bei gewerblich geprägten, vermögensverwaltenden Gesellschaften-- bloße 
Vorbereitungshandlungen noch keinen Beginn der Gewerbesteuerpflicht. Daher habe die werbende Tätigkeit der 
Klägerin --anders als das FG meine-- nicht schon mit der Einzahlung von 1.000 € auf dem Konto bei der Bank im Jahr 
2005 begonnen. Die Klägerin habe nicht die Absicht gehabt, neben dem Erwerb der Beteiligungen an den Ein-
Schiffs-Gesellschaften Kapitalanlagen zu tätigen. Vielmehr zähle die verzinsliche Anlage der Kommanditeinlagen zur 
Pflicht eines ordentlichen Geschäftsführers. Ebenso könnten die vorübergehenden Termingeldanlagen des 
Eigenkapitals nicht als Beendigung der Vorbereitungsmaßnahmen angesehen werden. Die mitunternehmerischen 
Beteiligungen der Klägerin stellten keine "Tätigkeit" dar. Auch die Kapitaleinwerbung sei keine werbende und damit 
gewerbliche Tätigkeit der Klägerin.
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Die Klägerin beantragt sinngemäß,
unter Aufhebung der vorinstanzlichen Entscheidung den geänderten Bescheid für 2006 über den 
Gewerbesteuermessbetrag vom 14. Mai 2013 dahin zu ändern, dass der Gewerbesteuermessbetrag auf 0 € 
festgesetzt wird.
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Das FA beantragt,
die Revision zurückzuweisen.
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Es trägt u.a. vor, dass die Klägerin zwar gewerbliche Beteiligungseinkünfte nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG erziele, 
aber auch i.S. des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG gewerblich geprägt und neben dem Halten der Schiffsbeteiligungen auch 
vermögensverwaltend tätig sei. Ihre vermögensverwaltende Tätigkeit habe die Klägerin mit der Erzielung von 
Zinseinnahmen auf ihrem Kontokorrentkonto aufgenommen. Damit habe sie ihre werbende Tätigkeit in Gang 
gesetzt. Ungeachtet dessen sei bereits das Einwerben von Kommanditkapital eine gewerbliche Tätigkeit, welche eine 
Gewerbesteuerpflicht auslöse.


17







Entscheidungsgründe


B. Die Revision ist begründet und führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache zur 
anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das FG (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--).


I. Die Vorentscheidung ist bereits aus verfahrensrechtlichen Gründen aufzuheben.19


Das FG hat in seinem Urteil über den geänderten Gewerbesteuermessbescheid 2006 vom 13. Mai 2008 entschieden. 
Das FA hat indes während des Revisionsverfahrens unter dem 14. Mai 2013 einen erneut geänderten 
Gewerbesteuermessbescheid 2006 erlassen. Dieser Bescheid ist nach § 121 Satz 1 i.V.m. § 68 Satz 1 FGO Gegenstand 
des anhängigen Verfahrens geworden. Da das FG damit über einen Gewerbesteuermessbescheid entschieden hat, der 
nicht mehr Verfahrensgegenstand ist, kann das Urteil insoweit keinen Bestand haben (z.B. BFH-Urteile vom 16. Mai 
2013 IV R 15/10, BFHE 241, 323, BStBl II 2013, 858; vom 26. Juni 2014 IV R 51/11, und vom 28. Mai 2015 IV R 27/12, 
BFHE 249, 544, BStBl II 2015, 837, jeweils m.w.N.).


20


Daraus folgt zwar nicht, dass das Verfahren zwingend an das FG zurückzuverweisen ist. Eine bloße Richtigstellung in 
der Rechtsmittelentscheidung genügt jedoch nicht, wenn das Verfahren --wie hier-- nicht fortgesetzt werden kann, 
weil der BFH mangels Spruchreife nicht abschließend entscheiden kann (vgl. BFH-Urteil in BFHE 241, 323, BStBl II 
2013, 858, m.w.N.).
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II. Die Feststellungen des FG reichen nicht aus, um abschließend beurteilen zu können, ob der 
Gewerbesteuermessbetrag für 2006 --wie von der Klägerin beantragt-- auf 0 € festzusetzen ist.
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1. Das FG ist zu Unrecht davon ausgegangen, dass der Gewerbebetrieb der Klägerin bereits im Jahr 2005 begonnen 
hat.
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a) Nach § 2 Abs. 1 Satz 1 GewStG unterliegt der Gewerbesteuer (nur) der stehende Gewerbebetrieb.24


aa) Nach ständiger Rechtsprechung beginnt deshalb die sachliche Gewerbesteuerpflicht der unter § 2 Abs. 1 GewStG 
fallenden Gewerbebetriebe erst, wenn alle tatbestandlichen Voraussetzungen eines (originären oder fiktiven) 
Gewerbebetriebs erfüllt sind (§ 2 Abs. 1 Satz 2 GewStG i.V.m. § 15 Abs. 2 bzw. Abs. 3 EStG) und der Gewerbebetrieb in 
Gang gesetzt worden ist (vgl. BFH-Urteil vom 22. Januar 2015 IV R 10/12, Rz 24; außerdem hierzu und zum 
Folgenden BFH-Urteil vom 30. August 2012 IV R 54/10, BFHE 238, 198, BStBl II 2012, 927, Rz 20, m.w.N.). Während 
die Einkommensteuer als Personensteuer sämtliche betrieblichen Vorgänge beginnend mit der ersten 
Vorbereitungshandlung zur Eröffnung eines Betriebs erfasst, ist Gegenstand der Gewerbesteuer nur der auf den 
laufenden Betrieb entfallende, durch eigene gewerbliche Leistungen entstandene Gewinn. Dies ergibt sich aus dem 
Wesen der Gewerbesteuer als einer auf den tätigen Gewerbebetrieb bezogenen Sachsteuer.


25


bb) Maßgebend für den Beginn des Gewerbebetriebs i.S. des § 2 Abs. 1 GewStG ist der Beginn der werbenden 
Tätigkeit (ständige Rechtsprechung, Beschluss des Großen Senats des BFH vom 25. Juni 1984 GrS 4/82, BFHE 141, 
405, BStBl II 1984, 751; BFH-Urteil in BFHE 238, 198, BStBl II 2012, 927, Rz 21, m.w.N.). Entscheidend ist, wann die 
Voraussetzungen für die erforderliche Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr tatsächlich erfüllt sind, 
so dass das Unternehmen sich daran mit eigenen gewerblichen Leistungen beteiligen kann (vgl. hierzu und zum 
Folgenden BFH-Urteil in BFHE 238, 198, BStBl II 2012, 927, m.w.N.). Zu den bloßen, gewerbesteuerrechtlich noch 
unbeachtlichen Vorbereitungshandlungen werden z.B. die Anmietung eines Geschäftslokals, die Errichtung eines 


26







Fabrikgebäudes oder eines Hotels, mit dessen Betrieb erst nach dessen Fertigstellung begonnen wird, und Ähnliches 
gezählt.


cc) Der Zeitpunkt des Beginns bzw. der Einstellung der werbenden Tätigkeit ist unter Berücksichtigung der 
Verkehrsauffassung nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls zu ermitteln und kann für die verschiedenen 
Betriebsarten unterschiedlich zu bestimmen sein (BFH-Urteil in BFHE 238, 198, BStBl II 2012, 927, Rz 22, m.w.N.).
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Was als werbende Tätigkeit anzusehen ist, richtet sich nach dem von der Gesellschaft verfolgten Gegenstand ihrer 
Tätigkeit. Dabei kann auch auf den im Gesellschaftsvertrag beschriebenen Gegenstand des Unternehmens 
zurückgegriffen werden. Allerdings handelt es sich insoweit lediglich um ein Indiz; letztlich maßgebend ist die 
tatsächlich ausgeübte Tätigkeit (z.B. BFH-Urteile in BFHE 204, 471, BStBl II 2004, 464, und vom 22. Januar 2015 
IV R 10/12, Rz 28).
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dd) Diese Rechtsgrundsätze gelten gleichermaßen für Einzelgewerbetreibende wie für Personengesellschaften, und 
zwar unabhängig von der Rechtsform ihrer Gesellschafter (BFH-Urteil in BFHE 238, 198, BStBl II 2012, 927, Rz 23, 
m.w.N.).
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b) Auch die Tätigkeit einer i.S. des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG gewerblich geprägten, vermögensverwaltenden 
Personengesellschaft führt zu einem stehenden Gewerbebetrieb i.S. des § 2 Abs. 1 Satz 1 GewStG, obwohl diese 
Gesellschaft keine originär gewerblichen Einkünfte erzielt (vgl. BFH-Urteil in BFHE 204, 471, BStBl II 2004, 464). 
Denn auch hierbei handelt es sich um ein gewerbliches Unternehmen i.S. des EStG (§ 2 Abs. 1 Satz 2 GewStG), weil 
die Tätigkeit der Personengesellschaft in Folge der steuerlichen Fiktion des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG als 
Gewerbebetrieb gilt. Nachdem die Tätigkeit einer gewerblich geprägten, vermögensverwaltenden 
Personengesellschaft nicht die Aufnahme einer originär gewerblichen Tätigkeit voraussetzt, hängt der Beginn der 
Gewerbesteuerpflicht bei einer solchen Personengesellschaft indes nicht davon ab, dass diese die in § 15 Abs. 2 EStG 
aufgeführten Tatbestandsmerkmale verwirklicht. Vielmehr ist hier für den Beginn des Gewerbebetriebs (nur) auf den 
Beginn der werbenden Tätigkeit abzustellen (näher hierzu und zum Folgenden BFH-Urteil in BFHE 204, 471, BStBl II 
2004, 464), so dass die (sachliche) Gewerbesteuerpflicht einer gewerblich geprägten Personengesellschaft mit der 
Aufnahme ihrer vermögensverwaltenden Tätigkeit beginnt. Was als werbende Tätigkeit anzusehen ist, richtet sich 
auch hier nach dem von der Gesellschaft verfolgten Gegenstand ihrer Tätigkeit. Dabei kann gleichfalls --als 
Indiz-- auch auf den im Gesellschaftsvertrag beschriebenen Gegenstand des Unternehmens zurückgegriffen werden. 
Letztlich maßgeblich ist auch bei der gewerblich geprägten Personengesellschaft die tatsächlich ausgeübte 
Tätigkeit.
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Diese Grundsätze gelten indes --worauf der erkennende Senat in seinem Urteil in BFHE 204, 471, BStBl II 2004, 464 
ausdrücklich hingewiesen hat-- nicht für eine GmbH & Co. KG mit originär gewerblichen Einkünften, denn diese ist 
keine gewerblich geprägte Personengesellschaft i.S. des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG. Die Erzielung nichtgewerblicher 
Einkünfte ist Bestandteil der Definition der gewerblich geprägten Personengesellschaft. Eine GmbH & Co. KG mit 
originär gewerblichen Einkünften ist auch nicht --wie es wohl das FG angenommen hat-- in der Zeit vor der 
Aufnahme ihrer originär gewerblichen Tätigkeit als gewerblich geprägte Gesellschaft anzusehen, denn sonst 
führten --entgegen den vorstehenden Grundsätzen-- bereits (vermögensverwaltende) Tätigkeiten einer solchen 
Gesellschaft vor dieser Zeit regelmäßig zur Annahme eines stehenden Gewerbebetriebs. Insoweit hat der erkennende 
Senat bereits in seinem Urteil in BFHE 204, 471, BStBl II 2004, 464 (unter II.3. der Gründe, m.w.N.) ausgeführt, dass 
eine GmbH & Co. KG, deren Gegenstand die Ausübung einer originär gewerblichen Tätigkeit ist, nicht für die Zeit, in 
der sie ihre werbende Tätigkeit lediglich vorbereitet, als gewerblich geprägte Personengesellschaft anzusehen ist. 
Dies führt im Übrigen auch nicht zu einer Ungleichbehandlung von Personengesellschaften in der Rechtsform der 
GmbH & Co. KG mit originär gewerblicher Tätigkeit gegenüber solchen mit bloß vermögensverwaltender Tätigkeit. 
Denn für Zwecke der Gewerbesteuer ist die GmbH & Co. KG mit originär gewerblicher Tätigkeit mit anderen 
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Personengesellschaften mit originär gewerblicher Tätigkeit gleich zu behandeln. Dass die Einbeziehung der 
gewerblich geprägten Personengesellschaft in die Gewerbesteuerpflicht auf einer eigenständigen, 
verfassungsrechtlich unbedenklichen Entscheidung des Gesetzgebers beruht, hat der Senat bereits in seinem Urteil 
in BFHE 204, 471, BStBl II 2004, 464 deutlich gemacht.


c) Nach diesen Maßstäben ist das FG zu Unrecht davon ausgegangen, dass die Klägerin als gewerblich geprägte 
Personengesellschaft schon mit der Aufnahme einer vermögensverwaltenden Tätigkeit in Gestalt der verzinslichen 
Anlage des eingeworbenen Kommanditkapitals auf einem Kontokorrent- bzw. Termingeldkonto spätestens seit dem 
30. November 2005 einen Gewerbebetrieb unterhalten habe. Denn die Klägerin hat in der Rechtsform der GmbH & 
Co. KG entsprechend ihrem Gesellschaftszweck originär gewerbliche Einkünfte erzielt. Die für gewerblich geprägte, 
vermögensverwaltende Personengesellschaften geltenden Grundsätze finden deshalb auf die Klägerin keine 
Anwendung, ungeachtet der Frage, inwieweit auch bei einer vermögensverwaltenden, gewerblich geprägten 
Personengesellschaft Vorbereitungshandlungen vom Beginn ihrer werbenden Tätigkeit abzugrenzen sind.
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aa) Gesellschaftszweck der Klägerin und auch tatsächlich verfolgter Gegenstand ihrer Tätigkeit ist nach den nicht mit 
Verfahrensrügen angegriffenen und deshalb den Senat nach § 118 Abs. 2 FGO bindenden Feststellungen des FG der 
Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an gewerblich tätigen Ein-Schiffs-Kommanditgesellschaften 
(Zielfonds). Soweit sich die Klägerin nach dem Gesellschaftsvertrag an anderen Unternehmungen gleicher oder 
ähnlicher Branchen beteiligen sowie eigenes oder fremdes Vermögen verwalten kann, lässt sich dem FG-Urteil --von 
den Feststellungen zu den streitbefangenen Bankguthaben abgesehen-- nicht entnehmen, dass die Klägerin dem 
nachgekommen wäre. Einkünfte aus Kapitalanlagen werden im Beteiligungsprospekt der Klägerin nicht erwähnt.
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(1) Ausgehend hiervon kann im Streitfall zunächst ausgeschlossen werden, dass die Klägerin mehrere 
Gewerbebetriebe i.S. des § 2 Abs. 1 GewStG nacheinander betrieben hat, wobei ein erster Gewerbebetrieb auf eine 
bloß vermögensverwaltende Tätigkeit in der Gestalt von Kapitalanlagen gerichtet gewesen sein könnte und erst ein 
zweiter Gewerbebetrieb auf die Beteiligung an den Zielfonds. Denn nach den Feststellungen des FG war die 
tatsächliche Tätigkeit der Klägerin vor ihrer Beteiligung an einem ersten Zielfonds ausschließlich auf die Einwerbung 
von Kapital zur Finanzierung der ihren Kommanditisten (Anlegern) versprochenen Beteiligungen gerichtet. Dies 
korrespondiert mit dem gesellschaftsvertraglich vereinbarten Gesellschaftszweck der Beteiligung an Ein-Schiffs-
Kommanditgesellschaften. Eine sonstige, davon selbständig zu betrachtende Zweckverfolgung der Klägerin ist nicht 
zu erkennen, auch soweit sie Gelder zur Finanzierung der Beteiligungen zwischenzeitlich auf Konten bei der Bank 
"geparkt" hat. Insbesondere lässt sich allein aus der gesellschaftsvertraglichen Bestimmung, dass die Klägerin 
eigenes oder fremdes Vermögen verwalten dürfe, nicht herleiten, dass jegliche Form von Bankguthaben einem über 
die Beteiligungen an den Zielfonds hinausgehenden, eigenständigen Gesellschaftszweck gedient haben könnte. 
Weder war den Anlegern versprochen worden, deren Gelder in Kapitalanlagen zu investieren, noch ist dies nach dem 
tatsächlichen Geschehen losgelöst von der Verwirklichung der angekündigten Beteiligungen erfolgt. Danach ist 
auszuschließen, dass eine Vermögensverwaltung in der Gestalt von Kapitalanlagen in Folge einer gewerblichen 
Prägung der Klägerin zu einem weiteren (früheren) Gewerbebetrieb geführt haben könnte.


34


(2) Bei einem einheitlichen Betrieb der Klägerin scheidet jedoch die Annahme eines auf einer gewerblichen Prägung 
der Klägerin beruhenden Gewerbebetriebs aus. Denn als Mitunternehmerin (Obergesellschaft) der jeweiligen Ein-
Schiffs-Kommanditgesellschaften erzielte die Klägerin gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG originär gewerbliche 
Einkünfte. Die für vermögensverwaltende, gewerblich geprägte Personengesellschaften entwickelten Maßstäbe sind 
deshalb aus den vorgenannten Gründen (B.II.1.b) auf die Klägerin nicht anzuwenden.
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bb) Danach scheidet auch aus, dass der Gewerbebetrieb der Klägerin (zwingend) bereits mit der Anlage der bei ihren 
Kommanditisten eingeworbenen Gelder begonnen hat. Vielmehr ist im Streitfall für die Frage des Beginns der 
(sachlichen) Gewerbesteuerpflicht der originär gewerblich tätigen Klägerin deren Beteiligung am allgemeinen 
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wirtschaftlichen Verkehr von gewerbesteuerrechtlich noch unbeachtlichen Vorbereitungshandlungen der Klägerin 
abzugrenzen. Unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls ist für den Beginn des Gewerbebetriebs der 
Klägerin frühestens an den Zeitpunkt anzuknüpfen, in dem der erste Schiffsfonds, an dem sich die Klägerin ihrem 
(ausschließlichen) Gesellschaftszweck entsprechend beteiligt hat, seinen Gewerbebetrieb begonnen hat.


(1) Waren Gesellschaftszweck und die ihm entsprechende tatsächliche Betätigung der Klägerin auf die Beteiligung an 
gewerblich tätigen Ein-Schiffs-Kommanditgesellschaften gerichtet, so ist Anknüpfungspunkt für die Bestimmung des 
Beginns der werbenden Tätigkeit der Klägerin der Beginn der werbenden Tätigkeit derjenigen Untergesellschaft 
(Zielfonds), an die erstmals ein Schiff von der Werft abgeliefert worden ist. Nach den Feststellungen des FG gehörte 
jedem Zielfonds ein neu hergestelltes Container- oder Schwergutschiff. Dabei lässt der vom FG bislang festgestellte 
Sachverhalt keinerlei Anhaltspunkte dafür erkennen, dass eine Untergesellschaft (vorrangig) die Veräußerung und 
nicht den Betrieb des jeweiligen Schiffs beabsichtigt hätte. Ist Gegenstand des Unternehmens einer Ein-Schiffs-
Kommanditgesellschaft jedoch vorrangig der Betrieb des Schiffs, so können betriebliche Leistungen von dieser 
Gesellschaft erst nach Ablieferung des Schiffs erbracht werden; gewerbesteuerlich relevante Unternehmenserträge 
dieser Gesellschaft können bis zu diesem Zeitpunkt nicht entstehen (vgl. BFH-Urteil vom 22. Januar 2015 IV R 10/12, 
Rz 31, m.w.N.). Dies bedeutet für eine originär gewerblich tätige Obergesellschaft mit dem Gesellschaftszweck und 
Tätigkeitsgegenstand der Klägerin, dass auch sie frühestens ab diesem Zeitpunkt gewerbesteuerlich relevante 
Erträge als Mitunternehmerin (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG) der Untergesellschaft erzielen kann. Da nach den 
Feststellungen des FG das erste Schiff an eine Untergesellschaft am 24. März 2006 von der Werft abgeliefert worden 
ist, bestimmt sich hiernach auch der Beginn des Gewerbebetriebs der Klägerin frühestens nach diesem Zeitpunkt.
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(2) Die vorgenannte Bestimmung des frühesten Beginns der werbenden Tätigkeit der Klägerin wird im Streitfall nicht 
dadurch ausgeschlossen, dass die Klägerin vor dem genannten Zeitpunkt die streitbefangenen Kapitalanlagen 
getätigt hat. Denn insoweit handelt es sich unter den vom FG festgestellten Umständen des Streitfalls um 
gewerbesteuerrechtlich noch unbeachtliche Vorbereitungshandlungen. Dies folgt daraus, dass es sich bei den von 
der Klägerin vorübergehend auf einem Kontokorrent- bzw. Termingeldkonto "geparkten" Geldern sämtlich um bei 
ihren Kommanditisten eingeworbene Anlagebeträge gehandelt hat, die später von der Klägerin geschäftsplanmäßig 
zur Beteiligung an den Zielfonds eingesetzt worden sind. Dass die Klägerin hierbei auch Zinserträge erzielt hat, 
begründet unter den Umständen des Streitfalls noch keine werbende Tätigkeit der Klägerin, weil die Erzielung von 
Kapitalerträgen mittels der Anlagegelder weder Geschäftszweck noch Gegenstand der Tätigkeit der Klägerin war. 
Vielmehr handelte es sich um eine beiläufige Folge der finanztechnischen Abwicklung und Verwaltung des 
eingeworbenen Kommanditkapitals vor dessen Investition in die von der Klägerin ihren Kommanditisten 
versprochenen Beteiligungen an Ein-Schiffs-Gesellschaften. Dass es für die Klägerin wirtschaftlich sinnvoll und 
vorteilhaft war, eine zeitweise Verzinsung der zu investierenden Gelder zu erreichen, steht dieser Würdigung nicht 
entgegen, weil die streitbefangene Kapitalanlage unter den Umständen des Streitfalls nur ein "Durchgangsstadium" 
zur geschäftsplanmäßigen Investition in verschiedene Beteiligungen darstellt. Dies belegt auch der Umstand, dass 
sich die Klägerin nach den Feststellungen des FG zeitnah bzw. zeitgleich zur Einwerbung der Kommanditeinlagen an 
den Zielfonds beteiligt hat.
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2. Der erkennende Senat kann aufgrund der bisherigen Feststellungen des FG allerdings nicht beurteilen, welcher 
Gewerbesteuermessbetrag 2006 unter der Voraussetzung festzusetzen ist, dass die werbende Tätigkeit der Klägerin 
und damit deren sachliche Gewerbesteuerpflicht frühestens am 24. März 2006 begonnen hat. Zwar hat die Klägerin 
vorgetragen, dass die nach diesem Zeitpunkt angefallenen Sonderbetriebsergebnisse und eigenen betrieblichen 
Ergebnisse der Klägerin zu einem Gewerbeertrag unterhalb des Freibetrags führten und somit der 
Gewerbesteuermessbetrag 2006 auf 0 € festzusetzen sei. Das angefochtene Urteil enthält indes --schon ungeachtet 
der noch fehlenden Feststellungen zu der Frage, wie der genaue Zeitpunkt des Beginns des Gewerbebetriebs der 
Klägerin zu bestimmen ist-- keinerlei Angaben zu den Berechnungsgrundlagen des Gewerbeertrags, anhand derer 
sich dieser Vortrag --wie im Übrigen auch die vom FG gebilligte Festsetzung der Höhe des 
Gewerbesteuermessbetrags 2006 im ursprünglich streitgegenständlichen Änderungsbescheid vom 13. Mai 2008 
durch das FA-- nachprüfen ließe. Diese Feststellungen wird das FG im zweiten Rechtsgang nachzuholen haben.


39







  Download als PDF [www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/pdf/STRE201610240?
type=1646225765]


III. Ohne Bindungswirkung für den zweiten Rechtsgang weist der Senat auf Folgendes hin:40


1. Dass die von der Klägerin gezahlten Provisionen für die Vermittlung von Eigenkapital bei der Klägerin als 
Sonderbetriebseinnahmen der als Vermittler im Dienst der Klägerin tätig gewordenen Kommanditisten zu behandeln 
sind, ist zwischen den Beteiligten offenkundig nicht im Streit. Insoweit wird das FG festzustellen haben, welche 
Provisionen nach dem noch zu ermittelnden Beginn des Gewerbebetriebs der Klägerin (frühestens ab dem 24. März 
2006) gezahlt worden sind.


41


2. Zutreffend hat das FG auch geprüft, ob die von der Klägerin gezahlten Provisionen bei dieser zu sofort 
aufwandswirksamen Betriebsausgaben führen. Insoweit wird das FG im zweiten Rechtsgang erneut die neuere 
Rechtsprechung des BFH zu berücksichtigen haben, dass bei geschlossenen Fonds, die originär Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb erzielen, alle Aufwendungen, die Anleger leisten, die sich aufgrund eines vom Projektanbieter 
vorformulierten Vertragswerks beteiligen, als Anschaffungskosten der von der Fondsgesellschaft erworbenen 
Wirtschaftsgüter zu aktivieren sind (BFH-Urteil vom 14. April 2011 IV R 8/10, BFHE 233, 226, BStBl II 2011, 709; 
speziell zu Provisionen für die Vermittlung von Eigenkapital nochmals BFH-Urteil vom 14. April 2011 IV R 36/08; 
bestätigend BFH-Urteil vom 14. März 2012 X R 24/10, BFHE 236, 528, BStBl II 2012, 498, Rz 43). Daran ändert 
nichts, dass nach der Rechtsprechung des BFH der Gesellschaftsanteil an einer Personengesellschaft --hier die 
Beteiligungen der Klägerin an den Zielfonds-- kein (eigenständiges) immaterielles Wirtschaftsgut ist, sondern dass 
die gesellschaftsrechtliche Beteiligung nach § 39 Abs. 2 Nr. 2 der Abgabenordnung die quotale Berechtigung des 
Gesellschafters an den zum Gesamthandsvermögen gehörenden Wirtschaftsgütern verkörpert (z.B. BFH-Urteil vom 
26. April 2012 IV R 44/09, BFHE 237, 453, BStBl II 2013, 142, Rz 18, m.w.N.; näher dazu z.B. Rätke in 
Herrmann/Heuer/Raupach --HHR--, § 15 EStG Rz 643).


42


3. Im Übrigen wird das FG auch zu prüfen haben, ob die streitbefangenen Zinseinnahmen als (ggf. auch 
vorweggenommene) Sonderbetriebseinnahmen der mittelbar beteiligten Gesellschafter bei den Untergesellschaften 
(Zielfonds) zu qualifizieren sind. Dies hätte zur Folge, dass diese Einnahmen aufgrund der Regelung des § 15 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 Satz 2 EStG nicht erst bei der Gewinnermittlung der Klägerin als Obergesellschaft, sondern bereits bei 
der Gewinnermittlung der Untergesellschaft(en) zu erfassen wären (z.B. BFH-Urteil vom 12. Februar 2014 IV R 22/10, 
BFHE 244, 560, BStBl II 2014, 621, Rz 29, m.w.N.). Insoweit wird das FG zu beurteilen haben, ob die bei der Bank 
angelegten, bei den Kommanditisten der Klägerin eingeworbenen Gelder als streng zweckgebunden --nämlich nur 
zur Verwendung für den Erwerb der Beteiligungen-- anzusehen sind und ob sie deshalb ähnlich wie 
Sondervergütungen für die Hingabe eines Darlehens des mittelbar beteiligten Gesellschafters an die 
Untergesellschaft (vgl. dazu HHR/Rätke, § 15 EStG Rz 632) zu behandeln sein könnten.
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IV. Dem FG wird die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens nach § 143 Abs. 2 FGO übertragen.44







